
www.e-rara.ch

Historisch-geographisch-statistisches Gemälde der Schweiz
Der Kanton Luzern, historisch-geographisch-statistisch geschildert - ein Hand- und Hausbuch für

jedermann

Pfyffer, Kasimir

St. Gallen, 1858

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 6624

Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-26213

[Zweiter Theil. Beschreibung des Kantons im Allgemeinen. Fortsetzung.]

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über
Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material –
from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres aux
documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen
sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont
précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella
notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

https://doi.org/10.3931/e-rara-26213
https://www.e-rara.ch
https://www.e-rara.ch/wiki/termsOfUse?lang=de
https://www.e-rara.ch/wiki/termsOfUse?lang=en
https://www.e-rara.ch/wiki/termsOfUse?lang=fr
https://www.e-rara.ch/wiki/termsOfUse?lang=it


Dritter Abschnitt.

Per Staat.

1) Verfafsungs- Geschichte.

Erste Periode.

Vom Ursprünge bis 129l.

Wie wir schon oben ( in , geschichtlichen Ueberblick Bd . I , S . 7)

sagten , knüpfen sich die ersten Fäden der Geschichte Luzerne an das
Dasein des Gotteshauses daselbst , dem hl . Leodcgar geweiht.

Das Kloster hatte im Anfange seine eigenen Achte , die eine Art
Herrschaft über den Ort , immerhin jedoch unter der Oberhoheit der
fränkischen Könige , ausübten . Ueber die Regierungsart in der ersten
3eit haben wir keine Nachrichten.

Pipin,  Vater Karls des Große » , schenkte um das Jahr 765
°as Kloster von Lnzern und seine Güter an die Abtei Mnrbach im
Maß.

Mittelst Schenkungen erhielt das Gotteshaus im Hof nach nnr
"och sechzehn Dink - oder Mcierhöfe (eurtos ) .

Dieselben waren : l ) Lnzern,  die Stadt mit ihrem Bezirke:
Malters ; 3 ) Litton ; 4 ) Kriens;  5 ) Horw mit Langcsand:

6) Emmen ; 7) Buchrain ; 8) Adelgeswile ; 9) Kkßenach ; I0 ) Stans:

.si ) Alpnach ; 12 ) Giswile ; 13) Lnnkuft ' ) ; 1-t ) Halderwang ^) ; 15)
'nain ^) ; 16) EolsingenH.

Die ersten acht dieser Höfe lagen um Lnzern herum , die ander»
acht waren entlegener.
, In diesen Höfen war der Abt Grundherr , bezog als solcher Ein-
' "»ttnen und Gefälle in Naturalien und Geld , hatte Twing und Bann,
Und urtheilte über Erb und Eigen ( CivilgerichtSbarkeit ) .
, Ihm stand in Ausübung seiner Herrschaftsrechtc der Vogt
fustvoeatu «) znr Seite . Mit der Vogte, ' , welche ursprünglich vom
Kaiser verliehen , später aber gleich andern Aemtern erblich wurde,

^ >r vorzüglich die Strafgerichtsbarkeit verbunden . Todeswürdigc
Zerbrechen gehörten jedoch vor das Gericht des Landgrafen , der in

H Lunkhofen an der Reuß bei Bremgarten.
H Holderbank an der Aare , oberhalb Brngg.
) Ebenfalls an der Aare , aber unter Brugg.
) Elfingen am Bötzberg.
^em . v. Lnzern . ll . Bd. t



des Kaisers Namen den Blutbann ausübte . Die Edlen von Rothen -
bürg verwalteten die Vogtei in den acht Höfen um Luzern . In jedem
Dinkhofe befanden sich ein Kellner und ein Meier des Klosters.
Jener bezog die Einkünfte , dieser verwaltete die grundherrliche Ge¬
richtsbarkeit.

In der Stadt Luzern besorgte ein Ammann die Rechte des
Gotteshauses.

Schon unter der Herrschaft ver Siebte von Murbach gelang es
der Stadt Luzern , einen eigenen Rath jür die Besorgung ihrer An¬
gelegenheiten aufzustellen . Selbst ein Theil der Strasgerlchtsbarkeit,
welche sonst zur Vogteigewalt gehörte , wurde diesem Rathe eingeräumt.
Urkundlich erscheint derselbe zum ersten Male im Jahr 1252 , in dem
sogenannten G c schworn en - B r ief , einer Art Handveste , verabredet
mit dem Bogt von Rothenburg . Der Rath bestand ans achtzehn
Mitgliedern und verwaltete sein Amt nur sechs Monate lang , von
einem St . Johannstag znm andern , wo dann achtzehn andere Raths-
Herren gewählt wurden . Wie die Wahl damals geschah , ist unbekannt,
wahrscheinlich nicht ohne Einwirkung der Herrschaft . Der Ammann
des Klosters hatte Sitz im Rathe und wachte über Aufrechthaltung
der Rechte des Gotteshauses.

Mittelst Urkunde vom Jahr 1274 nahm König Rudolf die Stadt
Luzern in seinen und des Reichs besondern Schutz . Ebenso erhielten,
laut Urkunde vom Jahr 1281 , die 8tatnt » und Oiäinuliones , welche
die Bürger von Luzern sich gesetzt hatten oder setzen würden , auch vor
seinen — des Königs — Richtern und Beamten Rechtskraft . Endlich
erklärte König Rudolf mittelst Urkunde von 1277 die Bürger von
Luzern fähig , nach Weise der Edlen und Ritter Reichslehen zn
empfange » .

Zweite Periode.
1291 - 1332.

Im Jahr 1291 verkaufte Abt Berchtold von Falkenstein Luzern
sammt den übrigen Dinkhöfen dem römischen König Rudolf zu Han¬
den seines Sohnes Herzog Albrecht von Oestreich und seines Enkels
Herzog Johann von Oestreich.

Da ungefähr in gleicher Zeit Oestreich auch die Herrschaft von
Rothenburg ^ dessen Edle die Vogteigewalt über Luzern inne hatten,
mittelst Kauf an sich brachte , und da das Haus Habsbnrg -Oestreich
die Landgrasfchast des Aargaus besaß , so vereinigte Oestreich alle
Rechte der Hoheit über Luzern in sich. Es ließ diese Rechte durch
Vögte , welche auf Rothenhurg saßen und unter dem herzoglichen
Landvogt kn Bade » standen , verwalte ».

Die Stadt Lnzern sträubte sich gegen den Herrschaftswechsel,
mußte aber zuletzt sich bequemen . Dagegen versprach ( 1292 ) Herzog
Albrecht , die Bürger von Luzern bei den Rechten und Gerechtigkeiten,
welche sie unter de» Achten von Murbach gehabt , zu belasse » .

Zu diesen Rechte » gehörte der städtische Rath.
Während der östreichischen Herrschaft kam zu dem Rath noch em

Schultheiß , welchen die Herrschaft bestellte . Derselbe gehörte ur¬
sprünglich » lcht zum Rathe , sonder » war ei» herzoglicher Beamter,
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ber eine gewisse Eiviljnrisbiktion hatte und für die Rechte der Herr¬
schaft wachen sollte wie der Ammami für die Rechte des Gotteshau¬

ses . Beide setzten sich zu dem Rathe . Als den ersten Schultheiß
findet man 1307 Peter an der Brnggc.

Hinsichilich der Wahl des Rathes und des Schultheißen bekam die

Stadt mit den Herzoge » Anstünde , welche 1330 dahin geschlichtet
wurden : es habe der nach einem halben Jahre abtreiende Rath , der

»lte Rath , seine Nachfolger , den neuen Rath , zu wählen : der Bogt
»X Rolbcnbnrg möge aber Mißfällige aus der Liste streichen . Den
Schultheißen sollen die Herzoge wählen , aber er müsse ein Jahr nnd
Tag eingesessener Bürger der Stadt sein . Derselbe soll schwören , der
Herrschaft und der Stadt Rechte aufrecht zu erhalten.

Einige Jahre sväter gab der Herzog von Oestreich zu , daß in
Zukunft der Rath den Schultheißen wählen soll auf den einfache»

Vorschlag des Herzogs oder seines Vogts auf Nothenbnrg.
Die alten Räthe , das ist in jedem Halbjahre die Räthe des vor¬

hergehenden Halbjahres , hatten das Recht , mit dem neuen zu sitzen
n»d zu stimme » , waren aber nicht dazu gehalten , ausgenommen , e»

wurde ihnen von, neuen Rathe dazu geboten.

Dritte Periode.
1332 — 1783.

Im Jahr 1332 trat Luzcrn in den eidgenössische» Bund und
löste sich nach kurzer Zeit von Oestreich ab . Folgende Verfaffungs-
derändernngen traten ein . Den Rath der Achtzehn , der alle halbe
Jahre von dem vorhergehenden Rathe gewählt wurde , behielt man
bei . Derselbe setzte den Schultheiß , der "nun , sowie der Ammann , ei»

üitegrirender Theil des Rathes und das Hauvt desselben wurde . So¬
dann stellte man einen Rath von dreihundert , der aber nach kurzer

Jett zu zahlreich befunden und auf hundert hiuuntcrgesctzt wurde,
lür die Behandlung der wichtigern Angelegenheiten auf.

Die Hundert wurden anfänglich von den Räthen gewählt . Später
ober ( 1131 ) wurde festgesetzt , daß die Wahl der Hundert durch die
Räthe und Hundert in gemeinschaftlicher Versammlung vorgenommen
werden soll . Schon früher ( I39ä ) war dieses hinsichtlich der Wahl
°es Schultheißen angenommen worden , welche Wahl jährlich auf

St . Johannstag im Winter erfolgte.

Zm Jahr 1-127 wurde die Stelle eines NathsrichterS  cin-

steführt , welcher das Staatsstgill zu bewahren , in den Ralhsversamm-
miigeii die Polizei auszuüben , die Umfrage zu halten und die Ab-
mmniung porzunchmeu hatte . Der Stadtschrciber  verschrieb die
Verhandlungen der Räthe und der Hundert.

Ein Se ekele » elfter  verwahrte die Vaarschaft des Gemein¬

wesens , bezog die ordentliche » Einnahmen der Städt , soweit sie in

^eld flösse» , "und besorgte die Ausgaben.
Die Landschaften , welche die Stadt erwarb , verwalteten Land-

oögt e.
1
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D !c wichtigsten Angelegenheiten und Gesetze wurden an die Ge¬
meinde gebracht.

Dieselbe versammelte sich ordentlicher Weise zwei Mal des JahrcS-
an den beiden St . Johanniszagc » im Sommer iind Winter , in der
St . Peterskapelle . Bei diesem Anlaße wurde » der Bürgerschaft die
neu gewählten Räthe vorgestellt ', der Geschworne Brief verlesen und
der Eid der Trene von den Bürgern geleistet . Das war die Ver¬
fassung in dem ersten Zahrhnnderte nach dem Eintritte in den eidge¬
nössischen Bund.

In die Räthe und die Hundert war jeder taugliche Mann wähl¬
bar , nachdem er das Bürgerrecht erworben hatte und des Vertrauens
sich würdig zeigte . Am Geburt und Stand wurde nicht gesehen.

Wenn auch von Oestreich losgerissen , blieb Luzern noch in etwcl«
eher Bcrbindnng mit dem Reich . Kaiser WenzcSlav ertheilte der
Stadt Luzern 138l den Blutban » über Diejenigen , die in ihr sitzen,
nnd rchnte später , IlülO , dieses Recht auf Fremde aus , so daß nun¬
mehr Luzern die volle , hohe Gerichtsbarkeit nicht mehr bloß faktisch,
sondern vom Reiche verliehen ausübte . Kaiser Sigismund , welcher
auf feinen Bruder Wenzel gefolgt war , ertheilte an die Stadt Luzern
>418 die Zollgercchtigkeit und das Mnnzrecht . Sodann gestattete er
ihr 1420 — was besonders wichtig war — alle weltlichen und gcistlis
chen Lehen , welche von der östreichischen Herrschaft herrührten , frei
und nach eigenem Gutdünken zu verleihen.

Im Laufe der Zeit traten nun folgende wesentliche Veränderun¬
gen in der StaatSverfassnng ein.

Das GesetzgcbnngSrecht der Gemeinde  verlor sich schon gegen
das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts , nnd ihr verblieb nur die
Bewilligung der Steuern , des AnkanfS nnd Verkaufs von Land nnd
Leuten , der Erklärung des Krieges und der Eingehung von Bünd¬
nissen . Frieden dursten Rath und Hundert auch ohne die Gemeinde
schließen.

Gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts wurde die Zahl der
Hundert  auf 64 herabgesetzt . Die Benennung Hundert  aber
beibehalte » .

Sie bestanden nämlich aus den 64 nnd aus 36 neuen nnd alten
Räthen , woraus der Titel entstand „Klein - nnd Große Räthe ", je
man nennt „die Hundert der Stadt Luzern ."

Kürzer gefaßt , erhielt die ganze Versammlung die Benennung
„Großer Rath " : und die Versammlung der 36 die Benennung
„Kleiner Rath ." Durch die Reduktion der Hundert wurde der
Einfluß und die Macht der Räthe - tnener und alter ) vermehrt , indem
dieselben fortan mehr als einen Drittheil der Versammlung bildete »,
während früher nur etwas mehr als einen Viertheil . Ueber die
Frage : ob und in wie weit die 64 ebne die 36 sich versammeln und
verhandeln dürfen , erhob sich oft Anstand . Die Befngniß sich i ''
berathen  wurde ihnen eingeräumt , nicht aber die Befngniß zu be¬
schließen,  sondern das Berathene mußte an die volle Versammlung
gebracht werden.



Betreffend die Räthe , neuer und alter , so wählte fortwährend

don einem halben Jahre zum ander » ein Rath den andern.

Oft und ernstlich wurde zwar dieses Wahlrecht angefochten und

dv» den Hundert in Anspruch genommen ; aber am Ende hatte es

ffets bei demselben sein Verbleiben . Man nannte das Recht , gemäß

d' elchem der abgehende Rath den neue » wählte , „der Stadt älteste

Freiheit, " Allerdings war dieses Wahlrecht , so lange Lnzen , unter

östreichischer Herrschaft sich befand , ein Privileginm ', eine Freiheit,

Aber so wie die östreichische Herrschaft ein Ende nahm , verdiente dieser

AlahlmodnS nicht mehr den Namen einer „Freiheit ." Naturgemäß

hätten die Räthe entweder von der Gemeinde , oder wenigstens von

bc» Hundert gewählt werden solien . Die beiden Räthe , neuer und

älter zusammen , erhielten , wie schon bemerkt , die Bencnnnng „Kleiner

Rath " oder auch „Innerer Rath " oder „Täglicher Rath ", welchen man

in die Sommer - und Winterfelle theilte . Die regierende Seite nannte

>nan auch die „Eidseite " , weil deren Mitglieder beim Eid verpflichtet

waren , den Rath zu besuchen , während denen der andern Seite der

Besuch desselben freistand , ansgenommen , wenn derselbe ihnen beson¬

ders geboten wurde.
Der alte Rath konnte für sich allein sich nicht versammeln und

etwas beschließen , sondern er hatte nur das Recht , sich zu dem neuen

ä" setzen. In Betreff des Schultheißenamts , so hatte früher

häufiger Wechsel statt , indem In den Protokollen oft gleichzeitig mehrere

gewesene Schultheißen oder Nltschultbeiße erscheinen . Gegen Ende

des scchszehnten Jahrhunderts wurde verordnet , man wolle in Zukunft

»>,r zwei Schnltheiße haben , von denen Jeder abwechselnd ein Jahr

Agieren soll . Ferner wurde festgesetzt , daß die zwei wechselnden

Schnltheiße nicht von der gleichen Familie oder Geschlecht sein durften.

Das Amt eines AmmannS wurde schon <1479 ) abgeschafft, . und

der Schultheiß stand fortan allein an der Spitze des Staates

Die Lebenslänglichkeit der Aemter griff früh Platz , — Alle halbe

Aahre wurde , wie wir gesehen , ein neuer Rath von achtzehn gewählt.
Alle !» sofern ein Platz nicht durch Tod oder Resignation erledigt sich

"efand , war diese Wahl eine bloße Formalität , Der abgehende Rath

Zählte nämlich stets wieder seine Vorgänger ?) . So wurde es auch

' ) Nachdem das Ammannamt im Rathe abgeschafft war , wählte die

Bürgerschaft an beiden St . Johannistagen bei der Rathsändcning
eiuen Annnann , der aber keinen Befehl - oder Amtskreis hatte , son¬

dern einfach mit den nen gewählten kleinen nnd großen Räthen am

Umzug nnd am Imbiß Theil nahm und für Ehrcnausgaben , die er

zu machen hatte , von der Obrigkeit beschenkt wurde . Der Stadt-
ammann ließ nämlich auf dem NathhauSpIatze schmackhaftes Brod

unter das Volk auswerfen . Daselbst , auf dem Länbleiii , wurde dir

Wahl des AmmannS von einem Stadtdiener verkündet und dabei

lächerliche Begebenheiten des abgeflossenen halben Jahres verlesen.
Mit i798 hörte dieses auf,

l In dem Anno tääO erneuerten Gcschwornen - Brief liest man : „ AIs

-dann in unser Stadt Lnzern die älteste Freiheit ist, das je ein Rath



6

mit dem Amte des Schultheißen ehalten ; es hatte alle Jahre aut
St . Johannistag im Winter eine Wahl statt , aber jeweilen wurde
wieder der Vorgänger des abtretenden Schultheißen gewählt . Jn>
Großen Rathe behielt jeder seine Stelle lebenslänglich bei , ohne irgend
eine weitere Wahl.

Zu der LebcnSlänglichkeit trat bald in Folge Uebung die Erblich¬
keit , sowohl in , Großen als .tlleinen Rathe hinzu . Der Sohn folgte
dem Vater , der Bruder dem Bruder . Weiler erstreckte lieh die Erb¬
lichkeit nicht . Bei Besetzungen in den Gr ßen Rath hatte der ältere
Bruder vor dem jnngern den Vorzug ; bei dem Kleine » Rathe hin¬
gegen konnte der jüngere vor dem ältern gesetzt werden . Alles dieses
geschah unter der Form einer Wahl . Eine eigentliche Wahl hatte
aber nur statt , wenn das abgegangene Rathsglied weder Söhne noch
Bruder hinterließ.

Der Betreffende mußte sechSzehn Jahre alt sein , sonst wurde er
Übergängen.

Zur Lebenslänglichkeit und Erblichkeit gesellte sich endlich die
Ansschließlichkeit . Die Regiments - und Rathsfäbigkeit zog sich l»
einen immer engern und engern Kreis zurück. Wir haben oben ge¬
sagt , daß anfänglich in die Räthe und Hundert jeder ehrbare Bürger,
möchte er alter oder neuer Bürger sein , wählbar war.

Als die erste Beschränkung erscheint eine Verordnung von, Jahr
1l21 , gemäß welcher kein Bürger mehr in den Rath und die Hundert
gewählt werden soll , wenn er nicht die letzten fünf Jahre in der
Stadt gewohnt hatte . Durch eine spätere Verordnung vorn Jahr
1ll -3 und nachher wieder 1-167 wurde bestimmt , daß allvorderst geborneJ
Stadtkinder , „die so hier erzogen und geboren und unser Stadtkind
sind" gewählt werden sollen , und erst, wen » man solche nicht tauglich
find « , mögen andere gewählt werden , als : ehrbare Männer auS den
Aemtern , welche in die Stadt gezogen sind und Bürger wurden:
sodann Eidgenossen , welche zu Luzern Bürger sind , immerhin jedoch
unter Voraussetzung fünfjährigen Wohnsitzes i» der Stadt . 1571 setzte
man fest , daß künftig Niemand mehr fähig sein soll , in Kleinen oder
Große » Rath gesetzt zn werden , der nicht in der Stadt oder ihren
Aemtern geboren wäre . Neu angenommene Bürger waren also noch
wählbar , wenn sie im Gebiet des Kantons Luzern geboren waren.
Hierauf wurde 1588 bestimmt , es besitze ein nenangenvinmener Bürger
die Nathsfähigkeit nicht , sondern die erst nach der Aufnahme geborenen
Söhne desselben . Eine Verordnung voni Jahr 1682 verfügte : Wer

„den andern setzt und daß man deren keinen ändern oder entsetzen
„soll , dieweil er lebt , einer verschulde eS denn mit Nnehre ."
Dieses „ geboren " wurde buchstäblich genommen , der Betreffende
mußte inner dem Bürgerzicl geboren  sein . Im Jahr 1711 wurde
die Erläuterung gegeben , daß die innert dem Gebiet des Kantons
geborenen und getauften Löhne von Bürgern angesehen werden sollen,
als ob sie innert den Mauer » der Stadt geboren wären . Solche
Bürger , welche nicht in, Kanton wohnten »nd Nachkommenschaft
erwarteten , mußten um Dispensation nachsuchen.
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bereits als Bürger angenommen ist, dessen als Bürger geborene Söhne

läßt man bei der Rathsfähigkril bleibe » . Wer künftig angenommen

wird , dem weist man ein hölzernes Hans an zum Niederreißen und

Ersetzen durch ein steinernes , »nd erst die Söhne , welche ihm geboren

werden , nachdem dieses bewohnbar ist , sollen ralhsfäkig sei» . Im

Jahr 1755 wurde unbedingt festgesetzt , daß die Rcgimeiitsfähigkeit

erst in den KindeSkindcrn eines neu aufgenommenen Bürgers ihre»

Anfang nehme.
Endlich ( 1773 ) wurde der Schlußstein zu dem aristokratischen Er¬

blinde eingesetzt . Die Zahl der regimcntsfähigen Familien hatte sieb

bereits auf ncnmmdzwanzig vermindert Jetzt wurde bestimmt , daß

kein künftig anzunehmendes neues Bnrgergeschlecht regimentsfähig

werden könne, bevor ein ganzes dermalen eristirendeS , rrgimentsfähi-

stes Geschlecht gänzlich ansgestorbcn sein wird und die bisher angcnommc-

»en Bürger alle die Negimentskähigkeit werden erlangt haben . Ist dieses

geschehen , dann kann das älteste der von jetzt a» aufzunehmenden

Bürgergeschlechter nachrücken . Ferner solle» erst des Sohnes KindeS-

Ander eines neu angenommenen Bürgers regimentsfähig werden kün¬

de». Endlich wurde verordnet , daß nur die Glieder der regiments-

lähigen Familien zu Probsteicn , Kanonikaten , OfsszierSstellen in den

Garden und Civilämiern Zutritt haben sollen.

Mit diesem Staint war die Familienherrschaft , als die besondere

Form , in welche sich die Aristokratie zu Lnzern ausgebildet hatte,

stksetzlich ausgesprochen , nachdem sie schon lange vorher geübt wer¬

ben war.
Beim Eintritt des Jahres 1799 , mit welchem sie aufhörte , war

°ie Staatsverfassnng folgendermaßen gestaltet.

Die Gemeinde  von Lnzeri , versammelte sich noch immer zwei

Aal im Jahr an den beiden St . Johannistagen im Sommer und Im

hinter in der St . PeterSkapelle , allein die Versammlung war ;n

einer leeren Förmlichkeit herabgesunken . ES wurden der Bürgerschaft

°ie neu gewählten Räthe vorgestellt , sodann der sogenannte Geschworne

Brief  von dem Stadtschreibcr abgelesen , »nd hierauf der Eid der

beeile und des Gehorsams von Seite der Bürger geleistet.

Der Große , äußere oder souveräne Rath bestand fortan aus

biernndscchSzig Mitgliedern des Großen und sechsnnddreißig Mitglie¬

dern des Kleinen Rathes , was zusammen die Hundert ausmacht . Diese

ddgänzten sich selbst alle halbe Jahre an den beiden St . Johannis-

bogen, und zwar durch eine offene Wahl . Es war aber herkömmlich

>n>d wurde als Rechtsnorm betrachtet , dass bei dem Absterben eines

Baters der Sohn , und zwar jcweilen der älteste , und wenn der Bcr-

norbene keinen Sohn hatte , der älteste Bruder gewählt werden mußte.

Bur wenn das abgehende NathSglied weder Sohn noch Bruder hinier-

peß , oder ein Sohn das Alter ? wozu aber nur sechSzehn Jahre ge¬

ordert wurden , nicht hatte , fand eine eigentliche Wahl statt.

- Die Kompetenz des Großen Rathes war nicht fest abgegrenzt.

Bündnisse und Staatsveriräge , Fragen des Krieges und Friedens,

^tenerbeschlüffe und Gesetze mußte » vor Allem ihm vorgelegt werden;

We Wahlen von AmtSlentcn , die nicht dem Kleinen Rathe besonders

^behalten waren , gehörten zu seiner Befngniß , ebenso die Gerichts-



s

barkrit über Leben und Tod , die sogenannten Malcfizfälle , endlich Ap¬
pellationen in civilrechllichcn Streitigkeiten , wenn sie mehr als 200GH
betrugen , Abc , auch alle andern Verwaltungssacheu konnte»  vor
den Großen Nash gelange » , sofern der Kleine Rath es wegen ihrer
Wichtigkeit angemessen erachtete , oder wenn sechs Mitglieder rcS
Großen Rathes es verlangten.

Der Kleine , innere  oder Tägliche Rath  bestand anS scchS-
unddreißig Mitgliedern , wovon die Hälfte , also achtzehn , von einem
Johannistag zum andern dem Rathe immer beiwohnen mußte , ES
war somit der ganze Kleine Rath in einen neuen und alten oder
Sommer - und Winter -rath getheilt . Die am Ende des halbe » JahrcS
abtretenden Räthe versammelten sich am Vorabend des St , Johannis¬
tages und erwählten die zukünftigen achtzehn neuen Räthe , die TagS
darauf an ihre Stelle treten sollten.

Diese Wahl bestand aber in einer bloßen Bestätigung , und n»r
wo es durch Todesfall oder andere Ereignisse leere Plätze gegeben
hatte , wurden dieselben durch eigentliche Wahl , sofern mehrere Mit-
werber sich vorfanden , wieder ausgefüllt . Eine solche Mitbewerbnng
hatte aber nur statt,  wenn der abgehende Kleine Rathsherr weder
Söhne noch Brüdcr hinterließ : sonst folgte , gleich wie im Großen
Rathe , auch i>» Kleinen , der Sohn dem Vater , der Bruder dcnssBru-
der ; hier jedoch mit dem Unterschiede , daß unter mehren , Brudern
der jüngere dem ältern vorgezogen werden konnte . Die Mitglieder
des Kleinen Rathes wurden aus dem Großen Rathe oder aus der
regimentsfähigc » Bürgerschaft genommen . Die obbeschriebene Wahl
der Kleinen Räthe nannte man die geheime Besatzung >) . Bei dieser
war jeder Mitrath berechtigt , geheime , zu des Staates Wohlfahrt

Bei dieser geheimen Besatzung gieng es folgendermaßen her : die ab¬
gehenden alten Räthe setzten sich in einen Zirkel , der jüngste von
ihnen stellte sich an die Thüre , gleichsam als Großweibel . Der
Staatsschreibee las darauf den Namen des ältesten Herr » der an¬
gehenden oder neuen Räthe . Desselben Verwandtschaft trat dann
ab , und der älteste Herr der abgehenden Räthe schlug ihn wieder
vor . Der Rathsrichter frug die Gegenwärtigen einen nach dem
andern an , ob sie einen andern vorschlagen wollen . Dieses geschah
nicht und konnte nicht wohl geschehen , und so war der Vorgeschla¬
gene gewählt . Der Ausstand trat wieder ein. Der Staatsschreiber
las sodann den Namen des Zweitältesten der angehenden Räthe ab
und der Zweitälteste der abgehenden gab denselben wieder dar ; und
so gieng es fort . War ei» Platz ledig , so sagte der Staatsschreiber
„N . N ." todt , Worauf Derjenige , den es traf , Jemanden darzuge-
bcn , den neuen Nathshcrrn unter Haltung einer kurzen Rede vor¬
schlug und empfahl , dann die Verwandtschaft des Vorgeschlagenen
abtrat und die Umfrage erfolgte . Gab Niemand einen andern dar,
so war der Vorgeschlagene genehmigt . Wirklich wurde auch ge¬
wöhnlich Niemand weiter vorgeschlagen , weil , wenn der Verstorbene
einen Sohn oder Bruder hatte , man schon wußte , daß dieser ihm
folgte . Nur wenn der Platz vollkommen ledig war , konnte eine
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Zweckende Anzeigen und Erinnerungen zn thun , welche , wenn die

Mehrheit sie erheblich fand . von dem Stadischreiber in ein dazu be-
" >mnitcs Buch eingezeichnet wurden , um später in Beraihung gezogen

werden.

. Die alten Räthe konnten gleichfort den Rath besuchen, und hatten,
wie vorhin , Sitz und Stimme , nur daß sie nicht beim Eide dazu ge¬

ilte » waren , ausgenommen an wichtigen und außerordentlichen Ge-
'chäften , wo einem jeden beim Eide zu erscheinen geboten ward.

, Der Kleine Rath war oberste Verwaltnngs - und Vollzichnngs-
"shörde . Zugleich urtheilte er aber auch in Cioilsachen , als Appclla-

jionsii,stanz über Fälle , welche den Werth von Ittit GI . erreichten-

^iu Kriminalsachen urtheilte er bis an 'S Btnt . An der Spitze der
Heide» Räthe stand der Schultheiß . Derselbe wurde alle Jahre

Pw St . Johannistag im Winter durch den Großen Rath erwählt.

Aw Wahl wechselte gemeiniglich zwischen dem regierenden und Alt»
Schultheiß ab.
. . 2 » Abwesenheit des Amtsschultheißen vertrat der Altschnltheiß
leine Stelle , und wo auch dieser verhindert war , der Statthalter auf
der Eidcsscite . Auf jeder Seite war nämlich das den Amtsjahrcn
"uch älteste Mitglied Statthalter . In Ermanglung der beiden

Statthalter präffdirte der älteste der regierenden Räthe.

. Die beiden Schultheißen , die beiden Statthalter und die zwei

Attesten der Räthe , nämlich von jeder Seite einer , wurden als ein

eh eimer Rath angesehen , der , wo Gefahr im Verzug lag,
handeln durste.

Das wichtigste Amt nach dem Schultheißen bekleidete der Sockel-
"feister , welcher dem Finanzwesen vorstand , während der Um geIdner

t" e kleinen Ausgaben der Woche aus den ihm angewiesenen EinnahmS-
stuellen bezahlte . Das Seckelmeisteramt dauerte zehn Jahre , nach

^eeen Abfluß der Betreffende nicht wieder konnte gewählt werden.
2 » den Finanzämtern gehörte auch der Pfnndzollner , Sinner,
^alzherr und Salzschreiber.

^ Den Finanzämtern zur Seite stand die StaatSökonomie-
lä ani mission aus drei Mitgliedern des Kleinen und zwei des Großen
Rathes.

Für das Bauwesen war . ein Bauherr aufgestellt , und neben ihm

k>»e Bankommission und Straßenkommission.

. . Auch eine Jägerkammer bestand , au deren Spitze der Obcr-
lagermcister.
. Für die Abnahme der Rechnungen gab es ein Rechnungs-

ollegium , bestehend aus dem Altschnltheiß , dem Seckelmcister,
jwei Kleinräthcn , einem Großrath und einem Bürger.

eigentliche Wahl eintreten . Aber auch dann war man gewöhnlich
jUm Voraus über die Person ciiwerstandeu , so daß nur Einer vor¬

geschlagen wurde . Wurden außerordentlicher Weise mehrere vor¬

geschlagen , so erfolgte die Wahl durch Einlege » von Pfenningen
>n Büchsen.
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Der Stadt - oder Staatsschreiber , von dem Kleinen Rache
gcwäblt , war von der Kanzlei das Oberhaupt , hatte die Schlüssel zueen Archiven ; alle wichtigern Geschäfte giengcn durch seine Händeund die Hauptbriefschaften wurden von ihm ausgefertigt . Er durfteweder Mitglied des Kleinen noch des Großen Rathes sein . War er
früher schon Mitglied des Rathes , so mußte er die Rathsstelle auf¬geben . — Neben dem Staatsschreiber war ein Rathsschreiber,welcher ras Protokoll führte.

Dik Umfrage im Ralbe wurde durch den Rathsrichter  gehal¬ten , der alle halbe Jahre von der EiveSseite aus ihrer Mitte ge¬
wählt wurde , — Ebenderselbe handhabte die Polizei im Vcrsanim-lungSsaale . Er nahm die Verhöre in Strafsache » auf.

Es durften nicht Vater und Sohn oder zwei Bruder in demgleichen Rathe sitzen, hingegen wurde zugelassen , daß der Vater imKleinen Rathe und der Sohn im Größen , oder daß der eine Bruderin dem Kleinen und der andere in dem Großen Rathe saß.
Eine Zivilkammer (errichtet 1714 ) , bestehend aus dem je¬

weiligen Statthalter des alten Rathes , den vier Landvögten vonRothenbmg , Rußwyl , Entlcbnch und Munster und den zwei jüngstenMitgliedern des alten Raths , besorgte administrative Sachen , welchedie Landschaft betrafen , als Weiberg,itS -Ve >sicher,ingen , Verwaltungvon Waisen - und VogISgut , Erlaubniß zu Wegzug von Vermögen,
Heimatrechtsstreitigkeiten » . s, w . Die Appellation gieng unmittelbarau den Großen Rath . Die Zivilkammer ersetzte bezüglich dieser An¬gelegenheiten die Instanz des Kleinen Rathes.

Ein KriegSrath,  mit ausgedehnten Befugnissen in KriegS-zeiten handelnd , zählt unter seinen Mitgliedern , nebst den StandcS-
häuptern und Vcunern , die obersten Kriegsämter , wie den Feldzeug-mcister , Oberstwachtmeistcr , Generalproviantmeistcr rc, rc.

Für Beurtheilung der Zivilsachen in erster Instanz war ein
Stadtgericht,  welches alle halbe Jahre abgeändert wurde , auf¬gestellt . Es bestand aus drei Kleinen und drei Großen Räthen,nebst dem Richter und einem Schreiber , Der Aelteste der Kleinen
Räthe führte den Vorsitz , und theilten sich die Stimmen , so gab derRichter mit der scinigcn den Entscheid , Neben dem Stadtgericht warein Neunergericht,  welches in Polizei -Strafsachen , als : Schimpf-nud Erhellungen , Rauf - und Schlaghändeln und ander » Frevel ur¬theilte , Es war zusammengesetzt aus vier Kleinen und drei KroßenRäthen und zwei aus der Bürgerschaft , und wechselte alle halbe Jahre,
Seine Sprüche waren inappellabel , Sachen von einigem Belang wieses an den Rath.

Die Landschaft war in Vogtkien eingetheilt , von welchen einigedurch Kleinräthe , die andern durch Großräthe verwaltet wurden , I"die erste Klaffe gehörten : Willisa » , Rothenbnrg , Entlebnch,Rnßwpl . Münster , Mecrenschwand;  in die zweite : Büron,
Habsbnrg , Malters , Kriens,  LLeggis , Knutwyl , Ebikonund die Schloßvogtci Wikvn.

Mit Ausnahme des Landvogts von Willisa » »nd des Schloßvogtsvon Wikon wohnten alle Landvögte in der Stadt Luzern , und erschie¬nen nur an den Schwvrlagen und Gerichtstagen in ihren Aemtern
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^i»> Ilutcrvogt , der durch den Landvogt cnianut winde , besorgte
"je kleinern , lausenden Geschäfte , und wär bei den ordentlichen Ge-
Zchtssitzuugen der Stellvertreter des Landvogts . Die Gerichte be-
uaiidc » aus sechs bis acht beeidigten Männer » , welche man Ge-
chworne nannte . Die mehrere , dieser LandeStheile besaßen hinsicht-
,ch der bürgerlichen Gesetzgebung ihre eigenen , von der Obrigkeit
iaiiktionirtcn Statuten , die man ÄmtSrcchte nannte.

. Eine etwas besondere Verfassung hatten die Landschaft Entle-
,,.üch , die Muuizipalstädte Surfee und Sempach , sowie die Stadt
^ ' illisan und der Flechen Münster.

Das Land Entlebnch hatte achtnnddreißig Geschworene , welche
>" >»mt dem Landsweibel und dem Landschreiber die Vierziaer ge-

^aunl wurden . Unter ihnen genossen den ersten Rang der sogenannte
z' Sttncrnicister , dann der La » dshanptmann , hieraus der
dandsfä hnd ri ch.

Es hatten aber in neuerer Zeit diese Vierziger recht viel nicht
"' ehr zu bedeuten.
- Dieselben traten alle zwei Jahre in Schnpfheim zusammen , um
wb über das gemeinschaftliche Wohl des Landes zu berathen , und in
nolge der Berathung allfällige Vorstellungen dem Rathe in Luzern
iü machen.

Ehemals wurden aus den Vierzigern vierzehn ausgezogen , welche
unter dem Vorsitz des Landvogts unter dem Name » der Füns-
lkyticr z„ Gericht saßen . Später aber wurde für jedes der drei

hinter Entlebnch , Schüpfheim und Escholzmatt ein eigenes
bricht angeordnet und dazu die Beisitzer aus den Vierzigern ge-
lvüen . Die Appellation gieng , wie bei den andern Landgerichte », an

„nd Neu - Landvcgt , und von da an den Rath . Nebstdcm , daß
d,e Vierziger oder Geschworenen zn Gericht saßen , waren ihnen die

^ertheilnng der zu gemeinem Besten nöthigcn ' Frohndienste und die
Aufnahme und Verwahrung der Steuer oder des LandkosteuS über¬
leben . Den Geschworenen war ferner gestattet , Gefangene zn gichti-
jeu , d. h . bevor sie solche nach Luzern sandten , über ihr Verbrechen,
wdoch nicht peinlich , anzufragen.

Die Stadt Snrsec hatte eine » Großen Rath von zwanzig Mit-
Viedern und einen Kleinen Rath von zwölf Mitgliedern . An der

^bttze stand ein Schultheiß . Alljährlich am ersten Sonntag im Herbft-
»onat wählte oder bestätigte die Bürgerschaft diese Beamten.

, Der Rath übte die Polizei aus , und besaß die Zivil - »nd Straf-
Vnchtsharkeit , jedoch fand die Appellation vor den Rath nach Ln-
i" » statt.

Sursee hatte Zoll und Nmgeld und andere Gefalle . Alljährlich
Mußten der Schultheiß , der Seckelmeister , der Stadtschreiber und
^kvßweibet vor dem Rath in Luzern den Eid schwören und, bei die¬
len Anlaß der Seckelmeister die Rechnungen mitbringe ».

Sempach hatte einen Schultheiß und Altschnltheiß nebst acht
stathx, , welche letztere die Bürgerschaft erwählte . Der Amts >chnlt-

resignirte nach vollendetem Jahre seine Stelle vor dem Rath in

^" lern , „ nd von den von Sempach drei Vorgeschlagenen wurde ge¬
meiniglich der Altschnltheiß wieder bestätigt.
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Die Gerechtsame » des Rathes waren ungefähr die nämlichen wie
in Snrsec.

Die Stadt Willisai , hatte zwei abwechselnde Schultheiße und
Neben Räthe , welche alle von rem Rathe in Luzern aus der Bürger¬
schaft von Willisan gesetzt wurden . Der Stadtschrciber aber und der
Großweibel wurden von Lnzcrn aus dahin geschickt. Der Rath von
Wiilisan genoß jedoch nicht so viele Gerechtsame wie derjenige von
Snrsee und Sempach . Die Appellation gieng von ihm nicht 'an den
Rath zu Luzern , sondern zuerst an das Landvvgteiamt , bestehend aus
demLandvogt , demAmtSschnllheiß von Willisau und dem Stadtschrciber,

Ueber den Flecken Münster übte der dastge Probst die Gerichts¬
barkeit . Die Bürgerschaft , im Besitze einiger Freiheiten , hatte ihre»
besondern aus sieben Mitgliedern bestehenden Rath und zwölf AnS-
geschossene von der Gemeinde , Ein Ainniaiin des Prvbstcs stand der
Bürgerschaft vor . Außer dem Flecken regierte der Landvogt , Der
Rath von Luzern setzte nach Münster einen Amt - schreiber , anfänglich
aus der Bürgerschaft von Luzern , später aus dem Großen Rathe,

Die Gemeinde des Amtes Merischwand hätte das Recht-
ihren Landvogt aus den Kleingliedern des Kleinen Rathes zu Luzern
(mit Ausschluß des Schultheißen ) selbst zu wählen.

Was die Bundesverfassung  betrifft , so verknüpfte nur ein
äußerst loses Band die einzelne » Kantone unter sich, und die Eid¬
genossenschaft war mehr dem Namen als dem Wesen nach ein Bun¬
desstaat . Eine Centralgewalt war in keiner Beziehung , weder in
politischer , noch in militärischer , noch in irgend einer andern Hinsicht
vorhanden.

Der Vorort Zürich hatte als solcher mehr nicht zu bedeuten , als
daß er die Korrespondenz unter den Kantonen vermittelte . Diese
hielten zwar öfters Taglcistnngcn ; aber auf denselben wurde meistens
nichts Anderes verhandelt , als was die gemeinen Vogteien betraf.

Vierte Periode,
1798 - 1803.

Den 31 , Jänner 1798 , als die Truppen der französischen Repu¬
blik die Eidgenossenschaft bedrohten und das Verlangen nach freiern
Ziistitiitionen laut sich kund gab , erklärte der Große Rath , wie wir
in dem geschichtlichen Ueberblick anzeigten , in einem feierlichen Akte
die Abschaffung der aristokratischen NegiernngSforin , Eine provisori¬
sche Regierung wurde eingesetzt und eine neue KaiitoiiSverfassiing durch
Ausgeschlossene des Volks berathen . Allein unter dem Einflüsse des
französischen Direktoriums wurde eine Gesamnitverfassnng , ähnlich der
französischen , für die ganze Schweiz , weiche den Namen helvetische
Republik behielt , eingeführt.

Ueber den KankouSregierungeii stand eine Central -Negiernng , mit
einem gesetzgebenden und vollziehenden Rathe und einem obersten
Gerichtshöfe,

In dem Kanton Luzern , wie in den andern Kantonen gab eS
einen RcgiernngSstatthattcr , ausgerüstet mit der vollziehenden Gewalt!
ein Kanton Stribnnal  aus dreizehn Richtern für die Krimina !-
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>md Zivilrechtspflege ; und eine VcrwaltuugSkammer  mr die
Dlaatsvcrwaltung , für die Besorgung des Finanzwesens . sür die Be¬
förderung des Handele , der Künste , Handwerke , des Ackerbaues , für

fic Aufsicht über die Lcbcnsmittel , die Unterhaltung der Straßen,
Dieselbe bestand aus einem Präsidenten und vier Beisitzern.

2n den Distrikten , deren der Kauten Luzern  neun zählte , näm-
«ch : Luzern , Hochdvrf , Sempach , Münster , Snrsee , Al-
tishofen , Willisan , Rußwpl und Schüpfh eim,  gab es über¬

fein nach untere Gerichte für Zivil - und Polizeisachcn , je aus neun
Mitglieder » bestehend , und Nnterstattbaltcr für die Vollciehnug.

In den Gemeinden bestanden Munizipalitäten (Geniciudcräthej
»nd VollziehungSagenten.

In jedem Kanton bestand ein Wahlkorps , von den , Volke in sei¬
nen Urversammlimgcn gewählt . Das Wahlkorps ernannie die Repiä-
sentanten des Kantons in die Eentralbehörden nnd die Kantons-
behörden , mit Ausnahme der VollziehnngSbcamtcn , deren Wahl der
Regierung zustand.

Die helvetische Staatsberfaffung dauerte nur fünf Jahre , wäh-
>jend welchen die Anhänger der alten nnd die Anhänger der neuen
Ordnung der Dinge sich stctsfort bekämpften.

Fünfte Periode.
" 1803 - 1814 .

Um den Parteihader zu stillen , trat Napoleon Bonaparte , damals
Erster Konsul in Frankreich , als Vermittler auf , nnd stellte die so¬
genannte Medial ionSverfassnng auf.

Gemäß dieser Verfassung gab es keine eigentliche Ccntralgewalt,
wndern eine Tagsatznng . in welcher die Kantone durch Abgesandte
sdpräsentirt waren , die nach Instruktionen stimmten . Krieg , Frieden,
Bündnisse , Handelsverträge und Militärkapitnlationen mit fremden

Staaten gehörten besonders in den Bereich der Tagsatzung . Der Sitz
fer Tagsatznng , welche sich ordcntlicherwcise alle Jahre ein Mal ver¬
sammelte , wechselte jährlich zwischen Freibnrg , Bern , Solo«

fbnrn , Basel , Zürich »nd Luzern,  welche Kantone Direktorial-
Eantone hießen . Der Schultheiß oder Bürgermeister des jeweiligen
DirektorialkantonS war zugleich Landammann  der Schweiz und in
mescr Eigenschaft Repräsentant der Schweiz gegenüber den fremden
dcsandicn , nnd Präsident der Tagsatznng . Er hatte die VollziehungS-
gewali des Bundes auszuüben.

Gemäß der Mediationsakte oder Verfassung besaß im Kanton
luzern die gesetzgebende Gewalt , und übte die ' SouvcrainitätSrechte
ans ein Großer Rath  von sechSzig Mitgliedern , in welchem Stadt-
nnd Landbürgcr saßen mit gleichem Rechte.

Dieser Große Rath wurde nun folgendermaßen gewählt : Der
Kanton Luzern war in fünf Bezirke oder Aemter , und jedes Amt in
vier Wahlkreise oder Quartiere , somit der Kanton im Ganzen in
Ovauzig Quartiere eingetheilt . Die Stadt bildete ein Amt und hatte
also vior Quartiere , die Landschaft in vier Aemter » sechszehn . I»
°En Quartieren halten Stinimrecht : alle Kantonsbürger , welche
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wenigstens ein Jahr lang in dem Gebiete des QnavtterS gewohnt ,
habe » , in einem unabhängigen Stande leben , in die Milizrolle ein- !
geschrieben sind ; wenn fie weder verheirathct sind , noch im Wittwen-
stande leben , ein Alter von wenigstens dreißig Jahre » , im entgegen - 1
gesetzte» Falle ein Alter von wenigstens zwanzig Jahren haben ' , und
welche endlich ein Griindeigenthnm oder eine hypothekarische Schnld-
fordcrung von 500 Schweizcrfranken besitzen.

Jedes Quartier hat aus seiner Mitte ein Mitglied des
Großen Rathes zu wählen . Ucberdcm bildet es eine Liste von vier
Kandidaten aus andern Aemtern , als welchem das Quartier zugehört.
ES darf aber nicht mehr als drei Kandidaten aus dcni nämlichen
Amte bezeichnen . Aus den von den 20 Quartieren gewählten 80
Kandidaten werden dann durch das LooS 40 Mitglieder des Großen
Raths bestimmt , welche zusammen mit den 20 direkt gewählten Glie¬
dern die Behörde vollständig machen . Zur Wählbarkeit für die
Kandidatenliste ist erforderlich ein Alter von dreißig Jahren und
Eigenthum an Grundstücken oder hypothezirten Schnldfordernngcn lw
Gesammtbelrago von >2,000 Schweizcrfranken ; für die direkt gewähl¬
ten Mitglieder ein Alter von fünfundzwanzig Jahren und Eigenthum
«n Liegenschaften oder hppothezirten Schuldbriefen im Betrage von
0000 Schwcizersraukeu.

Man sieht , dem Prinzipe nach stehet sich die Stadt - und Land-
bürger gleich . Doch in der Ausführung war die Stadt etwas be¬
günstigt , indem dieselbe mit ihren damals circa 7000 Einwohnern
eines der fünf Aemter mit vier Quartieren bildete , und also die
städtischen Quartiere bedeutend kleiner als die Landgnarticrc waren.

Die Stelle » im Großen Rathe sind zunächst lebenslänglich . Doch
ist es den Quartieren verstattet , eine Art von Censur ( Graben » ge¬
nannt ) auszuüben und einzelne Mitglieder unter gewissen Formen .
zurückzuberufen . Die direkt gewählten Mitglieder können nur von
dem Quartier , welches sie gewählt hatte , die übrigen auch von ander » !
Quartieren zurückberufen werden . Hingegen die Mitglieder des Klei - >
neu Raths sind der Censur gar nicht unterworfen . l

Der Große Rath  besetzt alle Kautonalämtcr und Kantonal-
stellcn , ernennt die Gesandten auf die Tagsatznng und crtkeilt ihnen
die erforderlichen Instruktionen , erläßt die allgemeinen Gesetze und
Verordnungen und empfängt über die gesamnitc Staatsverwaltung
Rechenschaft.

Als Gesetzgeber ist er indessen in seinen Bewegungen sehr ge¬
hemmt - Alle GesetzcSanträge nämlich gehen von dem Kleinen Ratbe
aus . und der Große Rath kann dieselben nur , wie sie ausgearbeitet
vorliegen , entweder unbedingt annehmen und zu Gesetzen erheben , oder
unbedingt verwerfen.

An der Sp ' tzc der Verwaltung steht ein Kleiner Rath  von
15 aus der Mitte des Großen Rathes von diesem se auf eine AmtS-
daner von 6 Jahren erwählten Mitgliedern . Derselbe hat die Ini¬
tiative für die Gesetzgebung , besorgt deren Vollziehung , leitet die
Staatsverwaltung , urtheilt in letzter Instanz über alle Verwaltnngs-
streitigkeilen , ernennt zu allen Bezirksämtern und Stellen und legt
dem Großen Rathe über alle Zweige der Verwaltung Rechenschaft ab



Für die Vorberathung der Geschäfte war der Kleine Rath in Kom-
wissionen nach den verschiedenen Zweigen abgetheilt . Es gab eine
diplomatische Kammer , eine Finanz - nnd staatswirthschaftlichc Kam¬
mer , eine Polizeikammcr , Justizkammer , Kriegskammer nnd Zivil-
' " mmer . Daneben war ein Erziel »,ngsrath , theils anS Weltlichen
" "b theils aus Geistlichen aufgestellt.

Für die Rechtspflege des Kantons wird ein Appellations-
8eriihr von 13 Mitgliedern , von dem Großen Rathe aus seiner
Mitte je auf 6 Jahre gewählt , aufgestellt . Dasselbe urtheilt in erster
"nd letzter Instanz über alle Kriminalsälle , in letzter über bedeutende
Dolizcifälle -, ferner in letzter Instanz über Zivilprozeffe , wenn das
Streitobjekt den Betrag von 20t ) «vchwcizcrfrankru übersteigt.

In allen Fällen , wo die Todesstrafe zur Anwendung kommen
kann , werden den 13 Appcllationsrichtcrn noch vier Mitglieder des
Kleinen Rathes beigeordnet , welche durch das hoos bezeichnet werden.
^S entsteht auf solche Weise ein eigenthümliches Malesizgcricht.

Zwei Schuitheiße , von dem Großen Rathe aus der Mitte des
Kleine » gewählt , führen abwechselnd jeder ei» Jahr lang den Vorsitz
o>> Großen und Kleinen Natbe . Der präsidirendr Schultheiß führt
frn Namen Amtsschnltheiß . Der andere Schultheiß ist dann inzwi¬
schen Präsident des AppellationsgerichtoS.

Der Kanton ist in Aemter ( ä) , Gcmcindegerichtskrcise (33 ) und
tu Gemeinden eingetheilt.

Jede Gemeinde hat für Besorgung ihrer Angelegenheiten eine
chkrwalluug , bestehend aus einem Vorsteher , einem Seckelmeistcr und
einen, Waiscnvogt , erwählt von den Gcmeindcbürger ». Jeder Gc-
'ueindegerichtSkreis hat ein Gemeindegericht von fünf Mitgliedern,
durch zge Bürger des Kreises gewählt ^ den Präsidenten unter ihnen
gezeichnet der Kleine Rath . Die Grmcindegericktc hatten zivitrich-
' " liche, polizeirichterliche und administrative Funktionen . Jedes Amt

ein Amtsgericht , bestehend aus einem Präsidenten , der den Namen
Amtmann führt , nnd aus sechs Richtern , sämmtlich von dem Kleinen
Rathe gewählt . Das Amtsgericht ist Appellatlousinstanz für Zivil-
t»d Poji êifälle.

. . Der Amtmann mit zwei Amtsrichtern führt in Kriminalfälleu
die Vornnlcrsnchnng . Die Hauvtuntersnchnng liegt nachher einen,
. " tntonalvcrhöramte , bestehend anö einem Fiskal und zwei Mitgliedern

dS AppellationSgerichtcs , ob.
- ^ Diese Bestimmungen finden sich nicht insgesammt in die Vcr-
lPliiug seid » ausdrücklich niedergelegt , sondern viele derselben wurden
>ach den, Geiste der Verfassung durch die Gesetzgebung , namentlich

»I'dch die organischen Gesetze nnd durch das Reglement des Großen
kathes , aufgestellt.
. .. Die Amtmänner , die Gerichtspräsidenten und die Gerichtsmit-

b/, ^ ^ waren , jeder in seinem Bezirke , zugleich die VollziehnngS-

, Die mediationSmäßige Verfassung und Gesetzgebung hatte den
kwnttichen Fehler , daß dem Kleinen Rathe eine allzugroße Gewalt
"geräumt war nnd die richterliche Gewalt von der vollziehenden zu
^ " 3 geschieden sich befand.



16

Sechste Periode.
1814 — 1831.

Als Napoleon , der Kaiser der Franzose » , fiel , da fiel auch die
Mediationsakte — sowohl Bundesverfassung als KantonSverfaffu »-
gen — dahin . Die Ansprüche der Vorzeit regten sich überall wieder.
Eine starke Partei in der Schweiz , die fast in allen Kantonen An¬
hänger hatte , wollte den ganzen Zustand seit der schweizerischen Re¬
volution von 1798 als einen illegalen bei Seite setzen und alle Ver¬
änderungen wieder anknüpfen an den Zustand des achtzehnten Jahr¬
hunderts . Bis auf einen gewissen Grad gelang dieses , aber doch
nicht ganz.

Die mcdiationSmäßige Regierung in Luzcrn wuree ( 16. Hornung
1314 ) durch eine » Aufstand in der Stadt gestürzt . Eine Kommisfieu
von 10 Männern wurde als provisorische Regierung aufgestellt . Diese
Komwisfion bildete einen Großen Rath , und wählte selbst in denselben
till Mitglieder , nämlich 30 aus der Start und 30 vorn Lande . Die
Sechszig wählten dann noch 40 Mitglieder , nämlich 20 aus der Stadt
und 20 vom Land . Die Hundert oder der Große Rath stellten dann
einen Kleine » Rath , wie ehemals , aus 36 Mitgliedern bestehend , eins

Dann wurde eine Verfassung entworfen und eingeführt , welche
steh stark zu den frühern Zuständen vor 1798 hinneigte . Sogar die
alten Tltel wurden wieder hervorgesucht , als : Seek einreist er,
Salzherr , Bauherr  u . s. w.

Dem Großen Rathe , unter dem Titel Schultheiß , Räth und
Hundert der Stadt  und Nepub 'lik Luzern,  bestehend wie
chcvor aus 36 Täglichen ober Kleinen nnd 64 Großen Räthen , wurde
„die höchste souveraiue Gewalt " übertragen , mit den Attributen unge¬
fähr , die der Große Rath unter der MediationSversaffung inne gehabt
hatte . Derselbe war , wie schon bemerkt , zusammengesetzt aus 59
Mitgliedern aus der Bürgerschaft der Stadt Luzern und aus 30 Mit¬
gliedern ab der Landschaft , unter welchen letzter « 9 Mitglieder a »S
den sogenannten Munizipalorten Surfte , Scmpach , Wikllsau und
Münster sich befanden.

Betreffend die 50 Mitglieder aus der Stadt , so sollte die Bür¬
gerschaft in Zukunft 10 wählen , die übrigen 40 wurden von dein
Großen Rathe gewählt.

Betreffend die 50 Mitglieder ab der Landschaft , so sollte fürder-
hin jeder Gcrichtsbezirk , deren 18 waren , sowie jeder Mnnizivalort.
ein Mitglied aus seiner Mitte wählen , die übrigen 28 wurden von
dem Großen Rathe gewählt.

Die Amtsdauer war lebenslänglich.
Ein Kleiner Rath , Täglicher Rath genannt , bestehend aus 36 Mit¬

gliedern des Großen Raths , war die höchste vollziehende , verwaltende
und richterliche Gewalt . Die Ausübung der letzter » übertrug er einem
Ausschuß von 12 Mitgliedern unter dein Vorsitze des Altschnltheiße ».
mit Benennnug AppellationSrath  Die Beurtheilung von Kapi¬
talverbrechen jedoch war dem gesummten Kleinen Rache vorbehalte »'

Der Kleine Rath wählte steh selbst aus der Mitte des Große »,



welch' letzterer die Wahl blaß bestätigen oder verwerfen konnte . Die
stellen im Kleinen Rathe waren lebenslänglich.

Zn dem Kleinen Rathe sollten wenigstens zehn Bürger ab der
Landschaft stch befinden ; eine Berfaffungsbestimmnng , welche dann in
^er Praris so ausgelegt wurde , als ob es hieße : zehn von denSechS-
dnddreißig sollen von dem Lande , sechsundzwanzig hingegen aus der
Stadt sein.

Die Stellung der beiden Schultheißen blieb die nämliche , wie
»ntcr der Mediationsversafiung . Jedoch waren auch diese Stellen
lebenslänglich , mit der Beschränkung , daß der jewellc » in das Amt
lretende Schultheiß einer Bestätigung durch den Großen Rath unter¬
worfen war.

Die Stelle eines alle Jahre zu erwählenden Naihsrichtcrs wurde
wieder eingeführt , und die zwei ältesten Mitglieder des Täglichen
-ltathes waren wieder Statthalter.

Die Rathsabtheilungen hießen nun Staatsrath , Finanzrath,
-vollzeirath , Justizrath , KriegSrath und Zivitralh.

Ein Erziehungsrath wurde aus Mitgliedern des Täglichen Rathes
^" fgenellt . Derselbe besorgte zugleich die geistlichen und kirchlichen
'lttgelegenhciren.

Der Kanton war in Aemter sä ) , Gerichtsbezirke ( 18) und Ge-
weindeu eingetheilt.

An der Spitze jedes Amtes stand ein von dem Kleinen Rathe gc-
wählter Oberamtmann , sowohl mit administrativer als richterlicher
Gewalt ausgerüstet . Die Amtsgerichte wurden aufgehoben . In jedem
Gerichisdezirke befand fich ein Bezirksgericht von sieben Mitgliedern.
Der Oberamtmann war Präsident sämmtlicher , t» seinem Amte be-

^»blichr, , Bezirksgerichte . Jeder Gcrichtsbezirk hatte einen Gerichts-
"Bthalter , ebenfalls von dem Kleinen Rathe ernannt . Dieser Ge-
wchtsstatlhalter war erstes Mitglied des Gerichtes und in Abwcscn-
beit des OberamtmannS Präsident . Die übrigen Richter wurden von
bem Volke gewählt . Der Oberamtmann mit Zuzug von zwei Bcztrks-
Uchtern beurtheilte die geringfügiger » Poiizcivergehen.
. , Ein neues Institut waren die Friedensrichter und FriedenSgcrichle

Gemeinde . AIs Berwaiinngsbehörde der Gemeinde war ein
Waisenamt , gewählt von den Bürgern , aufgestellt , und als Voll-
Ahungsbeamter ein Gemeindeammann , gewählt von dem Kleinen

„. Die Städte Snrsee , Sempach und Willisau und der Flecken
-otünster erhielten wieder eine besondere Memeindeverfafsnng mit
Privilegjen , indem den Stadt - und Fleckenräthcn eine Gerichtsbarkeit

Zivil - und Polizeifällen , hinsichtlich der eigenen Bürger , einge-
^nnnit wurde.

Die Hanptgcbrcchcn dieser Restanrationsverfassnng waren folgende:
l ) Das RepräscntationSverhältniß lm Großen und Kleinen Rathe,

gemäß welchem die Stadt gegenüber der Landschaft ei» ailzn-
großes Uebergcwicht hatte.
Die Wahlart des Großen Rathes , indem dieser qrößtenthcüs
stch selbst wählte.
Die Lebenölängüchkeit der Stellen.

Gem . v. Lurern . L
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4) Die Vereinig »»!, der vollziehenden und richterlichen Gewalt >'»
dem Kleinen Rathe , wozu noch kam , daß auch beinahe die ganze
gesetzgebende Gewalt in dem Kleine » Rathe , der die Initiative
ausübte , ruhte , so daß dieser Kleine Rath allmächtig war.

5 ) Die Ergänzung des Kleine » Rathes durch sich selbst.
Die drei ersten Gebrechen hatte die Ncstanrationsverfaffung von

diniern mit andern , z. B . denjenigen von Zürich und Bern , gemein,
die zwei letzter » waren ihr aber ganz eigen , und machten sie zu der
schlechtesten in der ganzen Eidgenossenschaft.

Roch während der RestanrationSveriode veränderten sich jedoch die
Verhältnisse wesentlich . Einigen freisinnigen Männern , die im Gro¬
ßen Rathe saßen , gelang es nämlich , nicht ohne große Anstrengungen,
im Jahre 1829 eine Abänderung der Kanlonsverfassnng , die die Be¬
nennung umschriebene Verfassung  erhielt , herbeizuführen , in
welcher die schreiendste » Gebrechen drr Verfassung von, Jahre 181 i
verbessert wurden.

Es wurden nämlich:
1) die höchste vollziehende >uid richterliche Gewalt vollkommen ge¬

trennt , für jene ein Kleiner Rath von neunzehn Mitgliedern,
für diese ein Avvellailonsgericht von dreizehn Mitgliedern auf¬
gestellt.

.2 ) Dem Kleinen Rathe wurde das Recht der SelbstcrgLnzung ge¬
nommen und die Wahl der Mitglieder desselben dem Großen
Rathe übertragen.

3 ) Das RepräsentatlonSvcrhältniß im Großen Rathe blieb das
gleiche , dasjenige im Kleinen Rathe und in dem Appellations-
gerichte wurde zu Gunsten der Landschaft ausgedehnt , indem im
Kleinen Rathe immer wenigstens acht, im Äppellatlonsgcrlchte
wenigstens fünf Mitglieder ab der Landschaft sitzen mußten.

Zugleich wurde mittelst einer Revision des GcschäftSreglemcnkS
des Großen Rathes das Verhältniß dieser höchsten Behörde ziun Klei¬
nen Rathe wcscntlich verändert . Der Große Rath war bisher in
seiner gesetzgebenden Thätigkeit sehr gehemmt . Namentlich konnte er
die Anträge des Kleine » Rathes nur entweder unverändert annehmen
oder verwerfe » . Jetzt wurde ihm das Recht eingeräumt , Vorschläge
des Kleinen Rathes abzuändern . Ebenso erhielt er in anderer Hin¬
sicht eine höhere und freiere Stellung gegenüber der Regierung , so
daß der Aussprnch der Verfassung , er sei die höchste Gewalt lm Staate,
anficng znr Wahrheit zu werden.

Die modisizirte Verfassung vom Jahre 182 !> trat aber nicht so¬
gleich in ihrem ganzen Umfange in Wirksamkeit , sondern weil man
versöniichen Verhältnissen Rechnung trug , sollte sie nur nach und nach
in 'S Leben eingeführt werden . Bevor dieses vollständig geschehen war,
trat im Jahre 1830 eine ganz neue Ordnung der Dinge ein.

Was die Bnndesverfaffnng nach dem Sturze der Mcdiatlonsakte
betrifft,  so näherte man sich auch in dieser Beziehung dem Zustande
vor 17118. und die Bande zwischen den eidgenössische » Kantonen wur¬
den noch lockerer gemacht , als sie es in der MediativnSaktc waren.

Die Tagsatzung , bestehend aus den Abgeordneten der Kantone,
welche nach Jnstrumcncn stimmten , blieb . An die Stelle der sechs



Direktorialkantone traten abwechselnd die Vororte Zürich , Bern
und Luzern , jedes je zwei Jahre nacheinander , die Leitung der Bundes-
Migelegenheitcn besorgend . Für außerordentliche Zeiten kann dem
Vorort ei» Rath von eidgenössischen Repräsentanten beigegeben wer-
^n , welche »ach einer Kehrordiinng je von mehreren Kantonen zn-
lainm « , gewählt und von der Tagsatzung instrnlrt tverden.
. Der jeweilige Schultheiß oder Amtsbnrgermeister des Vorortes
>fi Präsident des Vorortes und der Tagsatznng , hat aber nicht mehr
die sclbstständigc Stellung und Gewalt , welche der Landammann der
Mediation besessen hatte.

Siebente Periode.
>831 - 1841.

Nach den welthistorische » JnlinStagen des Jahres 1830 erhoben
ßch die meisten Völkerschaften der Schweiz .uns forderten von ihren
Regenten ' die Aufhcbihig des aufgedrungenen Zustandes von 1814,
Anerkennung der in , Jahre 1798 ausgesprochenen Grundsätze und eine
?»f diese Grundsätze bastrte Verfassung . Ohne daß irgendwo , auß ^r
"» Kanton Basel , Gewalt angewendet wurde , erhielten die Fordern »- ,
üe» ' ihre Erfüllung . Verfassungsräthe , vom Volke gewählt , wurden

-i>»san»» enberusen , von denselben 'Verfassungen entworfen und dem Volke
i»r Sanktion vorgelegt . So geschah es auch im Kanton Luzern.

Den 30 . Jänner 1831 wurde die neue Konstitution von der gro¬
be» Mehrheit dc« Volkes in seinen Urversammlnngen angenommen.

An der Spitze stehen die allgemeinen Grundsätze : Souveränität
des Volkes ; Gewährleistung der christkatholiskhen Religion ; Gleichheit
der staatsbürgerlichen Rechte ; Freiheit der Presse und der Meinungs¬
äußerung ; Sicherstellung der persönlichen Freiheit gegen willkürliche
Verhaftung ; Unvcrletzlichkeit des EigenihumS und Entschädigung für
Nothwendige Abtretung desselben ; Loskänflichkeit der Zehnten und
Ki 'nndzinse ; Schutz der Beamte » gegen Entsetzung ; Verbot der Mili-
ürrkapitulationen mit auswärtigen Staaten , sowie der Orden , Titel
>>»d Pensionen ; Sorge für den öffentlichen Unterricht.
^ Die Trennung der vollziehenden und richterlichen Gewalt findet
"ch durchgeführt und die Unabhängigkeit der letzter » , nämlich der
Richterlichen Gewalt , festgestellt.

Die Ausübung der höchsten souveränen Gewalt ist einen . Kroße»
Rathe von hundert Mitgliedern übertragen . Ihm steht die Gesctz-
stkliung „ nd die Oberaufsicht über die gesammtc Landesverwaltnng zu.

Nach der Verfassung von 183 l ist der Große Rath folgender¬
maßen zusammengesetzt:

82 Mitglieder wurden von den 24 Wahlkreise » der Landschaft
gewählt , in oder außer ihrer Mille;

18 Mitglieder von dem Wahlkreise der Stadt Luzern , 10 aus
der Bürgerschaft , 2 aus den Einsaßen:

20 von den vorstehenden 80 »»mittelbar Gewählten , 7 aus der
Stadt (K Bürger und l Einsäße ) , 7 ab der Landschaft „ nd
0 frei.



Die Amtszeit der Mitglieder des Große » Rathes ist auf 8 Jahre
aesctzt mit Wiederwählbarkcit , Von zwei zu zwei Jahren tritt ei»
Dritltheil aus.

Der Große Rath übt das Recht der Gesetzgebung unbeschränkt
aus . Er ist nicht gehemmt durch die Initiative des Kleinen Rathes,
'vermöge seiner Oberaufsicht nimmt der Große Rath Einsicht von dem
Staatsvcrmögen ; bestimmt den jährlichen Voranschlag der Einnahmen
und Ausgaben ', prüft und genehmigt die Staatsrechnung , und kann
über alle Theile der Landesverwaltung Bericht einfordern . Der Kleine
Rath und das Appcllationsgericht sind ihm verantwortlich und können
in Folge dieser Verantwortlichkeit abberufen werden . Ihm steht daS
Begnadigungsrecht zu . Er ertheilt die Instruktionen auf die Tag¬
satzung , und schließt Verträge mit andern Ständen oder Staaten abt
er wählt den Kleinen Rath , das AppellatiouSgericht , den Verhörrich-
ter , den Staatsanwalt und den Staatsschreibcr ; seine Verhandlun¬
gen sind öffentlich.

Die oberste Verwaltungsbehörde des KanlonS ist ein Kleiner
Rath  von 1ä Mitgliedern , je auf eine Amtsdauer von sechs Jahren
aus der Mitte des Großen Rathes gewählt , mit drittelweiser Erncne-
rnng nach 2 Jahren.

An seiner Spitze steht ein Schultheiß  aus ein Jahr gewählt,
und als Stellvertreter desselben in Verhinderungsfälle » ein Statt¬
halter.

Die NathSabtheilungen erhielten , mit Ausnahme des Staats-
ratheS , die Benennung Kommission , als Finanzkommission , Polizei-
kommission , Milirärkommlssion . Statt des Zivilrathes wurde eine Kom¬
mission des Innern aufgestellt.

Der Grzichnngsrath , gewählt von dem Kleinen Rathe , bestand
aus drei Mitgliedern letztgenannter Behörde und vier Mitgliedern
aus freier Wahl.

Die oberste Gerichtsbehörde des Kantons bildet ein AppellationS-
gericht von 13 Mitgliedern , je auf sechs Jahre gewählt , mit drittel-
welscr Erneuerung . An seiner Spitze steht ein Präsident , von dem
Großen Rathe auf sechs Jahre gewählt.

Konflikte  zwischen der richterlichen und vollziehenden Gewalt
entscheidet der Große Rath.

Als erste Instanz für Kriminalfälle besteht ein Kriminal¬
gericht  von fünf auf sechs Jahre gewählten Richtern.

Der Kanton ist in 5 Aemter und 18 GerichtSbezirkc , wie früher,
eingetheilt . Aber auch hier sind nun die richterliche und vollziehende
Gewalt scharf getrennt . Diese steht einem Amtsstatthalter  zu
bei administrativen Geschäften in Verbindung mit einem AmtSrathe
von 2 bis 4 Mitgliedern . Der Amtsstatthalter und die Amtsräthe
werden von dem Kleinen Rathe gewählt , letztere aus einer an den
Bezirksversammlungen gebildeten Kandidatenliste.

In jedem Bezirke besteht ein Bezirksgericht  von 7 Mitglie¬
dern , von dem Volke gewählt . Den Präsidenten bezeichnet daS
AppellatiouSgericht aus der Zahl der Mitglieder.

In jeder Gemeinde befindet sich als admlnistrative Behörde ei»
Gcmeinderath,  und als richterliche Behörde ein FriedenSgerichk-
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lämmtlich von dem Volke gewählt . Den Gemeindeammann , als Voll-
l>ehungsbeamten , bezeichnet der Kleine Rath unter den Mitgliedern
des Gemeinderathes . Jeweils » nach Abfluß von 10 Jahren kann eine
Revision der Verfassung von der Mehrheit des Volkes beschlossen wer¬
den. wo dann ein VcrfaffnngSrath aufgestellt wird.

Die Bundesverfassung blieb die gleiche wie in der Periode von
1814 bis 1831 . Alle Bemühungen dieselbe nach dem Geiste der rc-
stenerirtcn KantonSverfaffungen zu verbessern blieben fruchtlos.

Achte Periode.
1841 — 1848.

Wie wir in dem geschichtlichen Ueberblieke (S . 25 ) gesehen
Naben, wurde im Jahre 1841 eine neue Verfassung eingeführt , welche
von derjenigen von, Jahr 1831 in folgenden Punkten abwich.

Ein Großer Rath  von hundert Mitgliedern , als höchste gesetz¬
gebende Landcsbehörde , wurde beibehalten Jedoch müssen die Mit¬
glieder desselben alle direkt in den Wahlkreisen nach der .Kopfzahl ge¬
wählt werden . Hinsichtlich der Gesetze , welche der Große Rath er¬
läßt , und hinsichtlich der Bündnisse , Verträge und Konkordate , welche
Er schließt , ist dem Volke ei» Veto eingeräumt.

Ein Regierungörath  von eilf Mitgliedern , gewählt von dem
Großen Rathe in oder außer seiner Mitte , bildet die oberste vollzie¬
hende und verwaltende Behörde . An seiner Spitze steht ein Schult¬
heiß , auf ein Jahr gewählt , und als Stellvertreter desselben in Ver¬
hinderungsfällen ein Statthalter.

Die Rathsabtheilnngen blieben ungefähr wie vorher . An die
Stelle des Staatörathcs wurde eine Standeskommission errichtet.

Neben dem Regiernngsrathe befindet sich ein Erziehungsrath
aufgestellt , aus neun Mitgliedern bestehend . Fünf davon wählt der
Große Rath aus dem weltliche » Stande und vier die Geistlichkeit aus
>hrer Mitte.

Die oberste Gerichtsbehörde bildet ein Obergericht  von eilf
Mitgliedern , von dem Großen Rathe in oder außer seiner Mitte ge¬
wählt . An seiner Spitze steht ein Präsident , auf ein Jahr gewählt.

Ein Kriminalgericht  von fünf Mitgliedern beurtheilt in er-
üer Instanz alle Kriminalverbrcchen.

Der Kanton ist in 5 Aemter und 19 KerichtSbezirke , eine Anzahl
MiedenSrichterkreise und Gemeinden eingetheilt . In jedem Amte be¬
endet sich ein NmtSstatthalter , von dem Großen Rathe gewählt ; hin
hegen der Amtsrath ist abgeschafft.

In jedem Bezirke besteht ein Bezirksgericht von sieben Mitglie¬
dern , von dem Volke gewählt . Den Präsidenten bezeichnet der Große
Rath aus der Zahl der Mitglieder.

In jedem Fricdensrichterkrcise befindet sich ein Friedensrichter
und ein FricdenSgericht , in jeder Gemeinde ein Gemcindcrath , sämmt¬
lich von, Volke gewählt.

Hinsichtlich aller Behörden tritt an die Stelle zweijähriger Par-
ualerncnernng eine Jntegralernenernng nach Abfluß von vier Jahren.

Der Artikel der Verfassung von 1831 , welcher den Magistrats-



Personen verbietet , Titel , Orden und Prnfionen von fremden Staaten
anzunehmen , wird dahin abgeändert , daß solches mit Bewilligung der
obersten Landesbehörde geschoben dürfe . Das in der Verfassung von
183 l enthaltene Verbot der Militärkapitulatione » mit fremden Staa¬
ten fällt weg.

In kirchlicher Beziehung soll statt des klscetums rückstchtlich
der kirchlichen Erlasse in Zukunft nur noch ein Visum stattfinden.

Ohne Einwilligung der Kirchenbehörden dürfen keine Liegenschaf¬
ten geistlicher Korporationen »ni> Stiftungen mehr veräußert werden.
Die Großräthe und Beamten sollen den Amtseid so ablegen , daß fic
schwören : „So wie ich mich zur apostolischen , römisch -katholischen Reli¬
gion aufrichtig bekenne " n , s, w . Also ein Kircheneid,

Alle Jahre am letzten Tage des Wcinmonats kann von der Mehr¬
heit des Volkes eine Vcrfaffnngsrevifion durch einen Verfaffnngsrath
beschlossen werden.

Neunte Periode.
1838 — _

Im Jahr 1837 wurde , nach dem Sturze des Sonderbnndes
(Geschichtlicher lleberblick S . 3l ) , die Verfassung von 1841 einer
Durchsicht unterworfen.

Die kirchlichen Bestimmungen wurden aus derselben entfernt , da¬
gegen festgesetzt : daß die Jesuiten und ihre affiliirten Orden unter
keiner Form mehr in den Kanton eingeführt werden dürfen.

Statt der Jntcgralerneuerung ist eine Partialerncncrung von drei
zn drei Jahren eingeführt . Bei dem Großen Rathe tritt fewcilen
ein Dritttheil aus , bei de» andern Behörden die Hälfte , Der Re¬
gierungsrath ist auf neun Mitglieder reduzirt und bei demselben in
Betreff der Rathsabtheilungen das Direktorial - statt des Kommis-
fionssystems eingeführt . Es besteht ein Finanzdirektor , ein Polizei-
direktor , ein Baudirektor , ein Direktor des Innern , ein Direktor des
Aeußern , ein Direktor des Armen - und Vormnndschaftswesens , ein
Militärdirektor und ein Direktor der kirchlichen Angelegenheiten Den
Erziehungsrath wählt der Große Rath besonders theils aus Weltii«
chen <ü >, theils aus Geistlichen (4) ,

Das Affociatiousrecht findet fich in die Verfassung aufgenommen
und das Verbot der Militärkapitulationen mit fremden Staaten wie¬
der hergestellt . Die Gesetze werden einer zweimaligen Berathung
unterworfen . Im klebrigen blieb die Verfassung von 1841 unver¬
ändert , und namentlich ist das Veto und die Bestimmungen hinsichtlich
der Herbeiführung einer Revision der Staatsverfassung beibehalten,
mit der Modifikation , daß auch der Große Rath von fich aus eine
Verfassungsrevifion anbahne » kann.

Seither wurden den Amtsstatthaltern Amtsgehülfen beigesellt,
welche vorzüglich das Vormnndschaftswcsen zu besorgen haben.

2) Staatswappen.
Das Wappen des Kantons ist ein senkrecht getheilter Schild,

dessen rechtes Feld blau und dessen linkes weiß ( silbern ) ist. Blau
und weiß find auch die Kautonsfarben,
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Zur Mnrbachischc » Zeit war eine Mönchegestalt  die Schutz-
wehr des Wappens (Schildhalter ) , wie ei » alles steinernes Denkmal
zeigt , das an einem der Stadtthore eingemauert stand.

Zur östreichischen Zeit zierte ein Adler  das Stadtwappen , und
noch lauge , nachdem die östreichische Herrschaft untergegangen , aber
Lnzern noch nicht ganz pon dem Reiche abgetrennt war.

Später wurde ein Riese  oder sogenannter wilder Mann  der
Schildhalter . Im Jahre 1577 fand man nämlich zu Neiden beim

Umstürze einer alten Eiche ein Knochengcrippe von außerordentlicher
Größe , welches man als die Neßerreste eines Riesen ansah.

Der berühmte Arzt von Basel , Fclir Platter,  besang nach

Besichtigung und Untersuchung der Knochen , welche lange Zeit im
Staatsarchive aufbewahrt wurden , dieselben mit folgenden Versen:

„In dem Wiggertba ! zu Neiden
Stund ein Eich ans grünen Heiden,

, Welche , als sie stürzte ein.
Fand mau Rippen und Gebein
Ungeheurer Dick und Länge,
Dennoch nicht in großer Menge,
Daß mau wissen konnt genau
Den gewesncn Körperbau.
Die Gelehrten also fanden.
Daß ein Rieß daraus bestanden,
Dessen Höhe zählte wohl
Sechszehn Werkschuh und vier Zoll,
Wär ' ein Mann von unsern Zeiten
Ihm gestehet an die »Leiten,
Würd ihr Gleichmaß treffen ein.
Wie die zwei Figuren seyn " ) .
Daß Lnzern die Bein behaltet,
Zweifclsohn die Ursach waltet.
Daß in kleiner Brust so gut,
Als in großer sei der Muth ."

Spätere und genauere Untersuchungen haben den Glauben an den
Riesen zerstört , Blnmcnbach und Dolomieu,  die zwei berühm¬
ten Naturforscher , thaten den AnSspruch : daß die vorgefundenen
Knochenübcrreste eher einem Riese nthierc  der Vorwelt als einem
wenschlichen Wesen mögen angehört haben.

Das erste und älteste Siegel des lnzernischcn Gemeinwesens,
welches in Form und in bildlicher Darstellung von den spätern ganz
abweicht , hat die Gestalt eines dreieckigen Schildes , um welchen die
Worte 8 tlivivm I,vcernon »lvm laufen , und als Sicgelbild er¬

blickt man einen von der Linken znr Rechten schräg aufwärts sich
ziehenden freien Balken , der mit drei vierblättrigen Rosettchcn verziert
ist. Woher diese Zeichnung stammt , ist unbekannt . Es erscheint dieses

*) Es wurden nämlich zwei Menschengerippe abgebildet , das eine »ach
gewöhnlicher Größe , das andere nach dem Maßstab der Riesen¬
knochen.
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Siegel zuerst an einer Urkunde vom Jahr 1252 dem sogenannte»
„ersten oder uralten Geschwornen Brief " einem Verkommniß mit Herrn
Arnold , Bogt zu Rothenburg . Das Siegel hängt an weiß und
blauen Schnüren , der frühesten Spur der Kantonsfarbe » .

Das zweite bekannte Siegel enthält das Bild des heiligen Leode-
gar , des Schutzpatrons des ehemaligen Klosters und der Stadt , von
dem die Legende Folgendes erzählt : Dieser Heilige . um das Jahr
8l6 aus einen , der vornehmsten Geschlechter Galliens entsprossen , be¬
stieg im Jahre 680 den bischöflichen Stuhl zu ^ eutun , und verwaltete
ungestört zehn Jabre sein Amt . I » dieser Zeit aber starb König
Clothar , und an dessen Stelle trat Childertch II -, der 873 ermordet
wurde . Nach seinem Tode entspannen sich in Frankreich fürchterliche
Unruhen , bei welchen mehrere Bischöfe ihr Leben einbüßten : dasselbe
Schicksal traf auch Leodegar . Nach TheoderichS Thronbesteigung wurde
nämlich der Bischof das Ziel der Rache Ebroins , des königlichen
MajordomnS . Seine Freunde riethen ihm daher , um einem trauri¬
gen Schicksale zu entgehen , zu verlassen ; allein er zog es vor,
bei einem Anfalle auf die Stadt , anstatt dieselbe in Unglück zu stür¬
zen , sich seinen Feinden auszuliefern . Sie ergriffen ihn sogleich und
bohrten ihm die Augen aus . Der blinde Bischof konnte auch jetzt
weiter » Verfolgungen nicht entgehen . Die Legende zählt noch ver¬
schiedene Marter auf , die derselbe erdulden mußte , bis endlich auf
Ebroins Anschuldigung , als der Theilnahme an dem Morde Childerichs
verdächtig , der Bischof seines Amtes entsetzt und von den Dienern
des Erstern im Jahre 678 enthauptet wurde . Auf diese Legende hat
das Siegelbild Bezng . Es zeigt den hl . Leodegar , sein abgeschlage¬
nes Haupt znc Kirche tragend , neben welcher die Worte 8 . l -eockeg;
zu erkennen sind ; drei Peiniger in Schnppenpanzern folgen ihm mit
gezogenen Schwertern . Die Hand Gottes , zwei Engel , Sonne und
Mond schweben über den Bildern . Am Fuße der Darstellung ist ein
Blätlerornament angebracht , und das Ganze wird von der Umschrift
8 . Vniversitniis oivivm I -vcernensiviu eingerahmt . Dieses Siegel
erscheint zuerst an einer Urkunde von, Jahre 1292 , nämlich an der
Huldigungsurkunde , welche ein Jahr nachher , nachdem die Stadt von
dem Kloster Mnrbach an Oestreich übergegangen war , ausgestellt
wurde . Dieses Siegel wurde schon im Anfange des vierzehnten Jahr¬
hunderts durch ein neues ersetzt.

Dieses dritte Siegel , in Hinsicht der Darstellung von dem vor¬
hergehenden ganz verschieden , ist hingegen in Be ;ng der Umschrift
8 . Vuiveraitatis eivivi » l -uceruensisin mit demselben übereinstim¬
mend . Auf einem Steinblocke sitzt der Heilige , und wird von einem
Peiniger der Augen beraubt , welche Marter er , laut der oben ange¬
führte » Legende , erdulden mußte . Dieses Siegel erscheint zuerst an
einer Urkunde von , Jahre 1314.

Schon im Jahre 1351 wurde wieder ein neues Siegel angeferti¬
get , neben welchem aber das eben beschriebene noch bis gegen Ende
des vierzehnten Jahrhunderts abwechselnd gebraucht wurde . Dieses
neue , vierte Siegel , am Bundeöbrief mit Zürich im Jahre 1351 er¬
scheinend , soll eines der schönste» Städtesicgel der Schweiz sein . In
einer Nische des Fußgestelles ist der Kantonsschild angebracht . Zwei
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Adler dienen als Schildhalter . Auf dem Fuße erheben sich zu beiden
Seiten zwei bedachte Thürme , zwischen denen unter einem Baldachin
der hl . Leodcgar geblendet wird , zwei kniende Engel in den Thürmen
sind Zeuge » dieser Unthat , und über denselben stehen in kleinen Ni¬
schen zwei Löwen als Sinnbild der Macht und Stärke des christlichen
Glaubens . Der silberne und vergoldete Stempel , der an einer silber¬
nen Kette hängt , wurde noch in neuern Zeiten gebraucht , »nd wird
stegenwärtig im Staatsarchiv sorgfältig aufbewahrt.

Neben den großen Stadtsiegeln gebrauchte Luzern , gleich andern
ihrer Schwesterstädte , zur Besieglung von Briefschaften oder weniger
wichtigen Dokumenten kleinere oder Sekret -Znsiegel.

Von diesen fuhrt das älteste die mit Perllinien eingefaßte Um¬

schrift 8 . 8octü . «lein Ineerneo , und in dem Siegelfeld erscheint das
Bild des Patronen der Stadt . In der linken Hand hält Bischof
Leodegar den Stab , neben welchem seitwärts ein Bohrer zu sehen ist;
auf der rechten Hand trägt er sein Haupt . Dieses Siegel ist unge¬
fähr im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts entstanden.

Später ( 142t)) entstand noch ein anderes Sekret -Znsiegel mit der
bleichen Umschrift . Dasselbe zeigt den Heiligen mit den gleichen
Attributen unter einem von zwei Pfeilern getragenen Baldachin mit
einiger architektonischer Ausschmückung . Der Stempel dieses vielge¬
brauchten Siegels wurde wiederholt neu angefertiget , so 1598 und
4717 . Dieses " Siegel und das große Staatssiegel diente bis 1831 ' ) .

Sodann ( 1831 ) wurde ein neues großes Siegel für den Großen
Rath und ein kleineres für den Regierungsrath angeschafft . Beide
sinke» als Bild ebenfalls den hl . Leodegar , seine rechte Hand segnend
aber den Kanton - schild ausstreckend ; auch das eidgenössische Kreuz
9ndet sich angebracht.

3 ) Aeußere Angelegenheiten.

^ Beim Eintritte in den eidgenössischen Bund 1332 wurde dem
srstandcLuzcrn der erste Rang eingeräumt , welchen es dann aber spä-
wr an Zürich ( 1351 ) und an Bern ( 1353 ) abtrat , als diese größer»
Stände Bundesglieder wurden . Luzern sah in seinen Mauern eine
bngemein große Zahl eidgenössischer Tagsatznngen . Nach der Nekor-
b' ation wurde es katholischer Vorort , und fuhrt als solcher den Vor¬
sitz in katholischen Angelegenheiten , sowie den Briefwechsel.

Während der Mediation - periode bildete Luzern einen der sechs

^irektorialkantone , nnd sah im Jahre 1808 seinen Schultheiß Vinzenz
Rüttimann als Landammann der Schweiz an der Spitze der Eid-
Aknoffenschaft.
. , Von 1814 bis 1848 theilte sich Luzern mit Zürich und Bern in
°>e vorörtliche Leitung.

*) Die bis hieher beschriebenen Sigille befinde» sich abgebildet in
„Schnltheß Städte - und Landessiegel der Schweiz ". Drittes Heft.
Zürich . 1854.



4) Verzeichnis der Schulcheiße.
Wir führen hier , als die ersten MagistratSversonen , die Schnlt-

hciße des Kantons in ihrer Reihenfolge von Jahr zu Jahr auf . Die
Angaben sind enthoben aus Urkunden oder Protokollen des betreffen¬
den Jahres . Wo bei der Jahreszahl kein Name steht , ist keine
Urkunde gefunden worden , aus welcher ersichtlich wäre , wer in dem
betreffenden Jahre Schultheiß gewesen sei . Wo bei einer Jahreszahl
mehrere Namen erscheinen , sind in diesem Jahre mehrere Schulthcißt
in Folge von Todesfall oder Resignation gewesen.

Wir führe » das umständliche Vcrzeichniß nur bis auf >798 , in¬
dem nur bis dahin die Schultheiß «: eine eigentliche hervorragende
Stellung annahmen . Seither führt der jeweilige Präsident der Re¬
gierung wohl den Namen „Schultheiß " , aber das Wesen ist nicht
mehr das gleiche.

Die Benennung „Schultheiß " ist nur noch in Luzern geblieben;
in Bern , Frciburg und Solothurn , wo sie sonst auch statt hatte . ist
sie in Solothurn 1831 und in Bern und Freiburg seither weggefallen.

Urkundliches Verzeichniß der Schultheiße.

«n

I. l307 Peter an der Brügge. 5 1330 Johannes von Brambcrg.
13l>8 1331 Johannes von Bramberg.

l 1309 ,332
>2 >310 Werner von Meggen. 1333 Johannes von Bramberg.

l3ll !6 1334 Ortolf von Littan .j
1312 1335
1313 1336

3 1314 Walther von Malters. 1337
4 1313 Ulrich von Eich . Peter an 1338

derBruqqe . Walther von 7 1339 Peter von Hochdorf.
Malters. 1340 Ulrich von Eich.

1316 1341
1317 1342
1318 Walther vog Malters. 1343
1319 Walther von Malters. 1344
132» Walther von Malters. 1345
1321 Walther von Malters. 8 1346 Klaus von Gundoldinqen.
1322 Walther von Malters. 1347 .Klaus v'on Gundoldinqen.
1323 Walther von Malters. 1348 Peter von Hcchdorf.
1324 1349 Peter von Hochdorf.
1325 Walther von Malters. 1350 Klaus .von Gundoldingcn.
>326 Walther von Malters. 1351 KlauS von Gundoldingen'
1327 1352
1328 1353
1329 1354



A

1355 1400 Rudolf von Roth.
9 135» Peter von Wißcnweqen. 22 >401 Heinrich von Wißenwegen

1357 1402
1359 23 1403 Hans von Dierikon.
1359 -404 Peter von Moos.

1» 1360 Werner vonGnndoldinqcn 1405 Rudolf von Roth.
II >361 Peter von Gunvoldinqcn. 1406 Peter von Moos.

1362 Peter von Gnndolringeu. 1407
1363 Peter von Kundoldinqcn. 1408 Klans Kupferschmied-
1364 'Peter von Gundoldingen. 1409 HanS von Dierikon.
1385 1410
1366 Peter von Gundoldingen. 24 1411 Ulrich Walker.
iSK? Peter von Gnndoldinqen 1412 Peter von Moos.
1368 Peter von Gundoldingen. 1413 Ulrich Walker.
1369 1414 Peter von Moos.
1379 Peter von Gnndoldinqen. 1415 Ulrich Walker.
1371 Peter von Gundoldinqcn. 1416 Peter von MooS.
1372 Peter von Gnndoldinqen. 1417 Ulrich Walker.
1373 Peter von Gnndoldinqen. 1418 Peter von MooS.
1374 Peter von Gnndoldinqen. 1419
1375 Peter von Gnndoldinqen. 25 1420 Heinrich von MooS.
1376 Peter von Gnndoldinqen. 1421 Johannes von Dierikon.
1377 Peter von Gnndoldinqen. 1422 Ulrich Walker.
1378 Peter von Gnndoldinqen. 1423 Heinrich von MooS.
1379 Peter von Gundoldinge » . 1424 Johannes von Dierikon.
1380 Peter von Gnndoldinqen. 1425 Heinrich von MooS.
1381 Peter von Gnndoldinqen. 1426 Johannes von Dierikon.
>382 Peter von Gnndoldingcn. 26 1427 Werner von Mcggcn.
1383 27 1428 Ulrich von Hertenstein.
>384 Peter von Gnndoldingcn. 1429 Johannes von Dierikon.

>2 >385 Klans von Malt. 1430 Werner von Meggen.
>3 ) Heinrich zur Linden. 1431 Ulrich von Hertenstein.

1580
) Rudolf von Gattwil. 1432 Johannes von Dierikon.

1387 Heinrich zur Linden. 1433 Werner von Meggcn .l
15 1388 Rudolf von Gattwpl. 1434 Ulrich von Hertenstein.
Ik 1389 Ludwiq von Eich. 28 1435 Anton Ruß.
17 1390 Heinrich zur Linden. 1436 Ulrich von Hertenstein.
18 1391 Klaus Kupferschmied. 29 1437 Paul von Buren.

1392 Ludwig von Eich. >438 Ulrich von Hertenstein.
1393 1439 Werner von Meggen.
1394 Klans Kupferschmied. 30 1440 Petermann Goldschmied.

»9 1395 Peter von Moos. 1441
1396 Klaus Kupferschmied. 31 1442 Peter von LütiShofen.
1397 Klaus Kaufmann. Anton Ruß.

«1 1398 Rudolf von Roth. >443 Petermann von Lütisho-
1399 Peter von Moos. fen . Burkard Sidler.
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1444 1490
92 1445 Burkhard Sidler. 43 1491
93 >446 Mathias von Bramberg. 1492

>447 Anton Nuß. 1493
l448 1494

34 1449 Heinrich von Hnnwül. 44 1495
1450 Anton Ruß . ! !1496
1451 Heinrich von Hnnwyl. 1497
1452 Anton Ruß. !

45
1498

1453 Heinrich von Hnnwyl. 1499
1454 Anton Rnß. 1500
1455 Heinrich von Hnnwyl. 46 1501
1458 Anton Rnß . i 1502
1457 Heinrich von Hnnwyl. 1503
1458 Anton Rnß. 1504
1459 Heinrich von Hnnwyl. 1505
1480 Heinrich Haßfurt. 1506
1461 Heinrich von Hnnwyl. >507

35 1462 Heinrich Haßfnrt. 47 1508
38 >463 HanS Ritzi. 1509

1464 1510
1465 Heinrich von Hnnwyl. 48 I5 >1
1466 Hans Ritzi.

37 1467 Peter Rüst. 1512
1468 Heinrich von Hnnwyl. 49 1513
1469 Heinrich Haßfurt. 1514
1470 HanS Ritzi. 1515
1471 Heinrich von Hnnwyl. 50 1516
1472 HanS Ritzi. 1517
1473 Heinrich Haßfnrt. 1518
1474 Heinrich von Hnnwyl. 1519

38 1475 KaSyar von Hertensteln. 1520
1476 Peter Rüst. 1521
1477 Heinrich Haßfnrt. 1522

39 1478 Hans Feer.
1479 Heinrich Haßfurt . f- 1483 !51 1523
1480 Hans Feer. 1524

40 1481 Peter von Meqzen. 52 1525
1482 Kaspar von Hertcnitein. 1526
1483 Peter von Meqgen. 1527
1484 KaSyar von Höllenstein. 1528

-f 1486. 5e 1529
41 1485 Ludwig Sailer. 1530
42 1486 Ludwig Krämer. 1531

1487 Ludwig Sailer. 1532
1488 Ludwig Krämer. 5-4 1533
1489 Ludwig Sailer. 1534

Ludwig Krämer.
Werner von Mcggen.
Ludwig Salier.
Werner von Mcggen.
Ludwig Salier.
Hans Ruß.
Werner von Mcggen.
Ludwig Saiier.
Hans Ruß.
Hans Sonnenberg.
Hans Nuß.
Jakob Bramberg.
Petermann Feer.
Jakob Bramberg.
Pctermann Feer.
Jakob von Bramberg.
Petermann Feer.
Jakob von Bramberg.
Peter Tammann.
Jakob Bramberg.

Peter Tammann . Peter-
mann Feer , Altschultheiß.

Ludwig Kling.

Jakob von Hertensteln.
Petermann Feer . f- 1519.
Peter Tammann.
Jakob von Hertensteln.
Peter Znkäs.
Peter Tammann.
Jakob von Hertensteln.

-s 1527.
Peter Inkas.
Peter Tammann.
Hans Hng.

Hans 'Hng.
Peter Znkäs.
Hans Golder.
Hans Hng.
Hans Golder.
Peter Znkäs.
Jakob Feer.
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!1535 1582 Ludwig Pfyffer, Ritter.
1536 Hans Golder. 1583 Hcinr .Flekenstein, Ritter.
1537 Jakob Fecr. 1584 Ludwig Pfyffer , Ritter.
1538 Hans Golder. 1585 HeinrfFIckenstein, Ritter.
153S Jakob Feer. 1586 Ludwig Pfyffer , Ritter.

55 154» Heinrich Flckcnstei». 1587 Heinr . Fieken stein, Ritter,
56 1541 Werner von Meggen. 1588 Ludwig Pfyffer , Ritter.

1542 Heinrich Flekcnsteiin. 1589 Heinr .Flekenstein, Ritter . >
57 1513 Mangelt von Wyl. st 1589. !

1544 Heinrich Flckenstei». 67 159» Jost Krebstnger , Ritter.
58 1545 Nikiaus von Meggen. 15st1 Ludwig Pfyffer , Ritter.

1546 1592 Jost Krebstnger, Ritter.
1547 Nikians von Meggen. 1593 Lndwig Pfyffer . st 1594.
1548 Hans Hug. 1594 Joff Krebstnger, Ritter.

56 1543 Hans Bircher. 63 1595 Jost Pfvffer , Ritter.
155» Hans Hug. 1596 Jost Krebstnger , Ritter.
1551 HanS Bircher. 1597 Jost Pfvffer , Ritter.
1552 Hans Hug. 1598 Jost Krebstnger. st 1598.
1553 69 1599 Jost Holdermeyer. st1599.
1554 7» 160» Lndwig Schürpf , Ritter.
1555 1601 Jost Pfvffer , Ritter.
1556 1602 Ludwig Schürpf . Ritter.

60 1557 Lur Ritter. 1603 Jost Pfyffer, Ritter.
1558 1604 Ludwig Schürpf , Ritter.

61 1558 Jok Pfyffer. 1605 Jost Pfyffer , Ritter.
62 >56» Nikians Amlehn. >606 Lndwig Schürpf , Ritter.

1561 Jost Pfvffer. 1607 JostPfyffer,Ri1ter .stI610.
>562 NiklauS Amlehn. ,608 Ludwig Schürpf , Ritter.
1563 Jost Pfyffer. 71 1609 Johann Helmlin , Ritter.
1564 Nikians Amlehn. 16,0 Ludwig Schürpf , Ritter.
1565 Jost Pfyffer. 1611 Johann Helmlin , Ritter.
1566 NiklauS Amlehn. st 1611.
1567 Jost Pfvffer . st 1584. 72 1612 Jak . Sonncnberg , Ritter.

63 1568 Ulrich Heiserlin. 1613 Ludwig Schürpf . Ritter.
1569 1614 Jak . Sonnenbcrg , Ritter.

64 I57N RochnS.Helmlin. 1615 Ludwig Schürpf , Ritter.
65 157, Lndwig Pfvffer . Ritter . >1 1616 Jak . Sonnenberg , Ritter.

1572 NochnS Helmlin . i 1617 Ludwig Schürpf Ritter.
1573 Ludwig Pfvffer, Ritter . !> 1618 Jak . Sonnenberg . Ritter.
1574 Rochus Helmlin , Ritter . > 1619 Ludwig Schürpf , Ritter.
1575 Ludwig Pfvffer , Ritter . ^ ,620 Jak . Sonnenbcrg , Ritter.
1576 NochnS Helmlin , Ritter . ^ 1621 Lndwig schürpf , Ritter.
1577 Ludwig Pfvffer . Ritter . ^ 1622 Jak . Sonnenbcrg , Ritter.
1578 Rochus Helmlin , Ritter . I st 1629.
1579 Lndwig Pfyffer , Ritter . . 1623 Ludwig Schürpf , Ritter.

- 158» NochnS Helmlin . st 158». .. st 1623. Heinrich ClooS.
6tz 1581 Heinr . Fiekenstein, Ritter. 73 1624 Walter an, Nhyn, Ritter.
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741,625
>1626
1627
1628
1629

1636
1631

1632
1633
1634
1635
1636
1637
>638
1639

1640
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662

Heinrich KlovS, Ritter.
Waitert am Rhpn, Ritter.
Heinrich Kloos, Ritter.
Waltert am Rhp», Ritter.
Heinrich KlooS, Ritter,

-s 1629.
Manrig an der Mmend.
Äaltcrt am Rhyn,Ritter.

1- 1639.
Manric an der Ailmcnd.
Jost Bircher.
Manriz an der Mmend.
Ludwig Schumacher.
2ost Bircher.
Ludwig Schumacher.
Jost Biräier.
Ludwig Schumacher.

1° 1639, alt 37 Zabre.
Rathcnhofer Kaspar ' ) .
Jost Flckcnstein.
Jost Bircher.
Jost Flekenstein. ff1652 )̂
Jost Bircher.
Heinrich Alekeiistein.
Jost Bircher . 1646.
Heinrich Flekenstcin.
Ulrich Dulliker.
Heinrich Flekenstein.
Ulrich Dulliker.
Heinrich Flekenstein.
Ulrich Dulliker.
Heinrich Flekenstein.
Ulrich Dulliker
Heinrich Flekenstein.
Ulrich Dulliker.
Heinrich Flekenstein.
Ulrich Dulliker. 1° 1658.
Heinrich Flekenstein.
Christoph Pfpffer.
Heinrich Flekenstein.
Christoph Pfpffer.
Heinrich Flekenstein.

83

84

85

1663
1664

1665
1666
1667
1668
1669
lb'70
1671
1672
1673

1674

1675
>676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
<685
1686

1687
,688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696

Christoph Pfpffer.
, Heinrich Flekenstein.
l f 1664 -,.
'Alphons Sonnenberg.

Christoph Pfpffer.
Alphvns Sonnenberg.
Christoph Pfpffer.
Alphons Sonnenberg.
Christoph Pfpffer.
Alphons Sonnenberg.
Christoph Pfpffer.
Alphons Sonnenberg.
, Christoph Pfpffer.
! f- 1673.
(Joses Amrhpn.
cAlphonS Sonnenberg.
l f 1674.
1Eustach.v. Sonnenberg.

Josef Amrhy».
Eustach.von Sonnenberg.
Josef Amrhpn.
Eustach. von Sonnenberg.
Josef Amrhpn.
Eustach. von Sonnenberg.
Josef Anirhp».
Eustach. von Sonnenberg.
Josef Amrhpn.
Enstach.von Sonnenberg.
Josef Amrhpn.
EnstachinS von Sonnen»

berg. -s 1686.
Josef Amrhpn. Res.1688.
Anrelian Znrgilgen.
Johann Rudolf Dürler.
Anrelian Znrgilgen.
Johann Rudolf Dürler.
Anrelian Znrgilgen.
Johann Rudolf Dürler.
Anrelian Znrgilgen.
Johann Rudolf Dürler.
i Anrelian Znrgilgen . s'
! Rudolf Moor . s1696.

' ) Starb bald aus Kummer, weil er Schultheiß geworden.
Starb als päpstlicherGarbehauptmann in Nom.

4) Starb 94 Jahre alt , eben als er von einer außerordentlichenTag-
leistiing in Baden zurückkehrte.
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1897 Johann Rudolf Dürlcr. 1740 Fz . ekad. Pl . Schumacher.
1698 Rudolf Moor. 1741 Johann Jolcf Dürlcr . s
>689 Johann Rudolf Dürler. 1742 , Fr ; . Rap . Pl . Schnma -i
>70« .Rudolf Moor . f 1701. l cher . s 1742.
1701 Johann Rudolf Dürlcr. 97 ' JvstBernardHartmanns

Ä 1702 Johann Karl Balthasar. 1743 Johann Jo,cf Dürlcr . !
1- 1703. 1744 Jost Bcrnard Harlmann.

1703 Johann Rudolf Dürlrr. 1745 Johann Johef Dürlcr.
SO 1704 Jok . Marlin Schwdtzcr. 1746 Jost Bcrnard Harlmann.

1705 'Johaim Rudolf Dürlcr. 1747 Johann Josef Dürler.
1706 Joh . Martin Schwvher. 1748 Jost Bcrnard Harlmanti.
1707 Johann Rudolf Dürlcr. 1749 Johann -Josef Dürler.
1708 Job . Marlin SchwNtzcr. 1750 Jost Beniard Harlmann.
1709 ' Johann Rudolf Dürler. 1751 Johann Josef Dürlcr.
1710 Joh . Marthr Schwytzer. -s 1752.
>711 Johann Rudolf Dihrler. 1752 , Jost Bcrnard Hart-
1712 Ich . Martin SchwNtzer. s mann . s 1752.

8l 1713 Karl Anton Amrhyn. 98 ' Joh . Tlicoring Göldlln.
»2 1714 Jakob Balthasar. 99 1753 Aurclian Znrqilqen.
83 1715 >Laurcn ; Fra »; v .Fleken- 1754 Joh . Theorines Göldlln.

j stein , -j- 1715. 1755 Anrelian Znrqilqen.
84 ' KarlChristophDullikcr. 1756 Joh . Theorind , Göldlin.

1716 Jakob Balthasar. 1757 Anrelian Znrailqcn.
17,7 Karl Christoph Dulliker. ,758 Joh Thcorinq Göldlin.
>718 Jakob Balthasar. 1759 / Anrelian Znrqilaen.
1719 Karl Christoph Dulliker. -s >739.
1720 Jakob Balthasar. 100 >Jos . Ulrich Seae »er.
1721 Karl Christoph Dulliker. 1760 Joh . Thcorinq Göldlin.
,722 Jakob Balthasar. 1761 Johann Ulrich Seqeffer .s:
1723 Johann Josef Dürlcr. 1762 , Joh . Thcoring Gold-
1724 Jakob Balthasar. s lin . s 1762.
1725 Johann Josef Dürlcr. >01 ' Jos . Ant .Leodeq .Keller.
172is Jakob Balthasar. 1763 Josef Ulrich Scescffer.
1727 Johann Josef Dürler. ,764 Jos -Ant . Lcodcqar .Keller.
1728 !Jakob Balthasar. 1765 Josef Ulrich Se §effcr.
1729 Johann Josef Dürlcr. 1766 Jos . Ant . LeodcqarKellcr.
1730 Jakob Balthasar. 1767 /Joses Ulrich Sc ^cffer . !
1731 Johann Josef Dürlcr.

86 1732 Frau, ; Tavcr Plazid 102 iFran ; NiklanS Leon;
Schumacher. ( Balthasar . >

1733 Johann Josef Dürlcr. i 1768 Jos . Ant . LeodcaarKcller .I
>734 7i; . Lav . Pl . Schumacher . ! 1769- F - .-Nikl .Lconr Balthasar.
1735 Johann Josef Dürler . !i 1770 Jos . Ant . Lcodeaar Keller.
1736 ! Ar . K'av . Pl . Schumacher. 1771 Franr NiklauS Leon ; Bal-
1737 ! Johann Josef Dürler . I thasar . Res . 1772.

1738 ffz . Zfav. Pl . Schumacher . I 1772 Jos . Ant . LeodcaarKcller.
1739 ^Johann Josef Dürler . !>
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A A
ll >3 1773 Waltert Ludwig Leonz!! 1784 Jos . Xav . Pfyffer.

Amrhyn. 1785 Waltert Ludw . Amrhyn.
1774 Jos . Ant . LeodeqarKeller. 1786 Jos . Xav . Pfyffer.
1775 Waltert Ludwig Lconz 1787 Waltert Ludw . Amrhyn.

Amrhyn. 1788 Jos . Xav . Pfyffer.
1776 Jos .Ant . LeodeqarKeller. 1789 Waltert Lndw . Amrhyn.
1777 Waltert Ludwig Leon; 1790 Jos . Xaver Pfyffer.

Amrhyn. 1791 Waltert Ludw . Amrhyn.
1778 Jos .Ant . LeodeqarKeller. 1792 Jos . Xav . Pfyffer.
l779 Waltert Ludwig Leonz 1793 - Waltert Ludw . Amrhyn.

Amrhyn. ! j s- 1793.
I78l> Jos . Ant .Leodeqar Keller .^ 05 ' Jos . Ldw.KasimirKrnS.
1781 Waltert Ludwig Leonz 1794 Jos . Xav . Pfyffer.

Amrhvn. >795 Jos . Ludw KasimirKrnS.
1782 Jos . Ant .Lcodegar Keller. 1796 Jos . Xav . Pfyffer . f 179k.

-j- 1782. >797 Jos . Ludw . KasimirKrnS.
104 Franz Xaver Pfyffer von s- 1805.

Heidegg. W6 1798 Niklaus Dürler . -s 1801.
1783 Waltert Ludw . Amrhyn.

Aus obigem Veezeichniß ergiebt sich, daß bis auf Peter von Gnw
doldingen oft die gleiche Person viele Jahre nacheinander nnunter^
brechen das Schnlthcißcnamt tnne hatte . Von Peter von Gnndol - i
dingen an sehen wir Wechsel von Jahr zn Jahr . Die Luzcrnec
scheinen also die letzten Worte GundoldingenS : „keinen Schultheißen
länger als ein Jahr im Amte zn belassen '^ beherziget zn haben.

Aus obigem Verzeichniß ergiebt sich ferner , daß nur noch zwött
Geschlechter dermalen eristiren , welche bis zum Jahre 1798Schultheiße
lieferten , nämlich : Amrhyn , Balthasar , Göldlin , Hart^
mann , Keller , Mohr , Pfyffer , Ssgesser,  Schiimachee-
Schwytzer , Sonnenbcrg , Zurgilge » .

Merkwürdig ist , daß das zahlreiche , angesehene , patrizische Ge¬
schlecht Meyer  niemals einen Schultheißen gab.

Während der Mediationsveriode waren Schultheiße : Kasim^
KrnS , Vinzenz Rüttimann und Heinrich Krauer  vo»
Nothenbnrg.

Während der NestaurationSyeriode Xaver Keller , Vinzcnj j
Nüttimann , Josef Karl Amrhyn.

Bon den Geschlechtern , welche bis 1798 an der StaatSregiernNil
Antheil nahmen , sind nur noch nachstehende vorhanden:
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5) Ausgezeichnete KriegS - und Staatsmänner.
Mir nennen nur Verstorbene , mit Ausschluß der noch Lebenden,

und von den Kriegsmänncrn nur jene, welche im Dienste des KantonS
im Felde standen.

Bon den Militärs in fremden Kriegsdiensten wird an ei»er an¬
dern Stelle die Rede sein.

-K. Staatsmänner.

Peter oder Peterinann von Gundoldlngen , herstam-
mend a»S einem jetzt in der Pfarre Rain , Amt Hochdvrf , gelegenen
Dörfchen , gehört eigentlich unter die Kriegshelden . Allein er war
eine lange Reihe von Zähren Schultheiß von Lnzern , und als solcher
genoß er nicht nur an letzter, » Orte , sondern in der ganzen Eidge¬
nossenschaft großes Ansehe » »nd Zutrauen . So war er der erste der
nenn ernannten Schiedsrichter , weiche t38l zwischen der Stadt Bern
und Peter von Rinkenberg auf einer , »nd den Landlenten von Unter¬
waiden anf der andern Seite ein schiedsrichterliches Urtheil anssäll-
ten , welches er auch allein besiegelte . Gr starb 138k den Heldentod
in der Schlacht bei Sempach.

Jost von Silinon , dessen Boreltern in U - i anf ihrer adeiichen
Stammburg saßen nnd im Jahr 1358 in Litern das Bürgerrecht erwar¬
ben und da ihren Wohnsitz aufschlugen , war Probst zn Bcromünster , wurde
später dm ch die Gewogenheit LudwigXI ., KönigS in Frankreich , i »m Bi¬
schof von Grenoble erhoben , nnd letztlich von der Landschaft WalliS auch
zu dastgeni Fürstcnthnm »nd Bisthum berufen . Gr war elnerder berühmte¬
ste» Staatsmänner im Dienste Frankreichs . Er hatte sich einige Jahre in
Rom aufgehalten und war des Kardinal von Nohan Vertrauter . Durch
ihn wurde er mit König Lndwig XI . von Frankreich bekannt . Dieser
bediente sich seiner , um die Eidgenossen mit dem Herzog Karl von
Burgund in jenen blutigen Krieg zu verwickeln , in welchem der stolze
Herzog seinen Untergang fand . nnd von welchem der größte Bortheil
auf Frankreichs Seite siel. Allererst beredete Silinon die eidge¬
nössischen Stände , mit dem französischen König einen Bnnd zn schlie¬
ßen . König Ludwig war aber darauf bedacht , neben den Schweizern
auch den Herzog von Oestreich mit dem Herzog von Burgund zu ver¬
feinden . Zn diesem Zwecke sollten die Eidgenossen nnd Oestreich mit¬
einander völlig ausgesöhnt werden , was nach mehr als bundertjäbri-
gem Zcrwürfniß ein schwieriges , beinahe unmögliches Werk war . Der
Gewandtheit Si lInons gelang es , die sogenannte „ ewige Richtung " ,
d . h. den ewigen Frieden zwischen Oestreich und den Eidgenossen >'»>
Jahr 1474 zn Staude zn bringen , in welchem Oestreich auf alle seine
Ansprüche im schweizerischen Gebiete Verzicht leistete und beide Tbeile
versprachen , gute Freundschaft miteinander z» halten . Sowie schon
bei diesen Verhandlungen das Ansehen des luzernischen Prälaten groß
war , so wuchs sein Ruhm nach Maßgabe des glücklichen Erfolges,
Auch König Ludwigs Nachfolger . Karl VIII ., bediente sich SilinonS
bei verschiedenen wichtigen Nnläßen . Da Silinon auch Fürst -Bisch"
Im WalliS war . verwickelte er das Land in Kriege gegen Italien bin
welche unglücklich anSgiengen . Alle sieben Zehnten empörten
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gegen ihn . Er wurde in seiner Residenz IN» ,»« » förmlich belagert,
»nd konnte kaum durch Vermittlung der Abgesandten von Luzern , die
herbei eilten , beim Lebe» beschützt und aus dem Lande gebracht wer¬
den . Dieses geschah 1496 . Nach seiner Vertreibung ans dem Wallis
hielt sich Silinon bald in Frankreich , bald in Luzern auf . Diese«
wandte viele Mühe an , seinem Mitbürger zur Wiedererlangung des
BiSthumS verhklflich zu sein , allein vergebens . Silinon  starb gegen
Ende des Jahres 1497 in Rom , wohin er sich zuletzt begebe » .

Kaspar von Hertenstein,  Ritter und Herr zu BuonaS,
stammte aus einem der edelsten Geschlechter HelvetienS , das selbst
mit den Grafen von Habsburg in enger Verbindung und Verwandt¬
schaft stand . Er war mehrere Mal Schultheiß , besorgte verschiedene
wichtige Gesandtschaften an Könige und Fürsten , nnd erschien fast auf
allen Tagsatzungen . Er zeichnete auch als Anführer im Vnrgnnder-
kriege sich aus . Starb 1486.

Melchior Zurqilgen,  Herr zu Hilflkon , Mitglied des Innern
oder Kleinen Rathe « , war in Geschäften geübt und ein angesehener
Eidgenosse . Er trat 1519 in zahlreicher Gesellschaft , nach der Ge¬
wohnheit jener Zeit , eine Pilgrimfahrt zum Grabe des Herrn an,
»nd wurde in Jerusalem zum Ritter geschlagen . Auf dem Rückwege
ergriff ihn eine hitzige Krankheit , welcher er in wenigen Tagen er¬
lag . Sein Leichnam ist aus der Insel RhoduS in der FranziSkaner-
kirche beerdigt nnd ihm dcrt von seinem Erben eine kostbare , mar¬
morne Grabstätte errichtet worden.

Johann Hng  war zur Zeit der Reformation Schultheiß . Als
>hn die katholischen Stände einmal in Religionsangelegenheiten nach
Bern sandten , hielt er vor dem versammelten Rathe dort eine so ein¬
dringliche , frenndeidgenösfische Rede für die Beibehaltung des alten
Glaubens , daß der Beschluß gefaßt wurde , bei diesem Glauben zn
verharren . Aber freilich änderte Bern vor Ablauf von zwei Jahren
leine Gesinnung , nnd nahm die neue Glaubenslehre an . Hng war
dann nebst seinem Kollegen , Schultheiß Johann Gelder,  ein An¬
führer in der Schlacht he ! Kappe ! 1531 . Hng starb 1556.

Jost von Meggen,  Herr zn Baldegg , des Innern oder Klci-
»en Rathes , Ritter nnd Hanptmann der päbstlichen Leibgarde zu
Rom , war ein in Staatssachen einsichtsvoller , ein in und außer der
Eidgenossenschaft bekannter nnd in den schönen Wissenschaften , auch
i» nenn verschiedenen Sprachen bewanderter Mann . Rom wählte
ihn in Ansehung seiner Verdienste feierlich zu seinem Bürger . Er
starb 1539 , und mit ihm endete sein Geschlecht.

3 acharia » Bletz  von der Rosen , Staatsschreiber , Die meiste»
besondern Nachrichten von Lnzernersachen , die in Gllg Tschudi 'S Schwel-
lerchronik vorkommen , rühren von ihm her . Er starb 1570.

Äost Pfvffer,  der ältere , wiederholt Schultheiß in den 1560ger
wahren . Er stand in großem Ansehen Von Frankreich war er ge¬
feit , nnd mehrere eigenhändige Briefe der Königin Regentin , Katha-
Mna von Mcdizis , an ihn sind vorhanden . Sein Kollege Schultheiß

>klan - Amlehn  trat gegen ihn mit einer Anklage wegen einer
^»erlaubten politischen Verbindung nnd in großer Hingebung an den
"ö „ ig von Frankreich auf . Pfyfser  flüchtete sich nach Baden , und
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ein im Herbstmonat 1569 ausgefälltes Urtheil entsetzte ihn seiner

Wurden nnd Ehren , und verschieß ihm den Heimathkanton . Die Ge¬

sandten der Kantone , die öfter i» Baden auf Tagsatznngen sich ver¬

sammelten , legten für ihn eine Fürbitte ein , nnd nach zwei Jahren

erhielt er die Erlaubniß zurückzukehren . Er trat auch in den Rath

wieder ein , aber den Schnltheißenstuhl bestieg er nicht wieder ; sein

Reffe . Ludwig Pfnffer , von dem wir sogleich sprechen werden , halte

denselben inzwischen eingenommen . Jost Pfyffer starb 1581.

Ludwig Pfyffer,  Herr zn Altishoscn , Schultheiß , Panncrbcrr

nnd Ritter , geboren 1524 , war einer der berühmteste » Männer der

Schweiz , von solchem Ansehen , daß ihm der Zuname des Dcntschcn-

oder SchwcizerköiiigS zu Theil wurde . Er hatte Gesandtschaften an

Kaiser , Könige und Fürsten zn verrichten . Er unternahm nnd leitete

mit seinen 6000 Schweizer » den in der Geschichte berühmt geworde¬

nen Rückzug von Illenux , in welchem er Karl IX . von Frankreich und

seine Mutter Katharina Medizis durch das Heer der anstürmenden

Hugenotten unversehrt und frei nach Paris brachte . Er starb 1584.

Niklans KrnS , seiner Zeit eines der angesehensten Mitglieder

des lnzernerischen Senates , mit viel Kenntnissen und Erfahrung . Er

erschien vielfältig auf eidgenössischen Tagen »nd war Gesandter an

Heinrich III . von Frankreich . KrnS starb 1585.

Jost Segesser  von Brnnegg , Herr z» Baldegg , Hanptmann

der päpstlichen Leibgarde . Papst Gregor XIII würdigte ihn seines

besondern Vertrauens , und trug ihm mehrere Geschäfte aus , die er als

sein Abgesandter in der Schweiz »errichten mußte . Hinwieder haben

sich eidgenössische Stände , und vor alle » Luzern , seiner bei mehrern An¬

säßen bedient »nd mit Aufträgen an den Papst beladen , welche er zn

ihrer Zufriedenheit vollzog . Er starb in Rom 1582.

Renward Eysat,  Pfalzgraf , apostolischer Protenotar , und

45 Jahre lang Staatsschreiber , ein unermüdlicher Arbeiter . Er

ordnete das Staatsarchiv mit dem unverdrossensten Eifer nnd Fleiße,

und sammelte historische Nachrichten über Luzern . Es füllten diesel¬

ben viel Bände . Er starb 16l4 , alt 69 Jahre.

Jakob von Sonnenberg,  Ritter , achtzehn Jahre Schultheiß

der Republik . Seine Gesandtschaften an den römischen , spanischen

und andere Fürstenhöfe , wie auch aus alle wichtigern eidgenössischen

Tagsatznngen geben Zeugniß , daß er als Staatsmann hervorragte.

Er starb 1628 , alt 73 Jahre.
Ulrich Dnlliker,  Ritter , zwölf Jahre lang Schultheiß , gerade

zur Zeit des großen Anfstandes ( 1653 ) iind des zweiten Religions¬

krieges ( 1656 ) . Der Rath übertrug ihm aus Vertrauen auf seine

Redlichkeit , Weisheit und llncrschrvckenheit in den gefährlichsten Tagen

eine nnnmschränktc Gewalt , nnd setzte ihn gleichsam zn», Diktator ein.

Das einzige Beispiel In den Jahrbüchern der Republik Luzern . Er

war in seiner Geschäftsführung glücklich : unter seiner Regierung

wurde der große Volksaufstand unterdrückt , nnd gieng Luzern siegreich

aus dem Religionskriege hervor , indem es die erste Schlacht bei Vill-

merqe » gewann ». Dnlliker starb 1658.
Johann Rudolf Din ier.  Ritter , viernndzwanzig Jahre lang

Schultheiß , ein seiner und scharfsinniger Staatsmann , im Kanton und



ins der Eidgenoffenschaft bedeutendes Anseben genießend . sEr starb
gerade bciiii AuSbrnchc des toggenburgischen Krieges 1712.

Anton 8 rod eg ar Kell er,  Staatsschrciber und später Mitglied
des Kleinen Rathes . Er zeichnete stch besonders in dem wichtigen
Jurisdiktionsstreite zwischen der weltlichen »nd geistlichen Gewalt , unter
dem Namen „Udligcnschwilcrhandel " bekannt , aus , indem er die Rechte
des Staates mit bündiger Feder energisch vertheidigte . Er rcsignirte
>750 als 77jährigcr Greis auf seine Rathsstelle , nm sich aus den
»ahcnven Tod mid die Ewigkeit vorzubereiten . Er starb dann 1752.

Franz Urs Balthasar,  Soh » des Schultheißen Johann Karl
Balthasar , erblickte er da - Licht der Welt 1689 , »nd verlor dc» Vater
schon im vierzehnte » Jahre . Er wurde zum Staatsmann erzogen.
Er war zuerst Staatsfchreibcr , dann nach dem Tode eines ältern
Bruders Mitglied des Kleinen Rathes . Er erschien öfters aus Tag-
satznngen und besorgte wiederholt Sendungen in eidgenössischen Ge¬
schäften . Sowohl im Udligenschwilerhandcl als in dem Beeidignngs .-
zwige verfocht er eifrig die Rechte des Staates . Er war einer der
Stifter der vaterländischen , helvetischen Gesellschaft zu Schinznach.
Balthasar begnügte sich nicht mit der Wirksamkeit , welche die öffent¬
liche Laufbahn ihm darbot , sonder » suchte auch durch Schriften z»
wirken . Er findet sich oben unter den Schriftstellern aufgeführt.
(S . Th . I . Seite 258 ) Er starb 1763.

Josef Leodcgar K eller,  Sohn des abgedachten Anton Leode-
gar Keller . Er war drciundzwanzig Jahre lang Staatsschreiber,
später Mitglied des Kleinen Rathes „ nd Schultheiß . Er leitete die
Staatsgeschäfte mit großer Beflissenheit , Klugheit und Würde . Starb
>782 im Alter von 85 Jahren.

JosefRndolfValentin Meyer,  geb . 1725 . Dieser Mann that
sich hauptsächlich in den sogenannten Sechszigerhändcln hervor , indem
er die Untreue des Staatsseckelmeisters Jost Nikiaus Schumacher auf¬
deckte und verfolgte und dann die Untersuchung einer angeblichen
bolitischen Verschwörung leitete . Neben Fleiß »nd Beharrlichkeit be¬
saß er eine außerordentliche Beredsamkeit . Er schwang sich als Mit¬
glied des Kleinen Rathes zu einem solche» Ansehen empor , daß er
seiner Allvermögenhett wegen den Zunamen „der Göttliche " erhielt.
Im Gefühle seines Uebergewickites beleidigte er aber Viele , und unter¬
lag zuletzt einer Art OstraziSmuS . Angeklagt der Anmaßung und
klgcnmächtigcn Handelns mußte er sich mit Beibchaltug seiner Wür¬
den „ nd Ehren einer Entfernung a,,S dem Kanton auf 15 Jahre
0770 bis 1785 ) nnterzieben . Nach seiner Rückkehr blieb er bis zur
^taatsumwälznng im Jahr 1798 ein einflußreiches Mitglied der Re-
stlerung , ohne jedoch den frühern Glanz wieder zu erlange ». Er starb
>808 im Kloster zu Rheinau , wo sein Bruder Prälat war.

Alfons Pfhffer,  geb . 1753 , bis 1798Staatsschreiber derbstem,-
dlik, nach derStantSnmwälzung auf kurze Zeit eines der fünfMitglieder
des Direktoriums der helvetische » Republik , »nd darauf Senator . Er war
ein begeisterter Verfechter aller freisinnige » Ideen , und blieb seinem
dvlittschcn Glaubensbekenntnisse getreu bis zu seinem Tode , welcher
" » Jahr 1823 erfolgte.

Franz Bernard Meyer,  vor 1798 Mitglied des Großen



-1»

Ratbes , daraus Minister der Justiz und Polizei uuter der helvetische !'
Regiern »;, , deren eifriger Anhänger er war . Im Jahr 1802 Mit¬
glied der schweizerische» Konsultä zu Pari -' , Während der Media-
tionSepochc lebte er im Privatstande , trat aber aus demselben im
Jahr 1814 beim Umstürze der MediationSverfaffnng wieder hervor , und,
nunmehr der Reaktion huldigend , ward er Mitglied des Kleinen Ra¬
thes und Staats eckelmeister ; in letzterer Eigenschaft besorgte er das
Finanzwesen des Kantons mit Geschick, Starb >818 , alt 85 Jahre,

Melchior Mohr,  zuerst Offizier in fremden Kriegsdiensten,
da »» Pfarrer in Geiß und Chorherr am Stift zu St . Leodcgar im
Hof zu Luzern , einsagte 1798 bei Eintritt der Staatsnmwälzung dem
geistlichen Stande , trat in das Bureau des helvetischen Ministeriums
der auswärtigen Angelegenheiten , und wurde später Minister der Künste
und Wissenschaften, ^ im Jahr 1802 Präfident der helvetischen Notabeln-
versammlung und Senator . Bei dem Eintritte der MedialionSperivdc
schied er aus dem öffentliche » Leben , kehrte in den geistlichen Stand
und auf seine Chorherrenpfründc zurück. Mit der äußern Umwand¬
lung gieiig auch diejenige seiner politischen Gesinnungen vor sich. Er
starb 1846 im Alter von 84 Jahren,

Vinzenz Rüttimann,  geb , >769 , spielte eine wichtige Rolle
in der Geschichte des Kantons Luzern , Er besaß die Gabe der Re¬
präsentation in hohem Grade und eine nicht gewöhnliche Beredisam-
keit . Als Jüngling trat er 1791 an die Stelle seines Vaters in den
Kleinen Rath , war 1793 — 1795 Landvogt von Habsburg und 1785
bis 1797 Landvogt zu Münster . Warmer Anhänger der neuen Ord¬
nung , wurde er sofort zum Regierungsstatthalter des Kantons Luzern
gewählt , später als Mitglied des helvetischen VollziehungSrathe » nnd
als Landesstatthalter berufen . Als Abgeordneter des helvetischen Se¬
nates und zugleich des Kanton » Tesfin wohnte er 1802 der schweizeri¬
schen Konsultä zu Paris bei . Bei Einführung der Mediationsver-
sassnng wurde er zum Schultheiß des Kantons gewählt . Im Jahre
1808 bekleidete er die hohe Stelle ciiies LandammannS der Schweiz,
1813 war er erster Abgesandter der schweizerischen Tagsatzung an
Kaiser Napoleon I -, um die Anerkennung der Neutralität zu bewir¬
ken. Als bald darauf die Alliirten !n die Schweiz einbrachen , leitete
Rüttimann als regierender Schultheiß den nächtlichen Handstreich,
mittelst welchem am 16 . Hornung 1814 die mediationSmäßige Regie¬
rung im Kanton Luzern gestürzt nnd eine den Zuständen vor 1798 sich
annähernde Verfassung eingeführt wurde . Er blieb Schultheiß bis
1831 , und präsidirte wiederholt die eidgenössische Tagsatznng , Bei
der abermaligen politischen Bewegung des Jahres 1831 blieb er nur
noch Mitglied des Großen Rathe », und starb 1844,

Franz Taver Keller,  gkh , 1772 , ei» Mann von seltener
Charakterfestigkeit und eisernem Fleiße , Als Staatsmann ausgezeich¬
net ; die Rechte des Staates gegenüber der Kirche sorgsam wahrend;
Freund und Unterstützte der Schulen ; gebildet und gelehrt , nament¬
lich Kenner der vaterländischen Geschichte . Er trat , wie Rüttimann,
als Jüngling in den Kleinen Rath nnd huldigte den freisinnigen
Ideen . Beim Eintritte der Revolution , welche er befördern hals.
wurde er RegierungS -Unterstatthalter , danq Statthalter ; Mitglied der



^o »s„lta nach Pari »' ; während der McdiativnSzeit Mitglied des Gro¬
ßen Rathes , Vize - Präsident des AppellaiionSgerichteS und Präsident
^er Stadtverwaltung , 2m Jahr 1814 stellte er steh auf die Seite
ber Reaktion . Er wurde im Jahr 1816 als eine Leiche aus der
Neust gezogen . Die Art und Weise seines Todes blieb nnenthüllt.

Peter Gcnhart von Scmpach,  geb . 1758 , seines Berufes
Ursprünglich Arzt , Vorsteher seiner Gemeinde . Er wurde 17S8 in
den Senat der helvetischen Republik erwählt , und war später einige
Zeit NegierungSstakthalter des Kantons Lnzern . Seine Glanzperiode
uildetc aber die McdiationSzeit . Er war die Seele der damaligen
Legierung , und beschäftigte sich vorzugsweise mit dem Finanzwesen
Und der Staatswirthschaft . Er vertrat beinabe stetsfort auf den cid-
Seuösstschen Tagsatzungen den Stand Luzern . Im Jahr 1814 wurde
" in Folge der eingetretenen Reaktion aus der Regierung entfernt.
Und starb 1826.

^ JoscfKarl Amrhy » , geb . 1779 , während der ganzen Dauer der
MediationSzeit Staatsschreiber , im Jahr 1814 Mitglied des Kleinen
NatheS und nach Kellers Tod dessen Nachfolger als Schuliheiß , welche
Würde er bis zum Jahr 1841 bekleidete , und dann bis zu seinem im Jahr
1848 erfolgenden Tode im Privatstande lebte . Er war oftmaliger
4>rzssdent der schweizerischen Tagsatznng . Er zeichnete sich aus als
unermüdlicher Arbeiter tn den Geschäften des Staates.

Eduard Pfyffer,  geb . 1782 , widmete sich zuerst dem Berufe
eines Advokaten , »n» wurde 1814 in die Regierung gewählt . Er be-
wst eine außerordentliche Auffaffungskraft und die Gabe der Bered¬
samkeit in nicht geringem Grade . Er nahn : sich vorzüglich des Er-
^ehungswesens an , und suchte dasselbe anf alle Weise zu heben . In
°sr Poliiik folgte er der freisinnige » Richtung und war das Haupt
^ner während der RestaurationSperiode sich ailmLlig bildenden libera-

Partei . AIS diese 1831 die Oberhand erhielt , wurde Pfvffer zum
Schultheiß erhoben , und präsidirte die schweizerische Tagsatzung im
PUHr 1832 mit Auszeichnung . Er starb schon 1834 , nur 52 Jahr alt

JosefKrauer  von Rothenbnrg , geb . 1770 , ein Mann , der sich ohne
uue gelehrte Bildung durch seltenen Scharfsinn nnd Gewandtheit in
^iaatsgeschäften auszeichnete . Er war gegen das Ende der Mediationszeit
, Mitglied des Appellationsgerichtes , und wurde 1814 in die Regierung
Drusen . Er ivar fortan eines der einflußreichsten Mitglieder dersel-
^n , und blieb es bis zu seinem Tode , welcher im Jahr 1837 erfolgte.

It KriegSmänner.

Zunächst ist auch hier zu erwähnen Peter  oder Petermaikn
do >, Gundoldingen , welcher Anführer der Luzcrner in der Schlacht
»e> Sempach war und dort fiel.

Schultheiß Peter von LütiShofen,  als Anführer der Lu-
jkrner fand er in dem Treffen am Hirzel 1443 den Tod.
- Anton Hofstetter,  Hanptinann der Lnzerner in der blutigen
Schlacht bei St . Jakob an der Birs , wo 1600 Eidgenossen 20,000
liranzvse » gegenüberstanden . Er fiel mit seiner gesamniten Mann
"bast , 100 'ai'i der Zahl.



42

Schultheiß Heinrich von Hnnwil,  war Anführer der Lnzer«
»er 1468 vor Waldshut im Krieg gegen den Herzog von Oestreich.

Kaspar Herten stein  befehligte die Nachhut der Eidgenossen
in der Schlucht bei Mnrten , und trug viel zum Siege bei . Er erhielt
dort den Ritterschlag.

Hcinri 'ch Haßfnrter,  Schultheiß , zeichnete ebenfall !? im B »r-
gnndcrkrieg stch aus . Er war der Anführer der Lnzerner in den
Schlachten bei Grandson und Nancy . An letzterni Orte that er stch
so hervor , daß er auf der Wahlstatt mit einer goldene » Kette  behän¬
gen und zum Ritter geschlagen wurde.

Alb in von Silinon  befehligte die Lnzerner in der Schlacht
bei Mnrten , und wohnte der Schlacht von Nancp ebenfalls bei.

Hans Schürpf,  Rathsherr , befand stch in Jferten , als diese
Stadt im Burgnnderkriege von Jakob von Romont nächtlicher Weile
in Folge Verrathcs überfallen wurde . Er stellte stch an die Spitze
der aiis dem Schlafe aufgeschreckten eidgenössischen Besatzung , und
bahnte sich, obscho» von allen Seiten angegriffen und selbst aus den
Häusern und von den Dächern mit Steinen «nd Ziegeln bcworfcn,
unter fürchterlichem Gemetzel den Weg znm Schlöffe , wo der zweite
Hauptmann , Hans Müller von Bern , wider eine Nebernienge der
Feinde und wider die Bürger der Stadt die Fallbrücke vertheidigte.
Noch sechs zurückgebliebene Männer fehlten , als er die Fallbrücke zu¬
warf ; diese zn retten , wurde die Fallbrücke noch ein Mal herabgelassen.
Hans Schürpf , der Letzte auf der Brücke , nur noch mit einem Schwert
und einem Pfeil bewaffnet , stellte stch dem andringenden Feinde ent¬
gegen . Einem ihn Verfolgenden schießt er sei» letztes Geschoß durch
den Kopf , zieht das Schwert , tobtet ihn vollends »nd nimmt den
Pfeil wieder an sich; das Gleiche thut er znm zweiten Male , wäbrend
er schon dem Schlosse stch nähert , »nd läßt hier den nämlichen Pfeil
znm dritte » Male , nnd abermals nicht vergeblich unter seine Ver¬
folger fliegen.

Heinrich Elsner,  genannt Bösheiri , entriß in der Schlacht
bei Grandson dem Herrn von Chategnpon , dem Anfübrer der bnr-
guud Ischen Reiterei , mit welcher er heranstürmtc , sein Banner.

Frisch Hans The kling  bewachte ( 1478 ) in einer Fehde gegen
Mailand mit 600 Männern von Livinen , Nr ! , Schwyz , Lnzer » und
Zürich den Eingang des Livinenthales bei Kioi -nico (Jrnis ) . Der
Feldherr des Herzogs von Mailand rückte mit 15,000 Krieger » gegen
ihn an . Es war Winter . Die Eidgenossen hatten das Wasser dcS
TesstnS auf die Landstraße nnd die Wiesen geleitet , damit eine Eisdecke
entstehe , »nd versahen stch ini « Fußeisen , nin fest auftreten zn könne».
Die Mailänder , indem sie über das Eis daherzogen , hatten keine
Haltung . Jetzt stürzte FrischhanS Thciling mit den Scinigen festen
Fußes mit Hellebarden und Schlachtschwertern herab auf den Feind,
nnd warf Alles vor stch nieder und in die Flucht . Bald lagen 1500
Mailänder erschlagen auf der Wahlstatt ; eine große Zahl fand den
Tod in den Flnthen des TesstnS . Die 600 jagten die 15,000 durch
die Niviera hinaus . An der Mnesa hielten die "Sieger . Nenn Jahre
später mußte der Held von tHornic « , auf Betrieb des Bürgermeisters
Hans Waldmann , elendiglich auf dem Blutgerüste in Zürich sterben
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weil er schimpfliche Worte gegen Zürich und gegen den Bürgermeister
»»Sgestoßen haben sollte . Nur wenige Monate später folgte der ge¬
buchtete Bürgermeister ihm auf das Blutgerüst.

Rudolf Haas,  Hanptmann , zeichnete sich im Schwabcnkriegr
1^80 aus in dem Treffen beim Schwaderloch und in der Schlacht
Ni Dornach . Am erster » Orte feuerte er 2000 Schweizer , welche
10,000 Mann des schwäbischen Heeres gegenüber standen , zum Angriffe
6», und führte stc zum Siege . Bei Dornach fiel er in der Schlacht
»»ithvoll sümpfend . *

Petermann Feer,  Ritter und Schultheiß , wohnte als Jüng¬
ling den Burgnnderkriegen bei , und machte hier seine Kriegsschule.
Er war der Anführer der Luzernen in der Schlacht bei Dornach . Als
bie Eidgenossen durch die Uebermacht des Feindes hart bedrängt und
iahe daran waren zu unterliegen , erschienen plötzlich Pctermann Feer,
»nd Hanptmann Werner Steiner von Zug mit den KricgSvölkern von
Luzer » und Zug . Oben in einem Gehölze wurden sie Angesichts der
Schlacht von drei Flüchtlingen angehalten nnd zum Rückzüge gemahnt,
weil der Eidgenossen Sache unglücklich cntsel icdcn sei. Aber der
tapfere Feer erwiederte : „Ihr seid unwürdig des eidgenössischen
>,Namens , da ihr eure Bruder im Unglück verlassen habt . Wir wol¬
len unser Blut z» unsern Bundesgenossen setze» , zu den Todten
»wie zu den Lebenden . Wackere Männer folgt mir nach ." Darauf
eilten die Schaaren herab nnd waren bald den Reihen der Ucbrigen
^»geschlossen. Neu ermuthigt waren die Eidgenossen , erschrocken die
feinde : diese begannen z» weichen nnd bald i» Unordnung zu fliehen.
Der Sieg war errungen.

Johann CloS  war ein ritterlicher Held von außerordentlicher
»ühnheit , in die größten Gefahren sich stürzend , so daß er den Zn-
hainen „Tausend -Teufel " erhielt . Er legte Proben seiner Tapferkeit
w den burgnndischen und später im schwäbischen Kriege ab.

. Rudolf HaaS — es ist ungewiß , ob es ei» Sohn des bei
Doniach gefallenen Rudolf Haas war — zeichnete sich in der Schlacht

Kappel ( lügt ) aus , indem er sich. als mitZdcm Angriff gezögert
wurde , mit dreihundert der Kühnsten in die Schlachtreihcn des Fein¬
es stürzte und die Schlacht , welche siegreich endete , so begann . Die
Kn 'egsfahnc , mit welcher in der Hand er eindrang , wurde lange niitcr
"n alten öffentlichen Denkmalen aufbewahrt.

Christoph Pfyffer,  Schultheiß , war der Feldherr der Lnzcr-
»kr „ nd der zugezogenen Freicnämtler , Zuger und Unterwaldncr in
^kr ersten Schlacht bei Billmergcn ( 1650 ) , aus welcher er als Sie-
flkr hervorgieng.

Konrad Sonnenberg  zeichnete sich als Brigadier in der
»weite» für Lnzcrn so unglücklich ausgefallenen Schlacht zn Villmcr-
Ue» ( 17,2 ) aus.

. Von den KriegSmännern , welche wicht im Dienste des Staate»
wildern in, auswärtigen Dienste sich auszeichneten , wird , wie schon
»kn bemerkt , a» einem andern O >tc  zu sprechen sein.



6) Gcmeindewesen.
Gemeinde - Verfassung.

An der Spitze der Gemeinden standen vor dem Jahre 1798
Untervögte oder Ammänncr oder Wclbcl , deren Wahl ihnen
<den Geineinden ) Instand , oder ste halten doch ein BorschlagSrechtDiese Amislente bezogen die Steuer » , besorglen Vorladungen , Jnti>
mationen aller Art , besonders im Pfand - und SchuldbetreibungSwese »-
Sie hatte » auch für die Polizei der Gemeinden zn sorgen . Sie stan¬den » ittD dem Landvogt . Während der Periode der helvetischen Re¬
publik wurden Municipalitäten , welche die Administrationspolizei be¬sorgten , errichtet , und Gemeindekammcrn , welche das Gemeindcgnt
verwalteten und besorgten . Jene wurden von allen aktiven helveti¬
schen Bürgern , welche l» der Gemeinde wohnten , diese von den An¬
theilhaber » des Gemeindegutes gewählt.

Nach Einsührnng der Mediativnsverfaffung ordneten die organi¬schen Gesetze Gemeindeverwaltungen an , bestehend aus einem Ge¬
meindevorsteher , einem Seckelmeister und einem Waiscnpfleger . Dir
Verwaltungen wurden von den OrtSbkrgern gewählt . Sie besorgtendie polizeilichen Auslagen für Brücken , Straßen , Wasserleitungen » . s. w -tsonst war die Poltzei den Gemeindegerichten , deren es im Kantongab , übertragen.

Im Jahr 18lt wurden l» den Gemeinde » von der Regierung
gewählte Gemeindeammänner als Vollziehungsbeamte aufgestellt ; die¬selben besorgten die Polizei . Dann gab es in jeder Gemeinde eine»
Waisenvogt und zwei Steuerverleger , welche von den Ortsbürgernund Liegenschaftsbesitzern gewählt wurden . Gemeindeverwaltungen
wurden ebenfalls beibehalten . Diese besorgten aber bloß das Korpora-
tionSgut nnd wurden von den Antheilhabern desselben gewählt . Da§
Bormnndschaftswcsen besorgten die Gerichte , sowie das Hypothekar-
wesen . Die Stadt Lnzern und die sogenannten Mnnizipalorte Sem-vach , Snrsee und Willisau , sowie der Flecken Münster er¬
hielten eine eigene Organisation . Für Sempach , Snrsee und Willi-
sau wurde ein Stadtrath , für Münster ein Fleckenrath aufgestellt-Denselben wurde etwelche Civil - nnd Polizeijurisdiktion neben der
Administration der Gemeinde eingeräumt . Die Besorgung des Hypo¬
thekarwesens war diesen Stadträthen ebenfalls übertragen . Der Probstvon Münster hatte den Flecken -Ammann zu ernennen.

In der Stadt Lnzern gab es einen VerwaltungSrath , bestehend
aus nenn Mitgliedern ; der Präsident mußte aus dem Kleinen Rathe
des Kantons genommen werden . Im klebrigen standen ihn , die glei¬
chen Attribute wie den vorgedachten Stadträthen z» , ausgenommendaß er keine Civiljurisdiktion hatte.

Im Jahr 1818 wurde eine Art Gemeinderath unter der Benen¬
nung „Waiscnamt " aufgestellt . Dasselbe bestand aus dem von der
Regierung gewählten Gemeindeammann und einem Waisenvogt und
Verwalter . Das Vormundschaftswese » wurde diesem Waisenam"
übergeben.

Eine neue Organisation des Gemeindewesens brachte das Jahr 189l



4ö

gA
,en
b>
tti-
c» .
,n-
ie-
be-
,„t
ti-
ln-

»i-
>e-
)>e
en
v .!
o»

ng
ic-
en
rn
en
a-
aS
>r-
n>
w-
ii-
lt-
er
o-
ist

»d
he
g-
-n

n-
er
id
te

I

^cdc Gemeinde erhielt eine Einwohner - und eine OrlSbürgerversamm-
i» ng „ nd einen von der Einwohnerversammlung gewählten Gemeinde-
ssth von 3 bis 5 Mitgliedern , und wo KorporationSgnt veihanden
>st, eine KorporationSverwaltnng.

Die Einwohnerversammlung beschäftigte sich mit den politischen
und polizeilichen Angelegenheiten der Gemeinde . Die Ortsbürger-
uersamnilnng mit den armenrechtlichc » .

Der Gemcinderath besteht anS einem Prösidenlc » , einem Waiscn-
Uvgt nnd einem Verwalter . AnS den Mitgliedern bezeichnet die Re¬
gierung den Gemeindeammann als ihren Vollzichungsbeamten.

Der Gemcinderath besorgt das Gemeinde -, Polizei - , Armen - und
VvrmnndschastSwesen und unter Mitwirkung des Gerichts das Hypo-
chelarwesen.
, Der Stadt Lnzcrn . sowie Scmvach , Snrsee , Willisau und Mün-
Uer wurde eine besondere Organisation gelassen , aber ohne Juris¬
diktion . I » der Stadt Lnzcrn besorgt der Stadtrath das Hnpothe-
karwesc » ohne Mitwirkung des Gerichtes . Daselbst giebt es neben dem
rngern Stadtrath von nenn Mitgliedern einen größer » von 3i> Mit-
giievern , theils als konlrollireiide , theils als verwaltende Behörde.

In , Jahr 1831 . bei der damaligen VerfaffnngSrevision , wurde
Uli der Gemeiiideorganisatio » wenig geändert , ausgenommen , daß nicht
Utehr dle Regierung , sondern die Gemeinde aus den Mitgliedern des
GenieinderatheS den Gemeindeammann wählte . Ebenso 1838.

Die gegenwärtige Gemeiiideorganisatio » ist, ausführlicher angege¬
bn , folgende:

Der Kanton ist in Gemeinden abgetheilt . Es giebt Ginwoh-
uergemeinden , Ortsbürgergemeinden , KorporationS-
Üenicinden , K i rchgem ei nden und Schnlgemeinden.

E iiiwohnerg em e >nden  giebt es 108 . Mitglieder derselbe»
sind alle stimmfähigen Kantonsbürger , welche in der Gemeinde woh-
Ue» » » d wenigstens 300 Fr . versteuern . Auch die niedergelassenen
Tchweizerbürger sind stiminfähig , wenn in ihrem Heimathkanton Ge-
iienrecht geübt wird und sie schon zwei Jahre in der Gemeinde ge¬
lohnt haben . Die Einwohnergemeindeversammlung wählt den Ge-
'» einteratb , bewilligt Pollzeisteuern , genehmigt die Polizeirechnungcn,
bewilligt Geldanleihe » , Ankäufe , Verkäufe und Tausche von Liegcn-
lchafte » . sowie Baute » ; ertheilt Prozeßvollmachten an den Gemeinde-
^uth ; endlich belaßt er sich mit Gegenständen , welche der Gemeiude-
"ath wegen ihrer Wichtigkeit oder Schwierigkeit an die Versammlung
"ringt . Der Gemeinderath besteht aus drei bis fünf Mitgliedern,
"sch Belieben der Gemeinde . Nm wählbar zu sei » , bedarf es eines
^ermögenS von wenigstens 1000 Fr . Dem Gemeinderathe kommt

Vorbcralhung und Vollziehung der Gemeindebcschlnsse zu . Er
U° t unter Oberaufsicht der Regierung die gesammte niedere oder LrtS
bvlizei anS ; er verlegt nnd bezieht die Gemeindesteuern , verwaltet das
^knreindegnt , sorgt für die Einquartirung des Militärs , besorgt ba¬
hnten - „ nd BormnndschaftSwesen , hat die Aufsicht über die Führung

Tauf - , Ehe - und Sterbcbücher , stellt Lebens - und Lcumnndsscheine
" " S „ . s. w . Er besorgt auch das Hvpothekarwei « unter Mitwirkung
^ Gerichtes . ' '
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In der Stadt Luzcrn und den Ortschaften Sempach , Surfte,
Willisan und Münster besteht die besondere Organisation fort , wie
sie oben angegeben wurde.

Die Größe der Orte , welche politische oder EinwohncrgemeindcN
bilden , ist sehr verschieden , wie wir oben bei der Bevölkerung ge¬
sehen haben . (Thl . I . S . 128— 138 .)

Zahl
der

Gemeinden.
Bevöljkernng.

Seelen.

Zahl
der

Gemeinden.
Bevölkerung.

Seelen.

4 101 — 200 6 1201 — 1300
8 201 — 300 6 130i — 1400
3 301 — 400 1 1401 — >500

' 7 401 — 500 1 1501 — 1600
13 501 — 600 5 1601 — 1700

7 601 — 700 i 1701 — 1800
3 701 — 800 4 1801 — 1900

11 801 — 900 1 1901 — 2000
1 90 l — 1000 3 2001 — 2100
7 1001 — 1100 3 2101 — 2500
6 IlOl — 1200 2 2501 — 3000

1 Gemeinde mit 3085 Seelen (Gntlcbnch ) .
1 „ „ 3125 „ (Schüpfheim) .
1 „ „ 3161 „ ( Willisau -Land ) .
1 „ „ 3381 „ ( Gschclzmatt ) .
1 „ 3524 „ ( Maliers ) .
1 ,, » 4340 „ ( Nußwil ) .
1 „ „ 10068 „ (Lnzern ) .

Unlängst mußte eine Gemeinde , nämlich Woihusen -Markt , aufge¬
löst werden , weil ste wegen Mangel an Stcucrkräften nicht mehr
existiern konnte.

DieOrlSbürgergemeinden  habe » den gleichen Umfang wie
die Ginwohnergemeindcn ; aber die Ortsbürgerversammlnngen habe»
eigene Verrichtungen . Die Versammlung ' besteht auS denjenigen
Bürgern , welche in der Gemeinde heimathrcchtig stnd. Die Angele¬
genheiten , weiche die Ortsbürgerversammlnngen z» besorgen haben,
stnd : Ertheilung des Ortsbürgerrcchtes , Bewilligung von Armen - und
Waisenstenern , die Genehmigung der Armen - niid Waisenrechnnngen,
kurz, was das Armemvesen betrifft.

In den Gemeinden , wo Armcnstenern bezogen werden , haben a»^
die steuerpflichtigen Einwohner Zutritt . Der Gemcinderath ist anal
das Organ der OrtSbürgergemeinde wie der Einwohncrgemcinde-
Nur die Gemeinde » Luzcrn , Willisau , Surfte , Scmpach und Münstcs-
va ste bedeutendes Armcngut besitzen, haben eigene Armen - und W -o'
senräthc von 3 bis 9 Mitgliedern.

Die Korporationsgemeinden  haben räumlich ebenfalls de»
gleichen Umfang wie die politischen Gemeinden , jedoch nicht überall^
es giebt nämlich einige KorporatienSgcmcinden , welche nicht zugleiw

d»



bolltische Gemeinden sind , wie z. B . Etzelwil , Kalibach , Rüediswyl,
Kleinwangen , Rücdiko » , Brisekcn n . s. w . Mitglieder der Korpora-
^onsgemeinde » sind nur die Antheilhaber des KorporationSguteS . Die
Versammlung der KorvorationSbürger wählt die KorporationSvcrwal-
^ >Ng, entscheidet über Aufnahme »euer Korporationsbürger , genehmigt
die Reglemcnte über Verwaltung und Benutzung des Korporations-
llutes ; bewilligt den Kauf , Verkauf und Tausch von Liegenschaften uns
die Errichtung von Gebäuden , die Aufnahme von Anleihe » und den
Angriff von Kapitalien ; sie genehmigt endlich die Rechnungen über
das KorporationSgnt.

Die Korporationsvcrwaltungen bestehen aus drei Mitgliedern.
Die Kirch - oder Pfarrgem e in d en siiw in Betreff ihrer

Grenzen sehr verschieden von den politische » Gemeinden ; nur hie und
da nimmen die GEnzen übereilt , z. B . in der Stadt Litern . Es giebt
>»> Kanton 76 Kirchaemeinden.

Die Kirchgcnieindeversauinilnugen besorgen die weltlichen Angele-
llcnheiten der Kirche . Sie wählen die Kirchenoerwaltnngen . den
^irchmeier , Sigristen Organisten : bewilligen die Kirchensteuern , be¬
schließen Kirchcnbanren n . s. w. Der Pfarrer ist Präsident der Kir-
chengenleindenversamiulungen und der Kirchenverwaltung , deren Mit-
Pieder die Zahl von sieben nicht übersteigen dürfen.

Schnlgemeinden sind Kreise , inner welchen die Kinder eine
»nd dieselbe Gemeindeschule besuchen . Die Bürger dieser Kreise sind
?ber nicht im Falle , sich zu versammeln , und von den Schnlgemeinden
>K bei dem Erziehungswescn zn sprechen . Hier genügt die Angabe,
daß der Kanton 159 solcher Schnlgemeinden zählt.

It Gemeindeverinögcn.

Hinsichtlich des Gemeindevcrmögens unterscheidet man zwischen:
» . Armengnt.
l> Polizeignt.
c . KorporationSgnt.

^ Nnter Armcngnt  wird verstanden , was zum Unterhalt der
Armen einer Gemeinde gestiftet ist oder zu deren Unterstützung ge¬
bort . Von diesem Gute ist bei der folgenden Abtheilung über das
"rnienwcsen zu handeln.

Unter Pollzeignt  wird verstanden , was znr Verwendung für
ortspvlizeili 'chc Zwecke bestimmt ist . Dahin werden gezählt : Kirchen,
schicken , Straßen , Brunnen , Militärwesen , LösHanstalten n . s. w
p Polizcifond ist in den Gemeinden wenig vorhanden . Die Stadt
, "fern  allein besitzt einen solchen von einiger Bedeutung , nämlich:
»zlkiä.OOO Fr . neue Währung ; dann hat Surfee,  nach Abzug der
passiven , einen solchen von 140,000Fr .; Schilpfheim  von40,000Fr.
, on den übrigen Gemeinden haben einen Polizcifond über 15,000 Fr.
K' r drei , als : Münster,  Ncuenkirch , Uffhuscn . Viele baben mehr
Msiva als Aktiva , z. B . NnSwil , Altbürcn , Großdietwil , Pfaffnan,
>?>llisai, . Stadt »nd Land Aesch , Hämiko » , Mnswangen , Dopple-
'blwand n. a . in.

Unter KorporationSgnt  wird verstanden : Allmenden , Wal-
">gcn , Liegenschaften und Kapitalien , welche nicht die Natur von



Armen - oder Polizeignt habe » und nach Real - oder Personalrechte»
benutzt werden . Solcher Korporntionngüter giebt es im Kanton Lu-
zern für 4,050,000 Fr . neue Währung . Nämlich im Amte Lnzerri
1,851,000 Fr . , wovon die Stadt  1,100,000 Fr ., Horw  112,000Fr .,
Kriens  140,000 Fr ., Mal terS - Schwärzend erg  122,000 Fr.

Zm Amte Sursee  955,000 Fr . , wovon die Stadt Snrsec
195,000 Fr . . die Stadt Sempach  129,000 Fr . , Münster  248,000 Fr . ,
Psäffikon  124,000 Fr . , so daß es den übrigen Gemeinde » nicht
viel mehr betrifft.

Im Amte Willisau  790,000 Fr . , wovon Stadt Willisan
240 .000 Fr .. Pfaffnau  153,000 Fr .. Altbüron  65,000 F ., Lan g-
nan 51,000 Fr ., Großdietwil  41,000 Fr.

Zm Amte Hochdorf  hat es nur für 120,000 Fr . KorporationS-
gut , wovon Ruedikvn  31,000 Fr ., Grmcnsee  » 3,000  Fr ., Klein-
wangen  20,000 Fr.

Im Amte Entlebnch  396,000 Fr ., wovon Schüvfheini »nd
Flühli  181,000 Fr . . Entlebnch  65 .000 Fr . . NomooS  40 .000 Fr

Viel KorporationSgnt , in Allmenden „ nd Waldungen bestehend , ist
seit dem Jahr 1803 unter den Anthcilhabern mit Bewilligung der
Regierung vertheilt worden.

Viele Gemeinde » besitzen kein KorvorationSgnt , wie z. B . Vnchen-
rain , Littau , Eich , HildiSricdcn , AliiShofcn , Buchs , Aesch , Ball-
wil u . a . m.

6 . Die Steuern.
Da wenig Polizeifond , wie wir sahen , vorhanden ist , so müsse»

die polizeilichen Bedürfnisse meistens mittelst Steuern bestrittcn werden.
Betreffend die Besteuerung in den Gemeinden , so zeigt stch ei»

eigenthümliches Verhältniß . Die Liegenschaften werden nämlich nach
ihrem Kadastcrwerthe besteuert , ohne Rücksicht , ob etwas , viel oder
wenig , oder nichts auf denselben verschrieben sei.

Es erklärt sich dieses aus Folgendem : Ehemals wurden für dir
Bedürfnisse der Gemeinde lediglich der Grund und Boden oder dir
Liegenschaften besteuert . Die ganze Steuerlast ruhte also auf dew
selben.

Ein Stenergesetz vorn Jahr 1808 verfügte nun , »m diese Last 1»
erleichtern , daß nur noch die Hälfte einer Steuer auf die in der Gr<
meinde sich bcsindenden Liegenschaften , die andere Hälfte hingegen a»l
das reine Vermöge ^ und reu Erwerb verlegt werden soll.

Im Jahr 1832 wurde ein Schritt weiter gegangen und durch ei»
ncnes Gesetz bestimmt , daß in Zukunft die Liegenschaften nur nocv
zwei Fünfiheile einer Steuer , hingegen das reine Vermögen »nd der
Erwerb der Einwohner drei Fünfiheile einer Steuer tragen soll.

Es wurde seither auch schon angeregt , daß die Steuern ganz n>0
von dem reinen Vermögen bezahlt werden sollten . Besitze einer ei»^
Liegenschaft »nd sei nichts auf derselben verschriebe » , so bilde sie f>»
ihren ganzen Werth ein Vermögen . Soweit sie hingegen verschriebe»
sei . bilde sie kein Vermögen , »nd sei daher auch nicht billig , daß st^
versteuert werde . Allein von der andern Seite wurde geltend g^
macht , daß der Grund »nd Boden eine feste Basis für die Besteuerung



darbiete , sowie daß Dasjenige , was der Bauer von der Liegenschaft
bezahle , die Erwcrbssteuer ersetze, da eine solche von ihm nicht , wohl
aber von andern Gewerbtrcibenden bezogen werde , Kurz , es blieb
für einmal bei dem bisherigen Steuersystem,

Die Polizeistcncrn werden also zum Theil von den gesammten,
innert der Gemeinde sich befindenden Liegenschaften , ohne Rücksicht
-' on wem sie besessen werden und wohin die Nutzung derselben stieße,
bezogen und zum Theil von dem reinen Vermögen und dem Erwerbe
ber jedesmalige » Einwohner . Die Steuer muß so verlegt werden,
baß wenn von 1000 Fr . Kadastcrwerth einer Liegenschaft 2 Fr , bezabit
werden , von dem reinen Vermögen und deni Erwerb 3 Fr , bczabir
werden sollen . Der Erwerb wird so berechnet , daß 300 Fr . desselben
angesehen werden gleich einem Kapital von 2000 Fr , Ein Erwerbs-
kinlommen unter 300 Fr . wird nicht besteuert.

Seit I84l wurden folgende Pvlizeistcner » in gesammten Gemein-
bei, des Kantons erhoben:

Jahr. Fr.
alte Währung.

1,841 65426
1842 135654
1843 150400
1844 141771
1845 116346
1846 152252
1847 14,210
1848 406244

Jahr. Fr,
alte Währung.

1849 309682
1850 222799
1851 220544

Fr.
neue Währung,

1852 254529
1853 317634
1854 290047
1855 279008
1856 294845

Besonders hoch erscheinen die Polizeistenern im Jahr 1848 und
i849 . Es rührt dieses von den Kriegs - und EingnartiningSlasten des
wahres 1647 in dem unglücklichen Sonderbundskriegc her,

, Um in das Maß der Gemeinde - oder Polizeistenern im Einzelnen
knien Blick zu werfen , wollen wir fünf Jahre ( 1852 , 53 , 54, 55 und
>856) zusammenfassen.
, Es geschieht häufig , daß das eine Jahr in einer Gemeinde keine
-nolizeistener bezogen wird , dafür dann aber in dem folgenden Jahre
^>ne desto größere . Ein einzelnes Jahr liefert daher den Maßstab
bsr Steuerlast nicht . In den bezeichneten fünf Jahren von 1852 bis

"56 stellte sich die Sache folgendermaßen heraus:
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Durchschnitt!. Durchschnitt!.
Betreffniß

Gjcmcindcn
Betreffniß

Gemeinde ». pr. Jahr auf pr. Jahr auf
1000 Fr. Ver- 1000 Fr. Ver-

mögen. mögen.

Fr. Ct. Fr. Ct.
Amt Luzern. Römerschwil 1 74

Adligenschwil
Buchenrain
Dierikou

3
4

80

86

Rolhenburg
Schonaau
Sulz

1
1
1

38
8

80
Ebikon 1 86 Amt Sursec.Gilikon
Kreppen
Honau
Hvrw
KrienS
Littau
Lu;ern
Malters
Meggcn
Meierskappe!
Root
Schwar̂ cnberg
Udligenschwil'
Vitznaii
Wcggis

t
3
4
1
1
3

1

t
3
1
3

2

74
22
12
26
23
12
70
98
78
27
63
70
21
30
4

Vüron
Buttisholz
Eich
Geucnsee
Greßwangcn
Gmitwil "
Hiloiörieden
Knutwil
Kulmeran
Mauensee
Münster
Neudorf
Nenenkirch
Rottwil
Oberkirch

l
1
1
I

1

1
2
2
1
1
2
1
2

32
12
30
67
40
92
63
20
88
10
20
80
10
80
88

Amt Hochdorf. Pfeffikon 1 98
Rikcnbach I 65

Acsch 3 Rnßwil — 84
Altwis 2 40 Schenken — 84
Ballwil 1 86 Schlierbach 1 20
Emmen 2 28 Schwarzeubach 1 74
Ermensee 3 30 Sempach 1
Eschenbach 4 26 Sursee — 90
Gelstngen 3 60 Tricngcn 2 70
Hämikoir 3 30 Werthenstcin 1 2
Heerlisberg 2 28 Wilibof 1 2
Hitzkirch I 80 Wiuikon 1 50
Hochvorf 1 80 Wolhausen 3
Hobeurhein — 96

Amt Willisa ».Jnwil. 1 2
Licli 1 32 AlberSwi! 3 60
Moscn 11 40 Altbüron 1 88
Müßwangcu 6 — Altishofcn 1 92
Rain — 60 Buchs I 20
Retschwil 3 60 Daqmcrsellcn 3 32
Nicheusce 3 Gbcrsekcu 4 2



Gemeinden.

Durchschnitt!,
Betreffuiß

pr, Jahr auf
lOOO Fr , Ver¬

mögen,

Gemeinde n.

Durchschnitt!,
Betreffuiß

vr, Jahr auf
lOOO Fr . Ver¬

mögen,

Fr. Et, Fr. <?t.
Ggolzwil 2 82 Ufbusen 72
Ettiswil 1 20 Uffikon _ 90
Fischbach 1 50 Wauwil 2 10
Gettnau 1 80 Willisau -Land 1 68
Großdietwil 1 63 Willisau -Stadl 2 22
Hergiswil 2 9 Wikon 2 49
Kottwil 3 48 Zeil 5 87
Lanqnau 1 28
Luther» 3 AmtEntlebuch
Mcuziiau — 84 Dovpleschwand i 86
Nebikon 3 12 Entlcbuch 3 12
Ohmstall und Nie- Escholzmatt 1 62

derwil 4 8 Flühli — 96
Pfaffnau 2 16 HaSle 2 40
Neiden 2 19 Marbach 2 22
Nichenthal 2 >0 Romoos 2 70
Roggliswil 3 93 Schachtn i 20
schätz 1 65 Schüpsheim — 84

^3 » bemerken ist, daß je neben 3 Fr , von, reinen Vermöge» noch
^ ür , vom Kadasterwerth der Liegenschaften gesteuert werden mußte.

. Wenn es also 3 Fr . auf das Tausend betraf »nd das reine Ver¬
üben des Steuerpflichtigen bestand in 20,000 Fr .. »nd er besaß eine
^" genschaft im Kadasterwerth von 20,000 Fr, , so hatte er 100 Fr,
^ "lizeistcuer zu bezahlen.
. . Wir werde» aber weiter »nie» sehen, daß die Armensteuern viel
'" her z„ stehen kamen als die Polizeisteueru,
, 3 » den gedachten fünf Jahrcn wurden in dem gesummten Kam

Polizeistcncru bezogen:
1852
1853
1854
1855
1858

254,529 Fr,
317,634 „
290,047
279,008 „
294,845 „

1,436,063 Fr . n, W,
durchschnittlich pr. Jahr 287,212 Fr , 60 Rp.
Wir stellen gegenüber die entsprechenden Jahre in dem vorher-

,, , ^ 'den Dezennium , wo dann das außerordentliche Jahr des Sonder-
"dskriogcs aiißer Berücksichtigung fällt.
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1842 135,645 Fr , a , W,
1843 150,400 „
1844 I4l,771 .,
1845 116,346 „
1846 152,252 ,.

696 .414Fr,a,W,od,098,975Fr,n,W
also durchschnittlich auf das Jahr 188,975 Fr . 42 /̂ ; Rp,

Wtc von dem Armengnte , so wird auch von den Armenstcnern
im folgenden Abschnitte zu handeln sein,

v . Vermögensbestand in den Gemeinden,

Wir haben oben ( Bd , I , S , 165 ) den reinen Vermögensbestand
ini Allgemeinen gegeben . ^

Wir lassen ihn nun hier nach den Gemeinden folgen und setzen
daneben den Kadastcrwertb der Liegenschaften , d , h. die behufs der
Besteuerung aufgestellte Schätzung des Grund und Bodens , Der
Zeitpunkt der Vermögen - angabe ist 1853,
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Diese Uebersicht des Vermögensbestandes ist, wie schon bemerkt,
vom Jahr 1853>). Dieselbe beseht sich auf die Ginwohnerge-
me inden , d.h.,siesteiltdasVer,uögendersämmtlichenEinwohn er dar.

Betrachtet man den Vcrmögeusbestaud mit Beziehung auf die
Ortsbürgergemeinden , d. b. das Vermögen der sämmtliche» in
nud außer der Gemeinde wohnenden Ortsbürger , so zeigen sieh
bedeutende Abweichungen, Wir lasse» daher eine Uebersicht auch i»
dieser Beziehung folgen.

Amt Luzern. Fr . n. W. j Amt Sursee . i Fr . n. W.
!l !

Adligenschwil
Buchenrain
Dierikon
Ebikon
Gisikon
Greppe»
Honau
Horw .
Kriens
Littau.
Luzern
Malters
Meggcn
Merierskassvel
Root . . .
Schwarzenberg
Ndligenschwil
Vitznau . .
Wcggis . .

Summa Fr.

Amt Sursee,
Büro » . . . .
Vuttishvl ; . . ,
Eich.

Uebertrag Fr.

810080
-187800
1-16000

1166650
257420
261000
153610

1717000
1705900
822800

15993500
1236000
1115800
615600
557150
325240
456050
337180

1220220

29418000

493450
1507200
389410

2399060

Uebertrag Fr. 2399060
Genensce . . . . 435250
Großwange » . . . 1648000
Gnuzwil . . . . 2191610
Hiidisrieden . . . 588700
Knutwyl . . . . 710280
Kulmerau . . . . 107940
Mauensee . . . . 766100
Münster. 2071390
Nendorf. 876600
Ncuenkirch . . . . 1964400
Nottwil. 762450
Oberkirch . . . . 631600
Pseffiko» . . . . 467850
Nikenbach . . . . 705540
Rnswil. 3367874
Schenko» . . . . 605600
Schlierbach . . . 374040
Schwarzenbach . . 195900
Scmpach . . . . 915712
Sursee. 1832830
Triengen . . . . 461590
Werthenstcin . . . 261200
Wilihof. 171860
Winikon. 47521"
Wohihnsen-Markt. 92400
Wohlhusen-Wiggern 284190

Summa Fr. 25356171-

r) Die neuesten Angaben sind von 1856, die Abweichungen aber nichi
bedeutend, jedoch meistens etwas höher. In der Stadt Luzern
scheint das Vermögen der Einwohner um beinahe sechs Millionen
Franken höher! hingegen in Mosen das Vermögen der Einwohu^
nur noch mit 47000 Fr ., also um circa 23000 Fr . geringer. Na^
den Angaben von 1855 kommt das Vermögen der sämmtlichen Ei»'
wohner des Kantons zu stehen auf 110,114,393 Fr . n. W.



6!

Amt Willisau. Fr. ii. W.
i

Aint Hochborf. j Fr. n.W.

AlbcrSwil
Alibi,ron
Aliishosen
Buchs . .
Dagmersellcn
Ebcrseken
E>,clzw,'l
Ettiswil.
8 >schbach
^ietinau.
^roßvietwil
Hergisiril
^ottwil .
Langnau.
^nthern .
Men̂ iu»
Aebikon .
Dhmstall
Bsaffna» .
Ariden .
Aoqgliswil
Aichcnthcil
Schütz
AWon
uihnsen
Wanwil . .
Willisau-Lanb.
Willis,,„:Stadt
Wilon
3ell .

Summ« Fr.

Amt Huchdorf.
Aesch.
Aliwjz.

Ncbertiag Fr.

166650
380540
215870
238800
834700
340770
286830
6 18800
230020
3l85lO
716390
58VI00
253530
624400
684468

1466700
144730
87800

752700
933800
268990
405340
831800
290290
323260
227920

2069800
1178500
4012,0
381030

16396918

497600
359910

857540

liebertrag Fr.
Bullwil.  .
Emmen . .
Ermensee .
Eschenbuch
Gclfingcn
Hämikon
Herlisbcrg
Hitzkirch.
Hochborf
Hohenrain
Jnwil
Lieli . .
Mosen .
Müswangen
Rain
Reischwil
Richcnsec
Römerschwil
Roihenburg.
Schongau
Snlz . .

857540
656100

1520900
838190

2023800
336800
136400
144420
861000

,130400
2871190

869300
277500

88730
64050

596010
316180
244600

1115900
1820000
1136710
259300

Summa Fr. 18165020

Amt Entlebuch.

Doichleschwand. . 322350
Entlebuch . . . 1650487
Eschol;inatt . . 1509050
Fiühli . . . . 853300
HaSle . . . . 693500
Marbach . . . 807350
NvnwoS . . . . 760820
Schachtn . . . 331600
Schürfhcim . . 3118800

Summa Fr. 10045257



Zm Amte Lnzern , . 2941 : 060 Vermögen.
„ „ Surfte , . 25356176
„ „ Willisau . . 16396918 „
„ „ Hochdorf , 18165020 „
„ „ Entlebuch . 10045257 "

Summa Fr. 99381371 Vermögen ' ) ,

Die bedeutendsten Abweichungen zwischen dem Vermögen der
Einwohner und der OrtSbnrger zeigen sich bei Eschendach , wo die
Einwohner 1,331,WO Fr . , hingegen die Ortsbürgcr 2,023,800 Fr.
besitzen , bei Adligcnschwil , wo die Einwohner 569,060 Fr, , die OrtS-
bürger 810,080 Fr , besitzen ; bei Bnron , wo die Einwohner 338,400Fr„
die OrtSbürger 493,450 Fr . besitzen : in der Gemeinde Entiebnch , w»
die Einwohner 1,222,061 Fr . , die OrtSbürger 1,650,487 Fr . besitze».
Umgekehrt besitzen in Albcrswil die Einwohner 224,916 Fr, , die OrtS-
bürger nur 166,650 Fr,

Hinsichtlich der obigen Verzeichnisse ist darauf aufmerksam 1"
machen , daß in der Regel die ökonomisch besser gestellte » Gemeinde»
diejenigen sind , in weichen das reine Vermögen die Kadasterschatzung
übersteigt . Die Kadasterschatzung ist äußerst niedrig gehalten , »»^
wo das reine Vermögen diese Schätzung nicht erreicht , ist in der Rf'
gel keine Wohlhabenheit vorhanden . Wir sagen in der Regel , wen
noch andere Faktoren berücksichtigt werden müssen . Diese sind die
Größe der Vermögensrate , welche es auf den Kopf betrifft und soda»»
die Zahl der Armen , ohne vorhandenes Armengut,

Nach diesem Maßstabe finden wir:
Zm Amte Lnzern,  als die ökonomisch bestaestcllten Gemeinde »,

wo das reine Vermögen die Kadasterschatzung übersteigt , das Kopss
betreffniß wenigstens 900 Fr . ist und die Zahl der Arme » einen Zeh »*
tel nicht übersteigt , die Gemeinden Bnchrain , Ebikon , Lnzer » .
Meggen , Meier skappel »nd Ud ligenschwil.  Am Uebelgt'
stelltcstcn hingegen Malters und Schwarzenberg  mit wenige »'
Vermögen und vielen Armen.

Im Amte Snrsce  die bcstgestelltesten Gemeinden ebenfalls >»."
einem Kopfbctreffniß von wenigstens 900 Fr . »nd die Armenzahl e>»
Zehntel nicht übersteigend : Snrsce , Münster und Pfeffiko »>
die übelgestclltestcn Triengen und Wohl Hufen,

cl Nach den neuesten Angaben von 1856 beträgt das Vermögen d' '
Kantonsbnrger 101,837,891 Fr , Dazu dürften sich noch ein pa>»
Millionen in der Stadt Lnzern schlagen, indem dort die Ziffern a»'
dem Grund ungeändert belassen wurden , weil keine Armensteuer bs'
zogen wurde . Wenn aber da« Vermögen der Einwohner  um bc>̂
nahe sechs Millionen höber zu stehen kommt (s vorhin S , 60 , Nd ' '
1, ), so muß ein Theil hievon auch auf die OrtSbnrger fallen.



Im Amte Willi sau entspricht nur Willisau -Stadt dem üben
^zeichneten Maßstabe . Am Uebelgestclllesten find die Gemeinden
^hm stall und Wanwyl.

Im Amte Hochdorf sind die ökonomisch wohlgestclltcstcn Ge¬
meinden Ein m e n , Esche,ibaeb , Richensee und SSgongan . Hin¬
bogen am Ucbclgcstclltcstcn Müswangen , Hämikon , HerliS-
°krg „ nd Moscn.
, Im Amte Entlebuch entspricht keine Gemeinde dem bezeichne-

Maßstabe . In Schüpfheim übersteigt das reine Vermögen die
L "dasterschatzung bedeutend , und es betrifft auf den Kopf über 000 Fr.
^ber dabei hat Schüpfheim bei 700 unterstützter Personen , also dei¬
che einen Viertel der Einwohnerschaft . Am Nebelstcn gestellt ist die
Gemeinde RomooS mit einem Kopfbetreffniß von3l6Fr . und bei-
"ahc einem Drittheil unterstützter Personen (32 aus 100 ) .
», Zu bemerken ist noch, daß bei Berechnung des Verhältnisses der
, " zahl der »Untcrstützten zu den Nichtnnterstützten die Einwohnerzahl
,'"d nicht die Ortsbürgcrzabl zu Grunde gelegt wurde , weil die Zahl
.Ortsbürger jeder Gemeinde nur so weit bekannt ist, als dieselben
>" ihrer Hcimalhgemcinde wirklich wohnhaft find . die Zahl der außer

Gemeinde wohnenden in den meisten Gemeinden steh hingegen
Mehl znverläßig ermittelt findet . Im Ganzen gleicht fich die Sache
»' kmlich aus . Hinsichtlich einzelner Gemeinden aber findet allerdings

Unterschied statt , der fich aber weitaus am größten in der Stadt
^." zern herausstellt , wo die Anzahl der ortsbürgcrlichen Angehörigen,
. '^gerechnet die außer der Stadt Wohnenden , eirca 2500 Seelen be-
->"stt , während die Einwohnerschaft auf mehr als 10,000 gestiegen
u. also erstere zu letzterer wie 1 zu 4 fich verhält.

7) Armcnwesen.
I » den frühern Zeiten wußte man , wie anderwärts überall , so

in »»serni Lande wenig oder nichts von einer allgemeinen
^ssorgnng des ArmenwcscnS . ES galt der Grundsatz : ro » s ->cr -> »>!ser.
h ' e Kirche , die Klöster , die ehrwürdigen Stiftungen »nd Spenden
, °tci, den Armen , deren es viel minder gab als heut zu Tage , die
,, ^° thlgte Hülfe . Wo diese fehlte , half fich Jeder , so gut er konnte,

der auswärtige Kriegsdienst war nicht selten die erwünschte
klegrnhrit für arbeitslose oder arbeitsscheue Menschen , fich der Hei-

Le ? ö." entziehen . Aber aus dem fremden Söldnerleben kehrte » die
» . e in elenderem , weit entstttlichtrrem Zustande zurück , häufig als
sh "bpel oder Sieche , und nahmen das Mitleid ihrer Mitbürger in An-
kkls ^ ' steigende Zunahme der Bevölkerung , der hie und da ein-

Lurus und die Nachäffung ausländischer Sitten und Manie-
ig ' . . und manches Andere mehrte im Lause der Zeiten die Zahl der

"" "fügen . Die unseligen Ereignisse im Vaterlandc , die kirchliche
,Haltung „ nd dle daraus entstandenen Bürgerkriege , an denen Luzern
den Antheil nahm , sowie die sie begleitenden Felgen , lahmten
ar" » ortgang des öffentlichen Wohlstandes und beförderte » die Ver-

vieler Einzelnen sowohl als ganzer Familien . Gegen das
des 10 . Jahrhunderts war der llebelstand bereits so weit gedic-

u»d waren der Armen im Kanton so viele , daß die bishe:



gewohnte Weise ihrer Unterstützung theils nicht mehr zureichte , thcsts
durch Mißbrauch und Unordnung erfolglos geworden war . So sah sich
denn die Regierung genöthigt , was bis dahin »och nie geschehen , den
Zustand der Armen im Lande und die Mittel zur Abhülfe der drücken¬
den Landesuoth in Berathung zu ziehen . In Folge dejscn kam im Zahl l
1590 eine Almosenordnnug zu Stande , zunächst nur das Arnicnwesen !
der Stadt betreffend . Zhr folgte eine „ Instruktion aufs Land " , »»» i
diese ist der erste geschichtlich nachweisbare Akt , durch welchen in
unsern ! Kanton die Regierung oder der Staat auf dem Wege dc»
Gesetzgebung das Armenwescn in den Kreis ihrer Obsorge und Leitung
zog. Jene Verordnung , der damals wohl kein anderer Kanton etw »E
AehnlicheS an die Seite zu stellen im Fall gewesen sei» mag , >»
ziemlich weitläufig , und verräth auf unverkennbare Art den wohlwol¬
lenden und landesvätcrlichen Sinn der Behörde , von der sie auSgieng'
Sie bestimmte in der Hauptsache:

1) Jede Pfarrei oder Kirchhöre sollte ein genaues Verzekchniß ihrer
Alniosenbedürftigen aufnehme » .

2 ) Die Arbeitsunfähigen sollen durch milde Gaben unterstützt , dir
Arbeitsscheuen aber zur Arbeit angehalten , widrigenfalls gestraft
und im Falle der Nichtbeffcrnng der Obrigkeit überantworte!
werden . Zugleich wurde den wohlhabenden Bauern geboten , n »r !
einheimische und nicht fremde Armen zu ihren Feldarbeiten zu ge- i
brauchen . Darüber hatten die Geschwornen der Gemeinden z»
wachen.

3) Die Mittel znr Unterstützung der eigentlichen Armen sollten ge¬
nommen werden '

aus dem Ertrage der milden Stiftungen und den Beiträge"
der Bruderschaften.

k>. Aus Zuschüssen aus dem überflüßigcn Kirchengnte.
«. Aus dem wöchentlich in der Kirche zu sammelnden Almosen.
<l. Aus einem Theile der jährlichen Amtssteuern und endlich
e . aus den freiwillige » Beiträgen wohlhabender Bürger . 3 >»

Falle diese Mittcl nicht ausreichten , sollten den betreffende»
Gemeinden Steuern auferlegt werden.

-ii Verordnete jene Instruktion im Einzelnen : die freiwilligen Unter¬
stützungen , die auch in Viktualicn bestehen können , sollen an t»e
verordneten Almosener abgcreicht und von diesen wöchentlich untef
die Armen vertheilt werden , wobei das sittliche Betragen der
Armen den Maßstab geben mußte ; ferner , jede Gemeinde som
den ihr angehörigcn Armen ein messingenes Zeichen anhänge »;
damit fic nicht andere Gemeinden belästigen können , und endlitb'
die von den Pfarrern monatlich angefertigten Armenbcrichte solle»
dem Dekan und von diesem an den Leutvricster in Lnzern einge¬
sendet werden . Dieser habe sie dem Almosenrath vorzulegl »»
welcher nebst ihm aus einem Chorherr » , einem Mitgliede d>'-
Täglichen Rathes , einem solchen des Großen Rathes und eine»
AuSgeschosscnen anS der Bürgerschaft gebildet war.

Diese Verordnung war vielleicht nur zn gut für die damalige Ze >̂
Oo die Regierung selbst nicht genug Kraft besaß , sie in Ausführn »»
zu bringen , oder ob dieß durch Umüändc oder d ''e Unbeholfenheit »»



^nthätigkeit der Gemeindebehörden unmöglich gemacht wurde , wissen
wir nicht ; gewiß ist, daß in den folgenden Zähren der Zustand des
-iriueuwesenS nicht nur derselbe blieb , sondern noch schlimmer wurde
üis vorher . Die Bettler verließen ihre Heimaih und drängten sich
A Massen dahin , wo sie am meisten zn bekommen hofften , und insbe¬
sondere nach der Stadt , wo wöchentlich ziemlich große Spenden stati-
wnden . Der Zudrang ward so groß , daß Schultheiß und Räthe im
^mhr 1619 an die Geschwornen der Gemeinden die Weisung erließen :
--wie jeders Ampt oder Kvlchgang s»ne Armen erhalten nnnd ihnnen
-Zuspringen solle, damit der Statt allmuß nitt also überladen werde,"
spätere Mandate wiederholte » diese Weisung . Im Jahr 1819 wurde
°>e Armcnoronung von 1599 in ihrem ganzen Unifange wieder er-
»cnert ' l ; allein sie scheint bald wieder in Vergessenheit gerathen zu
W>n. Daran mochten die damaligen Zeitereignisse einen guten Theil
scr Schuld tragen ; denn im Laufe des 17 Jahrhunderts litt die
Schweiz , und besonders auch der Kanton Luzern , durch äußere und
»Niere Verhältnisse und Bedrängnisse harte Notb . Der dreißigjährige
Arieg mit seinen Folgen : die HungerSnoth und die Auswanderung in

angrenzenden Länder » von 1619 — 1619 : der Bauernkrieg 1653:
Zr bürgerliche Religionskrieg 1656 und andere Ereignisse lenkten das
Augenmerk der Regierungen von der Obsorge für die inländischen
Armen ab , und führte » z» gleicher Zeit Schaareu von fremden Bett-
Ar» in das Gebiet des Kantons herein . Durch die übergroße Au-
huiifung von Brod - und Arbeitloseu wurden neue Verordnungen her¬
angerufen , zuerst das Ansehe » M . G . H . O - vom 6 . Ma ! 1679 , web-
Mo dann wiederholt erneuert wurde . Die dießfälligen Verordnungen
stkllten einen neiieu Almosenrath auf , bestehend in dem Lentpriester,
Abitalhcrrii , Sentiherrn , Spendherrn , dem Seckelmeister , dem Bauherrn
w Hof und zwei Almosencrn , welchen übertragen wurde , „die Bcttler-

-drdnniig zn Stadt nnd Land einzurichten , in Gang zu bringen und
Zu erhalten, " wozu ihnen „volle Gewalt " gegeben ward . Die nähere
Aufgabe für diese neu gewählte Behörde wurde durch eine neue Almo -,
Anordnung vom 19 . November 1695 vorgezeichnet ?) , welche besonders
Aue gleichmäßige Verthcilung des freiwilligen Almosens nnd des Er-
rages der milden Stiftungen und Spenden beabsichtigte und die Mit-

A.sskung der Geistlichen zu Hülfe zog. Allein auch diese neue Ein-
sphwing wollte nicht die erwünschten Früchte bringen ; schon 1799
nA August ) reichte der Almosenrath ei» Memoriale an den Täglichen
lath worin er sich beschwerte , daß die Almoscnordnung nicht

u, r cht gehalten werden könne ; das freiwillige Almosen werde nicht
. gegeben , weil es von den Almosenern in den Aemtern und Ge-

.AAWrn ungleich und nach Willkür ausgetheilt und Unwürdigen ;u-
'Aueckt werde . Die eingeführten Land - und Stadtprovosen kosten zu

) Allmusen Ordnung Unser Gnädigen Herrn der Statt Luzern snr-
genommen und inS Wärkh gerichtet Anno 1590 und hernach von

„ »üwem wiederumb bestätiget Anno 1619.
l Allmuosen Ordnung . So von unseren Gnädigen Herren und Oberen

Schnltbnß Räth und Hundert der Statt Luzern für Ihre gemeine
^andschapt angesehen worden . So beschechen reu 19. Winter-
wonat 1695.

v, Luzern . 5
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viel , und er , der Almoscnrath , schlage vor , die Armenpflege ander?
zu regulirc » .

Der Zustand des ArmenwesenS von dieser Zeit a » bis zum Ende
des 18 . Jahrhunderts blieb sich im Allgemeinen gleich . Der Grund¬
satz , daß die Arme » von ihre » Gemeinden erhalte » werde » müsse » ,
daß diese es mit ihren Mitteln und jeder zulänglichen Art der Unter¬
stützung zu thun schuldig seien , daß sie andern Armen etwas z»
leisten keine Verbindlichkeit hätte » ; dieser Grundsatz war bis dahin
immer fester und gesetzlicher begründet worden . Allein weder dir
Gemeinden noch der Staat wendeten die gehörigen Mittel an , um i»

konsequenter Durchbildung des anerkannten Grundsatzes im Einzelne»
dafür zu sorgen , daß dem Uebel abgeholfen oder für die Zukunft Er¬
leichterung bereitet würde.

Den Arme » wurden Almosen zugeworfen , aber thätig nahm ma»
sich nirgends ihrer an ; die kümmerliche Unterstützung kam vorzugs¬
weise den Kranken und Presthaften zn ; die andern Armen zogen um¬
her , trieben sich überall herum und nährten sich von Bettel , Bettel-
gewerben und Diebstahl . Zu diesem einheimischen Gesinde ! , das i»
Dörfern und auf den Höfen die wohlhabenden Leute beständig bela¬
gerte und brandschatzte , gesellten sich viele Fremde desselben Gewerbe ?,
und von den Zeiten des ToggenburgerkriegeS an nahm die Anzahl
dieser vagabundirendcn Bettler in immer steigendem Verhältnisse zu-
Die Last der Fremden drohte größer zn werden als die der Einheimij
scheu . Die Regierung wehrte der drückenden Noth auf zweierlei
Wegen : einerseits befahl sie den Gemeinden , die ihnen zugehörige»
Armen in ihrem Bezirke zn erhalten und zu pflegen ; die Müßiggän¬
ger und Bettler mit Nachdruck zur Arbeit anzuhalten : alle Arme»
aber mit einem „ Schiltlcin " zu zeichnen , damit man sie an ander»
Orten kenne , und sie in der Heiniathgemeinde bleiben . Anderseits
wurden zur Vertreibung des fremden Gesindels sogenannte „ Bettel-
oder Strolcheujägeri " angeordnet , förmliche Jagden , zu denen viel
Volk aufgeboten und bewaffnet wurde , um die Bettler alle zu fange»
und über die Grenze zn führen . Andere Kantone verfuhren auf die¬
selbe Weise ; bisweilen wurden zn verabredeten Tagen von Bern,
Luzern und Solothurn gemeinschaftliche Betteljagdcn gehalten » »?
nachher fand die gegenseitige Auswechslung und Verthellung der Eis-
gefangene » statt.

Das waren aber nur Palliativmittel zur Abhülfe , und mußte»
häufig wiederholt werden.

Die Quelle » der Armuth zu verstopfen , das Nebel an der Wurzel
zu packen , dafür geschah in keiner Beziehung etwas . Denn die Ver¬
ordnung vom 19 . Dezember 1718 von Rath und Hundert , vermöge
deren die Erziehung und Unterhaltung armer Waisen bis zn ihre »'
t2 . Lebensjahre zunächst ihren väterlichen Verwandten oblag , erwies
sich in mehrfacher Hinsicht , besonders aber , weil viele Prozesse ein¬
standen ( indem unter solchen Umständen Niemand Anverwandter je»
wollte ) , als unzweckmäßig , und wurde durch einen Beschluß vor»
7 . Februar 1783 wieder aufgehoben , durch welchen von nun an
Sorge für die Erziehung und Erhaltung der Waisenkinder den
meindrn übcrbnndeu wurde . Dasselbe Gesetz stellte für jede Gemein»
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^Nen Waisenvogt auf , der aber weder an eine Instruktion gebunden
unter irgend eine Aufsicht gestellt war . Das war das zweite

'»d letzte legislatorische Faktum des 18. Jahrhunderts in Beziehung
>.st das Armenwesen . Die Folgen davon waren nicht sehr ersprieß-
N > Die neu gewählte » Waisenvögte ivare » keineswegs die mit der
^ache vertrauten , einsichtsvollen lind gemuthreichen Männer , deren
sb zu dieser Stellung bedarf , wen» gut und ant die Dauer soll gr¬
asten werden . Die Waisenkinder wurden verdingt und dabei nur
, ^ auf gesehen , wo sie am wenigsten kosteten : wer den geringsten Lohn
wrderte , dem übergab man die Kinder . Die andern Armen wurden
,1 zweifache Weise erhalten wie bis dahin , nämlich durch die Zu-
M »ng des Bettels und durch Unterstützung aus dem Ertrage der
^Münzen und monatliche oder wöchentliche Auslheilung von Lebens-
A" teln und Kleidungsstücken . An viele » Orten war das gestiftete
/" Uiengut den Waisenämtern übergebe » worden , und diese reichten
M die Unterstützung in Geld ab , was zu sehr vielen Mißbränchcn
Mvte und im eigentlichen Sinne die Armen noch ärmer machte.

Anzahl der Armen und Dürftigen , oder besser gesagt der Arbeits-
Muen und Faullenzcr , mehrte sich dermaßen , daß auf den bessern
^aucrnhöfen fast täglich 12 — 20 Personen sich einfanden , die Nah-
hswg und Obdach verlangten . Man fütterte sie vor dem Hause und

ws ihnen Nachts die Ställe an . Den Armen schien betteln beque-
als arbeiten , und so wurde die Armuth überall mehr befördert

w verhindert . Das Uebel war sehr groß . Vielen schien es unheilbar.
^ Es ist natürlich , daß die Zeit der französischen Revolution und

schweizerischen StaatsnmwLlznng , die Epoche der Unordnung und
^ ^ wirrnng , das Uebel nur wenn möglich vergrößerten . Von oben
° ^ l> wurde nichts gethan : der gute Wille war vorhanden , aber das
Wandel,, fehlte . Die Zeiten waren zu bewegt , die Ansichten dnrch-

kuzten sich zu sehr , als daß die Gesetzgebung irgend welchen Ein-she ' c.- ^ j» , eyr , acs
b hatte erlangen können.

I Die ruhigern Tage der Mediation boten hiezu bessere Gelegen-
f " dar , und die Lage , in der sich die Armen und die Gemeinden be-

»den , forderte , nachdem man sie erkannt hatte , von selbst zu thäti-
Eingreifen auf . Der Zustand war ein höchst trauriger ; die Ver-

wz wst hatte in ungeheuerm Maße zugenommen ; der Vetlel wucherte
dkd Alles verzehrende Schmarotzerpflanze und fübrte die Sprache
stn Ochsten Unverschämtheit ; Einquartirungen und Kriegssteuern hat-
stüs, " ökonomischen Wohlstand des ganzen Volkes gelähmt ; von
lias ^ Ersparnissen war keine Spur mehr , und die Privalwohlthä-
l>e>, " ^ °vle auf . Durch die üble Haushaltung der meisten Gemein¬es . Ware» die Armen- und Waisengütcr und Kapitalien elendiglich
NyAWächf völlig aus der Rechnung verschwunden . Armenstcucrn,

gegenwärtig die schwerste Last des Landes , wurden in den meisten
s' ou nun an die einzige Quelle zur Unterstützung . So sah sich

^lua »cne Regierung genöthigt , sofort nach ihrem Eintritte ihr
cĥ Mnerk auf die so lange vernachläßigte Verwaltung des öffentli-

AnnenwesenS zu richten . Es erschienen kurz hintereinander die
5'
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Beschlüsse vom 2 ! . Heumonat 1803 . vom 12 . Februar 1803 nub voi» A
6 . März 1805 . Durch diese Verordnungen wurde der Bettel dck "
Gänzlichen verboten und den neu organisirten Gemeindebehörden ncnck ,
dings zur Pflicht gemacht , die Nrme » ohne Ausnahme zu erhallet .
und durch Aufstellung eines WaisenvogteS für Erleichterung der wahr'
haft Armen besorgt zu sei» ; die Kinder der Armen aber gleich de»
übrigen zum Schulbesuche anzuhalten . Allein auch diesen Verfüg »»' ^
gen gebrach es an der gehörigen Erekution , weil keine oberste Leitn »!!
vorhanden war , und so empfanden die Gemeinden beinahe nur nach" ß
Ihcilige Folgen von denselben : die Ausgaben waren größer geworden
und die starken Steuern drückten Weil das Gesetz für die wirkst ^ o
Armen sorgte , so wurde an »tauche » Orten das gestiftete Arnicng «^ ^
besonders wo cS noch den Kirchenbehörden anvertraut war , an mindtt
Benöthigte ausgetheilt und so auf zweckwidrige Weise zersplittert
Dagegen »ahm der Leichtsinn und der Nebermnth der Armen zu, wc»
sie sich darauf verließen , daß man sie von Gesetzes wegen unterstütze»
m n sse . tt

Wohlthätig hätte ein Gsetz vom Jahre 18 03 wirken könnc»-
welchcs die bis dahin zum Wcidgang benutzten Allmeuden unter dfl
Atttheilhaber zu vertheilen und urbar zu machen bewilligte . Dadurch
bekamen die Gemeinden das wohlthätigfle Mittel an die Hand , ihß ,
Arbeitslosen und Arbeitsträge » durch eigene Thätigkeit Unterhalt gß "
wiunen zu lassen . Leider hielt man nicht den strengen Unterschuß ^
zu' ischen Hnlfs - und ArbeitSbedürftigen fest , und fand die geeignete » ^
Wege nicht , oder wendete sie nicht an , um die letzter » dem Müsstil ' ?
gange zu entziehen . Die wiederholten Klagen der Gemeinden übt » "
den zunehmenden Druck der Arnieu - und Waisensteuern , die Furclch °
welche manchem wohlvenkenden und einsichtsvollen Staatsmanne niw
fremd war , es möchte der wachsende Krebsschaden des Pauperisniw o
den Ruin des Kantons herbeiführen , setzte die Regierung in erni'fl h
Verlegenheit , und veranlaßte sie, jegliches Mittel zu Rathe zu ziehe»! d
durch welches Rettung zu hoffen war . So entstand im Jahr 180» ?
der Gedanke an die Errichtung einer allgemeine » Central . Armcna »' d
stakt . Unterm 2t . April desselben Jahres erhielt der Kleine d
den Auftrag , über dicscu Punkt Plan und Bericht an Kleine uw "
Große Räthe zu bringen . »

Der Beschluß eine solche großartige Anstatt in' S Leben zu rüst "' ,
trard gefaßt ; die Ausführung aber scheiterte an der Schwierigke " ', y
ein Gebäude dafür herzustellen . Die Benutzung des Franenklostcd ^
Oiathhansen zu diesem Zwecke wurde vom hl . Vater in Rom nicht z'O -
gegeben , und ei» anderes dienliches Lokal zu errichten schien mit ^
großen Unkosten verbunden z» sein . Ohnedieß würde wohl auch d>» ^
Unternehme » in Folge seiner ausgedehnten Bestimmung die Erw »̂
tung getäuscht haben , wenn es zu Stande gekommen wäre . Es
scheint es , bei uns zu Lande das Schicksal solcher Centralisation ' »
idecn , daß sie im Werden zu Grunde gehen . ^

Man war unterdessen bedacht wenigstens da zu helfen , wo ^ s
Beschiverde am größten war . Die Art die Armcnstcnein zu erhebs , r
war in den Gemeinden verschieden ; die Last drückte am meisten »!. ^
minder Bemittelten ; nicht selten wußten die Ortsverwaltungcii,
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^wohnlich aus Reichen bestanden , die Steuer so anzulegen , daß der
^tzlern Vermögen verhältnißmäßig gering iu Anspruch genommen
^ "tder an einigen Orten galt die reine Bcfitzstener , an andern ward
weh dem Grnndeigenthnm tarirt . Um in diese Verhältnisse eine
gleichmäßige Ordnung zu bringen , erließ der Große Rath unterm
Ae. Mai 1808 ein Gesetz über die Art und Weise der Erhebung der
Wiucn - und Waisensteucrn Es bestimmte , daß die eine Hälfte von

gesaminten innert dem Stcuerkreise befindlichen Liegenschaften,
?w andere Hälfte pon dem Vermögen aller Gemeindeangchörigen ze¬
igen werden soll.

, Dieses Gesetz hals dem Uebelstande , welcher es hervorgcrnien
Wie , nicht ab . Es sprach nur einen allgemeinen Grundsatz aus , nnv
Zerließ das Nähere der Ausführung den betreffenden Behörden.
, , I » der Verlegung der Steuern sowohl als in der Beziehungs¬
weise derselben kamen nach wie vor unendlich viele Willkürlichkciten
»s'Ni Vorschein ; die Mängel in der RcchnnngSpstege blieben , und für
We gerechte und gewissenhafte Verwendung der Steuern war keines¬
wegs gesorgt . _ '

^ Eine neue Periode des luzernerischen Arnicnwesens begann mit
,e >n Jahr 1815 ; zwar brachte dieser Zeitpunkt keine Veränderungen
»der Organisation desselben hervor , weder in legislativer noch ' in
dministrativer Beziehung ; aber er bezeichnet den Anfang einer Reihe

W Bestrebungen von oben herab , der Armenpflege eine andere und
Ossete Gestaltung zu geben , woraus denn anch jene Armenordnung
Wvorgieng , welche bis zu diesem Augenblicke die Grundlage unserer
" "»tlichen Armenversorgung bildet.

L Durch die organischen Gesetze von , Jahr I8l4 war die oberste
»,Mcht über das Armenwesen dem Finanzrathe übertragen worden,
dae Behörde hatte ein so weitläufiges Gebiet des Wirkens.
W sie , besonders im Anfange ihrer Thätigkeit , den untergeordneten
^weig der Armenverwaltung fast unberücksichtigt ließ : anderseits wur-

^ von verschiedenen Seite » her neue Klagen und Wünsche vernom-
jE » : „ran hoffte von der eben eingetretenen Regierung Erleichterung
ê . alten Last , die immer mehr z« wachsen als abzunehmen
Wen und den Wohlstand des Kantons am Ende ganz zu erdrücke»ganz zu
O^vie . Ueber die Waisenämter liefen die häufigsten Klagen ein -.
Wgegen beschwerte » sich diese : es sei alle Verantwortlichkeit dcr

enverpfiegung auf ihre Schulter » gewälzt , gegen Angriffe und
f "Würfe jeder Art seien fie nirgends gesichert -, die Armen selbst
teu "" unter frechen Drohungen , was fie mit Dank empfangen soll-
tz, ' u»d W zunehmenden Last der Bettler zu wehren , sei in ihrer

" ">ng ihnen unmöglich n . s. w.
a>,e diese Vorstellung hin fand sich die Regierung veranlaßt , zu
kom ""lautlichen Maßnahmen zu schreiten . Sie setzte eine „Armen-
dxw^ O'fion" nieder , bestehend je aus zwei Mitgliedern des Finanz -,
sfH Wlizei - und CivilratheS , unter dem Vorsitze des Herrn Staats-
,,„t wüster Franz Bernard Meyer von Schauensce ; diese sollte
gx "fluchen , wie dem Armenwesen im Kanton eine bessere Einrichtung

s °ben werden könnte . Dieselbe schrieb eine Preisfrage aus : welches
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sie Mangel des luzernerischcn Armenwesens seien , und welche Mist^
es gebe denselben abzuhelfen 's und versprach auf die beste Lösunß
dieser Frage eine Prämie von 400 Fr . Die neu gewählte Komm »'
stau schien sofort eine kräftige Thätigkeit zu entwickeln ; sie erließ
gleich nach ihrer ersten Sitzung ein Kreisschreiben an sämmtliche
Waisenämter des Kantons , worin sie Aufschluß verlangt : 1) über die
Ursachen der Verarmung , und 2) über die Mittel dieser vorznbew
gen , sowie 3 ) einen Etat der Anzahl der Arme » in jeder Gemeinde
iind der zu ihrer Unterstützung verwendeten Steuern . Allein nur 2"
Waisenämter lieferten die geforderten Berichte ein , und von der
Armenkommisston vernähn , man nichts mehr . Nach zwei Jahren hieß
es , ste sei gestorben und die eingegebenen Wünsche und Akten modern
im Staube,

Da traten mehrere wackere Männer aus dem Amte Luzern zw
sammen , besprachen sich über die wichtige Angelegenheit , auf deren
Erledigung man ungeduldig harrte , »nd faßte » eine Denkschrift nn
den Täglichen Rath ab , welche über eine zu erwartende Organist^
tiou des Armenwesens Ansichten »nd Vorschläge darlegte »nd M>>
Nachdruck den angelegentlichr » Wunsch anssprach , es möchte doch d>e
vor drei Jahren niedergesetzte Armenkommisston so beförderlich
möglich ihre Aufgabe lösen.

Dieses Memoriale von , 9 , Jänner 1818 gab eine frische Ach
regung für das Interesse der wichtigen Sache , Zugleich sprachen d>r
sichtbar schweren Folgen des schrecklichen Theurnngsjahres 1817 ni>>
gewaltigem Nachdruck an das Pflichtgefühl der Obrigkeit . Es wurde
sofort znr Ausarbeitung einer umfassenden Armenverordnung gesch>0'
ten , und diese — erlassen von dem Täglichen Rathe — erschien als
11. Dezember 1819 . In jeder Gemeinde ward eine Waisenverwau
tung mit genau bestimmten Pflichten und Befugnissen , »nd für ds»
ganzen Kanton ein Armen - und Vormundschaftsrath , aus fünf
gliedern des Täglichen Rathes bestehend , aufgestellt , der da « gesaninch

Armenweseii leiten und beaufsichtigen , die jährlichen Rechnungen dk»
Waiscnbehörden prüfen und über die zwischen Gemeinden und Beaw'
ten in solchen Angelegenheiten entstandenen Zwiste dem Täglich »»
Rathe das Gutachten einreichen sollte.

Der Bettel , welcher Art er immer sei, wurde ans 's Neue gänf
ich untersagt . Zugleich bezeichnete die Verordnung diejenigen Klau
en von Arme » näher , welche von den Gemeinden in Besorgung g»^
nommen werden mußten : 1) nämlich die hülflosen Kranken ; 2 ) d>»
altersschwachen nnd übelmögcnden Personen ; 3 ) die unbemittelte »^
vaterlosen Kinder und die Kinder solcher Eltern , die ste verwahrlose »'
Diese sollen gegen eine Entschädigung van Seite der Gemeinde restch
schaffcnen Pflegeltern übergeben werden . Was die beiden ander»
Klassen der Armen betraf , so sollten die Unterstützungen in Vera »'
rcichung des Hauszinses , in Anweisung von Pflanzplätzen und ander»
Subfidien bestehen . Eine fernere Bestimmung lautete dahin , da"
außer den von dem Gesetze als unterstützungsfähig bezeichneten Pe»
sonen Niemand auf , gesetzliche Hülfe Anspruch machen könne.

Die Quellen , aus welchen die Kosten des Armenwesens bestritir»
werden , sind:
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I ) Die Hälfte der von den Zchnteigenthümcrn zu eiitrichlende » 7»/«.
HeirathSgebührc » .

o ) Ein Theil von einigen Polizeistrafen.
Die Gebühren der Einkäufe ins Ortsbnrgerrecht.

'7) Beiträge von Verwandten der Ilnlerstütznngsbednrftigen.
b) Zürückerstattung der früher erhaltenen Unterstützungen von Seite

selcher Armen , die später zu Mitteln gelangen.
Die Zinsen der vorhandenen Armen - und Waisenfonds.
Der Betrag der freiwilligen Beisteuer,

b) Die Steuern der Gemeinden an Viktualien und Geld.

Endlich wurde den Waisenämter » die Pflicht auferlegt , über
" »sgaben und Einnahmen genaue Rechnung zu führen.

Das find die Grnndzüge jener Berordnnng »cm 1t . Dczem-
°er 1819 , welche nicht nur die richtigsten Grundsätze im Allgemeinen

Lossprach , sondern auch das für unsere speziellen Laudesverhältniffe
" »gemessenste anordnete . Demselben waren zwei Gesetze voraugegau-
9k», welche nicht ohne ziemlichen Einfluß auf einzelne Bestimmungen
^selben bliebe » . Das erste war dasjenige vom 23 - Brachmonat 1819.
"lir haben oben erzählt , wie im Jahr 1783 die alte Verordnung
7s» 1718 , welche die Anverwandten zur Unterstützung der vaterlosen
"inder von väterlichen oder mütterlichen Verwandten verpflichtete,

Aufgehoben worden sei . Nun hatte sich der Uebelstand gezeigt , daß
Ve und da die nächsten Blutsverwandlcn sich um ihr gegenseitiges

Aohl gar Nichts annahmen ; auch war es auffallend , daß eine arme
Gemeinde oft große Unterstützungen au solche abreichen mußte , deren
jachsten Verwandten ein ansehnliches Vermögen besaßen und doch an

Unterstützungen nichts bezahlte ». Dieser Übeln Einwirkung auf
Armenwescn abzuhelfen , fand der Gesetzgeber für gut , die nächsten

^ »verwandten wieder zur Mitleidenschaft zn ziehen . Er dehnte diese

Air nicht weiter aus , als : 1) vom Vater an seine Söhne , und 2) vom
AVer an seine Sohnskiuder , von Geschwistern an Geschwister und von
^voßkindern an ihre väterlichen Großeitern , und letztere an jene,
»»d dieses nur in einem beschränkten Maße . Zudem bestimmte dieses
Metz die Art und Weise des VergütungS -RückgriffcS auf den Unter¬
setzten in den möglich eintretenden Fasten.

Das zweite Gesetz , zu welchem die Armenordnung vom I I . De-
»einber 1819 in Beziehung gebracht wurde , war dasjenige über das

Astmundschaftswesen vom 25 . Brachmonat desselben Jahres , welches
'nutzende Maßnahmen zn möglichst treuer und sorgfältiger Verwal-
»»g des Vermögens aller Personen verordnete , die nicht im Falle

n»d , ii, ^ Angelegenheiten selbst zu besorgen , wobei besonders genau
n»ch die Verpflichtung der Waisenämter in Beziehung auf alle min-
"kdjährigxn Waisen bestimmt wurde.

Am 8 . Jänner 1820 trat der neu gewählte Armen - und Vormund-
Mttsrath unter dem Vorsitze des KleinratheS Eduard Pfyffer seine
Nnktivn an . ES war eine sehr gute Einrichlung , daß jedem der fünf
«." Mieder dieser Behörde je ei» Amt des Kantons zur besondern
. 'stacht unterstellt wurde ; denn so nur konnte eine genauere Leitung

Stande kommen . Deßnnzcachtct wurde die Armenordnnng von
^l9 „ jchi vollzogen , wie es sich gehörte . Gar viele Gemeinden
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blieben lieber im alten Schlendrian , nnd unausgesetzt mußte der Ar¬
men - und Vormundschaftsrath Mahnungen »nd Befehle erlassen , M»
zu pünktlicherer Beachtung der Armenordnnng anzuregen.

Während der zehnjährigen Laufbahn dieser Behörde ward im
Einzelnen Vieles für die Armen gethan ; insbesondere gab sich die¬
selbe alle Mühe , das Strohffechten , als eine » leichten nnd ergiebige»
ErwcrbSzweig , in ; Kanton in Aufnahme z» bringen «nd dieses , so¬
wie das Weben , Scidcnkämmeln »nd Spinnen in den Kreis der Be¬
schäftigung der Armen zu ziehen . Im klebrigen nahm die Erckntio»
und Durchführung der neuen Armenordnung , wobei überall sich Schwie¬
rigkeiten zeigten , die volle Thätigkeit der Behörde so in Anspruch , daß
Gedanken an größere und umfassendere Nnternehmungen eben so bald
wieder erloschen , als sie entstanden , so der Plan zu einer Kantonal-
arnienpffege nnd derjenige zur Gründung einer allgemeinen Irren-
anstalt.

In Folge der Verfassungsänderung von, Jahr 1831 kam durch
die neue Organisation die Obsorge über das Armenwcsen an die
Kommisston des Innern , nnd die Aufsicht desselben in den einzelnen
Aemtern wurde einer eigenen Mittelbchörde , den Amtsräthen , über¬
tragen . Während diese Letzter » sich für kräftige und genaue Hand¬
habung der gesetzlichen Vorschriften als ein sehr Vortheilhaftes Insti¬
tut erwiesen , erfüllte die Kommission des Innern , als die leitende
Oberbchörde , mit Einsicht und Eifer die ihr nach dieser Seite hi»
zukommenden Pflichten.

In diesen Zeitabschnitt fallen zwei Erscheinungen , die vorzüglicher
Beachtung werth sind : 1) die Entstehung einer Anzahl Gemeinde-
armenhänser . Schon im Jahr 1828 hatte die Gemeinde Neiden die
erste Anstalt dieser Art in unserm Kanton gegründet . Der seit dem
Theurungsjahr 1817 immer mehr angewachsene Druck der Nrmen-
nnd Waisenstencrn bewogen gedachte Gemeinde eine „Armenarbcitsan-
stalt zu organisircn . Das Beispiel wirkte , und der Druck eines ähnli¬
chen Zustandes führte auch andere Gemeinden zur Gründung ähnlicher
Institute . So entstanden nach und nach die Armenanstalten in Hohen-
rain , Kriens , Weggis , Willssau , Gunzwil , Obcrkirch , Root , Hochdorf.
Wikon , Großwangen , Pfaffnau und Rnswil . Verschiedene Umstände,
besonders aber die Beschaffenheit des Lokales und der Geist der Admi¬
nistration verliehen diesen Anstalten einen größer » oder geringern
Werth ; in ökonomischer Hinsicht gewähren sie fast allerorts namhafte
Vortheile.

Der zweite Punkt , welcher bei der Betrachtung des Fortganges
des Armenwesens während den Dreißigerjahren nicht darf außer Acht
gelassen werden , betrifft die Schritte des Gesetzgebers in Bezug auf
die Vervollständigung und nähere Entwicklung der Armenorvnnng vom
Jahr 1819 . Dahin gehören ->. das Stenergesetz vom 30 . März 1832.
Es schreibt vor , daß die Unkosten für die Unterhaltung der Armen aus
denselben Mitteln bestricken werden sollen wie bisher . Das Defizit
soll durch «ine Steuer gedeckt werden , welche zum Theil auf die ge¬
summten innert den Grenzen der betreffenden Gemeinden liegende»
Grundstücke nach dem Kadasterwerthc und ohne Rücksicht, von wem fie
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Liesse, , werden , »nd zum Theil auf das reine Vermögen aller Orts-
ü»rgcr , sie mögen wohne » wo es sei, in dem Verhältnisse gelegt wird,
°aß von den Liegenschaften 2 vom Tausend , voni reinen Vermögen
^ vom Tausend zu besehen sind,

I>. Das Gesetz über Aufstellung und Vermehrung des Armen-
W»ds vom 9 , Oktober 1832 , welches die Fälle angiebt , in welchen
das der Gemeinde zufließende Guthaben an Kapital gelegt »nd zu
zinstragendem Armengut gemacht werden solle.

«. Das Gesetz über die Verwendung der Spendgclder , vom
in , Juni 1833 , welches schon im Mai 1830 durch ein Gutachten des
^men - und Vormundschastsrathes vorbereitet war . Dasselbe über¬
dies die Besorgung der Armcnstiftuugc » und Spendgelder den ge¬
glichen Waiscnbchördcn , und ordnete die sichere Aufbewahrung der
vahin bezüglichen Urkunden und Titel an . Allein die Vollziehung
°>eses Gesetzes erlitt an vielen Orten manche Schwierigkeit . Die
Aeifli, ' chcn und Kirchmcicr , welche meistens bis dahin die betreffende»
Fonds verwaltet und verwendet hatten , weigerten sich, dieselben an die
"nneiibehörden abzuliefern . Zugleich , und was mehr Gewicht hatte,
ivaltete beinahe überall die Ansicht vor , daß die Ablieferung an die
^aisenämtcr darum nicht angemessen sei , weil das Stiftsgut mit
Anderwärts herfließcndem Ariiiengut vermischt und in Folge dessen
die daraus unterstützte » Armen , gemäß bestehender gesetzlicher Vor¬
schrift , genöthigt würden , die erhaltene Unterstützung , sowie aus dem
adrigen Armcngut , auch ans diesem Stiftnngsfond wieder zurückzu-
Matten , im Falle sie irgend zu einigem Vermögen kämen . Diese
Rückforderung aber laufe gegen den Willen der Stifter , die das ge¬
kostete Gut den Armen als Geschenk bestimmt hätten , und nicht als
Darlehen . Durch solche Vorstellungen bewogen , brachte die Regic-

auf den Antrag der Kommission des Innern eine Botschaft an
ve» Großen Rath , welche unterm 16 . Jänner 1838 eine Vervollständi¬
gung pxz Gesetzes über die Verwendung der Spendgclder zur Folge
batte , wodurch den speziellen Zwecken , welche die Armenstiftungen
AOten , Rechnung getragen und eine zweckmäßigere und sorgfältigere
^erwendung der Unterstützungen anbefohlen wurde , iu dem Sinne,
M von Seite der Armen keine Restitution der aus dem Ertrage des
^ " stSgutes abgcreichten Unterstützungen stattfinde » solle.

, Alle Anstrengungen der verschiedenen Regierungen führten aber
"schl dazu , die Ärmenlast zu mindern , sondern die Steuern stiegen
"Ollnchr . Allein es ist zu bedenken , daß ohne sene Anstrengungen

Ev Zustand sich noch weit mehr verschlimmert haben würde.

^ Im Frühjahr 1811 , unmittelbar vor dem damaligen Rcgiernngs-
?sck>sel , wurden 300,000 Fr . a . W . aus den in der Periode von 1831

is gemachten Ersparnissen des Staatsvermögens an die Ge-
Zeindearmenpflegen des Kantons vertheilt , mit der Bestimmung , daß
o °e Gemeinde den ihr betreffenden Betrag kapitalisiren soll.

bis 1818 wurden auf das Armenwesen
Kantons geringe staatliche Obsorge verwendet . Man ließ die

- Än der Periode von >811
^ Kantons geringe staatlich
»„/finden „ach Belieben schalten und walten , »nd so mußte noth-

endig ein Rückschritt eintreten.
Die gegenwärtige Regierung schenkte sofort dem Armenwesen
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zu bringen . Ein eigenes Departement für das Armen - und Vormund-
schastSiresen wurde eingeführt . !

Im Jahr 1856 erschien sodann ein neues Gesetz über das Ar-
mcnweseu , welchem jedoch das frühere zur Grundlage dient . Gemäß
demselben ist die Armenpflege theils eine obligatorische , theils eine
freiwillige.

Die obligatorische  Armenpflege ist Sache der Armcnbehörden
Pflichtig sind zur Unterstützung die Familie und die Heimathgemeinde . ^
Betreffend die auf der Familie rubendc Wichtigkeit , so sind gegen¬
seitig pflichtig Eltern und Kinder , sowie Großcltern und Großkinder.
Die Uuterhaltungspflicht der Kinder gegenüber ihren Eliern , und der
Eltern gegenüber ihren ledigen Kindern ist eine unbedingte . Hinsicht¬
lich der übrigen Verwandten soll das von ihnen zn Leistende im Gan¬
zen niemals fünfzehn vorn Tausend des reinen Vermögens überschrei¬
ten . So weit die Unterstützung durch die Familie nicht stattfindet,
tritt die Unterstützung der Heimathgemeinde ein.

Die Hülfsquclien der obligatorischen Armenpflege sind die glei¬
chen wie bisher . Es giebt drei Arten der Armcnnnlcrstützung:
» . Das Eintheilen oder Verdingen der Armen bei Steuerpflichtigen

oder sonst gut beleumdeten Bürgern.
I>. Das Verabreichen von Geld , Lebensrnitteln , Kleidungsstücken

u . s. w . an einzelne unterstützungsbedürftige Familien und Per¬
sonen.

«. Die Versorgung der Armen in Armenanstaltcn.
Das Gesetz enthält sodann detaillirtc Vorschriften , was der War-

senvogt und der Gemeinderath zu beobachte » und zu thun haben.
Ebenso enthält das Gesetz armenpolizciliche Vorschriften , namentlich
auch gegen das Betteln.

Die freiwillige  Armenpflege wird ausgeübt durch Vereine
von wohlthätigen Bürgern , männliche » und weiblichen Geschlechtes
geistlichen und weltlichen Standes . Diese Vereine gebe » sich ihre
Organisation selbst . Die Armenvereine schöpfen ihre Unterstützungs¬
mittel aus milden Beisteuern , welche sie bei den Einwohnern ihre"
Vereinskreises zu sammeln befugt find , und aus Liebesgaben , Opfer"
oder Stiftungen , die ihnen frei zufließen.

Die Armengüter im Kanton Luzern betrugen 1850 , nach Abzug
der Passiven , ungefähr 2,150,000 Fr . a . W ., als:

Amt Luzern . Fr . 1102000.
„ Surfte . 202000.
„ Willis -,» . 216000.
„ Hochdorf . 160000.
„ Entlebuch . 50000.

Fr . 2150000.

Im Amt Luzern besitzt die Stadt Luzern 1,265,000 Fr . a . W.
mcngut , und bleibt also für die übrigen Gemeinden des Amtes
137,000 Fr . a . W.
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Auf der Landschaft bat das größte Arniengnt Sursee mit 94,000 Fr.
" - W . , dann salzt Willisau - Stadt mit 57,000 Fr . , Münster mit
45,000 Fr . ' )

Laut dem Stenergesetz vom Jahr 1832 werden die Arinenstenern
"exogen zwei Fünftheile den in der Gemeinde befindlichen Liegcn-
Ichafien , »nd drei Fünftheile von dem reinen Vermögen (der Erwerb
wmmt hier nicht in Betracht ) .

Seit 1841 wurden folgende Arinenstenern in gesammten Gemein¬
den des Kantons erhoben:

Jahr.
Fr.

alte Währung.
Jahr.

Fr.
alte Währung.

1841 52661 1849 329483
1842 157225 1850 333553
1843 134567 1851 368727
1844 168407 Fr.
1845 144566 neue Wäbrung.
1846 219364 1852 576689
1847 283159 1853 715616
1848 350305 1854

1855
1856

882970
832735
756595

In den letzten Jahren stiegen die Steuern so hoch in Folge der
Theiln,ng , welche in denselben herrschte , und eS ist zu erwarten , daß
die Armcnstenern mit eintretender besserer Zeit wieder hinunter gehen
werden . Bereits zeigte steh eine bedeutende Differenz im Jahr 1858,
gegenüber dem Jahr 1855.

Wir wollen hier , wie bei den Polizeistenern , eine durchschnittliche
"eberficht der Steuerlast von den fünf Jahren 1852 , 53 , 54 , 55 und
l85g geben.

Durchschnitt !. ! Durchschnitt !.

Gemeinden.
Betreffniß > Betreffniß

Pr . Jahr aus Gemeinden . ! pr . Jahr auf
1000 Fr . Ver- !l000Fr . Ver-

mögen . ! ^ mögen.

Amt Luzcrn.
Adligenschwil
Buchenrain
Dierikon
Ebikon
Gifikon

Fr. Ct. Fr. Et.
Kreppen 3 59
Honan 2 25

3 56 Horw 2 56
2 58 Kriens 3 18
4 8V Littan 4 98
3 Luzern — —
4 14 Malters 12 60

Die jüngsten Angaben sind von 1856 . Nach denselben betrug das
Armengnt im Kanton 3,481,810 Fr . ». W ., oder 2,423,337 Fr . a. W.
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Durchschnitt!. Durchschnittl.
Vetreffniß Vetreffniß

Gcmcind c„. pr. Jahr auf Gemeinden. pr. Jahr auf
lOOOiFr. Der-- 1000 Fr. Vor-

mögen mögen

Fr. bt. Fr. Ct
Meqqen 2 82 Knutwi'l 3 —
Meicrskappel 2 86 Kulmcra 6 15
Root 3 80 Mauense 5 80
Schwarzcnberq 8 40 Münster 1 32
Udliqenschwil 3 2l Neudorf 3 66
Bitznau 2 82 Neuenkirch 4 66
We-zgiS 2 82 Nottwil 6 18

Oberkirch 5 22
Amt Hochdorf. Pfeffikon 1 62
-losch
AltwiS
Ballwil
Gmmcn
Erincnsee
Esche,ib.ich
Gelfingcn
Hämikön
Herrlisbcrg
Hitzkirch
Hochdorf
Hohenrain

2
1
3
4
4
1
3
5
6
1
4
2

70
80
96
38
68
8

60
70

68
3»
22

Rikenbach
Rußwil
Schcnkon
Schlierbach
Schwarzenbach
Scmpach
Siirsce
Tricngen
Werthenstcin
Wilibof
Winikon
Wolhansen

4
6
5
3
2
1
2
8
7
7
8

15

26
42
58
70
82
75
50
3

20
80
,0
60

Jnwil
Lieli

6
2

96
4 AmtWillisau.

Mosen S — >Alberswil 8 70
Rain 2 64 ^Altbüron 7 11
Müßwanqcn 6 — AltiShofen 11 40
Retschwil 3 24 Buchs 6 70
Richcnsce 5 40 Daqmcrsellen 10 91
Römcrschwil 3 24 Gberseken 6 60
Rothe,iburq 4 50 Eqolzwil 5 90
Schon̂ au 1 56

70
GttiSwil
Fischbach

8 3l
Sulz 2 9 90

^Mettnau 7 16
Amt Surfee. Großdietwil 4 16

Büron
Buttisholr
Eich
Geueusee
Großwangen

3
5
6
4
3

78
28
18
70
96

i Hergiswil
Kottwil
Langnan
Luther»
Menznau

9
5
9

10
4
9

lO
45
50
70
18

Gnnzwil
HildiSrieden

3
4

60
20 Ohmstall und Nie¬

derm,! 14 40



! Durchschnitt!. Durchschnitt!.
j Betreffniß Betreff,,iß

Gemeinden . ! pr. Jahr auf Gemeinden. pr. Jahr auf
1000 Fr . Der- 1000 Fr . Ver-

! mögen. mögen.

Pfaffnan
Reiten
Richenthal
Roggliswil
Schötz
Ufhusen
Usfikon
Wauwil
Wiilisan -Land
Wiltisau -Stadt.
Wikou
Äell

Fr. Ct. Fr. Ct.
6 51 AmtEntlcbnch
8 89

90
70
31

Doppleschwand 9 90
Entlebnch 7 50
Escholzmatt 6 —

9
4

Flühti
HaSle

1
12

20
30

8
70

Marbach 12 —
? RomooS 10 50o Schachen 12 98
8 78 Schüpfheim 5 52

10 77

Zu bemerken ist , baß auch hier je neben 3 Fr . vom reinen Ver¬
engen 2 Fr , vom Kadasterwerthe der Liegenschaftenbezogen Worte,

In den gedachten fünf Jahren wurden in bei» gesammte» Kan-
'ei Armenstcnern bezogen:

1852 576689 Fr . n. W.
1853 71561» „
1851 882970 „
1855 832795 „
1856 756595 „ „

3764685 Fr,
Also durchschnittlichder Jahr 752,933 Fr . n, W
Wir stellen gegenüber die entsprechendenJahre in dem vorhcr-

üchenben Dezennium:
1812 . 157225 Fr . a , W.
1813 131567 „ „
1811 . , , , , 168107 „
1815 . 111566 „ „
1816 . . . . 219361 „

821I29Fr , a . W . ober 1,177,327 n.W.
Also durchschnittlichauf das Jahr 235,165 Fr . ». W.

. Ês haben demnach die Armcnstenern in einer furchtbaren Pro-
9kesstv„ zugenommen. Es ist zn hoffen, daß sie wieder sinken,
y, Die Stadt Lnzern ist die einzige Gemeinde, in welcher gar keine
Twniknsteuer bezogen werden mußte. I » Eschcnbachwar der Stener-
^0 >g der geringste, in Wolhansen und dann in Malters der höchste,
a Was die Zahl der waiscnamtlich Unterstützten betrifft , so stellte

d nch im Jahr 1856 folgendermaßen heraus:
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Amt Lnzern .
„ Hochdorf
„ Willisan
„ Surfte .
„ Enilebnch

Anzahl
der waiftnamtlich

Unterstützten.
272 l
2214
5601
6045
5176

Prozente Trifft
der 1 Unterstützter auf

Bevölkerung . Einwohner.

Total 21757

9»/io
12Vlo
16 >/io
176/ia
28°/io
1k '/io

WVio
L̂ /iv
6/10
5/iv
3/io
« '/i°

Von den Unterstützten sind ungefähr die Hälfte ganz , die Hälfte
blos theilweise unterstützt.

Bei einer Aufzählung im Jakr 1828 betrug die Zahl der Unter¬
stützten nur etwas über 8000 , im Jahr 1850 hingegen 20,405 und im
Jahr 1853 22,593 . Die Zahl hat sich also in jüngster Zeit wieder
etwas vermindert.

Unter den 21,757 dermal Unterstützten befinden sich circa 4400
Kinder unter 16 Jahren , während die Zahl im Jahr 1837 nur die
Hälfte ( circa 2200 ) betrug . Die Kosten für ein Kind bciragen im
Durchschnitte circa 45 Fr . n. W . Die höchste Ausgabe für ein Kind
ist circa 280 Fr . , die geringste 3 Fr . ; was sich nach dem Alter und
dem Gesundheitszustände der Kinder niodifizirt , indem für ältere Kin¬
der , welche schon füglich zu häuslichen Arbeiten verwendet werden
können und die daher ihre » Unterhalt zum größten Theil bereits zu
verdienen im Stande sind, nur wenig bezahlt wird.

Die große Zunahme der Armen ist eine Erscheinung , die nicht
nur im Kanton Lnzern , sondern beinahe in allenLändern sich zeigt . Im
Kanton Lnzern mögen jedoch die Armenlasten verhältnißmäßig größer
sein als anderwärts.

Die Ursachen der zunehmenden Armuth sind mannigfach . Sie ist
theils selbst verschuldet , theils rührt sie von Zeitnmständen und Un-
gtücksfällcn her , welche den Betroffenen nicht zur Last gelegt werden
können.

Die selbstverschuldete Armuth liefert leider nicht den kleinsten
Beitrag zu der großen Zahl der Armen . Leichtsinn , Liederlichkeit,
Unsittlichkeit , Verschwendung , Genußsucht , Kleiderpracht und sonstiger
nnnöthigcr Aufwand nehmen immer mehr übcrhanv . Dazu kommen
leichtsinnige Ehen von Leuten , welche weder Vermögen noch irgenv
einen einigermaßen gesicherten Erwerb haben und also voraussichtlich
beim ersten Unfälle der Gemeinde zur Last fallen . Endlich zeigt sich
auch in mehrern Gemeinden des Kantons , und zwar besonders unter
der ärmer » Klaffe , großer Hang znr Trägheit und Widerwillen gegen
jede anstrengende Beschäftigung . Auch das immer mehr um sich grei¬
fende Unwesen des Lotteriespiels muß bezeichnet werden . Die politi¬
schen Zerwürfnisse und die in Folge dessen stattgefnndenen kriegerische»
Ereignisse mit ihren großen Kosten und Lasten haben ebenfalls z»r
Vermehrung der Armuth beigetragen . Naturereignisse , wie z. B - der
große Wasserschaden im Jahr 1846 und die furchtbaren weit verbreite¬
ten Hagelschläge in den Jahren 1847 , 1849 und 1850 ; Feuersbrknste,
die ganze Dörfer einäscherten ; da »» die seit 1845 herrschende soge¬
nannte Erdäpfelkrankheit , des Hauptnahrungsmittels der ärmer»
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^asse ; MißwachS der Kornfrüchtc und in Folge dessen die Thcunmg
"" Jahr 1847 . Alles dieses wirkte zur Vermehrung der Armuth mit.

Endlich mangelt es auch beinahe ganz an ökonomischen Hülfs-
^" ollen , in» für das Armenwcsen Wirksames zn thu » . Weder dem
Staate , noch der großen Mehrzahl der Gemeinden stehe» solche zn Gebot,
slnßer dem am Ende der Dreißigerperiode gegründeten Taubstnmmen-
"mitute ist keine einzige Staatsarmenanstalt vorhanden . Es fehlt ein
^antonsspital , eine Irrenanstalt , eine landwirthschaftliche Armenschule,
'sne Korrektionsanstalt für verwahrloste Kinder , eine solche für solche
Personen , welche die Gemeinde »inthwillig belästigen u . s. w.

Trotz allem dem findet sich in vielen Gegenden des Kantons ein
peinlicher Wohlstand . Die Sache gestaltet sich, wie aus den oben
gegebenen Uebersichten erhellt , ungemcin verschieden , so zwar , daß
wenn einige Gemeinden unter dem Drucke der Armenlasten beinahe
"legen , in andern Gemeinden der Druck nicht sonderlich fühlbar ist.

Im Kanton Lnzcrn befinden sich folgende Gemeinde - Armen-
"" stalien

^ Amt Luzern.

1) Der Stadtspital zu Luzern.  Die Stiftung desselben ist
"alt . Sie fällt in die Perivve der Murbachischen Herrschaft . Schon
w Jahr 1286 soll eine fromme Anstalt solcher Art auf der Stelle

obern Flügels des ehemaligen Jesuitenkolleginms , gegen den Bar-
"itzerplatz hin , sammt einer kleinen Kapelle gestanden haben . Wäh-
end dem Laufe späterer Zeiten unterlag diese alterthümliche Anlage
tlcrn Veränderungen , vorzüglich im Jahr 1589 , wo die alten mor-

Gebäude niedergerissen und ein neues Krankenhans auf deren
^slunmcr ^aufgeführt wurde . Als dann aber auch diese Baute nach
d?« ^ " ch, " ch i " beschränkt zeigte und die vorhabende Erweiterung

>sesnitcnkollegttiins einen größer » Raum für letzteres erforderlich
j>Mle , ward im Jahr 1651 beschlossen , die ganze Anstalt von ihrem

Platze wegzunehmen und außer den Stadtmauern auf ge-
s ." wärtigc Stelle im obern Grunde zn verlegen . Seit dieser Zeit
, wb das dazumal aufgeführte Gebäude unverändert in seiner ur-
sslingllchei . Form und Anlage bis in den Jahren 1781 — 1783 , wo der
g ^ " "'artige , fast durchgehen »« neu geschaffene Ban erstand . Derselbe

bt als eine staatliche geräumige Anlage da , im Innern mit zwei
^ .offenen Plätzen . Der Spital erhielt in neuerer Zeit eine sehr

,,»Ermäßige Einrichtung . Seit 1839 besorgen nämlich 7 Mitglieder
»nü Orden der Spitalschwestern von Bcsan ? on die Ockonomie
>e» ottemkenpflege . Es werden täglich , mit Inbegriff der Angestell-
geb' ^ 99 Personen , worunter aber eine Anzahl der Stadt an-

'b " Unterstützter , in dem Spital verpflegt . Es werden dermalen
" " b der Landschaft gegen eine billige Entschädigung ( 1 Fr.
eg ^" '- ^" Tag ) , und zwar in bedeutender Zahl aufgenommen , und
Tg " setzt derselbe so einigermaßen den mangelnden KantonSspital.
ei„ Vebt ^anch sogenannte Pfründer im Spital, ' welche nämlich gegen
krk-, ssewiffes Kapital die lebenslängliche Versorgung im Spital sich
gab " " haben . Die Anstalt erhielt in früherer Zeit reichliche Ver.



2) Das bürgerliche Waisenhaus in Ludern . Dasselbe wurde
ii » Jahr 1819 neu erbaut . Darin finden die eigentliche » Waise »,
sowie die Kinder solcher Eltern , welche fie nicht zu ernähren verm^
gen , ein Unterkommen . Dar Hans enthält mehrere geräumige Säle,
Stube » und Zimmer . Die allgemeine Oberaufsicht über die An stall
führt der Armen - und Waisenrath und unter ihm ein besonders hiesig l
beauftragtes Mitglied . Ein eigener Kaplan findet fich angestellt . !

3) Der S entesp ital oder die sogenannte Sentean sta lt in der ,
St . JakobS -Vorstadt zu Luzern . Die Stiftung dieser Anstalt ist
sehr alten Ursprunges , und wurde zu Versorgung der mit dem AuS<
satze und ander » unheilbaren Krankheiten Behafteten gegründet , daher
Uomu » sunitnti » ( Sexte ) . Das alte Gebäude ward im Jahr 1584,
nach Abtragung eines noch älter » Hauses , aufgeführt , das dermaligs
erst in jüngster Zeit von Grund aus neu aufgerichtet . Es bildet zwe>
ziemlich große Seitenflügel , in deren Mitte die Filialpfarrkirche der
St . JakobS -Vorstadt sich' bcfindet . Da die eigentliche Bestimmung der
frühern Stiftung dahin gefalle » , so wurde bei Aufführung der neue»
Baute der Anstalt eine andere Richtung gegeben . Sie bildet eine
Arbeits - und Korrektions -Anstalt.

4 ) Das Armen - und Waisenhaus in KrienS,  ziemlich
zweckmäßig eingerichtet . In demselben befanden fich im Jahr >853
8 erwachsene Mannspersonen , 23 erwachsene Weibspersonen und ist
Kinder beiderlei Geschlechts , zusammen 50 Individuen.

5 ) Die Armenanstalt in Noot,  mit 7 erwachsene » ManuS-
Personen , 13 erwachsenen Weibspersonen und 6 Kindern , zusammen
26 AufiaitSgcnosseu . In der Regel werden die Kinder nur bis zu er-
füllte »! 7 . Jahre in der Anstalt behalten , und dann nachher zu Bü >'<
gern in der Gemeinde verdungen.

6 ) Die Armenaustalt in Weggis.  Sie zählt 21 erwachs
sene Mannspersonen , 15 erwachsene Weibspersonen und 12 Kinder,
zusammen 48 Personen.

v . Amt Hochdorf.
1) Die Armenanstalt  in dem ehemaligen BadewirthschaM

gebände im Rothen,  der Gemeinde Emmen  gehörig . Die Bevölk^
rung der Anstalt bestand 1853 aus 11 erwachsenen Mannspersonen,
33 Weibspersonen und 31 Kindern , zusammen 75 Individuen . D >6
Hausordnung hat hier einen klösterlichen Zuschnitt.

2 ) Die Armenanstalt in Hochdorf.  mit 17 Mannspersonen,
16 Weibspersonen und 31 Kindern , zusammen 64 Personen . D"
Anstalt ist sehr gut eingerichtet.

3 ) Die Armcnanstalt und Waisenanstalt  der Gemein^
Hohenrain  im JbenmooS , mit 14 Mannspersonen , 16 WeibSpe^
fönen und 47 Kindern , zusammen 77 Individuen.

4 ) Die Armenanstalt im Kricsbühl zu Römerfchwi^
mit 7 Mannspersonen , 20 Weibspersonen und 10 Kindern , zusamm^
37 Personen . Der tägliche Unterhalt eines AnstallSgcnoffen kew
26 Rapveu . Bei dieser Berechnung ist der Zins von der Ankaut-
snmmc der Liegenschaft und die VerwaltnngSkosten Inbegriffen.



. 5) Die Armen - und Waisenanstalt im Bühl , Gemeinde R ai » ,
d>lt 4 Mannspersonen , 7 Weibspersonen , 24 Kindern , zusammen 3 ',,

. 6 ) Die Armenanstalt von Jnwil . Sie wurde im Jahr 1853
^öffnet und zählte 15 Mannspersonen , 20 Weibspersonen und 10 Kin¬der, zusammen 45.
. Neben den bcmcldten 6 Arinenanstaltcn befinden fich im Amte
vochdorf noch solche.

7) In Ballwil.
y . 8 ) Das Armenhaus der Gemeinden Aliwis , Hämikon , Hitzkirch,
^wli und Schongau in Klotisberg,  über welche in den amtliche»
^richte » keine nähern Angaben vorliegen.

In Müßwangen  bestand früher eine Anstalt , welche aber als
»»zweckmäßig wieder aufgehoben wurde.
, Ebenso wurde eine in Richensec für Eelfiugcn und Richensec be-
liandcne Armcnanstalt aufgehoben.

6 . Amt Sursee.
1) Die Armenanstalt in Großwangen.  Sie bestand !m Jahr

aus 16 erwachsenen Mannspersonen , 36 erwachsenen Weibs¬
personen und 14 Kindern , zusammen 66  Personen.
„ 2) Die Armcnanstalt in Gunzwil,  mit 18  Mannspersonen,
" Weibspersonen und 3 Kindern , zusammen 44.

3 ) Die Armcnanstalt in Münster, „Sprite !" genannt , mit 9
Mannspersonen und 9 Weibspersonen , zusammen 18. Es befinden fich
» derselben keine Kinder : diese werden bei Privaten untergebracht.

Verpflegung eines AnstaltSgenosscn kommt täglich auf 27HH Np.
' » stehen.
, 4 ) Die Armcnanstalt in Oberkirch,  mit 16 Mannspersonen,
" Weibspersonen und 12  Kindern , zusammen 38.

.5 ) Das Armen - und Waisenhaus in Sursee,  mit IllMannS-
.E>'ionen , 12 Weibspersonen nnd 23 Kindern , zusammen 45 . Außer
yE» Anstalt find keine Kinder verpflegt . Der tägliche Unterhalt eines
'Mstaltsgenoffen , bloß die Nahrung berechnet , kommt auf 30 Rappen.
^ 6) Das Armen - nnd Waisenhaus in Rußwil,  mit 45 MannS-
. Ersonen , 80 Weibspersonen nnd 48 Kindern , zusammen 173Jndivi-
Q»E». Die Kinder werden abgesondert in einem eigenen Hanfe ge¬
halten. Die Anstalt gehört zu den bcsteingcrichteten des Kantons.

Das Armenhaus in Wolhausen,  mit 46 Personen , wor»"" ter 7 Kinder.

O Amt Willi  sän.

z, l ) Die Armenanstalten in Willisau - Stadt,  bestehend in dem
>, »' suhaiise ^im Städtchen , worin 36 Personen , darunter ein Kind,
irr »am Sentihause , ungefähr 10  Minuten vorn Städtchen ent-
g, »l . In dem letztern Gebäude find solche arme Familien »nter-
sî »»kl>l . die auf Hauszins -Unterstützung Anspruch machen . Der läg-

^ Unterhalt eines AnstaltSgenoffen im Armenhanse kommt auf
Nappen täglich zn stehen.

Z> 2) Das Armen - nnd Waisenhaus von Willisan - Land,  mit
erwachsenen Mannspersonen , 53 erwachsenen Weibspersonen und
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35 Kinder » , zusammen >25 . Zm Jahr 1853 wurde daselbst ein»
Kiclnkitideranstalt errichtet . Der tägliche Unterhalt einer erwachse¬
nen Person kommt nur auf 15 Rappen und derjenige eines Kindeö
anf ^ 12 Rappen zu stehen , die Krankenpflege jedoch nicht inbcgriffen.

3 ) Die Arnienanstalt in Fischbach,  mit t l Mannspersonen,
8 Weibspersonen nnd 13 Kindern , zusammen 32 Personen . Die Un¬

terhaltungskosten eines Anstalksgenoffrn betragen , die Kleidung lüde-
griffen , 35 >/2 Rappe » Per Tag.

3 ) Die Arnienanstalt in Pfaffnan,  mit 8 Mannspersonen,
18 Weibspersonen und 4 Kinder », zusammen 26.

5> Die Arnienanstalt in Schätz , mit 1l Mannspersonen , 25
Weibspersonen und 6 Kindern , zusammen 42 . Der tägliche Unter¬
halt eines AnftaltSgenossen kommt auf 46 Rp . zu stehe». Diese An¬
stalt zählt zu den bestoerwalteten des Kantons.

8 ) Die Armenanstalt in Dagnierscllcn , mit 23 Mannspersonen,
32 Weibspersonen und 18 Kindern , zusammen 70 . Der tägliche Un¬
terhalt einer Person beträgt 20 Rappen.

7 ) Die Arnienanstalt in Neiden,  mit 28 Manns - und 2b
Weibspersonen und 10 Kindern , zusammen 67 . Der Unterhalt einer
Person kommt täglich auf 38 Rappen zu stehen.

81 Die Arnienanstalt in Wikon,  mit 17 Manns - nnd >b
Weibspersonen nnd 16 Kinder » , zusammen 52 . Der Unterhalt,per
Tag beträgt 43 Rappen auf die Person.

91 Die Armenanstalt in Ufhnsen,  mit 16 Manns - und 2
Weibspersonen , zusammen 18.

Eine in Nltbüron bestandene Armenanstalt wurde als unzweck¬
mäßig aufgehoben-

kl . Amt Entle buch.

Hier besteht keine einzige Arnienanstalt , obwohl dieser LandcS-
theil im Verhältnisse seiner Bevölkerung voll allen Aemtern die mei¬
sten Armen zählt , nnd sonach das Bedürfniß solcher Anstalten hier
mehr als in jedem andern Kankonstheile vorhanden wäre.

Die Kost in den Arnienanstalte » besteht beinahe durchgängig : an>
Morgen aus einer Erdäpfelsuppe oder dann einer Hafersuppe »ii > ,
Brod ; am Mittag aus einer Mehlsuppe mit Brod nnd Zugemüse - -
letzteres je nach der Jahreszeit abwechselnd ; das Nachtessen aus einer ^
Suppe , wie am Morgen . Nur in sogenannten großen Werthen wird
das „ z' Neilnc " und „ zÄbcnd " verabreicht.

Die Beschäftigung der Genossen der Arbeitsanstalten auf der

Landschaft besteht vorzüglich in Landarbeit , dann Weben Spinne », Stri¬
cken, Nähen u . s. w . Bei jeder Anstalt befindet sich mehr oder ' wem-
gcr Land Derselben steht ei» sogenannier Armenvatcr vor . Znr Füb - ,
r »ng der Oberaufsicht bestehen bei den meisten Armenanstalten cigem -

Kommissionen , gewöhnlich ans 7 Mitgliedern . In der jüngsten Z ^ ' -
sind im Kanton viele Vereine zu Unterstützung der Armen entstandew

Jn der Stadt Lnzcrn zeichnet sich der Armen - und HülfSvereid
aus , welcher im Jahr 1853 gegründet wnrde . Dieser Verein befirkb
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anf aiiersennnngswerthe Weise , das Almosenwesen in der L̂tadt
" »zer» zu regeln und dem lästige » HanSbettel zu steuern . Von Zeit

Zeit sammelt er die Gaben a »S der mildthätigen Hand der Be¬
wohner , nm ste bestmöglichst an solche Arme z» verwende » , die der-
wlben bedürftig und würdig sind . Anf ebenso vcrdankcnswerthe Weise
bethätigt der Verein unter der Obsorge edler Frauen und Töchter
^er Stadt eine Mädchen -Arbeitsschule , in welcher vorzüglich das
stricken nud Nähe » , die Verfertigung neuer Kleidungsstücke und das
Flicken alter Kleider gelehrt und geübt wird . Den Lernenden wird
uberhin noch ein kleiner Lohn , je nach Verdienst entweder in baarem
Gelde oder in Kleiderstoffen verabreicht.

Sparkassen und ähnliche Institute.
Eine weitere wohlthätige Anstalt sind die Ersparnißkasscn , und

^ kann nicht genug empfohlen werden , auf Benutzung derselben , be-
londers von Seite der ärmern arbeitenden Klaffe , hinzuwirken.

Es bestehen drei solche Institute im Kanton , nämlich:
u - Die Ersparnißkafse der Stadt Luzern;
" Die Ersparnißkafse der Stadt Surfte;

Die Kantonal -Spar - »nd Leihkasse.
Erstere zwei sind Privatunternehmnngen , letztere ist theikweise

^ ' cĥ eine Privatanstalt , jedoch von der Regierung gegründet und unter
Aufsicht „nd Garantie des Staates gestellt . Dieselbe hat Einnehmer
" allen Gegenden des Kantons , und macht so Ersparnißkasscn an ein¬

zelnen Orten übcrflüßig.
, Die Ersparnißkafse der Stadt Luzern  wurde !m Jahr
8lg gegründet von einer Gesellschaft . Diese besteht aus 40 Mit-

ßuedern . Sie errichtete einen SicherheitSfond von 48,000 Fr . a . W.
"rch Aktien , zu 1200 Fr . , von welchen jedes Mitglied eine besitzen

Die Kasse zahlt den Einlegern 4 Prozent.
Wir geben von den letzten Jahren folgende Uebersicht:

Zeitpunkt.
Eingelegte
L >nmme.

neue Währung.

Kapital
der

Anstalt,
neue Währung.

Ueberschuß.
neue

Währung.

Theilnehmcr
oder

Einleger.

1>Juli. Fr. Ct Fr. Ct. Fr. Ct.
1850 1840873 44 1857911 16 8037 72 3254
185, 212740t 37 2136390 48 8989 11 3465
1852 2ZZ8781 10 2345814 80 7033 70 3774
1853 2452944 16 2463203 18 10259 2 4018
1854 2621630 20 2634291 I 12660 81 4329

2722785 42 2^33574 10 10808 78 4487
1856 29t5945 1 2927845 48 11900 47 4640
1857 3083145 71 3094437 35 11291 64 4904

Der Ueberschuß wird jährlich unter die Mitglieder der Geseil-
' ' " lk vertheilt.

l Vcrniögensbestand der Ersparnißkaffe stellte sich anf den
1857 folgendermaßen heraus:

6
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Aktiva.
A» eigenthümlichen Kapitalien und Interessen - 896187 Fr . 73 E >>
An Darleihenekapitolien gegen Hinterlage und

Interessen . 1822423 » 3 ,,
An Aktiva auf Grundstücke » . 1408 „ 29 ,,
An Baarschaft in -Kassa . 174417 38 ^

3094437 Fr . 35 Ct -

Passiva.
An die Einleger . 3083145 Fr . 7 ! Et-
Nebcrschuß . 11291 „ 64

3094437 Fr . 35 M
Die Ersparn ißkasse der Stadt S » rsee  wurde gegründet

im Jahr 1828 . Sie hat ei» bescheidenes Dasein . Wir geben von
ihr folgende Uebersicht:
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Die Kantonal - Spar - und Leihkasse wnrde im Jahr 1850 er¬
öffnet . Ihr Zweck ist einerseits , die Ersparnisse vorzüglich der ärmcin
Klasse sicher anzulegen und nutztragend zu machen , und auf diese
Weise zur Häuslichkeit aufzumuntern ; anderseits den geldbedürftigen
Bürgern gegen annehmbare Sicherheitsleistung die bcnöthigte Baar¬
schaft ohne Schwierigkeit und Bedrückung zu gewähren . Dieselbe
bezahlt 4 Prozent Zins und leiht aus gegen 5 Prozent , und bei
größer » Summen 4 >/2 Prozent . Sie steht unter der Garantie des
Staates , welcher die Beamten der Verwaltung wählt . Die Einleger
hingegen ernennen eine Kreditkommission , welche die Darleihen be¬
willigt . Dic Anstalt kam schnell tu blühende » Zustand , wie folgende
Uebersicht zeigt:

Zeit¬
punkt.

31 . De¬
zember.

Eingelegte
Snmme.

Kapital der
Anstalt.

Reserve-
fond. Theilnchmer.

Fr. Ct. Fr. Ct. Fr- Ct.
Aus

Kassa-
schein.

Auf
Obliga¬
tionen.

1850 288936 50 289061 21 124 71 871
1851 628570 2 628841 66 271 64 1914
1852 1404622 82 1407043 99 2421 17 3086
1853 2041761 15 2047201 57 5440 42 3639
1854 2520302 14 2534041 54 13739 40 4457
1855 2966579 44 2991412 16 24832 72 5390
1856 3924775 76 3^ 54334 20 29558 44 7180 155
1857 5213273 35 5259466 71 46193 36 9016 209

Von den 9016 Einlegern auf Kassascheine sind 7538 , welche bis
1000 Fr . ; 841 , welche von 1000 bis 2000 Fr . ; 350 , welche von 2009
bis 3000 Fr . ; 156 , welche von 3000 bis 4000 Fr . ; 102 , welche vo»
4000 bis 5000 , und 29 , welche über 5000 Fr . eingelegt haben . Regel¬
mäßig wird nnr eine Einlage bis auf 4000 Fr . auf Kafsaschei » an¬
genommen.

Der Vermögensbcstand der Spar - und Leihkasse stellte sich ant
den 31 . Dezember 1857 folgendermaßen heraus:

Aktiva.
An Darleihenskabitalien gegen Hinterlage . . . Fr . 4142924 . 65 Ct
An ausstehenden Zinsen dabei . Fr . 36553 . 41 Ct.
An Markzinscn . „ 80611 . 67 „

- „ 117165 . 8
An eigenthümlichen Kapitalien ( meistens an

schweizerischen Eisenbahnobligationen ) . . . „ 446270 . 74 »
An hicbci ausstehenden Zinsen . Fr . 128 . 53 Ct.

„ » „ Markzinsen „ 9531 . 27 „
- —„ 9659 . 80

An Kaffabaarschaft (davon ein großer Theil
zinstragend in der Bank deponirt ) . . . . „ 543446 . 44

Fr .' 5259466 ' HIt,



Passiva.
«n Einleger (auf Kassaichcin »nd Obligatio

neu zusammen ) . Fr . 5213273 . 35 8t.
äteservefond . „ 46193 . 36 „

Fr . 5259466 . 71 Ct

Zm Jahr 1857 betrag der Kaffaverkehr in Einnahmen nnd Ags-
gabei, 7,285,623 Fr , 36 Ct ., macht durchschnittlich ein täglicher Ver¬
kehr von 19,860 Fr . 61 Ct ., den Verkehr mit der Bank in Lagern
dicht mitgerechnet . Der durchschnittliche tägliche Verkehr im vorher¬
gehenden Jahr 1856 betrug 16,818 Fr . 77 Ct ., also 3141 Fr . 84 Ct.
täglich weniger.

Es giebt noch einige andere Wohlthätigkeiksanstalten im Kantor »,
idelche bereits oben HBd. l , Seite 306 n . 307 ) aufgezählt sich besiuden-

Mit dem Arinenwcscn in Verbindung steht die Beschränkung der
Heiralhen . Weil die Gemeinde » ihre Armen zu unterhalten ver¬
nichtet sind , so ist ihnen gegenüber dieser Pflicht das Recht einge-
sflumt . bei der Vercbclichnng ihrer Bürger ein Wort mitzusprechen,
^eder , welcher sich daher verehelichen will , hat sich bei dem Gemeinde-
dathe seiner Heimathbebörde anzumelden und eine Ehcbcwillignng
dachzilsuchcn. Die Bewilligung kann verweigert werden , wenn be¬
findete Besorgnisse obwalten , daß ein Mann mit seiner Familie der
Gemeinde ; nr Last fallen werde , indem er kein hinlängliches eigcn-
.hümliches Vermögen besitzt , oder in Abgang desselben nicht nachwei¬
se» kann, daß er durch eine» Gewerb oder andern Verdienst eine all-
wllige Nachkommenschaft seiner Hcimalhgcmeinde unbeschadet zu cr-
s!»hren und zu erziehe » im Stande ist , oder wenn einer auch einiges
gwrmögcn »der einen Verdienst hat , aber einen solchen liederlichen
tWbcnswandel führt , der einen künftigen Nothstand befürchten läßt.

8) Vormundschaftswesen.
Das Vormnndschaftswesen wurde in älterer Zeit nicht stark übcr-

^acht . Die Obrigkeit setzte Vögte und Beistände den Personen,
Mche solcher bedürftig waren ; dann aber ließ mau den Vormund
.walten . Zwar war er gehalten , alle zwei Jahre Rechnung abzu-
lsüen , „ nd die Wcrihtitel der Bevormundeten wurden wohl auch in
f Stadt in dem sogenannten Ratksrichterkasten und auf dem Lande
^ be„ Kjrchmiladen aufbehalten . Aber strenge wurde cS in keiner
^Ziehung gehalten.

Von jeher standen im Kanton Lnzern die Weibspersonen unter
o sskhlcchtSvormnndschaft , nnd bedurften zu Vollführung von Rechts-
Nchäftcn eines Beistandes . Früher mochten solche von sich aus einen
-Nscnmann zu solchen Geschäften bciziehen (erbetener Beistand ) ;
^ 'airr wurden aber die Beistände , wenn auch von den Weibspersonen
gfssschlagen . doch von Behörde bestellt nnd antorisirt (gesetzlicher

^lland ) . Beistand der unverehelichten Tochter war immer ihr



Vater , und Beistand der verehelichten Weibspersonen der Ehemann
(natürlicher Beistand ) ,

Durch ein im Jahr 1819 erlassenes besonderes Gesetz wurde das
Vormunvschaftswesen gehörig geregelt . Die wesentlichen Bestimmn »'
gen dieses Gesetzes giengcn dann später ( 1831 ) in das bürgerliche
Gesetzbuch über,

11m die gleiche Zeit wurde eine Verordnung über die Einrichtung
und Verwaltung der Deposttalkaffen , in welche das Vogtqut gelegt
wird , erlasse » . Man bestrebte sich, das Vormundschaftswesen immer
besser einzurichten , I » der Periode von 1811 — 1847 wurde dasselbe
aber überaus vernachläßigt.

Es giebt vier Klassen von Bevormundeten:
1) Minderjährige , beidcrleiGeschlcchteS , welche ihren Vater verloren

haben oder demselben nicht ferner znr Erziehung anvertraut
werden können . Diese erhalte » einen Vogt,  der Vaterstelle bc»
ihnen vertritt,

2) Volljährige Personen , welche wegen geistigen oder körperliche»
.Gebrechen außer Stande sind , für sich selbst z» sorgen . Diese
erhalten ebenfalls einen Vogt,  welcher ihre Angelegenheiten
besorgt,

3) Verschwender , die sich in Armuth stürzen würden , wenn ihrer
Verschwendung nicht durch Stellung unter Vogtschaft  Einhalt
gethan würde,

4 ) Endlich ledige , nicht mehr unter väterlicher Gewalt stehende oder
dann verwittwcte Weibspersonen , sowie Ehefrauen , deren Eh »'
inänner nicht eigenen Rechtes sind . Diese erhalten , wenn sie
nicht aus einem gesetzlichen Grunde bevogtet  sind , eine » Bei'
stand . Diese Weibspersonen sind nur bevormundet hinsichtlich
ihres ererbten Kapitalvermögens , Im Ncbrigcn können sie fre>
schalten und walten.
Die Gesammtzahl der Bevormundeten , sowohl der Vevogtcten als

Vcrbeiständeten , betrug in neuester Zeit 8561
Dieselben vertheilen sich auf die fünf Aemter des Kantons

wie folgt:

Amt Luzern .
Hochdorf
Sursec .
Willis «»
Entlebuch

Bevog-
tete.

Ver-
beistän-

dete.

Total der
Bevor¬

mundeten,

401 8S2 1293
487 1101 1588
705 171, 2416
621 1215 1836
180 948 1428

2694 5867 6561

Es kommt aber noch vielfach vor , daß Gemeinderäthe solche Pe^
sonen , die bevogtet werde » tsollten , unter Beistandschaft stellen , «»"
umgekehrt Personen , für welche ein Beistand genügen würde , bevogte»

!
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^ur Weibspersonen sollten in der Regel Beistände haben , die Män¬
ner hingegen Vögte.

Das bewegliche Kapitalvermögen aller Bevormundeten , sowie
das Vermögen per Ehefrauen muß in die Depositalkanen . deren sich
»> jeder politischen Gemeinde eine befindet , eingelegt werden.

Die Gesammtsnmme des eingelegten Vogt - und WeibcrgutS be¬
sagt ungefähr 24,006, »00 Fr . n . W.
. I », Jahr 1837 befanden sich an solchem Gut in den Dcposital-
kaffön:

Fr.
a . W. Rp. Fr.

n . W. Ct.

Amt Luzern. 4134565 590652t 43
„ Hochdorf.
„ Surfte.

1795651 46 2565216 37
„ 4840025 88 6914322 69
.. „ Wiliisau. 2910478 42 4157826 31

„ Entlebuch . >261462 66 1802088 57
>4942183 42 21345975 37

Das Vogtsgnt befindet sich größtentheils eingelegt ; vom Wciber-
HUt aber ist noch vieles ausstehend.
. Das Weibergnt oder Frauenvermöge » muß nicht unbedingt in
den Depositaitaffcn liegen , sonder » wenn die Frau einwilligt , so kann

Ehemann dasselbe zur Hand beziehen . Wenn aber die vormund-
^chaftliche Behörde findet , es sei begründete Besorgniß zu hegen , daß
das Vermögen in Handen des Ehemanns zu Verlnrst gehe , so kann
"e die Anshingabc verweigern.

9) Finanzwesen.
(Im Allgemeinen .)

Die Stadt Luzern , obwohl ohne große Einkünfte , war durch weise
^darsanikcit im Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts im Stande,
^drrschaften (Land und Lüt ) anzukaufen , oder solche, die von Oestreich

^ 'Pfändet waren , an sich zu lösen.
Wie anderwärts , so wurde auch in Luzern ein sogenannter Schatz

^gründet , welcher als Reserve für besondere Fälle im Wafferthnrm
dfbewahrt wurde und für die Bedürfnisse der ordentlichen Staats-
ddtvaltnng nicht in Anspruch genommen werden sollte.

Das älteste vorhandene Schatzbnch ist von Cpsat im Jahr 1596
iMfangen . Es lagen damals bereits ungefähr 63,000 Krone » oder
^">000 Gulden an Gold und Silber im Staatsschatz,

r. Laut einer im Mai 1620 vorgenommenen genauen Inventur
»den sich nüt Inbegriff des ungemünzten Emmengoldes und einer

Ebenen Kette vor:
An Gold . 185,354 Gl . 33 Schl . 4 A.
An Silber und Münze . . . . 87,316 „ 22 „ —  „

zusammen 272,671 Gl . 15 Schl . 4 A.
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Die Zeiten des Bauernkrieges ( 1653 ) und des Religionskriege !!
<!656 > erschöpften den Staatsschatz fält gänzlich , so daß sich im Märl
1656 nur noch vorfanden , mit Inbegriff der goldene » Kette ( 1700 Gl 4
und des ungemünztcn Goldes ( 18,445 Gl .) ,

An Gold . 52,097 Gl . 30 Schl.
An Silber . 70 „ — „

527167 Gl .̂ ZOSchl.
'Erst vom Jahr 1662 an erlaubte der Stand der Finanzen wie'

der , auf Vermehrung des Staatsschatzes Bedacht zu nehmen.
Im Jahr 1758 war der Bestand des Schatzes am höchsten , näw*

lich 626,428 Gl . ' ) .
Am Ende des Jahres 1778 bestand der Schatz in 370 .678 GM

den an Gold , Silber und Miinzsorlen . Dazu an vorhandenen , Eilinie »'
gold in Stanacn und einer goldenen Kette 25,200 Gl . , also zusammen
395,878 Gl.

Von 1778 bis 1793 zeigt das Schatzbnch weder eine Einlage
noch eine Herausnahme , ausgenommen im Jahr 1793 waren 36 Säcke
Philippen , jeder zu 400 Stück , -> 2 Gl . 28 Schl . das Stück , als»
38,880 Gl . zum Bermnnzcn herausgenommen worden , und es blieb
Anfangs des Jahres 1798 die Summe von 356,998 Gl . Im Jän »ee
dieses Jahres , als die Truppen in das Feld zogen , wurden now
100,000 Gl . herausgenommen und zur Disposition des Seckelmelsic^
in das Gewölbe der Kanzlei auf dem Rathhanse gelegt.

Es lagen also beim Rücktritte der alten Regierung am 31 . Ja »'
ner 1798 im Schatz an gemünztem und vngemünztem Gold , Silbe<
nnd Münze 256,998 Gl . ' Hieven gelangte im Juni 1798 der Bctrail
von 209,882 Gl . in die . helvetische Schatzkammer » ach Aarau , da§
Uebrigc blieb in Lnzern , nnd wurde von der VerwaltungSkammer f»e
die Bedürfnisse des Kantons verwendet »).

Es befand sich auch noch ein Silbcrschatz ^) tu der Kanzle!
und beim Großwcibel . Im Jahr 1572 wurde nämlich verordnet , dar
fortan Jeder , welcher in den Kleinen Rath gewählt ward , einen
Loth schweren silbernen Becher auf 'S Nachhalls zu gebe » habe . Ba >"

' ) Bald darauf wurde der Staatsschatz im Wafferthurm »ou zwei »§'
treuen Staatsdiencru um 50,000 Gulden bestohlen.

2) Es war viel für Anleihen »ud Käufe herausgenommen worden , al^
Darleihen auf die Herrschaft Hitzkirch , 137,000 Gl . , Ankauf de
Herrschaft Grießenbcrg im Thurgau , 73 .000 Gl.

») Merkwürdig ist folgender Umstand : Während die Franzosen
öffentlichen Kassen sich bemächtigten , erhielten sie von den im Waffch
thurm befindlichen Geldern nichts . Die Existenz des Schatzes bl>e
ihnen verborgen . Mit der größten Geheimhallnng erfolgte die
seudung desselben nach Aarau . Die Franzosen nahmen weg die bs!
den Kassen des SeckelmeisterS mit 122,418 Livres ; die Saljk »^
mit 47,076 Livres , die Kasse im Gewölbe des Nathhanses A
109,041 Livres . zusammen 278,535 Livres oder 139,267 (ch Gl . ^
Kasse im Gewölbe des Rathhauses war der Rest der im Jänner s>
dem Schatz im Wafferthurm enthobenen 100,000 Gl.

^) S . SegesserS NechtSgeschichte. Dreizehntes Buch , S . 319 n . s. f-
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^ »,te man diese Verpflichtung auch auf Diejenige» am' , welche in den
hoffen Rath gelangten, mit dem Unterschiede, daß die Letzter» nur
, Loth gcbeu sollten, Später wurde den neu gewählten Ralhsglie-

ein angemeffencr Abzug neu der nächste», ihnen fallenden Pension
^ >"cht und daraus Silbergeschirr angeschafft. Aus diese» obligalori-
'chcu Beiträgen neu eintretender RatkSglieder , und aus Geschenken,
p von mancher Seite hinzu kamen, bildete sich im Laufe der Zeit

ansehnlicher Verrath von Silbergcräth , der zum Theil in der
Kanzle, unter Verantwortlichkeit des Staatsschreibcrs aufbewahrt,
Ä " Theil dem Großweibel zum Gebrauch bei der St , Johannis-
pnhlzcit und bei ander» öffentlichen Anläsen anvertraut ward . Nach
»>cr Inventur vom Jahr 1739 betrug das Silber 401 Pfund , 16

2 O,uint , oder 14,452 Loth, 2 Quint Lnzerner- oder Zurzachcr-
s^Ncht, Dieser Silberschatz wurde nach einem Beschlusse der gesetz-
b^ cndcn Rathe der helvetischen Republik als Privatcigenthum der

tu regierenden Familien anerkannt und daher gestattet , denselben
skab in die den ehemaligen Nathsglicdern auferlegte Kontribution
"llnwcrfen,

^ Der erste Finanzbeamtete war vor 1798 der Se ekel meister,
verwaltete die Wcrthschriftcn des Staates , empfieng die Saldi
Rechnungen der Vögte und Amtslcute , lind alimentirte hinwieder
einzelnen Adillinistrationeu, deren eigene Quellen zur Bestreitung

>rer Ausgaben nicht hinreichten. Die Rechnungen aller Vögte und
Susleute »nd des ScckelmeisterS wurden vor dem Kollegium der
^ ^otrechncr abgelegt , von ihm geprüft und nach Richtigbefinden in
ln'brfichiiichem Anszuge vor Räthe und Hundert abgelesen. Alle
^chniiiigen waren einfache Kaffarechnungen über den Ein - und Aus-

mit einem Verzcig auf den Rechnungsgebcr am Schlüsse, Der
,^ n,te hielt die Gelder seines Amtes von seine» Privatgelderu nicht
Zksondcrt, führte also darüber keine besondere Kaffa, Es konnte

d»-° don keinem Defizit die Rede sein, sondern nur von der Insolvenz
ei» samten . Daß dieses keine gute Einrichtung war , fällt bei dem
siü^ Anblicke auf , und umsonst sucht der Verfasser der „Rechtsge-
llnei Luzern" dieselbe zu rechtfertigen. Die Rechtfertigung
>ve' / ^ " iis hillanS, die Einrichtung sei der luzernersche» Anffaffungs-

anff ^ ' " Ml»rn '<' ori
^sii Orte , wo man auf guter Ordnung und der Sicherung des

sy,?"tsverinögcns etwas hielt , wie z. B , in Zürich und Bern , eine
d'olt? ^ '" Achtung stattgefunden haben. Wenn man auch zugeben
Oie-s ' driß man >n Luzern keinen Begriff von einem ordentlichen
p,-A"ungswesen hatte , so wäre dadurch die Güte des in tiefer Uu-

muhest eingehaltenen Verfahrens nichts weniger als dargcthan,
I . . Als mehrere Veruntreuungen in Vorschein kamen, wurde im
^tei »n ?02 eine Staalsökonomie -Kommisfion aufgestellt, bestehend aus
ivvr, gliedern des Kleinen und drei Mitgliedern des Großen Rathes,
h^ ^ er der jeweilige Scckelmeiflcr und Nathsschrcibcr , zur steten
Ik„? ewachung der Amtsführung und des Rechnungswesens aller Amts-

'e »nd Vogte,



Die Staatsökonomie -Kommission schritt ziemlich energisch ein, §
was nicht allgemein gefiel . Durch die berüchtigten sogenannten Co W ^
stitntioncn,  welche im Jahr 1770 errichtet wurden , beschränkn
man daher die Wirksamkeit der Staatsökonomie -Kommission.

Wir hätte » diese Constitntioncn , über deren Verwerflichkeit bi^ ^
her nur eine  Stimme war , ruhe » lassen , wenn nicht neuerlich ds' ,
gelehrte Verfasser der „RcchtSgeschichte von Luzern " dieselben >n ! ^
Schutz genommen nnd sie als ganz natürlich und schön erklärt hätte !
Es wird in diesen Cvnflitutloncn bestimmt : „Beamten , in deren Rech'
„nnngen „Stöße " entdeckt werden , soll der Ersatz auferlegt werdet
„doch ohne daß ihre Ehre dadurch berührt oder fie deßwegen bcstran
„werden können ." Unter dem Worte „Stöße " kann man gar Viele"
verstehen . Die Constitutionen besagen dann weiter : „Wenn es abe
„nicht nm eigentliche Stöße oder Irrungen in Rechnungen zu thn"
„wäre , sondern wahrgenommen würde , daß ein Beamter durch Nav
„läßigkeit , Unerfahrenheit oder eigennützige Absichten dem Anw
„Schaden zufügte , so soll er vor die Ockonomie -Kommission berufe^
„die Sache mit ihm untersucht werden , und so lange Hoffnung übn»
„ist , dem Uebel abzuhelfen , und das Amt sicher zu stellen , soll es d»'
„bei , ohne den mindesten Abbruch der Ehre des Beamten , sein
„bleiben haben ." Erst wenn sich der Beamte nicht bequemen w>n-
wird weiter bestimmt , soll gegen ihn eingeschritten werden . Da!
ließ es natürlich Keiner kommen . Selbst bei offenbarem und vorsiw
lichcm Betrüge konnte die Staatsökonomie -Kommission die Sack
mit dem Beamten noch abmachen : denn es heißt in den Constitut^
neu : „Wenn der Beamte über begangenen , offenbaren «w
„vorsätzlichen  Betrug sich nicht verantworte » kann , soll alSda»
„und erst in solchem Fall die Sache an U . G . H . u . O . gebracht we^
„den ." Es sollte doch scheine» , wenn ein vorsätzlicher Betrug offen
bar begangen ist , gehöre die Sache sofort vor den Strafrichter , u» ^
eine Verantwortung , welche , wenn ein Betrug offenbar vorliegt , >' N ^
in Vorbringnng von MildernngSgründcn bestehen kann , sei vor bf"
Richter geltend zu machen . Gedachter Verfasser der Nechtsgeschiw ",
sagt nun : die KruS , Keller , Balthasar  u . A . m . , Charakte'
von erprobter Nechtschaffenheit , seien mit den Constitutionen einve'
standen gewesen . Allein dieses ist nicht richtig . Gedachte Mänw
bedauerten vielmehr die Sache ' ) .

' ) Felir Balthasar  in seiner „Geschichte des NeunnndsechSi ' lff
Handels " (s. Helvetia , Vd . I , S . 275 ) sagt über die Constitlst^
nen : „Der ganze Entwurf ist, nach PfpfferS von Heidegg sw^
„längst genährtem System , das Werk einer nachsichtsvollen Langt" " ,
„und Gelindigkeit ; ein Werk , das in Zukunft der Republik tvene
„gute Früchte bringen , wohl aber der Armuth , der Bosheit »nd d'
„Betrug , und somit auch dem gänzlichen Verderben und dem
„fall des Staates Thür und Thor öffnen wird ." Balthasar , ^
Zeitgenosse , selbst Mitglied des Rathes , mußte Tendenz , Geist
Tragweite der sogenannten „Constitutionen " gewiß kennen. In
Grafen Court! «I -ettre « snr I» 8u >soe » s-^ Itona 1797,
zrartie 2 , pazx. 152 ) heißt es bezüglich der Constitutionen , wel
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- Während der helvetischen Periode befand sich das Finanzwesen
? einem höchst traurigen Zustande . Die Kriegslasten , verursacht durch
'. enide Heere , zehrten Alles auf . Die Staatskassen waren mel-
"e»s leer.

2 Äm Zahr 1800 hatte die Ausscheidung des Staatsvermögens
»n dem Stadtvermögen von Luzern statt . Der größte Theil des
°*nandenen Guthabens fiel der Stadt zu. Die Mediationsregierung
'">ßte mit geringen Mitteln zn haushalten anfangen . Dieselbe ver¬

darb abgedruckt sind : „Kann man dieses lesen , ohne von Erstaunen
„ergriffen zu werden ? Ist das nicht ein Freibrief für jeden Ver-
„geudcr öffentlicher Gelder ? oder um besser zu sagen , ist das nicht
»eine förmliche Einladung , Malversatione » fortzusetzen ?" — Meier
»on Knonau in seiner Schweizergeschicht « (Bd . II , S . 399)
nennt die Konstitutionen vom Jahr 1770 , welche einmüthig gefaßt
wurden , einen Beschluß , „der nur von einer in ihrer Mehrheit »er-
„dorbenen Regierung ausgehen konnte , und zu dem die Bessern nur
„in einer Art von Verzweiflung stimmen konnten , die ihnen keine
„Hoffnung übrig ließ , auf einem andern Wege das Schlimmste zu
„verhüten ." — Vögelin  in seiner Schweizergeschichtc (Vd . II,
Abth . 2 , S . 349 ) sagte : „Der gleiche Beschluß , welcher das StaatS-
„vermögen der Raubgier jedes Habsüchtigen und Unredlichen preis
„gab . verbannt u . s. w." — Am stärksten drückte sich aber der kon¬
servative vr . Heinrich Gelzer  in seinem Buche , „die letzten
d rei I ahrh un dcrte d er Schweizerg csch  i chtc " (S . 250 ) aus:
„Erschütterungen der Art wären für eine gesunde Obrigkeit eine
„ernste Weckstimme zum Bessern geworden ; bei der luzernischcn wur¬
den sie das Mittel zu einem noch schamlosem Verfalle ; in ihrem
„furchtbaren Gewichte erkennt der Mensch hier die unumstößliche
„Wahrheit , in welche Abgründe des sittlichen Elendes und Berder-
»bent Einzelne wie Staaten versinken können , wenn sie einmal
„angefangen haben , ihr Auge gegen den im Menschenleben vielfach
„aufgehobenen Finger Gottes zu »erschließen Man fand nämlich,
»alles bisherige Uebel komme von Ueberschrcitung der in einer
„aristokratischen Regierung erforderlichen Modera¬
tion her , da einige Familien nach dem strengsten
„Recht mitz e » ommen worden , was für das An sehen der
„Obrigkeit schädlich sei.  Um diesem Uebel abzuhelfen , Wor¬
ten eine Reihe von Verordnungen festgesetzt, die ganz dazu geeignet
„waren , ein Schild der Schlechten und Treulosen und eine Fessel
»der Rechtlichen zu werden . So hatte man die Schamlosigkeit zn
»beschließen : ein Beamter soll für Veruntreuungen zwar zum Er-
»satze angehalten , aber keineswegs bestraft werden Krasser als zu
»Luzern ist meines Wissens niemals von einer Regierung der Grund-
»satz zum Gesetz gemacht worden , daß sie auch bei der größte»
"innern  Fäulniß sich erhalten könne , sobald nur ein täuschender
„Firniß von Gesundheit im Aeußern  vor den Augen der Welt
»könne erheuchelt werde ». Weil man die innere Sündhaftigkeit nicht
»ausrotten wollte,  dachte man , sie durch Ungestraftheit zn bedecken.
»Doch wenn irgendwo , so ist hier die Nemesis nicht ausgeblieben ."



besserte das Rechnungswesen des Staates , aber es blieb noch seist
» » vollkommen . Die Rechnungen enthielten einzig die Einnahmen u »e
Ausgaben , welche durch das Kaffabnch liefen , und gaben also kei »^
Einsicht in das Ganze . Beim Abtritte der mcdiationsmäßiqen Rst
giernng im Jahr 18l4 ergab sich beim Abschlüsse der Rechnung dst
Merkwürdigchit , daß in der Staatskasse laut Buch 58SI Fr . 54 Rk:
an Baarschaft vorhanden sein sollten , daß aber 16,135  Fr . 88Rp . lm
vorfanden . Man half sich damit , daß man in die Rechnung schrieb
„Zeigt sich Vorschuß 10,287 Fr . 34 Np . " Es giebt diese Erschein »»-
kein Zeugniß von genauer Rechnungsführung , wohl aber von del
Redlichkeit des Kassiers.

Die Restanrationsregierung vervollkommnete sodann das Reck'
nungSwescn und stellte es auf einen rcspektabeln Fuß . Die doppelte
Buchhaltung wurde eingeführt ; die Rechnungen der verschiedenen Ak'
ministrationen wurden mit der Staatsrcchnnng verbunden , so daß
nnr noch als Belege znm speziellen Ausweise erschienen . Auf dien
Weise stellt die Staatsrechnung den Zustand des Staatsvcrmöge »'
anschaulich dar.

Seither trachteten die verschiedenen Regierungen des Komptabil»
tätswcscns immer mehr auszubilden.

Im Jahr 1831 wurde das Siaatsbüdget oder der jährliche Bok'
« » schlag der Staatseinnahmen und Ausgaben eingeführt.

Von 1803 bis 1848 leitete eine Finanzkommission das Finani'
Wesen , seit 1848 ein Finanzdirektor . Nach dieser allgemeinen lieben
sieht gehen wir znm Spezielle » über.

Von den Einnahmen,
a . Einkünfte aus Domänen.

Unter Domänen versteht man die Liegenschaften und die Grn » ^
gefälle , welche dem Staate angehören und deren Abtrag in die Staab"
fasse fließt . Solche Domänen , wenn auch nicht gerade unter dieses
Namen , besaß der Kanton Luzern gleich allen andern Staaten sch^
in frühester Zeit.

Ein im Jahr 1853 aufgenommener Bestand des StaatSverM »'
gcns zeigt , daß der Staat Domänen besaß.

An Liegenschaften:
n . Wälder und verpachtet « Güter , gc-

wcrthct . . 566,000 Fr.
d Voni Staate benutzte Liegenschaf¬

ten ( Gebäude ) . . . . . . 613,800 „ >)
- 1,179,800 N

An Zehnten .- und Bodenzinskapital . 378,560 -,

1,558,360
Man sieht , der größere Theil der Lieacnschafte » , nämlich die v»^

Staate benutzten Gebäuiichkciien , sind unzinstragend . Aber auch ^

' ) ES find unter den Gebäuden nicht Inbegriffen die Kantonalst ' »'
anstatt mit 167,857 Fr . und das ZcughanS mit 30,000 Fr.
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^hbri „ge„ dc Domänengnt ist stark belastet , indem aus dem Ertrage
Akisttikhc zn - salarircn und Kirchen zu unterhalte » sind . Was der
^taat rein aus den Domänen zieht , beträgt mehr nicht den» 1i>

20,000 Fr . n . W . jährlich . Was aber den Kapitalwertb betrifft,
bis

^ sind die nutztragendeu Liegenschaften in einem höchst geringen Werthe
geschlagen , und würden bei einer Veräußerung mehr als das Dop-
^ » e gelten.

löse Liegenschaften enthalten ungefähr:
An offenem Land . 600 Aushärten.
An Waldung . 425 „

1025 Jncharlcn.

>N,d

I>. Einkünfte aus Staatskapitalien.

Der Staat besaß von jeher , sowie Liegenschaften , auch Gülten
^ andere ZinSschriftcn , deren Abwurf in die Staatskasse fließt.
» Kapitalien waren 1788 vorhanden für 910 . 385 Fr . a . W ., die
^ Ziehenden Zinse nicht berechnet . Im Jahr 1803 mir 62,870 Fr.

llcbrige war theils von der helvetischen Regierung verbraucht,
-ffi. z ^ bei der Söndernng des Staats - und des Stadtvermö-

welche im Jahr 1800 erfolgte , dem letzter » zu . Im Jahr 1811
d»gn sich arr eigenthümlichen Gülten und a» Hinterlagen 167,915Fr.

Ende 1830 für 351,858 Fr . a . W ., Ende 1810 für 881,371 Fr.
v ' Ende 1856 kür 1,388,320 Fr . n . W . <macht alle Währung

G-!, 21 Fr .) : dazu schlägt sich noch das sog. jua rlominli Kapital , Wel¬
ls, " Ende 1830 betrug 106,493 Fr . a . W .' , Ende 1810 92,317 Fr.

" Ende t856 4l,308 Fr . n . W.

o. Einkünfte aus Regalien.
1r,i^ 9S Münzregal . Dieses verlieh Kaiser Sigismnnd im Jahr
ŝ s^ ber Stadt Lnzern . Daffclbe warf nie bedeutend ab . In füng¬
ier , ^ gicng es bekanntlich an die Eidgenossenschaft über . Der
sia,, , ' welcher durch die Einschmelznng der alten Münzen für den

entstand , betrug 198,513 Fr . n. W . , und die Kosten der Ein-
' "3 beliefen sich auf 13 .185 Fr.
.^ ergreg al >) . Dieses konnte in seiner unmittelbaren Gestalt

kxg Kanton Lnzern nie von großer Bedeutung sein , da der Boden
->ber bauwürdige Metalle enthielt . Im staatsrechtlichen Begriffe
bg ^ E !ktc auch dieses Regal , und wurde in seiner Anwendung auf
a,lf ^ " bzhandlnng »nd die Salpetcrgewinnnnq , sowie auch
»on " " brikation " »d Verkatif von Schießpn ! ver , für den Fiskus

ßkoßer Bedeutung.

iig -^ ssion im scchszebnten Jahrhundert sindct man die Goldhal-
Äz^ ^ kt  der Flusse Emmc und Renß und in selbe einmündender
siwnje erwähnt . ebenso Spure » von versuchtem Bergbau und den Au
^Nte Obrigkeit auf alles Metall . An Goldwäscher wurden Pa-
->a,^ sktheilt -, die anstoßenden Grundbesitzer waren gehalten , solche
^ orte Goldwäscher arbeiten zu lassen n»d ihnen nichts in den

-̂rgeffers Rechtsgeschichte, Dd . IH , Buch 13. S . 48.
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Weg zu legen . Das gewonnene Gold mußte an den Staat verlang
werden >) . Auch von Eisenerz fanden sich Spuren . Im Jahr 164/
wurde einem Lnkas Unternährer erlaubt , auf seiner Alp in Schürn
Helm Metall zn suchen, wovon es Anzeichen habe , mit Vorbehalt des
Regals . Ebenso wurde im Jahr 1884 dem Alt -Landvogt Franz Be ' '
nard Feer und seine» allfälligen Ajsocirten auf 2» Jahre das Reg -' '
um das Eisenerz im Lande Entlebuch verliehen . Im Jahr 1691 er-
hielt der Oberstlieutenant Jost Flekenstein ein ähnliches Lehen.

Hier Ist besonders das Salzregal  zu erwähnen . ES ist abc'
dieses vielmehr ein Monopol als ein Regal , weil auf dem Gedieh
des Kantons keine Saline sich befand , deren Ausbeutung als Ausfi «»
des Bergregals hätte betrachtet werden können . Dagegen war vo"
jeher das Salz ei» nothwendiges Lebensbednrfniß , und es mußte da'
her schon früh darauf gesehen werden , daß der Kanton für sein Bsl
dürfniß immer mit Salz versorgt sei . Es war dieses schwierig , wen
man sich mit diesem Artikel aus Salinen versehen mußte , welche
fremden Ländern lagen und daselbst vermöge des Bergwerksregale
fiskalisch verwaltet wurden . Deßwegen wurde schon in alten Staats'
Verträgen , z. B . mit Mailand im Jahr 1479 , sodann in der östres
chisch-burgundischen Erbvereinigung von 1515 , in der Vereinigung n" !
Franz I .,' König von Frankreich , 1521 u . s. w . freier Salzka »'
für Angehörige der Eidgenossenschaft ausbedungen . Da in diess"
Traktaten die Vortheile nur den kontrahirenden Kantonen als solche"
zugestanden waren , so ergaben sich, wenn Privaten sich dieselben !'
Nutzen machen wollten , bisweilen Anstünde , welche die Obrigkeits
nöthigten , die Bezüge in ihrem Namen zu machen , oder doch wenig'
stcnS die Unternehmer mit Beglaubigung und Vollmacht zu versehe '^
Hieraus entwickelte sich das Salzmonopol . Anfänglich trieb der St -' s
Salzhandel neben Privaten . Im Jahr 1676 erfolgte aber die sörvs
liche Monopolisirung des Salzhandels . Jedoch wurde vorerst nur ds,
Salzverkauf  als Regal erklärt ; der Kauf  dagegen soll frei ble>'
ben , nnd Jeder möge also für seinen persönliche » Bedarf nach
vor,  wo er wolle , selbst auswärts Salz kaufen ; Salz Verkaufs"
hingegen im Kanton darf Niemand mehr als die obrigkeitliche S -sf
Handlung . Die gesetzliche Ausdehnung des Monopols auf den Salti
kauf  erfolgte erst in der zweiten Hälfte des 18 .Jahrhunderts mitte ' ;
einem Mandat vom 15 , Jänner 1769 , dahin lautend : daß Nie »»' "
im Lnzernergcbiete sich anderswo als bei den obrigkeitlichen Sa >̂
meffern besalzen soll , bei Konfiskation der Waare , und im Wiedsi
holungsfalle überhin bei einer Geldstrafe in einem deren Wer'
gleichkommenden Betrage.

Der Preis des Salzes war natürlich zu verschiedenen Zeit ""
verschieden , früher immerhin viel höher als später.

' ) Die Goldausbeute scheint niemals beträchtlich gewesen zu sein.
Jahr 1656 lag Emmcn - und Lnthcrngold im Staatsschatz l>,
18,445 Gl . , und im Jahr 1763 für 25,000 Gl . Im achtzehn' '..
Jahrhundert erhielt der Seckelmeister »ur für 100 bis 390 Gl.
jährlich.



2 »i Jahr 1797 war der Preis per Pfund 5 Schilling , oder 24
harren in W ., und wurde dann auf 4 Schillinge , oder 19 Rappen
"' W, herabgesetzt. Später kam der Preis auf 11 Rappen a, W,,
eder izr/ ^ Nf,, W . z» stehen, wurde 1811 auf 12 Rp , a. W ., oker
, ' / 7Np , u. W, erhöht , dann später auf 10 Rp , a, W, , oder 14 /̂7 Rp,
' ; im Jahr 1832 auf 8 Rp , a. W,, oder I Ig/7 Rp, n, W, ; und
'Ndiiq, im Jahr 1841 auf 7 Rp . a. W, , oder II) Rp , n. W . herad-
hksetzi, welcher letztere Preis gegenwärtig noch besteht.

Der Kcnsunio des Salzes beträgt:

Jahr, Zentner, Jahr. Zentner,

1848 . . 38887 1853 . . 38194
1849 . . 40123 1854 . . 3864 ',
1850 . . 4II39 1855 . 40036
185l . . 4l287 1856 . . 10162
1852 39275 1857 . . 407,8

Das Salzregal warf ab rcln:

Jahr, Fr , Rp,
alte Währung, Z- Hr, Fr , Ct,

ncucWährung,

1848 , . 127448 65 1852 . . 188939 26
1849 . . 127408 54 1823 . . 190989 91
1850 . , 138116 20 1854 . , 190014 71
185t . . 129597 — >855 . . 205323 6

1850 . . 205965 7
1557 . . 208119 24

llä Steigen des Gewinns bei nicht vermehrtem Verbrauche er-
Nch aus dem Abschlüsse günstigerer SalzlieferungSverträge.

brie dulverregal.  Den Handel mit Schießpuloer und dessen Fa-
H " '̂wn beschloß die Regierung im Jahr 1622 ausschließlich zu ihren
»er!!, , nehmen. Der Pnlperverkanf geschah durch die Zeughaus-
p. ^ " nng. Erst im Jahr 1787 wurden in der Stadt und aiif der
^ "Schaft obrigkeitliche Pnlveikänfer bestellt, welche ihre Vorrälhc

der Zcnghausverwaltiing zu beziehen und in festgesetztem Preise
« ,verkaufen hatte » Der Ertrag des PulverregatS war nicht von

Er kam auf 2000 bis 3000 Fr . a, W , jährlich zu stehe,r,
se» » ^ der neuen Bundesverfassung qleng das Regal an die Eid.
" ""tseuschast über,
dls ^ " stdregal.  Die Jagd war von jeher insoweit ein Regal,
^a < , Regierung Jagdordnungen erließ und Erlaubuißscheine oder
big für das Zagen ausstellte ; aber als Finanzgnelle erscheint ste
dedĉ ^ 3ahr 1798 nicht. Seither bildet die Jagd eine, jedoch nicht, d* EiuuahmSguclle. Die Einnahme erschien jedoch in dem

^ kingesührten Abgabenspstem unter den LnruSabgabeu, und nichtG
°Nn, v, «uzen,,7
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als Regal . Die Abgabe von der Jagd beträgt mehr nicht als unge¬
fähr 2000 Fr . a . W . ever circa 3000 neue-

Postregal . Erst im Jahr 1803 wurde das Postwesen r»n>
Regal erhoben . Früher bezog der Staat von den Posten nichts . D"
Briefe giengen durch Fuß - und andere Boten , welche theils als
obrigkeitliche Angestellte , wie der Badenerbvte , der Konstanzerbote
ii . s. w - , theils als Unternehmer regelmäßige Kurse machten . Das
der Personcntransport postmäßig betriebe » worden wäre , davon war
keine Rede . Im Jahr 1693 kam eine Post von Bern und Zürich
aus über den Gvtthard nach Mailand zn Stande . Luzern ertheillr
aber den Unternehmern , Muralt in Zürich und Fischer in Bern , nur
eine Konzession , ohne etwas zu beziehen , vielmehr wurde eine Z »lb
befreiung ertheilt . Das Postrcgal gieng in Folge der neue » Bundes¬
verfassung an den Bund über.

Die Durchschnittssumme des Reinertrages , welchen das Po stweh"
im Kanton Luzern während der Jahre 1844 , 1845 und t846 abge¬
worfen , als Maßstab der vom Bunde für Abtretung de« Postrcgal»
dem Kanton zu leistenden Entschädigung betrug 40,570 Fr . 7 t Rb
a. W ., oder nach neuer eidgenössischer Währung 57,958 Fr . 16 Rp

Luzern erhielt:
Jahr. Franken

neue Währung.
Jahr. Franken

neue Währung
185l 46683 1855 47128
1852 57958 1856 57958
1853
1854

57958
37958

1857 57958

st. Einkünfte aus Steuern.
Direkte.

Die älteste Steuer war die sogenannte Dogtsteucr Es wK
dieses eine Abgabe , welche dem Vogt von den Vogtbaren für den pr >'

vaten , gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsschutz gegeben wurd^
Sie war jährlich ein Halbvisrtel und ein Huhn von jeder HauSha^
tung , was dann später in ein Haber - und Hühnergeld von alljähr " "
10 —15 Schillingen umgeändert wurde.

Eine zweite Steuer war das Reisegeld , Es war dieses e>>̂
Auflage , welche die Aemter auf sich selbst legten , um bei AuSzüg^
iu 'S Feld die ihnen obliegende Ausrüstung , Besoldung und Verpflegung
ihrer Kontingente zu bestreiten . ES war somit das Reisegeld ov»
die gemeine AmtSstener  eine Steuer zu Staatszwecken , ab«
nicht direkte zu Handen des Staates . Letzterer verfügte jedoch übe
die Reisegelder in Kriegsfällen.

Zn alten Zeiten wurden freiwillige Steuern unter dem Naw^
„Bitten oder Hilfen " bezogen , so im Jahr 1416 , unmittelbar »a
dem Feldzug von 1415 , gegen Herzog Friedrich von Oestreich,
Zweck des Ankaufes von KriegSgeräthschaften.

Später folgten allgemeine Landstenern . Die erste solche Str >̂
wurde zu Stadt und Land erhoben um die Zeit der Burgnnderkrtes
im Jahr 147t . Es ivar diese Steuer :
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Eine Kopfsteuer . Jeder , welcher It Jahre alt >md in der
Stadt Luzern oder dere » Gebiet gesessen »>., >. — Reiche und
Arme , Einheimische und Fremde , Männer und Frauen , Knaben
und Töchter , Dienstknechte und Mägde — mußte fünf Jahre
hindurch alle Fronfasten »on seinem Leibe eine » Schilling geben.

2 ) Eine Vermögenssteuer . Zeder war gehalten , alles das
Eeinige , es sei Liegendes oder Fahrende » , bei seinem Gide zu
Geld anzuschlagen nach dem Werthe , de» es für ihn hatte . Von
je ISO Pfund Heller mußten während fünf Jahren alle Fron-
fasten 1 Schilling bezahlt werde » . Um richtige VermögeuSanga-
ben zu erhalten , wurde verordnet , daß Jeder des Andern Gut um
die Summe , zu welcher fich dieser zur Steuer bekennt , annehmen
könne , sofern er demselben sofort da » baarc Geld auszahlt ") .

Von , Ende des fünfzehnten Jahrhunderts bis Ende des sieben-
ahnten Jahrhunderts wurde keine allgemeine Landsteuer mehr bezo-
3kn ; dann aber wurde eine solche auf zwölf Jahre ausgeschrieben,
»ni> zwar als Pfennigsteuer und als Früchtenücuer.

Was ein Grundstück in mittlern Jahren über die Baukosten hin¬
aus nach der Schätzung einer obrigkeitlichen Kommission ertragen
fechte , mit andern Worten , was er pachtweise dem Eigenthümer
Anbringen mochte , wurde der Taxation für die Pfennigstcner  zu
Gründe gelegt . Von der ermittelten Summe dieses Ertrages hatte
""sr Eigenthümer de» vierzigsten Pfennig an dle Pfennigkeuer zu cnt,
schien . War das Grundstück mit hypothekarischen Schulden beschwert,
^ hatte der Eigenthümer dann aber dem Zinsgläubiger auch seiner-
wtts den vierzigsten Pfennig des JahreSzinseS inne zn behalten . Die
Diener traf also de« Eigenthümer und de» ZinSglänbiger jeden pro
"ata . War eine Liegenschaft so belastet , daß über den Gültenzins
Ä " die Bankosten hinaus sich kein Reinertrag ergab , so sollte die
^ »«irne des Zinses als die Stenersumme angenommen werden . In
^esen , Faste fiel also die Steuer auf den ZinSglänbiger allein.
, Zehnten , Grundzinse und Korngülten , welche in Natnra eutrich-
" wurden , waren ein Theil des Ertrages einer Liegenschaft , welche
°n dem zn Geld anzuschlagenden Reinertrag der Grundstücke gegen-
"°er dem Eigenthümer in Abzug kominen mußte . Sie bildeten aber

M der andern Seite , wie die Gültcnzinse , ein reines Guthaben der
^ "sprecher . Um nun dieses ebenso zn besteuern , wählte man nicht

k» Weg , den vierzigsten Theil des durch den Eigenthümer des Gutes
Anspreche » zurückbehalten zu lassen und von ihm denselben zu

wrder » , wie es bei der Geldkeuer der Fall war , sondern man nahm
Grundlasten in ein Urbar , und bezog dann als sogenannte FrSch¬

önst euer  den vierzigsten Theil des Ertrages von den Nnsprccher » ,
' h - den Zehnt - und Grnndzinsherren direkt.

. . Während der zwölf Jahre betrug die Psenniqstcuer jährlich
3" ahr l7, .->00Gl ., und die Früchtensteucr von 7»tt bis 2«00 Gl-
- Von da an wurde bis 1793 keine direkte Vermögenssteuer mehr

°i»gen.

Segeffers Rechtsgeschichte , Bd . Ik , S . 332
7'



Während der helvetischen Periode von 1798 bis 1893 erfolgte,
wieder Vermögenssteuern , Solche wurden in runden Summen »V
die Kantone ausgeschrieben , weiche dann von den Kantonaloerwaltn »-
gen auf die Gemelnren , und von den Municipalitäten ( Gemeinde-
räthen ) auf die einzelne » Stenerpffichtkgen , Altes nach dem mnth-
mählichen Vermögen , vericgt wurden . Die Liegenschaften wurden,
behufs der Besteuerung , in ein Verzeichnis genommen und gewcrtho
(Kadasterschatznng ) ,

Während der Mediationsperiodc ( 1803 — 181 -1) wurden als direkte
Steuern nicht Vermögenssteuern überhaupt , sondern Grundsteuern,
K a da st er genannt , bezogen . Gewöhnlich wurde Ibst auf das Tau¬
send gelegt , (den ZinSgiäubigern konnte der Liegenschaftsbesttzer daS
Betreffntß abziehen ), und die Steuer warf dann 05,000 bis 100,000 Fr-
a . W , ab . Der Bezug erfolgte vier Mal , Einmal jedoch im JalO'
1805 , wurde eine Vermögenssteuer im Liegenden und Fahrenden all
außerordentliche Kriegsstener im Betrage von 200,000/Fr . dekrettet-

Zm Laufe der Nestanrationsperiode ( 1814 — 1831 ) hatten eben¬
falls vier Kadasterbezüge , der letzte im Jahr 1827 statt . Im Iahe
1815 wurde eine außerordentliche Steuer von 150,000 Fr , auf Ver¬
mögen , Gewerbe und Erwerb ausgeschrieben.

Seit 1827 ist keine Kadastersteuer und überhaupt keine Ver¬
mögenssteuer zu Handen des Staates im Kanton Lnzern mehr aus¬
geschrieben worden.

Man pflegt bei uns nur die Vermögenssteuer » — dehnen sie stm
auf das gesammte Vermögen a „ S , vdc? beschränken sie sich anf daS
liegende Vermögen — sowie allfällig allgemeine Erwerbsstenern ab
direkte zu bezeichnen , obwohl dem eigentlichen Begriffe nach auch
andere Steuern , wie z, B , die VerehclichiingSfleuer , die Militär
cutlaffungstaren u , s, w, , als direkte zu bezeichnen wären . Wir wollen
bei dem hier z» l' ande üblichen Begriffe stehen bleiben und einer
einzigen Steuer erwähnen , welche von 18l7 bis 1826 bezogen , dann
aber wieder aufgehoben wurde.

Es ist dieses die sogenannte Fenerplaiten - oder Feuer stätte » -
stener.  Dieselbe bestand darin , daß von jeder Feuerstätte jährlich
1 Fr , 5 Btz , a , W , theils von dem Inhaber , theils von der betrsr
senden Gemeinde bezahlt werde » mußte . Die Steuer warf jährlich
circa 20,000 Fr , ab.

Indirekte Steuern,

Zölle,  Man rechnet den Zollbezug oft zu den Regalien , Wo
betrachten thu als Steuer , Das Recht des ZoltbezugeS verlieb-
gleich wie daS Müuzregal , zuerst Kaiser Sigismund der St -' d'
lnzern,

Et gab bis anf die neueste Zeit eine Menge Zölle , als : Grenä
z- llc (Weggclder ) , Brückenzölle , Waffcrzölle , Marktzölle , Mnnizst ' ^
zolle u , s, w , ,

Besonders tritt in früher » Zeiten i» Vorschein der sogenanm
Pfnndzoll,  Es war dieses eine Abgabe von jedem Pfund Waar >-
welche von Gästen und Fremden i 1 der Stadt Lnzern wollten ve-
kaust werden . Die Bürger der Stadt waren von der Abgabe stO"



tot

und ebenso durch Verkommniffe die Neuer , Schwpzcr , Unsterwalrncr,
äuger und Zürcher.

Die Zölle in Sempach , Snrsce und Willisan gehörten den dafi-
9,en Gemeinden neu jeher , und als zur Zeit der helvetische » Republik
bas Staatsgut und das Stadtgnt voneinander geschieden wurden,
hrlen auch die Munizipalzölle in Luzern (Thorzoll . Pstastergcldj , die
Gilgen Marktzölle (Standgeld , AnkcnwaaghanS n . s. w ) und die
Manthgcbührcn (Sich ) der Stadt zu.

Die dem Staate verbliebenen Zölle warfen rein nur circa 16,01)0 Fr.
" W . jährlich ab.

Mit dem 1. Jänner 1835 hörten , in Krall eines Gesetzes , alle
^ »llberechtigungen , welche nicht dem Staate zustanden , gegen Ent-
Ichädignngöicistnng auf , und es wurde bestimmt , daß die künftig zu
erhebenden Zölle bestehen seilen:

» , Zn Weg - und Brückengeldern,
d , in Ei ».- und Ansgangszoll,
e , in Durchfahrt - - (Tranfit -j Zoll,

Die Zölle wurden fortan nur an der Grenze des Kantons be-
lrgr » , und keine mehr im Innern des Kantons , Die Kaufhaus - und
^ «staebühren , wovon aber dem Staate nichts zufiel , blieben bestehen.

Von 1835 an warfen die Zölle jährlich ungefähr 20,000 Fr , alte
Währung ab.

In Folge der neuen Bundesverfassung von 1848 giengcn die Zölle
"u die Eidgenossenschaft über , und werden an den Grenzen der Schweiz
^richtet . Die Eidgenossenschaft bezahlt dem Kanton Luzern jähr,
"jh 49,808 Fr , a , W , oder 72,705 Fr , neue eidgenössische Währung,
sittlich 4 Batzen a , W , auf jeden Kopf der Bevölkerung , nach der
^Eszählung von 1838 , Davon giebt aber der Staat , wegen Auf¬
hebung der Kaufhausgebühren , der Stadt Luzern 10,714 Fr . ab,
v Ohmgeld (Nmgeld ) , Es ist dieses von jeher eine für den im
'-aude verbrauchten Wein , mit welcher der sogenannte böse Pfen-
,9  früher in Verbindung stand , bezogene Steuer , Beide , Umgcld

böser Pfennig, 'kommen schon im vierzehnten Jahrhundert
4^ - Das Unigeld erscheint 1392 in der Form einer Gcwerbsstener
^ >f die Wirthe . Der böse Pfennig wurde 1394 eingeführt , und zwar
,rbe „ dem Nmgeld . Er betrug 8 Schillinge und 4 Denare von
östlichem Saume Wein , welcher hergeführt oder eingelegt wurde.

Später fielen Nmgeld und Böspfennig zusammen , und es wurden
" Schillinge 4 A . von dem Saume bezogen,

. . Die Mediationsregiernng bei ihrem Amtsantritte setzte das Nm-
d auf 3 Rappen für jede Maaß Wein und Bier ; auf 5 Rappen

nr jcve Maaß gebrannter Wasser , und auf 1 Rappen für die Maaß
-"-oft oder Obstwein,
a .̂ Später erhöbtte die Mediationsregiernng das Umgcld auf 1 Btz,
^ st,r frde Maaß Wein , 5 Rp , für die Maaß Bier , 15 Rp . für

^ Maaß gebrannter Wasser , und 3 Rp , auf die Maaß Most,
x- ,Hiebe ! hatte es bis auf die jüngste Zeit sein Verbleiben , mit der
, jsgen Modifikation , daß das Nmgeld für eine Maaß Wein schwei-
ŝ lchc» Ursprunges auf 14 Rp , n , W, , dagegen für eine Maaß nicht

' ^ izerischen Ursprunges auf 1b Rp , n . W , festgesetzt wurde.
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Von dem Getränke , welches in den Kanton eingeführt wird , ge'
schieht der Bezug des Umgeides an der Grenze . Von dem inländi-
sehen Getränke hingegen wird das Unigeld vermittelst eines Ver-
brauchspatentes , welches die Wirthe und Kleinhändler alljährlich ;«
lösen haben , bezogen.

Dasselbe betrug:

Jahr. Fr.
a . W. Jahr. Fr.

n. W.

1848 94952 1851 126051
1849 7<!6I2 1852 139572
1850 89972 1853 I49424

1854 107932
1855 107729
I85K 122825

Es kommt hiczn für das inländische Getränk jährlich circa
12,000 Fr . n . W.

Wir geben hier von den letzten drei Jahren eine detaillirlt
Uebersicht:
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Stempelabgabe . Diese wurde zuerst von der helvetisch»
Regierung eingeführt und dann von der Mediation - - und den sehen»
den Regierungen beibehalten . Gemäß derselben müssen alle Akte»
nnd Titel , welche den Werth von 12 Fr . a . W . übersteigen , ant
Stempelpapier geschrieben werden . Der Bogen kostete seither 3 Btz-
a . W . . jetzt 4t»El . n . W , hingegen der halbe Bogen kostete frühe
nur 1 Btz . , jetzt 20 Ct ., der Viertelsboge » kostet 10 Ct . , der Achtclö»
bogen 5 Ct.

Kundmachungen bezahlen ebenfalls die Stempelabgabe . Für diele
wird die Stempelgebühr größtentheils durch daS -KantonSblatt bezogen-
Bei der Ginrücknng wird nämlich die Stempelgebühr (3 Rp . a.
;n 160 Ercmplare » berechnetj bezahlt.

Die Stempelabgabe betrug netto:

Jahr. Fr.
a . W. Jahr. Fr-

n . W.

1818 13462 1851 17835
1849 12700 1852 19561
1850 13892 1853 20371

1854 18639
1855 19617
1856 20755

Wie bemerkt , schlägt sich daz » der Ertrag des Kantonsblattes,
welcher ungefähr auf 12,000 Fr . n . W . jährlich zn stehen kömmt.

Erbsabgabe.  Diese wird bezogen von den fallenden Erbschn l
ten nnd Vermächtnissen . Die allernächsten Verwandten , als Kinder
Eltern nnd Geschwister , sind von der Abgabe frei ; entferntere Ver¬
wandte bezahlen dieselbe , je nach der Entfernung von Vr bis 6 vor»
Hundert.

Die ErbSgebühren betrugen:

Jahr. Fr-
a . W. Jahr. Fr.

n . W.

1348 6598 1851 5410
1849 7412 1852 6447
1850 4429 1853 6775

1854 1564
1855 1803
1856 7175

e. Einkünfte aus Gebühren.

Gcwerbs - und Handelspatente.  Es giebt : » . Markt'
patente  für den Verkauf auf Jahrmärkten ', t>. Meßvatente-
o . Verkaufspatente,  außer den Jahrmärkten und Messen »»»
außer dem Kaufladen ; >1. Gcwerbspatcnte  für Gewerbsler " ' '
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Eriche zu Ausübung ibreS Handwerkes umher wandern ; e . Bestcl-
uingspatente auf Muster . Die Patente werden auf ein Jahr
Ausgestellt und kosten 2 — 40 Fr . n . W . Für BcstcllungSpatenle
?. bis 100 Fr . Die Patentgcbühren werfen 5000 — 6000 Fr . n . W-
Ehrlich ab.

KanonSgebnhren . Kanons wurden früher bezahlt für die
Ausübung aller nicht freien Gewerbe , gegenwärtig nur noch ein für
"He M .ij für Ertheilnng eines TavernenrechtcS (500 bis 2500 Fr.
he»e Währung ) , für Ertheilnng des KantonSbürgerrechteö (gewöhnlich
illo— KOOFr. a . W ) , und jährlich für Pintenschcnkrechte (40 — 160Fr.
" W ) , für Mostschenkrrchte und Bierschenkrechtc (20 — 60 Fr . a . W . ) .

VerehclichnngSgcbührcn . Diese bestehen in Bezahlung
^sn 20 Fr . a . W . in die Militärkasse non Seite des Bräutigams.
^ >e betragen jährlich 1i bis 12.000 Fr . u . W.

Militärentlassungsgebühren , welche alljährlich von Den-
itnigen bezahlt werden , weiche wegen körperlichen Gebrechen oder aus
"bdern Gründen von der persönliche » Leistung der Militärdienste ent-
Men werden . Die Militärentlassnngsgebühre » betragen ungefähr
^ bis 14.000 Fr . n . W jährlich.
, Tanzgebühre » . Für jeden Tanztag , mit Ausnahme der zwei
phten Fastnachttage im Winter und der Tanziagc für Hochzcitgäste.
, ^ ahlt der Wirth eine Gebühr von 8 Fr . a . W . Die Tanzgebühre»
"" ragen jährlich 1500 bis 2500 Fr . n . W.
. Hundezeichen . Zu Aufrechthaltung der erforderlichen Polizei
'Akr dje Hunde müssen dieselben mit einem Zeichen versehen sein.

bie erste Einlösung eines solchen werden ein für alle Mal 2 Fr.
W . bezahlt . Die Einnahme ist natürlich sehr unbedeutend,

b Bußengelder . Die Bußen bildeten von jeher einen Theil
^ öffentlichen Einkommens . Ehemals fiel bei todcswürdigen Ver-
Jkchei , das gesummte Gut des Verbrechers der Landeshoheit zu.

Zeit der helvetischen Republik wurde ausgesprochen , daß in kei-
Falle die Konfiskation der Güter eines Vernrtheilten anSgespro-

de>, werden dürfe . Dabei verblieb es . Die Einnahme , von Burcin
Mein herrührend , ist , wie die Natur der Sache es mit sich bringt,

verschiede ». Wir gebe » hier eine kleine Uebersicht:

Jahr. Fr.
a . W. Jahr. Fr.

n . W.

1848 835 t 1851 9805
184g 360ü 1852 5372
1850 5,84 1853 8971

1854 5714
1855 7189
1856 10097

kalb Sportelu  der Kautonsbchörden , nämlich des Rcgierungs-
wjAsS, des ObergerichteS , des Kriminalgerichtes , der SanitätSkom-
"de^ vN' welche , da die Mitglieder dieser Behörden firc Besoldungen

Sltzungsgelder beziehen , in die Staatskasse fallen.



Ehemals bildete auch der sog. Abzug (censns emixrstio " ^
eine Einnahme . Dieser bestand darin , daß von Erbschaften , welw»
außer Land giengen , sowie von solchem Gut , das durch Vcrhcirathuui!
weggezogen wurde , der zwanzigste Pfennig , das ist fünf Prozent , ab»
gezogen wurde . Die Abzugsrechte im Innern der Schweiz wurde»
durch die Mediationsakte abgeschafft . Mit den meisten auswärtig »»
Staaten finde» fich jetzt Freizngigkcits .Traktate abgeschlossen.

Bis 1798 bildete auch daS sogenannte Fricdgeld,  weicht
Frankreich bezahlte , eine Einnahme für den Staat . Es bestand die'
ses Friedgeld in 3000 Livres jährlich.

Von den Ausgaben.
In asten Staate » bilden die Kosten der Administration die Auf

gaben . Zu diesen Kosten zählen überall die Besoldungen,  b >»
Auslagen für die Baute » und öffentlichen Werke , für da»
Kriegs Wesen,Polt z e iwescnu.  s . w.

Betreffend die Besoldungen,  so waren die firen Besoldung »»
vor 1798 gering . Die Mitglieder der Regierung hatten Sitzung »'
gelder , ein Kleinrath 20 Schillinge , ein Großrath 12 Schillings
Beide Schultheißen , die vier ältesten Rathsglieder , der Stadtschreiber
und der Rathsrichter erhielten doppeltes Raths - oder Eitzgeld.

Das meiste bestand in Emolmnenten unter allerlei Name » , wir
Hühnergeld , NcujahrSgeld , Flschgeld,  dann Stubengtl »»
von Parteien bei Verleihung von Pfründen , Bestätigung von 3ust »'!
inenten . Legitimationen und ähnlichen Gnadenakten . Dazu kamen d>
Pensionen . Einige Aemter waren besonders bedacht , wie die Sck « '
heißen , Seckelmeister , der Nathsrichter , der Kornherr , der Salz
direkter » . s. w . ...

Der Amtsschultheiß bezog nebst den Accidentien seiner St »»
eine JahreSznlage von 400 Gl . , der Altschnltheiß von 130 Gl.
Seckelmeister hätic gegen das Ende der alten aristokratischen R »g' »
rung einen festen Gehalt von 1400 Gl . Der Bauherr erhielt »»»»
einigen Gefallen die Hälfte des Abhokzes . im Ganzen auf »A,
750 Gl . gewerlhct . nebst Taggeldern von t Gl . 20 Schl . für amtliw
Reisen . Der Schloßvogt zu Wikon stellte fich auf 1800 Gl . , "
Stadtschreiber zu Willisau auf 3000 Gl . Die Landvögte erhielt»
als Jahrloh » auch in der letzter » Zeit nur 3 Gl . 30 Schi . ; >h» E >»'
kommen bestand aus bestimmten Theile » der Erträgnisse des von >h»^
verwalteten AmteS . . ^

Nach einer zehnjährigen Dnrchschnittsbercchniing über die 3 »? -
1787 bis 1797 , welche die helvetische Regierung sich vorlegen I>»̂
belicf sich das Gesammteinkommen des Landvogtes zu Willisau
2400 Gl . jährlich , dasjenige von Rothenburg auf 1200 Gl, , Entleb»
000 Gl . . RuSwil 750 Gl . , Münster 500— «iOO Gl -, Büron und Tri »"
gen 420 Gl . , Habsburg 400 Gl . , Malters und Littan 350  G '
Weggis 150 Gl -, KrienS »nd Horw 250 Gl . , Knutwil 120
Ebikon 60 Gl . , die Seevogtei Sempach circa 800 Gl . Dazu kam
die Pensionen.

Frankreich zahlte jährlich 16.000 Livres ; davon fielen 3000
als sogenanntes Friedgeld in den Staatsseckel , da « übrig « wurde
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^ >lt . Dgn den Kleinräthen erhielten die sechs älteste » auf beiden
Alten ( Sommer - »nd Wiuterscitc ) jeder 256 Livres . Dom Siebenten
tkver Seite an erhielt der Anciennetät nach jeder 5 Fr , weniger als
a, ? Porgänger , so daß e» den jüngste » Mitgliedernj , den achtzehnten
""l jeder Seite , je 140 LivreS betraf.
, Äm Großen Rathe war das Marimnm für den Acltesten auf
06 LivreS angenommen ; dann verminderte sich die Summe je um

Ae » Livres , so daß der Jüngste (vierundsechszigste ) noch 37 LivreS
Ehielt . Der Schultheiß erhielt zn seiner Nathspension anncch 100
ttwres>) .
g, Auf diese Weise erhielten durch die Vereinigung von besondern
sintern mit den Rathsstelle » viele NathSglieder ein gutes Einkommen,
y. . Während der Mediationsperiode waren die Besoldungen folgende:

(ja an Zahl ) bezogen 1600 Fr . a . W ., die Schult-
sttße und die Präsidenten der Finanzkammcr und der Polizcikamnrer
t°? sr eine Zulage von 200 Fr . , die Appellationürichter ( 13 ) 1000 Fr .,
.Äknigeu aus der Stadt jedoch nur 900 Fr . , der Staatsschrciber
in/ ? öer Schreiber einer Rathsabtheilung 800 Fr ., der Fiskal
welcher Vcrhörrichter und öffentlicher Ankläger zugleich war ) IIOoFr.

Was die Großräthe betrifft , so war verfassungSgemäß bestimmt.
die Quartiere denjenigen Mitgliedern des Großen Rathes , welche

. ^ Unmittelbar wählten (20  an Zahl ) eine Besoldung festsetzen konn-

. ? - was aber nirgends geschah . Die Verrichtungen der indirekt ge-
lchltcn Mitglieder sollten »nentgcldlich sein . Man verfiel aber bald
Us den Ausweg , daß man den Mitgliedern des Großen Rathes unter

k ?« AEel von Salzsaktoren oder Salzinspektoren jedem jährlich ein
vu? Salz gab.

, Während der RestanratlonSperiode stellten sich die Besoldungen
-o^ udermaßen : Ein Mitglied des Kleinen oder Täglichen Rathes
1, „ un Zahl , wovon 13 zugleich den AppellationSrath bildete») bezog
,oO0Fr . a . W ., der Altschnltheiß 1600Fr . , und der Amtsschultheiß
z.^ OFr . , die Mitglieder ab der Landschaft erhielte » eine Zulage von
>.A,sr . , der StaatSschreibcr bezog 1600 Fr . , der Berhörrichter (welcher
«b?r ^ öffentlicher Ankläger war ) 800 Fr - , die Schreiber einer Raths-
, ! ueilnng 800 Fr . Die Oberamtmänner hatten neben den Sporteln
H .^ ularinm von 2000 Fr . Bekleidete ein Mitglied des Kleinen
der L üW ^ ich die Stelle eines Obcramtmanns , was in der Regel
ein war , so wurde die Kleinräthliche Besoldung von 1200 Fr.
Aj ^ echnet . Die in der Stadt wohnenden Mitglieder des Großen

erhielten eine Entschädigung von 80 Fr ., und die nicht in der
wdt wohnenden 120 Fr.

. Während der Periode von 1831 — 1841 erhielte » die Mitglieder des
?4«ür ^ »der RegiernngSratheS ( 15) 1400 Fr . a . W . , der Schultheiß
der »," ? ' die Mitglieder des Appellationsgerichtes ( 13 ) 1000  Fr . ,
P , Präsident desselben 1600 Fr ., der Staatsschreiber 1600 Fr . , der
ei„ Zurichter 1400 Fr . , der Staaisanwalt 1400 Fr . . die Schreiber
stibnr athSabtheilnng 1000 Fr ., die Amtsstatthalter 600 Fr . Hin-
^ ^ h der M itglieverTdes Großen Rathes blieb die Besoldung

^ Trgkffer , RechtSgrschichte Bd III , I I. Buch . S . 72.



unverändert . I » tiefn ', wie in den frühem und spätern Periode »«
erhielten die Präsidenten und Mitglieder der Bezirksgerichte keine
Besoldung , sondern waren auf die Sportcln angewiesen.

Während der Periode von 1841 — 1847 war die Besoldn » ,; eine^
NegiernngSratheS ( l I ) 1500 Fr . ; des Schultheißen 2000 Fr . , einte
OberrichterS ( II ) 1200 Fr . , des Präsidenten des Ober -gerichte-
>600 Fr . , des Staatsanwaltes 1400 Fr . , des Verhörrichters 14008 » -
eines Kriminalrichtcrs 600 Fr . , des Präsidenten des Kriminalgcriw'
teS 1200 Fr . , des Staatsschreibers 1600 Fr . , des Schreibers dO'
Rathsablheilungen 1000 Fr . a . W . Die Mitglieder des Große"
Rathes erhielten ohne Unterschied jeder 120 Fr . per Jahr.

Während der Periode von 1848 bis jetzt iß die Besoldung de>
RegicrnngSräihe (9 an Zahl ) auf 1800 Fr . a ? W . bestimmt , diejenüff
des Präsidenten desselben (des Schultheißen ) auf 2200 Fr . a.
die Besoldung der Oberrichter ( II ) verblieb zu 1200 Fr . a . W ., dlt
2 Mitglieder der Justizkommlssion des ObergerlchteS erhalten ei»t
jährliche Anlage von 150 Fr . a . W . . der Sekretär eine solche v""
200 Fr . ; die Mitglieder des Kriminalgerichtes für jede Stunde En >°
sernnng vom Sitzungsorte 4 Btz . für Hinreise und für Herreise , dee

Gehalt des Staatsanwaltes ist auf >500 Fr . a . W . festgesetzt , de^
jenige des Verhörrichters auf 1400 Fr . , des StaatsfchreiberS
1600 Fr ., eines OberschrciberS 1000 Fr . a . W.

Betreffend die Ausgaben für Baute » und öffentliche Werk^
(Gebäude , Straßen - und Flüffebau ) , so betrugen dieselben unter de>
alten Regierung (vor 1798 ) , wo aber der Haushalt von Staat »»"
Stadt noch nicht gesondert war , jährlich circa 12,000 Gulden , »nte°
der McdiationSregiernng circa 12,000 Fr . a . W ., unter der Restanr "*
tionSregierung circa 20,000 Fr . a . W ., unter der RegenerationSregie-
riing circa 40,000 Fr . a . W. , unter der Svnderbundsregiernng circ"
45,000 Fr . a . W. , unter der gegenwärtigen Regierung ungefähr da"
Gleiche.

Für das M llitärweseil verausgabte die alte Regierung wenljl-
15,000 Gulden , welche jährlich die Stadtgarnison kostete, mochte da"
Einzige sein . Auch unter der McdiationSregiernng stieg die Ausgab
wenig höher . Unter der Restanrationsregiernng betrug dieselbe circ
40,000 Fr . a . 48 . Unter der Regenerationsrcgierung circa 45,000 8 "'
a . W Unter der Sonderbnndsregierung (in ordentlicher Zelt ) cO^
60,000 Fr . a . W . Unter der gegenwärtigen Regierung circa 90,0008 °'
alte Währung.

Für das Pollzelwesen  wurde unter der alten Regierung df"
StaatSwegen beinahe nichts ausgegeben , unter der MediationSreguj
rnng jährlich circa 38,000 Fr . a . W . (darunter für das LandjägO'
korps 11,000 Fr . und für die Strafanstalt 14,000 Fr ) , unter d'
Restanrationsregiernng circa 42,000 Fr . a . W (darunter 20,000Fr . l"
das Landjäger -korps und 17,000 Fr . für die Strafanstalt ) , unter d°
Regenerationsregien, „g circa 48,000 Fr . a . W . (darunter 22,000 8 °'
für das LandjägcrkorpS und 18,000 Fr . für die Strafanstalt ) , >E
der Sonderbundsregiernng ( tu ordentlicher Zeit ) circa 60,000 n
a . W . ( darunter 28,000 Fr . für das LandjägerkorpS und <9,000
nach Abzug der Einnahmen für die Strafanstalt ), unter der griff"
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Dortigen Regierung circa 80,000 Fr . a . W . (darunter 29,000 Fr . für
Landjägerkorps und 25,000 Fr . nach Abzug der Eiuuahmen für

Strafanstalt ) .
. Au das Erzichungswcsen leistete die alte Regierung nichts;

Mediationsregieruug trug jährlich circa 4000 Fr . a . W . bei , die
^kstauratienSregierung circa 5000 Fr ., die Negcnerationsregierung
f'ssca 40,000 Fr . , die Souderbnndsregierung circa 70,000 Fr . a . W . ,

gegenwärtige Regierung circa 80,000 Fr . a . W . Es sind dieses
Zuschüsse des Staates zil den EinnahmSquellen für das ErzichnngS-

"" sen. Diese Einnahmsguellen , bestehend aus vorhandenen Fonds
,'hd Beiträgen der Stifte und Klöster , sowie der geistlichen Kasse,
' "sten, circa 00,000 Fr . a . W.
. Für das Gerichtswesen verausgabte die alte Regierung eben«
" " s nichts ; die Mediationsregieruug (mit Inbegriff der Bcsoldnn-
W ) circa 20,000 Fr . a . W . , die Nestaurationsr 'egierung kaum die
Allste , indem der AvvcllationSratb aus einer Abtheilung des Kleinene°er '
>r>w^er RegierungsrathcS bestand ; unter der RegcnerationSregierung b«-
stOgcn dic Ausgaben für das Gerichtswesen (nach Einführung des
' " !»,i „algerichtcs ) nach Abzug der Einnahmcn jährlich circa 30,000Fr.
,/ W . ; unter der SondcrbundSrcgierung ungefähr das Gleiche , und
"" r der gegenwärtigen Regierung circa 40,000 Fr . a . W.

. Wir geben hier eine Uebersicht der Staatseinnahmen und StaalS-
'" Oaben feit 1804.

», Zu bemerken ist , daß überall nur die eigentlichen Einnahmen und
- '" gaben erscheinen , mit Weglaffung des Zuwachses der Inventarien

der Einnahme , und des Abganges derselben in der Ausgabe . Eine
^ '" »abine bildet die Periode von 1813 bls 1830 . Hier ist dcr In-
^ »tarienzuwachs in der Einnahme , und der Jnvcntanenabgang in der
' '" gäbe . Bon dabcr köiumt es , daß in lctzkgedachter Periode so

U. berschüsse der Einnahme » erscheinen.
Des NmstandeS wegen , weil — mit Ausnahme dcr Periode von

bis 1830 — der Zuwachs und der Abgang der Inventarien nicht
? ''>dariren , mögen die hier folgenden Uebersichten mit andern früher
a ' snnt gemachten nicht übereinstimme » , indem in den letzter » jener
^ " ' achs ' „ ud Abgang enthalte » ist , was eine bedeutende Differenz
y" cht. Allein der Zuwachs au Inventarien gehört nicht in die Ein-
>»n ^ ber laufenden Rechnung , am wenigsten das Militärkleider-
y" staziii . welches verbraucht wird . Es stellt wohl Niemand seine
^ .̂ iehafflen Kleider gegenüber dem dafür ausgelegten Gelde in die
c-stchahme. Vermögcnsbestande mag mau solchen Anschaffungen

Platz anweisen.

Uebersicht der Staats - Einnahmen und Ausgaben
von 1804 bis 1814.

, Jahr. Einnahme. Ausgabe. Vorschlag. Rückschlag.

1^01
^8s)5

Fr.
183104

Fr.
184340

Fr.
535

Fr.

240432 226403 23047 —

Ucbcrtrag 454556 4I0S54 23002



Jahr. Einnahme. Ausgabe. Vorschlag. Rückschlag'

Fr- Fr. Fr. Fr.
Uebertrag 434556 410954 23602 —

180« . 250027 205152 53875 --
1807 . 287464 2I847I 38993 —
1808 . 205909 211974 — 6065
I80S. 178474 256489 — 78015
1810. 292083 195235 96848 —
1811. 212388 235619 — 23231
1612. 239160 190762 48698 —
1813. 350557 350062 495 —
1814. 330550 347187 — 10637

2766468 2621905 262511 117948
Ausgabe 2621405 Rückschlag . . 117948

Mehreinnahme 144563 Vorschlag .144563

Jahr. Einnahme. Ausgabe. Vorschlag. Rückschlag

Fr. Fr. Fr. Fr - ,
1815. 432192 447320 — 15128
1816. 333753 346742 — 12989
1817. 219932 275773 — 55841
1818. 303602 264722 38880 —
1819. 420751 287417 133304 —
1820 . 341371 265884 78487 —
1821. 329542 267621 61921 —-
1622 . 323547 224742 98805 —
1823 . 301502 227676 73826 --
1824 . 306694 226477 80217 --
1825 . 221207 247426 — 26219
1826 . 296286 222342 73944
1827 . 331064 216656 114408
1828 . 413459 240051 173405 —
1829 . 332120 266871 65249 —
1830 . 322656 316192 6464

5232678 4343945 998910 1101^
Ausgab« 4343945 110177

Mehreinnahme 888733 Vorschlag . . 888733



Bon <831 bis 1840.

IN

Jahr. Einnahme. Ausgabe. Borschlag . Rückschlag

Fr. Fr. Fr. Fr
>83,. 301973 479069 1770S6
>832. 366140 359233 6907 _
>833 . 320406 314468 5938
>834 . 361630 331630 30000 —
I835. 364379 3109,0 S3469 —
>838 . 397658 379277 18381 _
>837 . 459256 378105 81151 _
>838 . 477682 403635 74017 _
>839 . 494424 419106 75318 _
>840 . 468713 415727 52986 —

40,2261 379II60 398,97 177096
Ausgabe 3791,60 Rückschlag.. 177096

Mehreinnahme 221,01 Vorschlag ..221101

Von 1841 bis 1847.

Jahr. Einnahme. Ausgabe. Vorschlag. Rückschlag

>841 .
Fr- Fr. Fr. Fr.

449017 447909 1108
>842 . 433648 432685 963
>843 . 491253 485044 6209
>844 . . 509467 537456 h 27989
>845 . 512477 477407 35070 _
>846 . 576578 565842 10736
>847 . 525205 1020657' ) — 495452

3497645 3967000 54086 523441
Ciunahme 3497645 54086

Mehrausgabe 469355 Rückschlag.. 469355

Hierin sind enthalten die in diesem Jahre baar bestrittenenSouder-
»undikosten. Sie betrugen 362,845 Fr. Die Schulde» aber, von
welche» später die Rede sei« wird, erscheinen— weit nicht bezahlt—

der Rechnung nicht.
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Don 1848 bis 18S7.

Jahr. Einnahme. Ausgabe. Vorschlag. Rückschlag.

Fr. Fr. Fr. Fr a W FrnÄ'
1848 . 544132 570212 26080 372' S
1849 . 489118 604594 — 115426 16489»
1850 . 525459 539873 — 14464 206^
1851. 570666

Neue W.
659672

Neue W. Neue W.
89006 127I->>

1852. 824385 1032889') — — 208484
1853 . 839589 813678 25911 i - —
1854 . 796674 95,200 — — I5452b
1855 . 849I8I 957475 — ! - 108294
1856 . 897826 872812 25014 ' - —-
1S57. 940710 890875 49835

Vo

Rn.

rschlag

kschlag

821287
100760

720527

Wir sügcn übersichtliche Staatsrechnungen aus verschiedene'
Perioden bei, um etwelche Einsicht in das Detail der Einnahmen »"
Ausgaben ;n geben.

Uebersichtliche Seckelamtsrechnung im Rechnungsjahr
1773 bis 1774.

Einnahmen.
Vorjährige Restanz.
Diesjähriger Ertrag der Urbare (ZinSrodel

der Gülten und Hinterlagen ) .
Uebrige Einnahmen , worin 300 Gl . abge¬

löstes Kapital.

Summa der Einnahmen

i) Der Verlust in Folge der Münzreform betrug 2I l,418Fr . Luze^
hatte für t,873,489 Fr . a. W . Münzen geprägt i» 20 Sorten,
untcrjviele geringhaltige.

Bemerlung.  Durch dir Ausgaben wurden bedeutendeAusew' ,
fungcn in das MilitärbekleidnngSmagazin und in das Zeughaus gemacht.
Angeschaffte bildete dann wieder ein Guthaben, so daß das Staatsvcrl»
gen sich nicht »ach dem Matze der jährlichen Rückschläge verminderte.

Gl. Schl. A

420187 1t 4'/-

18916 7 -

138503 11 <>/r

577606 30



Ausgabe ».

Aauamt.
Afienbach und Emme.
^ >eaßamt.
.̂" »e Straße .

Zr». Rathsrichter (für Rathsgclder ) . . .
^kni Nmgeldner (zu Bestreitung kleiner lau-
- fcnder Ausgaben) .
^(ohnfastengelder.
darnisvn . , .
>chützenhänser.
^ndmnsterungen.
N 'men- und Lutherngeld.
^Mosen -, Brand - und Waffcrsteucrn . . .
Akmeine und ordinäre Ausgabe» .
sonderbare und Ertra -AuSgaben.
iz?(chenrvdel.
'" inkgelder.

Gld. Schl. A.

17000
1800 — —
5,00 — —
1200 — —
5978 31 —

5000 _
0294 14 —

15000 — —
640 15 —
824 7 2
249 2 1

1561 4 3
6157 15 2

21539 10 3
1855 15 —

51 —
,1,

87248 34 5

577606 30 —
87248 34 5

490357 35 1
7150 —

483207 35 1

Summa der Ausgaben

Summa der Einnahmen
Hingegen Ausgaben

»h . Bleibt Mehreinnahme
oe>l aber dieß Jahr in die Urbare eingetragen

So bleibt der Seckelmeister nur schuldig

Es ist dabei Folgendes ;» bemerken:
.. . Der Rathsrichtcr hatte als Ncchnnngsbeamtcr die Ausrichtung

'chorrechnung der Rathsgclder an Räthe , Hundert , Ausschüsse
dj? ^ ^nzlei zu besorgen. Ais Quellen hiefür waren ihm angewiesen
w^ on, Großweibel einzuziehendenBußen , welche in der Stadt vor

Gericht fielen und die Appellationsgebühren ; das Seckelamt
Ate da- Mangelnde zuschießen.

d' iir Nmgeldner mußte die kleiner» laufenden Ausgaben und ge-
^e Monatlich oder wöchentlich wiederkehrendeBedürfnisse bestrclte»,z. B . den Monatskernen . Er hatte einige Einnahmen , und so-

" diese nicht reichten, deckte das Seckelamt das Bedürfniß.
So war eS auch bei dem Bauamte und dem Straßenamte.
, des führte seine eigene Rechnung und cmpficng von deni"fsamte Zuschüsse, oder lieferte an dasselbe Ueberschüffe ab.

Zoll Ablieferungen erhielt das Seckelamt vorzüglich von der
di'at ^ Emig , von dem Kornamt , dem Salzamt , von den kand-

' ^ ^ w-
^^ sor Einrichtung ist es nicht wohl möglich, einen klaren und voll-

3tn Neberblick der Einnahmen und Ausgaben des Staates zu geben
om. v. «nzern. N . Bd.



Übersichtliche Staatsrechnung vom Jahr 1812.
(Mediationsperiode .)

Ei » nah m e ».
Von dem Salzregal.

„ der Münzvcrwaltnng.
„ der Steinpelverwaltnng.
„ den Domänen.
„ der Pnlververwaltnng.
„ ErbSgebührcn.

dem Obmgeld.
„ KewerbSpatentcn.
„ Wirthspatenten.
„ LurnSabgaben (Tanzen und Jagen ) .
, Kanzleigebühren.
„ Gerichlssporteln (vom Appellationsgericht) . .
„ Bußengcldern.
„ Zölle» .

Gemeindeverwaltung Lnzcrn (Wachtgcld) . .
„ der Seminarverwaltung.
„ der Poiiverwaltung.

Zinsen von Kapitalien.
Divers! .

Summa

Fr. Rv.
66729 64
2645 53
8774 26
6122 48
1835 90
891 84

91255 76
6593 79
2664 76
1462 14
2874 54
2633 37
1276 33

11286 60
4800 -'

10516 19
6510 --
7917 34
2676 86

239460 53

Ausgaben.
I . Diplomatische Ausgaben.

TagsatzungSkosicn.
Beitrag an die Eidgenossenschaft . . . .
Verschiedenes.

II . Militärausgabcn.
Werbung für Frankreich.
Zeughaus , darunter 3675 Fr . 36 Rv . Ar¬

beitslohn , das Uebriqe für Anschaffungen
Verschiedenes.

m . Finanzausgaben.
Anschaffung für Pulverfabrikativn : Salpe¬

ter, Schwefel, Arbeitslohn rc. . . .
Amtliche Besoldungen:

Kleiner Rath . Fr . 2886t . 33
AppcllaiionSgericht . . . „ 14030. —
Kanzleien . . . . . . . .  15825 . 87
Staatsbcdicnte . . . . „ 3752. —
Amtsgerichte . „ 2412. —
Militärbcamte . . 4282. 76
pandjägcrkorps . . 10842. 11
Scharfrichter . „ 371. 32

Nebertrag

Fr.

2704
5162

76

4912

13548
4318

11009

80379
SI388

Rp.

54
28
56

23

Fr.

7943

22778

30722

Rv

38

70
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, , . Ueberlrag
^ 'Usen„nd Verschiedenes.

IV . StaatsrvirthschaftlicheAusgabe».
A'rchenwesen. .
^khranstalleu.
Auchdriicker.
Wanten.
Großen - und Brückenbau.

V. Justiz - »ud PolizelauSgabcn.
Transportkosten von Gefangenen . . -
Unterhalt der Untersuchungsgefängnisse und
» deren Besorgung . .
B 'dizjaUen und ÄugenscheinSkosten . .
^lrafnnstnlr.
Mizelwache.
Diverst . .

VI . Staatsverwaltungsausgaben.
?ürcau -AnSgabcn.
Unterstützungen.
Znn' änen ? .
^rsekonto.
A!̂ >»cholj und Oel.

Summa

Fr. Np. Fr. Rv.
91388 62 30722 8

t348 40
92737 2

759 69
3893 49
337 60

3224 2l
8337 64

16552 64

396 95

253 l 16
1515 86

13677 47
5957 96
3144 81

27220 51

5577 76
1041 >45

13221 63
1437 73
2227

25 1>0
2353, 71

. . . 190762 96

Übersichtliche Staatsrechnung vom Jahr 1829.
(NestauralionSperiode.

^ Einnahmen.
^nni Salzregal.

- Ohmgeld.
" Zollertrag.

Postertrag.
o» der Stenipelabgabe . . . .
" „ Pulververwaltnng . . .
" „ Münzverwaltung . . . .
" „ Domänenvcrwaltung ' ) .

Fr. Rp
I N601 99
100599 90
15150 93
19056 95
6215 64
5720 36
1163 15

259508 92

l Die Domäneuverwaltung zeigte i»i Jahr 1829 gar keinen Gewinn,
wndcrn einen Verlust . Dieses Resultat ergab sich in Folge von
Bauten . Der Netko-Ertrag war sonst jährlich circa 5000 Fr.

8'



Ncbertrag
Durch den Kriegsraih für Verehellchungs - und Mili-

tärentiaffungsgebühren.
Durch den Polizeirath für Wanderbücher , Reisepässe,

HnndSzeicheu , Arbeitsverdienst im Schalienhansic.
Zinsen von vorhandenem Gültkapital.
Früchtenrcchnnng.
Staatsgrundzinsc » .
>>» s staminii -Nechnnng.
Personalrechtsbewilligungen.
Wachtgeld von der Stadt Luzern.
Staatskanzlei.
Kanonrechnnng .
Gerichtssportcln des AppeilationSgcrichtcs.
Ndvokatcnpatenten.
Jagdpaienlen.
Fischerlehenzins.
Handels - »nd Markipatenten.
Getderbsstener.
LnruSabgaben .
ErbSgebühren.
Bußengeider .
Rebgekändeabgaben . .
Vierbranerabgaben.
Wirthspatenien.
Bottenbüchererlös . - .
Verkauf von Siraßenbaugerälhschafien.
KanionSblatt.
Hansir - und Verkaufsbewillignngen.
HolzauSfuhrbewillignngcn.
Kewerbsbcwiliignngen.
Zeughausrechnung (Zuwachs an Effekten ) . . . .
Verschiedenes.

Summa

Ausgaben.

I . Durch den Staatsrath.
DagsahnngSkosten.
Bewirihiingen und Ehrenbezeugungen .
Feierlichkeiten.
Beitrag zur eidgenössischen Bundeskaffe
Gesandtschaften und Konferenzen . .
Ertra diplomatische Gegenstände . .
Landmarchnngen.
Diverss . 537 ! 84

Fr. RP.
259508 92

15118 29

2183 12
13270 2l

147 75
997 40

4215 20
1904 —
3400
1704 71
3274 —
1710 52

192 —

1928 —
139 —-

1425 45
3845 87

636 —

2549 40
1314 7>

181 21
644

6232 7
65 80

264
1856 14

—

3361 77
21 44

332120 99

Fr. Rp-

13I4S
>3149 ^Nebcrtrag
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Uebertrag
II  Durch den Kriegsrath.

^tleqszahlamt.
^knghanSdirektion : pro Ankäufe , Besoldung
. und Werkstätte.
'̂ »Mmiffariat:

Kleidungen.
Kaserne.

und Verpflegung der Truppen

erniinderung in, Zeughaus.
„ im Kleidermagazin . . . .
„ in der Kaserne.

D-vZ^ bu"g

Durch den Finanz - und staatS-
wirthschaftlichen Rath,

ältliche Besoldungen:
Besoldung des Kleine» Rathes . .

„ des Große» Rathes . .
der Oberaintmänner . .

„ des Fiskalanites . . . .
„ der Amtsschreiber . . .
„ der Kanzlcibeamten . .

»> . „ der Staatsbedientcn . .
xt'smicn und Anfninntcrungen . . . .
' anzlcibednrfniffe . .
jtzdenzins für das Kanzleiaebäude . . .
Akkckenkostcn. .
^">erflütz-.,ngcn.
,>ußerordentlichcr Schreiblohn . . . .
tz^ kuchtung und Beheizung.

riragegenstände.
ßZSatsbauamt.
Isoatsmobiliar.

^aßenbandirektion.

, I 'V. Durch den Juflizrath.
^ 'dizialkoflen . .̂
Unzleibedürfniffe.

dedltions - und Druckerkosten.
tz,r »gegenftände.

lvldung des Scharfrichters.

^ Durch den Polizeirath.
'hkntljchx Polizei (Transport - und Ercku-

Oonskosten , Feuerflcherheitspolizci und
andere Gegenstände ) .

Uebertrag

Fr. Rp. Fr. Rp.
13149 84

869 25

9518 99

6927 80
998 98

22779 80
527 5
635 1

216l9 58
713 55

64009 30

44395
«312 20
5283 78
1190 —
825 —

19464 10
4784 —
2709 —
2181 24

400 —
464 22

3592 71
329 20
629 70
108 25

3243 23
617 16

16094 64 -
112434 43

2058 40
352 63
111 78
20 25

838
338! 6

4706 6
4706 6 192974 63
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Uebertrag
Schallen - und Zuchthaus nndGcfangenschafte»
Landjäger und Planton .

Fr.
4706

17357
20444

Rd
6

Fr.
192974

gru¬
bst

6
VI . Durch den Armen - » nd Vor¬

mundschaftsrath.

Augenscheins - und Reisekosten. 888 ö<

VII . Durch den geistlichen und
ErziehungSra th.

ErzicbnugS - und Lehranstalten.
Kirchcngegenstände .

4733 >>
840 47

5573
3191

47
VIII . Verschiedenes.

IX . Außerordentliche Ausgaben.
Abschrift der Erstanzcn bei der Postdirektion
Verlust der Domänenvcrwaltnng . . . .
Kosten des Gauner - und Keller 'scheu Pro-

zeffes?) .

2253
6686

12797

40
48

26
21737 14

Summa 266871 9>

Ueberfichtliche Staatsrechnung vom Jahr 1837.
(RegenerationSpcriode .)

Einnahmen.
Von der Salzdirektion.

„ „ Stempeldirektion . . . .
„ „ Münzdirektion.
„ „ Postdirektion.

Uebertrag

Fr . ' gib-
114539 5b

11550 40
1215 65

28188 45

155494 o

>) Es ist zu bemerken , daß diese Summe nicht die Gesammtsumw
war , welche auf das Erziehuiigsweseii im Kanton verwendet w»rdk-
sondern sie ist der Zuschnß der Staatskasse an das ErziehnngSwrstU'
welcher freilich hier noch sehr gering erscheint. Die Landschullehr^
wurden von den Gemeinden besoldet , und für die Zentrallehranst ^ '
von Luzern war der Fond des ehemaligen JcsuitenkolleginmS od>
Taverianischen Hauses vorhanden.

2) Die Kosten dieses berüchtigten Prozesses , welcher 1825 bega»"'
wurden nicht vorweg in Ausgab « gestellt , sondern ein besonder'
Konto für dieselbe » eröffnet . Die gestimmten Prozeßkosten betrugt"
25,450 Fr . 74 Rp . , »nd obige 12.797 Fr . 2K Rp . bilden nur d§
Betreffniß des Kantons Lnzern , nach stattgehabter Abrechnung
den übrigen bei dem Gaunerhandel betheiligten Kantonen.



11 !»

Fr. Np.
Vcn Nebertraq 155494 0

der Generaldomänenverwaltnng. - 28738 2»
„ „ Gültzinsrechnung. . . 16656 26
-/ „ StaatSqrnndzinSrechnnng. 132» 76

den >Ius >1o>ni»ii-Zinsen. 3544 13
der Wachtgcldrcchnnng. 340» —
„ Kanonrechnnng . 5953 —

.. „ Judizialienrechnunq des AppellationSgerichtcS 14372 öl
„ Adrokatenrechnnng(Patenten) . 256 —
„ Jaqdpatentenrechnnng. 2269 81

den Fischerlehenzinsen. 493 ö6
Handels- und Marktpatcnten. 2094 9»

dem Kantonsblatt. 4237 23
den Gcwerbsbewillignngen. 3265 20

LurnSabqabcn. . 1278 —
„ Bnßenqeldern. 7096 17

.. „ ErbSgebühren. 3765 40
„ Zollgebühren. 14120 1»

dem Wcqqeld. 6313 13
" der Ohmgeldrechnnng, mit Inbegriff der Reb-

gelände. 133526 60
den Bierbrancrpatentcn. 226» —
„ WirthSpatentcn . . 396» 43

der Zustiz- nnd Polizeikommissio» pr. Strafhans
und Gefangenschaften nebst Anderm . . 18401 75

" „ Militärkommission für Verehelichungs- und
EntlaffunqSqcbühren nnd Anderm. 17299 8

„ Kommission des Innern fürStraßenlandverkauf 75 —
„ Handelskammer . 2573 41

" „ Baukommission für Dir erst nnd Außerordent¬
liches . 2414 93

„ Kanzleikommissionfür Kanflcigebühren . . ,69» 37
„ Administration des Lehrmittelfonds. . . . 250 75

», Verschiedenem. 224 80
" der Vermehrung des Zcnghauskapi'tals . . . . 1912 83

Summa 459256 36

Ausgaben.
I . Durch den Staatsrath. Fr. Rp. Fr. Rp.

TagsatzungS- nnd diplomatische AnS-
9aben, Geldbeiträge nnd eidgenössische
MilitärauSgabcn . . . . . . . >9220 93

Uebertrag 16220 93
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Uebertrag
H . Durch den ErzichungSralh.

Kür ürziehungS - und Lehranstalten ') . .

HI . Durch die Militärkommisffon.
Durch das KriegSzahlamt.
Für das Zeughaus pro Anschaffungen und

Reparaturen , sowie für die Werkstätte
Für Kleidungen.

„ Kasernen.
„ Besoldung und Verpflegung der Truppen
, verschiedene Ausgaben .
„ Abgang des Werthe « des Werkstälte-

invcntarS im Zeughaus.

IV Durch die Finanzkommisffon.
Für amtliche Besoldungen .

„ Beleuchtung und Beheizung . . . .
„ Unterstützungen . . . . . . .
„ das Staatsbauamt und die Mobilicn-

dlrektion pro erste Hälfte des Jahres
LehenzinSenischädigungen.

„ verschiedene außerordentliche Auslagen

V . Durch die Kommisffon des Innern.
Für Viehbeschaunngen und Prämien für

Zuchlthiere.
„ Flüsse und Straßenbau (pro erste Hälfte

des Jahres ) .
„ kleine Ausgaben .

Durch die Handelskammer.

VI . Durch die Justiz - und Polizeikommisffou.
Für allgemeine PollzelauSgaben . . . .

„ Druckerkosten.
Durch die StraihauSverwaltung . . . .

„ „ Gcsangenschaftsverwaltung . .
„ „ Strafhausbaukommlsflon . - .
„ „ Landjägerkvrps.
„ >, SanltätSkommisston . . . .

VII . Durch die Kommisffon in kirchlichen
und geistlichen Angelegenheiten . .

_ Uebertrag

-FrV Rp. Fr RP-
16220 93

E ' 42464 —

462 40

9888 66
8182 26
1226 38

27754 50
1242 42

235 35
4899 l 97

90031 7
3839 73
1983 19

5851 10
1032 —
5961 51

108698 63

2000 —

8926 30
84 10

1933 30
12943 79

6758 76
3999 18

22782 48
8703 92

19724 60
22299 43

2714 50
86982 87

246 60

3357 -18 70

' ) DieI42,464 Fr . sind bloß der Zuschuß der Staatskasse an die
zichungsausgaben . Die eigentliche Ausgabe für das Jahr 1837
trägt 99,311 Fr . 8 Rp.



Fr- Rp. Fr. Rp.
Uebertraq 335748 70

VIH . Durch die Baukominission.
Fififfk- „ nd Straßenbau (zweite Jahres-

K. _ Hälfte ) >) .
"nr Staatsbauamt und Mobiliendirektiv»

(zweite Jahreshälfte ) ^) . . . .

IX . Durch die Kanzlcikommisston.
"dr Kanzleimaterial und Schreiblöhne . .

22558

9814

32

24
32372

5649

56

62

- X . Verschiedenes,
vur Verlust der Pnlverdirektion wegen Er¬

dloston der Pulvcrinühle , Erstanzen-
uachläffe , Früchtenschwanung , Nachlaß
auf äoniinü - Zinsen , Provistonen,
Zinstrinkgelder , Auslagen auf Grund¬
steuerrechnung , Entschädigungen wegen
Hagelschlag rc. 4006 85

Xl . Durch das AppellalionSgericht.
Verwaltung der Rechtspflege (worunter
die Statthalterämter mit9915Fr .58Rp .)
AtzungS- nnd Gefangcnschastskosten , Vor¬
schüsse und Augenscheine , Administra-
tions - nnd Kanzlcikosten und verschie¬
dene Auslagen . . . 16527 7l

Summa 378105 54

Übersichtliche Staatsrechnung vom Jahr 1843
(Sonderbundsperiode.)

Ei na ahmen.
^ veniunmittelbarenStaatsvermögen
tz^ ^ nenverwaltunq .
äiî ÜNmdzinse .

>en vom Kapitalstock (Gültenkonto) .
" „ AnleihenSkonto . . . .
' „ -k»8 ckominii-Kapital

J ' ou Gotthards -Aktien . . . .
^ Müchtenkonto.

Fr. Rp.

8702 58 '/2
177 8

31266 97
19547 2

993 65
500 —

51 72

Nebertrag

Fr. Rp.

61239 2>/r
81239 2'/-

^e Ausgaben für die erste Jahreshälfte befinden sich bei der Kom-
i>Mston des Innern.

Jhe Ausgaben für die erste Jahreshälfte befinden sich bei der
"wanzkommission.



Fr. Rp. Fr.
Nebertrag 61239

II . An Regalien.
Bon der Salzvcrwaltnng . . . . 103861 63

„ Pnlvcrregic. 1356 27
„ „ Poilverwaltung. 32878 21
„ „ Münzregic. 1555 15

139651

IH . An Abgaben»nd Gebühren.
Von der Stcmpelverwaltnng. . . . 13698 67
Vom Zoll . 1710» 96
Von Brücken- nnd Wegqclder» . . . 3831 37

Ohinqeld- und Rcbgcländeabgaben 111057 13
„ Bicrbrancrpalenten. 2880 —

Marktpatenten. 160g 90
„ Verkaufsbewilligungen nnd Ge-

werbspatenten. 1383 90
Tanzqebührcn . - - 1344 —
Geweibsbewisiignvgen. 3778 64
ErbSgcbühren . 2888 37
Bußengeldcr. 5873 48
Jagdpatenten. 2034 8
Wirthspatenten. 7232 29
Kantonsblatt. . . 8653 74
Wachlqeld von der Stadt Luzern . . 3400 —
Kanon für Realrechte. 100» —
Mchcrlehenzinse. 179 32
Von der StandeskommissionKauzleige-

bühren . 1546 47
Don der Polizeikommission Kanzleigebüh¬

ren, Hnndszeichen, Wandcrbücher,
Visa und Diversi. 949 - '/z

Von der Militärkommission Vcrcheli-
chungSqebühren. 12778 80

Von der MilitärkommissionStcllungS-
u»d EntlaffnnqSgcbühren. . . . 7947 75

Von der Militäikommission Kanzleige-
bühren nnd Außerordentliches. . 229 96

Bon Verkauf von Armatur und Ver¬
schiedenes . 1260 61

Von per SanitätSkommission. . . . 836 —
Von der Kommission des Innern . . 1156 2
Von der Handelskammer. 3236 34

217886
8601IV. Bon der Baukoiumissio» . . .

Uebertrag 427378

M'.
2'/r

re

38̂
4k^
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Ncbertrag
V. Von dem ErzichnngSwesen.

^ Aus dem allgemeinen Erziehungsfond:
Kapitalzinse.
Die Hälfte V"/« vom Großzchnten
Beiträge der Klöster.

^ Aus der geistlichenKassa . . . .
^ Von der Stadt Luzcrn an die Kan-

tonsschnlc.
An Verschiedenem.

Von dem Gerichtswesen, durch das
Obergericht.

Von der Strafhansverwaltnng
Von der Gesängnißverwaltung .

^ Von der Landjägerdirektion . .

Summa

Ausgaben.

I . Standeskommission.
^ Kantonale:

Für TagsatznngSkostcn, Feicrlichkci-
^ ten, Drnckkostenn. s. w. . . .

Vorörtliche .
' Außerordentliche:

Für Handhabung von Ruhe »nd
k Sicherheit .

' Beitrag an die St . GotthardS-Til-
stungskaffe .

H . Militärkommission
KriegSzahlamt . . . -
^knghansverwaltttng . .
Kriegskommissariat

Kleidung
" Kaserne . .

Besoldung .
Verpflegung

^ Verschiedenes

Fr . 21262. 98
5078. 3

„ 32921. 41
„ 14175. 10

s2348 . 2

Uebcrtrag

Fr. Rp. Fr. Rv.
427378 46Vx

2548 62
5961 34
9380 —

13000 —

3800 —

75 —
34764 96

11777 80
16543 70

1777 25
135 38

492377 55-/«

Fr. Rp. Fr. Rp.

14539 70
9268 54

522 27

2536 30
26866 81

550 20
15080 26

75885 54
91466

118332
!

1



Fr. Np. Fr. Rb-
Nebertraq 118332 81

IH . Kommission des Inner ».
Für Viehznchtsprämien, Reisen ». s. w. 2074 33

lV . Finanzkommissio».
-I . Besoldungen. 89811 35
L Nebrige Ausgaben für Beleuchtung,

Unterstützungen, Zufälliges u. s. w. 6257 48
96069 3

V. Polizelkommission.
Sicherheitspolizei. 4110 64>/L

II Fremdenpolizei. 66 50
6 . Preßpolizei. 96 5
v Ordnunqspvlizei

a. Wahlangeleqcnheiten Fr . 81. 7V
8. Betoangclegenhcitcn „ 18. 50

113 2
ü Wohlfahrtspolizei' :

Feueranstakten u. s. w. 229 15'/z
IN Gewerbspolizei . . . . 202 50
6 -. Diverse. 630 65
II . Strafanstalt. 37960 96
I . Gefangenschaften . . . . . 7133 98
L . Landjägerforps. 20726 91
I Sanitätskommissto» . 2850 80

74771 ilB

VI . Baukommisston.
Staatsbanamt. 48135 90

L Straßen - und Flüffebau . . . . 27999 33
76435 23

VII . Handelskammer. 2432 2>

VIII . Erziehnugswesen.
^ Allgemeine Ausgaben. 8445 8
L . Gymnasium und Lyren», . . . . 9881 93
6 . Bolksschulwesen. 61328 97
H . Geistliche Bednrfnisie. 23 75
IN Taubstummenanstalt. 4260 _

V. Außerordentliches. 1000 —
84939 73

IX . Gerichtswesen (ohne die Besoldn»-
gen) . 19649 60

Summa 471701 6



Ueberfichlliche Staatsrechnung vom Jahr 1853 )̂ ,
Einnahmen.

Betrag der Staatöliegcnschaften,
^ Domänenoerwaltnng.

^ Von den Schaffncreien
2)

S)

5)

der Verwaltung vonMa-
ria -Zell.

den Waldungen . . .
Lehenzlnsen . . , .
Kapltalzinsen ab ver¬

kauften Liegenschaften
Verschiedenem . . .

4t Flscherlehen , . .

^ Ertrag der Staatökapitalicn,
Zinsen von Gültkapltalien .

„ „ Anleihen . , .

, pitalien , .
„ „ StaatsgrundzinS-

kapitalien . .
1 „ „ Aktie » auf Stra¬

ßen , Brücken
undEisenbahnen

^ Guthaben bei der Eldgenossen-
lchaft für abgetretene Posten
und Zölle,

) Enlschädigung für das Post-
regal . . .

^ „ vom Zollvertrag

'Ertrag der HoheitSrechtc,

^ »n t^ r Salzverwaltung . ,
^laatsabgabcn,

' Departement des Aeußcrn

^antonsblast.
Zt !? " ^ leigebüh >cn . . , ,
^ Erlös von Staatskalendern rc.

Uebertrag

«i.

Fr.

14542
3739

148

Fr- C.

14717 44

175 47
9450 —

21466 15

4104 99
2314 65

52228 90
198 57

52552 93
16443 60

1921 57

1028 46

57958 16
72705 32

18430 78

Fr,

52427

71946

130663

190989

446027

dahin waren alte Franken ; hier beginnt die neue Währung

C,

47

56

42
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Uebertrag
li . Departement des Innern.

4) Holzverkanfs- Bewilligungen
und Sporteln.

6 . Polizei -Departement.
5) Markt- und Dcrkanfsbewilli-

gnngen .
« ) WanderbüchcrAund Gesellen¬

aufenthaltskarten . . .
7 ) Hnndszelchcn.
L) Auslieferungskosten und Ver¬

schiedenes .

(Sanitätskommission .)
8 ) Militäruntersuch . . . .

1V) Prüfunqstaren.
11 ) Gutachten und Verschiedenes

v . Militärdepartement.

12 ) Verehelichnngsgcbührcn . .
13 ) Mililärenilaffnngstaren . .
14) Verschiedenes.

L Finanzdepartement.

15 ) Stempelabgabe . . . .
iti ) Ohmgeld.
17 ) Rebgeländeabgabcn -
18 ) Bierbrauerpatente . . .
19 ) Wirth - patente für inländi¬

sches Getränk und für Kaffe-
schenken .

20 ) Kanongebnhren von Personal-
und Ehehaftsrechten . .

21 ) ErbSgcbühre » . . . .
22 ) Jagdpatente.
23 ) Tanzgebühren . . . .
24 ) Bußcngeldcr.

Fr- C.

5889 5

3S2
483 61

462 17

1029
246 —
78 —

12166
20355 20

85 45

20371 10
149424 43

173 92
2347 15

11710 55

7218 17
6775 69
2827 90
2421 37
8971 98

Fr-

58

7216

1353

32606

212242

C, Fr-
446027

80

83

26
p . Obergerlcht.

25 ) Zivil - , Poli,ei - und .tdrimi-
naljudizialicn und Angen-
scheinskoste» . 15486 84

287395
10

Uebertrag
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Ucbertrag
^ Erziehnngswescn.

l ) Aus den , allgemeinen Cr-
zichnngsfond.

» . Zinse von Kapitalien.

Fr. Ct.

3270 73
l>. Zinse vom Stipendicn-

fond. 27 72
e. Die Hälfte 7 o/g des

Groß ; ehnte »S . . 7938 29
«1. Verschiedenes . 22« —

r . Beiträge von 3Klöstern 10900 —

k. Beitrag der Stadt Lu-
zern. 5000 —

Einnahmen des Taveriani-
. scheu Hauses ' ) . . . (28683 18)

Einnahme » des Nrsuliner-
f°" ds. (12818 72)

Einnahmen des Lehrersemi-
^ narS an Kostgeld

Einnahmen der Tanbstum-
.. mcnanstalt . . . .

Einnahmen der KantvnS-
bibliothek . . . .

^ Besondere Einnahmen
^ Departement des Innern.
^ Für verkaufte Pfarrbücher
, (Handelskammer .)
^ Für Klütcrbestätergcbnhrcn
' Zinsen vom Fond der

Handelskammer . . .

3294 55

1234 96

Polizeidepartemcnt.
Bon der Gefängnißverival-

z . t»ng für Atznngökosten .
^ Beiträge der Landjäger in

g> ^ >en Jnvalidensond
Bon der Strafhansvcrwalr

>ung . . . . . .

2891 30

709 98

42051 28

Nebcrtrag

Fr. Ct.

27062 74

8588 46

3807 24

2197 95

62 20

4529 51

45652 56

Fr.
733422

41836

50244
825303

Ct.
58

39

'e Einnahmen und Ausgaben der beiden Fonds des ökaveriani
"d Ursulincrfonds . welche für das CrziehungSwese» verwendet

sind weggelassen in der Columne.

27
24

scheu
wor-
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Uebertrag
Fr. Ct.

6 . Militärdepartemrnt.
7) Für Vergütungen und Ver¬

käufe vom Zeughaus. 1391 20

8) Für Vergütungen und Ver «'
kaufe vom Kriegskommis-
sariat. 3508 63

9) Für Besorgung der Wach¬
ten in der Stadt Luzern . 4857 14

I>. Finanzdepartement.
10) Für verkaufte 5 stlberne Ta¬

felaufsätze . . 710
11) „ „ Freischarenuhren 600 —

12) „ Holzlieferungen im Son-
derbuudskriege durch das
KrieqSkommiffariat - - 598 58

13) „ Saldozahlung vom Bun¬
desrath für FlüchtlingS-

^ Verpflegung . . . . 269 2

14) Prozeßkosten von den
Regierungen von Aargau
und Solothurn in Ein-
bürgerungsstrcilsachen

15 ) „ Verschiedenes . . .
189
34 75

k!. Baudepartement.
16) Für Entschädigung vom

Stadtrath von Luzern . 1785 70
17) Für Kcllerzins . . . . 142 86
18) Für Lehenzins von'2 Pferd¬

stallungen . . 93 70
19) Für verkaufte Baumateria¬

lien und Mobilien . 106 3

VIII . JnventaricnznwachS.
1) In der Strafanstalt . .
2 ) Im Militärbekleidungsma-

gazln .
3 ) In der Kaserne
4) Im Zeughaus . . . .
n) Im Lehrmittclfond . .
6) Im Lehrerseminar . . .
7) In der Taubstummenanstalt

Summa

Fr. Ct.

9756 97

2401 35

2128 29

3402 57

35 95
1782 30

8,
520 6
569 40
325 71

Fr.
825303

Ct>
24

64530 ^

839889 8-

199̂ 1̂
8 )9534^



12 !'

Ausgaben.

Für die Verwaltung.
I . Amtliche Besoldungen.

Großer Rath : 100 Mitglie¬
der » 171 Fr.

Kommissionen.

Regiernngsrath : Schultheiß
8 Mitglieder
- 257 l Fr . .

^ Regierungskanzleien:
Staaisschreiber .
Nathsschreiber .
Staatsarchivar .
Unterarchivar
Erpeditionschrf .
Negisiralor . .
Protokollskopist .
8 Departementssekretäre
8 Kanzlisten .
Staatskassier
Gehülfe . . .
Staatsbuchhalter
8 Standesweibel

^ ^ mtssiatthaltereien:
8 AmtSstatthalter . . .
5 Amtsgehülsen, Besoldung

und Reiseentschädigung
8 Amtsschrciber, Besoldung

und Kanzleieutschädigung^ Amtsweibel

H
Departement des Äußern:

2) § 'Uschädig»ng der Ständcrätbc
2) 8 " lichkeitenundAbordnungkn

' ^"lleibednrfniffeund Schrcib-
4) ^ line.
4) und Lithographickosien
!>>BUälltgrs und Verschiedenes

sdvgraphischeAufnahnie des
Kantons . .

Nebertrag
v. Luzern. H Bd.

Fr. Et.

17075
719 30

3143 —

20568 —

2286
1690 50
1429 —
1143 —
1429 —
1143 —
1536 —
8574 —
9000 —
1714 —
1286 —
1429 —
4284 —

4285 —

5951 88

4429
1071 —

-

Fr . C,

1779t

237,1

36943

15738

15,4
2228

5321
6162

917

561

30

60

80

Fr. Cl,

94185 60

st 6708,! 3

11089 3j 83
9
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Uebertrag
IN . Departement des Innern:

1) Prämien für Vieh - und Pferde¬
zucht .

2 ) Reisekosten nnd Verschiedenes
3 > Untersuch der Maße und Ge¬

wichte .
4 ) Anschaffung neuer Tauf -, Ehe-

und Sterbebücher - - .

(Handelskammer .)
1 » Ausgaben der Bestäterei
2 ) Ausgaben der Handelskammer

IV.  Departement des Armen-
und Vormnndschaftswesens:

Reisekosten und Verschiedenes .

V.  Departement des Kircheu-
wesens:

Reisekosten und Verschiedenes .

Vl . Polizeidepartement:
1) Allgemeine Polizei - - .
2 ) Verwaltung der Untersuchungs¬

gefängnisse .
3) Landjägerkorps und Jnvali-

densond .
4) Verwaltung der Strafanstalt
5 ) Sanltätswesen . . . .

VH . Militärdepartemeut:
KriegSzahlamt.

1) Reglemente nnd Verschiedenes
2) An früher aus dem eidgen.

Jnvalidenfond Unterstützte.

It Zeughausverwaltung.
1) VerwaltuugSkosten . . .
2 ) Haushalt der Werkstätten .
3) Anschaffung von Zeughans-

vorrälhcn .
1) Verschiedenes.

Uebertrag

Fr. Ct. Fr. Ct. Fr.
' ' 110893

257»
- - 313 81

58 l 87

88 _

2705 47
79 l 40

3498

215

- 79

9383 73

29025 26

41335 90
78988 24
4812 75

163545

927 90

74 28
— — 1002 18

3423 73
126 ' i 85

13770 92
433 6l

3506Z 11 3606o

- - - 317849



Uebertra
6 . Kricgskommiffariat.

r! ^ esoldungen . . . .
z Verpflegung.
/ -nasernement . . . .

Kleidung .
^ Kosten der Dienstpferde .
< Fuhrlcistungen . . . .
^ Verschiedenes

Finanzdepartemcn
Domänenverwaltung

< Domäne Hohenrain
z> „ Neiden . .

Hitzkirch und^
^ieninau

,, -yiynra ) unv^ieivegt
äi m " Mentnau . .

^ " Wallung von Maria -Zel
7 ^ «lelne Liegenschaften .
N iS "!dungen.
»t Mnhrarbeite » . . . .
^ Verschiedenes . . . .

. L . UebrigeS.
z! Veheiznng und Beleuchtung
^ ^ehenzinse für 3 Lokale von

"lmtsflatthaltereien . .
Unterstützungen, gewöhnliche
^ ,, außerordentliche
Entschädigung an die Stadt-
strmeinde Ludern für aufge¬
hobene Kaufhaus - und andere
Gebühren.

7, verschiedenes . . . .
^ Eisenbahn.

Baudepartement:
Vksoldnng des Kantonsbai
Inspektors.

.Vauamt:
Unterhalt und Verbefferur

>> StaatSqebäude . .
^Mobiliar . . . .

Besorgung »nd Reinlichha
g ^ 'ngdeS Negiernngsgebäui

Uebertrag

Fr- Cl. Fr (st. Fr. Cd
317849 54

49816 44
17005 35
11104 60
47586 74

3315 23
1167 38
3412 89

133408 63
.> 169473 92

5920 6t
6710 16
6381 44
1930 93
1613 33
4059 33

568 1
3213 65
1633 47

32027 96

4056 93

570 _
2222 —
1885 72

10715
3909 37
1531 75

24890 77
56913 73

1429 —

8191 61
1514 13

768 43
1786 31

12260 48
13689 48

657931 67
9



Uebertrag
3) Straßenbanamt:

a . Löhnung der ordentlich an¬
gestellten Straßenkncchte .

l>. Unterhalt der Hochstraße»
und Straßenstreckcn II . Kl.

c . Vrückennnterhalt . . .
>! , Unterhalt des Werkgeschirrs

Entschädigungen . . .
Löhnung der Straßcnban-
aufsehcr.
Brnckenbanten . . .

>,. Hecken und Geländer . .
i , Werkgeschirranschaffnng .
I«. Straßcnmarchsteine . .
1. Pulver zum Steinsprengen
,» . Venneffnngcn - . . -
r>. Augenscheins - und Reise¬

kosten . .
« Verschiedenes . . . .

ll '. Wasserbanamt:
a . Löhnung der Wuhrmcister
>,. Augenscheins . und Neisc-

koslen.
r . Verschiedenes . . . .
<1. Löhnung der außerordent¬

lich angestellten Wnhrmcister
o . Planirnngen.

X . Erziehungsrath:
7V. Allgemeine Ausgaben.

1> Gehalt und Reiseentschädigung
der ErziehnngSräthe . .

2 ) Stipendien.
3 ) Berwaltnngskosten . . .
41 Reisen und Verschiedenes
5 > Kantonsbibliothck . . . .

14 Volksschulwesen.
->. Gemeinde - und Bezirksschulen.
>> Entschädigung an den Kantons-

Schnlinspektor . . . .
2 ) Entschädigung an Ist Schnl-

kommisstoncn.

Fr. Ct. Fr- Ct. Fr.
' 657931

7953 19

6869 40
351l 12
l0 >9 61

50 86

65 ^5 48
1934 95
858 65
532 66
423 76
351 0

1129 64

2929 3
789 ,5

— 33998 55

1803 81

857 5
677 34

368 11
1399 12

5103 43
52791

156l 14
4571 —

675 44
297 6

4410 77
11515 4l

1807 5

1900 —
3707 .

,5222
7259 !Z

Ct.
«7

46

4>'

Uebertrag



, Nebertrag
Besoldung der Gemeinde-
schullehrer.

^ Besoldnng der Bezirksschul-
. lehrer.
^ Beitrag an die Schulen in

Lnzcrn ' und Sursee . . .
Lchrerkonfcrenzcn . . .

' ) Entschädigung an die Prü¬
fungskommission . . . .
Aenfnnng weiblicher Arbeits-

n schulen .
Verschiedenes.
Beitrag an die Lehrer -, Witt¬
wen - und Waisenkasse . .

I». Lehrerseminar.
Besoldungen.

i7> Beitrag an die Oekonomie
Anschaffung und Unterhalt

, von Inventar.
^ Lehrmittel und Verschiedenes

« Taubstummenanstalt.
Besoldung der Angestellten

^ LcbenSmittcl »nd HauShal-
tung.

) Wasche , Beheizung und Be-
leuchtung.

t Unterricht . Lehrmittel , In,
ventar und Kleidung . .

I Verschiedenes.

O . Kantonsschule.

II m - " Realschule.
y! Besoldungen.
Ä Lehrmittel . .

^ Beheizung und Verschiedenes

^ Gymnasium , Lyzeiim und
^ Theologie.

^dag a„ Professorenbesol-
d«ng .

Es
Ucbcrtrag

Fr. Ct.

62871 —

13404 92

7082 50
6l2 75

198 54

654 86
915 65

860 —

6327 37
1l285 5

871 34
3487 38

3230 —

4148 44

722 74

604 95
280 49

9109 32
231 3
416 93

Fr . Ct

90307

21971

8986

10057

10000h

27

14

62

28

725945

>41322

867267

3l

90

ist dieses der Zuschuß zu den Einnahmen des Xaverianischen
oder SchnlfondS.
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Uebertrag
Dir GesammtanSgabe des Tave-

rianischen Hauses beträgt .

e. Wissenschaftliche Anstalten.
1) Physikalisches Kabinet
2) Naturalienkabinet . .
3) Münzkabinet . . .
4) Musikschulen . . .
5) ZeichnungSschulcn . .
6) Schwimmschule . . .
7) Turnen und militärische Ne

Lungen . . . .
8) Außerordentliches . .

V . Ursulinerfond.
(Die ordentliche» Ausgabe» des¬

selben laut Budget betragen
11,197 Fr . 24 Ct.

Il
Für Las Gerichtswesen.
-4.. Amtliche Besoldungen.

->. Obergericht . . . . . .
b . Kriminalgericht . . . .
e. Verhörämter.
-l. Staatsanwaltschaft . . .

v . Nebrige Auslagen.
->. Obergericht . . . . .
b . Kriminalgericht (sind in obi¬

gen Auslagen des Oberge-
richts Inbegriffen) . . .

NI.
Außerordentliche Ausgaben.
Passivssnse . . . . . . .
Nachträgliche MnnzeiniösungS-

kosten.
Alte Posten der Früchtenrechnnng

von 1843—1847 . . . '.
An die hagelbeschädigtc Gemeinde

Hergiswyt . . . . . .
Verbrauch und Abgang beim Pnl-

vervorrathe .

Summa

Fr. Ct. Fr. Ct. Fr.
- 867267

(3S683 6)

203 6
790 70
193 60
419 80
111 76
142 20

580 9
654 16

3097 37

155935

26037 30
8050 23
6628 —
3627 10

44342 63

30585 66

30585 66
74926

17836 67

580 58

2374 67

452 —

602 9
218-46

813678



Wir führen weiter das Staatsvermögen an, wie es in vcrschiede-
"k>> Perioden sich darsiellt. Die Rechnungsführung während der
^ediationSregierung gestattet keine klare Einsicht in den Bestand des
damals vorhandenen Vermögens. Dasselbe erscheint nach Abzug eini-
Pr »„bedeutender Passiven mit 1,t 18,233 Fr. a. W. Es war aber ei»
Nößcres Vermögen in Wirklichkeit vorhanden. So erscheintz. B.
das sogenannte «lominü-Kapital von über 100,000 Fr. nicht anf-
Piragen, ebenso das Inventarium des Zeughauses mit ebenfalls
Pwiß über 100,000 Fr . n. s. w.

Ende  1830.
, Beim Abtritt der Nesiaurationsregierimg war der Vermögens-
desiand: ' ^

alte Währ.

Baarschaft in den verschiedenen Kassen . . . .
Fr. Rp.

619789
Gülten(Hypothekarverschreibungen)und Hinterlagen
weiter» zinstragenden Kapitalien (3u8 «lominii-

356180 —

Kapital, Staatsgrundzinse, Zehnten) . 347993 —

» Liegenschaften. 393035 —
" ausstehenden unzinstragendcn Forderungen . - 337095 —

Vorräthen, Sammlungen und Inventarien . - 621054 —

2875446 —
Die Passive», sowie die Lasten auf Liegenschaften, Zehntenu. s.w.

anden sich abgezogen. Das ZenghauSinventar erscheint mit 307,863 Fr .,
^as MilitärbekleidungSmagazin mit 110,049 Fr.

Ende  1840.
Abtritt der NegenerationSregierung:

alte Währ.

Baarschaft.
Fr. Rw

381000 _
" Gülten (Hypothekarverschreibungen) . . . . . 781144 —
" Anleihen mit Deckung(Hinterlagen) . . . .
' weiter« zinstragenden Kapitalien (4us ckominü-

495724

Kapital, Staatsgrundzinse, Zehnten». s. wZ .
" Liegenschaften, wovon aber mit Inbegriff der Wal-

315798

düngen nur circa 370,000 rentirende . . . . 631679 —

" ausstehenden unzinstragenden Forderungen. . . 354812 —
' Vorräthen, Sammlungen, Inventarien . . . . 756188 —

3716345 —

q. Auch hier finden sich die Passiven, sowie die Lasten auf den Lie-
^/stchaften und Zehnten, abgezogen. Das ZenghauSinventar erscheint
^ 360,072Fr. a. W., daSMtlitärbekleidungsmagazin mit 161,677Fr.

d Währung.
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Bon diesen? Vermögen dekretirte die abtretende Revier»«?! hd ^
daß 300,000 Fr , an die Gemeinden des Kantens »ach der Bevoiu
rungszahl vertheilt und als Arinenfonks kapitalisirt werden sollen

Ende  1847,
Beim Abteilt der Senderbundsregiernng:

An Baarschaft in den verschiedenenKassen , . .

alte Wälw,
Fr , M-

113299!
„ Gülten (Hvpotbekarversebreibnngen) , , . . 751564
„ Anleihen mit Deckung(Hinterlage) . 400553
„ weiter» zinstragenden Kapitalien (3us ckominii

Kapital, Zehntenn. s, w,) 238510 -
„ Liegenschaften(wovon aber nur eirra 370,000 Fr,

rentirend) . 668675 —
„ ausstehenden unzinStraqcndcn Forderungen . . 343746
„ Borräthen, Sammlungen, Inventarien . , . . 679660

3206007 —

Bei diesem Vermögensbestande sind bei den Liegenschaften»n
den. Zehnten die Passiven oder Laste» in Abzng gebracht; hingegt'
ist dabei von anderweitigen Schulden, mit welchen der Kanton Eich
1847 in Folge des Sonderbnndskriegcs belastet war und von weicht
weiter unten die Rede sein wird, ganz abgesehen.

Das Zengbansinventar erscheint in dem Bestände mit 341,767 Ft"
das Militärbekleidnngsmagazin mit 103,454 Fr,

Ende  1856,

An Baarschaft in den verschiedenen Kassen
„ Gülten (Hypothekarverschreibungen)
„ Anleihen mit Deckung(Hinterlage)
„ weiterm zinstragendem Kapital (ck»8

,I«n>inH-Kapital, Staatsgrundzinse,
Zehnten rc.) .

„ Liegenschaften:
». Waldungen . . ncneFr.88000
I>. rentircndc Liegen¬

schaften>) . „444292
«. nicht rentirendedurch

den Staat benutzte„ „772357

Uebcrtrag

Neue Währ. Alte Währ-
Fr, Rp. Fr, 9ip-

222946 66 156062 66
1257145 11 880001
131175 75 91823 3

516663 77 361664 64

1304649 913254 36

3432580 29 2402606

Die rcntircnden Liegenschaftensind sehr niedrig angeschlagenU^
würden viel mehr bei einem Verkaufe gelten. Hingegen die niw
rentirenden Liegenschaften würden den Anschlagspreis nicht erreicht
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A» !

Ab an Passiven

Rene Währ. Alte Währ.
Fr- Np. Fr- Np.

Ucbertrag 3432580 29 2402606 21
Ausständen . . . 374057 56 26l840 29

mlunge », Inventarien 1S008S8 60 1050629 2
5307536 45 3715275 52

511686 69 358180 68

Reines Vermögen 4795849 j 76 3357094 84

Unter den nicht rentircnden Liegenschaften befinden fich:
Die Strafanstalt mit . . . Fr . 107,837 neue W.
DaS MuscnmSgebände . . „ Il4,0t >0 „ „

. Das 9iegiernngsgebände . . „ 288,000 ,,
^ 'zeichnet.

Unter den Sammlungen und Inventarien erscheint
das Zeughaus mit . . . . Fr . 645,618 neue W.
das MilitärbeklcidnngSmagazin mit „ 375 .324 „ „
daö StaatSmobiliar mit . . . „ 88,933 „ „
und die wissenschaftlichen Sammlun¬

gen mit . „ 191,871 „

Was die Passiven  betrifft , so bestehen ste znm größer » Theil
y " Laste» , welche die Domäne » zu tragen haben , als : Unterhaltung
^ Kirchen , Besoldung .ewn Geistlichen u . s. w . Diese Lasten finden

Zn einem Kapital von 306,166 Fr . n . W . angeschlagen . ES war
schon früher der Fall : aber das Betreffniß wurde theils bei

Liegenschaften der Domänen , theils bei dem Zchntkapital derselben
^ ^ schrieben , während hier die Liegenschaften und das Zehntkaoitalaufgenommen find und dagegen die Lasten als Passivum crschei-

Die übrigen Passiven bis auf 511,686 Fr . bestehen hanplsäch-
^ » , einer Schuld an die Schnldcntilgnngskaffe von 85,329 Fr .,

Anleihen bei der Spar - und Leihkasse von 50,187 Fr . n . s. w.
ŝ , . Wenn nach den oben gegebenen Uebersichten die jährlichen Vor-

Rückschläge in Einnahmen und Ausgaben mit dem Zn-
sj- wS „ nd der Verminderung des Vcrmögensbestandcs nicht überein-
bju ">ku , so ist solches natürlich . Die Einnahme » »nd Ausgaben

m,r die laufende Rechnung . Aber das Vermögen kann fich
HiUößrrn oder vermindern , abgesehen von der laufenden Rechnung.

Az . B . dem Staate eine Domäne anheimfällt , so vergrößert sich.vorwögen , aber die Domäne erscheint nicht in der Einnahme
is, Laufenden Rechnung . Umgekehrt , wenn der Staat eine » Verlust

> - so vermindert fich sein Vermögen , aber der Verlnst wird
r» die Ausgaben der lansenden Rechnung gestellt.

°l>t- ^ nch den obigen Uebersichten kann man das Vermögen in mehr
^idi ^ ." 9" ' solides eintheilen . Die Sammlungen und Inventarien,
^ «h/ . ^ 'e nicht rentirenden , sondern vielmehr nur Unkosten vcrnr-^bs Liegenschaften , und ebenso ein großer Theil der Erstanzen

z» letzterm.



Am meinen solides Vermöge » war vorhanden Ende 1840 , »äml !^

Baarschaft . Fr . 381,000 alte Ä'
I>. Gülten
o. Hinterlagen .
<i. weitere zinstragende Kapitalien
e , rentircnde Liegenschaften circa

781,144
495 .721
315,798
370,000

Summa Fr . 2,363,666 alte
K

Ende 1847 war solides Vermögen vorhanden:
» . Baarschaft.
k . Gülten .
c . Hinterlagen .
cl. weitere zinstragende Kapitalien
e . rentircnde Liegenschaften circa

Fr . 113,299 alte
751,564 ,.
400,500 ,.
238,510 „
370,000 „

O,

Summa Fr . 1,873,873 alte

Ende 1856 ln alter Währung:
» . Baarschaft . Fr . 158,062
I>. Gülten . . 880,001
e. Hinterlagen . „ 91,823
<1. weiteres zinstragendes Vermögen . . . „ 361,664
e . rentircnde Liegenschaften . . 370,000

Fr . 1,859,550
Ab Passiva . . „ 511,686

Bleibt Fr , 1,347,864 alte ^
Wir haben vorbeigehend oben der Schulden gedacht , welche dur

den Sonderbnnd der sieben Orte auf denKanton Lnzerii gewälzt wur^

Durch Tagsatznngsbeschlnß voni 2 . Dezember 1847 wurden ^
Kriegs - und Okkupationskosten für sämmtliche SonderbundSkam ^ ,
a»f 5 /̂2 Millionen Franken alte Währung berechnet , und daran
der Kanton Luzern 2,384,503 Fr , alte eidgenössische Währung ^
2,454,637 Fr . alte Luzerncrwährung bezahlen . Es wurden mit
begrzff der Zinse 2,445,052 Fr . neue Schweizerwährnng oder 1,717?
alte Lnzernerwährung bezahlt . Der Rest wurde erlassen.

Für in Sardinien von der SonderbnndSregierung gekaufte Wall
mußten nachbezahlt werden 81,914 Fr . n. W . , , ,g-

An Kantonseinwohner wurden 163,124  Fr . n . W . Kriegs'
schädigungen und 43,856 Fr . Ertrafordernngen bezahlt.

Sodann an die Brandaffekuranzanstalt 47,766 Fr . für !ni ^
derbundskriege abgebrannte Gebäude.

ES mußten weiter bezahlt werden 95,000 Fr . znr Ergänznüst
eidgenössischen Kriegskaffe . .

Dieses macht zusammen 2,876,712 Fr , Dazu kömmt no<v
Abgang an Kriegsmaterial und Kleidungen.



Ferner mußten den Freischaarenbetheiligten 394,000 Fr . n. W -.
welche sie als LoskanfSsumme bezahlt hatte » und in die Staatskasse
^Hoffen waren , restltiiirt werden.

Gegenwärtig noch walten Prozesse
mit den Mitgliedern des ehemaligen Regierungsrathes , welche
wegen Ersatz , den sie an die Eidgenossenschaft leisten mußte »,
Restitution fordern , und zwar über 100,000 Fr.
mit den SonderbundSständen , welche eine Abrechnung fordern
und natürlich etwas herausbezahlt haben wollen.

^ Um die Schulden zu tilgen , wurden die Klöster St . Nrban und
^athhause » aufgehoben . Nach vollendeter Liquidation wird das Ver¬
mögen dieser beiden Klöster ungefähr gerade zur Bezahlung hinreichen.

. So sehr die Aufhebung von Vielen bedauert werden mag , so ist
Mcht abzusehen , wie auf andere Weise die Schulden hätten getilgtwerden könne» .
2  Nach der obigen Berechnung hätten immerhin wenigstens 2,876,712
Franken herbeigeschafft werden müssen.
^ Das ganze vorhandene Staatsvermögen betrug , wie wir gesehen,
^nde 1847 nominell 3,206,007 Fr . Davon konnten aber als reell
M>r betrachtet werden 1,733,856 Fr ., und es hätten also über eine
-Nillion durch Steuer » enthoben werden müssen, und dann wäre erst
"°ch der Staat nackt dagestanden.
. Um die abgedachten Schulden zu tilgen , wurde eine eigene Schul,
krntllgungskaffe ' errichtet und in dieselbe das Vermögen der Güter
^t . Urban und Rathhausen geworfen.
^ Laut der letzten für das Jahr 1857 abgelegten Rechnung der
^chiildcntilgungSkaffe finden sich nun die Schulden bis auf eine geringe
^unime bezahlt . _

Das Büdget des Kantons Luzern ist verhältnißmäßig niedriger
Aö diejenigen der meisten übrigen Kantone . Wir geben hier ein
^krzeichniß mit Angabe der Quellen.

Kantone.
Bevöl¬
kerung.
Seelen.

Quelle der Ziffer.
Ein¬

nahme.
Fr.

Aus¬
gabe.

Fr-

Aern . . . . 457921 Büdqetentw .für 1858 4544742 4592427
Zürich . . . 250134 Büdget für 1857 2592000 2718931
Aaavr . . . 198453 Rechnung 1857 2915582 2717473
Genf . . . . 63932 1857 1898269 1806462

«, * * * » Büdget 1858 1960540 1947821
^argau . . . 190726 Rechnung 1856 1881027 1697534

8reiburg . . . 99805
Büdget " 1857

1857
1^ 3218
1204240

1828218
1168789

Z « Gallen
^ ->sel,Stadt

169508 1858 1275000 >302000
29555 Rechnung 1857 1113415 1162597



Bevöl- Ein- AuS-
Kantone, kernng,

Seelen,
Quelle der Ziffer. nähme.

Fr.
gäbe,
Fr,^

Bascl.-Stadt . . Budget für 1858 872800 1134885
Basel -Land . 47830 „ „ 1856 422902 423734
Tesfin . . . . 117397 „ „ 1858 1258080 1335824
Sviothnrn . . 99613 „ „ 1858 1014957 1037125
Neuenbnrg 70679 Rechnung „ 1856 1000980 886676
Luzern . . 132789 „ 1856

Budget „ 1858
847826 872812

Thnrqau . 88819 771450 717450
Kranbündcn . , 89840 Rechnung „ 1857 697274 858032
Wallis 81527 Budget „ 1857 735370 717968
Schaffhausen . . 35278 Rechnung „ 1857 294099 351953
Glarus . 30197 Rechnung „ 1857 251644 225004
Schwy, . . - 44159 Rechnung „ 18̂ /z7 179696 214502
Appenzell I . Rh, 11270 Rechnung „ 1857 132600 135000

„ A. Rh, 43599 Budget „ 18^/sg 49707 164707
Uri , . , . 14500 Rechnung „ 18^/zg 164394 18255S
Zug , , , , 17456 Rechnung „ 1857 90047 70164

Budget „ 1858 85881 81127
Untcrwalden n d.W 11337 Rechnung „ 1857 69827 6227«

°,d.W, 13798 Rechnung „ 1856 24000 21200

Wo , in Beziehung auf obige Uebersicht, in den Rechnung^
sich ein Defizit zeigt , wurde dasselbe meistens durch besondere 11'«',
stünde veranlaßt . So finden wir n. A, vorgemerkt : bei Baselst«̂
179,419 Fr , außerordentliche Ausgaben , zunächst veranlaßt durch I «' '
inobilienankanf; bei Schwpz Bcrlust eines Prozesses aus Veranlaß «»!!
des SonderbuudSkriegeS mit 41974 Fr , zu zahlender Entschädigung. ^

Was die Budgets  betrifft , so ist bei St , Gallen die Sum «>̂ ^
welche durch Steuern zu decke» , nicht in das Einnahmenbüdget a«1:
genommen. Bei Appenzell A, Nh , sind in der Einnahme Überhang
nur die gewöhnlichen Gefalle gerechnet, wozu dann die direkten »«̂
die Salzsteuer kommen.

10 ) Staatswirthschaftswcsen.

Ackerbau und Viehzucht  find , wenn auch nicht die ««̂
schlieklichen, doch die beiden HaupterwcrbungSquellen der Kanto«̂
bevölkcrunq, Groß find im Allgemeinen die Fortschritte in der
wirthschaftung des BodenS ; auch die Anstrengungen für Erhalt «««
und Veredlung der Viehzucht find nicht gering,

Landwirthschaft <s , Bd . I , S . 167) , Zur Aufmunterung
Hebung der Landwirthschaft wurde von Staaiswegcn das gethan , d«
znrZeit  durch die Loskänflichkeitscrklärungder Grnudlasten und d«««
Theilung der Gemeindcgüter , sowie durch Aufhebung verschiede«' ^
anderer Beschwernisse, die daherigen Hemmnngen in der freien B '
Nutzung des Landes beseitiget worden find. Es ist hier der geeig«^
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von den^Grnudlasten , insbesondere von dem Zehntwescn undsdem

^lchichtllchen Verlaufe desselben Erwähnung z» thu » .
Vor dem Jahr 1798 war beinahe alles Land kni Kanton ^ Lnzern

sshntpstichtig . Sehr wenig Zehnten lag aber in Handen des^StaateS.
?'>t>ern neben einigen wenigen Partikularen besaßen denselben geist-

"we Korporationen und Pfründen.
it Zehntlast betrug , zu einem Kapital angeschlagen , ungefährMillionen »ene Franken.
. In Kraft eines Gesetzes der helvetischen Regierung vom 10. Wiu-
. "Monat 1798 wurde im ganzen Umkreise der Republik , somit auch
'' Kanton Luzer », der Zehnten abgeschafft und verordnet : die Besitzer

g,! zehntpflichtigen Güter sollten zwei vom Hundert des WertbeS der
> " ker an den Staat bezahlen , dieser hingegen die Zchnthcrren mit

fünfzehnfachen Ertrag des Zehnten entschädigen . Auf ähnliche
ssssstle sollte der Bodenzins losgekauft werde ». Alle übrigen Fendal-
'nen , wie Fall , Ehrschatz n. s. w . wurden unentgcldlich aufgehoben,

d». 2n Folge dieses Gesetzes wurde in den Jahren 1789 und 1800
.Z Zehnt nicht entrichtet , sowie er auch im Jahr 1798 nicht ent¬

astet worden war.
j Nach 22 Monaten , den lä . Herbstmonat 180l>, wurde nach einen,
e ' eaktionärcm Sinne stattgehabten Regierungswechsel die Vollzic-

"8 des Gesetzes vom 19. Wintermonat 1798 eingestellt.
, Am 9. Brachmonat 180l erfolgte sodann die förmliche Znrüch-
e". ' '.»e des suspendirten Gesetzes . ' Der Zehnt wurde zwar loskänflich
i. ' ' art , dir Art und Weise des Loskanfcs aber einem künftigen Ge-
da» schalten und die Zehntpflichtigen angewiesen , den Zehnt für

3ahr 1801 wieder zn entrichten , mit Ausnahme des Noval - oder
tv/?bn,chzehntens . Bei den immer mehr überhand nehmenden Staats-

erschien kein LoSkanssgesetz , sondern mittelst eines Dekretes
" 28 . August 1802 wurde befohlen , auch für dieses Jahr den Zehnt
"'strichle,,.

zu Die helvetische Regierung löste sich bald darauf in Folge der
"d'alionsakte im Frühjahr 1803 anf.

'Nimmst bw mediationSmäßigen Kantonsverfaffnngen war die Bestim-
der Znsichernng der Befuguiß , Zehnt - und Bodenzlnsc loSzn-

übergegangen . Das Gesetz sollte die Art und Weise dieses
P ' st" tes „ ach dem wahren Werthe festsetzen. ES bildete diese Be-
dxst'stung reu einnndzwanzigstcn und letzten Artikel der Verfassung

'stanlons Lnzern.
loz. Der neue Große Rath beschäftigtesich nun bald niitj dem Zehnt-
,'^ st' iif , aber die Sache zog sich ziemlich in die Länge . Ein Dekret
'V '" ' b 29 . Brachmonat 1803 ordnete die Entrichtung des Zehnts
stg,« ^ laufende Jahr und ein Dekret vom 25 . April 1803 die Ent-

' ' st' g für letztgedachtes Jahr an.
'>'w ^ " st̂ ' ch, den 27 . Weinmonat 1801 , erschien das ZehntloskanfSgesetz
^schi " . Ns 'stsn Lnzern und den 29 . April 1805 der Vollzieh,mgs-

. ' ' bkr dasselbe , welche beide Verordnungen noch gegenwärtig
wandert bestehen . . .

st' thr >» lsrncrische Gesetz setzt als Loskanfskapital den zwanzig-
" bnrchschnittlichen Jahresertrag fest , während anderwärts der



fünfundiwanzigfachc Ertrag angenommen wurde . Den Werth der
Früchte bestimmt es beim Kor » ( Dinkel ) auf 22 bis 26 Fr . a . W ., u»d
beim Hafer auf 16 bis 22 Fr . a . W . das Malter . Das Gesetz ge¬
staltet ferner jedem Zehntpflichtigen einzeln den Loskanf , während
anderwärts bestimmt wurde , daß der LoSkaus nur von ganzen Zehnt-
bezirken erfolgen könne.

Dieser Bestimmungen wegen und unter der Vorgabe , es sei der
Werth der Früchte um einen Drittheil zu tief bestimmt , erhoben die
Zchntherren ein Zetergeschrei , und setzten alles in Bewegung , das
Gesetz rückgängig zu machen . Die Regierung von Schwyz . Namens
des Klosters Ginsicdeln , proieftirtc gegen dasselbe ! das Kolleglatstist
im Hof z» Luzcrn wendete sich beschwerend an die Tagsatzung ; auch
der päpstliche Nnniius rückte gegen das Gesetz in das Feld . Alles
umsonst Das Gesetz wurde vollzogen.

Gemäß dem gleichen Gesetze kann auch der Bodenzins um den
zwanzigfachen Jahresertrag losgekauft werden ; jedoch kann der Los-
kauf nicht einzeln , sondern nur durch eine ganze Tragerei erfolgen.

Die Bodenzinslast , zu Kapital angeschlagen , betrug ungefähr
2 Millionen Franken neue Währung . Fall und Ehrschatz blieben uw
entgeldlich abgeschafft.

Die Zehnt - »nd BodenzinSbefftzer des Kantons Luzern berechnete»
einen Verlust von Millionen . Wie übertrieben aber diese Berew'
nung war , erhellt wohl am besten daraus , daß die Pflichtigen fiw
nicht sehr beeilten , den LoSkaus zn bewerkstelligen ; zur Stunde findet
sich noch etwas mehr als die Hälfte des Zehntens im Kanton unab-
gekündet . Bodenzins ist verhältnißmäßig noch viel weniger loSgekauck
worden , nur etwas über ein Viertheil.

Mit Baarschaft wurde nämlich bis ckr" 1850 Zehnten loSgeka»^
für 761,500 Fr . n . W . » nd mit Errichtung von Zehntqülten 2,131,4478^
neue Währung , zusammen also 2,805,947 Fr . n . W.

Bodenzinse wurden bis zu bemcldtem Zeitpunkte losgekauft s^
586,000 Fr . n . W.

Das luzernerische Gesetz mochte allerdings zur Zeit das für dk»
LoSkaus günstigste in der Schweiz sein ; gegenwärtig ist aber dieses
nicht mehr der Fall , indem anderwärts der Loskaufspreis seither
unter den zwanzigfachen Ertrag herabgesetzt wurde , hingegen in Luzst»
das Gesetz unverändert blieb.

Indem dasselbe den zwanzigfachen JahreSertrag als LoSkaus^
summe bestimmt , wird beim Loskauf der Kapitalwerth des Rohertra¬
ges der Zehnifrüchtc bezahlt , während der Zehntherr eigentlich »»
auf den Kavitalwerth des Reinertrages , d . h . auf den Ertrag ru>tr
Abzug der Kosten , als Entschädigung Anspruch machen könnte.

Wie anderwärts , war man auch im Kanton Lnzer » daraus
dacht , den Loskauf des Zehntens r» erleichtern . Man beschäftig
sich damit in den Jahren 1852 bis 1854 , und es wurde in zweiE,
ger Berathung von dem Großen Rathe ei» Gesetz erlassen , zufg'
welchem grundsätzlich der LoSkaus des Zehntens auf den sünfzsw,
fachen und der LoSkaus des Bodenzinses auf den fiebenzehnfalw
Werth festgesetzt wurde.
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„ VerfassungSgemäß unterlag das Gesetz dem Veto des Volkes.Mteres wurde in außerordentlicher Weise auf der einen Seite für
^erwerfung , auf der andern Seite für Annahme bearbeitet . Beson¬
ne war es , wie zur MediationSzeit , die Geistlichkeit, welche Alles^Bewegung setzte, nm die Verwerfung des Gesetzes zu bewirke»,
Mehrere Flugschriften wurden verbreitet . Wir theilen hier den hef-Men Erguß mit , ohne eine Bemerknng beizufügen.

Es hseß in einer solchen Flugschrift:
„ „Ihr alle weiset dem neuen Gesetze die Thüre oben gegen das"ürnerloch, unten gegen den Hauensteintunncl , links gegen die Rcnß,

"skchts gegen Hnttwyl und Melchuau, und sagt zu ihm , da hat der
"^ winiermann s' Loch gemacht." „Ihr Habsburger bindet diese,m^gerlichen Ding einen Mühlstein um den Hals , und werfet es in"E»ern See , da wo er am !leisten ist , und ihr Entlebnchcr schüttelt
, »>e Gsätzli in die Entle und die Emme , wen» ste hoch angcschwol-'3rn find, daß es so schnell als möglich abreise und dahin fahre , von»da die Stockfisch herkommen." „Ihr Wiliisauer bannt diesen nn-

"^"stgen Geist in das Enzilvch, wohin man sonst Gespenster zwang,er nicht fürder euch schrecke." „Ihr aus dem Sursecr -Amt unter¬
sucht «lies Erbarmen mit diesem Gesetz und überliefert dasselbe",Er fressenden Flamme des Veto , daß es zu Staub und Asche werde."
"̂ ud ihr endlich, ihr Braven aus dem Hochdorfer-Amt , macht kurzen"Avfeß mit ihm , da wo die größte Tanne steht auf der waldigen
"Ehrlosen, hängt es daran auf , wie einen getödteten Hühnerdieb,»sUr Abschreckung für alle folgenden Regierungen ."
H Die Schrift war unterzeichnet: „Der katholische Luzernerbieter.""Mals war dieses noch eine anonyme Benennung . Seither hat sich
hos, katholische Luzernerbieter" zu erkennen gegeben derHlu. Herr Pfarrer Xaver Herzog  in Ballwyl.
» Der bischöfliche Kommissar und die vier Vorsteher der geistlichen
Ane el wendeten sich kurz vor der Abstimmung mit einer eigenenuiprache an das Volk , in welcher man laS:

„Die Unterzeichneten wenden sich an euch, theure katholische Bür-
und Mitbürger des Kantons Luzeru ! Bei euch liegt es jetzt,Gesetz stillschweigend anzunehmen oder durch das Veto zu ver-

H-wslk». Wir hoffen und erwarten , ihr werdet das Letztere thun.
„'Ansetzen endlich bei euch so viel Rechtsflnn , so viele Gewissen-,glückest und so viel Liebe zu eurer heiligen Kirche voraus , daß»bet^ bselbe, so viel an euch liegt , bei ihrem Eigenthum und Besitze"Und"" ""d beschützet, so ihr durch göttliches und menschliches Recht"ielt " "Utkntlich auch durch die Staatsverfassung zugesichert ist. Gott"And ^ " n Sinn zu dem, was seiner heiligen Kirche und euch zutz und Frommen gereichet!"
lm " m 26. Hornnng 185>4 erfolgte die Abstimmung, und das Resul-
^eri daß von 26,672 stimnifähigcn Bürgern ^) 12,803 nicht ver-", -Ifu^ woliten . hingegen 13,866 für die Verwerfung stimmte».

^ einer früher» Abstinnnnng im Jahr l8 -18 zählte man 27,005»
stimmfähige . Dazumal konnten die NichtkantonSbürger nicht mit-Nttnmen, und jetzt, wo alle im Kanton niedergelassene» Schweizer
umstimmen konnten, soll die Zahl der Stimmfähigen geringer ge¬nese« fein. Ziemlich auffallend!



Das Mehr für die Verwerfung war also ei» sehr ^kleines . Nllc l
oben angegebenen Anstrengungen hätten die Verwerfung nicht zu '
wirken vermocht , wenn nicht ein Faktor , welcher sich freilich ni <w
öffentlich kund gab , hinzu gekommen wäre . Dieser Faktor war dk^
Neid , Diejenigen nämlich , welche früher den Zehnten loSqekaust ^
hatten , dachten : die gegenwärtig »och Zehntpflichtige » sollen es niff^
besser haben , als wir es hatten . Welche sostdachten , waren gegk"
das Gesetz.

In Folge des Gesetzes über Vertheilung der Allmenden unter dü .
Antheilhabert ) wurden über 12,000 Jncharten vormals meistens öd< .
gelegenen Landes urbar gemacht . Der den Wäldern so schädlich ,
Weidgang wurde verboten ^) und der Loskanf der Weidrcchte gesetzlw" ^
bestimmt ^), Es wurde verordnet , daß alle gemeinsamen und zer> ^
üückelten Felder können zusammengelegt , unter ihren Antheilhabers ,
gegenseitig abgetauscht und zur Erzwecknng einer künftigen »»beding ^
tcn Bebauung eingefristet und abgezäunt werden )̂ , ' ^

Der Staat unterstützte von Zeit zu Zeit die Gesellschaft »s i
gegenseitiger Unterstützung der Hagclbeschädigten (venst - ^ >
Bd , l , S , 307 ) , Im Jahr 1848 wurde derselben ein Beitrag »es i
1200 Fr , a , W , bewilligt , und im Jahr 1850 ihr auf 4 Jahre ^ i
solcher von 2000 Fr . a. W . per Jahr zngestchert . Folgende Heberst ^ p
zeigt das Wirken dieses Instituts seit seinem zwanzigjährigen Bestand ?'

>) Gesetz von, 28 . Brachmonat 1803 und 24 . Mai 1837 , >!
- ) Gesetz vom 12. Weimnonat 1805 und 24 , Mai 1837,

Gesetz vom 24 . April 1804 und 24 , Mai 1837 . !
Gesetz vom 15 , Weinmonat 1808 und 19, bbristmonat 1837 !

Is
uu
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Jahresbeiträge
der

Schätzung Verabfolgte

^-ihr
GesellschaftSmitgliedcr. Schadens. Unterstützung.

— L
2- ^ ^ Fr. Rp, Fr- Rp. Fr. Rp.

" D
«836 T 1256 38 11 523 75 100 523!75>837 278 2007 52 43 5784 35 37 2140 21>838 Ä 2239 90 I 333 45 100 333 45>839 368 2237 20 10 800 64 100 800 64>840 418 2706 68 16 2577 6 ,00 2577 6>84l 357 1985 92 52 3426 60 100 3426 60>842 553 3414 26 39 6119 60 74 4521 10>843 639 4127 24 15 664 — 100 664>844 927 6371 64 166 9534 20 95 9057 501d45 818 4800 8 125 8669 80 50 4334 90>846 857 5309 17 50 60S6 30 80 4877 2>847 967 7910 70 221 29046 89 25 7261 72>848 85 l 4365 17 32 2167 96 100 2167 96>849 1027 5630 65 198 68055 4 12 8166 60>850 899 5128 12 458 79919 16 6190 60>85> 484 2585 42 >9 598 55 100 598 55

alte W. 62076 5 224317 35 57641 66

neue W. 88680 7 320453 36 82345 23>852 508 3954 94 37 5747 35 100 5747 25>853 529 3784 59 23 2103 42 100 2103 42>854 649 5475 31 40 6700 68 98 6566 52>855 800 6289 43 158 16350 94 50 8175 47905 6332 35 69 7084 25 85 6037 26

r>2. 12864 114516 69 1783 358440 — — 110975 25

Durchschnittlich
k'Jahr . . 677 5453 17 .85 17068 57 32'/z 5284 53

i «
I !

Bei der vor ,wei Jahren auch im Kanton L»,ern eingesichiten^ (Kn«Wässerung durch Tbonrvhren) bei«,eilig,e sich der S >,nn
Aktien,eichnnng bei den in KrtenS und Sttiswil gegründetene -iinröhrcn.EtabllffcmentS. Da -? »ene Knliiirmittel fand'r.ische Ver-d'tung im Kanton.

v. Lilzcrn H . Bd. 10
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Viehzucht . Zu Aiifmmitenliig der Viehzucht wurde im Jahr
1837 ein Gesetz über die Zuchtviehschan erlassen , nach welchem an
die Eigenthümer von guten Zuchthengsten und Zuchtstieren Prämien
abgereicht werden.

In jüngerer ' Zeil wurden für obigen Zweck verwendet:
Zm Jahr 1848

„ „ 1849
„ 1850
„ ,, 1851

„ 1852
„ „ 1858
„ „ 1854
,, „ 1855
„ „ 1856

Angezeichnet wurden:
Im Jahr 1848

„ 1849
„ „ 1850
„ „ 1851

1852
1853

» „ 1854
„ „ 1855

1856

Fr . 1800 a . W.
, 1733 „
„ 1800 ,
„ 2570 n . W.
„ 2570 „
.. 2570 „
„ 2570 >
„ 2570
„ 2570 „

19 Zuchthengste und 184 Znchtstierc.
15 .. 221

203
207
203
211
219
209
214.

Dabei wurde jedes Mal den Geineinderäthen zur Pflicht gemach^'
dafür zu sorgen , daß die mit Hinsschi auf das obgenanute Gesetz now
mangelnde Anzahl von Zirchtstieren angeschafft werde . .

'Das Gesetz leidet aber insofern an einem Fehler , als das Zav^
lenverhällnlß eines Zuchtthieres zu den zn züchtenden Thieren ein^
Gemeinde viel zu groß angenommen ist . Statt nur je eines Zuch"
stieres auf 150 Kühe und Klüver einer Gemeinde sollten , neuern gs'
machten Erfahrungen zufolge , ein solcher jeweilen auf 80 Stücke
einer Gemeinde vorhanden sein.

Zn jüngster Zeit wurde auch ein kleiner Betrag zu Prämien
Kühe und Rinder ausgesetzt.

Die Zahl des gesummten VichstandeS im Kanton ist bereits
her angegeben worden (s. Bd . I , S . 179 ) . ^

An die ZuchtviehauSstellnng im Sommeranfang 1856 inPat>
brachten neun Angehörige des Kantons 21 Stück Vieh , nän >l>"
7 Zuchtsticre , 12 Kühe und Rinder und 2 Schweine . Der Stn ^,
bewilligte an die Unkosten 1000 Fr . , und sendete einen eigenen
missär mit . Auf die 21 ausgestellten Thiere fielen fünf Preise,
Gesammtbctrage von 1650 Fr ., nebst einer goldenen ' Medaille.

Der Auszeichnung der Luzcrner Aussteller im Jahr 1856 an r
Pariser Zuchtviehausstcllung folgte eine noch ehrenvollere bei ^
Viehausstellung in Bern im Jahr 1857 , wo ihnen unter 1l konkurf"
rcnden Kantonen von den 72 für Braunvieh bestimmten Preisen "
Gesammtbetrage von 14,025 Fr . der fünfte Theil zufiel.

(s Forstwesen . Von diesem ist bereits früher gehandelt worr
s. Bd . l , S . 174) . Das Forstgesetz vom Jahr 1835 , welches in ^
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herziger Periode verstümmelt wiirde , findet fich wieder t» seiner
'vlplimglichc, , Gestalt hergestellt . Ein Oberförster und für jedes Amt
^ llnterförstcr find wieder in Aktivität . Neben dem Forstgesetz be¬
iden Verordnungen gegen allzustarkes Abholzen der Waldungen , ab-
?ksö„ derten Verkauf von solchem und Umwandlung von Waldboden

Pfianzland.
- . Industrie , Handel und Gewerbe.  Hievon ist ebenfalls
^ 'wer gehandelt worden (s. Bd . I , S . 194 — 196) . Beizufügen ist , daß
. we Haudclskammer besteht . Unter ihrer spezielle » Aussicht und Lei-
»'" 9 befindet sich einzig das Firmarcgister und die Bestäteret im
Aufhäufe , welche letztere in Folge veränderter Kanfhauseinrichtung

^vinehr eingegangen ist . Ueber die wettern Zweige im Handcls-
u, als : Industrie und Gewerbe , Handel und Verkehr , Fuhrwesen

A , Schjfffahrt , Transit u . s. w ., steht der Handelskammer nur eine
Nalijge Begutachtung oder Anregung zu Handen oberer Behörde»
- ko wie sie auch in Handelsstreitigkeiten den gerichtliche » Behörden

" Gutachten abgiebt.
d . Auf Anregung der Handelskammer wurde in Luzern eine Bank

.dichtet und mit dem Jahr 1857 eröffnet . Dieselbe ist gebildet durch
Aktiengesellschaft . Die Zahl der Aktien beträgt 250 , jede zn

Ä . was ein Aklieukavlial von 500,00g Fr . ausmacht . Der. Janimtveikehr der Bank stieg schon im ersten Jahr ihres Wirkens' Ohn Millionen.
a Die rasche Ausbreitung des Akticnkreditwesens rief in jüngster
h. 0 ein Gesetz über anonyme oder Aktiengesellschaften hervor . Da
s», Jkchtliche Eristenz jeder im Kanton domilizirenden Aktiengesell-

Kraft dieses Gesetzes in Zukunft an eine obrigkeitliche Konzes-
tz?! steknnpft ist , so suchten und erhielten nachfolgende , bereits vor

des Gesetzes auf Aktien gegründete Unternehmen die hoheit-
iye Genehmigung.

Name
der

Gesellschaft.

^Bank in L„-
, fern.

i^ ignidations
gesellschaft
v°» St .Ur-
ba„.

^ Konsum o-
^erein in
dnzer».

^Danipfschi^
Gesellschaft
M dem
Io 'rwald.
kattcrsee.

Dauer
der

Gesellschaft

Statuten¬
gemäßes

Aktienkapi¬
tal.

Betrag
der

Aktie.

Zahl
der

Aktien.

1857 Fr. Fr-
17.

Juni.
10 Jahre.

v.2 Jan . 1857
Mini »in m
500,000 2000 250

/ Minim.14.
Aug.

6 Jahre.
v. l .J »li1857

) 300 .000
t Marim. 1000 300 —600

j 600,000

26.
Aug.

15 Jahre,
v . 15. Okt.

1857.

l Minim.
^ 35,000
) Marim.
f 45,000

25 1400 - 1800

30.
Dez.

12 Jabre. 285 .714Fr. 1428
v . I . Jan. 2 !>Rp . oder oder 2001848. 200,0,10 1000

alte Fr. alteFr.
10'



Entsumpsungen , Wo von dem Staatswirthschastswescn die d
Rede ist , verdienen die in jüngster Zeit unter Anleitung der Staats »
behördc vorgenommene Abgrabung des WanwplersccS und die Tiefer*
iegung der Snre Erwähnung , von welchen zwei Unternehmungen abe> d
weiter unten beim Bauwesen näher wird gesprochen werden , ' d

11) Bauwesen.
->. Straßenbau,

Gleich wie anderwärts , so lag in frühern Zeiten das Straße »*
Wesen im Kanton Luzern ebenfalls sehr darnieder . Mühsam zu be*
fahrende Karrstraßen , die gleichzeitig die Kommunikation unter de»
Höfen und Gütern vermittelten , dienten auch zur Verbindung dc>
größer « Ortschaften , Die meisten derselben , übel besorgt und imnick
mehr und mehr ausgefahren , bildeten auf lange Strecken Hohlwegs
beschattet von großen Hecken und Gesträuchen . Viele dieser Hobs'
wege mußten noch de» Dienst einer Wasserleitung versehen , Dss
Straßen hatten meistens nur die nöthige Breite , um einen Wage»
passtren zu lassen ; das Ausweichen eines andern Fuhrwerks gesät»»
entweder auf freiem Felde oder auf eigens bestimmten Answeicb'
Plätzen , wo die Fahrbahn erweitert war.

Die Pflicht für den Unterhalt der Straßen lag vor Alters groß*
tcntheils den Bcfltzern des anstoßenden Landes ob. Aus Obgesagtei»
geht aber hervor, ' daß diese Pflicht lange Zeit keine lästige war-
Obrigkeitliche Obsorge machte sich auch nicht allgemein geltend , JA
16 , und l7 . Jahrhundert erstreckte sich dieselbe fast ausschließlich »»^
die Straße » und Wege in nächster Nähe der Stadt Luzern , Spät »»
wurde dann die Straße von Luzern nach Zoflngcn , Hochstraße g^
nannt , noch unter besondere Staatsaufsicht genommen . Der St »»
selbst übernahm von letzterer eine Strecke von circa 3 Stunden Längs
zum Unterhalt , Aus den alljährlich abgelegten Rechnungen de*
„StraßenmcisterS " , eines Mitgliedes des Rathes , geht hervor , daß
die Ausgaben für 'S Straßenwcsen im 16 , Jahrhundert jährlich »»!
100 bis 600 Gl, , im 17 , Jahrhundert auf 200 bis 800 Gl , und
18 , Jahrhundert per Jahr auf äOO bis 2600 Gl , beliesen , Dss»
Ausgaben wurden theils aus dem Seckelamte , theils aus Bußen kss
stritten . Die lctziern deckten oft ungefähr die Hälfte der GesamiN"
ausgaben.

Erst im 18 , Jahrhundert wurde die Aussicht des Staates »bes
die öffentlichen Straßen etwas weiter ausgedehnt . Der „Straße»
meister " bereiste zeitweise die Aemter und ordnete die nöthig ^ ,
Skraßcnvcrbefferungc » auch anderwärts an , Ende der 1760gcr Jahrei 1??"-
wurde die erste größere Straßenkorrektion ausgeführt . Es ist dss"
die größtenthcils neu bewerkstelligte Anlage der ^Hochstraße " , die
her über Rothenbnrg , Wegscheive und Sempach führte und nun wss
Neuenkirch gezogen wurde . Der Staat bezahlte die Grundcntsckt »^
gnngen , die sich im ganzen Kanton auf circa 6000 Gl , beliesen,
übernahm übcrhin noch eine » großen Theil der übrigen Banketts
Nachdem dieser Bau ausgeführt , wurde der Unterhalt auf den Ss ») ,s
der wie bisher einige Strecken übernahm , und auf ungefähr die H » *
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Gemeinden des Kantons , und auf einzelne größere Höfe vertheilt,
welche Einrichtung bis in die Dreißigerjahre fortbestand

Nm die gleiche Zeit wurde auch die Straße nach Zürich korrigirt
z„ „ > Theil neu angelegt . Ausgenommen die beiden Straße,-

^tch Basel und Zürich , waren alle übrigen Straßen , z . B . nach Hoch-
^vrf , Münster , RnSwyl , nicht viel niehr als Karrwege,

mit Beginn des gegenwärtige » Jahrhunderts , I » , Jahr 1803
°»rd eine allgemeine Verbesserung der bestehende » Haupt - und Neben¬

sätzen anbefohlen , und der Straßenanfseyer , ein Mitglied der Finauz-
e >n »,er , erhielt den Auftrag , dicßtalis spezielle Aufträge zu erthei-

Gleichzeitig wurde eine Verordnung erlassen , gemäß welcher
keinen großen Lastwagen mehr als tiä Zentner geladen werden

leiten (wovon die Wagenschwerc in Abzug komme ) . Nach einer Ver-
Jbiinng von , Jahr I80ii wurde » der Generalstraßcninspcktnr uutcr-
," lt : alle Landstraßen und Kommunikationsstraßen , welche sowohl von
!" ein Kanton in den andern als die im Inner » des Kantons von
wer Gemeinde zur andern führen -, ferner alle Müller - , Kirchen - ,

Lelchenstraßen , sowie alle Fuß - und Nebenwege , welche zu Kirchen
dem Hanptorte unsers Kantons führen,

. Im Jahr I8t2 stellte man noch einen eigenen Straßeninspcktor
^ner der Mitte der Regierung auf . Dessen Verrichtungen wurde»
hl 'ch ein Reglement bestimmt . Sodann folgte noch die Ernennung

fünf Amtsstratzenmeistern.
^ Umfassender als durch alle bisherigen Gesetze und Verordnungen
u ^ dc endlich das luzernische Straßcnwesen durch ein Gesetz vvm
^ ^ hr 1832 geregelt . Dasselbe besteht noch in Kraft,

Einläßlichere Verordnungen über das Straßenwescn erscheinen

>l, . Durch dieses Gesetz wurden die Straßen in vier Klaffen einge-
y, in Kantonsstraßen I , Klaffe , Kantonsstraßen II . Klaffe , Ge-
^ » ideftraßen ( Straßen III , Klaffe ) und Güterstraßen , KantvnS-
t^ b e » heißen diejenigen , durch welche der Kanton mit andern Kan¬
in « verbunden ist , Gemeindestraßen  heißen die , welche zum
stVerkehr einer Gemeinde mit andern Gemeinden dienen . Gütcr-
,» en dienen für einzelne Güter , Die Unterscheidung zwischen
Ti - a fraßen I , und II . Klasse ist ziemlich willkürlich . Die
dies , , ^ Klaffe sollen gleichsam die vornehmern sein . Der
hstl , ^ ' che Unterschied beruht zuletzt darin , daß der Staat im Ver-
T, l'uß Gemeinden an die Kantonsstraßen I . Klaffe laut
^ila » " " hr beizutragen hat als an die Straßen II . Klasse,
>>»d ? " " to » sstraße k Klaffe wurde einzig die Straße über Sursee
bist ^ vssngcn nach Basel erklärt , weil ffe unter damaligen Verhält-
ßröe" ^ bedeutendste und freqnenteste war , indem ste ein Glied jener
»iid r? Transstkraße bildete , welche den Verkehr zwischen der Nord-
sy- -oentralschweiz über den Gotthard mit Italien vermittelte , Diese
de,, '^ viite Hochstraße führt von der Stadt Luzern aus mitten durch

-Danton über die Emmcnbrücke , Neuenkirch , Nottwil , Obcrkirch,
St . Erhard , Uffikon , Dagmersellen , Neiden und Adelboden

st^ Jvelter durch die Kantone Rarga » und Solothnrn , Die BaSler-
im Gebiete von Luzern über 8 Stunden lang und eigentlich

^lamm , von dem die andern Straßen als Neste und Zweige
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ausgehen . In der ungefähren Richtung der Hochstraße geht jetzt "

ihrer ganzen Länge die Eisenbahn der schweizerischen Zcntralbahw

gesellschaft.
Von der BaSlerstraße gehe » links folgende S >ra^

ßcn  anS:
1) Eine kleine halbe Stunde von der Stadt Luzcrn bei der Gmnw »'

brücke geht eine Straße H . Klaffe etwas links ab , welche ss'
Kanton Luzern mit dem Kanton Bern in drei verschiedenen Nick' '

tnngen verbindet . Dieselbe führt über Malters , Scharben

Werthenstein nach Wohlhusen , wo sie sich in zwei Arme ihn " ,

von denen der eine links nach Entlebuch , Hasle , Schüpfhelw,

Escholzmatt , nach Wcißrnbach führt , bei Kröscheubrunnen in ds>

Kanton Bern geht , und nachdem sie die JlfiS überschritten , wie¬

der eine Viertelstunde durch Luzerncrgebicl läuft und endlich l'ew

Hämmelbach den Kanten verläßt , ti ) '/ - Stunden von Luzern.

Der andere gerade fortlaufende Ast derselben Straße geh

von Wohlhusen über Menznau , Willisan , Gettna » , Zoll,

wil , und tritt sodann tf/z Viertelstunde von Hnttwil in den Ks »'

ton Bern , 8 >/z Stunden von Luzern . , .

Von dieser Straße zieht sich in Zell , rechts abweichend , er"

Straße II . Klaffe über Fischbach , Altbüron , Großdietwil »n

St . Urban ebenfalls nach dem Kanton Bern , 3 Stunden . Sie"

ßen III . Klaffe sind : diejenige , welche gleich vor der Stadt Luzern,

unterhalb des Lädeli , abschwenkt und nach Littau , sowie weite

gegen Malters führt : die von Malters links i» den Schwarzen'

berg hinauf , fast 1 Stunde ; die vom Schachen links über

buhl und die Bramcgg nach Entlebuch , 2 Stunden : die

Wohlhusen rechts nach Nuswil , tf/ » Stunde ; ferner ' diejenige

welche am Schwandcnholzsiutz rechts über die Emme nach Devv '^
schwand und RomooS führt und von Dopplcschwand aus winde

bei Entlebuch i» die Hanvtsiraßc einkehrt ; diejenige , die sich »be

halb Schüpfheim links bis nach Flühli zieht.
2) Von der Willisan -Huttwilerstraße führt zunächst Willisan in ..

Richtung nach rechts eine Straße II . Klaffe über Albersw^
Schätz und Nebikou nach Dagmersellen , und vereinigt sich

mit der BaSlerstraße , 2Vr Stunden . Eine Straße III . KA«
führt von Willisau links »ach HergiSwil , l f/ -, Stunde . Bei § 4,,.

aber biegt eine Straße III . Klasse links über Eberseken und

büron nach St Nrban und auf die große Bernerstraße , 3f/ » Stsj "!

den . Bei Nebikon eine gleiche rechts über Wauwil nach
hard in die BaSlerstraße hinüber , 1'/ ? Stunde u . s. w.

Lt .^

ettsts;
3) Unterhalb Sursee geht eine Straße II . Klaffe nach Mauem -g

Kottwil und EttiSwil . und theilt sich oberhalb dieser Orts » " x

in zwei Aestc , wovon der eine links nach Willisau und der and^ ,
gerade aus über Bnrgrain nach Gettnan reicht und hier in

Willisan -Huttwilersiraße einmündet , 2 Stunden.

I) Beim Lohrenbach führt eine Straße III. Klaffe über Stechens
Hellbühl , Ruswil , an Bnttisholz vorbei über Großwangen "

EttiSwil u . s. w. §

Von der BaSlerstraße gehen rechts folgende S>

ßen aus:
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1) Von der Emmenbnicke führt eine Straße II . Klasse über Emmen,
Eschenbach , Ballwil , Hochdorf , Baldegg . G -lffngen , Hitzkirch,
Altwis und Aesch nach dein Kanton Aargau , über 5 Stunden.
Von Gelfiiigen geht eine Straße über Eiuiensce und Moosen
ebenfalls nach dem Kanton Aargau . Von der Hitzkircherstraße
führt oberhalb der Waldibrugg rechts eine Straße III . Klaffe
über Jnwll nach der Gpsikoncrbrücke , 1 Stunde ', bei Eschenbach
eine gleiche links über Rain nach Sempach und über Rain nach
Rothenbnrg ; bel Ballwil eine gleiche rechts über Oberebersoll
nach Kleinwangen , n»d bei Hochdorf links eine gleiche über Hil-
disrieden nach Sempach.

2) Bei der sogenaniiteii Spreng ! führt eine Siraße H . Klaffe über
Rothenburg , Hildisrieden , Neudorf und Münster , wo sie bei
Maihausen in den Kanton Aargau eintritt , fast 5 Stunden : auf
ibr kreuzt bei der Saudplatte die Straße do» Eschenbach »ach
Sempach und bei Hildisrieden die Straße von Hochdorf »ach
Sempach . Von Münster führt eine Straße IH . Klasse links
über Kommeln und Tann nach Sursce , 1' /^ Stunden , und eine
andere links über Hagiswil nach Nikenbach , Stunden.
Von unterhalb Lippenrütti führt eine Straße III . Klaffe über
Sempach und Eich nach Sursee , 2 Stunde ».

4) Von Sursee aus rechts geht eine Straße H Klasse über Geuen-
sce . Düron und Triengcn in den Kanton Aargau , 2 Stunden.

Außer der BaSierstraße gehen von der Stadt Luzer»
folgende Landstraßen:

Gegen Süden führt eine Straße H . Klaffe über Horw nach Win¬
kel an den See nach Untcrwalden , 1 Stunde . Von Horw nach
Hergiswil wird gegenwärtig eine KautonSstraße angelegt als
Fortsetzung der sogenannten Brünigstraße , welche in Folge von
Verkominniffen zwischen den Kantonen Bern . Luzcrn , Ob - und
Nidwalden unter namhafter finanzieller Betheiligung des Bundes
in der Richtung von Brienz über Lungern , Allmacht , längs des
LoppenbcrqeS über Hergiswil »ach Luzer » erbaut wird.
Gegen Osten führt eine Straße II . Klaffe über Meggcn nach

, Küßnacht in den Kant . Schwpz bis zur Kantonsgrcnze , 2 Stunde » .
Gegen Nordosten führt eine Straße II . Klaffe über Ebikon , Root
und Gyfikon nach Zug und Zürich , 3 Stunden . Auf dieser
Strecke wird wirklich eine Eisenbahn gebaut,

q Die Straßen III . Klaffe werden hier nicht weiter angeführt . Die
dinvn ^ selben jst fthr groß und erhält fast jedes Jahr einen Zuwachs
d-» Neubauten in solchen Richtungen , wo bisher noch keine bestau-

hatten.

>,̂ ößmid man durch die ungefähr gleichzeitig erlassene » Gesetze
Tb - w "" Gen Kantonen der Schweiz bestimmte , daß der größere
ßali » " Leistungen am Bau neuer und bei Korrektton und Unter-
G -n- . Gehender Straßen vom Staate direkte übernommen und die
soll ' " den nur in geringem Maße in Mitleidenschaft gezogen werden
du/ " ' ^ " »g man im Kanton Luzern in dieser Beziehung von einer
ßx> Grundlage aus . Durch Uebernahme von so bedeutenden Stra-
tz . ^ üen in vielen andern Kantonen wurde man dort genöthigt , direkte

"dtssteuern zu beziehen . Der Bezug direkter Steuern zu diesem
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Zwecke wollte man im Kanton Ludern ausweichen , »nd erzielte dlese-
tmrch eine nur ziemlich beschränkte Uebernahme von Staatsleistunge"
beim Straßenbau nur Straßenuntcrhalt , Durch das mchrbenannW
Straßengesetz wurde vorab vorgeschrieben , daß jede Gemeinde die
Gemeiudestr aßen , soweit selbe im betreffenden Gemeindebau " "
liegen , in eigenen Ikonen bauen , und unterhalten muffe . Der Staat
übernahm bloß die Kosten der Planirnng , Abstecknng »nd die Leiln »j!
der Bauausführung , was begreiflich einen sehr unbeträchtlichen The"
der Gcsammtansgabe » ausmacht . Bezüglich des Baues „nd Unterhalt
tes derKantonSstraßen II , Klasse , so verpflichtet dafür das Gcs»ß
die Straßenbezirke , Bei solchen Straßenbauten übernimmt der Staat
nur die Kosten der Ausmessung , Planirnng »nd Absteckung der Strw
ßenlinie , die Leitung und Aufsicht der Straßenarbeiten , die Liefern "!!
des nöthigen Svrengpnlvers , den Unterhalt der Werkzeuge zum Sieb"
sprenge » , die Arbeitskosten der Maurer , Steinhauer , Schmiede >>"d
Zimmerlcute bei Erbauung von steinernen Brücken »nd Coulissen vo"
mindestens 2 Fnß lichter Oeffnung , und die Lieferung des Kalke -' -
Jeder Straßenbezirk besteht aus einer Anzahl Gemeinden , welche
theils an , theils in nicht großer Entfernung von betreffender Ka " '
tonsstraße liegen.

Der Kanton zählt zehn solcher Bezirke , nämlich : l ) Luzer " -
bestehend aus den iKemeinde » Lnzern , KrienS , Horw , Meggcn , Weg/
qis , Vitznau und Greppcn ; 2) Root , begreifend die Gemeinden Ei " *
kon , Dierikon , Bnchraln , Root , Gistkon , Jnwil , Honan , MeperS^
kappel , Ueligenschwil »nd Adligcnschwii ; Münster , bestehend ari¬
den Gemeinden Emmeu zur Hälfte , Rothenburg , Rain , Hildisricde "-
Rönrerschwil , Nendorf , Münster , Gnnzwil , Rikenbach , Pfeffik ""'
Schwarzenbach und Hecrlisbcrq ; 4 ) Hochdorf , begreifend die Gc'
meinde » Emmen zirr Hälfte , Eschenbach , Ballwil , Hochdorf , Hohe " '
rain , Gelfingcn , Hitzkirch , Lieli , Sulz , Hämiko » , Müswangen , A>>'
wis , Aesch , Schongan , Moosen , Ermensee , Richensec und NetschwU'
5 > Wohl Hufen,  nmfaffend die Genieinden Littau , Malters-
Schachtn , RnSwil , Wohlhusen , Menznau , Willisau (Stadt-
Landgemeinde ) zur Hälfte , und Hergiswil : K> Entkebuch,  bestehe ""
ans sämmtlichen Gemeinden des dortigen Amtes , mit Ausschluß v""
Schachen , nebst Werthenstein ; 7) Zekl,  begreifend die Gemeinde'
Willisau (Stadt und Land zur Hälfte ) , Gettna » , Zekl , Ufhus "" ',
Luther » , Fischbach , Großdietwil , Altbüron , Noggliswil und Pfaff " ",'! '
8 ) Ettiswil,  bestehend ans den Geincinde » Ettiswil , Kottw " -
Großwangen , Maricnsee und Mauwil ; ?>) Altishofcn,  begreife"
die Gemeinden Alberswil , Schütz , Ohmstall . Nebikon , Egolzw " '
Ebersckeu , Altishofen und Dagmersellen ; tl >) Büro » , besteherrd
den Gemeinden Büron , Geuensee , Schlierbach , Triengen , Wilib "' '
Kulmerau und Winikon , Jeder dieser Straßenbezirke hat die Ko" "
des Baues und Unterhaltes derjenigen Kantonsstraßen zu übernehme "/
welche den betreffenden Kreis durchziehen , mit Ausnahme jener m'
stungen , welche oben , als vom Staate übernommen , aufgezählt si" °-
Bei Festsetzung jener Straßenbezirke trachtete man zwar mög/ ""
eine so umfangSreiche Zurundung von Gemeinden zu bewerkstellig ""'
daß die Lasten , die jeder Kreis für sich z» übernehmen habe , mit d"



^erwögen annähernd im Verhältniß stehe . Begreiflich kennte dieses
„icht se genau erhielt weiden , daß wenn die Straßcnbezirke
nach Ausführung der meisten Kantensstraßen in eine Abrechnung

Antreten müßten , sich nicht eine etwelche Ungleichheit herausstellen°Urde, die aber jedenfalls nicht sehr beträchtlich sein dürfte.
Diejenige » Gemeinden des Kantens , welche keinem von jenen

lehn Straßenkreiscn einverleibt worden , find sür Mithülfe beim Bau
wd tzoin, Unterhalte der Hochstraße loder Kantonsstraße I . Klaffe)

Achtig erklärt . Es find dieses die an besagter Straße gelegenen
Gemeinden , mit Ausnahme von Emmen , nebst den Gemeinden Sem-""ch. Eich , Schenkon , Bnttisholz und Langnan . Soweit der Bau

Unterhalt der Hochstraße die Kräfte dieser Gemeinden überschritt,
"^ nahm der Staat das Weitere , war zu thun war , und nebenbei

h°ch alle Ervropriationskoslen niid alle jene Leistungen , welche er^ui Bau von KantonSstraßen II . Klaffe zu übernehmen hat.
^ . Bei Ausführung des Baues einer Kantonsstraße wird jeder Ge-

des betreffenden Straßenbezirkes eine Strecke zur Bearbeitung
^bewiesen . Als Maßstab für diese Zutheilnng dient der VermögenS-
^ >tand der betreffenden Gemeinde , wobei jedoch auf ihre Entfernung
»1 der Arbeitsstelle und auf anderweitige Belästigungen wegen Ge-
kindestraße » , welche sie noch zu baue » haben , gebührend Rücksicht

,̂ ' °»»»en wird . In der Regel werde » die Arbeiten srohndweisc ge>
^ "wt , ausnahmsweise und gewöhnlich nur , wem , die Entfernung desH, °eitsplatzcs zu groß ist , wird die Arbeit einem Unternehmer in
^ " ord gegeben.
da gleichen Grundsätze , welche für Vertheilnng der Straßen-e " ' vsten aufgestellt find , konimeu auch bei Vertheiliing des Unter-
"Ues der KantonSstraßen (I . und H . Klaffe ) in Anwendung.

Was das Verfahre » bei Dekretirung einer neueii oder weseiitli-
d x Veränderung einer alten Straße betrifft , so trifft die Regierung
H erforderliche » Voruntersuchungen , Planirungcn und Absteckungen
dem" ! Vl )en eine erfolgte Straßenabstecknng binnen vier Wochen von
>>,, "eiligten Gemeinden , Beamten oder Partikularen keine Einwcn-
ŝ hle» <i„ Nückffcht auf Richtung rc .) erhoben werden , oder wenn
ileil̂ Bemerkungen durch erforderliche Modifikationen des erst ab-
sek " Een Projektes Rechnung getragen werden kann , so darf , laut Ge-der RegierungSrath von sich aus die Ausführung beschließen.
> " i>egengesetzten Falls entscheidet der Große Rath nach freiem Er-
^1 — »nd bcjahcndrii Falls , i » welcher Richtiing eine solche
ioi, " ve gebaut oder korrigirt werden soll . Das Weitere ist sodann

Sache der Regierung.
in, ^ >ese Organisation des öffentlichen StraßenweseuS
lh^ ^ nnton Luzern hat fich ziemlich praktisch erwiesen . Wenn man
>i,'ch," " ch in einem gewissen Grade den Vorwnrf machen kann , sie sei
tz,, . geeignet , hie und da bestehende kleinere Ungleichheiten in de»
I- o Vgungen der Gemeinden und der Straßenbczirke zu beben ses
»^ " " wlich zur Zeit der Eintheiliing des Kantons in Straßenbezirke

vollständig ausgearbeitetes Straßennetz vor ) , so muß doch
flog, " uk werden , daß mittelst dieser Organisation binnen der abge-

Zeit die Ausführung eines viel umfangreichere » Straßennetzes
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möglich geworden ist , als der Fall gewesen wäre , wenn der Sta -' t
den größer » Theil der Baukosten der Hauplstraßen übernommen
nach Maßgabe vorhandener Staatsmittel und Steuerbeiträge zur
successiven Ausführung geschritten wäre . Frohnarbeiten und Fubf'
leist,ingen für öffentliche Arbeiten sind von der meist Landwirthschs^
treibenden Bevölkerung des Kantons Lnzern viel leichter erhältst^
als größere Kantonalsteucrbeiträge  neben den sich ziemlich
belaufenden Gemeindesteuern.

Das Straßennetz des KantonS zeigt !> Stunden KantonSstraß"
I , Klaffe , 53 Stunden KantonSstraße II . Klasse und 110 Stundck
Gemeindestraßen , Seit dem Jahr 1832 wurden bis jetzt an Kanton^
straßen theils ganz neu angelegt , theils korrigirt circa 51 Stundet
und an Gemeindestraßen circa K2 Stunden , Die Kosten der Anlagt
und Korrektion jener Kantonsstraßen belaufen sich auf circa 2,ü50,000Ft-
die Kosten de- Baues der Gemeindestraßen auf circa 1,400,000 As'
Von diesen circa 4,050,000 Fr , (welche Summe natürlich auch die ^
Geld veranschlagten Frohnarbeiten begreift ) trug der Staat ctt^
1,440,000 Fr , Die noch aufzuwendenden Kosten für vollständige D «>',^
führnng eines luzcrnischen Straßennetzes mögen auf eine Mili >?
Franken z» stehen kommen . Es mangelt noch eine ziemlich gE
Zahl VerbindnngSstraßen unter den Gemeinden.

Durch den Ban der Eisenbahnen werden Querstraßen nach diesig
Bahnen hin zum Bedürfniß , indem die Richtungen des Verkehrs ß"um Vieles ändern.

Der Unterhalt  der Kantons - und Gemeindestraßen kostet jE
lieh circa 180,000 Fr, : davon trägt der Staat direkte mehr nicht ab
ungefähr ein Zehntheil , indem er einige Strecken auf der Kanton"
siraße l . Klaffe unterhält , die Straßenknechte , die aber sehr ger >̂
bezahlt sind , besoldet ; den Unterhalt der Hecke» und Geländer län^
den Hauvtstraßen besorgt und einige Brücken unterhält , deren
sorguug von Alters her ihm obgelegen . Die Gemeinden habe » daw'
auch in dieser Beziehung den größten Theil zu leisten.

Ii . Wasserbau.
Mit einer fortschreitenden Bodenkultur steht eine entsprecht^

Korrektion vorhandener Flüsse , Sicherung deren Ufer , die Aullw,
von Entwässernngskanälen in feuchten Landstrichen rc , in enger W'
bindung . Wie der Kanton Lnzern in Rücksicht auf Pflege des Lcw°
banes in Vergleich zu den meisten Kantonen der Schweiz schon
eine hervorragende Stellung einnahm , wandte man das Augen
auch bald auf umfassendere Wasserbauten , Der Kanton zählt mehrt'
nicht unbeträchtliche Flüsse , als : die Reuß , die Emme , die
die Luther , die Sure u . s. w . In Rücksicht auf Waffermasse ist
diesen Flüssen die Reuß  der bedeutendste . Sie führt bei hö" ^Wafferständen beim Austritte aus dem Vierwaldstättcrsee per Scku"
ungefähr 15,000 Kubikfuß Wasser fort , und unterhalb der Gin >»s,
düng der Emme bei Anschwellung der letzter « , sofern diese mit
Seesiänden zusammentrifft , circa 25,000 Kubikfuß , ,,

Wegen massenhaften Anhäufungen von Geschieben , welches : ,̂
einmündende Emme nach und nach der Reuß zuführte , erhob siw '
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Verlauf « der Zeit dar Bett der letzter » i»i untern Reviere immer
'"ehr und mehr , die niedern Ufer wurden überflnlhet und das anlie¬
gende Land versumpft . Z »m Uferschutz wurde meistens nur das Noth-
"urftigstr gethan . Jeder Anstößer schützte nach Gutffnden die Ufer
AU möglichst einfachen Vorkehren , nicht selten aber znm Schaden des
Machbar - . In den Zwanzigerjahren wurde , auf Veranstalten von
Staatsbehörde » , ein geregelteres Eindämmung - system begonnen und
A den Dreißigcrjahren fortgeführt . Der hie nnd da in mchrern
'trinen oder auf 200 bis 400 Fuß Breite fließende Strom wurde
Uk ein Marimnm von 160 Fuß Breite eingeschränkt , »m durch den
4)r»ch rer Wassermaffe nnd die dadurch vermehrte Geschwindigkeit des
dailftz die angehäufte » Geschiebe fortzuschaffen und damit das Bett
Ar Reuß tiefer z» legen . Stellenweise gieng man mit der Ein¬
schränkung noch weiter , sogar bis auf 100 Fuß Breite , was sich in
Ar Folge aber nicht ganz prakiisch erwies , daher in neuerer Zeit
Aleder Erweiterungen bis anf ein Normalmaß von 180 Fuß stattfan-
A» . Für die Eindämmung wählte man das System der Sporen,
? h> diejenige Art Wuhren , welche von Stelle zu Stelle vom Ufer

senkrecht auf die Flußlinie hinaus errichtet werden . Solche Wuh-
fl> bestehen gegenwärtig längs der Reuß anf luzernischem Territo-
>»m circa 1400 , welche zusammen eine Länge von circa 60,000 Fuß

AlSmachen . Dazu bedurfte es circa 250,000 Faschinen nnd circa
"00,voo laufende Fuß Holz von 5 bis 8 Zoll Dicke , beides zusammen
Alch den jetzigen Preisen einen Werth von 210,000 Fr . ausmachend.

schlagen sich noch die ArbeitS - und Fährlöhne . Da diese Bau-
o " aber der Zerstörung durch den Fluß und der Witterung ausgesetzt
"bd , so bedürfen selbe einer steten Reparatur . Auf je 10 Jahre kann

die Summe der Reparaturen einem ganzen Neubau gleichneh-
»en. Durch die im Laufe der Fünfzigerjahrc von der Aargäncrgrenze

bis Perlen bereits vollendete und nächste Jahre noch fortzusetzende
-Änderungen im Flnßprofil werden unzweifelhaft die Unterhaltskosten
"" Wuhren viel geringer , als selbe früher waren.

, , Zum weitern Schutze gegen Ueberflutbnng des Landes befinden sich
"ch Binnendämme angebracht . Die meiste » find aber zu schwach auf¬

fuhrt , von woher die vielen Durchbrüche bei Hochwasser » herrühre » .
z, Nicht minder Aufmerksamkeit wurde die letzten drei Jahrzehnte
/ ". Eindämmung der Gmme , Wigger und Luther , dreier Berg-
/ome von starkem Gefalle und viel Geschiebe führend , zugewendet.
ist durchziehen diese größtentheils enge Thäler . Die Eindämmung
/ wit geringen Ausnahmen durchgeführt und wird gehörig untcr-
Em - ' Emme mit ihren wesentlichsten Nebenflüssen , als die
^ " ilen und Fontanne , zählt mindestens 4000 Sporcnwnhre . Deren
j/iUil »ngskoste » mögen sich anf circa 600,000 Fr . belaufen . Der
Hauche Unterhalt kann zu ungefähr 40,000 Fr . veranschlagt werden,
^ ' außerordentlichen Verheerungen vergrößern sich die Kosten be-
, "mich noch namhaft . Die Eindämmung der Luther und Wigger

lorderte ebenfalls bedeutenden Aufwand.
^ Wenn man obige Zahlen In' S Auge faßt nnd bedenkt , daß die
s)/ ' " "pfl !cht nach luzernischem Gesetze lediglich anf den Besitzern an-

»e„den Landes ruht , so wird man finden , daß diese Pflicht für die
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Betreffenden eine sehr lästige ist und in Anbetracht der steigende"
Holzpreise , des Abtreibend der nahe gelegener » Waldungen n . s. /
selbst bei Bervollkominnung des Wuhrsystems stets eine lästige ble>'
ben wird.

Als größere Entsnmpfnngsarbeitcn , welche die letzten fü "Ü^

Jahre ausgeführt worden sind,' dürfen genannt werden : die Tiefes
legnng des Semvachersees,  sie Abgrabnng des Wauwylersee-
in Verbindung mit einer Ticfcrlegung ' des Mauensccs und die
rcfkivn der Sure.

Die Tleferlegnng des SemdacherseeS wurde durch ei» Dekret de^
Große » Rathes vom Jahr 1804 angeordnet . Der Staat führte dt
Arbeit in eigenen Kosten aus . Der Ausfluß , die Snrc , wurde a" '
circa eine Dritlbeils Stunde Länge um 4 Fuß tiefer gegraben , u" °
damit dieses ermöglicht werden konnte , die Mühle zu Oberkirch ""
gekauft und das Mühlwerk weggeschafft . Durch das Senken des See-
spiegcls wurde östlich , nördlich und westlich viel Land gewönne^
Was auf diese Weise dem Wasser entrissen wurde , beanspruchte de
Staat , verkaufte dasselbe aber successive wieder z» billigen Preises
und machte sich auf diese Weise für den gehabten Kostenaufwand be^
zahlt . Dieses Seeland gehört nun zum erträglichsten der ganzen 11"' '
gebnng und eignet sich vorzüglich zur Bepflanznng mit Sonimk^
flüchten.

Eine »infangsreichere und in ihrer Wirkung noch lohnendere 6 "^
sumpfungSarbeit wurde durch die Regierung im Jahr 1853 beschlösse" '
ES ist dieses die Abgrabnng des WauwplerseeS und die Tieferleg ""?
des Maucnsees. Da da« ganze Unternehmen im Laufe dieses
<1858 ) vollendet wird , so wird es den Leser interessiern , über diess"
Unternehmen nähere Details zn erfahren.

Inmitten einer weiten Ebene , zwischen den Ortschaften Eg "^ '

wil , Schötz , Ettiswil , Kaltbach und Kottwil , lag der Wauwi -lersi^
welcher in den Dreißigerjahren nebst einigem umliegenden Streuet ""
durch den Staat dem Kloster St . Urban abgekauft worden ist. Dust
See erhielt seinen Zufluß rechts vom Egolzwilerberge , links von
Hügelreihe bei Ettlswil und südlich voui Manensee her , welch ' letzss,'
rer circa 26,000 Fuß Thal aufwärts liegt . Der Bach , der be' ^
Seen verbindet , heißt die Roh » . Den gleichen Namen führt
der Ausfluß aus dem früher bestandenen Wauwylcrsec , welcher

flnß gegen die Rohnmühle lief und nächst unterhalb der letzter « >" " ,
Wigger sich ergoß . Das Gefälle des SeeauSfluffcS war früher lE
unbedeutend . Obwohl der Bach eine beträchtliche Breite hatte , 12  v ,
20 Fuß , so förderte er wegen des langsame » Laufes nur wenig W"

scr . Trat regnerische Witterung ein , so überschritt der See sei,»? ^
wöhnlichen Grenzen , und dehnte sich auf einen noch zwei bis w

Mal größern Flächeninhalt aus . Ein beträchtlicher Theil nmliest!^
den Landes wurde dadurch überschwemmt , und ferner gelegene
versumpften . Auf weiter Fläche gediehen daher nur Streue und ^
Futtergräser ; mehr entfernt vom NeberschwemninngSgebiete wurde "
Boden zwar theilweise als Pflanzland benutzt , allein bei nasse» 3s"
gängeu gieugen der Pflanzungen gar viele zn Grunde.
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, Die ganze große iimliegcube Moosfläche von circa 1860 Znchar-
Flächeninhalt Ik fast durchgehend « reichhaltig an Torf . Die

t? »alität ist großentheils ausgezeichnet . Die mächtiger » Lager finden
"ch auf der südlichen und östlichen Seite , wo die Stärke derselben
bl 1ö F „ ß mißt . Die Ausbeute geschah schon seit langer Zeit ; wäh-
tnd den letzten drei Jahrzehnten aber in größer », Maßstabe , nach¬
tu auswärtige Fabrikanten große Strecken Torfboden anzukaufen
"d auszubeuten begannen . Wenn aber der Torf auf 3 bis 6 Fuß
^gegraben war , so drang das Wasser ein und die Ausbeute hatte

Ende . Wen « man bedenkt , daß die untern Torfschichten viel
? !nvi,kwr und werthvollcr find , als die obern , so wird man bcgrei-
>" - daß  in der Unmöglichkeit , selbe zu Tage bringen zu können , ein

" Nachtheil lag . Die Masse des Torfs , welche auf diese Weise
.' " Wasser gehalten wurde , beträgt clrea 800,000 Knbikklafter.

rincm Werth nach den jetzigen Verkaufspreisen am Fundorte von
Millionen Franken . Die großen Landstrecken nutzbarer und diese be¬

ttenden Torflager vollständig auSbcutungsfähig zu machen , war der
^weck des besprochenen Unternehmens.

n,'t 30 Jahren beschäftigten fich alle bestandenen Regierungen
t dieser EntsumpfnngSfrage . Die zu Ende der Zwanziger - und zu

nde der Drelßigerjahre aufgestellten Projekte gelangten , weil nicht
^" ' "glichen Erfolg versprechend , nicht zur AnSführungj Im Jahr >852

die Regierung diese Sache zur Hand und betrieb selbe eifrig.
«Z.k Vermessungen ergaben , daß wenn die Roh » einmal unter der
Pilger dnrchgcsührt »nd dann noch circa 2000 Fuß unterhalb dem

" Einkauf in die Wigger geleitet werde , dann ein solches Gefalle
." Uelen scl , daß der Wauwnlersee nicht bloß , wie frühere Projekte

^v ' ien , etwas gesenkt , sondern ganz trocken gelegt werden könne,
^gztes  Projekt versprach den größer » Nutzen , indem es die größte
tz " ukrsenkung ermöglichte und nach Beseitigung der Schwierigkeit

Baues eines tOK Fuß laugen Gewölbes unter der Wigger hin,
tz . N welches die Roh » geleitet werden mußte , keine namhaften
^Gierigkeiten bot . Nachdem alle erforderlichen Vorbereitungen ge-
iflor " waren . wurde am 3 . März 1853 die Ausführung einer neuen
y.. ' " bachleitung vom Mauensee bis z»m Wauwvlersce und mit Ab-
ŝ i" >»g des letzter » noch eine halbe Stunde weiter abwärts bcschlos-
D, Die ganze Länge der Korrektionslinie mißt etwas über zwei

' »»den.

i'f>, " sch liizernischcn Gesetzen bei Ausführung solcher Eutsnm-
st,"' 3" >nternchmnngen jeder Grundcigcnthümer nach Verhältniß desg,, ihn fich ergebenden Nutzen«beitragen oder mitwirken soll, so
i'flis - " " k Grundlage einer Erorrtenschatzung das Maß der M !t-
gf.-wiigkeit jedes bethciligten LandbesttzerS durch die Regierung fest-
sx!, ht . Die technische Leitung des Unternehmens wurde dem Ban-
N.i^ i'iement übertragen ; die administrative oder ökonomische Normal¬
st. ? ^^ss' rgte ein Ausschuß von 23 Mitgliedern , welchen die Bethe !»
As " selbst wählen mußten . Die wesentlichste Arbeit , nämlich die
">lt des neuen Rohnkanals vom Wauwvlersce bis in die Wigger,

Ergriff dcS Gewölbbancs unter der Wlgger hindurch , wurde
w den VerwaltiingSanSschiiß nach öffentlicher Aiisschreibung in
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Aktors gegeben für die Summe von 42,000 Fr . Die Länge dieses
Kanalthciles mißt eine halbe Stunde . Nachdem diese Arbeit gege»
Ende des Jahres 1854 vollendet und der Wauwylersee abgeflößt»
war , wurden die übrigen Kanalarbeiten unter Leitung eines Aufsehers
des Baudepartements im Taglohn ausgeführt . Die so bearbeitete
Strecke bis in den Mauensee hinauf (welch letzterer bis Ende dieses
Jahres nun auch noch um li Fuß gesenkt sein wird ) , mißt noch 1.'/-
Stunden . Die Gesammtkoflen mögen auf ungefähr 140,000 Fr . fl"
belaufen . Um das voin neuen Rohnkanal rechts und links entfernte»
liegende Land gehörig zu entwässern , war die Anbringung von zahl'
reichen Scitenkanälen nothwendig . Alle diese Seitenkanäle , wovo»
die meiste » 6 bis 10 Fuß tief werden , werden zusammen ungefähr
eine Länge von 4 Stunden erhalten . Circa der Bicrtbeil ist a»S-
geführt , die noch fehlenden können binnen Jahresfrist erstellt werde »'
Der Bau der Seitenkanäle geht nicht mehr in das gemeinsame Unter-
nehmen , sondern jede » einzelnen Scitenkanal haben eine Anzahl Land¬
besitzer zu öffne» , welche durch besondere Beschlüsse der Regierung ^'
rath bezeichnet , nämlich jcweilen diejenigen Landeigenthümer , den?»
ver betreffende Scitenkanal zur Entwässerung ihrer Grundstücke die»»
Eine Schätzung des Nutzens giebt den Maßstab für die LeistungspflE
LeS Einzelnen . Dle Regierung erleichterte den betheiligten Land¬
besitzern noch dadurch die Ausführung des ziemlich großen Unter »el>-
mens , daß sie in das betreffende BollziehungSdekrct die nöthige»
organisatorischen Bestimmungen aufnahm , welche den Pflichtigen d"?
Zahlung ihrer Kostenraten binnen 10 Jahren , von der Vollendu »ß
an berechnet , ermöglichen . Dieses geschah dadurch , daß die Ka »t»-
nal - Lelhkaffe angewiesen wurde , die erforderlichen Borschüsse feie?»
90,000 Fr .) zu machen , wofür der Staat die vorgeschriebene Hypo¬
thek deponirie . Gegenüber den Schuldnern wurde gleichzeitig ^
nöthige hypothekarische Sicherung angeordnet , so daß die einzeln ?»
BeitragSpostcn bis zur Abzahlung auf den betreffenden Grundstücke»
pfandrechtlich versichert bleiben.

Eine nicht minder umfangsreiche Kulturarbeit ist die bereits ^
gonnene Korrektion der Sure . Da » bisherige Beil der Sure »e>>
mochte bei regnerischer Witterung die vom Sempachersee und »?»
andern Seiten zufließenden Wasser nicht zu fasse« , in Folge well?»
nicht selten ein Auskneten des Flusses erfolgte.

Bei solchen Anläßen wurden dann dle schönen Ebenen von Tri ?»'
gen , Wilihof , Büron , Knutwil und theilweise auch die von Geuenl?
unter Wasser gesetzt . Auch zu solchen Zeiten , in denen Ueberschw?»
niungen gerade nicht stattfanden , hingegen der Wasserspiegel der S »'
sich namhaft über den niedrigsten Stand erhob , wurde der umliege »»
lockere Boden auf große Entfernungen hin von Wasser durchzogen »»
dadurch das Gedeihen der Pflanzungen wesentlich gehemmt.

Dieses bisher der Uebcrschwcmmung und Versumpfung V»eiS
gegebene Gelände , mehr als 1000 Jucharten umfassend , zeig?
außerordentliches fruchtbares Erdreich , auf dem mit geringem Arbe»
aufwande alle üblichen landwirthschaftlichen Pflanzungen gezogen »'? ,
den können , sobald der schädliche Einfluß des Wassers auf die -b»
duktionskraft des Bodens gehoben sein wird Bei der stets zuneh »>-
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^ Bevölkerung des Surenthalcs machte sich die Wünschbarkeit einer
^ockenlegung dieses Landes schon lange fühlbar.
.- Nach einläßlichen Untersuchungen ab Seite der Regierung erfolgte
Mn im Jahr 1840 ein Beschluß des Kleinen Rathes , welcher die
Korrektion der Sure anbefahl . Die Vollziehung dieser Schlnßnahme

dterbüeb , und zwar vorzüglich aus dem Grunde , weil der Umfang
dr projektirten Korrektionsarbeiten nicht einen solchen Nutzeffekt zu

losbrechen schien , daß der Vortheil zu den Kosten in lohnendes Ver«
^ " niß sich gestellt hätte . -
- Bei der neuerlich und energisch erfolgten Anhandnahme der Sureu-
orreklionSfragc im Jahr 1855 gieng die Regierung von der Ansicht
A daß eine Korrektion in solchem Umfange stattfinden müsse ; daßnur ein AuStreten  des Flusses für die Zukunft verhindert,

^dern der Wasserspiegel beim höchsten Stand « so tief  unter die
^odenfläche gebracht werde , daß durch anzubringende Entwäfferungs-

däle , Gräben und Tole » eine Trockenlegung  des Bodens auch
- ü die entfernten  Punkte bin möglich werde . Daraus basirt das

November 1856 , nach Vornahme aller erforderlichen umfassenden
orarbeitcn und Vermessungen , erlassene RegierunaSdekret.

Gemäß diesem Dekret soll der Fluß vom Snrsecwalde an mittelst
dra Z" konstruirenden Absturzes um 6 Fuß gesenkt und von da au
I " Snrenbett bis an die aargauische Grenze hinab , auf eine Länge

21,692 Fuß oder Stünde » , theils neu angelegt , theils in
h.s Richtung des alten Laufes anSgegraben werden . Das neue Fluß-

erhält an der Sohle eine Breite von 18 Fuß , was dann bei dem
snAonommenen AbböschungSwinkel eine durchschnittliche obere Durch-
^wsbreite von circa 50 Fuß erqiebt . Die Masse der auszugrabenden

beträgt circa 35,000 Schachtruthen . Die neue Flußsohle erhält
^ wgehends ein Gesälle von lO'/z Zoli auf je 1000 Fuß Länge . Der
lies daher bei einer höchsten Wasserticse von 3 Fuß , wie sich

künftig gestalten wird , per Sekunde ein Abffußvermögen von
340 Kubikfnß , was in dem Maße genügt , daß inskünftig die

tz '? tcn Wafferstände mindestens 5 ( stellenweise 9 ) Fuß unter die
Anstäche des anliegenden Landes zu liegen kommen,

ile» diese Resultate zu erzielen , müßten die Mühlwerke zu Trien-
"Eigi werden . Die Erwerbung dieser Mühlrechte kostete

»k>,- 8-br . Die Beseitigung derselben ist bereits erfolgt und der
s'äu ^ urenkaual bis zur Stunde (Ende des Jahres 1858 ) auf eined ^on nahezu einer Stunde ausgeführt . Dieses war die schwie-
Mb darthie : die obere Abtheilung , wo der alte kauf großentheils
»eh ^" utzt werden kann , erfordert weniger Arbeit . Das ganze Nnter-

wird bis im Sommer 1859 vollendet sein . Die Bauzeit wird
»i>s . Zwei Jahre gedauert haben . Die Gesammtkosten werden sich
fisŝ wca 100,000 Fr . belaufen , wovon circa 60,000 Fr . auf den Au-
^äid ^ Mühle zu Triengen , Erwerbung von Grund und Boden,

w wston , Brückenbauten , Wcrkgeschirranschaffungeu rc . fallen und
'weit von circa 40,000 Fr . für die Arbeit anzuschlagen ist.

Arbnten sind nicht in Akkord gegeben , sondern jeder bethei-
^ka , ^ " bbesitzcr muß seine Rata an Handarbeit selbst leisten . Eine

s , welche die Regierung aufgestellt und die sich auf den Nutze»
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gründet , welchen jeder Landbesitzer aus dem Unternehmen zieht , bildet
die Basis der Arbeitspflicht . Bloß einige wenige Vorarbeiten si"^
im Taglohn angeflellt , um bei dem steten Wechsel des Arbeitsperst*
«als den gehörigen Fortgang der Arbeiten zn unterstützen . Die teilst
nische Leitung des Ganzen ist dem Baudepartement des Kantons übe^
trage » . Für Besorgung des Rechnungswesens und da » weitere
ministrative des Geschäftes ist eine Kommission von 5 Mitglieder"
durch den Regiernngsrath gewählt worden , welche Mitglieder selb"
Betheiligte sind und im Snrenthal wohnen.

Um die AnSführnng der Snrenkorrektion den betreffenden Land*
besitzcrn zn erleichtern , bewilligte der Große Rath des Kantons dw
Aufnahme eine » Anleihen » von 60,00 « Fr . bei der Kantonal -Sva "*
und Leihlaffe . Der Staat übernahm die Nerzinsung dieser Sun »"t
bis znr Rückzahlung und leistete die gesetzlich vorgeschriebene Kant «"'
mit Hypotheken . Die Rückzahlung hat in sechs jährlichen Raten l"
geschehen ; die erste Zahlung verfällt auf 1. Jänner 1860 . Von da
haben die betheiligte » Landbesitzer daher sechs Jahre lang jährl ' w
10,000 Fr . zusammenzuschießen und an die Kantonal -Spar - und Lew*
lasse abzuliefern.

Diese ZahlnngSpflicht richtet sich nach der gleichen Skala , wir
die Arbeitspflicht . Nach Vollendung des neuen Snrenkanals sind da""
noch eine Menge Seitengräbcn zn erstellen , welche sich von der S " "
anS rechts »nd links in die weitläufigen Möscr verzweigen solle"'
Diese müssen dazu dienen , das entfernter liegende Land zu entwäss^
Diese letztere Arbeit fällt jedoch nicht mehr in das allgemeine Hole"*
nehmen , sondern die Regierung wird , wie bei der Trockenlegung ^
Wauwplermoses geschehen , für jeden Seitenkanal die Sondcrpfli ^ ^
gen und ihr Pflichtigkcitsverhältniß bestimmen.

Seitdem die Arbeiten der Snrenkorrektion begonnen , haben "w
Landxreisc daselbst schon bedeutend sich gehoben . Einzelne verlaus?
Strecken galten bereits schon das Doppelte der frühern KanfpreOff
während die Kostcnsbciträge per Jnchartc nicht mehr als durchseist" ^
lich 95 Fr . ausmachen werden , wovon circa -10 Fr . mit Arbeit
verdient werden konnten.

Die zwei lctztanfgezählten größer » EntsnmpfnngSarbeiten wer "^
auch in spätern Zeiten der gegenwärtigen Rcgiernngsperiode znr M
gereichen.

r . Hochban.

Schon frühe hatte die Stadt Luzern eine Bankommission
einen Bauherrn . Unter letzten » standen der Zimmermann - »nd "
Steinmetz -Werkmeister , welche man den hölzernen »nd den steint " x
Werkmeister nannte . Die dem Zimmermeister unterstellten Arbc>
bildeten das hölzern « Werk , die dem Steinmetzmeistcr Untergcgeue " f
das steinerne Werk , »nd beide zusammen , nebst dem Brunnen "'
unter einem Brnnnenmeister , das Herrenwcrk,  eine Benenn " ' ^
die sich bis auf den heutigen Tag hinsichtlich des städtischen
ainteS erhalten hat . "

Bis zum Jahr 1798 war Staats - und Stadtbanamt »russm
den , also ein und dasselbe.
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3m Jahr 1788 fiel das Staatsbanamt der erfien administrativen
"imionsbehörde , der Verwaltnngskammer , anheim . Das Stadtban-
^mt hingegen blieb bei den städtischen Behörden.

Durch das Banamt kamen im Laufe der Zeiten manche mehr
°" r weniger bedeutende Bauten zu Stande.

3m Jahr 1803 ward die Leitung der Staatsbanken der Finanz-
°°er SlaatSwirthschaftSkammer übertragen . Zm Jahr 1814 hakte^ hiebe ! sein Verbleiben.
. ^ .o zgz , gieng Straßen - und Wasserbau an eine Kominisno»

Innern über , und der Hochbau blieb bei der Fiuanzkommisfion.
, 3m Jahr 1837 wurde eine eigene Baukommisfion als Nbthei-
m»g des kleine » oder RegiernngSratheS aufgestellt.
. Seit 1848 giebt es ein Bandepartemcnt , welchem ein Mitglied
^ RegiernngSratheS , Baudirektor , vorsteht.

Die bedeutendsten öffentlichen Gebäude find folgende:
DaS RegiernngSgcbände . Dasselbe liegt in der Kleinstadt
Litern , ' am Unke» ' Ufer der Rcnh . Erst !m Verlause dreier

L"brhnndcr >e erhielt es denjenigen Umfang , den es dermalen besitzt,
-ach otolkn Deliberationcn ini Rathe zu Luzcrn , wo den !571
"kgenommenen Jesuiten eine Wohnung eingeräumt werden soll . wurde
"dlich beschlossen , denselben das von Schultheiß LnkaS Ritter ; »

'»dde des 15 . Jahrhunderts erbaute Hans — das Schlößlcin genannt,
Mches die Regierung zu Rathslokalen angekauft hatte — diesem
zr̂ den zur Benutzung anzuweisen . Von diesem wurde in den ersten
^ "brcn in einem der untern Gewölbe eine Kapelle angelegt , jedochwegen zu großer Beschränktheit des Raumes eine Kirche an der
stelle aufgeführt , wo die Gesellschaftshäuser znm Affenwagen und

Fritschi , westlich vom Ritter ' schen Hanse , gestanden hatten . Diese
f>>rche blieb jedoch nicht geraume Zeit stehe» ; fic wurde abgetragen

mit bedeutendem Kostenaufwand die dermalige Jesuiten - oder
h? derianische Kirche östlich vom Ritter 'schen Hause errichtet . Der
.M begann !m Jahr 1666 , und wurde vollendet 1676 . Den Chov-

ziert ein gelungenes Gemälde von Franz Terriani , dem besten
Nüler des berühmten Guido Rcni . Auf dem Platze , wo die alte
, .^ che gestanden , wurde gleich darauf der obere , 124 Fuß lange west-Flügel von vier Stockwerken Höhe aufgebaut und erst im Jahr

auf der andern Seile des SchlößleinS der gleichlange östliche
1' "6el aufgeführt , und damit dem Gebäude seine dermalige Gestalt
Ar bsn . ^ dehnt fich in seiner größten Dimenfion von Osten nach
Aussen , längs dem Postplatze und dem neuen Quai . in einer Ge¬
samtlänge von 325 Fuß aus . Vorzüglich schön ist der 80 Fuß breite
v ^ tlelban , von welchem anS die beiden Seitenflügel anslaufen . Die
td < den Meißel reich verzierte Vorderfasade desselben ist größten-
^ " s jn Quadern aufgeführt . Das Erdgeschoß des westlichen Ge-o ?bdstngels enthält die Lokalitäten für die Postverwaltung -, im Erd-i- meß des östlichen Flügels befindet fich das Hauptquartier des Land-
ẑ ekorps . Die übrigen Lokale werden als Rathskommisficns - und^."" zleizimmer der Regierung benutzt . Im Jahr 1840 vergrößerte

das Gebäude durch eine an den Mittelbau i» der Richtung gegen
men anslanfende Anbaute , welche den Sitzungssaal des Großen
Eiem . v . Luzern . H . Vd . l l



Rathes enthält . Derselbe ist SO Fuß breit , 50 Fuß lang und 31 F >!§
hoch . und ist einer der geräumigsten Rathssäle der Schweiz . D >̂
Hälfte der Lokalitäteu des Erdgeschosses dieses Anbaues wird ebenfal"
noch von der Postverwaltung benutzt.

Unfern des RegieruugsgcbäiideS befindet fich das Staatsarchiv
welches im Jahr 1840 vollendet wurde . Die innere Einrichtung ^
sehr zweckmäßig und das luzernische Staatsarchiv überhaupt ein^
der bestgeordneten der Schweiz.

Als Sitz der obersten kantonalen Gerichtsbehörden dient das
Stadthaus  oder alte Rathhaus,  am Kornmarkt , am rechl^
Reußnfer , in der Großstadt gelegen . Eigenthümern , des Gebaut ^ "
ist, in Folge Konvention über Vertheiln »., des Staaks - und Gemeinde
gutes , zwar die Gemeinde Luzer » , der Staat hat seboch das
Nutzungsrecht . In den untern Gebäudclheilen befindet sich die Kor >̂
halle , ein großer als Marktplatz für den öffentlichen Kornhandcl ^
nutzter Nanm . Die Architektur der Außenseite » des Gebäudes ist rcm
und iebenSiverth . Berühmt find die Auskleidungen der innern Räu^
des ersten Stockwerkes wegen der reichen Schnitzarbeiten an den 6" '
täfcrn und Plafonds Einer der Säle enthält die Porträte
Schultheiße des Kantons aus älterer Zeit bis anf den ersten Dr » '"
theil dieses Jahrhunderts . Das Gebäude wurde in den Jahren
1599 bis 1K05 aufgeführt . Die Kosten sollen sich anf 40,000
belaufen haben . Ein an das Stadthaus angebauter Thurm ent/d' z.
mehrere feuerfeste Gewölbe für Staats - und Gemeindekaffcn . Früw
wurden die Gewölbe als Archiv benutzt . Der Thurm ist eines
ältesten Gebäude der Stadt . 1350 wurde derselbe neu aufgebaut
darum der neue Thurm  genannt.

Die Kantonal - Strafanstalt (s . hinten bei dem Poliz ^ '
Wesen) .

Das Gymnasium.  Dasselbe steht dem obern Flügel des
gierungsgebäudcs oder ehemaligen Jesnitenkollegium gegenüber . Sch >st
heiß Ludwig Pfyffer,  der sogenannte deutsche oder Schweizerköww
ließ dasselbe ursprünglich auf seine Kosten erbauen . Das heiMo
Gebäude wurde 1729 aufgeführt.

Das neue Museum,  an der Stelle einer Anzahl abgetragr^
Privathäuter , in den Jahren 1846 bis 1843 in der Kleinstadt »nst ,
dem Regierungsgcbäudc errichtet , ist eines der schönsten StaatSg,
bäude . In den geräumigen und lichten Sälen des obern Stockwerk^
befindet fich die reichhaltige Kantonsbibliothek , sowie die Münzsa »'
lnng . Das mittlere Stockwerk birgt die große Sammlung na»
historischer Gegenstände ( Naturalienkabinet ) . ' Im Erdgeschosse brn,
det fich nebst der Wohnung für den Pförtner das Lesezimmer
Lesevereins , Hörsäle für Studirende und die Zeichnungsschule . ^

Von den übrigen öffentlichen Gebäuden in der Stadt L»^ ' ^
dem Zcngbans . dem großen Stadtspital u . s. w ., soll in der alph^
scheu Ortsbeschreibung bei dem Artikel „Luzern , die Stadt " g^
chen werden.

Auf der Landschaft  ist die ehemalige Komthurei in
ei » großes und stattliches Gebäude , welches dem Staate gehört.



Es liegt dem Staate die Unterhaltung folgender Gebäude ob:
Das Regierungsgebäude.
Das Musen, » .
Das Staatsarchiv.
Das Stadthaus.
Die große Kaserne.
Die Kavalleriekaserne.
Das Zeughaus.
Die Zeughanswerkstätte.
Das große Magazin auf der Mnsegg , wo das Militär

klcidermagazin sich befindet.
Die Gefängnisse der Stadt.
Die Strafanstalt oder das Zuchthaus.
Das Gymnasium.
Das Rcalschulgebäude.
Das Gebäude der Kantonal -Taiibstnmmenanstalt inHvhenrain.
Die Gebänlichkeiten des Lehrerseminars von Rathhausen (5) .
Die Laverianische Kirche.
Die Gebäulichkeiten des ehemaligen Klosters und der Kirche

z» Wcrthensicin.
Die Kirche - und Pfrundgcbäude zu St . Zost oder Blatte » .
Das Amthaus in Surfte.

„ ,, iu Hochdorf.
„ „ in Schüvfheim.
„ „ in Willisau.

Die GebLnIichkeiteii der ehemaligen eidgenössische » Kanzlei
(2 ) in Luzern.

Das Komthureigebäude in Hitzkirch.
Dann die ehemaligen Zollhäuser , Landjägerwohnungen , Re¬

misen und andere kleine minder wesentliche Gebäude.

12 ) Polizeiwesen.

hch Wir haben bereits ( Bd . I , Sittenschilderung , Abschnitt öffent-
iiku Sicherheit ) gesehen , wie schon in der älteste » Zeit Verordnun-
hxj. " 'lassen wurden , durch welche ma » die innere Ordnung und Sicher-' des Gemeinwesens wahrte.

Es handhabte ehemals vor 1798 die Polizei , vorzüglich der Oberst-
"Meister , ein Mitglied der Regierung.

!äa° Polizeibedienstete hatte man Profoftn und eine Anzahl Land-
Hatschiere genannt.

." nter der McdiationSregierung organisirte man das Landjäaer-in etwas.
den 1. Jänner 1815 wurde das ehemalige Landjägcrkorps

iuyilklost , abgedankt und ein neues errichtet . Die Stärke desselben
6V Mann bestimmt ; Chef desselben war ein Mitglied des^eiraihes.

^in d̂er Regierungsperiode von 184t bis 1847 wurde die Stärke

Mann erhöht.

°es o ssr ueegierungsperiove von v,s 1847 wuri
," " l>jägerko >l ' S auf 70 Mann gesetzlich festgestellt

"mann und Lieutenant , dann aber bis auf 90 N



164

Zm Jahr 1843 reduzirte die neue Regierung das Korps wieder
den gesetzlichen Bestand von 70 Mann . Der Hauptmann fiel weg-
nnd ein Lieutenant steht an der Spitze , unter dem Befehl des Ehe'
des PolizeidepartcmcnteS.

Gefängnisse und Strafanstalten.
Als Gefängnisse gebrauchte man von jeher die fester » Thürme des

Stadt . In neuerer Zeit bediente man sich als KriminakgefänguOl
besonders des sogen . Keffelthnrmes und des Rosengartens . N ^ e G ' '
fängniffe sind bis auf den heutigen Tag in einem höchst erbärmliche
Zustande , und gleichen nicht menschlichen Aufenthaltsorten . Nnisi'».
wird feit Jahren darauf gedrungen , ein ordentliches Gebäude l>
NntersuchnngSgefangcne herzustellen . Man bedient sich fortwähreu
der vorhandenen scheußlichen Löcher . Doch ist in jüngster Zeit M
Kesselthnrm niedergerissen worden.

In jedem Amtshanptortc befinden sich ebenfalls einige llnte
suchnngSgefängniffe , und z>var besser eingerichtet als in der Hauptstad '

In den Untersuchungsgefängnissen der Hauptstadt )̂ befanden sich t'
Jahr . Zahl der Gefangenen . Jahr . Zahl der Gefangenen.

1851 545 1854 956
1852 609 1855 1088
1853 Sl3 1856 7V3

Füv die UntersuchungSgcfangeneu . wenn sie auf öffentliche Ksst
lebe » , ist vorgeschrieben : zur Schlafstätte ein Strohsack oder Sprc »e
sack mit einer Decke , zur Nahrung täglich 1 Pfund HauSbrod "
drei Suppen . ^

Was die Strafanstalten betrifft , so verurtheilte man vor 179» ,
schweren Verbrecher auf die Galeere . Man hatte hicfür dcsond
mit Frankreich Verträge Doch fand sich seit dem Ende des fisd
zehnten Jahrhunderts auch ein sogenanntes Scheklcnwerk . Der Na .
rührt von daher , weil die Verurlhciiten Zwangsarbeiten mit
Schelle am Halse verrichten mußien . Die Raume , in welchen
Strästingc aufbewahrt wurden , nämlich das untere Schellenwcrl ! ^
die schweren Verbrecher — die Kettensträfiinge — bei dem blutend ,
und das obere Schellenwerk , Zuchthaus , für die weniger sclM ,.,
Verbrecher bei dem Obcrthor , waren nicht besser als die llu^
suchnngSgefängniffe . In der äußern WeggiSgaffe befand steh -zu
weibliches Zuchthaus . In jedem Lokale war ein Znchtmeister . gz
der zweiten Hälfte der 1830ger Jahre wurde eine Strafanstalt
ne» e>bant , theils eine Kaserne dazu verwendet . Das alte und
neue Gebäude sind durch einen Zwischcnbau verbunden . DaS
Hauptgebäude wird von den männlichen , das andere von den we .^^
eben Strässingen bewohnt . Die Strafanstalt enthalt Raum ^ js/eiio
300 Sträflinge . Da ein abgesonderter Verhaft grundsätzlich uj "st, .xr
geführt ist , so enthält das Gebäude eine große Zahl sehr geraum v

>) Von den Gefangenen in den Aemtern liegen keine vollstau
Uebersichten vor . .- e»-

2) Unter diesen Gefangenen sind auch die TranSportirte » begri
wenigstens insofern sie verpflegt wurden.
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^rbeils - , Schlaf - und Wohnfäle , und ausnahmsweise für Absonde-
-'Mg und Strafverhaft 16 Gefängnißzellen . An beide Gebäude schlie-
s, ,uch große Hofräume an , welche für Arbeitsplätze und r» zeitwei,

Erholung für die Sträflinge dienen.
- Man stellte für die Strafanstalt einen eigenen Direktor und einen
Tendern Pfarrer nebst dem nöthigen Aufsichtspersonale auf , ebenso
"e StrafhauSkommission zur Ucberwachunq der ökonomischen und

^sonellcn Haushaltung . Ein Landgut (Sedelhof ) wurde angeschafft,
m denselben durch die Sträflinge bearbeiten zu lassen.

Die männlichen Sträflinge werden beschäftigt:
mit Arbeiten für die Bedürfnisse der Strafanstalt und der damit
verbundenen Landwirthschaft . Diese Arbeiten bestehen in weben,

. spulen , schneidern , schustern , Wagnern - c.
Mit Arbeiten , wofür die Anstalt , sei es an Taglohn oder per
Akkord, entschädigt wird . Diese Arbeiten bestehen in Straßen¬
bau , Landwirthschaft und andern dergleichen Taglöhuerarbcilen
außer der Anstalt , sei es für den Staat , Gemeinden oder Parti¬
kularen , immer unter Aufsicht von Zuchtmeistern.

Bei den weiblichen Sträflingen theilt sich die Arbeit , wie bei den
Änlichen , in solche für die Anstalt selbst und in solche , wofür die
die w ^ Taglohn oder sonst entschädigt wird . Die Arbeiten für

«nstalt sind : spinnen , nähen , stricken , waschen . Die Arbeit für
r. A .r die Anstalt besteht in Aushülse in der Landwirthschaft , Sci-

mammeln , Strohflechten.
zu Die Nahrung der Sträflinge besteht in einer warmen Suppe des
-„ Ostens . Mittags und Abends . Diejenigen , welche strenge Arbeit
H »errichten haben , erhalten außerdem über Mittag noch ein Gericht
^ Muse. Ferner erhalten die Sträflinge 1 bis I >/2 Pfund Brod,

aber ein Theil zum Einschneiden in die Suppe verwendet wird.
lg b Kleidung der Kettensträflinqe ist von rohem Zwilch , mit breiten
llan » Streifen durchzogen . Die Kleidung der Zuchthaussträflinge
Ax/ »»», rohem Zwilch . Die zu Einsperrung und Gefäugnißstrafe
hx Ertheilten könne» beliebige Kleidung tragen , sowie sie auch , falls

Kosten bestreiten können , eine mäßige Nahrung beziehen dürfen,
ssl- Mas den Personalbestand der Strafanstalt betrifft , so stellt der-

» sich in verschiedenen Zeiten folgendermaßen heraus:
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Während der drei Jahre 1851 , 1855 »nd 1858 ergab sich ^
gendes Verhältniß zwischen den kantonsangehörigcn Sträflingen u"
der Bevölkerung:

Im Amte Luzern
„ Hochdors
„ „ Snrsee
„ „ Willisau
„ „ Entlebuch

war das Verhältniß wie 1 zu 11-t
1 „ 121
I 98
1 103
1 .. 38

Die Verbrechen und Vergehen , deren wegen die Verurthell »"fl ^
erfolgten , werden in dem Abschnitte über das Justizwesen angeg ?"
werden.
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Die Kosten der Strafanstalt stellen fich heraus:

^ahr . Ausgaben . Einnahmen . Fallen dem Staat zur Last.
>838 Fr . 23 .522 a . W . Fr . 11,750 a . W . Fr . 1l,772 a . W.
>848 „ 38,670 „ . 18,195 „ „ 21,475 „
>856 „ 98,333 n , W . » 65,860 n , W . „ 32,473 n , W,

In den zehn Jahren von 1841 bis 1850 kam ein Sträfling die
^v ' atskaffe durchschnittlich im Jahr auf 120 Fr . a . W ., im Tag auf

Rp . a . W . zu stehen : in den drei Jahren von 1854 bis 1856
>" chschnittlich her Jahr 136 Fr . 39 Np . n . W ., im Tag auf 44 /̂z Np.

In jüngster Zeit hat fich im Kanton Luzern ein Schutzverein für
"stassene Sträflinge gebildet . Gefängnisstrafen , welche zehn Tage
"^ t überschreiten , werde » auf dem Lande in den Amtsgefängniffen
"standen.

Feuerpolizei.

Es ist in dem ersten Theile des vorliegenden Werkes (Bd . I,
^ - 347 . 361 ) gezeigt worden , wie schon in alten Zeiten in der Stadt
^Zern Ordnungen in Betreff der FcuerSgefahr erlassen wurden,
solche Verordnungen erschienen fortwährend . Eine umfassende Feuer-

,»„ ng für den ganzen Kanton wurde endlich im Jahr 1808 erlassen,
"lche bi» auf den heutigen Tag besteht . Dieselbe geht durch 79 Para-
A »dhen hindurch sehr in das Detail . Sie enthält Vorschriften zur
^erhütung von FcuerSgefahr : Allgemeine Vorschriften ; 8 . beson¬
dre Vorschriften : » . für die Schornsteinfeger , d . für die Wcrkleute,
^mr die Nachtwächter . Die Feuerordnung schreibt sodann Vifitatio-

. e» vor , bezeichnet die Hülfsmittel gegen eine FenerSbrunst ; schreibt
" , daß in jeder Haushaltung ein Feuereimer und in jedem Hause

Zu Lvschwisch vorhanden sein soll ; sodann in jeder Ortschaft Feuer-
"lern und Feuerhaken ; in jedem Dorfe , das aus 50 oder mehr

ufern besteht , eine Feuerspritze . In der Nähe der Dörfer , welche
r- -u»gel an Wasser haben , sollen Triebe (Weiher ) angelegt werden,
ssede Polizeibehörde wählt in oder außer ihrer Mitte einen Feuer-
ZUhektor. Die Regierung stellt einen Kantonal -Feucrinshcklor auf.
.̂ allgemeine Feuerordnung giebt endlich Vorschriften , welche beim
ustklich'en Ausbruche einer FenerSbrunst zu beobachten find.

^ Die Stadt Luzern besitzt neben der allgemeinen Feuerorduung
eine besondere , welche schon wiederholt revidirt wurde.

^ . Weitere gesetzliche Vorschriften schreiben vor , daß in der Regel
ohne besondere Bewilligung Gebäude von Holz nur in einer

h.Usternung von wenigstens hundert Schweizcrschuhcn von andern Ge-
"Uden aufgeführt werden dürfen : Gebäude in Riegel - oder Wickcl-
uuern in einer Entfernung von fünfzig Schulen ; Gebäude in Stock-

a? uern dürfen näher »nd selbst an andere aus Stockmauern bestehende
Ebäude angebaut werden.

t^l,. ?>ste Gebäude sollen in Zukunft mit Ziegel, , Schiefer - oder Me-
y >°uchern erbaut werden . Ausnahmsweise dürfen nur in abgelege¬
te " gebirgigen Gegenden Gebäude mit Stroh oder Schindeln gedeckt

"en , wofür bei dem Gemeinderath eine Bewilligung einzuholen
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ist. In keinem Falle aber dürfen Wohnhäuser mit Stroh ( Schanb)
gedeckt werden.

Seit dem Jahr 1810 besteht sodann i » dem Kanton Luzern eine
obligatorische BraudverstcherungSaustalt . Anfänglich durften die Ge¬
bäude nicht unter der Hälfte ihres wahren Werthes und nicht höher
als zu drei Vlertheilen dieses Werthes in die Assekuranz gegeben
werden ; gegenwärtig können ste in ihrem ganzen Werthe versichert
werden . Hingegen dürfen Gebäude , welche der Kantonalbrandassekn-
ranz einverleibt sind . nicht noch nbcrdieß bei andern Affckuranzaiista !-
tcn versichert werden . Von der Kantonal -Brandafsekuranzanstalt lind
ausgeschlossen : Pnlvcrmnhlcn , Pulvermagazine , Schmelz - , Glas -.
Ziegel - und Hafncrhüttcn , gedeckte und ungedeckte Brücken , sowie
alle Nebengebäude , deren Werth 100 Fr . a . W . nicht erreichen.

Ueber die Verwaltung der Brandverflcherungskasse wird fährlith
öffentlich Rechnung abgelegt.

Der Werth der veraffekurirten Gebäude war zn verschiedene»
Zeiten folgender:

1839-

Amt Luzern . 10,061 .150 Fr . a . W.
„ Sursce . 8,266 . 170,,
,. Willisau . 6,614,830 ..
., Hochdorf . 5 .001 .710 „
„ Entlebuch . 2,823,800 „

32,803,690 Fr . a . W.

Die Brandaffekuranzkaffe hatte in diesem Jahre an Brandschaden
eine Vergütung von 10,055 Fr . 83 Rp . zn leisten.

1811.
Amt Luzern . 11,981,130 Fr . a . W.

„ Sursee . 9,616,830 „
,. Willikau . 7,737,735 „
„ Hochdorf . 6,008,230 „
„ Entlebuch . 3,118,365 „ „

38,195,290 Fr . a . W.
Der Brandschaden in den beiden Jahren 1813 und 1811 betribl

zusammen 12,910 Fr . a . W.

1850.
Amt Luzern . 12,818,650 Fr . a . W.

„ Surfte . 10,175,775 „
„ Willisau . 8,31 '>,995 „ „
„ Hochdorf . 6,660,178 „ „
„ Entlebuch . 3,306,355 „ „

10,877,253 Fr . a . W.
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Wir
k°lge„ .

1854.
Amt Luzern . 18,686,870 Fr . ». W.

(Darunter die Stadt Ln-
zcrn mit II,648,210Fr .)

.. Sursee . 15,720,620 „
Willis »,, . 12,480,350 „
Hvchdorf . 10,252,470 „

. Sntlebuch.  4,810,450 „
62,850,760 Fr . n. W . ' )

lassen hier für das Jahr 1854 ein spezielles Verzeichnis)

i Amt Luzern.

zahl
iser.

Total der
Gebäude. Gemeinde». Neue

Franken.

80 185 Adligcnschwil. 269240
48 86 Buchenrain. 137650
31 31 Dierikon. 198220
88 240 Ebiko» . 424880
17 55 Gisskon. 114920
41 100 Treppen. 127470
13 44 Honau. 74810

158 330 Horw . 570780
312 612 KricnS . . . 1141330
132 274 Littau. 673480

Luzern:
102 233 ». Hof- Quartier >
108 152 I>- Weggis - „ I
95 100 c. Kornmarkt- „ 1

104 117 <1. Kappelgaß- „ z 1466 11649? 1063 146 « Mkhleqaß - „ t Gebäude.
88 141 k. Kleinstadt- „ 4

117 288 g . Obcrgrnnd - „ I118 229 6. Untergrund- „ ^
376 699 Malters. 1255810
80 238 Meqgen. 508530
62 204 MeicrSkappel. 277740

117 312 Root . . .
156 305 Schwarzenberg. 564970
? 187 Udligcnschwil. 252230
87 213 Vitznan . 2,7440

155 360 Weggis. 661530
i863 6081 19586870

) Während , wie wir oben bei der Besteuerung gesehen haben, das
Gesammtvermögcnnur circa 100,000,000 Millionen Franken betra¬
ten soll, sind die Gebäude allein zu 62,000,000 Millionen geschätzt.

ist hieraus zu entnehmen, dass das Gesammtvermögcn sich weit
hoher belaufen muss, als bei der Besteuerung angenommen wird.
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1/ Amt Hochdorf.

Anzahl
Häuser.

Total der
Gebäude. Gemeinden.

126 188 Aesch.
69 101 Minus.

105 238 Ballwil.
98 165 Grmensee.

187 418 Emmcii.
125 279 Eschcnbach.
66 115 Gelangen.
83 IIO Hämikon.
34 68 Herlisberq.
86 159 Hitzkirch.

205 401 Hochdorf.
289 663 Hshenrain.
101 246 Znwil.
35 70 Lieli .
39 51 Mosen.
61 93 Müswanqen.

202 226 Rain.
27 68 Retschwil.
22 39 Nichcnsee . .

168 341 Römerswil.
140 332 Rothenburg.
145 238 Schongan .
27 58 Sul ; .

2440 4667

Neue
Franke ».

379270
219990
534370
393669
90936«
815699
308379
199799

9,399
70919»

1024999
1047849
393449
122699
101179
188879
499369

9797«
99969

701599
71922«
516319
17915 »

10252479

IH Amt Sursre.

Anzahl
Häuser.

Total der
Gebäude. Gemeinden.

Neue
Franken^

145 200 Bnron. 465279
l
>

208 361 Buttisholz. 688359
75 159 Eich. 318469
94 155 Gcuensee. 36472»

263 446 Großwangen. 90753»
245 477 Gnnzwil. 73482»

82 189 Hildisrieden. 42277»
57 73 Kulmerau.

188 251 Knutwil. 5648V»
81 147 Mauensee. 3722 »»,

1428 2448 Neberlrag . Uebertrag. 487037»
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in Amt Sursee.

Anzabl
Häuser.

Total der
Gebäude. Gemeinden. Neue

Franken.

1428 2448 Uebertrag . Ucbertrag 4870870
122 209 Neudorf. 407180
217 415 Münster. 1026300
247 515 Neuenkirch. 1161270
130 243 Nottwll. 472820
174 255 Oberkirch. 418460
77 95 Pfefflkou. 222010

143 252 Rickcnbach . 418480
412 854 Ruswil. 1803460
96 167 Schenken . . Z58580
82 141 Schlierbach. 268640
22 42 Schwarzenbach. ,08750

145 251 Scmpach. 597350
205 347 Surfte. 1538230
233 294 Trienqen. 637620
114 170 Werthenstein. 369750
40 70 Wllihof. 135390

109 150 Wluikvn. 281770
179 272 Wohlhuftn. 493690

4185 7200 15720620

IV . Amt Willisau.

Anzahl
r̂ user.

Total der
Gebäude. Gemeinden. Neue

Franken.

43 73 AlbcrSwll. 227800
117 135 Altburon. 238330
92 124 Altlshofen. 435380
79 112 Buchs. 159950

205 281 Dagmerselie» . 749020
53 106 Tberftkeu. 232900
64 93 Egolzwll . . . 200210
95 150 Ettlswll. 726950
78 109 Fischbach. 209280
77 96 Gettnau. 214700

116 173 Großdietwll. 421770
239 336 HerglSwll. 520960

1258 1788 Uebertrag . Uebertrag 4337250
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IV. Amt Willisau.

Anzahl Total der
Häuser . Gebäude.

Gemeinden.
Neue

Franken

1258 1788
51 166

123 158
217 366
252 463

59 78
35 6l

173 278
168 226

61 112
83 111

139 224
112 179
96 119
57 95

343 525
148 214
92 128

133 186

Nebertraa . Uebertraq
Kottwil.
Langnan .
Lnthern .
Menznau , Menzberg und Gaiß .
Ncbikon.
Niederwil . .
Pfaffnan.
Neiden.
Richenthal.
Roggliswil.
Schätz.
Nfhnsen.
Usfikvn.
Wauwil.
Willisau -Land . .
Willisau -Stadt.
Wikon.
Zell.

>1337250
213076
399366
56S566
769386
166576
166336
938936
628106
236776
215596
55 7766
381026
221716
133736
857366
S71636
373666
363536

3621 5335 12486356

V. Amt Entlebuch

Anzahl
Häuser.

Total der
Gebäude.

99 147
433 697
532 752
318 568
296 392
276 425
221 289
112 189
538 831

2729 4366

Gemeinden.
Neue

Franke » >

Doppleschtvand
Entlebuch - .
Escholzmatt .
Flnhli - - -
HaSle . - -
Marbach . .
RomoS . . .
Schachen . .
Schüpfheim .

3386S6
687136
933866
555136
359236
537SS6
255156
317716

1615626

3810356
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Rekapitulation.

I . Luzern.
H . Hochdorf
III .Sursee.
IV.  Willisau
V.  Entlebuch

Häuser. Gebäude. Neue Fr.

2863 6081 19586870
2440 S667 10252470
4185 7200 15720620
3621 5345 12480350
2729 4300 4810450

15838 27593 62850760

Für die Versicherung des Mobiliars bedient man sich verschiede-
auswärtiger Anstalten . Gegenwärtig find von der Regierung an,

^ ' annt : die schweizerische Mobiliarversicherungsanstalt , die fräuzösi-
Iwe FencrversicherungSanstalt I ' i-»» - «», die französische Gesell-

„Phönir " , deutscher „ Phönir - , die schlesische FeucrversicherunqS-
^leilschnft.

Ende 1855 betrug die Versicherungssumme 15,723,876 Fr . n . W.
I , S . 166 .)

Straß enpolizei.

, Ein allgemeines Etraßenreglement vom Jahre 1833 kellt eine
Mhe polizeilicher Verfügungen aus , aber leider werden sie schlecht
^dachtet Die Verfügungen verbieten das Ablagern von Holz.
seinen , Dünger und dergl . auf den Straßen , die Entfernung der
l' Uhrleute von ihrem Zugvieh , das Anhängen eines zweiten Wagens,
^ Reiten und Fahren auf den Fußwegen der Straßen , das schnelle
" "hrcn und Reiten in Städten , Flecken und Dörfern.

Die Rciulichhaltung der Gassen und öffentlichen Plätze in der
-eaiiptstadt Luzern läßt bis auf die neueste Zeit noch Manches zu
"unschön übrig.
- Betreffend die Straßenbeleuchtung in der Stadt Luzern , so waren

' ^ ahr 1780 n»r fünf Laternen , im Jahr 1783 fanden sich deren
bis 1858 stieg die Zahl auf neununddreißig . Nunmehr ist aber

. ° Gasbeleuchtung eingeführt , und die Zahl der zur Straßenbeleuch-
""3 bestimmten Flammen ist bis jetzt festgesetzt auf 151.

Gesundheitspolizei.

Schon frühe hatte die Stadt Luzern ihre besoldeten Stadlärzte.
größere oder geringere Thätigkeit dieser Aerzte spiegelte sich bis

18 § ^ üM >ng oineS eigenen GesnndheitS - oder Sanitätsrathes im
^Jahrhundert immer in den Rathsverordnungen ab , welche sich anf
b- Gutachten der erster » stützten . Segensreich wirkte im Anfange

zur Mitte des 16 . Jahrhunderts in Luzern Konrad Geßners ver-
aiiter Freund Johann Christoph Huber , ein fleißiger Beobach-

her Natur , wie der Bedürfnisse des Gesundheitswesens . Im
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Jahr 1576 stellte die Stadt Ncberltngen durch ihren Schultheiß " '
dem Rathe tu Luzer » ihren einher berufenen Mitbürger Dr . Lauf
rcntliis Hager  vor , welchem , neben freier Behausung , jäbrUw
100 Kronen , nebst Gratistkaiion zugesichert , dagegen ihm die Bn "' f
süßer und Jesuiten zur „nentgetdlichen Behandlung empfohlen w»"
den . Schon 1574 wurde eine Verordnung gegen Winkelärzte u»
Marktschreier erlassen ( s. Bd . I , S . 382 ) . 1590 ordnete die Obrigk"
die Besichtigung der Apotheken und Gewürzladen alle Frohnfasten ü»,
mit dem Auftrage , alles nicht Währschafte alsobald auSzuschütt^
Ebenso durften die Apotheker nur gelehrte , gewanderte , mit g" "
Zeugnissen versehene Gesellen anstelle » . Der Stadthcbamme lsess" '
dem Stadttrompeter ) räumte man das innere Weggisthor znr fr " "
Wohnung ein . 1592 wurden der Seckelmeister , der Rathsrich ' " '
Stadtschreiber Cpsat und der Stadtarzt beauftragt , für Wundärzt --
Bruchschneiver , Schärer und Balbierer eine feste Ordniing zu e»"
werfen und gute Polizei zn fordern . 1673 untersagte man den K " '
sterfranen ernstlich , künftig Arztneic » , beständen ste In Wasser»
sonst in andern Forme » , zu verkaufen , 1675 wurde von Bärenburg-
KanlouS Graubünden , Doktor Abraham SephiuS  als StadtphP^
kuS berufen ' ) , während Sursee an die Stelle des abgehenden Dokw
Brandenberg  von Zug den Doktor Johann Marr Ruskon
von Bellen ; mit 100 Gl . Besoldung beschieß und dort bereits <" 0
Aerzte znr Rezeptur in die dastge Äpotheke verpflichtet waren.

Einen Aufschwung gewann das luzerntsche Gesundheitswesen l ''
Ende des 17 . und in der ersten Hälfte des 18 . Jahrh,inderlS niite^
den berühmten Aerzten und Zeitgenossen Karl NiklauS Lang um
Mauritz Anton Kappelcr (s . Bd , I , S 271 und 272 ) .
ihnen entstand ein eigener Gesundhcitsrath , welcher das gesam »"
Medizinalwesen beausstchtigte , zur Zeit von Volks - oder Thierseuch"
SichcrheitSmaßregel » anordnete , Abordnungen nach angesteckten
scharten hinsandte und selbstständige Kundmachungen und belehre^
Weisungen an das Volk erließ . Leider aber artete das Gesundheiten
Wesen gegen das Ende des 18 . Jahrhunderts in ein starres Zunftwese
aus . Ein medizinisch -chirurgisches Kollegium , aus dem Dekan
seinen Beintzern bestehend , dingte den Laiidchiriirge » Lehrjungen sM'
sprach dieselben wieder ledig , bestimmte deren Wanderjahre und b"
tentirte sie dann nach abgenommener Prüfung als Chirurgen crste>-
zweiter und dritter Klaffe . Graduirten Aerzten war jede Prüfung ' ^
lassen . Zur Zeit des Sturzes der alten Ordnung der Dinge zählte d
Kanton Luzern 16 Doktoren der Medizin , 14 Chirurgen erster und8l zwe^
ter Klaffe . Im Jahr 1804 entwarf die damalige Mediationsregie " " ^

' ) Während Luzern auswärtige Aerzte als Stadtphpfici berufen,
teil ausgezeichnete Inzer,lische Aerzte , welchen die Anstellung i"
ring sein mochte , ihr Glück in der Fremde . So Johann .
ler,  Professor der Medizin in Jngolstadt <-s 1656 ) ; Niki " . .
Wysing,  welcher eine große Praxis in Ungarn hatte ( '!'
Johann dc Remond,  Leibarzt des Prinzen von Conde' j A „
klaus Joseph Schumacher,  erster Leibarzt am churpfälzn '-
Hofe (j- 1704 ) . ( S Bd . I , S . 274 ) .
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we Medkzinalordniing . Ein Gesundheitsrath aus siebe» Mitgliedern,
gehend aus einem Abgeordneten der Regierung , aus dem Medizi-
»Idircktor , dem Stadtphysikns und dem LandphvsikuS des Amtes

^ ' lern , dem Sekretär und dem ältesten Arzte der Stadt , leitete das
Gesundheitswesen . Seine Beschlüsse bedurften jedoch der Bestätigung

Regierungsgcwalt . In wichtigen Fälle » konnte derselbe noch zwei
^renmitgliedcr zuziehen . Ein Prüfungsausschuß untersuchte die
Kenntnisse der Aerzte und Wundärzte , der Hebammen und Thierärzte,
/ "l Pfuscherei wurde ein wachsames Auge gehalten . Jedes Amt
>n̂ seinen Physikus , dem die Leitung des Gesundheitswesens oblag
>>d der halbjährlich die Gebnrts - , Kranken - und Sterbelisten einzn-

j^ eken hatte . Ihm stand der Amtschirnrgus zur Seite . Eine jähr¬
te Versammlung sämmtlicher Aerzte , sowie der Wundärzte erster

^ über Verbesserungen , neue Entdeckungen und Vorschläge
Bsrvollkoinmnnng des Gesundheitswesens sich besprechen . Zugleich
einer Hcbammcnordaung wurde eine Hebammenschnle eingeführt,
künftige Student der Arzneiknndc mußte sich über hinreichende

"Kenntnisse für das wichtige Bernfsstndium ausweisen.

„ . Nachdem schon im Jahr 1803 die beiden Stadtärzte Richlin
Gloggner,  unverdrossen alle geflissentlich oder aus Nnkenntniß

j^ °" iteten Vvrnrtheile bekämpfend , in der Stadt Luzern das Ein-
ŝ rskn der Kuhpocken mit dem besten Erfolg eingeführt hatten , be-
"mstigte man sich 1808 mit den ersten Vorschlägen einer Jmpford-
"" 3 (s. Bd . I , S . 158 ) .

- . Unter der Restanrationsregierung wurde ( 1819 ) das Sanitäts-
^ >ktz dahin abgeändert , daß ein Sanitätskollegium voq 12 Mitglic-

sammt einem Abgeordneten der Regierung als Vorstand , und
aus demselben hervorgehende Sanitätskommission von 5 Mit-

ss. ,̂ ern , sowie eine Prüfnngskommission von 6 Mitgliedern aufge-
wurden , welche letztere jährlich neu zu bestellen war . Auf den

H Uchlag des Sanitätskollegiums durch den RcgierungSrath gewählte
tdA "ssärzte handhabten das Gesundheitswesen in den ihnen ange-
G. ^ en. Kreise » . Ihnen waren Bezirkswundärzte zu gerichtsärztli-
ŝ .Hülfc beigegebcn . Das Sanitätskolleginm hatte über seine Wirk¬
st̂ einen Jahresbericht an den Kleinen Rath einzureichen und

wedizinische Aufklärung und für die Gründung und Erhaltung
Vereines unter den Aerzten zu sorgen . Anerkannten Aerzten

Dz Wundärzten anderer Kantone , in denen ebenfalls zweckmäßige
Sl,,,vUnalvrdnungcn bestehen und Gegcnrccht geübt wurde , war die
tzĵ wwg ihres Bernfes im Kanton Luzern ohne Prüfung gestattet.
<» . Gesetz verbot in Zukunft die Trennung von Arznei - und Wnnd-
"»s ^ " we , und hob die verschiedenen Klassen unter den Wundärzten
t«es. dlndcre schnell sich folgende Verordnungen regelten das Jmpf-
sohsi" durch Ausstellung von Jmpfärzten und der Jmpspflichtigkeit,
'Pud BezahlnngSpflicht der Jmpftaren von Seite der Eltern der
lkhdie  ärztlichen Prüfungen , die Aufsicht über die HauSapothe-
itii,,,"" .Landärzte , d>e Revisionsprüfungen und Prämien der Hebam-

- die Armenpraris , den Giftverkauf und die Wascnordnung.
Itô Verfassungsänderung vom Jahr 1831 führte auch eine Nevi-

dkr Medizinalordnung herbei . Dieselbe enthielt aber keine wesent-
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liche Abänderungen . Die Impfungen wurden von nun an mit Hera <
gesetzter Tare aus der Staatskasse bestritten . „

Nach der abermaligen VerfaffnngSändernng im Jahr I8stl
folate abermals eine Revision der Medizinalordnnng . Das Sanita
kolieginm wurde auf 9 Mitglieder rednzirt . An die Stelle der -o
zirksärzte und Wundärzte traten wieder Amtsärzte und AmtSwu"
ärzte . Alle auf das Gesundheitswesen bezüglichen Verordnungen
den in ei » Ganzes zusammengestellt . Dabei hatte es nun "
Verbleiben.

GewerbSpolizei.

In früher » Zeiten unterlag aller innere Verkehr obrigkeitlich^
Regniirung . ^

Die auf dem Lande nothwendigen Gewerbe und Handwerke,
Müller , Pfistcr , Schmiede , Wirthschaften , Sägemühlen , Oeltrel'
n . s. w . waren als Ehehaften erklärt , d . h . mit bestimmten Liegt
schafien realiter verbunden . Die übrigen Gewerbe »nd Händig. ... . realiter verbunden . Die ..
wurden möglichst nach der Stadt und den Ortschaften mtt Stadtr
ten gezogen lvcrgl . Bd . 1, S . l90 ) .

Was den Verkehr mit Lebens Mitteln  betraf , so schloffen d'
Kantone , und so auch Luzcrn , ihre Territorien der LlnSfuhr , so ist"^
der inländische Bedarf nicht gedeckt war . Gestützt auf den gleich
Grundsatz , sollte der Verkehr mit LebcnSmitteln nicht Gegenstand d
Spekulation sein , sondern derselbe unmittelbar zwischen den
zenten und Konsumenten stattfinden . Daher die zahlreichen Werde
des Vorkaufes  oder des Kanfes auf Mehrschatz von Lebensmut ' )
aller Art . Auf der andern Seite bildete der freie , feile
„ästiger Speise " einen Hanptartikel der Bünde unter den eidgen»!
scheu Orte » . Es hatte aber dieser sogenannte freie , feile Kant .
die Bedeutung , daß nach Befriedigung des DetailbedürfniffeS der d> , . «
heimischen Bevölkerung , und nicht früher , der auswärtige Käufers
seinem eigenen , ' ' ' . - -ircnc .» I .cjcnc.c , nachgewiesenen Bedarf auf dem inländischen Mst
kaufen durfte , ehe und bevor ein eigentlicher Barkauf stattfinden kon»
Jeder Käufer , der sich auf luzernischen Märkten einfand , mußte t.,cau,oc , orc um » » 1 inzerititcycii L-carrten ccnrano , MUI» > v . st
Descheinignng mit sich bringen , wie viel er für seinen wöchentlich
Bedarf als Müller , Metzger oder Privatmann nothwendig
und er konnte erst dann kaufen , wenn die Zeit abgelaufen war,
der einheimischen Bevölkerung zu ihrer Versorgung vorbehch'
wurde ' ) . Der vorzüglichste Artikel , auf den diese Grundsätze
Anwendung fanden , war das Getreide . Für alles Getreide,
im Gebiete Lnzerns gewachsen , nicht vom Produzenten selbst ^
kraucht wurde , waren die beiden Kaufhäuser zu Lnzern und
bei Strafe die einzigen autorisirten Marktplätze . Auf diesen ^ E^

;r Beobachtung strenger Marktordnung »nd obrigkeitlicher LlnE,,
erst alle Bäcker , welche Feilbrod machten , sich mit dcni 26

unter
vorerst ane « acrer , weiche Neüvrov machten , sich mtt dem ^ ""t„ti>
bedarf für ihre Kundsame zu versehen . Mehr als dieses Onch ' ^ n
durfte » sie nicht kaufen ; ebenso war ihnen strenge verboten , höchst
Mühlen , vor den Thoren , bei den Bauern oder Zekntherren l

' ) S . SegefferS lnzernische Rechtsgeschichte , Bd . III , Abth 2, S,' 7^
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^nkäuse z« machen . Da jedoch auf den wöchentlichen Kornmarkt
Kernen gebracht wurde , so war zur Bequemlichkeit der Verkäufer

»>e bestimmte Anzahl „Hobler " zugelassen . ES waren dieses patcntirle
»d beeidigte Kornkäufer , welche in einem gewisse» Bezirke nach be-

."«derer Ordnung den Produzenten das Korn abkaufen und den Ker-
"« davon zu Markte bringe » durften , sofern die Produzenten nicht

Mögen , es in der Mühle rollen zu lassen und den Kernen selbst zu
Zackte zu führen.
» Die drei Länder Uri , Schwpz und Unterwalden bezogen ihren
^ »»»bedarf vom Kornmarkt in Luzer » . Aür sie hatte der Bundcs-"ikel über freien , feilen Kauf besondere Bedeutung : durch Hcrkom-
M und Vertrag hatten sie nach den einheimische » Bäckern das erste
^cht zu kaufen , immerhin aber nur auf offenem Markte.
>. Ein Vergleich vom 5. Zimi 1662 regulirte ihren Verkehr mit
,b>>> luzcrnischen Korn - und Viktualicnmarkt überhaupt . Demgemäß
"uttkn sie erst um 12 Nhr Mittags , nachdem der gesetzliche Preis des

k"nens nach dem inländische » Handel festgestellt war , ihren beschei-
Lten Wochenbedarf gegen baare Bezahlung einzukaufen . Dieser
a . ochenbedarf wurde später statt jedesmaliger Bescheinigung auf be-

mnnte AbfuhrSquantiiäien gesetzt.
Um sich vor außerordentlicher Theurung zu sichern , hatte die

, "bigkeit schon im 15. Jahrhundert angefangen , einen Kornvorrath
^ bilden , aus welchem bei hoch stehenden Preisen ein Theil des
b^ Uschen Bedarfes ausgeglichen wurde . Auch versah man bisweilen
z"? desangehörige , welche auswärtiges Getreide nach Lnzcrn zu Markte
Mgen wollten , mit obrigkeitlichen Bescheinigungen für den eigenen

"darf welche in Schwaben und den vorder -östreichischen Landen
^f «so wie in Luzer » zur Gestaltung feilen Kaufes erforderlich waren.
, Wiederum wurde in Zeiten des NeberfluffeS und der Wohlseilheit

Gemeinden , niemals aber den Zehnlbcsitzern , die AnS-
ihrer Getreidefrüchte z» anderweitiger Verwerthung gestattet.

H' chrfach fanden , um rechtzeitig für die Deckung des Landesbedarses
i, °U°rge treffen zu können , amtliche Aufnahmen der bei Zchnlherren

Privaten !m ganzen Lande liegenden Getreidevorrälhe statt.
Mit den Vorschriften über den Kornmarkt standen dann auch die

Mnnngen des Müller - »nd BäckergewerbeS und die gesetzliche
"Pilirnng des Brodprciscs in Verbindung,

b- . Die ältere Ordnung , wonach der Geldpreis des Feilbrvdes un-
^ "«derlich blieb , dagegen das Gewicht des Laibes je nach der Ver«

„ " st Kernenpreifes größer oder geringer wurde , bestand bis
18. Jahrhundert fort ; dann aber wurde umgekehrt nach dem

wtntlichkn Kernenpreise der Preis einer bestimmte » Gewichtsportion,
ES Pfundes , gesetzlich bestimmt.

>>«:> Die Gewerbe der Müller und Bäcker waren in der Stadt
lindem größten Theile der Landschaft ehehaftliche , d. h - mit be-
^winten Liegenschaften verbundene Gewerbe ; der Besitz einer solchen
l̂ stEnschaft war gesetzliche Vorbedingung zur Ausübung des Gewer-
^ Die Konzession einer solchen Ehchäfte erfolgte gegen einen ge-

Kanon , und zog die Verpßichtung znr Nntcrordnung unter alle
Essenden Gewerbsvorschriften nach sich. Die Müller hätten genaue
^ln >. v . Luzern . II . Bd . 12



Vorschriften , wie und nm welchen Loh» sie den Bauern oder »^ >
Haupt solche» , die für ihre » Hausgebrauch rbllen uns mahlen ließt » -
solches zu thun hatten . ,

Die Bäcker wäre » nicht nur für das Feilbrod , wofür lie
Gctreidcbedarf vorn öffentlichen Markte bezogen , sondern auch für e»
HauSbrod , welches die Haushaltungen aus eigenem Kerne » und Me»
um Lohn bei ihnen backen ließen , der obrigkeitliche » Ordnung »'
Kontrole unterworfen Regelmäßige amtliche Untersuchungen »'
strenge Bestrafung fchlbarcr Müller und Bäcker waren schon in fr »"
rer Zeit üblich.

Der Handel mit Schlachtvieh und Milchvieh unterlag im 3 >ck" '
esse des inländische » Verbrauches ebenfalls gewissen Beschränkung »̂-

Schlachtviehes weniger weit »doch gienge » dieselben bezüglich des
die Beschränkung des Kornhandels.

Sckion das alte Stadtrccht hatte nm die Ausfuhr der
nach der Lombardei nicht in die Hände von Spekulanten gerathen '
lasten , bestimmt : daß kein Einzelner mehr als 20 Stücke jährlich
den Berg treiben dürfe , und daß Astociationen behufs dieses Ha »dr
nnznlästig seien . Im klebrigen erfolgten nur in Zeiten der Thct " '»' n
zeitweise Ausfuhrverbote.

Der Viehhandel mit Italien wurde im Jahr 1610 durch ge>»r '" '
samcn Beschluß der vier Walrstädte dahin rcgulirt , daß die Ang ^
hörigen kein Vieh hineintreiben , sondern die welschen Käufer aus f
inländischen Märkte kommen sollten . Die Milch dagegen wurde >
vorzüglichen Maße als Speise der Armen und Reichen betrachtet >'
daher nicht nur ihr Preis von Jahr zu Jahr gesetzlich festste»^ !,,'
sondern auch einerseits auf amtliche Aufnahme der vorhandene » B"
bestände hin durch zeitweise Ausfuhrverbote ein der Landeskultur e>
sprechender Viehstand erhalten , anderseits selbst beschränkende ^
schritten erlasse» über den innern Verbrauch der Milch . So » "
nicht nur der Verkauf im Allgemeinen verboten , sondern auch
Kauf oder das Zusammentragen von Milch zum Käsen z n»r ^
Sennhöfe , welche aus eigenem Produkte käsen konnten , waren z» °
ser Verwendung der Milch berechtigt . .

Die Ausfuhr von . Landanken " — im Lande selbst geinaät ^
Butter — war bei Konfiskation und hoher Strafe untersagt . ^
den gewöhnlichen Marktvorschriften sollte aller Landankcn , der »
kauft werden wollte , auf die Wochcnmärkte zu Luzcrn , Surls^
Sempach , Münster und Willisau gebracht werden . Der Butten »»
zu Luzern wurde übrigens zum größten Theil aus den Ländern , ^
mentlich von Nntcrwalden , versorgt . Durch den Vertrag »»»,
hatten nämlich diese sich anheischig gemacht , allen Barkauf des A»' ^
i » ihrem Gebiete zu untersagen und letzter » auf den Markt zu " " 'her
an die dortige Ankenwage zu bringen , wo bis 12 Nhr Vormittags .̂
Markt allen Vorläufern verschlossen war . Erst wenn Inzer,lischf
ger und Landleute ihren Hausbedarf hatten , mochten Eidgenosse»
ihren Hausbrauch kaufen . - se,

Obst , grünes und gedörrtes , Nüsse , Kastanien . G e »' H
Geflügel  n . s. w . unterlagen ebenfalls den Verordnungen gest"?
Dorkauf , So wurde , namentlich bei geringer Obsternte , ver»
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zusammenzukaufen , um daraus Most oder Obstbranutwein zu
Aachen . AuS dem Ertrage seines eigenen BaumgartcnS jedoch mochte
^eder ungehindert diese Fabrikation betreiben.
>. , Alle diese Vorsorgen über den Handel mit Lebensmittcln waren
>rit der zweiten Hälfte der 18 . Jahrhunderts einer eigenen RathS-
^pntativn , der Viktnalienkammer , in erster Linie übertragen , unter
Aeicher dann wieder die besondern Marktanfseher , Grempclgeschaner
a- s. w . . standen ' !.

Die Beschränkungen des Handels fielen mit der StaatSnmwäl-
im Jahr I7S8 bis auf einige Ueberblcibsel weg So finden wir

nie Mülierordnung im Jahr 1817 , welche steh auf eine frühere voni
X' ayr 1772  beruft . Verbote des Vorkaufes erschienen zu verschiedene»
°a' fien , zuletzt im Jahr 1832 . Der Kornhandel blieb zu Gunsten des
Kernhauses i» Lnzern in etwas beschränkt bis zur neue » Bundes-
^ ' faffung vorn Jahr 1818 , welche freien Kauf und Verkauf von
^oensmittcln , Vieh und Kanfmannswaaren , Landes - und Gewerbö-
Aleugniffe jeder Art vorschrieb . Ucbrigens haben stch in neuester
^elt die VcrkchrSverhältniffc völlig geändert . Die Abgeschlossenheit
Jr Länder ist in Folge der erleichterte » Kommunikation überall ver¬
schwunden.
^ Wie Handel und Gewerb , so hatte auch das Handwerk zu
î tadt und Land seine feste Ordnung ; auf der einen Leite dnrch
'e znnftniäßige Organisation , auf der andern durch die gesetzlich in

wies Detail rcgnlirten Taren , wodurch der Verkehr des Handwerkes
stut dem Publikum seine Grundlage erhielt . Die Zünfte und Hand-
! >rksgesellschatten hatten ihre sogenannten Libelle , welche die vbrig-
'itlich bestätigte Verfassung jeder Gesellschaft enthielten.

. Es galt der auch anderwärts eingeführte Grundsatz , daß ohne
.swifein einer Rathsdeputation die Handwerker keine Versammlungen
eilten noch ohne obrigkeitliche Genehmigung Statuten in Kraft
isheii konnten . Jede Handwerksgesellschaft in der Stadt hatte in
brer Mitte eine ständige Rathsdeputation . Im Nebrige » hatte jedes

Sandwerk seinen Obmann aus der angesessenen Meisterschaft ; nur
h 'idger oder Hinterfüßen konnten in der Stadt Handwerksmeister wer-
e». Agx Frohnfastcn und in der Zwischenzeit , so oft es gegen Erlc-

bAlg einer bcstimnilen Tare von Betheiligten verlangt wurde , hatte
Obmann dnrch den jüngste » Meister ein Bot ansagen zu lasse» ,
welchem Meister und Gesellen bei 20 ß. Buße zu erscheinen ge¬

lten waren . An diesen Versamnilnngen wurden sodann die allge-
»binen Interessen des Handwerkes besprochen , die Arbeitslöhne und
- ' bcitstarcn der obrigkeitlichen Bestätigung vorgeschlagen , einheimi-
M Gesellen , die daS Meisterstück gemacht , zu Meistern befördert,
/wsnaben angenommen , und wenn sie ihre Lehrzeit vollendet , unter
a aussen Förmlichkeiten freigesprochen n . s. w. In Lnzern war die

E>t anf vier Jahre festgesetzt ; ein Meister , der einen Lehrknaben
s'srstdlehrt . durfte zwei Jahre lang keine» andern annehme » . Arbeit¬
st wende Gesellen hatten stch beim jüngsten Meister z« melden , der
^ Zuerst demjenigen Meister zuzuweisen hatte , welcher seit längster

^ Siehe über die Gewcrbspolizei in früherer Zeit SegeffeeS Rechtd-
geschichte.

12'
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Zeit keinen Gesellen gehabt . Erst nachher kamen die andern der
Folge nach a» die Reihe . Aus den bei jedem Bot von Meistern um
Gesellen zu entrichtenden Notgeldern , aus Bußen und a»S den Tare »,
welche die Lehrjungen bei ihrer Annahme und LoSzählnng , die Kt-
seilen bei ihrer Annahme als Meister zn entrichten hatten , bildete ''
sich die HandwerksfondS , aus welchen durchreisende , arbeitsuchende
Gesellen oder Kranke unterstützt und die kirchlichen Bedürfnisse der
mit den Handwerksgesellschaften verbundenen Bruderschaften bestrickt"
wurden . Die Meisterschaften hatte » ihre Gesellen und Lehrknabe »,
der Obmann des Handwerks und der jüngste Meister die herwander "-
den Gesellen unter Aufsicht zu halten . ES war den Gesellschaft^
eine disziplinarische Strafbefngniß wegen Ungehorsam oder Streitig¬
keiten und Schmähreden bis auf 1 Gl . Buße ' zugestanden.

Die letzte Reformation oder gemeine Stadt und Landesordnuiw
von, Jahr 1685 bestimmt sehr genau die Taren für alle in den Hand¬
werken der Schmiede , Wagner , Sattler , Seiler , Zimmerlcuck-
Steinmetzen und Maurer , Schuster und Schneider vorkommenden Ar¬
beiten , und widmet ein vorzüglich langes Kapitel den Vorschriften I"'
die Wirthe.

Bei einigen Handwerken auf dem Lande , z. B - bei den Schi " " '
dern , findet sich eine besondere , dem städtischen Zunftwesen analE
Organisation ; andere Handwerksmeister auf dem Lande mußten si^
in die betreffende Gesellschaft in der Stadt aufnehmen lasse» , so bt

sonders die auf dem Lande sitzenden Meister des Kcßkerhandwerkes .^
Ein Gesetz der helvetischen Republik von , 19 . Wintcrmonat

hob alle Innungen und Zünfte auf , und dabei hatte cS im Kant ""
Luzern für immer sein Bewenden Noch eristiren einige Zünfte aw
einfache Gesellschaften , aber jeder Zunftzwang ist beseitigt . -

Ebenso wurden alle Gewerbe frei erklärt . Die sogenannten Ebellj '-
te» wurden zwar unter der auf die Helvetik folgenden MediationSregck
rung wieder eingeführt , in den Dreißigerjahre » aber endlich beseitig '.^
Zuerst setzte ein Gesetz vom Jahr 1833 fest : es sollten in Zukunft
Ghehaften , d . h. als Gewerbe , deren Ausübung von obrigkeitlicher Ke"
zession abhängt und an einer bestimmten Lokalität haftet (Realrecht ). u"
»och betrachtet werden die Schmieden , die Getreidemühlen und Oeltrotck
und Taverncnwirthschafien . In denjenigen Theilen des KantonS,
die Bäckereien und Metzgen bishin Ekehafte » waren , bliebe » sie

Für Wein - , Bier - , Most -̂ und Branntwein -Wirthschaften bet»'
es einer obrigkeitlichen Konzession , welche aber mir einer bestimmt'
Person ertheilt wird (Personalrecht ) .

Ein Gesetz vom Jahr 1839 erklärte alle Gewerbe , mit A"
nähme der Wirthschaften , welche znm Theil Realrechte , theils
zessionirte Personalrcchte verbliebe » , für frei . Später wurde jed"
bestimmt , daß wer ein früher ehehaftlicheS Gewerbe ausüben wo'v

eine etwelche Entschädigung an die bisherigen Ehehaftsbesitzer z» ^
sten habe . In jüngster Zeit wurde vorgeschrieben , daß auch "
Kaffee - und Milchwirthschaften einer Konzession bedürfe » .

Wirthschaftspokizei.
In Beziehung anf die Wirthschaften bestehen gegenwärtig t"

gende polizeiliche Vorschriften:
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Die Wirthschaften sollen Nachts um II Nhr geschloffen werden
M h,'s anbrechendem Tage geschlossen bleiben . An Sonn - »nd
vnertagen sollen alle Wirthz - „nd Schenkhäuser , sowie auch die
^ffehäuser während der Dauer des vor - und nachmittägigen Pfarr-
u°ttesdienstes für alle Einheimischen verschlossen sein

Der Wirth darf bei Strafe nicht zulassen , daß in seinem Hanse
"Ut Bedacht Flüche oder Schwüre auSgestoßcn oder die Religion
wd Sittlichkeit verletzende Gespräche geführt werden ; noch weniger
°^kf er natürlich unzüchtige Handlungen dulden.

Ihm ist verboten , sogenannte Glücks - oder Hazard -Spiele zn"^statten.
. . Wenn er einem Gast in solchem Unmaß zn trinken giebt , daß
Mer sich berauscht und biedurch seines Bewußtseins verlustig wird,

trifft ihn Strafe.
„h . Ebenso wenn er Personen aufnimmt , welchen der Besuch von
^lrthz - „ nd Schenkhäusern verboten ist . oder wenn er Minderjähri-
!>kii oder Bevogteten Gelegenheit zum Schwelgen giebt.
. . So wie Maß und Gewicht , soll auch die Beschaffenheit der Ge¬
danke von Zeit zn Zeit untersucht werden.
- Diese Verordnungen werden aber durchgängig nicht genau gc-^ndhabt.

Frenidenpolizet.
. Reisende , welche den Kanton betreten , sollen mit gültigen Pässen

Ar Wanderbüchern versehen sein . Eidgenossen , welche sich auf andere
^sise als solche ausweisen , sind der Verpflichtung einen Paß vorzu¬
weisen überhoben . Handwerksgesellen sollen stets , seien sie Gibgenos-
Wh oder Ausländer , mit einem ordentlichen Wandcrbuche versehen

Bei Militärpersonen vertritt ein ordentlicher Abschied und eine
Marschroute die Stelle des Reisepasses.
- Wenn ein Fremder nicht bloß durchreisen , sondern bleiben will,
^ hat er lediglich seine Reiseschrifien bei dem betreffenden Genieindc-
"unann z„ hinterlegen.

y, , Will er aber länger als drei ' ) Monate verweilen , so muß er eine
NlentbaltSbewilligimg nachsuchen . Diese ertheilt der Amtsstatthalter.

wird nicht anf längere Zeit als die Reiseschrifien gültig sind,
^ jedem Falle niemals länger als auf ein Jahr ausgestellt.

Die Bewilligung kann erneuert werden , jedoch kann einer im
!̂ »>len nicht länger als vier Jahre anf eine AnfenthaltSbewilligung
iW Kanton bleiben . Soll der Aufenthalt länger dauern , so muß eine

"ederlaffnngsbewilligung nachgesucht werden.
Diese ertheilt der Regierungsrath . Auch wer ein Gewerbe auS-

de„ will , bedarf sofort einer Niederlaffnngsbewilligung . Fremden,
W" deren heimathlichen Staaten kein Niederlaffnngsvertrag besteht,
lä"» die Bewilligung ertheilt oder verweigert werden . Im Falle der
, - Ŵ ligung müssen sie eine Realkantion leisten , die für eine Person
lallen Standes anf 600 Fr . a . W . »nd für einen Verheiratheten anf
"Oll Fr . a . W . bestimmt ist.

Gemäß Gesetz vom Jahr t8Z8 kann der RcgicrnngSrath Landes-
.Eniden , welche wegen politischen Verfolgungen ihr Vaterland verlassen

'l Laut dem neuesten Gesetze, welches noch dem Veto unterliegt „zwei"
Monate.
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haben , auch ohne daß ffe Ausweisschriften besitzen , den Aufenthalt
oder die Niederlassung bewilligen . Die Bewilligung wird verwirk'
durch die erwiesene Theilnahme zu Störung der Ruhe und Ordnung
eines benachbarten Staates,

13) Militärwesen.

Schon frühe wurde in Lnzern , wie anderwärts , der Grnndiatz
der allgemeinen Wehrpflicht geltend gemacht . Nicht iininer nahm n>a>
aber diese Pflicht wirklich in Anspruch , sondern es fanden nur A"^
zöge nach Bedürfniß statt . Ueber solche Auszüge wurden vor Alter
die sogenannten Reiserödel,  welche daS Gerzeichniß der auSgezoge^
uen Mannschaft und ihrer Bewaffnung enthielten , angefertigt , »"
zwar im Doppel , deren eines dem Hanptmann mit in das Feld ge¬
geben , das andere in die Kanzlei gelegt wurde . Der AuSzug ha ' '
Abtheilungen , Fähnlein , während das Panner  mit seiner Begie>
tnng denjenigen Theil des HeerhanfenS bildete , welche » wir heut zu
Tage Stab  heißen.

Beim Panner fanden sich verzeichnet der Kirchherr , der Hant '^
mann , der Nenner , der Untervenner oder Vortrager , der Schreibe ' -
der Werkmeister , der Harnischmeister , der Armbrustmeister , der Hur"
blaser , die Pfeiffer , die Knechte des HauptmaunS n s. w.

Der Wehrpflicht gieng diejenige der Selbstbewa 'ffnung
Seite , Auf diese bezogen sich eine zweite Klaffe von Rodeln , d>
Harnischrödel  Alle Arten von persönlicher Ausrüstung zum Schutz'
des Kriegers wurde » unter dem Namen Harnisch begriffen.

Die Hanptwaffe der lnzernischen Krieger war die Halbartf-
daneben kommen die langen Spieße  vor . Außerdem erscheinen d'
Armbrust , die Handbüchse , die Hakenbüchse , endlich die Karren - vds
Tarrasbüchsc . Letztere bildete das schwere Geschütz und stand
einem Büchsenmeister.

Die Schützen , sowohl mit Armbrust als Büchsen , wurden
Gpezialwaffe betrachtet . Dieselbe » hatten eine eigene Fahne
bildete » in der Stadt eine eigene Gesellschaft . Reiterei kam nicht vor-

Wie schon bemerkt , theilte sich jeder AuSzug in Fähnlein
ungleicher Stärke , da jedes Fähnlein ein für sich bestehendes Ko '
tingent war . Jedes Amtes Mannschaft bildete unter einem Fähnle'
ein solches Kontingent . Jedes Fähnlein hatte eine » Hanptmann n"
einen Venner ; alle Fähnlein standen unter dem Panner der Sta ' '
der Hauptmann beim Panner war des Zuges oberster Feldhauptmi «! '
der Pannerherr der zweite im Range . Letztere Würde war e>
stehende . Es waren zwei Pannerherren , einer in der Großstadt >"
einer in der Kleinstadt . Hanptmann und Pannerherr wurden
Räthen und Hundert gewählt ; die Hauptlente und Venner der
tingentc der Aemter wahrscheinlich Von den Vögten derselben.

p0»

Ueber die Disziplin  im Felde gelten die Bestimmungen '
Sempacherbriefes . Es war diese « eine nach der Schlacht bei
pach errichtet eidgenössische KricgSordnnng.

So war die Einrichtung im 15 . und 16 . Jahrhundert.
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. Später wurde die ganze Landschaft in fünf militärische Abihei-
"igen — Brigaden — eingetheilt , nämlich die Brigade » Willis »» ,
»othenburg , Entlebuch , RnSwil und Münster , Es waren dieses die
dlnf größer » Aemter , welchen dann die Mannschaften der kleinern
^geschloffen wurden ' ) , Milizpflichtig waren alle Waffenfähigen vom

bis 60 , AlterSjahr.
- Es gab drei Auszüge . Der erste AuSzng geschah unter der
^ '»dtsahne — dem Bcnlin — , welchem sich die Kontingente und
Mahnen der Landschaft beigeselitcn . Die Stadt selbst war in sieben
' '" »Meten oder Quartiere eingetheilt . Der zweite Auszug erfolgte
"" er den, Panner der Großstadt , der dritte unter dem Panner der

Kleinstadt . Diese drei Fahnen hieße » die Ehrenzeichen der Stadt
wurden von den Schultheißen und Häuptern der Republik zu

neide getragen . Den ersten AuSzng kommandirte der von Räth und
dunderi gewählte Stadthanptmann , welcher auch , wenn die Panner
""chrücktcn, oberster Feldhauptmann der ganze » Streitmacht blieb.
- » 2m Jahr >613 wurde der gesammte AuSzng auf 0000 Mann
" »gesetzt , 2000 Mann zu jedem der drei Ehrenzeichen . Jeder AnS-
^ 'g von 2000 Mann sollte in fünf Kompagnien zu 300 Mann ein¬
theilt und die Hauptleute dazu aus den Kleinen und Großen Räthen
Kommen werden . Die Hauptleute sollen ihre Offiziere anS den
F 'wgern und Landsake » auswählen , nicht wieder aus den Räthen,
^edcr Hanptmann hat aus seinen 300 Mann die tüchtigsten

erfahrensten Leute zn Wachtmeistern zu bezeichnen . Einer der
"" den Schultheiße , 17 Kleinräthe und 32 von den Hunderten , dar-
"bier der Oberzcngherr und der Qbcrproviantmeister sollten in keinen
Auszug genommen werden , sondern zu Hause das Regiment verwal»

Und damit die Stadt nicht vom Volk entblößt werde , so sollen
allen drei Auszügen nicht mehr als 200 Mann von Bürgern und

Anwohnern derselbe » als Soldaten eingetheilt werden . Die Zurück¬
bleibenden und die Uebermannschaft der Nächstliegenden Gemeinden
N ' eltcn für die Vertheidigung der Stadt unter dem Befehl des
^werstwachtmcisters eine eigene Organisation . Für die vier Feld-
wschütze , welche jeder AnSzng mit sich führte , und für den Troß bat-
k» die Lehengüter die erforderliche Bespannung , zusammen 56 Pferde

liefern.

. .. Im Jahr 1682 wurde den Geschworne » befohlen , eine Zahlung
, " er waffenfähigen Männer vom 16 . bis zum 60 . Altersjahr »or-
^ " ehmen . Die mit Ausschluß der Städte Luzcrn , Sursee und Sem-
^ach gefundene Zahl von 10,000 waffenfähigen Männern wurde lokal
-- 25 Kompagnien eingetheilt , 5 Kompagnie » bildete » eine Brigade.

°e Kompagnie zerfiel in 8 Rotte » zu 50 Mann , jede Rotte hatte
, " e» Rottmeister , einen Gefreiten , 24 MuSketirer , 12 Hallebardircr
in ». l2 Pikenirer. Trüllmeister hatten a» bestimmten Ererziertagen
H,den Dörfern die Mannschaft auf den fcldmäßigen Gebrauch dieser
raffen einzuüben.

l So z. B . gehörten KrirnS , Horw und Ebikon zur Brigade Rokhen-
l>»rg , Malters zur Brigade Entlebuch , Knutwil zn Münster u. s. w.
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Damit war die alte Einrichtung de < PannerwescnS beseitig «'^
Jede Brigade erhielt eine „Freifahne ." Wenn die Stadtfahne seid!'
in ' s Feld rückte , so mnßtcn die Brigadefahne » „unterschlagen werde »-
Nur die Entledncher hatten das Vorrecht , neben dem EhrcnzcickM
der Stadt ihr Landespanner aufrecht zu tragen.

Die vorbcnanntc » Brigaden waren mehr eine administrative a!"
eine feldmäßige Organisation des Militärs . Jedem solchen Brigatts
bezirk stand in administrativer Beziehung ein Major vor . Den st'»st
Landmajore » lag ob . die Kompagnien zu mustern und darüber ?"
wachen , daß die Kompagnierodel von den Geschwornen in Ordn >>"§
gehalten und die Uebungen auf den Trüllplätzen abgehalten wurde "-

Für den aktiven Dienst wurden kombinirte Feldbrigadcn ant , ^
fünf Kompagnien verschiedener Lokalbrigadcn gebildet . An der Sp >b^
dieser Feldbrigaden stand ein Brigadier niit einem ->>6e ckc cnwst^
Den Brigadcstab bildeten der Feldprediger , Qnartiermeister , B ' >'
gadeschreiber , Fcldschccrer , Fahnenträger , zwei Proviantineister , e>"
Stuckhauptmann , ein Stucklieutenant , vier Konstabler und vier Ha »^
langer.

Die Besoldung wurde im Jahr 1l!86 folgendermaßen berechn ^ '
Ein jeder Herr , welcher eines der Stadt -Ehrenzeichen in 'S Feld lr »!?-
erhielt in der Woche 25 Gl . , ein Brigadier lä Al . , ein Majet-
Hanptmann , Stnckhanptmann , KricgSschrcibcr 9 Gl . , ei» Lieutcna"
aus der Stadt , aicke <1e camp , Aide -Major 4 Gl . 20Schl . , e>"
Lieutenant ab dem Land , ein Wachtmeister , ein Konstabler neb"
Kommisbrod 2 Gl . . ein Handlanger Pei der Artillerie 1 Gl . 20 S <w"
ein Korporal , ein Musiker 1 Gl - 5 Schl ., eln gemeiner Soldat 30
Der wöchentliche Sold für eine Brigade belief sich also auf 1800
für alle fünf Brigaden auf 9000 Gl . Dazu per Brigade wöchentstE
18,375 Pfd - Kommisbrod , oder für alle fünf Brigaden 91,875 Pst »"

Sempach und Willisan geben je eine Kompagnie Reiter zu
Mann . Lnzcr » und Surfer nebst den Offizieren und Wachtmeister"
die Schützen und die Artillericmannschaft . Die Zahl der Kavallet»
wurde bald vermehrt : schon 1093 finde » wir dieselbe 171 Mann star >'
der Gesammtpfcrdebestand zu allen fünf Brigaden wird auf 800 Pfc >"
angegeben . -

Im Jahr 1782 wurde die ganze Zahl der 10,000 Mann i»
Bataillone formirt . Ei » Bataillon sollte 400 Mann stark sein ; jed^
Bataillon vier Rotten zu >00 Mann enthalten.

Die Brigade Will ! sän hatte 7 Bataillone , die Brigade Entis^
buch 4 Bataillone , die Brigade Rothen bürg 5 Bataillone,
Brigade Münster 4 Bataillone , die Brigade RuSwil 5 Bataillons
In der Gesammtzahl der 10,000 waren 600 Grenadiere und 600 Jage
enthalten . Dagegen war die Reiterei und Artilleriemannschaft
dieser Zahl nicht mitbegriffen . Die Kanoniere zn den fünf Artille >»'.
kompagnien wurden ausschließlich a »S der Stadt Lnzcrn genoin "' "
und die Dragoner zu den drei Kompagnien Reiterei aus den Aenitl'
Rothenburg , Willisan und Münster . ,

Die über die 10,000 Mann vorfindliche nicht eingerottete wajfk"
fähige Mannschaft «om 16. bis 80 . Altersjahr hieß Ueberina » "
schaft und war in Neservekonipagnien eingetheilt.
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TsteZordoiinanzniäßige Bewaffnung und Bekleidung war Sache der
daussäter und Meister . Zeder fnnge Mann , welcher sich verheirathe»
, dl>te , hatte seine ordonnanzmäßigc Montnr »nd Armatur dem Ober-
ssutenant seiner Kompagnie vorzuweisen , »nd erst auf dessen Zeng-

durfte der Pfarrer ihn kopuliren.
Die Bekleidung bestand in rothen , für die Eutlcbucher in braunen

^cken mit Aufschlägen , Kragen und Futter.
Die besondere Organisation der waffenfähigen Mannschaft in der

^ladt Lnzern nach den sieben Ganmete » oder Quartieren , als:
1 Kornmarft , 2 ) Mühlcngasse , 3s Kapellgasse , 4) innere Weggis-

Mc , z ) äußere WeggiSgasse , 6 ) Affenwagen , 7) Pfistergaffe/dau-fort.
Seit dem Jahr 1764 unterhielt die Stadt eine stehende Garnison

°kr Stadtwache von 150 Mann für den Platzdiensi.
^ Eine etwas andere Organisation bestand für die eidgenössischen
pflüge . Das eidgenössische Defensional von den Jahren 1647 und
." 8 , welches bis 1798 blieb , hatte das luzernische Kontingent auf
!»en ersten , zweiten und drillen Auszug von je 1200 Mann mit

. !»crn Stück Geschütz nnd 72 Reitern festgesetzt. Für diese drei Kon¬
vente nun wurden aus den fünf Landbrigaden besondere Auszüge

^bildet . Ein Auszug von 1200 Mann bestand aus drei Kompagnien°er Bataillonen von 400 Mann . unter einem von: Rathe besonders
Kanuten Obersten . Jeder dieser AnSzüge wurde ein Regiment

8.̂ annt . Regiment war also die technische Benennung für die zu
der eidgenössischen Defenfionals gebildeten AnSzüge . Brigaden

chd Bataillone dagegen gehörten der Nomenklatur der innern Organi-
"Oon an . Der Beitrag LuzcrnS zum eidgenössischen Defensional war
. 'wt verhältnißmäßig . Ein Auszug bestand aus 13,400 Mann . Lu-

mußte hiezu 1200 Mann liefern , Zürich nur 1400 und Bern
20gg.

H, Der KriegSrath , welcher in Friedens - und KriegSzeiten das
ĵ stitärwesen leitete , bestand aus beiden Schultheißen , den Panner-
s: ^ n und Benneru , dem Oberzeugberr , dem Genkralproviantmeister,
ß̂ ^ tlichen Mitgliedern des Kleinen und einem Mitgliede des Gro-
z- Bis zu Anfang des 17. Jahrhunderts besorgte der Bauherr auch
^ Verwaltung des Zeughauses , von da standen ein Oberzeughcrr
^ ° dem Kleinen , ein Nnterzeugherr aus dem Großen Rathe und ein

^gwart aus der Bürgerschaft dem Zeughause vor.
tz ^ Das luzernische Zeughaus enthielt im Jahr 1798 in metallene»
1 schützen 103 Stück Kanonen , worunter 2 Vierundzwanzigpfünder ',
tz- .^ ölfpfünder , I Ncunpfünder , 6 SechSpfünder , 4 Fünfpfünder,
,̂ .Vierpfünder , 3 Drei »nd - ein Halbpfünder . 28 Dreipfünder , IZwei-

kiu Biertelpfünder , 15 Zweipfünder , 1 Gin - und Dreiviertelpfün-
>2 Einpfündcr , dann 3 eiserne Kanonen , 9 Mörser , worunter

, °n 120  Pfund , 2 von 60 Pfund n . s. w . , alles mit zugehöriger
Edition : ferner 5701 Stück Munitionsgewehre , 30 Priviantwagen,Svü

8eldkessel , 160 Zentner »orräthigcS Pulver u . s . w-
jz der MediationSreit wurde das Dienstaller aus das 16 . bis

^ahre festgesetzt. Die Miliz war in Rekruten , AnSzüger und
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Rcscrvckorps eingetheilt . Die AnSzügcr bildeten vier Bataillons
Die Reserve wurde niemals organisirt.

Der Kanton war in vier Militärquartiere eingetheilt , als : Lnr^ n-
Snrsec , Willisa » und Entlebnch , und jedes Quartier in zwei b"
tioncn . Jedes der vier Militärqnartiere hatte ein Bataillon Lu"ß
infantcrie zu 500 Mann , abgetheilt in fünf Kompagnien . nämU -
eine Grenadicrkompagnie v >n 100 Man » und vier Füsilierkomvagnss '
jede zu 100 Mann . ' Nebenbei hatte jedes Quartier zwei Kompagnß
leichter Infanterie von je 100 Mann , eine Kompagnie Scharfschuß
von 80 Mann , eine Biertelkompagnie Husaren z» 18 Mann und ei
halbe Konipagnie Artillerie Von 40 Mann ; ein Quartier also
Allem 833 Mann . Alle vier Quartiere halten somit 3832 Auszug - '
Ein Oberinstruktor der Milizen , vier Quartierkommandanten und
erforderliche Zahl Ererziermeister wurden aufgestellt . Eine
kammer , bestehend aus drei Mitgliedern des Kleinen Rathes , stN>
die Oberleitung und Aufsicht.

Die Anszügcrbataillone und Kompagnien für den eidgenössiseß
Dienst wurden zu gleicher Stärke gebildet wie die Kantonobataiue
und Kompagnien ; aber sie wurden aus den Kantonsbataillons -KoMp
gnien aller Quartiersektiancn soviel möglich Verhältniß ». äßig »
samniengcsetzt . §

Laut der Mcdiationsakte mußte der Kanton Luzern zu ei"
eidgenössischen Truppenznsammenzugr von 15 203 Mann 86k
stellen ^ und zwar >00 Grenadiere , 600 Füsiliere , 27 Artillerist ' "
25 Dragoner , 85 Scharfschützen , dazu den Stab . ^

Das Geldkontingent an eine Summe von 490,507 Fr . be>>
26 .016 Fr . . „

Alle Militärpcrsonen mußten sich selbst bekleiden . Die lln >w
war von schwarzgrancm Tuche mit hellblaue » Uebcrschläge » und Krag

Um die Bewaffnung z» fördern , wurde verordnet — und . s,,
Verordnung blieb fortan in Kraft — daß in jedem Hause derE >il ^
thümer ein ordonnanzmäßiges Gewehr nebst Bayonett , einen eisern i,
Ladstock , eine Patrontasche und ein Kugel - »nd Schraubenzieher st'
ten müsse. Diese Flinten wurden znr Instruktion auf den Ererp
Plätzen gebraucht.

Die Mediationsregicrung fand das Zeughaus leer . Nur
alte Flinten waren vorhanden . Die dem Kanton zugehörigen Kußxs
mußten in verschiedenen Kantonen aufgesucht und dann »»igcgA.
werden . Dasselbe wurde wieder in ziemlich guten Stand geß^

In der Restanrationsperiode ließ man die Unterscheidung der For>
tion der Truppen nach kantonaler »nd eidgenössischer Beziehung
und hielt sich ganz an die eidgenössische Militärorganisation . Gße
dieser gab es einen Bundesaiiszng , eine BnndeSreserve
die Landwehr . ,

Der Anszug bestand aus 33 .758 Mann . Der Kanton Lu^
gab daran 1734 Mann ln zwei Bataillonen . Die Mannschaft best'

n>̂
K»

t ) Dar Verhältniß war also billiger als nach dem ehemaligen
sionale.

Des' "'
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12 Kompagnien Infanterie , 7 t Mann Artillerie , 54 Mann
mit 87 Pferde » , 32 Man » Kavallerie »nd 100 Scharfschützen,

r- Die Reserve war ganz gleich . N »r gab sie Lnzern keine Kavallc-
^ und weniger Train.

Die Landwehr wurde in der RestanrationSperiode nicht organisirt.
M Dienstpflicht erstreckte sich vvm erfüllten 17. Altersjahr bis zum

Altcrsjahr.
^ Jedes der fünf Aemter Lnzern , Hochdorf , Snrsee , Willisau »ndlebuch bildete ein Militärguarticr . Die Oberamtmänner waren
Meich Onartierkommandanten , jeder hatte aber eine Militärpcrson
^ Adjutanten . Gin KriegSrath von fünf Mitgliedern des Kleinen

»sts" Täglichen Rathes leitete die Militärangelcgenheiten . Eines der
"Weder war Milizinspcktor.

Z. Der Staat übernahm die Anschaffung der Uniformen für die
?Adaten . Ein Kleidermagazin wurde angelegt . Als Farbe der Uni-

nahm man dunkelblau an.
, In das Zeughaus wurden viele Anschaffungen gemacht , um die
^ Bewaffnung und Ausrüstung des Auszuges »nd der Reserve nöthi-

Waffen , Geschütz »nd übrige KriegSgcräthschaften in gehöriger
und in gutem Zustande vorfindlich zu haben.

,, An ein Geldkontingent von 539,275 Fr . trug in der Rcstaura-
""Speriode Lnzern 26,010 Ar . bei.

i! In der Periode von 1831 bis 1841 wurde die Landwehr organi-
2" und zwar 1 Artilleriekompagnic, 1 Scharfschützenkompagnicund* Jnfanteriebataillone.
^ Gemäß einer neuen eidgenössischen Militärorganisatio » von,

1838 wurde die Abtheilung des BnndeSheereS in Auszng und
^Uerve aufgehoben und es gab nur noch AuSzug und Landwehr.
^ Der AuSzug des Kantons Lnzern bestand nun aus vier Bataillo-
z>" > »nd man kehrte wieder zu einer verschiedenen Formation der
>Wvnalbataillone und der eidgenössischen Bataillone ( Marschbatail-

genannt ) zurück.
z. An ein Mannschaftskontingent von 64,019 Mann gab Lnzern

Mann . und an ein Geldkontingent von 707,740 Fr . leistete es
^50 Franken . "
H In der Periode von 1841 bis 1847 wurde die Landwehr auf vier
g ^ " illonc erhöht , und als die kriegerischen Ereignisse damaliger

eintraten , der Landsturm organisirt . Z » demselben gehörten
rz.1 khrenfähigcn Kantonseiuwohner männlichen Geschlechts vom zu-
p,Äklkgten 17. bis erfüllten 65 . Jahre . Jeder Landsturmpflichtige
d, sich mit riner Schuß - oder Schlagwaffe versehen . Die Vc-
^ .dner der Stadt Lnzern waren von dem Landsturm ausgenommen.
>r"I"chtlich ihrer sollten die Militärbehörden besondere Anordnungen
An " - In Folge des SonderbnndskriegeS und des unglücklichen Ans-

desselben geriethen das Zeughaus , sowie nicht weniger das Miii»
r^ "E" eip„ ugs -Magazin , auf welche seit einer langen Reihe van Jah-

>0 viel Geld verwendet worden war , in einen üble » Zustand,
jî .̂ "ch der jüngsten Militärorganisation dc« Kantons vom Jahr 1854

" sich derselbe in fünf besondere Militärbezirke und in Sektionen
theilt . Jedem Bezirke steht ein Bezirkskommandant mit einem



Adjutant und einer Sektion ein ScktionSchcf vor . Ein Müizinst " ,^
tor ist erster VvllzichiingSbcamter , Ein Kriegskommissär besorgt d
KricgSverwaltung . Ein ZcughanSvcrwalter steht dem Zeughaus v° '
An der Spitze des MiütärwesenS steht der Chef des Militärdepa"
menteS , oder der Militärdirektor , ein Mitglied des Regiernngsratm '

Nach der in Folge der neuen Bundesverfassung der Eidgenom '
schaft eingeführten Militärorganisation zerfällt das BnndcSheer »" "
der in BundeSanSzug n»d in BundcSrescrve . Der BundeSauSl ,
besteht aus 63,568 Mann und die Reserve an - 31 .785 Mann , l
sammmen 101,351 Mann , Der Kanton Lnzern stellt zum Anötz^
3867 Mann und 162 Pferde , zur Reserve 1881 Mann und 128 PC " '

Der Bn nd e SanSzng des Kantons Lnzern besteht anS:
» , Infanterie:  5 BatalllonSstäbe , 10 Kompagnien Jäger »»

20 Kompagnien Füsiliere : ^
I>. Artillerie:  1 Scchspfünder -Kaiionenbatterie mit 2 Zwöltpl »'

der -Haubitzen , 1 Parkkompagnie und 12 Mann Parktrain,
e , Kavallerie:  1 Kompagnie Dragoner;
>1 Scharfschützen:  3 Kompagnien,

Die BnndeSrcscrve wird gebildet : g
:>, Infanterie:  2 Bataillonsstäbe , 1 Kompagnie » Jäger »»»

Kompagnien Füsiliere,
6 , Artillerie:  I Achtpsünder -Kanonenbatterie mit 2

zwanjigpfünder .Hanbitzen , 1 Parkkompagnie , 2l Mann
e , Kavallerie:  1 Kompagnie Dragoner,
>1, Scharfschützen:  2 Kompagnien.

Der Kanton Lnzern hat »eben dem BnndeSansznge und der -"
pcSreserve auch noch eine organisirte Landwehr . Dieselbe besteht a ^

» , Infanterie:  2 BataillonSstäben , einer unbestimmten ^ »i^ z
von Jäger - und Füsilierkompagnicn , in der Stärke von 1>8
150 Mann

K, Scharfschützen:  2 Kompagnien.
Von einer verschiedenen Formation der Kantonal - »nd der

genössischen Bataillone ist man wieder abgegangen . Jeder
bezirk liefert ein Bataillon an die fünf Infanterie -Bataillone
Auszuges , nnd an die zwei Infanterie -Bataillone der Reserve 8
die Bezirke Lnzern , Hochdorf »nd ein Theil von Snrsee das erst^
der andere Theil von Snrsee , nebst den Bezirken Willisau »nd E ^
buch das zweite Bataillon . Ank ähnliche Weise werde » die
schützcn-Kompagnien geliefert . Die Artillerie nnd Kavallerie » »" „z
nlen werden aus sämmtlicher waffenfähiger Mannschaft des
ausgezogen . ^,0»

Nach der neuen eidgenössischen Geldskala betrifft es den K»
Lnzern an eine Summe von 1,01l,08l Fr , n , W . einen Beitrag
53,137 Fr . n , W , ,

Bis setzt mußte aber seit der neuen Bundesverfassung kem m
kontingent geleistet werden , pgi

Große Ausgaben mußten seit 1818 gemacht werden , »? .sse»
Zeughaus , sowie das MilitärbekleidungSmagazin wieder herzu !"

Vie >»»7
Parkt " »' '



Um mich die Jugend in den Waffen zu üben , wurden scheu meh-
Ere Mal in der Stadt Lnzern Knaben -KadettenkervS errichtet . Es

Uchah dieses 1811 , dann wieder Ende der 182üger Jahre , Gegen¬
wärtig bilden die Studenten ein Kadettenkerps ' ) .

Wir wellen hier auch noch den gegenwärtigen (Ende 1858 ) Be-
»»iid des Zeughauses angeben . Derselbe ist folgender:

Geschütze.
b 8Pfündcr -Kanoncn sammt Lastete»5 6
5 4 " "
4 2
t riPfd .-Haubitze , kurze
7 tö lange „a? " .. . .
^ t2 kurze „

^ ^ özöllige Mörser sammt Schemel
Geschütze.

KriegSfuhrwerke.

»nd Bedienungsgcräthcn

3U Caissons für Artillerie nach verschiedener Art sammt Ausrüstung,
t Halb -Caisson für Kavallerie.
5 „ „ Schützen für die Linie vollständig ausgerüstet,
t „ „ „ „ „ Parks ausgerüstet.
4 „ „ Infanterie sammt Ansrüstung.

tä Caissons älterer Art für Infanterie , sammt Ausrüstung.
2 DorrathSlaffetcn.
3 Batteric -Rüstwagen.
3 Feldschinicdcn.
2Fonrgons für Artillerie und Infanterie.

24  verschiedene KriegSfuhrwerke.

Tragbare Waffen.
574 Stutzer älterer und neuerer Ordonnanz.

7^38 Jnfavterieflinten mit Perknsstenssener
't >2g „ „ Steinfener.
2 >ki Flinten für Parkartillerie , mit PerknsstonSfeuer.
^80  Pi stolen für Artillerie und Kavallerie.

286i Handfeuerwaffen.

^ Schon früher einmal gab es in Luzern eine Art KadettenkorhS.
Man liest an einem Orte : „ 1632 M . G . H . haben nothwendig
gefunden , ihre jungen Knaben in den KriegSererzitien unterweisen
i>> lassen. Daher erkannt : daß Meister Bernhard Brrchtold an
»est - und Rekreationstagen die fremde und einheimische Jugend
mstruiren und deßwegen ihm ein gebührende « Frohufastengeld gege¬
ben werde » soll ."
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29 Rcutersäbel für Artillerie.
173 „ „ Kavallerie.
477 Waidmeffer.

2425 Säbel für Artillerie nnd Infanterie.
3104 Haiiwaffen . .

264 Traingeschirre sammt Reitsättcl » , Packsätteln , Zäumen ««-
Halftern.

16» Neitzeuge sammt Znbehörde.

Munition für Artillerie.

Für 8Pfd .-Kanone»
„ 6 ,.

„ 24 „ Haubitzen,
kurze .

„ 12 „ Haubitzen,
kurze .

., 15 „ Haubitzen,
kurze .

„ 12 „ Haubitzen,
kurze -

-Z -S

r?

iß 5- s

<Z>K

1719 559 132» 414
721 — — _ 583 1067 278

,829 — — 237 645 218
735 — — — 5l2 20» 100

— 206 — — 165 — 72l

— 108 l 99 180 184 — — 400

— 647 — — 259 — — S6ö

— 500 — — 160 — - 703

(Für tragbare Feuergewehre .)
103,490 Schützenpatronen in Päcklein zu 10 Patronen und 13 Zü^

kapseln.
636,760 scharfe Jnfanteriepatronen in Päcklein zu 10 Patronen.

1,279,933 Zündhütchen für Infanterie.
16,696 „ „ Schützen.

Schlachten und Treffen.

Auf dem Boden des Kantons Luzern hatten folgende Schlag
nnd Treffen statt : '

Im Jahr 1375 ( 19. Dezember ) bei Bnttiskolz , damals
sulz genannt . Hier schlugen eine Freischaar von 600 Man » , "g
itehend aus Entlebnchcrn , Nnterwalonern nnd Stadt -Luzcrner » , a,
sogenannten Gngler ( Engländer unter Jngclram von Coney ) ,
tausend an der Zahl . Wo die Erschlagenen liegen , heißt eS «fz
heute der Engländerhubel (Hügel ) . Die Zahl der Gefallene « §
nicht bekannt , jedoch zeigt das Jahrzeitbnch von Littau , daß nur
Littau zwei umgekommen sind. Man liest nämlich daselbst
„19 . Dezember , Jenn ! Bachler (Bachler ) , der erschlagen wart i
„den enggcnländeie » zu Buttcnsulz und Heiri sin s»n ."
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s. . J »I Jahr 1386 ( 9 . Hcrimoiiat ) die Schlacht ob Scmpach . Die
^ ' dgenoffen , nur etwas über 1400 Mann stark , darunter 400 Luzer¬
ne , goo aus den drei Waldstätten , ungefähr 100 Entlebucher und
? °>henbnrger , sowie etwelche Zugcr und Giarncr , unter dem Ober-
"esehi des Schultheißen Peter von Gundoldingen von Ludern , brach-

dem östreichischen Heere unter Herzog Leopold , viele Tausend
stark , eine ungeheuere Niederlage bei . In der Schlacht fielen

^ von Luzern , unter ihnen Schultheiß Pctermann von Gundolcingen
»Nd dessen Schwager , Junker Heinrich von MooS.
> Im Jahr 1653 (ö . Juni ) schluaen sich bei Gisikon oder Gisü-

die Bauern aus den Aemtern Münster und Willisau gegen Stadt-
ur sser von Luzern , gegen Zuger und Urner . Das Gefecht blieb ohne
^ »tscheidung.

Im Jahr 1847 (23 . November ) fand abermals bei Gisikon
>»d Meierskappcl ein Treffen zwischen den eidgenössischen Truppe»
dd den Sonderbundstrnppen statt . Letztere unterlagen bekanntlich.

Am gleichen Tage (23 . November >847 ) hatte ein Treffen zu
?? chüpfheim statt zwischen der bernischen Division Ochsenbein und
'»ein luzeruische » Landwchrbataillon . einer Artillerieabtheilnng mit

°'vei Pieren und einer Scharsschützenkcmpagnie , sodann drei Land-
, "vmbataiilone des Entlebuchcs . Luzern verlor im Sonderbunds-
"ege 24 Todte.

i- Die Luzerncr zeichneten sich in vielen Schlachten aus , welchen
^ außer den Märchen des Kantons beiwohnten . E « war dieses

Fall : In der Schlacht bei Arbedo  vor Beilenz (30 . Brachmonal
^22 ) . Kaum 3000 Eidgenossen standen hier 24,000 Italienern gegen-
»er. Die Eidgenosse » thaten Wunder derTapserkeit . Der Bannerträger

»üÜ ^" ikrn , seines Lebens verzweifelnd , rollte das Panner zusammen
warf es unter seine Füße , entschlossen , darüber zu sterben , focht

li d 'E solcher Anstrengung , daß nicht nur die Feinde von ihm ab-
sondern sogar das Hauptpanner von Mailand von den Luzer-

" » erobert wurde . Zuletzt mußten jedoch die Eidgenossen der Aeber-
^acht Fxj,ide unterliegen . Ihrer 396 verbluteten auf dem
. .wlachlfelde , aus der Stadt Luzern allein 103 Bürger , darunter

aus dem Kleinen und 30 aus dem Großen Rathe.

f . In der Schlacht am Hirzel (24 . Mai 1443 ), im alten Zürcher-
zß kge, zeichneten die Entlebucher sich aus . Beim Sturm einer Schanze
- ' kbei, zo derselben als Leichen in den Gräben . Es fiel auch der
^aiiptniann der Luzerncr , Schultheiß von Lütishofc ».

^ In der Schlacht bei St . Jakob  an der Birs (26 . August 1444)
^»ten unter den >600 Eidgenossen , welche 40,000 Franzosen enl-
p gensiandcn . 100 Luzerncr , welche alle den Tod fanden mit ihrem

a»vt,nann Anton Hofstetter.
In dem sogenannten Waldshuter-  oder Mühlh unser-

g s ^ge  schlugen einmal vor Mühlhause » 40 Eidgenossen , darunter
zĝ Bcrner , 400 Reuter in die Flucht . Anführer der Luzerncr in

wn, Krieg war Schultheiß Heinrich von Humvil.
bs folgten die burgundischeu  Kriege.
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Der Schlacht bei  Herikonrt (13 . Wintcrmonat 1474 ) wohn ^ "
1200 Luzerner unter Schultheiß Heinrich Haßfurlcr bei . ..

In der Schlacht bei Grandson (3 . März 1476 ) verloren ^
von Luzern eine » einzige » Mann , Hans Bosch im Moos : und
Eidgenossen in Allem 30 Mann.

Zn der Schlacht bei Mnrtcn (22 . Brachmonat 1476 ) fochten d>
Luzerner unter der Anführung AlbinS von Silino » . Kaspar Hertd"
stein von Lnzern befehligte die Nachhut.

Unter Schultheiß Haßfurter , Albin von Silinon und Schnlthe^
Krämer wohnten dann die Luzerner wieder der Schlacht vor
(3 . Jänner 1477 ) bei . Hanvtmann Peter Kündig von ruzern - v.
Heinrich Tammann , Stadtsähndrtch , zeichneten sich in der Schl^
besonders ans.

Als 600 Eidgenossen aus dem Llvinenthal , von Uri , Schweb
Zürich und Luzern , unter dem Befehl von FrischhanS Theiling »d
Luzern einem Heer von 15,000 Mailändern die Schlacht bei G >d'
nico  oder JrniS (28 . Dezember 1478 ) lieferten , siegten die Eidg^
noffen ; 1500 Mailänder wurden erschlagen . ,

In einem Treffe » vor Doms d' Ossola (28 . April 1487 ) , wt,
ches in einer Fehde , die der Luzerner Jost von Silinon , Fürstbistm.
von Wallis , gegen den Herzog von Mailand führte , vorfiel , büß >'
300 von dem Fürstbischof in Sold genommene Luzerner ihr Leben Ei

Am Schwabenkrieg nahmen die Luzerner lebhaften Antheil . ^
zeichneten sich besonders aus im Treffen beim Schw aderig
(11 . April 1499 ) und in der Schlacht bei Dornach (22 . Jnil l4l >9b
in dem erster » unter ihrem Hanptmann Rudolf Haas , und in
zweiten unter der Anführung des nachmaligen Schultheißen Peternis"
Feer . Es sielen im Schwabenkriege 12 Bürger der Stadt LuzkD
unter ihnen Hanptmann Rudolf Haas und Ritter Melchior Ruß
Ehronikschreiber . ,,

In der großen Schlacht bei Novarra (6 . Juni 1513 ) , in
chcr die Eidgenossen die Franzosen besiegten , blieben 14 Bürger
der Stadt Luzern und viele vom Land . , z

Zwei Jahre später , in der zweitägigen mörderischen Schlacht ^
Marignano (13 . September 1515 ) behielte » zuletzt die Franzw'
die Oberhand . Aus der Stadt Lnzern kamen 79 Mann um , darum
Jost Znrgilgen.

In der Schlacht bei Bicocca (27 . April 1522 ) kämpften die
genossen mit den Franzosen gegen die kaiserliche Macht . Zwa "?>
Bürger der Stadt Luzern wurde » in dieser Schlacht gelödtet,
ihnen Hans Jakob Znrgilgen und Benedikt von Hcrtenstei » . ^

In der spätern Schlacht bei Pavia (25 . Hornung 1525 ) ^
loren die Luzerner abermals eine Menge Leute . ^ r

von Luzern

Bei Kappel (11 . Oktober 1531 ) , wo die Luzerner im Heere ^
Eidgenossen unter den Schultheißen Johann Hug nnd Johann
gegen die Zürcher siegreich fochten , kamen 8 Luzerner um.

In der Schlacht bei Drenr  oder Blainville <19. Dezemb . 1w
wo Oberst Kethard Tammann von Lnzern 6000 Schweizer ^ege >> ^
Hugenotten befehligte , sielen 15L »zerner , unter ihnen Oberst Taniw ^ ,
selbst. 30 starben in Folge ihrer Wunden , unter ihnen KaSpar
Gerichtsschrcibcr.
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Bei Die im Dauphins kamen (12. 2nni >575) im Gefechte
Unfalls gegen die Hugenotten besonders viele Luzerner um dasUen , go an der Zahl , unter ihnen die Hauptleutc Hans KaSpar
^ »nncnberg und Alerander Pfpffer.
, In der ersten Schlacht von Villmergen (21. Jänner 1656)
Prioren die Luzerner 41 Mann , wovon 16 todt auf der Wahlstait"" eben, die andern später an ihren Wunden starben.
, 2n dem Treffen bei Bremgartc » , die Standenschlacht genannt
M . Mai 1712) , und in der zweiten Villmergerschlacht (25J »li
, l2) kamen gegen 1000 Luzerner »m , darunter 12 ans der Stadt,
sdavon , nämlich Hauptmann Johann JakobZurgilgen nndOberstLnd:

Taver Flekenstein, Mitglieder des Kleinen Rathes , und 4 , als.
s?tenz Christoph Flekenstein, Zcngherr ; Karl Andreas Balthasar,'
"dteischroiber; Brigadier Pfyffer und Joseph Christoph Clocs , des
^ ' oßen Rathes.

^kr An der Töß (April 1790) zeichneten die Luzerner an der Seite
'' Franzosen im Gefecht gegen die Oestrcicher stch aus.

Im Jahr 1815 (August) nahm ein Bataillon Luzerner an der
Belagerung von Hü » in gen Antheil.

Fremder Kriegsdienst ' ) .
. Frankreich war der erste Staat , welcher Schweizer als Hülfs-
? "dven in Dienst nahm. Ludwig XI . hatte als Dauphin im Jahr
^44 z„ St . Jakob an der Bir « und nachher als König während

Bnrgunderkricge die eidgenössische Tapferkeit kennen und würdigen
-l̂ lernt. Ruf zwei Tagsatznngen in Lnzern . den !). Herbstmonat 1479
Ad Mittwoch nach Ulrich (1480) wurde» dem König Ludwig zuerst
t>Oo Mau » HülfSvölker gegen Herzog MarimNian von Oestreich

^willigt.
e. Sechszehn mit Geld beladcne Maulesel zogen in Bern ei», um
'e Werbung zu fördern.

z-. Unter Ludwigs Nachfolger, König Karl VIII , erfolgten mehrere
^ '' IsSznge der Schweizer nach Frankreich , im Jahr 1488 ein Anf-
Mot von 8000 Mann , welche« wider Franz II ., letztem Herzog des
Kolkes der Bretagne , gebraucht wurde. Ein anderer HülfSzng von
Unfalls 8000 Mann wurde später zur Einnahme des Königreichs'kapel verwendet.
läa ^ "ch Ludwig XII ., Karl VIII . Nachfolger, erhielt Ende der
M Ogcr Jahre mehrere Trnppcnsendnngcn »ach Italien , um die

'acht der Franzosen daselbst zu befestigen.
Nachdem hierauf einige Zeit zwischen den Königen von Frank-

Lch und den Schweizern Zerwürfnisse gewaltet , erhielt Ludwig XII.
„dsonerbe, Franz I . , wieder Hülsstruppe » , sodann auch sein Sohn
^ »>rich II,
y-, Bis hiebe» waren alle der Krone Frankreichs zugeführlen Kricgs-
lg>' er nur unregelmäßige Hnlfsleistnngen und Werbungen in große»
l'a«. indem solche Aufgebote keine eigentliche bestimmte Formation

"en , von den schweizenschen Tagsatzungen immer ihre Anführer

) Vergleiche BusingerS „schweizerischeBiidcrgallerie" Bd . II , S . 246.
^e,u. o. Luzern. II. Bd. 13



erhielten , bloß durch einen französischen Gcneralobcrsicn befehle
wurden und sich nach Beendigung der vorhabenden KriegSläufe st'
weilen wieder auflösten . Heinrich II war der erste , welcher u"
Jahr 1550 seinen schweizerische» Hülsstrupxen eine ordentlichere As'
sialtung und Eintheilung in Regimenter und Kompagnien gab . AH
solches Regiment , 6000 Mann stark und in 20 Kompagnien zu 30"
Mann vertheilt , ward im Jahr 1567 von Ludwig Pfyffer von Liizer"
errichtet . Aber auch dieser Regimenter Dauer war nur auf eine ist'
wisse Zeit und bloß für den Bedarf der Zeitumstände berechnet , oh"'
Erneuerung oder längern Fortbestand , als welchen der dafür abgk'
schlvffene Vertrag bestimmt ausgedrückt hatte.

Unter der Regierung Ludwigs XIV erst erhielt der schweizeA
sche Militärdienst in Frankreich seine bestimmte Organisation
Nniformirung . Das erste aus solche Art organisirte "Schwekzerreg"
ment war Ernst von Bern , dessen Kapitulation im Jahr 1671 1"
Stande kam ; dann folgten die Regimenter Salis - Samade , So " '
nenberg  von Luzeru , Castellaz  im Jahr 1672 , Vigicr  l67o>
Chateauvieur  1677 , DieSbach und Eourten  168g , Steins
1752 , SaliS  1754 und Reinach  1758 , welche dann sämmtlich
Jahr 1782 beim Ausbruche der französischen Revolution abgedaw
wurden.

Man berechnet nach ziemlich genauen Daten , daß von 1^ „
bis 1792 Schweizertruppen an Frankreich abgegeben wurden 550,0"
Mann , wozu Lnzern ein großes Kontingent lieferte.

Von 1803 bis 1814 waren fortwährend zuerst 16,000 sp"H.
12,000 Mann in französischen kapitulirten Kriegsdiensten ; von 1V
bis 1830 sodann vier Linienrcgimenter nnd zwei Garderegimenon

Neben dem französischen Kriegsdienste unterhielten die Schweif
mit dielen andern Mächten solche» Militärverkchr , namentlich
zunächst mit Spanien.  Die erste Verbindung der Gidgenoffcnsch"'
mit der Krone Spaniens datirt sich vom Jahr 1515 , unter Ferdin ""
dem Katholischen . Schon Philipp II . wurde von der Schweiz
Jahr 1574 die Bewilligung eines TruppenkorvS von 4000 Mann 1"
seinen Kriegsdienst ertheilt . Von da an fanden immer Truppen « ^,
bungen für die spanische Krone statt,  und zwar manchmal in solAg
Anzahl , daß nur während der Regierung Ferdinands VI . 13,"
Mann Schweizer unter seiner Fahne Kriegsdienst thaten.

Als 1808 die Militärkapitulationcn mit Spanien in Folge A,
französischen Herrschaft daselbst aufhörten , befanden sich sechs Reg,
menter Schweizer in Spanien . Der Kanton Luzern nahm an
Kriegsdienste in Spanien immer starken Antheil.

Das Haus Savoyen  stand seit frühen Zeiten mit Bern »
nähern Verhältnissen . In den Jahren 1593 , 1595 und 1597 er>?' §
Karl Emmanuel mehrere Hülfskorps . Seit dieser Zeit hatte "
Königreich Piemont oder Sardinien immer mehrere Schweizer "̂
menter in seinem Militär -Etat , bis die Ereignisse des Jahres 1' «,
auch diesem Schweizerdienst ein Ende machten. Luzern hatte Z'V
das Regiment „Zimmermann " in piemontesischem Dienste.
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. Holland oder die Republik der sieben vereinigten Provinzen
Meß schon 1582 eine gegenseitige Verbindung mit den protestanti¬
schen Kantonen der Eidgenossenschaft . Dieses freundschaftliche Ver¬
hältniß führte 1676 eine erste Werbung von Hülfsvölkern für den
Dienst gedachter Republik herbei , welcher die Errichtung von stehen-

Schweizerregimentern in verschiedenen Zeiträume » folgte . Luzeru,
katholischer Kanton , war dabei nicht betbeiliget . Die Schweizer-

^gimentcr in Holland wurden 1798 , als die Generaistaale » in eine
slavische Republik umgewandelt wurde » , entlassen.

. Im Jahr 1814 schloß König Wilhelm , welcher Holland und Bel¬
len unter dem Namen der Niederlande besaß , mit Schweizerkantoncn
^ilitärkapitulationen , bei denen sich Luzeru ebenfalls bctheiligte.
. Im Jahr 1829 wurden die Schweizerregimenler in den Nieder-
wnden wieder aufgelöst.

Als da « Königreich Neapel an die Krone Spaniens siel ( 1734 ) ,
Mrden drei spanische Schweizerregimenter , welche den Krieg in
wallen mitgemacht hatten , der neapolitanischen Armee einverleibt
'wd dann im gleichen Jahre noch drei neue Regimenter dazu auSgc-
dsben . Von da a» erhielt sich der neapolitanische Schweizerdienst,
°>S die Stürme der Revolution auch diesen Theil Italiens erreichten.

Jahr 1825 schloß der König vou Neapel mit mehrern Kantonen
wieder Kapitulationen . Luzern kapitulirkc für ei» Regiment . Die
" »pitulation ist nunmehr ausgelaufen.
. Der Republik Venedig  wurden zur Zeit von der Schweiz eben-
mlls Truppen bewilligt . Die erst bewilligte Truppenzahl bestand in
^000 Mann , welche im Jahr 1573 Oberst Melchior Lußi von Unter-
^olden au « den katholischen Kantonen warb . Seit dieser Zeit er,
wlgie die Errichtung mehrerer Regimenter für den venetianische»
2 îegsdienst . Die gesammte von 1573 bis 1718 in verschiedenen
Archen an Venedig abgegebene Truppenzahl betrug 27,990 Man » ,
^chon im Jahr 1718 nahm der venetianische Schweizerdienst ein Ende.

Auch Preußen  hatte zur Zeit Schweizertruppen . Im Jahr
^02 bewilligten die Kantone dem Churfürsten Joachim I . eine Trup-
reuwerbunq von 2000 Mann für seinen vorhabenden Krieg mit der
^tadt Nürnberg.
g. In Oestreich  befand sich einmal eine Kompagnie Hundert-
schweizer . Franz I ., Herzog von ToSkana , früher von Lothringen,
sicher die östreichische Maria Theresia ehelichte , brachte diese Leib-
? ? che von ToSkana nach Wien . Er hatlo dieselbe schon früher aus
isU.deville , der Hauptstadt von Lothringen , nach ToSkaua mitgenommen.
^ >e Hauptleutc dieser Garde waren jeweilen Luzerner , namentlich
.̂ ° hann Kaspar And erallmend , Alphons Franz Pfpffer
M Fridolin Franz Hartmann.  Im Jahr 1788 wurde diese
^wrde aufgelöst.

Bekanntlich hat der Papst seit alter Zeit eine Schweizergarde
den katholischen Kantonen . Der Hauptmann derselben muß je-

^ >ten ein Luzerner sein . Seit ungefähr 25 Jahren hält der Papst,
jedoch ohne Kapitulation , einige Regimenter katholischer Schweizer,
^ »entlich auch Luzerner , in setncm ' Dicnste.

13'
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Der schweizerische Kriegsdienst bei de» auswärtigen Mäch^
zählte gegen Ende des 18 . Jahrhunderts beiläufig folgende ständig
Truppenzahl:

In Frankreich . 15594
„ Spanien . 4868
„ Ptemont . 5192
„ Holland . 68 <X>
„ Neapel . 6000

38394 Mann-

Auch in nicht kapitulirte Dienste begaben fich Viele , jedoch >»^
stenS Offiziere , besonders in englische und etwa in östreichische Dienste

Laut Bundcsverfaffnng doni Jahr 1848 find die Militärkapituls'
tionen mit fremden Mächten untersagt . Die Kapitulationen find ant
erloschen und der fremde Kriegsdienst in Neapel »nd Rom dauert n«
noch faktisch fort.

In früher » Jahrhunderten hatte neben dem geregelten Krieg "'
dienste , nach welchem die Obrigkeiten HülfStrnppen bewilligten , bs
sogenannte Reislanfen statt . Die jungen Leute liefen nämlich
renwctsc a»S der Heimath fort , und stellten fich um Sold unter d>
Fahnen fremder Fürsten und Herren , die einander bekriegten . G "g/ '
dieses Neielausen kämpften die Obrigkeiten oft an , aber mit gen"
gem Erfolge . Man trug die Namen der Reisläufer iu sogeheißr"
Schelmenbücher ei» , schloß fie von Ehrenstellcn aus , und bedroh»
sie sogar mit dem Tode . Allein die Verbote wurden schlecht geha " "'
habt . Jüngster Zeit hatte wieder eine Art Reislanfen statt , ind^j"
während des Krieges in der Krim eine Menge Schweizer in
englische und französische Fremdenlegion fich begaben.

Wir lassen hier die Namen der Luzerner folgen , welche sich
fremdem Kriegsdienste auszeichneten:

Niklaus vonMeggen,  Ritter , that fich in den Kriegs
zwischen dem Papst Julius "! ! , nnd den Franzose » in Italien hervor»
Er bekleidete die Stelle eines Feldobersten . Starb 1555.

Ludwig Pspffer von Altishofen,  der Deutsche oder
Schweizcrkenig genannt , ist bereits oben unter den Staatsmannes,
erwähnt . Geboren 1524 widmete er fich zuerst der Kaufmannsrh "'
im Tuchgewerbe . Er besuchte als Kaufmann die Messen von Lv""'
Frankfurt und Straßburg . Später nersuchte er sein Glück im Krttg '
Im Jahr 1553 trat er zum ersten Mal als Fähndrich in franzöfisws,
Kriegsdienst . In der Schlacht bei Drenr ( 1562 ) war er
mann , und als der Anführer der Schweizer , Oberst Tammann
Lnzern , gefallen war,  übernahm er das Kommando . Als im 3 ?" ,
1567 die katholischen Kantone der Krone Frankreichs 6000 Mann
willigten , erhielt Pspffer über dieselben den Oberbefehl . Die
netten machten den Anschlag , den königlichen Hof , der dazninal ^
Monceau fich aufhielt , aufzuheben nnd den König nebst seiner ^
gefangen zu nehmen . AIS der Anschlag ruchbar ward , begab ficff l,.
Hof nach Meaur »nd berathschlagte , ob er hier eine Belagern ^
aushalten oder nach Paris sich durchschlagen welle . DaS Gefna



königlichen Hofes betrug nur SOO Mann , und man fand eS für
»»möglich , den Weg nach Paris zu gewinnen . Da erschien Pfyffer
»>it seinen 6000  Schweizern und verlangte . der Hof solle sich ihm
^»vertraue ». Diese » geschah . Bei Anbruch des Tages stellten die
schweizer sich in Schlachtordnung . Sie bildeten ein Viereck . In
Uuselbcn log der König mit seinem Hanse . Nach einer Stunde
Sieges entdeckte man hinter Bäumen die feindliche Reuterei . Pfyffer
»oß die Schweizer langsamer marschiren . Sie standen fünf Glieder
U . drei mit Spießen , zwei mit Hallebardcn , auf den äußersten
Wgcln die Schützen . Vergeblich neckten den Zug die Führer der
Hugenotte » ohne Unterlaß ; vergeblich waren Angriffe auf Fronte,

Flanke , auf Nachhut , und Schliffe von allen Seite » zugleich.
Kaltblütig wiesen die Schweizer , ermuntert von ihrem Anführer , die
^ »griffe ab ; mit der Anstrengung nahm ihre Festigkeit z„ . Eni-
?' »thigt zogen sich die Hugenotten zurück. Der König trat nun aus
°k» Bataillonen heraus , und kam auf Umwegen glücklich in Paris

Tags darauf gieng er den Schweizer » bis an die Porte St . Mar-
entgegen , schlug den Befehlshaber , Ludwig Pfyffer , zum Ritter,

Mig ihm den St . Michaelsorden um und ließ den Truppen den
^chlachtsold auszahlen . Man setzte den Rückzug vo» Meanr den
Punzendsten Siegen an die Seite , verglich ihn mit dem Rückzug der
2? .000 unter Leuophon . Ludwig Pfyffer zeichnete sich mit seinen
puppen auch in der spätern mörderischen Schlacht bei Moncontonr" »6g) abermals aus.

Hans Nölli von KrienS . als er in der päpstlichen Leibgarde
°>ento . erbeutete in der berühmten Seeschlacht bei Lepanto ( !57 l ),

Philipp H . in Vereinigung mit der venetianischeu und päpstlichen
gemacht die große türkische Flotte zernichtete , zwei türkische Fahnen,°' >che im Zeughanse zu Luzern aufbewahrt werden.
b Johann Kraft  zeichnete als Hanptmann an dein blutigen Tage
" Dreur , wo der Oberst Gebhard Tammann von Luzern nebst 44

. »der» Luzernen , fiel , sich sehr aus . Er wurde später Oberst und cr-
g »rb sich in den Kriegen gegen die Hugenotten großen Ruhm . Er

1575 Luzern an der Pest . Derselbe bekleidete auch eine
"ntlang die Stelle eines Staatsschreibers.
. Rudolf Pshffer,  Oberst , Ludwig PfyfferS jüngster Bruder,
' °>chnete sich in der Schlacht bei Zvry , wo er auf Seite der Ligue
Me „ Heinrich IV . kämpfte , aus , indem er und Sebastian von Berol-
L,Sen , niit ihren Leuten , als die ganze liguistische Armee in wilde
H' »cht sich warf , nicht einen Fuß breit von der Stelle wichen . Als
Z»ßSum Alles auSriß , schloffen sie ein Viereck . Zn dieser Stellung ka-
rj^ ' urtcn sie. Man ließ ihnen die Waffen und Fahnen , und Hein-

" IV stellte ihnen ein ehrenvolles Zeugniß aus.
H Kaspar Pfyffer,  der Jüngere , des Große » Rathes und
H"»Ytn,ann in Frankreich unter Ludwig XIII . , ward durch einen
Ijl ^ cntod ganz eigener Art berühmt . Als im Jahr 1621  die könig-

Armee die Stadt Montauban belagerte und diese Festung von
w . »lfforn Besatzung der Hugenotten mit unglaublichem Muthe ver-
uAlgt inurde , geschah es eines Tages , daß die Anführer der huge-

"stchen Kriegsmacht der Festung Succurs zuführen wollten . Bei
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diesem Anlaßc vertheidigte sich Pfvffer an der Spitze seiner kleine"
Mannschaft so tapfer und hartnäckig gegen den vorrückenden Fe >"
»nd die Ausfälle der Stadt , daß er mit eigener Hand zwölf Gegm
mit seinem Spieß erlegte . Durch diese Anstrengung hatte sich ^
ohnehin wohlbeleibte Mann so sehr ermüdet und sein Blut in l.
heftige Wallung gebracht , daß er ohne erhaltene Wunde ermatt
unter der hast der blutigen Arbeit zu Boden sank und starb.
Leichnam wurde zu Marmond feierlich beigesetzt . , ,

Franz Pfpffer , Herr zu W »her , zeichnete sich als Oberst c>ne
SchweizerregimentcS in Frankreich anS ; er verlor in einem Treue
bei Senef in Flandern ( 1689 ) sein Lebe » . Sein Leichnam ist in ^
Hauptkirche der Stadt Manbengc beerdigt und die Stelle durch e
stattliches marmornes Grabmal bezeichnet „

Niklaus Flekenstei » , Ritter des MaltheserordenS , w»r
zur Belohunng seiner Tapferkeit im Kampfe gegen die Türken Pr"
der deutschen Ballei . Er starb 1640 . , .

Franz Sonnenberg , auch Maltheserritter , wurde anS g» '
chem Grunde ebenfalls Prior der deutschen Ballei . ES wird >
Zcughause eine große seidene Schiffsflagge aufbewahrt , welche v
ihm im Jahr 1640 vor Tunis den Türken abgenommen wurde.

Joachim Frank , aus dem Lnzernergcbiet , gieng im 17 . 3 «^ '
hundert als gemeiner Soldat in spanischen Dienst , kam nach Anicr » ^
schwang sich durch Klugheit und Tapferkeit z»m Ingenieur -Mal,
empor »nd erwarb sich das königliche Zutrauen . Er entwarf f.
Plan zur Festung St . Juan de Ulloa bei Verakruz »nd führte
aus . Er erwarb sich ein Vermögen von 400,000 Pfund , als den
Erbe er das Jesuitcnkolleginm zu Verakruz einsetzte . .

Johann Albert Anderallinend war ein berühmter
Meister in königl . großbritannischen Diensten nnv nachher bei d
Generalstaaten der vereinigten Niederlande . Er starb in Haag "
zweiten Dezennium des 18 . Jahrhunderts.

Peter Christoph Göldlin . Bürger von Lnzern undSurse^
machte unter Prinz Eugen im kaiserlichen Dienste alle Feldzüge ^
Erbfolgekrieges , sowie gegen die Türken »nd in Italien mit.
wurde schon 1723 zum Ritter „ nd Obersten der herbensteiuischen Legm '
im Jahr 1732 znm Reichsfreiherrn des hl . römischen Reiches , d"'
zumPrimaS oder Oberbefehlshaber von Serbien , endlich zu einem
ral -Feldmarschall -Lieutenant erhoben . Er kommandirte im Jahr
bei der berühmten Schlacht von Mollwitz den linken Flügel dcS an ^
chischen Heeres , und empsicng da die letzte Wunde , an der er »a
den Nachruhm eines der besten deutschen Generale hintcrlaffend-

Franz Ludwig Pfpffer  von Altishofen gieng aus dem p^ ^
lichen Dienst in den Maltheserorden über und stieg in demselben
Würde eines KomthnrS und GrossbailiiS von Brandenburg anf-
Ritter deutscher Zunge machte » ihm diese Beförderung streitig - ' !!/-k«r
sie seinen Adel anfochten , und es kam znm Prozesse , welchen P >̂ e
zuerst vor dem Orden und dann vor dem Papste und dem NeE
gewann . Er starb in Malta 1771 . »xal

MauruS Meyer  von Schanensee , geb . 1765 . war Gsn
der französischen Republik , und »ahm an den Siegen derselben ihn -
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? " theil . Er starb zu St . Domingo in , Anfange des gegenwärtigen
^ ' hrhunderts , noch nicht 4V Jahre alt . Das französische Amtsblatt

seiner bei Anlaß seines Todes sehr ruhmvolle Erwähnung.
Im russischen Feldzngc ( 1812 ) fielen an ber Spitze ihrerKo »i-

^9nien bei Polozk die beiden lnzernischcn Hanptlentc Rudolf Gilt!
Ludwig Dulliker.  von denen der erstere schon , als er unter

k» Truppen der helvetischen Republik diente , sich einen Ehrcnsäbel
Odorbe» und der letztere zu St . Euphemia in Kalabrien Riihm

Abtöte . Einen Heldentod starb ebenfalls ( Oktober 1819 ) Hauvtmann
) ? der Segesser  von Luzcrn vor der Stadt Bremen , wo er , von
.endlicher Kavallerie umringt , sich gefangen zu geben weigerte und
^er fich niederhauen ließ.

14) Justizwcsen.
Strasrechtsp siege.

.. Ueber die Strafrechtspflege haben wir bereits im ersten Theile
L Sittenschilderuiig , Abschnitte „öffentliche Sicherheit , Justiz und
Polizei " ) viele Notizen gegeben.
n. Schon im Jahr 1252 wurden die Strafvcrordnnngen in eine
oB Handvestc oder Urkunde zusammengetragen . Dieses Instrument
^ kß der erste und uralte Geschworne Brief.

Im Jahr 1434 wurde derselbe erneuert , ebenso in den Jahren
' ^ 9 und 1626.

. Der Inhalt dieser Strafgesetze ist bereits an verschiedene » Stellen
,llles Werkes im ersten Theile angeführt worden (Thl . I , S - 346,

3761.
In Fällen , über welche der Geschworne Brief schwieg , erhielt
im Jahr 1532 erschienene HalSgcrichtSordnung Kaiser Karls V . ,

i,? ? auch nicht förmliche gesetzliche Geltung , doch Anwendung als
^bfidiäres oder HülfSrecht.
o, , Nach dem Eintritte der Staatsumwälzung vom Jahr 1798 cr-
Men im Jahr 1799 ein peinliches Gesetzbuch für die gesammte hcl-
,Mchc Republik . Daffelbc war eine wörtliche Uebersctzung des frän¬
kischen Gesetzbuches.
o Nach Einführung der MediationSverfaffnng im Jahr 1803 wurde

helvetische Gesetzbuch , während man es in den meiste» andern
) ? ntonen abschaffte ' ) , im Kanton Luzern beibehalten . Dasselbe cr-

jedoch bis zum Jahr 1827 eine Menge einzelner Modifikationen,
in»- ^ tztgedachtem Jahr 1827 wurde ein neues Strafgesetzbuch erlassen,
Loches mehr mit den neuen deutschen Gesetzbüchern im Einklänge

2n demselben fanden sich die Strafen , besonders diejenigen,
wegen Verbrechen und Vergehen gegen den Staat angedroht

kil/ -" ' bedeutend gemildert . Die Todesstrafe wurde in etwas be-
z.̂ nkt , namentlich bei der Brandstiftung , die früher unbedingt mit
^Tode bedroht war.

^ 2m Kanton Bern und Kanton Solothurn hat er gegenwärtig noch
Teilung , aber freilich vielfach modifizirt.
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Im Jahr 1836 unterwarf mau dieses Strafgesetzbuch einer Rer'
sson oder vielmehr einer Umarbeitung . Staubbesen , Brandmark » b
und Pranger fielen als Strafarten in demselben weg , und die
wendnng der Todesürafen wurde sehr beschränkt , Sie findet weg
Rückfall nie mehr statt , und wird in Folge dessen bei Dieben
mehr angewendet , Ueberhanpt tritt Todesstrafe nur bei Verbrew
ein , wo ein Menschenleben verloren geht . Bei Tödtnngcn wird »
der Mord mit dem Tode belegt , hingegen bloßer Todtschlag "
Kettenstrafc , Den , Richter ist bedeutender Spielraum in Ausmessung
der Strafe gegeben.

Durch das Strafgesetzbuch find folgende Strafarten aufgeste^ '
Kriminalstrafen : 1) die Todesstrafe mittelst Enthauptung : 2) ^ ,^

tenstrafe mindestens 5 Jahre ; g) Zuchthausstrafe mindestens 3 - t '
nate , höchstens 10 Jahre : 4) Einspcrrnng mindestens 3 Mona ' '
höchstens 2 Jahre , diese Strafe kann durch Fasten verschärft were
bis auf 12 Wochen : 5) Landesverweisung nur gegen Ntchtkanton '
ungehörige anwendbar ; 6 ) körperliche Züchtigung , bestehend in '
thenstreichen ; 7 ) Geldstrafe , Verlust des Aktlvbürgerrechtes nnd
bürgerlichen Ehrenfähigkeit ist Folge jedes Kriminalnrtheils , d -, " s -
rcktionelle Sirafen : 1) Arbeitshansstrafe ; 2 > Gefänguißstrafe bis "
3 Monate , diese Strafe kann bis aus 6 Wochen durch Faste » se
schärft werden : 3) Kantonsverweisung nur gegen Nichtkantonsanst
hörige anwendbar : 4 ) Gemeindeeingrenjung ; ä ) körperliche 3 »cv
gung nur gegen früher schon abgestrafte Diebe »nd Landstreicher a
wcndbar ; 6 ) Geldstrafe : 7) Verlust des Gewerbes ; 8 ) AmtSentsetzuuw
9) Sussvenfion im Amte ; 10) SuSspenffon lm Aktivbürgerrcw '
1l ) Konfiskation von Waare , Feilschaften und Geräthen in gcwNI
Fällen,

Betreffend das Strafrechtsverfahren,  so war dasselbe^
dem einmal in alte » Zeiten der Anklageprozeß durch den Jngnifit ' ^. ^
Prozeß verdrängt war , bis zum Jahr 1798 äußerst mangelhaft,
Rathsrichter mit zwei Beisitzer » instruirte im Kerker , in dem k' "gk»a ^
ten Eraminirstübchen , die Kriminalprozesse , wobei er nach En »c> ^
die Tortur anwenden ließ . Nach Beendigung einer Untersuchung,^
detc er einen AnSzug aus den Akten , Finalprozeß genannt.
wurde der urtheilenden Behörde , dem Kleinen Rathe , oder ^ e»" ^
sich um ein todeSwürdigeS Verbrechen handelte , dem Große » oi » '
vorgelegt , und diese Behörde urtheilte dann ohne Vertheidigung »
ohne weitere Appellation . z

Mit dem Eintriite der StaatSiimwälzung vom Jahr 1798 ^
ein Kantonsgericht von 13 Mitgliedern in das Lebe» , welches
höhere StrafrechtSpflege unter der Aufsicht des obersten Gerichwdv .̂
der helvetischen Republik ausübte . Ein öffentlicher Ankläger ^
mit Beisitzern die Prozeduren , Am Ende hatte vor der Bcnrthe " ^
eine öffentliche Schlußverhandlung mit Anklage und Vertheidig,^
statt , Polizeivergehen beurtheilten die Dikrlktsgerichte mit Avt ^ »
tion an das Kantonsgericht , Prozessualische Vorschriften
keine , und wurden während der kurzen Zeit des Bestandes der b
tischen Republik keine erlassen . ^

Nach Einführung der MediationSakte im Jahr 1803 trat an



stelle des KantonSgcrichteS ein Appellationsgericht , welche » erst - und
!! hlinstanzlich die Kriminalfälle beurtheilte . Bei demselben war ein
?wkal oder Verhörlichter für Jnstruirung der Processe angestellt,
, » zugleich die Anklage zu führen hatte . Die Polizeivergehen ve¬
rheilten erstinüanzlich die Gemeindegerichte . mit gestatteter Weitcrs-
,.? h»ng an das Amtsgericht und an da » Appellationsgericht . Eine
^ »zeßordnuug bestand auch jetzt nicht . In den organischen Gesetzen
Wurden einige wenige Bestimmungen über den KriminalrechtSgäng
m ^ rstellt , im Wesentlichen dahin gehend : Der Amtmann mit zwei
Mfitzcrn nimmt die Klage aus und instrnirt den Jnformativprozeß.
r ^ser wurde dem Kantonsfiskal zugesendet , welcher unter Beifitz von
lwei Mitgliedern de» AppellationSgerichteS den Jnformativprozeß ver-
»°>lstäiidigte . Der vervollständigte Prozeß wurde dem AppellationS-
h^ ichw vorgelegt , welches dann . ohne Einvernabme des Beklagten,
^schied , ob eine Anklage statt habe oder nicht . Im bejahenden
Lalle wurde ein Tag znr Beurtheilung angesetzt , und »ach gehöriger
^dklage »nd Vertheidigung erfolgte die Beurtheilung . Die Parteien-
^handlung war öffentlich.

Diese Einrichtung wurde unverändert beibehalten bis znr Erschei-
au»g des neuen Strafgesetzbuches im Jahr 1827 . Mit demselben
Nrde auch eine Prozeßordnung , welche nähere Vorschriften über da»
^fahren ausstellte , verbunden . Nach dieser führte die erste Nnter-
!-""»>ng , welche sich aber nur auf das Nothdürftigste beschränkte,
!vla „ xer Obcramtinann des Amtes mit zwei Beifitzern , und sendete
°w>elbe dem bei dem Appellation - gerichte , jetzt AppellationSralh ge-
, »»»t , angestellten Verhörrichter ei» , welcher unter dem Vcisttze
Neicr Mitglieder des Appellationsrathe » den Prozeß weiter instrnirte.
?»en» dann der Prozeß dem Appellationsrathe vorgelegt wurde , so
^dßte derselbe zuerst entscheiden , ob die Sache spruchreif sei. Der
^geschuldigte erhielt hierauf Einsicht der Akten und konnte gegen die
?bruchreifc Einwendungen machen . Nachdem diese beseitigt waren,
dd Appellationsrath die Vollständigkeit der Prozedur ansgesvro-

hatte , wurde entschieden , ob eine Anklage statt habe oder nicht,
»» bejahenden Falls hatte dann eine öffentliche Verhandlung statt.»Nd wurde das Urtheil erlasse ».

Wesentliche Veränderungen im Strafrechtsverfahren hatten in
,, ße der Revision des Strafgesetzbuches vom Jahr 1836 statt . Es
^ ' sde nämlich ein Kriminalgericht erster Instanz , bestehend aus fünf
^ ." gliedern , und Ihm zur Seite ein Verhöramt aufgestellt . Die
. eines Verhörrichters und Anklägers ( Staatsanwalt ) wurden
? we»nt . Der Jnformativprozeß ( Generalnntcrsuchung ) wird , «n-
Llähr wie früher , von dem Amtmann (Amtsstatthalter ) und zwei
e " fitzern aufgenommen , sodann dem Staatsanwalt eingesendet . Die-

muß den Prozeß , mit einem Antrage begleitet , der Justkzkommis-
des Appellation » - oder Obergerichtes vorlegen , welche sodann

Hg.stheidet , ob eine Spezialuntersnchnng eintreten soll oder nicht.
Hgwd Frage bejaht , so gelangt der Prozeß an das Verhöramt.
»in "" dieses die Untersuchung für erschöpft hält . so können der Staats-
tz.?wlt und der Angeschuldigte gegen die Vollständigkeit der Prozedur

»Wendungen machen . Hierauf gelangt die Sache an das Kriminal-
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^cricht , vor welchem in öffentlicher Sitzung Anklage und Verlbeis'
gung angehört werden . Stützt sich der Beweis auf Zeugen , so w"p
seu diese ihre Aussagen vor dem Gerichte wiederholen und bescb̂ .
ren . Das Urtheil des Kriminalgerichtes kaun vor das Obergen»
gezogen werden . Wenn es sich um mehr als fünfjährige Zuchthaus
strafe handelt , muß daS Urtheil auch ohne Appellation dem Dos '
gcrichte zur Bestätigung vorgelegt werden . Hinsichtlich des Newell ' '
ist festgesetzt : . ^

„Zur Bernrtheilnng in die Strafe eines Verbrechens wO'
„die Ueberzeugung des Richters erfordert , daß der Angcschnldig
„Urheber eines Verbrechens sei , oder als Thcilnehmer dad
„mitgewirkt habe . Diese Ueberzeugung muß sich auf gesetzl' "'.,
„Beweismittel (wozu auch Indizien gehören ) gründen , dergesta
„daß ohne das Vorhandensein solcher Beweise die Schuld c>m
„Angeklagten nicht ausgesprochen werden darf . Hält sich
„Richter ungeachtet des Vorhandenseins eines gesetzlichen Bsw ^ .
„mittels nicht für überzeugt , so hat er die Gründe hiesür '
„seinem lossprechenden Urtheile anzugeben ."

Die Instruktion der Polizeiprozesse  wurde im Jahr
ebenfalls besser geregelt . Dieselben werden von den BezirkSgeriE
und in Appellatorio von dem Obergerichte beurtheilt . Zu bemert-
ist noch , daß unter der Restaurationsregierung für die geringern Pol
zeivcrgehen in jedem Amte ein Polizeigcricht , gebildet aus dem D>b0s
amtmann und zwei Bezirkörichtern , bestand . Später wurden dM
niedern Polizeigerichle aufgehoben und die Beurtheilung aller W '
gehen den Bezirksgerichten übertragen . Den Amtsstatthaltern w»r
jedoch die Befugniß eingeräumt , geringe Vergehen , bei welchen da
Marimum der Geldbußen nicht mehr als 50 Fr . beträgt , abzuwa
dein , wenn der Beklagte sich unterzieht.

Wir lassen hier einige Uebersichten , betreffend die Strafrccw
pflege , folgen:

Verurtheilnngen wegen
Kriminalverbrechen.

ro»r-20 2V 20
0»
20 20

s
20

Z

Wegen Versnch des Mordes . 3
-

„ Todtschlag. 2 2 3 2
„ Raub. 1 i 2 8 4
„ Körperverletzung . . . 5 i 5 2 3 1 5

r
i„ KlndeSauSsctzunq . . . 3 »

„ Versuch der Schändung
„ Verrückilng des Fami-

1 i t

lienstandcS . . . . 2 . 6 .
„ Erpressung. 2 1
„ widernatürlichcrUnzucht 1 . 3 i

3„ Falschklage. 1
„ Meineid. 1 i 2

Ucbertrag 22 4 12 10 19 2 10 ö
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Verurtheilungen wegen
Kriminaloerbrechen.

cs»rr
2O Z 20

T>2
IN! >cr »O

2V 2L
sr
co

Uebertraq 22 4 12 10 19 2 10 5
biegen falschen Zeugnisses . . l 1 2

Münzfälschung . . . . 2 5 3 3 4 3 5
qnalistzirteu Diebstahls lO, 173 158 97 96 88 52 52
einfachen Dicbstahls 63 78 52 51 34 27 39 4k
Betrug.
UnterschlagungundVcr-

27 27 30 23 16 25 35 24

nntreunng. 8 7 14 5 6 7 ii 6
" Urkundenfälschung

Widerstand gegen die
1 1 1 2 1 5

Obrigkeit.
Raubmord. 1

i

KiudeSmord. 2 1 1 4 2 i 2
Brandstiftung . . . . 5 4 2 3 2 i 2

" Blutschande.
böswilliger Eigenthums-

2 .

bcschädigung. . . .
VcrbannungSüberschrei-

t

tung.
Befreiung eines Gefan-

3 6 4 2 i 3

Hoch, und LandeSverrath 1
„ Fruchtabtreibung . .

Verführung zur Unwucht
1

.e 1 i
Gotteslästerung . . . i
Nothzucht.

228 309 283 198 184 160

2

155 152

Ausgefällte Kriminalstrafen. 4̂ »820 20 20 2V^

. -
co 20 20 20

^ " enstrasc .
Zuchthausstrafe über 2 Jahre .
Zuchthausstrafe bis 2 Jahre -
Ausvkrn,,,^ .

Züchtigung . . . .
^ ' dbannung . . .

12
46

164
4
1

21

7
44

234

24

17
34

198

5
38

14 13
23l 25

138!l16

^ 5
22> 25

7
30

104

19

4
26

117
4

8

5
28

100
5

14

^uhl der Kriminal -Prozeduren.
--

20 »/r2V 20 20 20
Q>t22V ÄLO

293!364l322l265j223 212 209!l76
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Rückfällig
waren. ZumI I .Mal.I D FD Zum6Mal.

sL

Jahr.
1K56 . . . 41 24 8 2 3 3 1 i
1855 . . . 47 22 12 5 2 2 3 i i1854 . . . 44 26 10 3 3 1
1853 . . . 28 15 9 2 1 «>
1852 . . . 24 10 6 3 l 2 2
1851 . . . 28 13 3 5 6 1
1850 - - - 16 9 6 1 1 ' 1

Betreffend die Länge des Untersuchung - - Berhafies zeigt ^
Folgendes:

M -- s --

Jahr.
ss

RZ

SF SZ

L -8-W
TZ

L -b

<r<7^

TZ §Z

^ s

^ d

SL

ZZ

1856 . . 36 79 106 3. 9 8 2 2 r
1855 . 66 102 109 25 21 9 8 1
1853 . . 50 61 72 33 16 ö 10

Von den im Jahr >856 kriminell verurtheilten 228 Personen war ""'
t ) Kanton - bürger:

». Mannspersonen . 151
t>. Weibspersonen . 56

207
2) Angehörige anderer Kantone:

» . Mannspersonen . 16
K. Weibspersonen . 2

18
3) Ausländische Mannspersonen. . 3

Von den im Jahr 1855 kriminell verurtheilten 309 Personen wart"
1) KantonSbürger:

» . Mannspersonen . 216
l>. Weibspersonen . 67

283
2 ) Angehörige anderer Kantone:

a . Mannspersonen . 22
1>. Weibspersonen . 3

25
I

309
3 ) Ausländer



,̂ ^ Don den im Jahr 1854 kriminell vernrtheilten 283 Personen

1) KantonSbürger:
» . Mannspersonen . 190
l». Weibspersonen . 4g

23!s
2) Angehörige anderer Kanione:

» . Mannspersonen . 38
l>. Weibspersonen . . 3

^ 4?
3) Ansländer . 3

' 28 z'
Die Zahl der im Jahr 1856 kriminell vernriheiltenKantons-

"rger verhält sich znr Bevölkerung des Kantons wie 1 z» 641,
In den Jahren

1855 wie 1 zu 469
1854 wie 1 zu 555

^ Die Zahl der ans sedem Amte kriminell Vernrtheilten verhält
^ jnr Bevölkerung dieser Aemter im Jahr 1856 wie folgt:

Luzern wie 1 zu 989
Hochdorf „ 1 „ 785
Sursee „ 1 „ 662
Willis «» „ 1 „ 657
Entlebuch „ 1 „ 350

5 » dem Jahr 1855:
Luzern wie 1 zu 615
Hochdorf „ 1 „ 602
Sursee „ 1 „ 604
Willisau „ 1 „ 452
Entlebuch, , 1 „ 255

3 » dem Jahr 1854:
Luzern wie 1 zu 629
Hochdorf „ 1 „ 720
Sursee „ 1 „ 626
Willisa » „ 1 „ 519
Entlebuch, , 1 „ 372

? ^lüglich deS Berufes oder Standes der Vernriheilten zeigt sich,
hk,"> "" l geringer Ausnahme in abhängiger Stellung von Andern.

^ in Dienstverhältnissen , sich befanden , und weitaus die größte
DiA besaß kein Vermögen . Die Zahl der Personen , welche wegen
tz» . uahls kriminell verurthellt worden , erscheint groß . In dieser
Hebung ist aber zu bemerken , daß der Diebstabl im Kanton Luzern

bald znm Kriminalvcrbrechen wird . Der Diebstahl von mehr
iß ^O Fr . a . W . ohne erschwerende Umstände ( einfacher Diebstahl)

'chon Kriminalverbrcchen . Wenn erschwerende Umstände binz » -
z. B . Diebstahl an öffentlich ausgestellten Sachen auf Märk-

bon Dienstbote » verübt u . s. w . (qualifizirter Diebstahl ) , so wird
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er znm Krimiiialverbrechen , wenn er nur 6 Fr . a . W . überstellt , u>
ohne Rücksicht aus den Betrag wird der Diebstahl znm KriuU" ,,
verbrechen , wenn der Dieb bewaffnet war , wenn er mittelst Einw g
oder EinsteigenS erfolgte , oder wenn er während einer Fenersbru
oder Waffersnoth verübt wurde.

An das Obergericht gelangten Kriminalprozesse:

Zur Bergleichung setzen wir hier zwei Jahre aus der Drciß^
periode^bei : , ,

Im Jahr 1838 wurden vom Kriminalgerichte beurtheilt 108 Kn^
nalprozeffe und im Jahr 1839 die Zahl von 116 . Im Jahr
gelangten an das Obergericht 27 Kriminalprozesse und im Jahr
die Zahl von 37 . ^

Geht man weiter zurück, so findet man , daß im Jahr
Kriminalprozesse vorkamen 58 und im Jahr 1811 nur 51 . ,,,

WaS die Polizeivergehen oder korrektionellen Urtheile betr>t^
so kann neben den Bezirksgerichten auch das Kriminalgericht tsA
ausfällen , wenn nämlich ein Prozeß als Kriminalsache an daM'^
gelangt und es dann findet , es liege kein Krimiiialverbrechen , "
aber ein Polizeivergehen vor.

Da « Kriminalgericht bestrafte dergestalt korrektionell:

Jahr.
.

iNi »k2 >12
cX) 00 00 00

Berurtheilte !l23 !l29 ! 66 ! 74 ! 46 >49 ! 51 >48

Die Polizeigerichtsbarkcit steht aber vorzüglich den BezirkE ^g,,
tc» zu, und hier zeige » sich folgende Resultate , Es wurden be«r>v

18^Jahr
1856,

Jahr
1855,

Jahr
1854,

Jahr
1853.

Jahr
1852,

Jahr
1851.

J - hr
1850,

Aemter,

N -M-
^ L
N-S- AK. ^ L

N-S»

Amt Liizern,
Bez .-Ger .Habsburg 20 20 29 25 18 28 31

„ Kricns. 82 57 69 63 51 64 50,
Uebertrag 102 77 93 j 88 69 92 81 !

'S



- --
Jahr Jahr Jahr Jahr .Jahr IJahr Jahr Jahr
185«. 1855. 1854. 1853. 1852. 1851. 1850. 1849.

Aemter.

^ L
StM-

^ L ^ L ! ^ L !^ L
N-K

Uebertrag 102 77 98 88 69 92 81 89
Amt Luzern.

Dez.-Ger . Lnzern. 85 103 86 88 107 87 88 132
„ Wcggis 16 22 21 10 11 16 10 16

Amt Hochdorf.
^ez .-Ger . Hitzkirch 33 41 39 35 37 47 53 38

„ Hochdorf . 32 48 18 13 33 30 26 30
„ Rothenbnrg 37 49 24 26 24 28 27 31

Amt Snrsee.
'̂ ez.-Ger Münster 42 38 43 50 13 35 8 18

„ RuSwil. 70 51 73 47 43 47 45 43
„ Sempach 33 41 38 31 27 21 20 40
„ Snrsee . 61 68 56 55 53 32 33 25
„ Triengen 80 77 54 67 46 45 29 23

Willisau.
^kz.-Ter .Altishofeii 76 63 73 49 64 36 57 62

„ Neiden . 68 89 94 67 50 55 41 24
„ Willis »» 101 78 84 85 72 73 62 78

Zcll . . 58 48 49 58 36 43 48 50

A»it Entlebuch.
^kz.-Ger .C'ntlebuch 83 67 68 111 111 80 66 51

„ Elcholzmatt 83 48 56 88 65 40 54 54
„ Schüpfheim 68 40 58 61 28 50 46 43

1128 1048 1032 1029 889 857 794 847

n. . Dem Staltbalteramt steht, wie scheu oben bemerkt, zu, ganz
nn?"9fügige Polizeifälle , wenn sich der Beklagte freiwillig unterzieht,

' einer Geldbuße abzuwandeln.
In dieser Weise wurden abgewandelt:

Im Jahr 1856 Fälle 336

so weiter.

„ „ 1855 „ 258
° „ 1853 „ 203
„ . 1852 184

aa,„ .Dolche AbwandlungSfälle betreffen gewöhnlich Nebertretungen
geŝ ch" Borbote , Holz- und Früchte.Frevel , Uebertrelung des Wirths,

^Ses u. s. w.
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An das Obergericht gelangte » Polizeistraffälle z» r Entscheid »»!! '

»6
2O »k?

M <L (L

64 SO 56 55 43 35 62 58

derWir setzen auch hier zur Vergleichung zwei Zahre aus
Dreißigerperiode , -

Im Jahr 1838 vernrtl,eilte das Kriminalgericht 5t Persom
korrektionell , Von den Bezirksgerichte » wurden Polizeiprozcffe ^ '
handelt 1288 , von dem AppestationSgcrichte 90.

Im Jahr 1839 verurtheiltc das Kriminalgericht 32 Pcrw »^
korrektioncll . Von den Bezirksgerichten wurden Polizciprozeffe '
oou dem Appellationsgerichte 72 beurtheilt , , ,g

Geht man Weiler zurück, so findet man , daß im Jahr
Polizciprozeffe vorkamen 513 , von welchen kein einziger an das n»
pellationsgerlcht gelangte , wohl aber 13 an die Amtsgerichte - -s-
Jahr 1811 kamen vor 467 Polizeiprozeffe , wovon ebenfalls keiner
das AppellationSgericht gelangte , wohl aber 40 an die AmtSgcriw '

Ein Mackel in der Straf -Jnstizpflege des Kantons Luzern,
cher aber nicht den gerichtlichen Behörden , sondern dem Großen R »> ,
zur Last fällt , ist der arge Mißbrauch , welcher mit dem Beg »»"
gungSrechte getrieben wird,

Bis zum Jahr 1798 wurde es im Kanton Lnzern mit den ^
gnadigungen gehalten wie i» andern Staate ». In anßerordentOw ,,
Fällen , wo nämlich besondere Grunde obwaltete » , trat eine Beg »»
gung ein ; aber fie bildete die seltene Ausnahme , nicht die Regel-

Während der Dauer der helvetischen Republik , wo die gese^
gebenden Räthe der Einheitsregiernug da- Begnadigungsrecht »
übten , blieb das Verhältniß das gleiche.

Unter der Mediationsregierung wurde gesetzlich festgestellt,
jeder zum ersten Male bestrafte Verbrecher nach Abfluß eines
theils der Strafzeit , und derjenige , welcher bereits zwei Mal » ^
urtheilt war , nach Verfluß von zwei Drittheilen nm Begnadigt
einkomme » könne, Hi'emtt war dem Mißbrauche das Thor ,gs5?Af<
Es lag in jener gesetzlichen Bestimmung eine Einladung an die
linge , nach kurzer Zeit nm Begnadigung sich zu bewerben , Bo » g
an erschienen die Begnadigungsgesuche in jeder ordentlichen Sitzff^
des Großen Rathes in bedeutender Zahl . Der Kleine Rath
die Voruntersuchung , und seine Vorschläge wurden in der Reg «t
fach ohne nähere Kenntnißnahme angenommen . Die Begnadigt »"
Verhandlung war jeweilcn in einige » Minuten abgethan,

Bei Aufstellung des neue » Strafgesetzbuches im Jahr
wollte man dem Mißbrauche einigermaßen steuern . Es wurde »
schieden zwischen gewöhnlichen und außerordentlichen Fällen - „c
außerordentlichen Fällen sollte durch eine Kommisfion eine V ' ^
Untersuchung statt haben . Die Konimisfion , wenn fie das
nicht sofort verwerflich fand , wußte von dem Gerichte , welche-
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^rafnrtheil erlassen hatte , einen Bericht zu den Akten einholen und
^ »n eine » Antrag an den Großen Rath bringen . Auch hier mußte
Zuerst die Frage wieder erörtert werden : ob ein ganz »nßerordentli-
"'kr Fall vorhanden sei oder nicht ? Wurde diese Frage bejahend be¬
antwortet , kann entschied man in geheimer Abstimmung : ob Begnadi¬
gung statt habe oder nicht ? So wurde Bcdächtlichkeit in den Gang

Sache gebracht.
^ 2n gewöhnlichen Fällen wurden , außer wenn es sichkum die
Todesstrafe handelte , Begnadigungsgesuche n»r angenommen , wenn
?br Sträfling zwei Drittheilc (der znm zweiten Mal Berurtheüte
^ei Viertheile ) der Strafe ausgehalten hatte , und zwar mit der Be-
Aränknng , daß Begnadigung mir bei den schwerern Strafen der
Zotten , des Zuchthauses und der Einspcrrungsstrafe gewährt wurde.
. Allein im Jahr 1841 hieß eS : wir lassen »nS keinerlei Beschrän¬
kung gefallen . In der ersten Sitzung des neuen Großen Rathes wur-
.o» die Bestimmungen über die Ausübung des Begnadigungsrechtes

Strafgcsctzbnche von 1836 aufgehoben . Inzwischen machte der
protze Rath der SondcrbundSzeit noch einen ziemlich mäßigen Ge¬
ruch von dem Begnadigungsrechte-
. Im Jahr 1848 wurde dann wieder von dem neuen Großen Rathe

Begnadigungsgesetz erlassen , welches aber die einzige Bcschrän-
? "g enthält , daß ein abgewiesenes Begnadigungsgesuch bei der näch-
N » folgende » Großrathssstznng und ein zwei Mal abgewiesenes vor
>olauf 'eines Jahres nicht wiederholt werden darf . Bei jeder ordent-
? >ben Sitzung des Großen Rathes , also drei Mal des Jahres , sen-
° û nun beinahe sämmtliche Bewohner des Zuchthauses BegnadignngS-
oksuche ein : wenigstens 60 bis 70 liegen jcwcilen vor . Diese ' Masse
? !' Gesuchen wird einer Kommission von fünf Mitgliedern übergeben,
^uose beschäftigt sich 2 bis 3 Stunden — mit weicher Gründlichkeit,

kann man sich denken — mit der Sache , empfiehlt dann 15 bis
"Individuen jewcilen zur Begnadigung . Damit ist es aber noch

Mt genug , sondern wenn die Kommission auf Abweisung eines Jn-
^ldunmS anträgt und ein Mitglied des Großen Rathes kennt den
stressenden , weil er etwa aus seinem Orte ist oder sonst , so cm-
uuehlt es denselben , und die Begnadigung bleibt dann beinahe sicher

'cht aus . Eine solche Einrichtung wird in der ganzen Welt nir-
!>e»ds gefunden.

. Der Verfasser hat eine lange Reihe von Jahren fruchtlos gegen
^k >en Mißbrauch eines der schönsten Attribute der höchsten Gewalt
? ! Staate fruchtlos angekämpft , und fühlte sich daher gedrungen,
- ."je Gefühle der Entrüstung über solchen Mißbrauch bleibend in

k>e Blätter niederzulegen.

Bürgerliche Rechtspflege.

Die Civilge setze,  soviel deren cristirtcn , wurden in ein soge-
? >»ntcs Stadtrecht oder Mnnizipalc schon früh zusammengetragen.

geschah dieses bereits im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts.
, Jahr 1588 hatte dann eine eingreifende Revision des Stadtrech-
-ds statt.  Eine abermalige Revision erfolgte , als im Jahr 1706

° Siadtrccht znm Druck befördert wurde.
Gen, , v. Lnzern . II . Bd . 14
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Auf der Landschaft hatte man obrigkeitlich genehmigte sogenannt^
Amtsrechte , welche aber mit Ausnahme des Erbrechtes meistens »u>
lokales Recht enthielten . Zunächst wurden diese Amtsrechte angewe »'
det ; wo aber dieselben nicht ausreichte » , das Skadtrecht , Sta °U
und AmtSrechte waren jedoch sehr lückenhaft , und behandelten bl >w
die im Leben am häufigsten vorkommenden Materien . Das Recht be-
ruhte meistens auf Uebung und Herkommen . Hiemit begnügte »lass
sich bis zum Jahr 183l . Von 183l bis 1839 wurde ein vollstänbj'
ges , jedoch kurzgefaßtes ( in Allem 807 Artikel enthaltendes ) bürgert
ches Gesetzbuch erlassen.

Es wurde bestimmt , daß die Landesbezirke , welche ihre bcsoP
der » Statuten (Amtsrechte ) beizubehalten wünschen , für die Besta " '
gung derselben einkommen müssen . Kein einziges solches Verlangt
wurde gestellt.

Betreffend das bürgerliche Rechtsverfahren,  so war das¬
selbe vor der StaatSumwälzung von 1798 nicht wohl bestellt . Uns »-
hängige , d. h . von der Administration getrennte Gerichte gab
keine . Es urtheilten die Geschwornen , dann die Landvögte , und re!
diesen gieng die Appellation an die Räthe in Luzern . Advokats"
wurden keine zugelassen , sondern jede Partei mußte sich aus den
gliedern des Rathes einen Fürsprecher wähle » , der dann wieder ss"
der Beurtheilung Theil nahm . Ei » auch in höchster Instanz auSgefa " *
tes Urtheil bot dem Sieger keine Sicherheit dar , indem eine Nevists"
des Prozesses leicht erhältlich war und oft wiederholt erfolgte . H "'!
gegen wurden die Prozesse kurz , ja nur allznkurz für gründlE
Rechtserforschuug abgethan.

Bei der Staatsumwälzung ( 1798 ) trat eine Trennung des Just^
Wesens von dem Administrationswesen ein ; aber im Uebrigen blieb re
Prozeßgang ohne alle Vorschriften äußerst mangelhaft.

Beim Cintritte der MediationSregicrnng ( 1803 ) wurden in eine^
Dutzend Artikel der organischen Gesetze einige spärliche Bestimmung^
über den Prozcßgang aufgestellt.

Eine ganz eigenthümliche , merkwürdige Erscheinung , deren ^
sprung schon lange vor 1798 datirte und bis 1824 fortdauerte , war fs-t
geude Einrichtung . Man sah in einem Prozesse häufig nicht bloß
Parteien , eine klagende und eine beklagte Partei auftrete » , sondern dre-
vier , fünf und noch mehr Parteien . "Jeder nämlich , welcher in eine'
Rcgreßverhältniffc zur einer der streitenden Parteien stand , mußte >
dem gleichen Prozesse Rede stehen . und wenn der Regrcssirte a>>
eine » Rückgriff hatte , mußte der Betreffende ebenfalls in den Pr °)?
sich einlassen , und am Ende wurde über Alles in einem Urtheile ^schiede». Diese Monstruofität nannte man das summarische Be ¬
fahren,  und das Hineinziehen dritter Personen in einen Prozeß .
man impliziren . Dieses Verfahren , obwohl durch dapelbe die Reg^
sirten in der Regel ihrem natürlichen Richter entzogen wurden
oft große Verwirrung entstand , war so eingewurzelt , daß lange /
begriffen werde » wollte , es müsse ein geregelter Prozeßgang
beschaffen sein.



21 l

^ Im Jahr 1814 , bei der damaligen Regiernngsveränderiing , führte
in den Gemeinden Friedensrichter und Friedensgerichte ein.

im Jahr 1824 , wurde eine bürgerliche Gerichts - und
erlassen , welche aber in 143 Artikeln nur die nöthig-

. behandelte . Jenes summarische Verfahren hörte auf,
.«d den Regresssrten wurde ihre natürliche Stellung angewiesen . Auch
.M regelte die Prozeßordnung den Rechtsgang besser. Da jedoch
^S mündlich verhandelt und schlecht zu Protokoll niedergeschrieben
s» . so boten die Prozeßverhandlungen , wenn man sie nachlas,
°" an einen Übeln Anblick dar.

Endlich,
a ^ zrssordnirng

r. Im Jahr 1838 erschien dann ein nachträgliches Gesetz zu der
^gerlichcn Gerichts - und Prozeßordnung , wodurch dieselbe übcrliaupt
^bessert und insbesondere vorgeschrieben wurde , daß in den Civil-
Dessen Klage „ nd Antwort in Schrift verfaßt , jedoch kurz und bloß
^faktischen Verhältnisse nebst dem Rechtsbegehren , mit Ausschluß
Etlicher Erörterungen , die dem mündlichen Vortrage vorbehalten
üeben , enthaltend , vorgelegt werden sollen . Dadurch wurde der

. llltus «»usao «t eontrovnrsiss , der früber oft nicht zu erkennen
festgestellt und eine Basis für die Beurtheilung gewonnen.

,3m Jahr 1850 wurde endlich ein ausführliches Gesetz über das
^ dilrechisverfahren iu 316 Artikeln erlassen , durch welche die Gesetze

1824 und 1838 vervollständigt wurden.
^ Alle angeführten , das Justizwesen beschlagcnden Gesetze wurden

Dr , Kasimir Pfr >ffer bearbeitet , der sich dabei immer mehr
"kr weniger an das Bestehende halten mußte.

Wir wollen auch hier einige Uebersichten geben.
Es kamen bei den Bezirksgerichten Civilprozcffe vor:

Aemter. 20 !t2-V n »r?20
54
w 20 2O

Amt Luzern.

^ez .-Ger . Habsburg . 12 21 29 27 25 31 33
„ Kriens . . . 57 59 65 69 47 62 84
„ Luzern . . . 106 109 103 91 105 103 118
„ Weggis . . 9 7 11 12 18 9 14

Amt Hvchdorf.

^ez .-Ger . Hitzkirch . . 35 41 43 5l 80 52 46
„ Hochdorf . . 58 59 47 36 42 55 81
„ Rothenburg . 30 33 33 39 38 26 27

Amt Sursee-

^ez .-Ger . Münster . . 34 34 43 43 23 31 23
„ NuSwil . . . 7t 57 79 93 64 63 80

Uebertrag 412 420 453 462 420 452 506
14*



Aemter.
es
»12
20

»122V

.

20
02»1220 >1220 »122V ß

Uebertraq 412 420 453 462 420 452 Sl
Bez .-Gcr . Sempach . . 34 83 77 67 72 62 (

„ Surfte . . . 40 46 35 41 50 48 k
„ Triengen . . 45 45 41 44 51 48

Amt Willisa » .

Bez .-Ger . Altishofen - 22 36 37 35 53 40 l
1<„ Neiden . . . 65 86 97 215 206 216

„ Willisau . . 38 40 33 42 67 85 L
Zcll . . . . 60 54 45 43 49 53

Amt Entlebnch.
Bez .-Ger . Entlebuch . 43 39 44 36 42 31 5

„ Eschvlzmatt . 26 22 12 13 2i 30
„ Schüpfheim. 88 70 56 66 36 53 Z

873 94l 930 1063 1070 1118 117
Dazu sämmtliche Frie-

2«dcnSgerichtc . . . 123 165 132 216 230 180

Total 996 1106 1062 1279 1300 1298 137

Von dem Obcrgerichte wurden Civilpro ĉsse auf dem Wege dc'Appellation entschieden:

Iahn
-S 112

>12 »12 >12 ,12 ! 112 >122V co 22 20 ' 2V 2V—

Prozesse . 1l4 118 ! 124 ! 126 124 I 133 > 136

Hinsichtlich nicht appellabler Urtheile wurden K assat ionsg ^ '
suche eingereicht und vom Obergcrichte kassirt.

es >8 > ^ <24»12 >12 >-22k) 20 20 20 2V l,l— -

KaffationSgesnche ^29 ^ 19 ^30 ^20 ^42 ^22 ! 25

Kassirt §8 > 4 ^ > 5 § 9j3 § 6

Nevisionsgcsuchc gegen rechtskräftige Urtheile langten ein
wurde Revision von dem Obergerichte gestattet:

iiiss
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Jahr. co ov
U2
20

8
20 2O 20

L»
20

RevifionSgesuche i i 2 4

Gestattet — 1 i 1 1

hört.
Rekurse  in Ctvilsachen gegen Erkenntnisse untergeordneter Be¬
en behandelte das Obergericht und dessen Justizkommissiou.

Jahr. Z!Z -r- 20 »c7>20 Z 20

Rekurse I7l >289l2l0 §21l1l89 §254 §272

, Zur Vergleichung führen wir hier zwei Jahre aus der Dreißiger-
Periode an.

br> Im Jahr 1838 beurtheilte das Appellationsgericht 103 Civil-
'ezeffe im Wege der Appellation,

Udilprozeffen 6 KaffatiouSgcsnche.
^wästigte sich mit 57 Rekursen.

und behandelte in inappellabel»
Die damalige Justizkammer be-

Geht man weiter zurück , so findet man , daß das AppellationS-
L.e.eicht im Jahr 1810 beurtheilte 92 Civilprozeste , und im Jahr 18l1
^wiiprozesse 81.
. Als AppellationSsnmme war von 1803 bis 1831 der Betrag von
^00 Fr . alte Währung , später 150 Fr . alte Währung bestimmt.

Konkurswes en.

Es brachen Konkurse oder Geldstage aus:
im Jahr 1856 .
„ „ 1855 .
„ „ 1854  .
„ 1853 .
„ „ 1852 .
„ 1851.

1850 .
„ „ 1849.

222
304
252
290
295
331
374
570

blicken wir auf die Dreißigerperiode , so finden wir eröffnete Konkurse:
im Jahr 1839

„ "

1838
1837
1336
1835
1834
1833
1832

125
123
142
124
108
136
183
135

Aus der SonderbundSperiode besitzt man keine Zusammenstellungen.
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Die Konkurse zeigen in jüngerer Zeit jährlich circa l Mi ^ "
Franken Verlustes

So erscheint approximativ
das Jahr 1853 mit Fr . 965000 Verlust

„ „ 1854 „ 1175000 .
„ „ 1855 „ „ 1188000 „
„ „ 1856 „ „ 1129000

Hypothekarwesen.  ,
Das Hypothekarwesen des Kantons Lnzern ist nicht sowohl d>o

die positive Gesetzgebung als durch die Praris ziemlich gut gcrege »-
und bietet dem Gläubiger große Sicherheit für die Richtigkeit °
Hppothckartitel dar . .

Der oberste Grundsatz des HppothekarwcsenS ist , jdaß cS^ >e>
General - Hypothek  auf das sämmtliche Vermögen einer Perl ' '
sondern nur Spezial - Hypotheken  auf bestimmte Vermöge»
gegenstände giebt . ,

Das vorzüglichste , am meisten vorkommende Hypothekar !»»-
ment ist die sogenannte Gült.  Gülten sind die eigentlichen SE
briefe auf Liegenschaften . Sie sind nicht auf eine bestimmte PeEg
sondern auf den rechtmäßige » Znhaber gestellt . Die durch eine
zu verpfändende Liegenschaft wird amtlich geschätzt und der stper
des Pfandes in die Gült eingetragen . Die SchätzungSbeamlen h»° §
für ihre Schätzung sechs Jahre lang gut zu stehen . Alle frE .̂
Schuldverschreibungen müssen in der Gült angegeben werden . r>. g
die Vollständigkeit der Angabe haftet die Behörde , welche die G >'
ausfertigt . Als Hülfsmittel Hiebei dienen die Protokolle oder Gru»
bücher . Asse sechs Jahre kann beidseilig eine Gült aufqekündet >»-,
den und zahlt sich dann zu jährlichen Zahlungen von 300 Fr . a.
jetzt 430 Fr . n . W.

Eine ganz besondere Eigenthümlichkeit des luzernischen -s » .
briefeS ist es , daß derselbe einen durchaus dinglichen Charakter
und kein persönliches Schuldverhältniß mit sich führt . Man
glauben , daß wenn ich einem Andern ein Anleihen mache , wofür ^
nur ein Pfand giebt , ich eine Ansprache zunächst an seiner Person » .
seinen Erben habe , und daß das Pfand bloß ei» Acccfforium > s
Das ist aber bei dem Gültbriefe nicht so Die Verpflichtung HA,<
unmittelbar auf dem Grundstücke dergestalt , daß wenn das verpl ». ,
dete Grundstück verkauft wird , der Gültgläubiger an dem Verkamt
keine Ansprache mehr hat . Der Gläubiger muß sich stets an
jeweiligen Eigenthümer des Grundstückes halten . Es läßt sich
daraus erklären , weil die Gült ursprünglich , wie die Form der al>
Verschreibnngen deutlich zeigt , nicht auf einem Darleihen bernb ^ ,
sondern ein Renten - oder Zinskauf war . Der Besitzer eines Gen » „
stückes verpflichtet sich als solcher , jährlich einen gewisse» Zi "§ ^
Dei ' ienigen zu geben , der sich durch die Hingabe einer Gelds »'" „
das Recht hiezu erkauft hatte , und zwar wurde die Rente auS °
Grundstücke bezogen.

Eine große Jnkonvenienz bei den Gülten ist die soge»at>" ,
Einzinserei , wo nämlich in Folge von Zerstücklung der ursprchA
lich mitsammen verpfändeten Liegenschaften , Mehrere den ^
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!ülammenschießen müssen . Man beschäftigt sich wirklich damit , die-
'bu Uebelstand im Wege der Gesetzgebung zu heben ; allein es wird
"'kses schwer halten , ohne andere Jnkonvcnienzen herbeizuführen.

Neben den Gültbriefen giebt es als Hypothekarlnstrnmente
Liegenschaften » och Aufschläge und Zahlungsbriefe . Erstere,

dßnilich die Aufschläge , werden für Weibergut errichtet . Sie unter-
leiden sich den den ' Gülten dadurch , daß sie alle Jahre anfgckündct
Werden können und sich alljährlich zn 600 Fr . a . W ., jetzt 860 Fr.
w»e Währung abbezahlen . Zahlnngsbriefe werde » errichtet für das
guthaben , welches bei der Veräußerung einer Liegenschaft dem Aer¬
oberer zu gut kommt und nicht sogleich bezahlt wird , sondern in

! llewiffe,, Termine » bezahlt werden soll.
Gleich wie die Liegenschaften , so kann auch die fahrende Habe,

^fern sie nicht als Faustpfand hingegeben wird , nur mittelst eines
!'»ter öffentlicher Autorität errichteten Instrumentes verpfändet wcr-
^n . Man nennt ein solches Instrument eine Fa hrhabseinsatzwng.

Das Hypothekarwesen wird gegenwärtig von den Gemeinderäthen
"Alex Mitwirkung der Gerichte besorgt.

Avvokatnrwesen.

^ Wie bereits früher bemerkt , gab es bis zum Jahr 1798 keine
Advokaten . Wohl befanden sich in der Stadt einige sogenannte Pro¬
kuratoren , deren Geschäft war , mit den Parteien bei den Richtern
^rnmznlaufen.
. Mit dem Jahr 1798 traten erst eigentliche Advokaten auf , welche

Rechtssache » an den Schranken der Gerichte verfochten . Es waren
^»sanglich ganz unwissende , ungebildete und zum Theil übel bclenm-
"tc Subjekte , die sich der Advokatur widmeten . Die RechtSschristen
l dxn obersten Gerichtshof der helvetischen Republik mußten die Par¬
tien wegen Mangel an rechtSgelehrten Männern gewöhnlich außer
^ni Kanton verfassen lassen.

Während der Mediationszeit blieb der Zustand ungefähr der
Deiche , ausgenommen daß zwei bis drei Männer , wie Eduard und
Joseph Pfyffer , i» dieser Periode als gerichtliche Sachwalter sich
Auszeichneten ; aber die Mehrzahl bestand au - »»wissenden Rabulisten.

^ Vor der erste » Instanz , den Gemeindegerichten , durfte Jeder als
"»walt auftreten . Um vor dem Amtsgerichte und dem AppellationS-
Asrichte Prozesse zu führen , mußte man hingegen ein Patent besitzen,
Welches das Appellationsgericht ertheilte . Die patentirten Advokaten
Durften dann aber vor den Gemeindegerichten nicht auftreten . sonder»
?>er tummelten sich jene Znngendrescher , von welchen viele kaum
schreiben und lesen konnten , herum . Es waren an Zahl über 108.

Im Jahr 1814 wurde denselben das Handwerk gelegt . Eduard
U»d Joseph Pfyffer waren in die Regierung getreten . Sie kannten
A » elenden Zustand des Advokatnrwescns am besten , und auf ihren
Abtrieb erschien eine Advokatenordnung , welche Diejenigen , die fortan
?kn Beruf eines Advokaten ausüben wollten , einer Prüsnng unter-
^sf , von ihnen eine Kautiön für ihre Geschäftsführung und AuS-
^ >sr eines guten Leumunds verlangte . Keine Ausnahme wurde ge-
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stattet . Natürlich kannten van den bisherigen Sachwaltern die grdst
Mehrzahl keine Prüfung bestehen , und ihr Gewerbe hörte auf.

Die Advokatenordnnng führte zwei Klaffen van Advakaten ei» '
» . Kantons -Fürsprecher , welche vor allen Behörden auftreten durfte "/I> Rechtsanwälte , welchen dieses nur vor der ersten Instanz gestm*tet war.

Der ganze Aovokatenstand rcduzirte sich nun auf ungefähr 20 Ps/sonen , van welchen 6 Kantons - Fürsprecher , die übrigen Recht-anwältc waren.

Schnell hob sich nun dieser Stand . Bei Erscheinung deHAdvak^
teiwrdnnng im Jahr 181-1 eristlrte noch kein einziger Wissenschaft!^
gebildeter Advokat im Kanton , und im Jahr 1811 waren , mit Aw/nähme einiger wenige » , alle Advokaten Männer , die auf llnivcrltw'
ten die Rechtswissenschaft — freilich die einen mit mehr , die audw
mit weniger Erfolg — stndirt hatten . In gedachtem Jahr 1^ '
wurde das Institut der Advokatur mit vandalischer Hand zerstört , ^
Beruf wieder völlig freigegeben , und die ehemaligen Uebelständc
ten , wenigstens znm Theil , wieder ein , so daß man sich im Jahr iOo
genöthigt sah , wieder eine Art Advokatenordnnng und eine Prüf "'' !!einzuführen.

Gegenwärtig praktiziren weniger nicht als 5l Advokaten , ^einen mehr , die andern minder beschäftigt.

15 ) Unterrichtswesen oder Erziehungswesen.
Im Kanton bestehen laut Gesetz folgende öffentliche Erziehung^und BildungSanstalten : '

1) Für höhere wissenschaftliche Bildung die Kantonsschule und dTheologie . .
2) Für allgemeine Volksbildung die Gemeindeschnlen , die BezN'

schulen/das Schullehrerseminar und die Taubstummenanstalt.

1) Die Anstalten für höhere wissenschaftliche
Bildung.

Vor der Reformation gab eS keinerlei Unterrichtsanstalten,
den Stiftsschulen im Hof zu Luzern und in Beromünster . Dort e
scheint zuerst 1-165 ei» Scholastikns , wahrscheinlich Jakob im Grus -j
der nach der Umwandlung des ? Gotteshauses ' in ein Kollegia >>' /(1455 ) als Schullehrer angestelltSwnrde . I » Beromünster wird Z ^erst als Magister genannt Wornoru » kkvsieno , gest . 1235 - L»
der Matrikel des Stiftes Beromünster vorn Jahr 1326 war ein Ge"
licher der Scholastikns , welcher unter sich «inen Magister hatte , "s
dielLeitmig des Gesanges im Chor und der Unterricht der K >">̂ °im Lesen und Singe » oblag . Im Laufe des 15 . Jahrhunderts 8 ^
es mich „Lehrmeister " in Luzern , welche Unterricht lm kLeftn '
Schreiben ertheilten . Man liest in einer alten Handschrift aus ^
16 . Jahrhundert : „Zu einigen Zyten wurde » zwei, ? zu andern,^„Schulmeister gehalten , welche der Jugend Hauhtsächlich in Dw>„ und Latein lesen und schreiben , auch etwann im Geistlichen »»>
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»Achten sollten . Auf der Stift St . Leodegary aber wurden denen
"M >leri , die Ersten Rndinienta zur Latinitäl gegäben , so mnothmaß-
*Meu noch ei» überblibscl der ersten Benediktiner Schuvl Ware.
"sollte einer mehr wüsten oder Lehren , mußte er sich auf eine auß-
Ä >bische hohe Schuel begeben . Wodurch dann erfolgt , das auf ville
"bfarreien auf der Landschaft Mehrere ausländische Priester gezogen
»vcrden mußten , voraus aber auch zu hießiger Stadtpfarren , wie
"°a»n „ n,er XXIII Leutpriestcrn von 1178 biß 1521 als der gesetz-

Epoche der Einzige , Herr Peter von Mcggen f1399 ) ist , von
man sicher weiß , ras Er nß einem alt bürgerlichen und zwar

ü! ." > Geschlecht der Statt crbohrc » . Daune unter XVII Statt-
-nhreiber >1. 1292 biß 1521 wäre der einige Lnzerncr Herr Leolavi-
' koer , 8tuele »s kaeisionnis 1190 biß 1537 ; die übrigen waren
»»iig dem Zürchcrischen , Bernerische » , Thurgau , Straßburg u . s. w ."
- Der Besuch fremder Schule » scheint im 15. Jahrhundert seltener,

19. aber häufiger gewesen zu sei» . Die Söhne des Schultheißen
^tcrnmnn von Lntishofen , Friedrich und Bnrkhard , zogen auf die
r ^ crsiiätcn z» Wie » und Heidelberg 1118 , der Sohn des Schult-
»stßkn Petermann Fcer , der obgenanntc Ludwig , stndirte 1188 in
^is . Z „ r Zeit der burgundischen Kriege hielte » sich mehrere Luzer-
r b a„ pxx Universität Basel auf . In der ersten .Hälfte des Iti . Jahr-
„mderts besuchten die hohe Schule in Paris Gabriel Zurgilgen und
»kinrich Alikon , die nachmaligen Stadtschreiber ; Ludwig Kiel , ge-
k '>»t Karinus , Leodegar Rizi , genannt Fugger , aus dem Entlebnch,

Zurgilgen und Melchior Krebsinger ; NiklauS ClooS und Os-
i Pd Geißhüsler sllieonius ) studirtcn i» Basel »nd Freiburg , Ga-
^ >cl Gerber in Rom u . s. s. Noch verdient bemerkt zu werden , daß,

>>t Artikel 18 der Statuten des Stiftes Münster , den Chorherren
S natiet war , zur Fortsetzung wissenschaftlicher Studien abwesend zu

und auf berühmten Universitäten mehrere Jahre sich aufzuhalten.
, " tturirtcn Chorherr Erhard Battmann vorn Jahr 1189 bis 1193
' Hasel , Chorherr Martin au der Allmend in Freiburg u - A . m.

^ Nicht ohne Einfluß der auf fremden Hochschulen gebildeten Män
aber wohl auch angetrieben durch den Geist der Zelt , kam der

r-" h ^ ,3ahr 1520 zu dem Gedanken , eine öffentliche Schule cinzu-
^.wten , in welcher mehr als bis dahin gelehrt werden sollte . Zn
, -" eni Ende wurde stlieonius berufen und ihm in Konrad Maurer
^ Gehülfe oder Provisor gegeben . Als aber die Schule schon 1523
I-Un der Entfernung des flliennius , als eines Anhängers der Zwing-

ichen Lehre , eingicng , eröffneten die Väter Franziskaner eine »ge-
^ °>»e Schule " , welche von 1518 an unter dem gelehrten Rizi oder

>r>s »uz stand.

bi> Äm Jahr 1571 wurden auf die besondere Verwendung des Grz-
ssAvfS Lsrolu » vorroma -o von Mailand die Jesuiten berufen . Sie
schienen als wohlthätige Verbeffcrer der damals ziemlich verfallenen
. ." ten und namentlich der Kirchenzucht , und gründeten das Kolle-

^' klches von vielen Seiten mit reichlichen Vergabungen beschenkt
vj" de . Ihre Lehranstalt , eröffnet am 21 Dezember 1578 , hatte
dj, Abtheilungen : die Prinzipien , die Grammatik , die Syntax und

^ Humanität . Im Jahr 1599 beschloß die Regierung , daß auch
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die Philosophie lind die essn » conscientim dozirt werden
Dieses letztere Fach erweiterte sich nach »nd »ach z» einem mehr sd°
weniger vollständigen .tknrs der Theologie 16-10. Aber von diess
Zeit an scheinen die Leistungen der Vater Zesn den Forderungen de
Obrigkeit nicht mehr genügt zu haben , und es beginnt eine Rew
von Klagen und Beschwerden gegen dieselben . Zm Jahr 1728 w»rd
vo» dem Rathe eine Kommission niedergesetzt , welche den Zustand f>
Schnlanstalt »ntersnchcn und Vorschläge z« einer bessern Organist^
des Unterrichtes machen sollte . ,

Einige Zeit vorher war aus Anordnung des ProvinzialS das s«
canonioum als eigenes Lehrfach eingeführt worden ; die Obrigk^
sah sich aus „erheblichen Beweggründen " veranlaßt , es zu untersag
und dagegen die Väter anzuweisen , für bessern Unterricht in ds,
Sprache zu sorgen . Zugleich wurde das Verlangen geäußert , es niv^
len andere nützliche Lehrfächer , als Geschichte , Mathematik und Eto>
eingeführt werden ; allein von Allem dem geschah Nichts . Ebeß ! ,
wenig konnten die Jesuiten im Jahr 1769 durch ein wiederholtes Ah,
sinnen des Rathes vermocht werden , ihrem Unterrichte eine zwt^,
mäßigere , der Wissenschaft und dem Leben mehr entsprechende Bez"
hung zu gebe ». Nun wurde von Staatüwegen ein Ausschuß ernaiss'
um eine Reorganisation der Anstalt zu berathen , »nd endlich erschss^
im Jahr 1771 die „neue Schuleneinrichtung " , welche den Untern^
nach unten um zwei Jahre verlängerte , die praktische Seite
Sprachstudiums vorzüglich berücksichtigte und eine Erweiterung mE°
rer Lehrfächer , besonders der Mathematik , vorschrieb . In der Thesis
gie wurde für das Studium der s»er -> »eriptnr - oder Kirchenvass
bessere Obsorge getroffen . Nach diesem neuen Lehrplane bestand °
ganze Anstalt aus : 1) einer Vorbereitungsschule mit zwei Jahrk°
klaffen , 2 ) einem Gymnasium mit fünf Klaffen , 3) der phllosophisnss,
Fakultät in zwei Kursen , und 4) der theologische » Fakultät iu V>
Kursen . Die Aufsicht wurde einem „Schulrathe " übergeben

Als drei Jahre später , am 1-t Jänner 1774 , gerade 209 Jab „,
nach dem Einzüge der Jesuiten , ihr Kollegium in Folge der päpl>„
chen Anfhebungsbnlle sich auflöste , machten mehrere einsichtSvo'
Männer der ghegierung den Vorschlag , die Lehranstalt zu vergröße^
die Lehrstbhle mit tüchtigen Männern der Wissenschaft zu besetz^
und so eine Akademie für die katholische Schweiz zu gründen . Am,
dieser Plan scheiterte . Es wurde mit den Erjesuitcn ein BertA
abgeschlossen , in Folge dessen dieselben nun als Wcltgelstliche ^ !
frühern Stellen wieder einnahmen . Die Einrichtung der Anstalt b» . .
die bisherige , nur mit dem Unterschiede , daß in den obern Klan ' /
des Gymnasiums die „ Geschichte des Vaterlandes " als neuer Lsb,
gegenstand eingeführt wurde . Als ausgezeichnete Lehrer wirkten
diese Zeit Franz Regis Krancr von 1769 bis 1806 , und Joseph A
naz Zimmermann von 1774 bis 1795 , beide Professoren der obO
Gymnasialklaffen.

Nachdem um das Jahr 1785 bereit - mehrere Erjesuitcn gest̂ ,
ben , andere altersschwach geworden , traf die Regierung eine Uebs,
einknnft mit den Vatern Franziskanern , laut welcher diese jede ktv
fallende Lehrstelle gegen eine jährliche Entschädigung von 300 ^
mit einem Mitglieds ihres Ordens besetzen sollten.
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y Die Wirkungen der Revolution giengen auch an der luzernischen
Lehranstalt nicht spurlos vorüber . Das Jahr 1799 brachte einen
'reuen Schnlplan , der Alles , was bisher bestanden , geradezu auf den
? °vf stellte und die sogenannten Realfächer an die Stelle der philo-
'ebhischen setzte. Meß - und ZeichnnngSkunst , französtschc Sprache
Und Musik wurden als neue Lehrgegenstände ausgenommen , jedoch
.eren Unterricht den Schülern freigestellt Eine „Schuldirekticn"
Übernahm die Leitung der Anstalt . Durch das Bemühen der vorzüg-
'ühen Männer Fr . ÄegiS Kraner , Anton Lottenbach , Thad-
°aus Müller , Leon ; Füglistallcr,  wurde der Anstalt in Mitte
«erwirrender Begriffe und Bestrebungen nicht nur der edlere , wiffcn --
Saftliche Geisi erhalten , sondern auch 1808 eine wirklich „verbesserte
vstudicneinrichtung " zu Wege gebracht , welche dem lateinischen Sprach-
Mium mehr Stunden und den Hanptrang einräumte , die griechische
^brache zum obligatorischen Lehrfach erhob und das Klaffensystem am
jbwmnasiuin durchführte , zufolge welchem jeder Lehrer alle Fächer iu
' ^ Uer Klaffe zu lehren und diese je zwei Jahre zu leiten hatte.
n. DaS Lyzeum , an welchem seit 1805 die Professoren Joseph
jwidmer und Alvis Gkgler  sich auszeichneten , hingegen erfuhr
>819  dix xrste wesentliche Veränderung , Indem für dasselbe zwei Lehr-
'uhle , für Philologie und das Recht mit Einschluß der allgemeinen

,'."b vaterländischen Geschichte , geschaffen wurden . In dasselbe Jahr
' "ut auch die Berufung Dr . TrorlerS als Professor der Philosophie

Weltgeschichte ; seine anregende und erfolgreiche Lehrtätigkeit
»uerte aber nicht lauge , indem er schon 1821 aus Veranlaßiing des
°u ihm herausgegebenen Buches „Fürst und Volk nach BuchananS

und Miltons Lehre " entfernt wurde . Von Trorler nnd dem Staats-
^ihe Eduard Pfuffer , dem Referenten am Erziehungsrathe , war
^20 im Auftrage des Täglichen Rathes ein Plan zur Umgestaltung
fs Gymnasiums entworfen worden , gemäß welchen , dgS Fächersystem

^ " geführt , drei Lehrer mehr angestellt und dem Unterricht in der
Migwn und den Realien eine größere Obsorge gewidmet werden
Mte . Der Entwurf wurde der Versammlung sämmtlicher Prores-
j^ e» zur Begutachtung überwiesen , und als von der Mehrheit der-
' " ben eine „Denkschrift " zurückkam , in welcher der Reformvlan —

ohne persönliche Nebenabsichten — desavouirt wurde , blieb dieser
der Behörde liegen , nnd das Gymnasium verblieb in seiner frühern

^ksialt , nur im Jahr 1829 wurde ein eigener Lehrer für die Mathe-
"wtik ernannt . An ' S Lyzeum war zwei Jahre vorher Pater Glrard
^ Freiburg als Professor der Philosophie berufen worden , in wel-
!̂ r Eigenschaft er , sowie als Mitglied des ErziehungSrathcS , bis
' "'u Jahr 1833 höchst segensreich wirkte.

r « Das Gesetz über das Erziehungs - und öffentliche Schulwesen vom
Mai 1830 , welches znm ersten Male sämmtliche Untcrrichtsanstal-
bes Kantons in eine einheitliche Verbindung brachte , faßte die

/ " lern Schulen unter dem Namen „höhere Zentrallehranstalt " zu-
«I» 5" u" d fügte dem Lyzeum noch das „politechnische Institut " bei,

kiner Anstalt für alle Stände , in welcher Unterricht in der an-
H-wandten Mathematik , in der ZeichnnngSkunst , der technischen Phy-

> Chemie nnd Naturgeschichte , in der Rechts-  und Staatslehre,
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und in der vaterländischen Geschichte erlheilt werde » sollte . Die 6t'
richt,, »., dieser Anstalt war schon im Jänner 1829 beschlossen worde »-
in der wohlnicinende » Absicht , junge Männer , welche bereits de»
Philosophischen K »rS am Lyzenm vollendet und sich mit den theoreU
scheu Borkenntnissen aus der Mathematik und den NatiirwiffenschassA
bekannt gemacht haben , in den Stand zu setzen, jene Vorken » t»>»
uns diese oder jene höhere Berufsart anzuwenden und sich für jede»
höher » Wirkungskreis , entweder im Gebiete der Industrie oder de
Staatsdienstes , eine zweckmäßige Vorbereitung erwerben zu könns»'
Was in dieser Anstalt gelehrt wurde , hätte auch bei einer die Real 't
und die Mathematik besser berücksichtigenden Einrichtung des Kynin»
siumS und des Lvzenms erreicht werde » können ; drei Jahre nächst' ,
wurde das pol,' technische Institut auf eine „technische Lehranstalt " red»,
zirt . und noch zwei Jahre später wich es gar der neu gegründet
Sekundärschule der Stadt Luzern , welche in einem dreijährigen Kutl
unter drei Hauptlehrern und vier Hülsslchrern denjenigen jungen Le»'
ten , die aus der städtischen Realschule nnd von den Scknndarschu ^ '
des Landes in dieselbe eintraten , eine höhere den bürgerlichen Ber »' °
arte » entsprechende Vorbildung zu geben bestimmt war.

Neue Veränderungen brachte der Wechsel der Dinge im Jahr
Der Staat übernahm „och in demselben Jahre , laut Vertrag

dem Staetrathe , die Sekundärschule »nd erhob sie zur „Kantonsschuu l
ohne sie jedoch in irgend einer Weise zu erweitern , als daß, , tA
Organisation von, ti. Mai 1812 , statt eines HülfSlehrerS ein viett'
Hauptlchrer krcirt wurde . Mit dem Namen der Schule aber vA
viel Prunk getrieben . Am 1t . Christmonat 1841 trat das reue 0t
zlehungSgesetz in Kraft , welches an den Bestimmungen des früstsjst
Gesetzes über die „ Schulen für wissenschaftliche Bildung " festste ' ,
nnd noch die zweckmäßigen Vorschriften beifügte , daß an dem Lyr ^ ' ü
auch deutsche Sprache und Literatur , in der Theologie auch Pädagog
gelehrt werden sollte.

Je länger , je mehr bekümmerte man sich aber nicht um, ie
was zu lehren sei , sondern von welcher politischen Gesinnung
Personen seien , welche lehren . Am 23 . Hornung 1844 erschien ^
Gesetz über Reorganisirnng des Gymnasiums und der Philosoph «!»^ ,
Abtheilung des Lvzenms , laut welchem in der Absicht die Anstalt
Geiste des § 4 der Verfassung ' ) zu ordnen , alle Professoren und
rer einer neuen Wahl auf 4 Jahre unterworfen wurden . Die vÄ,
war ein mehrseitiger Wechsel im Personale der Anstalt . Am 24 - ^
tober darauf geschah die Berufung der Jesuiten , welchen die the» „
gische Lehranstalt , ein neu zu gründendes geistliches Seminariuni . „
die Pfarrfilialc der Kleinstadt übergeben wurden . Damit began » .
jene Parteikämpfe im Kanton , die zur Stiftung des Sonderb »»»^
zum Bürgerkriege nnd endlich zur gewaltsamen Auflösung des letzte ,
führten . Die während des Kriege « geschlossenen höher » LehranM

' ) Derselbe heißt im 4 . Satz : „Die ErziehungSbchördc sorgt d«l ,
daß die Erziehung nnd Bildung in den Anstalten im Geiste z,
röniisch-christkatholische« Religion und eines demokratischen Freist»
tcs ertheilt werde ."
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wurden am 3 . Jänner 1848 wieder eröffnet und durch das Erzichnngs-
8ksetz vorn 26 . Wintermonat <848 rcorganisirt.

In Gemäßheit desselben bestehen gegenwärtig die Echnlanstalten
höhere wissenschaftliche Bildung aus der Kantonöschule und
Theologie.

. Die Kantonsschule hat zwei Abtheilungen , eine untere , zu
sicher die Realschule und das Gymnasium gehören , und eine obere,

Lyzeum.

^ Die Realschule hat zum Zwecke , dem Jüngling , nebsi der
^rtsetzung der allgemeinen Bildung , die Grundlage der für die ge-
Erbliche BcrnfSart erforderlichen wiffenschaftliche » Kenntnisse zu ver,
Massen. Die Lehrgegcnstände sind : ReligionSlehre , deutsche , französi-
Me und italienische Sprache , Geschichte und Geographie »nd Stati-
^k , Slaatslehre , Zeichnen , reine und angewandte Mathematik , Ra-
'Urwissenschasten mit Beziehung anf landwirthschaftliche Gewerbe,
p/s Nebenfächer sind beigeordnet : englische Sprache , Musik , Gymna,

und militärische Uebungen.
Der Unterricht ist auf vier Jahreskursc festgesetzt ; aber bis jetzt

"°ch fehlt die vierte und oberste Klaffe aus Mangel von Schülern,
^dlche eine solche benutzen wollen.

An der Realschule sind neun Lehrer angestellt.
... Das Gymnasium legt den Grund der gelehrten Vorbildung

die künftigen Berufswissenschafte » . Die Lehrgegenstände sind:
AkligianSlehre , deutsche , lateinische , griechische und französische Sprache,
^kdeknnst und Dichtkunst , Geschichte und Geographie , Naturgeschichte
»d Mathematik . Ferner sind noch folgende Unterrichtsfächer bei-

Mllt : italienische und englische Sprache , Zeichnen , Musik , Gymna»
und militärische Uebungen.
Der Unterricht ist auf 6 Jahre vertheilt.

, Neben den sechs Klassenlehrern befinden sich am Gymnasium ei»
^khrer für die Mathematik , ein solcher für die französische Sprache,
°e,,so für yie Naturgeschichte , desgleichen für die italienische und

^glischc Spracht . Der Unterricht im Gesang »nd Justrnmcntal-
? "sik wird von drei Lehrern , derjenige im Zeichnen von einem Leh-
kr ertheilt.

Das Lyzeum,  als die obere Abtheilung der Kantonsschnle , hat
^l dem in der untern Abtheilung gelegten Grunde weiter fortznbaucn
M dem Jünglinge die fernere wiffenschaftliche Vorbildung für die
^rnfswissenschafien oder für die gewerbliche Bernfsart zu geben.

Die UnterrichtSgegenständc des LyzenmS sind die Gruiidlehren
^Religion , Philosophie , Mathematik , Physik , Chemie und spezielle

, "sssikschichte, Geschichte mit besonderer Rücksicht aus die Kultur.
Mnvlrklung der Völker ; lateinische , griechische , französische und dcut-
^ Sprache »nd Literatur.

» Zudem wird Unterricht ertheilt in der italienischen , englischen
^ hebräischen Sprache , in der Musik , Gymnastik und in Ptilitär.

°»ngen.
Der Kurs des Lvtenms dauert 2 Jahre.

» An demselben lehren sechs Professoren »eben den HülfSlehrern
^ die letztgenannten Fächer.
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Der Zweck der theologischen Anstalt endlich ist im Allge-
meinen gründliche Bildung in den theologischen Wissenschaften , inl-
besondere aber die der Idee des Priesterthnm » entsprechende Hera »'
bildnng zum geistlichen Stande.

Der Unterricht erstreckt sich über Enzyklopädie , Apologetik
Dogmatik , Hermeneutik und Eregese , Kirchengeschichtc , Morah
Kirchenrecht , Pastoral -Pädagogik und hebräische Sprache.

Die Vortrage über obige Wissenschaften sind auf drei Zahlt
vertheilt.

An der Anstalt stnd fünf Prefefforen thätig.
Die Aufsicht über die Kantonsschule und die Theologie liegt d/l

Stndicndirektion ob , welche eine aus drei Mitgliedern des Erzst'
hungSrathcS bestehende Kommission ist . Für den musikalischen Unter¬
richt , die militärischen Uebungen und das Turnen bestehen besondrer
Aufsichtskommissionen . Zwei Rektoren , der eine für die Rcalschulst
der andere für das Gymnasium und das L«zeum , handhaben
Schulordnung und Disziplin.

Den Gottesdienst für die Kantonsschule leitet der Kirchenpräft^
Die äußere und innere Organisation der gestimmten Anstalt si" '

det sich festgestellt:
s . Durch die VollzichungSverordnung zum ErziehnngSgesetze vc»'

17 . April 1850 , revidirt den 22 . März 1851.
t>. Durch die Lchrpläne der Realschule vom 16. Herbstmonat 185^

de« Gymnasiums von demselben Datum , des LiueumS
30 . Herbstmonat 1852.

Der Besuch der Anstalt während der letzten zehn Jahre
folgender:

Zahr.
Real¬
schule.

Gym¬
nasium. zeum.

Theo¬
logie.

Im
Gan¬
zen.

1849 . . . 54 143 33 15 245
1850 . . . 80 148 37 17 282
1851 . . . 95 129 4t 26 291
1852 . . . 61 127 31 23 242
1853 . . . 54 113 29 27 223
1854 . . . 55 121 29 27 232
1855 . . . 59 114 25 23 221
1856 . . . 69 116 27 18 230
1857 . . . 57 126 33 18 234
1858 . . . 54 114 30 20 218

Hiebei sind die Gäste , deren es jedes Jahr an der Nealsrh "^
und am Lyzeum mehrere giebt , nicht mitgezählt.

Talentvollen , dürftigen Jünglingen wird die Benutzung der
tonSschule und der theologischen Anstalt durch Stipendien aus d-
Ertrage vorhandener Stiftungen erleichtert . Diese Stiftungen n" " '
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TaS vom Probst Wilhelm Meyer in Münster 1661 testirte
Kapital , welches laut Verzeig auf 1. Jänner 1858 Fr . 83,343
beträgt und dessen Zinsen zur ' Unterstützung von Theologie Stu-
direnden verwendet werden.

u . Das von Lieutenant Fortmann im Jahr 1626 gestiftete Stipen¬
dium , gegenwärtig im Betrage eines Kapitals von Fr . 37,330.
Die Stiftung des Pfarrers Jost Obertüfer in Entlebuch vom
Jahr 1647 , laut Verzeig auf 1. Jänner 1858 , bestehend in einem
Kapital von Fr . 5896.

" Da « sogenannte Stndentenalmosen , eine Fondation , welche das
Vermögen von Fr . 35,288 ausweist.
Der Stipendienfond für arme Studenten Fr . 648.

„ An « dem Zinserträge dieser Stiftungen sind alljährlich circa
bis 7000 Fr . zur Unterstützung der Schüler an den Wissenschaft¬

ern Lehranstalten verfügbar.
Ueberdicß werden seit 1853 anS der Staatskasse 300 bis 500 Fr.

e die Stipendirnng armer Realschüler zugeschossen. Die Summe,
solche jedes Jahr ebenfalls aus der Staatskasse für die Unterstützung

Studirendcn auf Hochschulen und Politechnikcn verabreicht wird,
°« räg , Fr . 4570.
i- Die Besoldungen der ordentlichen Lehrer (Professoren ) an der
^Ntonsschule und der Theologie gehen von 1600 bis 2400 Fr.

Laut Staatsrechnung vom Jahr 1857 wurden verausgabt:
^ Für das Gymnasium , Lyzeum und die theologische Anstalt
. Fr . 35188 . 84

Für die Realschule . „ 11214 . 55
^ Für wissenschaftliche HülfS - und Nebenanstalten „ 6960 . 21

Fr . ö3363 ? vv"
An diese Ausgaben liefert der sogenannte Taverianische Fond

Fr . 25,000 bis 26,000 jährlich.

2 ) Die Anstalten für allgemeine Volksbildung.
1) Die Gemeindeschulen.

a Wie die höhere Lehranstalt im Zeitalter der Reformation ent-
"std, so kamen die Elementarschulen in der Zeit der Revolution auf.

^ Vor dem Jahr 1798 fanden sich nur in sehr wenigen Gemeinden
c , Kantons eigentliche Schulen , wie z. B . in Hochtorf , wo eine

im Jahr 1740 , und in Marbach , wo ebenso eine im Jahr 1778
giftet worden war . Sonst gab es nur sogenannte Privatfchulen,
^ von fahrenden Lehrmeistern da und dort während einigen Wochen
^ ? Winters abgehalten wurden . Der Unterricht , den diese ertheilten,
s,stand im Lesen des Geschriebenen und im Schreiben ; als Lehrmittel

Ersteres wurden alte Briefe und Kopien benutzt . Ein Kind , oder
^ Erwachsener , der die Schule besuchte , bezahlte gewöhnlich einen

in der Woche , hin und wieder legten die Gemeinden dem
etwas zu.

- Nachdem durch Beschluß der helvetischen VollziehnngSbehörde
h st> 24 . Juli 1798 für den Kanton ein Erziehungsrath aufgekellt

verordnete dieser die Errichtung einer Schule in jeder Gemeinde.
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Die Kosten derselben wurden zu zwei Driltheile » durch Testen ^
Gemeinden , zu einem Drittheile durch Steuer » der Hausviter bt'
stritten . Der Gehalt des Lehrers wurde auf 80 Fr . festgesetzt »s«
der Besuch der Schule für jedes Kind obligatorisch erklärt.

Laut dem Berichte , welchen der ErzichungSrath unten » 21 - ^ "'
gnst 1801 an den Minister des öffentlichen Unterrichtes erstattete,
standen in allen Gemeinden des Landes Schulen , allein fie wnrd^
nicht von zwei Drittheile » der schulvflichtigc » Kinder besucht . Seb'
viele Eltern konnten sich mit der Einrichtnng nicht befreunden , nw
waren besonders darüber unzufrieden , daß die Jugend sollte Gedrnw
tes lesen lernen . Manchenortes glaubte man , es iäge die Absicht k>̂
hinter , eine gefährliche neue Lehre in Sachen des Glaubens zu
breiten . Erst nach und nach sah das Volk den Werth der Schult"
ei», und legte den künftigen Verordnungen keinen bedeutenden Widk^
stand mehr in den Weg . Die Hauptklage der Behörde gieng auf dt"
Mangel an ordentlichen Schulmeistern und zweckdienlichen Lokals
Fast alle Schnlstuben befanden sich in von den Munizipalitäten
mietheten Privatwohnungeu , denen es meistens an Raum , Helle
gehöriger Einrichtnng fehlte.

Als Lehrmittel wurden die von dem Pater Nlvard Kra » ^
in St . Nrban verfaßten Lehr - , Lese - und Rechuunzsbüchlcin und dt
Katechismus gebraucht.

Sämmtliche Schulen wurden in zehn Distrikte eingetheilt , derk^
jedem eln Inspektor vorstand.

Nach Einführung der MediationSakte erschienen mehrere bs
ordnungcn , welche das Untcrrichtswesen neuerdings regelten . D>
organischen Gesetze vom 2t . Jänner 1804 bestimmten , daß in ftf,
Pfarrei wenigstens eine Gcmeindcschule , und wo nöthig mehrere
gerichtet werden . Durch Beschluß vom 1l . April wurde » drei -ftw
liehe Obere » ,fseher zur Beaufsichtigung und Leitung der Schulen s»' .
gestellt , die Gemeinden zur Erbauung von Schulhausern verpflicht
und öffentliche Prüfungen , sowie die Austheilung von Preisen anst,,
ordnet . Säumige Eltern sollten für jede Woche versäumter Schulz
1 Fr . Strafgeld bezahlen.

Ein vom Großen Rathe unterm 15 . April 1808 erlassenes Gcst^
übertrug die Aufsicht über die Schulen zehn Bezirksinspcktoren »n
einem Referenten , welcher zwischen diesem und dem Erzi ' ehungSratd
das vermittelnde Organ sein sollte . Die Besoldung eines Leh^ '
wurde aus 60 bis 150 Fr . angesetzt . Die Winterschnle sollte
1 . Wcinmonat bis Ostern dauern und die Sommcrschnle an
und Feiertagen theils zur Wiederholung für die Winterschüler , tlft"
znm Unterrichte für die Erwachsenen gehalten werden.

Eine Verordnung des Kleinen Rathes vom 6 . Brachmouat
bestimmte das Nähere über den Geschäftsgang des Erziehung - rat » j
lbestehend aus dem jeweiligen Altschultbeißen , als Präsident , ^
Mitgliedern des Kleinen Rathes , dem Rektor des Gymnasiums , " ^
vier in freier Wahl zu bezeichnenden Mitgliedern geistlichen
weltlichen Standes ) über die Einthcilung der Schulbezirke , über o
spektur , Besoldung , Schulbesuch , Schulpolizc <i u s w.
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3 »i Jahr 1812 zählte der Kanton bereits 147 Geiueindcschulen,
Welche von 11,300 Kindern besucht wurden . Ueber 50 Gchulhäuscr
^h «ben sich in Ortschaften , wo früher nur gemiethete Schulst übenwarxn.
, Zwei Zahre später gab es schon 81 Schulhäuscr . Ein Jahr vor-
2̂ r , pen 11. Mai 1813, hatte der Große Rath beschlossen, daß die
^esvldung der Lehrer fortan , statt von den Gemeinden , vom Staate
""Szurichten und theils aus den Beiträgen der Stifte nnd Klöster,
.?eiks aus der Staatskasse zu erheben sei . ES ' sollte dieß aber nur
lur die Gemeinden gelten , welche ein eigenes SchulhanS hatten.

. In Folge dessen betrug die Gesammtsnnime , welche der Staat
, " l die Besoldungen der Lehrer verwendete , im folgenden Jahre
j^ ll Fr . 15,810 . Das Minimum des Gehaltes war 72 Fr . , das
^ariinum 180 Fr.

In der Zeit der Restauration wurde weiter nichts Erhebliches
das Gcmeindeschiilwcsen gethan . Ein Beschluß vom 12. Novelli¬

er I8 >9 rief der Errichtung von Musterschulen , als welche alljähr-
!' ch wenigstens acht Schulen in verschiedenen Gegenden des KanlonS
e ^ ichnet und dafür diejenigen ausgewählt werden sollten , deren Lehrer
>>rch Geschicklichkeit , Eifer und Ordnungsliebe sich auszeichneten.

Jahr 1827 wurde im Großen Rathe die Revision der Schul-
»rsttzgebliilg von 1804 und 1806 angeregt , und diese kam sodann 1830
»" Stande . Das ErziehnngSgcsetz vom 14 . Mai d . I . , welches zum
.rsten Mal alle Bildungsanstalten des Kantons tu ein Ganzes zn-
wnimenordnete und der demselben folgende „Vollziehungsbeschluß"
^°ii, Aiignst stellte acht Schnlkreise auf nnd eben so viele Schul-
"dlniissivnen , verordnete eine Staatsprüfung für die Priniarschnlleh-

(. r . regelte die Handhabung des Schulbesuches , sorgte für zweckmäßige
Erbauung von Schulhäuscrn und bestimmte den Gehalt eines Lehrers
°n zog bjz 200 Fr ., nebst einer angemessenen freien Wohnung oder

damit im Verhältniß stehenden Entschädigung . Eigenthümlich
"reu dem Gesetze ferner die Einführung eines kantonalen Lehrmittcl-

y/jagcS , eine alljährliche Preiseaustheilnng an Schüler , die
Umstellung eines allgemeinen Lektionsplanes und die Errichtung von
"hrerkonfcrcnzen.

Ein Gesetz vom 18 . Juni 1833 stellte WiederholnngS - nnd Fort-
"dnngsschulen auf.

d, Das Gemcindeschulwcscn machte auf Grundlage dieser Gesetze in
" Drcißigerjahren erfreuliche Fortschritte.

1g, 2m Jahr 1838 bestanden in den gesammtcn Schnlkreise» des Kantons
" Primärschulen , welche zusammen von 13,185 Kindern beiuchi

n . dem Lande waren 181 Winterschulen . 97 Sommer-
»nd 139 Fortbildungsschulen . Für die Besoldung sämmtlicher

' »irindeschnllehrer wurden Fr . 34,275 verausgabt.
demselben Jahre beauftragte der Große Rath den Kleinen

"»d m '" *̂ r Berathung mit Männer » von , Fache sämmtliche Gesetze
tz, Verordnungen über das ErziehungSwesen zu revidiren nnd einen

? "nrf vorzulegen , in welchem besonders auf stöbere Bildung der
Hwullehrer , auf Errichlung von Schnlfonds nnd bessere Besoldungen

«acht genoinmcn werden sollte . Der Eulwnrf wnrde
^em . v . Luzcrn.

unterm
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27 . Hornung 1841 von dem Erziehnngsrathe veröffentlicht ; aber r
gelangte nicht mehr zur Berathung . Die in Folge der Verfassung
revision von demselben Jahre eingetretene Umgestaltung der Staat"
ordnnng brachte am 14 . Christ,nouat ein ErziehnngSgesetz , welw"
den Besuch der Gcmeindeschule auf 6 Jahre festsetzte , die Besold »"»
eines Lehrers auf 120 bis 300 Fr . bestimmte , für jede Gemeinde
schule eine Schnlpflegc , für jeden Schulkreis einen Inspektor " 'sss
stellte und die Gründung von Gemeindeschulfonds anordnete , welw
letztere aber nicht in Ausführung gebracht wurde . Der Kanton würd
in 116 Schnlgcmeindca , und 26 Schulkrcisc eingetheilt.

Die gegenwärtigen Einrichtungen des GcmeindcschulwesenS bc<
ruhen aus dem Gesetze von , 26 . Wintermonat 1848 , und der Vollst ' '
hungsverordnung zu demselben von, 15. Hornung 1851.

Die Gemeindeschule soll , vereint mit dem Elternhanse , der I " '
gend die Grundlage zur religiös -sittlichen uud geistigen Ausbild »"»
geben ( 8 6 des Gesetzes ) .

Jedes bildungsfähige Kind ist von , zurückgelegten 6 . bis st" '
vollendeten 16 . Nltersjahre schulpflichtig.

Zur Handhabung des Schulbesuches sind genaue Vorschriften s*
geben (VollzichnngSvcrordnnng , § § 120 , l30 ) .

Die Gemcindeschnle theilt sich » . in die Sonimerschule für K >" ' !
der vom 7 . bis 9 . Altersjahre , 6 . in die Wintcrschule , welche d
Kinder vom 9 . bis zum vollendeten 13 . Jahre umfaßt , und c . i" ^ .
WicderholungSschule , welche die aus der Winterschnle entlassenen Sw"
ler bis zum vollendeten 16 . AlterSjahre enthält.

Keine Sommerschnle soll über 50 , keine Winterschnle über d"
Schüler zählen.

Die Sommerschule beginnt mit dem ersten Montage des Mo " " ,,
Mai , und endigt mit Ende Herbstmonats . Die Zahl der möcht"
lichen Unterrichtsstunden bekräg ! 25.

Die Winterschule dauert vom 1. November bis Anfang April"
mit wöchentlichen 30 Lehrstuuden . ^

Die Wiederhoiungsschule wird an drei halben Tagen in der
während des Winters abgehalten.

Die Unterrichtsgegenstände in den Gemeindeschulen sind : Rt
gionSlehre , Lesen , Schreiben , Sprachunterricht , Rechnen , Meist'
Zeichnen und Gesang . In den höhern Klaffen traten als erweiterst
Leseunterricht hinzu : Mittheilungen aus der Naturkunde , der O
schichte und Geographie.

Um in sämmtlichen Schulen des Kantons einen zweckmäst>fl
und übereinstimmenden Unterricht in den gesetzlich vorgeschriebe>
Lehrfächern zu erzielen , führte der Erziehnngsrath methodisch be»r"
tete Lehrmittel ein , und setzte unterm 12 . Wintermonat 1852 e>>
allgemeinen Lehrplan fest , welchem eine ausführliche Beleuchtung
gegeben wurde . Ebenso erschienen nach und nach in den von
nardirektor Fr . Dula  seit 1850 herausgegebenen „ Koufcrcnzblätst'
Anleitungen zum Gebrauche sämmtlicher Lehrmittel ' ) .

' ) Acht Jahrgänge , 144 Bogen , von 1850 bis 1858.
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Die VollziehungSverordnnng enthält auch ausreichende Bestim¬
mungen über die Prüfung , Beförderung und Entlassung der Schüler,
^ber die Handhabung der Schulzucht , sowie über die äußern Ver¬
hältnisse der Schule.
. Zu letzterer Bezichimg ist Folgendes anzuführen : Die Kosten
°kr Gemeindeschulen werden von den Gemeinden und dem Staate ge¬
meinschaftlich getragen . Die Gemeinden übernehmen die Erbau¬
ung und den Unterhalt der Schulhäuser , die Anschaffung des Schul-
heräthes und der allgemeinen Lehrmittel , sie bestreiten den Viertheil
°er Besoldungen , geben dem Lehrer freie Wohnung oder eine Ent¬
schädigung von 32 bis 4V Fr . a . W . und jährlich zwei Klafter Holz
°her statt dessen 16 Fr . a . W.

Der Staat  leistet drei Biertheile an die Besoldungen der Ge-
jneindeschullehrer . Die Privaten sind an den Kosten der öffentlichen
^dziehung nicht betheiligt ; es wird kein Schulgelv bezahlt ; die ein¬
ige Ausgabe des Hausvaters besteht in der Anschaffung der Sehnl¬
icher und der Schreibmaterialien seiner Kinder . Armen Schüler»

Las Waisenamt der Heimathgemeinde die Lehrmittel zu bezahlen.
- . Seit 1848 besteht für die Gemeinden die gesetzliche Pflicht der
in ',„düng von Schnlsonds , zu deren Aenffnung das Erziehungsgesetz

5lj sechs verschiedene Quellen anweist . Obwohl von diesen einige
M>r spärlich fließen . eine sogar verloren gegangen ist slit . s.) , so hat-

am Ende des Jahres 1852 sämmtliche Gemeinden des Kantons.
M>>t Ausnahme der Stadt Luzern , an Schulfunks , zusammen Fr . 50,805.

Im Jahr 1856 war der Bestand der Schulfvndö also beschaffe» :
Amt Lnzern . Fr . 30098 . 2

„ Hochdorf . 15428 . 44
„ Snrsee . 43070 . 79
„ Willisau . 10486 . 88

Entlebuch. „609 «.  8
In Summa Fr . 105174 . 21

^ In den Jahren 1855 und 1856
«r . 16,715 . 72.

ergab sich ein Zuwachs von

. Die Erbauung und Unterhaltung der Schnllokale ist , wie be-
Mklts bemerkt , Sache der Gemeinden . Der Bau eines neuen Schul -
Hauses wird entweder von der politischen Gemeinde beschlossen , oder

RegierungSralhe auf den Antrag des ErziehnngSratheS befohlen.
2»r die Erstellung und jede bedeutende Verbesserung der Schulhäuser
m»d i,„ H per Vollziehnngsverordnung ganz spezielle Vorschriften
Mkgebcn.
g Gegenwärtig zählt man im Kanton 120 Schulhäuser , 4 Schulen
?Md j„ Kaplaucien , 4 in Sigristenhäuser » untergebracht , 26 Schulen
funden sich — meisten ? im Entlebuch — in Privathänscrn , 2 Schn-
^ sind im ehemaligen Klostergebäudc in Werthensteiu.

Die Lehrer an den Gcmeindeschulen werden vom ErziehungSrathc
:pwählt . Die Aspiranten müssen sich einer KoukurSprüfung unter¬
theil . Die jeweilen aus dem dritten Kurse des Lehrerseminars
. '^ tretenden Zöglinge haben im Laufe des folgenden Jahres die Kou-
"^ Prüfung zu bestehen . Ob ihnen als Lehramtskandidaten nach

15'



dem Austritte a »S der Anstalt ein « Schiliftes !« auf ein Prcbejabr 5'
übertragen sei , entscheidet der Grzichlingsrath « if den Vorschlag
Volksschnldircktion.

Eine dnrch den NegierungSrath auf vier Jahre gewählte .stoiw
missten von vier Fachmännern und cinenr Mitgltede dcS Erziehuumi
ratheS prüft die Bewerber nm Lehrstellen . Ein Reglement bestiw "'
den Umfang der bei der Prüfung z» fordernden Kenntniffe und
kigkeitcn , sowie die Art und Weise des Eraitien ». Die Prüf »v!l°'
kommisston berichtet über das Ergebniß an die Volksfchuldirektisl'
anf deren Antrag der Erzichnngsrath die WahlfähigkeitSzeugs »" ,
a,Mellt . Nur diejenigen Kandidaten , welchd das Zeugniß «»beding
ter Wahlfähigkcit erhalten haben , können definitiv angestellt werde " -

Diejenigen Gemeinden , welche einen Lehrer oder eine Lehrers
selbst besolden , erhalten dadurch das Wahlrecht . Die ordentliche B'
soldung eines Gemeindeschnllchrcrö wird »ach Maßgabe der Schüfst
zahl . der Dauer der Schulzeit , der Dicnsttrene , des Dienstalters n. h
auf den Antrag des Erzieh,ingSrathed durch den RcgierungSratb F"
gesetzt . Das Minimum für eine Winter - und Sommcrschnlc betraft'
gemäß einem jüngst erlassenen Gesetze , Fr . 43V n - W . Für eine W " '
ierschulc allein 270 Fr . , für eine Sommcrschule allein 180 Fr.
dieser Besoldung erhält der Lehrer freie Wohnung oder eine E"
schädigung von 50 Fr . und zwei Klafter Holz , oder statt dessen 30v.
Alle Lehrer an Gemeindeschnlen erhalte » zu dem gesetzlichen Mj"
mum der Besoldung eine Zulage von 7>/z bis 45 n . Fr . (5  bis 30 ö.
a . W .) , je nach dem Verhältnisse , i» welchem die Schülerzahl i» . ,
Sommcrschnlc mehr als 40 , in der Winterschulc mehr als 60 betrag.
Anf eine Zulage von 15 bis 60 Fr -, welche nach der Dicnsttrcnc
Lchrsähigkcit ertheilt wird , haben diejenigen Lehrer Anspruch , wel"/
definitiv 'und bereits schon über fünf Jahre angestellt find , und "
Note „sehr gut " oder „gut " verdient haben . Änsprnch auf eine Z „
tage für das Dicnstalter haben die Lehrer , welche über zehn Ja " .
im Schuldienste des Kantons gestanden ; dieselbe ist anf 15 Fr . best,"" .,
und steigt von fünf zu fünf Jahren , bis zum 30sten Dienstjahre "

? '/ ? Fr/ (5 Fr . a . W .) Mit Rücksicht anf die Schulzeit wird dt
jenigen Lehrern , welche die Wiedcrholnngsschnle mit den Zeugnm
guten Erfolges abhalten , eine Zulage von 30 Fr . verabreicht.

Die VollziehiingSverordnnng zum Gesetze setzt die wichtig "^
Rcchle und Pflichten dc» Lehrers klar auseinander , und bestimmt
die Fälle , in welchen Entlassung , Versetzung und Abberufung
Lehrers ausgesprochen werden kann . „

Dnrch das Gesetz und die Vollzichnngeverordnung ist auch
eine Verbind,,ng der Lehrer gesorgt . ES bestehen nämlich Ko,»eAk
zc» . au welchen auch die BezirkSschullehrer Theil nehmen , zum
gegenseitiger Mitlhellnng von Erfabrnngcn , zur Förderung gk"^ jc
schaftlichcr Wirksamkeit , sowie z»r Berathung von Vorschlägen s"
Behörden . Solcher Vereine giebt es gegenwärtig 17 . Jeder vcrl"
mclt fich ordentlicher Weise vier Mal des Jahres . Jeweilen 1>u
nat Oktober treten sämmtliche Volksschullchrer zu einer KanlA
koufercnz zusammen , zu deren Präsidenten der Erzieh, »,gSrath " V,i,
Abgeordneten bezeichnet . Dieselbe wird jedes Mal mit einer k,» i
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ß°t!esdienstlicheii Feier eröffnet . An derselben nehme » auch die Mit-
Aieder der Volksschuldirektion , der Kantoualschnlinspcktor und die
Mitglieder der Schnlkouimissione » Theil . Die Geschäfte werden durch
°c„ Berstend und die Abgeordnete » aller KreiSkonferenzcn vorbereitet,
si» den regelmäßige » Geschäften gehört die Berichterstattung über

Gang und die Leistungen der einzelnen Konferenzen , im Wettern
Werden „die Mittel zur Förderung des luzernischeu Volksschulwesens"
Mathen und die beschlossene» Anträge nebst einem einläßlichen Be¬
ichte über alle Verhandlungen dem Erziehungsrathe eingereicht . Die
Aderigen Erfahrungen beweisen , daß diese gesetzlichen Konferenzen
Klebend und einigend auf die Lehrerschaft und fördernd auf den
^>a»g des öffentlichen ErziehungSwesenS wirken.
- Eine besondere Verbindung besitzen die Lehrer in dem „ Lehrer -,
Wittwen - und WaisennnterslützungSvcrcin " . Dieser besteht seit 1835
^ >d zählt gegenwärtig 200 Mitglieder . Der Beitritt ist freigestellt.
Ar Staat unterstützt den Verein mit einem jährlichen Beitrage von
Mo Fr . Das Vermöge » des Vereines betrug auf 1. Januar 1858
§r . 30,923 . 43Rv . Die Aufsichtsbehörden über die Gemeindeschulen
"the unten.

Außer den Gemeindeschulen bestehen im Kanton 58 Arbeitsschulen
M die weibliche Jugend ' ) . Sie haben den Zweck , die Mädchen zu

im häusliche » Leben vorkommenden Handarbeiten zu befähigen.
Ae Errichtung solcher Schulen ist Sache der Gemeinden odcrPriva-
A - Staat leistet einen jährlichen Beitrag von 30 bis 70 Fr.
A die Besoldung der Lehrerin . Wo eine solche Anstalt besteht und
°°m Staate unterstützt wird , sind alle Mädchen von, 13 . bis 16 . AI-
'drsjahre zum Besuche derselben verpflichtet.
. In Hitzkirch und Willis «» befinden sich Arbciis - und Fortbil-
-Agsschule » für Mädchen , wo neben den Handarbeiten auch der
Schulunterricht fortgesetzt wird . Gemeindeschulen für Mädchen unter
Airerinnen sind in Lnzern , Sursee , Münster , Root und Hochdvrf.

allen ander » Gemeinden des KanionS kommt eine Klaffcntrcnnnng
^ Gemcindeschnle nach den Geschlechtern nicht vor.

Der Kanton mit 110 politischen Gemeinden ist in 20 Schulkreise
162 Schulgemeinde « eingetheilt , welche zusammen 439 Schulen

!Mcn , nämlich 190 Sommerschnlen , 212 Wintcrschulen und 37
'Mhrcsschulcn.

Diese Anstalten wurden im Jahr 18^ /ss von 10,568 Knaben und
Mädchen , zusammen von 20,120 Kindern besucht . In den 93

A 'cderholungsschulen befanden sich 1658 Schüler , in den 53 Nrbeits-
'Auleu 2058 ' Schülerinnen.

Es crgiebt sich hieraus , daß 23,836 Kinder , also mehr als der
!. ufte Theil der Gesammtbcvölkerung des Kantons fnach der Volks-
Ml,,ug pom Jahr 1850 Seelen 132,843 ) die öffentlichen Kemeinde-
miiilanstalten besuchen - Es kommen demnach auf 100 Einwohner
""hezn ig Schüler.
„ Von den Gemeindeschulen der Hauptstadt Luzern erwähne » wir
°ch insbesondere , daß dieselben JahreSschulen sind , bestehend aus je

Im Jahr 1853 waren es erst nur 16 , im Jahr 1857 bereits 46.
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siebe» Klassen für Knaben und snr Mädchen . Die untern Klasse»
haben Paralellabtheilnngen . An der Spitze der Lehrerschaft der Kiw-
benschnlen und der Mädchenschulen stehen zwei Direktoren , welaff
zugleich den Nciigionsnnlerricht ertheilen »nd geistlichen Stande»
sind . Die Lehrer an den Knabenschulen beziehe » eine Besoldung vo»
1300 bis 1500 Fr . Die Lehrerinnen a» den Töchterschulen Habs"
600 bis 800 Fr . Gehalt , nebst 160 Fr . für WohnungS - und
entschädignng.

Die Knabenschulen werden gegenwärtig von 552 Schüler » be¬
sucht . Im Jahr 1840 waren eS 374 , im Jahr 1807 nur 132.

Die Mädchenschulen zähle » gegenwärtig 543 Schülerinnen.

2 ) Die BezirkSschnlen.
In Snrsee , Münster und Willisan befanden sich seit frühes

Zeiten Lateinschulen , welche stiftungsgemäß von Kaplänen oder
nannten Schulherren gehalten wurden und die Schüler z»m Eintritt
in die dritte Klaffe des Gymnasiums vorbereiteten . Solche ProgV"
nasialschnlen sind gegenwärtig noch in Snrsee und Münster . .

Die organischen Gesetze vom Jahr l804 (8 1ä2 ) verlangten «>
Einführung von Amtsschulen : sie kamen aber niemals zu Stande.

Dagegen finden sich im Jahr 1812 gehobene Volks - oder Sein"
darschulen in Luzern , Snrsee , Willisa » und Münster . ,

Am 6 . Mai 1813 brachte der Kleine Rath dem Großen ein»
Gesetzesvorschlag ein , nach welchem „im ganzen Kanton , wo es sch>"
lich und ohne zu großen Kostenaufwand geschehen kann " , je in eins'
Umkreise von zwei Stunden eine Mittel - oder Sekundärschule erlis¬
tet werden sollte . Die Absicht war , 21 solcher zu errichten da,
es thnnlich die Kaplaneivfründen dafür zu benutzen , im klebrigen E
die Sekundarlchrer vom Staate aus zu besolden.

Auch dieses Projekt kam nicht zur Ausführung.
Erst das Gesetz von 1830 führte solche Anstalten auf d>

Lande in 's Leben . Gemäß demselben wurden 11 Sekundärschulen am
gestellt , der Besuch derselben jedoch für nicht verbindlich erklärt »
die Besoldung eines Lehrers auf 240 bis 400 Fr . a . W ., nebst ft »'
Wohnung oder einer Entschädigung dafür , festgesetzt . „

Jm Jahr 1830 bestanden 19 Sekundärschulen mit 446 Schulz
Das Gesetz vom Jahr 1841 änderte wenig an der Organisat ' -

dieser Anstalten , erhöhte aber das Minimum des Lehrergehaltes «
300 Fr . a . W . «

Gegenwärtig Ist der Kanton in folgend « 20 Schnlbezirke ctng
theilt , die nach ' der Ortschaft , in welcher sich die BezirkSschnle "
findet , benannt sind:

1) Luzern ' ) ,
2 ) Malters , Gründung der Schule 7 . Oktober 1836,
3 ) Root , Gründung der Schule 1833 und später 13 . Oktober 1b
4) Hitzkirch '-) , Gründung der Schule 14 . August 1830,

' ) Die zwei untersten Klaffen der Realschule vertreten die BezirkM^
für die Stadtgemeinde Luzern . , ,
In Hitzkirch und Neiden waren schon 1825 auf Privatwegen hob
Knabenschulen errichtet worden.
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5 ) Hochdorf , Gründung der Schule 16 , September 1831,
6) Roihenburg
7) Großwangc » » ,
8) Münster '
9 ) Rnswil » „

10 ) Sempach
11 ) Surfte . .
12 ) Triengen ' ) „ .
13 ) Altishofen (früher Schütz)
14 ) Zell (früher seit 14 , August 1830 Großrielwil ) Oktober 1858,
15 ) Neiden , Gründung der Schule 14 , August 1830,

14 . August 1830,
7 , November 1835,

21 , August 1829,
1t . August 1830,

7 , November 1827,
28 . Zuni 1822,
12 . November 184 >,
8 , November 1841,

16) Weggis
17 ) Willisau
18) Entlebuch
19) Schüpsheim
20 ) Escholzmatt

November 1852,
14 . August 1830,
26 . Oktober 1836,
30 , Oktober 1852,
15 , Dezember 1841,

Diese Bezirksschulen , Luzcru ausgenommen , zählten im Schill¬
er l8 « /z ? 415 Schüler,
, Laut Gesetz (K 12 ) hat die Bezirksfchule den Zweck , die in der
^emeindeschule erworbene Bildung fortzusetzen und die Zugend für
^n bürgerlichen Beruf , sowie für höhere gewerbliche oder wisscn-
^aftliche Bildung vorzubereiten.

Die Unterrichtsgegenstände sind : ReligionSlehre , deutsche und wo
Möglich französische Sprache , Arithmetik , Buchhaltung , Meßkunde,

BildnngSstufe angemessener Unterricht in der Naturkunde , mit
"kftnöerer Rücksicht auf Landwirthschaft inid Gewerbe , Geographie
»>id Geschichte , mit Belehrung über dle bestehenden bürgerlichen Ein-
^'chtungen des Vaterlandes , Schönschreiben , Zeichnen und Gesang.
,. Die Schulen haben einen zwei - oder dreijährigen Kurs , Die
Ehrliche Unterrichtszeit ist auf 40 Wochen zu 30 Stunden angesetzt,
"» rd aber an den wenigsten Orten innegehalten,
, Der Eintritt in die Bczirksschule geschieht freiwillig . Er wird
w der Regel denjenigen Schülern gestattet , welche das 13 , Altersjahr
t»rbckgelegt und in der Gemeindeschule geleistet haben , was der all-
iftmeine Lehrplan für die obere Abtheilung der dritten Klaffe vorschreibt,
,> Die innere Organisation der Bezirksschulen soll , laut einer von,
Azfthungsrathe erlassenen Schlußnahme , revidirt und in Uebercin-
NMniung mit dem Verbesserungen des Unterrichtes der Gemcinde-
ichulen gebracht werden.
^ Die Handhabung des Schulbesuches geschieht nach den für die
^tnieindeschulcn aufgestellten Vorschriften . Die Gemeinde , in wel-
?>er die Bezirksschule errichtet ist , sorgt für die Herstellung , Untcr-
?"ftung und Beheizung des Schullokales , und verabreicht dem Lehrer

Klafter Holz oder eine Entschädigung von 16Fr . a . W - , weist
«ine Wohnung an oder giebt ihm dafür 50 Fr , a , W, , und sorgt

'Ur die Bedürfnisse der Schule überhaupt . An diese Lasten haben
u°cr sämmtliche Gemeinden des Schulbczirkes beizutragen.

' ) Seit 1830 war die Sekundärschule in Büron , wurde dann unter
obigem Datum nach Triengcn verlegt.
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Der Staat befreitet die Besoldungen , je 750 Fr . für einen Leb-
rer , nebst gesetzlichen Zulagen für Dienstalter , Lehrtüchtigkeit , Schul¬
zeit ii , s , w.

Die Aufsicht über die Gemeinde « und Bezirksschu-
len führen:

» . Die Volks fchuld irektion , eine aus der Mitte des Erzir-
hungsrathes gewühlte Kommission von drei Mitgliedern , welche
die Angelegenheiten aller Anstalten für allgemeine Volksbil¬
dung leitet,

b . Der Kantonalschulinspektzir , welcher von dem RegierungS-
rathe für eine Amtsdaner von 4 Jahren gewählt wird . Er be¬
aufsichtigt das ganze Volksschulwesen , besucht alle 2 Jahre
wenigstens ein Mal alle Schulen des Kantons , steht mit de»
Schulkommissionen in Verbindung , vollzieht die Weisungen und
Beschlüsse des Erziehungsrathes und erstattet diesem Bericht über
den Gang und Bestand des Volksschulwesens , Er sorgt für Ein¬
heit und Planmäßigkeit im Unterricht , und macht der Behörde
für die Wahl der Lehrmittel Vorschläge . Er wacht über genaue
Pflichterfüllung der Schulkommissionen , Pfarrer und Gemeinde¬
behörden.

Der Schulinspektor ist zugleich für das Volksschulwesen Refe¬
rent am Erziehungsrathe , und zwar , wenn er nicht Mitglied
desselben ist , mit berathender Stimme.

c . Die Schulkommissionen , von welchen je eine für jeden der
20 Schulkrcise des Kantons aufgestellt ist und aus drei Mit¬
gliedern besteht , welche von , Regierungsrathe ernannt werden
Die Schnlkoinmission beaufsichtigt alle Lehranstalten des Schui-
kreises , sowie die Verwaltung der Schulgüter und Schulkaffen,
und vollzieht die Aufträge der VolkSschuldirektion . des ErziehnngS-
rathes und des KautonalschnlinspektorS , Ihre Aufgabe ist dui«
eine besondere Instruktion bestimmt ( Vollziehungsverordnung 8 § iu
bis 23 ) . Jedem ihrer Mitglieder bezeichnet sie nach einer jähr¬
lich zu erneuernden Gintheilung diejenigen Schulen , welche das¬
selbe besuche » soll . In der Eigenschaft als Inspektor ist eiu Schw-
komkommisiär verpflichtet , jede der seiner speziellen Aufsicht unten
stellten Schulen während des Sommer - » nd Winterkurses je drc>
Mal zu besuchen , den jährlichen Prüfungen beizuwohnen n »d
nach diesen einen durch die Schulkonimission an den Erzlehungb-
rath gelangenden Bericht abzufassen . Jede Schulkonimission er¬
hält zur Bestreitung der Auslage » ihrer Mitglieder eine Ent¬
schädigung aus der Staatskasse,

<4, Der Pfarrer , Diesem liegt ob , die Schulen seines Kir <h-
sprengels öfters zu besuchen , den religiösen Unterricht zu leite»
und den Lehrer in seinem Wirken und in der Handhabung der
Zucht und Ordnung unter den Schülern zu unterstützen , Jed^
Jahr erstattet er der Schulkommission zu Handen des Erziehung - -
r :hes oder unmittelbar an diesen einen Bericht über den religiö¬
sen » nd sittlichen Zustand der Schüler.
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- Das Oekonomische der Schulgcmeinden wird durch die betreffcn-
Gemeinderäthe besorgt , deren Schulrechnungen von den Schul-

°»nnissivnen geprüft und dein Erziehungsrathe übermittelt werden.

Ausgaben des Staates für die Gemeinde - und Bezirksschnlen.

1848. 1852. 1857.

Fr. Rp. Fr. Rp. Fr. Rp.
M den Kantonalschulinspektor .
"uischödî iing an die Schulkom-

misflonen.
^lsoldunq der Gemcindeschuliehrcr

2427 98 932 _

1485 71 1900 2000
54450 70 59871 73 67742 10

in . „ „ Bezirksschullehrer . 8257 15 12290 21 13879 —
'Olitrag an die Schulen von Ln-
!,> zern und Sursee . . . . . . 6571 43 7928 55 8595 43
tzlitrag an die Lchrerkonferenzcn
^utschnpjgnng an die PrüfungS-

kommisston.
weibliche Arbeitsschulen . .

^rschiedenes . .*

541 86 774 1

160 75 145
703 16 3078 24

970 90 701 32 243 40
71735 89 86525 59 97189 18

I besteht ein „allgemeiner Erziehungsfond" , laut Verzeig auf
> Jänner 1858 , von Fr . 80,608 21 Rp . Der Zinsertrag desselben
^3524 , sowie die Hälfte der 7 Prozent des GroßzehntenS, Fr . 11,857
^ 'Up. . werde» znr Bestreitung der Kosten des Volksschulwesens ver¬

ludet. Außerdem werden HIefür noch verwendet:
^ Ein Beitrag anS der geistlichen Kasse . . . . Fr . 15000. —

Ein soichcr von den zwei noch bestehenden Frauen-
klöstcrn . . 2500 . —

Ein Beitrag aus dem Fond der aufgehobenen
Franziskanerklöster . „ 11000. —

... .Aus  diesen Beiträgen und dem Grziehungsfond kam demnach dem
g"" fschulwese» im Jahr 1857 die Summe von Fr . 43,681 zn. Das

°rige wird aus der Staatskasse bestrittcn . >
Nach dem BcsoldnngSetat für das Jahr 1858 wurde » ausgegeben:

I-

Fr . 67663
. 22179

Für die Gemeindeschullchrer
Daran vom Staate . .

> und von den Gemeinden
- Für die Bezirksschullchrer .
' An Beiträge » an die Stadtschulen in Lnzcn

- und an die Schulen in Snrsee
' An die Töchterschule Hitzkirch

Fr . 89842.

13719
8000
1570
144

Total Fr . 113275

lern Besoldungen der Lehrerinnen an den Mädchenschulen in Lu-
^ werden aus dem Ursnlinerfonde und von der Gemeinde , diejcni-

Lehrerinnen in Münster und Sursee zum Theil von den re>
"wen Gemeinden ausgerichtet.



3) Das Lehrerseminar.

Die erste Lehrerbildungsanstalt des Kantons war im Kloste'
St . Urban , wo vom Jahr 1799 an die Patres Nivard , Kraner nist
UrS Viktor Brnnner die auf Anordnung des helvetischen Direktoriums
errichtete „Normalschule " leiteten . Die Lehrkurse dauerten alljährli«
drei Monate und waren besonders für »angehende " Lehrer bestimmt'
Im Jahr 1806 wurde das Institut nach Rnswil verlegt und z>m>
Oberlehrer Kaplan Meyer von Willis «» ernannt ; drei Jahre später
kam cS in die letztere Stadt »nd endlich im Jahr 1812 nach Lnzcr »'
Hier wurde jedes Jahr von mehrern Schulmännern ein LehrkurS g' *
geben , welcher gemeiniglich vier bis acht Wochen dauerte . Erst >»'
Jahr 18t9 wurde die Anstalt eigentlich eingerichtet , für dieselbe e>»
Reglement erlassen und ein Direktor aufgestellt.

Die Kurse dauerten von da an je drei Monate im Jahr . Ei »'
bessere Organisation erhielt das Seminar durch die Gesetzgebung voM
Jahr 1830 . Die BildungSzeit der Kandidaten wurde auf drei Kinss
von je vier Monaten erweitert ; für schon angestellte Lehrer wurde»
RevetitionSkurse eingeführt ; der Unterrichisplan erhielt eine zween
mäßigere Einrichtung , n»d neben dem Direktor arbeiteten noch vie>
Hilfslehrer.

Die Bewegung des Jahres 1841 zertrümmerte die Anstalt.
Regierung schloß dann einen Vertrag mit dem Abte von St . UrbaM
laut welchem das Seminar in diesem Kloster angebracht wurde . H >' '
verblieb es bis zum Jahr 1847.

Seit dem 1. Mai 1849 befindet ssch das Lehrerseminar in Rath*
Hausen unter der Direktion von Franz Dula . . ,

Das ErziehungSgesetz vom 26 . Wintermonat 1848 giebt die !' '
Anstalt die doppelte Bestimmung , einerseits „zum Lehramt « geeign ' t
und gehörig vorbereitete Jünglinge theoretisch und praktisch zu Leb
rern für Volksschulen zu befähigen " , und anderseits „ bereit « ang'
stellte Volksschullehrer fortzubilden ." ,,

Zur Heranbildung der Lehrer hat das Seminar einen dreijäht 'l
gen Kurs und drei Klaffen . Die eintretenden Zöglinge müssen d^,
16 . Altersjahr zurückgelegt »nd wenigstens einen zweijährigen Kw,
in der Bezirksschule durchgemacht haben . Die UnterrichtSgegenstä »"
find : Rcligiouslehre , Pädagogik und Methodik mit praktischer Ueb»^
im Schulhalten , deutsche Sprache , Mathematik , Naturkunde
besonderer Beziehung auf Land - und Forstkultnr , Geschichte und
graphie , vaterländische Volkskunde , Schönschreiben , Zeichnen »h
Musik . Bei der Behandlung aller Lehrgegenständ « wird bestä »» »
ank die künftige Bestimmung der Zöglinge Rücksicht genommen »»
insbesondere auch ein genaues Verständniß der obligatorischen L' h
Mittel und Sicherheit und Gewandtheit in der Anwendung bers ' «»^
angestrebt . Zur praktischen Uebung der Zöglinge i « der Meth »°
wird die nahe gelegene Schule in Gmmen benutzt.

Der Unterricht wird von dem Direktor , welcher das Seminar
wissenschaftlicher und diSziplinarer Hinsicht leitet , zwei Hauptlehr ' ^
und drei Hülfslehrern ertheilt . Einer der beiden Hanptlehrer ist ^
bischöflich admittirtcr Geistlicher , welcher den Religionsunterricht ""
den Gottesdienst besorgt.
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- Das Seminar ist auf Grundlage eines Konvikies eingerichtet-
^i » Lehrer der Anstalt besorgt die Oekonomic und die Buchführung!
zsde Haushälterin hat die specielle Aufsicht über Küche , Keller n . s. w.

Haus - und Gartenarbeiten werden von den Zöglingen selbst
"" richtet.
. Die Seminaristen bezahlen ein wöchentliches Kostgeld , welches

GrziehungSrath jcweilen für die Dauer eines Jahres festsetzt,
dürftige Zöglinge werde » durch Ermäßigung des Kostgeldes unterstützt.
- In der Regel wird jedes Jahr ein monatlicher UcbungSknrS für
"" eits angestellte Lehrer abgehalten . Zur Theilnahme an einem sol-

sind alle Lehrer verpflichtet , sobald sie von der Volksschi,ldirek-
"°n einberufen werden.

Das Seminar wird durch die Volksschuldirektion beaufsichtigt.
, Bis zum Herbste 1858 sind 124 Zöglinge aus der Anstalt ent¬
eisen worden.

Die Kosten der Anstalt betrugen:
1849 Fr . 9092 . 22
1852 . 13034 . 73
1857 . 10827 . —

4) Die Taubstummenanstalt.
„ Im Kanton Luzeru blieben die Taubstummen länger als in den
Antonen Bern und Zürich vom Staate unbeachtet und einzig der
^ " ge und Verantwortung der Familie überlassen.
, Der erste Versuch , wenigstens Einzelnen dieser Unglücklichen

Melihc Bildung zu geben , geschah durch den Arzt Peter Richli i«
Miswil , welcher im Jahr 1825 eine Privatanstalt in seinem Haus»
"ichtctc , die aber nur ein Jahr lang Bestand hatte.

Später fühlte sich Herr Joseph Grüter , Kaplan i » Mcnznau,
^geregt , sich dieser verlassenen Menschcnklasse mit warmem Eifer
Annehmen . Er gründete im Jahr 1834 ein Institut , welches bald

Interesse der Behörden und menschenfreundlicher Privaten auf
N zog und mannigfacher Unterstützung sich erfreute . Im Jahr 1839
m " gab die Regierung dem Vorsteher der Anstalt ein amtliches
^ " zeichniß der Taubstummen des Kantons , anS welchem sich ergab,
, v 571 solcher sich vorfanden , von denen 250 >) als bildungsfähig
Ater 20 Jahren angegeben wurden . Dieß veranlaßte die Behörde,
"n . Großen Rathe den Antrag zur Errichtung einer Kantonaltaub-
L>d>»>cnanstalt einzureichen . 6 . Jnni1840 . Dieser Antrag wurde zum
Abschlüsse erhoben , der Beitrag des Staates auf 6400 a . Fr . veran¬
lagt und den Eltern und Pffegeltern taubstummer , bildungsfähiger
Minder zur Pflicht gemacht , „denselben gleich den vollsinnigcn Kindern

nothwendigen Unterricht in der Religion und den im Leben erfor¬
schen Kenntnissen und Fertigkeiten «»gedeihen zu laßen ."

Ein im Jahr 1852 aufgenommene » Berzeichniß zeigt nnr 155 Taub¬
stumme , s. Bd . I , S . 153 . In dem Maße haben sich die Taub¬
stummen schwerlich vermindert . Es ist dort bereit » bemerkt worden,
daß die Eltern oft taubstumme Kinder verheimlichen , um der Pflicht
sie bilden zu lassen überhoben zu sein.



Die Anstalt wurde in den Räumlichkeiten des ehemaligen Kloster -̂
Werthenstei » untergebracht und am 16 - Wintermonat 1840 eröffnet-
Seit dem 6 . März 1847 befindet sich dieselbe in Hvhenrain , welche/
sich durch seine günstige Lage vorzüglich zur Bildungsstätte der taub'
stummen Jugend eignet . ,

Die BollziehnngSverordnung vmn 22 . März 1851 stellt der Nnstao
die Aufgabe , „den bildungsfähigen taubstummen Kindern des Kantone
eine ihrer geistigen und bürgerlichen Eigenthümlichkeit angemessen^
Erziehung zu geben und sie zugleich in den elementaren Unterrichts
gegenstäneen so weit zu führen/daß sie ihren Obliegenheiten in kirn!'
iicher und bürgerlicher Beziehung mit Bewußtsein nachkommen könne ».

Die Unterrichtsgegenstände sind : Religionslehre , Lesen , Schrei
den . Rechnen , Zeichnen und Handarbeit.

Unerläßliche Bedingungen znr Aufnahme sind Bildungsfähigkeit'
Sittlichkeit und befriedigender Gesundheitszustand . Die Zögling
treten gewöhnlich zwischen dem vollendeten 10 . und 16 . Altersjahr e>»
und bleiben je nach Umständen 2 bis 3 Jahre in der Anstalt.

Die pädagogische Leitung liegt dem Direktor ob , welcher zuglei^
erster Lehrer ist und von zwei Hülfslehrcrn unterstützt wird . Ei »^
der Lehrer wird vom Erziehungsrathe als Oekonom bestellt.

Die Volksschuldirektion überwacht die äußern Einrichtnngen ; der
Kantonalschulinspeklor führt die spezielle Aufsicht über den inner»
Gang der Anstalt , und leitet die öffentliche Jahresprüfung.

Gegenwärtig befinden sich in der Anstalt 25 Zöglinge , 11 K »»'
ben und 14 Mädchen . .

In der ehemaligen Privatanstalt zu Menznau wurden von It" /
bis 1840 38 Zöglinge gebildet , und 29 mußten wegen Unfähigkeit e»^
lassen werden : in der öffentlichen Anstalt befanden sich von 1840 b>-
18öi > 153 Zöglinge , von denen 80 gebildet , 73 aber theils weg?»
Unfähigkeit , theils wegen Kränklichkeit entlassen wurden.

Seit 1850 bis 1859 traten in die Anstalt 117 Kinder eini Ve»
diesen verblieben in der Anstalt 91 , hingegen 26 mußten wieder e»'
lassen werden . ' „

Der Staat verausgabte für die Taubstummenanstalt im Jahr 16^
Fr . 6288 78 Rp ., im Jahr >852 Fr . 5310 und im Jahr 1857 Fr . 53S»

Die Aufsicht und
unter der Oberaufsicht
übertragen ( Staatsverfaffuug § § 66 bis 68 ) . Derselbe besteht
fünf Mitgliedern des weltlichen und zwei Mitgliedern des geistiüm'
Standes . Dieselben werden vom Großen Rathe auf den Vorschi ?»
des Regien »,gern thes gewählt . Die geistlichen Mitglieder »«09
aus der von dem Bischof « admittirten Kqntonsgcistlichkeit genonin » .
werden . Der Große Rath bezeichnet aus den weltlichen Mitglieds
den Präsidenten des Erzichungsrathes . Alle drei Jahre befindet 9"
annäherungsweise die Hälfte derselben im Austritt.

Der ErziehungSrath wählt aus seiner Mitte : . ,,
» . Die Volksschuldirektion , welche die Angelegenheiten aller Anst»

tcu für allgemeine Volksbildung leitet.

Leitung des gestimmten ErziehungSwesenS >!''
des RegierunqSrathes , einem ErziehungSralv
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h. Dic Stndicndirektion , welche sich mit allengAngeleqenhcitcn der
Anstalten für höhere wissenschaftliche Bildung befaßt.

.. Im Jahr 1857 beliefen sich die GcsammtanSgaben des Staates
lur das Schulwesen auf Fr . 163,733 19 Rp . Hiebei sind die Leistun-
8e„ des Taverianischen Fondes an die wissenschaftlichen Lehranstalten
"nd diejenige» des NrsnlincrfondeS an die Mädchenschulen der Stadt
^Zcrn nicht Inbegriffen.

Da sich das Budget der StaatSanSgaben um die Summe von
^00,000 Fr . bewegt, so machen somit die Kosten für das Erzichnnas-
wcsen den fünften Theil derselben aus.

, Privatcrziehungsanstaltcn giebt es im Kanton keine. Hingegen
fkstcht scit N^ jahr 1859 eine schweizerische RcttungSanstait für ver¬
wahrloste Knaben katholischer Konfession anf dem Hofe Gabcldingcn

Sonncnberg , eine Stunde von der Stadt Lnzcrn entfernt . Die-
lklbe wurde von der schweizerischengemeinnützigen Gesellschaft be¬
kundet . Dic zu diesem Zwecke im Jahr 1856 eröffnete Sammlung
Wn> Beiträgen stieg bis im Herbst 1858 aus Fr . 93,009 Vorsteher

Anstalt ist Eduard Bachinanu von Winikon.
, In den Dreißigerjahrcn bestand eine Zeit lang eine Privatcrzie-
wingsanstalt im Schlosse zu Willisan unter einem Herrn Fröbel aus
-vcntschl-ind.
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Vierter Abschnitt.

Wie Kirche.

1) Geschichte der Kirchcnlehre.
» . Einführung des Christenthums.

Wenn auch an mehrern Orte » des Kantons römische und ab'
helvetische Alterthümer aufgefunden wurden , so fand man doch bezi>!?'
Uch des römisch -heidnischen Gottesdienstes nur wenige Spuren , N"'
z. B . die Merkurstatue bei Ober -Ebersoil ss , Bd . I , S , 34 ) ,

Ob in unserer Gegend , welche , wie aus Ortsnamen und Funds ''
geschloffen werden kann , vor und während der römischen Herrschst !'
immerhin wenn auch sehr spärlich bewohnt war , schon zur Römers
Christen waren , bejahen keine zuverläßigen Denkmale , Zumal
kleine des Christenthums aus der römischen Zeit wurden keine am
gefunden . Doch wenn das Land überhaupt einigermaßen öewoh",
war , so könnte man es vermuthen . Wir wissen , daß der hl , Irenas
von Lyon aus seine Glaubensboten durch Helvetien entsendete.
wissen , daß damals überall um und an den äußern Punkten Helf"
tiens Christen waren . Wir wissen , daß in Windisch , von wo sl"
Verbindung mit dem beutige » Kanton Lnzern mittelst der Neuß n . s ^
leicht war , ein Bischofssitz blühte . Wir wissen , daß die römisch^
Soldaten an den Grenzen LuzernS , in Pfefsikon , Winikon n , s-
Standquartiere hatten . Wenn auch nicht geradezu anzunehmen '!r
daß die im Heere dienenden christlichen Soldaten die Religion Zrl'
verbreiteten , so schlugen die nachkommenden GlaubenSbvtcn gar ger>'
die Straßen der Heere ein . Daher ist zu vermuthen , daß schon '
der Nömerzeit besonders der Neuß und Sur nach Christen wohnte ' .
Daß aber damals ein Beat , ein Schüler des hl . Petrus , in unsers
Gegend das Heidcnthum ausrottete , hält die neuesten Forschung^
nicht aus . Eben so unbegründet ist das Wort Cysat 'S : „Luzern ha"
schon zur Zeit des Attilla den christlichen Glauben empfangen . "

Die seit Ende des dritten Jabrhnnderts einfallenden Völker , ^
sonders die Alemannen zwischen den Jabrcn 407 bis 412 , zerstör »,,
auch in unsern Gegenden Alles . Und wenn hier Christen waren,
mochte » sie sich wie anderwärts in die südlichen höher » Gegenden d' .
Kantons hiugestüchtet haben , wie denn eine alte Sage flüchtige Ehrst»
in den Klüften von Romoos sich ansiedeln läßt . , ,,

ES läßt sich nicht wohl anders annehmen , als daß auch im
männlichen Luzernergebiete unter den fränkischen Königen das Christi
ihuin sich verbreitete , wie die Ansicdlungen zunahmen,
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Aber auch die Glaubensboten dieser Zeit sind nicht bekannt.
Dir haben keine zuverläßige Spur , daß die , zumal im östlichen
Nnd nördlichen Theile des heutigen Schweizerlandes , wirkenden Mis-
l>«i>Lre , daß Pirmin und Fridolin , Gall und seine Gefährten , oder
star , wie auch behauptet wird , Fclir , Regula und GrsuperantiuS,
wldie Kilian und Alban , welche um das Zahr 425 in der Gegend
dv» Willisau wirksam gewesen sein sollen , unsere Gegend betraten.
Ebenso »»erwiesen ist , daß Martin von Tours durch unsere Gegend
Leiste. Die Thatsache aber , daß derselbe Bischof Martin der Patron
w vieler und gerade der größte » und muthmaßlich ältesten Kirchen
Unsers Kantons ist , daß auf den Namen des hl . Gall ebenfalls viele
Archen geweiht sind , möchte uns den Schluß nahe legen , daß Schli¬
er ,,»d Verehrer beider HI. Männer , und zwar nicht lange nach ihrem
Ableben, unsere Gegend christianisirten . UebriaenS wiederholen wir:
^Ne lichte Spur von der Einführung des Christenthums auch nach
der Völkerwanderung haben wir nicht . Soweit wir in das graue
Derthnm zurückzublicken vermögen , finden wir die ReligionJesu
Aon bestehend . Man kann also sagen : in Luzcrn ist die christliche
Aligion so alt , daß Niemand wissen kann , wann die erste christliche
Kirche aufgebaut wurde . Die ältesten Erinnerungen aber LeS Chri-
^nihnms in unserm Kanton sind wohl folgende : Zn einem alten
^ährzeitbuche in Willisa » kommen altgothische Namen vor . Vor dem
M,r 695 , welches das mnthmaßliche Stiftungsjahr des Klosters im
Hof ist , soll an derselben Stelle schon eine dem hl . NiklauS geweihte
Kapelle gestanden sein . Die Stiftung von Bcromünstcr fällt um das
'" hr 720.

b . Rcformativnsversnche.

. .. Ungetrübt erhielt sich von seiner Einführung an der chrislkatho-
mche Lehrbegriff viele Jahrhunderte hindurch , und wenn wir nnbe-
"-btet lassen , ob nach der Behauptung einiger die Lehren des Arnold

BreScia auch im Kanton Lnzern Anhänger hatten , so können wir
Insten. daß Nichts für die Geschichte des Lehrbcgriffcs Merkwürdiges
plannt geworden , bis auf die Zeit der Reformation des lk . Jahr-
MiidertS .' Diese aber brachte mit dem Versuch , sich auch hier Gel-
"">g z„ verschaffen , einige Gährnng hervor.
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, Wie es auch in Lnzern nicht an jenem Stoffe fehlte , der anders-
?o die Reformation hervorrief und beförderte , ko gab es auch hier,
"-sonders unter den Geistlichen , Männer , die im Sinne der Nene-
A >g wirkten . Der wichtigste Reformator in Lnzern war Oswald
Ahconius iGeißhüSler ) , seit 1520 als Schulmeister an der SliftS-
Mle j,n Hof angestellt , ein Mann von vieler Kraft und .Gelehr-
Akeit , ein vertrauter Freund Zwingli 'S , mit welchem er in stetem
h -ü'fwechsel stand . Seine Stellung als Schulmeister und Gelehrter
-duyte er , um , wenn auch nicht mit Klugheit und Zurückhaltung . doch
"Kraft die Reformation zu bethätigen . Zn den beiden Chorherren

der Stift im Hof , Johann Tylotektus (Zimmermaun ) und Zost
n " ch»ieier , gewesenem Pfarrer in NnSwil , welche zugleich mit ihm
ŝ ngli 's Schrift an den Bischof in Konstanz in Betreff der Abschaf¬

fst der Priestcrehe unterzeichnet hatten und in heimlicher Ebe



lebten , hatte er Freunde seiner Ansicht und Gehülfen seines Wjrkcn^
Auf dem Lande stimmte » mit diesen Männern offenkundig überew
Wolfgang Schatzmann aus St . Gallen , Frühmeffer in Sempach,
besonders Rudolf Collin (Ambühl ) von Gundoldingeu , unweit Sempa » '
Schulmeister in St . Urban , ein gebildeter Mann . Das Offenste n»
Wichtigste , das in Lnzern zu Gunsten der Reformation geichab , wK
die Predigt , welche der Komthnr der Johannitcrritter zu Küßnaw
am Zürichfe « , Konrad Schmid , den 24 . März 1521 an der Musegg^
Umfahrt hielt . Je unerwarteter diese reformatorischr Predigt was'
desto größeres Erstaunen bewirkte sie , aber ohne Nachhält . Daß d'
Reformation ziemlich gährte , beweiset Cysat . Er schreibt : 1g^
„breitete die schädliche Reformation allerhand Händel und Mißhcllbl
„ketten aus und gab unserer Stadt und Obrigkeit ungcinein viel l'
„schaffen , zog ihr auch viele Kosten , Sorg ' und Angst , Mühe u" >
„Arbeit z» , damit sie sich mit den Ihrigen z» Stadt und Land bs
„dem wahren katholischen Glauben erhalten möchte , deßwegen a«f»
„damals meine Herren mit ihren Unterthanen , theils durch Schre>
„ben , theils durch mündliche Botschaften reden , Handel » und ihim
„zusprechen mußten , damit sie beherzt bei dem Glaube » ihrer Bäte
„standhaft zu verharren und zu ihnen zu setzen bereit wären ."

Uebrigens konnte die Thätigkeit der Reformatoren keine nasf
haltige Frucht hervorbringen , da Volk , Regierung und Geistlichst
zusammenwirkten , dieselbe nicht aufkommen zu lassen. Die öfsentli«
Meinung war wider jede Aenderung in der Kirche eingenommen,
her ward Zwingli 'S Bild öffentlich verbrannt und seine Anhangs
welche zahlreicher sein mochten , als offenkundig war , durften »>ßs
laut werden . In Sempach vertrieb das Volk seinen reformatoNw
gesinnten Frühmeffer . Die Regierung , an ihrer Spitze der entschst,
dcne Schultheiß Hans Hug , trat rasch und streng selbst mit körvcrl
chen Strafen wider die neue Lehre auf . So mußte Dorothea Gc"

lin , welche heimlich ein ^ o» ihr einer Kirche geschenktes Bild ^ ,^brannt hatte , dasselbe auf Befehl des Rathes wieder herstellen.
zwang die refvrmatorisch Gesinnten , ihre Stellen aufzugeben und
Land zu verlassen . So mußte zuerst der Barfüßer Sebastian H §",
mann aus Straßburg Luzern verlassen : so sah sich MpcvniuS wied >'
holt vor Rath gestellt , schon im Jahr 1523 seiner Stelle cv
lassen und bald darauf genöthigt Lnzern zn verlassen , so feiner
mermann , Kilchmcier und Collin : so mußte sich der Pfarrer
Sempach sammt der Nonne von Eschenbach , die er Heirathen wow '
flüchten . Der Frühmeffer Schatzmann schrieb schon im Jahr tö >^
„Kein Priester darf von Martin Luther etwas sagen , ohne gczw" .
„gen zn sein , seine Pfründe zn verlassen .» Mit der Regierung g>s?z
Hand in Hand die Großzahl der Geistlichkeit . Besonders thaten
zuerst der Stadtpfarrer Bodler , nachher weit eifriger der gcleh ' ^
aber heftige Barsüßcrmönch Thomas Murner hervor Er ließ 's .,
gegen Ende des Jahres 1524 in Lnzern nieder , und versah bald ^
nach bis 152S die Stadtpfarrei . Schon bei seiner Ankunft
Mhconins an Zwiugli : „ Ich weiß nicht , was mich für die Znn 'f,,
„bangen macht , wenn nicht etwa der neue Lesemeister bei FraB '^
„kancrn , der vor acht Tage » aus Paris angelangt ist.» Wirk»
wirkte Murner auf alle Weise wider jedes Bestreben der Reforinat >"
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We durch seine Predigten auf Kanzeln und selbst auf öffentlichen
Sätzen , so durch seine vielfachen Schriften.

Uni vem Gebiete des heutigen KantonS zu reden , so wurde in
vitzkiech die Reformation eingeführt , indem im Herbnmouat des Jah-

1529 derKomthur des dortigen deutschen OrdeuShanseS , Albrecht
W' n Vtnliiuen aus Bern , Meile nnd Bilder beseiligie und zur neuen
whre übertrat . Doch bald wieder und leicht wurde Hitzkirch zur
Rückkehr bewogen.
. Als das Aufkommen der Reformation verhindert war und man

fernere Sv »r selbst mit dem Tode bestrafte , wurde Luzern der
-" iittelpnnkt aller Bestrebungen gegen die Reformation überhaupt , und
Zeichnete sich in alle » jenen Mißhelligkeiten nnd Verhandlungen ^ans,
d>e i„ Folge der Reformation zwischen den Kantonen sich erhoben.
^ Wir finden über das Einschreiten gegen die Reformation folgende
Aufzeichnungen in den Protokollen:
„ iö23 . Rathsprotokoll k. 17 Thomas zum Graben aus dem
" »de Cntlebuch wird vernrtheilt , die Artikel , welche er gelehrt , in
Wen Leütkircheu im Entlebuch zu widerrufen , jeder Kirche nnd Ka¬
pelle daselbst l Reich -gulden , dem Nach 25 Reichsglilden zu Buße geben.
, 1^24 . Urtheil vom 9. März . NiklanS Hottinger , ein Schn-
u r̂ von Zürich , wurde wegen Schmähungen wider die Messe , Bilder
w s. w . durch das Schwert hingerichtet.

1525 . Urtheil von, 29 . Mai . Heinrich Moßberg , weil er
wider Nonnen und Mönche geredet , wurde bis an den Tod geschwemmt.

1525 . Urtheil vom 27 . Juli , wurde Hans Nagel wegen Aus¬
weitung zwiuglischer Lehren lebendig verbrannt . „ Mit dem Füür zu
Pulver und Äschen gericht ."

1526 . Rathsprotokoll f. 196 . NiklauS Steffen , Kaplan zu
^ietwil , ist mit Kundschaft verlänmdet , geredet zu haben , die Heili¬
gen mögen Niemanden durch ihre Fürbitten helfen , der Wettersegen
lei Ketzerei n . s. w In der peinlichen Frage hat er nichts bekannt,
wird daher entlasse» , verbannt nnd in die Kosten verfällt.

1027. Rathsprotokoll k. 227. Jost Küfer wird , weil er sich
etwas lutherischer und zwinglischer Sekt hat merken lassen , vom Gro¬
ßen Rath gefetzt , bis man ihn wieder beruft , hat 20 Gl . Buße zn geben
Wd alle Bücher anzuzeigen , die er besitzt oder weiß . Der Schult¬
heiß soll ihm dazu einen „KafalanteS " geben.

-V? 1528 . Rathsprotokoll k 253 . Einer von Geiß (Lconhard
> >chomerich) ist in'S Gefängniß gekommen , weil er im Verüblet eine
wherische Predigt angehört , und dann »ach seiner Rückkehr ungeschickt

wredet hatte . Wird nach Gnaden mit 20 Gl . gestraft und soll mit
ä^ eib „ ud Kindern für immer Stadt und Gebiet verlassen . Zwei
Andere , die Worte geredet , „so auf Lnlhert ) zücken" , wurden ebcu-
lalls verbannt.

^ 1528 . Rathsprotokoll 3. 253 . 253 . Fünf Personen , die in
Delfgaug Widmers Haus zu Udligenschwil gegangen nnd sich von

jungen Hans Widmer aus dem von Luther oder seine » Anhän-
Wr» „getütschteu nnd merklich gesällschten neuwen Testament " haben
-Diesen laffen , wurde » geihnrmt , verloren das Bnrgrecht und mußten
lchwöreu , solche Bücher, ' wo sie deren wüßten , vorzuzeigen.

^em . v. Luzern . II . Bd . 16
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1528 . Rathsprotokoli k. 261 . Jörg Rinfcheler von Fischlug
bekennt , er habe gesagt , die Messe sei Ketzerei und habe , Gott
barms , solches im Bcrubict gehört . Wegen seiner Jugend und 6 "'
erfahrenhcit wird nach Gnaden gerichtet . Der Nachrichter soll >b"
am Fischmarkt einen Nagel durch die Zunge schlagen.

1529 . Urtheil vom 8. Hornnng . Philipp Schweizer , ^
abtrünniger Priester , ertränkt . -

^ .o i 5Zg, Rathsprotokoli k. 25 . Peter Meyer von Hildisried'

hat unchristliche Worte geredet , so : der neue Glaube sei der rew ' ^
er glaube nicht , daß unser Herrgott sich lasse aus dem Himmel hs'
abzwingen u . s. w . Er wurde nach Gnaden gerichtet in die Kow'
nnd in 100 Gl . Buße verfällt . ^

4̂? 1532 . Rathsprotokoll 175 . Drei von Acsch , welche dsh
Sakerment schmähten und auch sagten : „Und als die Altere ""
„prochen siget worden , syn in deren selben nützit , dann Rebbü
„und Spinnwuppen gefunden worden ." Diese wurden nach G »a?' ''
gerichtet und geschwemmt.

74? 1540 . Rathsprotokoli k. 2lü . Hans Achermann von Wang,
wird um 10 Gl - gebüßt , weil man lutherische Bücher bei ihm s«" '
Ebenso der Kapla » daselbst , der ihm solche zu kaufen erlaubte.

1545 . Rathsprotokoli k. 40 . Andreas Meyer , in dessen H >»^
man lutherische Bücher gefunden , wird um 20 Gl - gestraft . Mit dt
Psalmensingen der Weiber will man dießmalen noch Nachsicht habe

4̂? i5g2 . NathSprotololl k. 294 . Drei Priester von Allishost^
Ufsikon und Willisau wurden Wege» des Besitzes lutherischer Bibe
vor Rath gestellt.

e. Sekten.

^hnlib^

Einer Art Sekte , welche schon im 14 . Jahrhundert sich zeig' ' '
haben wir bereits Bd . I , S . 143 erwähnt . >

Die Wiedertäufcrei scheint sodann zur Zeit der Reformation
während des ganze » 16 . Jahrhunderts hindurch Anklang unter dk
luzernischen Landvolke gefunden zu haben . ,

Die Wiedertäuferci zielte dahin , unter dem äußern Abzem) ,
nochmaliger Taufe der Erwachsenen die kirchliche und politische g
tät abzuschaffen und an ihre Steile da « Prinzip der Brüderlich^
zu setzen. Die Güter , Zehnten nnd Gefalle der alten Kirche so" '
nach ihrer Lehre Gemeingut aller Bruder werden . ^

Gegen die Wiedertäuferci schritten nicht nur die katholischen K«
tone , sondern auch die rcformirtcn mit Strenge ein.

Die Städte Zürich , Bern , Basel , St . Gallen und Schaffha "^
verdammten 1527 durch gemeinsamen Beschluß die Grundsätze
Wiedertäufer , und bedrohten Alle , die sich dieser Sekte ergeben , "
dem Tode durch Ertränkung . gl

In Luzern wurde gegen unverbesserliche Wiedertäufer ebenw ' .
die Todesstrafe mittelst Ertränkung angewendet . Gegen Entsteht §
nnd Ausgewanderte wurde Vermögenskonfiskation und Präsumtion
Todes verhängt , so daß ihren zurückgelassenen Gatten die Wic °^ ,
verheirathung , ihren Miterbcn das EinstandSrecht bei fallenden K ..
schaften bewilligt wurde . Eingesangene Wiedertäufer , die ihren I'
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thiin, abschworen , giengen zwar nicht straffrei aus , wurden jedoch
»lilder behandelt.

Wir finden unter andern folgende Aufzeichnungen in den Protokollen:
1529 , 8 . Hornung . Felir Schwiter oon Mümpclgard bekennt,

lr sei ehedem Priester gewesen , sei aber davon abgestanden , halte
das Priestcrthum der römischen Kirche für eine Glcißnerei , die Messe
u»d das hl . Sakrament für Abgötterei , die Kinderlaufe sei nicht die
fechte , er habe sich vor drei Zähren änderst taufen lassen , auch andere
«nie und acht Priester nach seiner Weise getauft , er verachte die
Mrbitte Mariens und der Heiligen , verwerfe die Bilder » . s. w.
Mrd ertränkt.
^ 152 g , Urtheil vom 8 . Hornung . Jakob Meyer wurde wegen
Wiedcrtauf ertränkt und unter dem Galgen begraben.

igzg RathSprotokoll 4 35 . Ein Wiedertäufer , der seinen
"Irrthum abgeschworen , wird aus Gnaden geschwemmt.

Loäem gtr.0 4. 62 . Einer , der bei der Lehre , die Kindertaufe
m nicht die rechte , man müsse zuerst glauben , beharrt , auch für diese
Ähre gewirkt und selbst getauft hat , wird ertränkt und unter dem
Balgen begraben.

1541 , RathSprotokoll 4 276 . Anna Meyer aus dem Zürcher-
die sich von einem Wiedertäufer hat taufen lassen , davon aber

Vierer abgestanden ist , soll von einem Priester unterrichtet werde »,
und die BZiedertäufer , welche fie kennt , angeben.

>4" 1546 , RathSprotokoll t'. 163 . Ein Wiedertäufer , der zurnck-
wcten will , wird frei gelassen , aber mit Weib und Kind verbannt.

1562 , Rathsprotokoll 4 96 . Jörg Hinter erscheint vor Rath
^ud meldet , sein Schwager sei ein Wiedertäufer . Daher haben

G . H . dessen Erbtheil seine» Geschwistcrten zugestellt , nach Abzug
iggGl Buße . Jener selbst soll betretenden Falls verhaftet werden.

1673 , RathSprotokoll 4. 72 . „Uff hüt Hand M . G - H . ang¬
ehen . Alls dann jetzund uß Bernbiet und andere anstößige » an un-
»ter» Gebieten , auch etliche uß M . G . H . Gebieten und Landen steh
"l>rs läuffcrischen Glaubens anncmeu und hinweg in Merhrcn ( Mäh-
-,ren) Land züchend und da hnShaltend durch diß MißglaubcuS willen,
"derhalben sölle man uff die Landschaft schrvben , daß sy , wo s» der-
"blichen Lütt by Inen funden oder verneine » , die sich dessen merken
"ließen , sy gefcnklich auneme » und M . G . H . überantworten , und
"°b etlich hinwegtiehe » , derselbigen Güter von Stund an zu Handen
""li- G . H . verhaffteu . Und eygenlich und styßig acht druff haben,
"°»ß sy übt verkaufend oder hinwegzüchcnd ."

1574 , RathSprotokoll 4. 58 . Hans Räß von KrienS , dessen
, au yor neun Jahren von ihm gelaufen und zu den Wiedertäufern
/ich Mähre » gegangen , bittet , man möchte ihm Wicdervcrhcirathung
Anallen und ihm ihr Gut lassen . Erkannt : weil die Zeit »erschienen

sie das Leben verwirkt habe , so möge er wieder heirathcn , ihr
d »t aber falle an die Stadt,
? . 157g , RathSprotokoll 4 126 . Baschi Kübler von Neuenkirch
»tz. kü Pfund Buße geben , weil er die Gesandten der Täufer aus
wahren beherberget und nicht angezeigt hat.

16
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^ .o >578 , Rathsprotokoll 5, 168 . Jakob Habermacher von Ne >̂
dorf wild um 20 Gl . gebüßt , weil er zu den Wiedertäufern in d^
Predigt gegangen . Soll den Jesuiten beichten.

1578 , Rathsprotokoll 4. 102 . Das Gut einer Frau , weicht
Wiedertäufern ! geworden und nacl> Mähren gelaufen , wird , nach
zng von 100 Gl . an den Staat , ihren Kindern ausgehändigt.

^o izgi , Nathsprotokoll 4. 404 . Wenn Jemand die WiediB
tänferei annimmt , fortzieht und seine Güter verkauft , so soll d^
Kauf nicht gelten , die Güter sollen an M . G . H . fallen , der KäuO'>
aber das Bezahlte verloren haben.

1582 , Nathsprotokoll t'. 58 . Verordnung . Wen » einer ^
Wiedertäuferei oder eine andere Sekte annimmt , und selber wiedt
abschwört , ohne das Land verlassen zn haben , so soll ihm Gnade
den . Ist er aber bereits fortgezogen und kommt zurück , so will nis,
,hn an Leib nud Leben strafen . Das Gut soll in jedem Fall konsw'
zirt werden . .,

>582 , Rathsprotokoll k. 163 . NiklanS Schüpfer a »S St . M 'i
chels Amt hat sich anf Zuschreiben und Bereden einiger Wiedertäuck
niit seiner Familie nach Mähren anf den Weg gemacht , ist aber »>-'
seinem Bruder ereilt und zurückgebracht worden und hat seinen Jk'
Ihum erkannt und abgeschworen . Wird nach Gnade um 200 Gl . m,
strait , soll bei den Jesuiten beichten , nicht mehr in das Bernergelw
gehen und sich der Bibeln müßigen.

Von da an wurde im Kanton Luzern von Sekten lange
nichts mehr wahrgenommen . In den l740ger Jahren hingegen bildO
sich eine Art Sekte in den Bergen von Wohlhnse » .

Auf der Snlzig im Kirchgang Wohlhusen lebte Jakob Schmiß
Snlzjoggi genannt . Seines Gewerbes ein Faßbinder , ließ sich dt
selbe von Weinhändler » als Fnhrknecht gebrauchen . Als solcher
er oft in 'S Eisaß und wurde anf der Durchfahrt in Basel mit Pi ? ,
sien bekannt . Diese Bekanntschaft , die der Fnhrknecht angefang^
setzte der Soldat fort , denn im Jahr 1733 war Schmldli unter
eidgenössischen Truppen , welche zur Bewachung der Grenzen n» ,
Basel geschickt wurden . Während dieses seines Aufenthaltes in
wurde er nicht nur mit Personen , sondern auch mit Schriften belauf
Von Allem , was er hörte oder laS , begeisterte ihn nichts so lebb^
wie die Lehre von der Freiheit der Kinder Gottes und die AnsiE.
der Pietisten über die Erlösung von den Sünden und die UnabhänM.
keit von allem Kirchlichen . Er war arm . und seine Armuth
endlich so drückend , daß er seinen Wohnsitz zn verlassen und im
ton Bern Verdienst und Brod zn suchen sich genöthigt sah . In
wi ! fand er gleicbgesinnte Menschen nud wurde an letzter »! Orte
einen , gewissen Christen Christen bekannt . Bestärkt iu den schon ln ^>
gewonnenen religiösen Ueberzeugungen und in die Geheimnisse / <
pietisiischen Sekte vollends eingeweiht , kam Schmidt ! nach cinjssi
Zeit wieder nach Hanse auf die Snlzig . Ermuntert durch K z,
Freunde lm Bernergebiet und getrieben von innen an -S, gab er
Mühe , auch Andern mitzutheilen , was ihm die wichtigste Angelds .,

heit des Herzens geworden war . Er sprach seine » neuen Mta "^ ,,
zuerst vor seinen HanSleulen , dann auch vor einigen verleb
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^achbaicii aus , und fand solchen Beifall , daß er bald als Stifter
filier religiösen Gesellschaft dasland , die sich so oft wie möglich um
">n versammelte . Schmidli wurde verdächtig , bei der Obrigkeit an-
likschnldigt nnd schon 174 » unerwartet eingezogen , bald aber mit der
^Nnahnung , sich sorgfältig vor jeder Neuerung zu hüte » , »ach Hause
^" lassen . Später wurde Schmidli z» Luzern mit einem gewigeu
Harter , Kränier aus Schaffhausen , bekannt , der ein sehr eifriger
Pietist war . Dieser lud ihn ; » sich auf Besuch ei» , was jener an¬
nahm und bald nachher , begleitet von einige » seiner Freunde , sich
''ach Schaffhause » begab . Hurter führte seine Gäste zn einer reichen
Pietistin , die au freundlicher Aufnahme es nicht ermangeln ließ.
^ie hocherfreuten Gäste wurden mit Geschenken entlassen t) .
, In . den Jahren 1743 und 1744 wurde » wieder eidgenössische
5 >'>ippen zur Besetzung der Grenzen nach Basel geschickt. Unter dem
ferner Kontingente befand sich ein gewisser Sebastian Weber von
Auswil , einer der eifrigsten Anhänger dee> Jakob Schmidli auf der
Aulzig . Bon diesem hatte Jener viel Gutes und Erfreuliches in Hin-
acht a,,s die Pietisten in Basel gehört , nnd unterließ daher nicht , sie
""fznsuchcn , um mit ihnen bekannt zn werden . Er schrieb an Schmidli
»»d seine Freunde , wie über alle Erwartung freundlich er aufgenom¬
men worden . Dieses bewog seinen Bruder Jakob Weber , ihn in
Aase! zu besuchen , wohin ihn Schmidli auf sein Verlangen begleitete.
,begeistert und in frühern Ueberzeugungen aufs Neue bestärkt , kamen
M>de, Schmidli nnd Weber , nach Hause , brachten eine Menge pieti-
fftscher Schriften mit . welche als seltenes Heiligthnm in der Tenne
^r Scheune Schmidli ' s an einem eigens dazu bereiteten Orte zn sei-
?k>n und seiner Anhänger Gebrauch aufbewahrt und verborgen ge¬
ilten wurden.

Der Pfarrer Manritz Benniger zu Wohlhusen schönste Verdacht
"hd wurde wachsam . Bald erhielt er die Anzeige , daß auf den Abend
M»es bestimmten Tages in der Sulzig Versammlung gehalten werde.
'"." Haupt und Glieder beisammen sich einfinden . Der Pfarrer »ahm
.sige Männer zu sich und in der Nacht jenes Tages nach der Sal¬

bst, wo er in Schmidli's Haus wirklich das gesammte Völklci» bci-
'Jaimcn fand . Er befahl der Versammlung , auseinander zu gehen,
-nachher machte er Anzeige bei der Regierung . Jakob Schmidli wurde
Am zweiten Mal eingezogen , mit ihm sein Anhang . In wenigen
5agen waren alle Thürme nnd andere Gefängnisse der Stadt , sowie
"kr Spital , mit Verhafteten angefüllt.
. Eine Kommission aus Mitgliedern des Kleinen und Großen Rei¬
fes wurde niedergesetzt , welcher aufgetragen wurde , nebst dem Raths-

e>chtcr den Prozeß zu instruiern . Derselbe zog sich in die Länge , bis
'dein die verborgenen Schriften und Bücher in Schmidli 's Scheune fand.

' ) Darunter war ein Büchlein , welches den Titel führte : „Kleine,
jedoch heilsame Scelenweid für Leute , die nach dem alleinigen guten
Hirten Jesu Christo verlangen und seiner gnadenreichen Gemeinschaft
von Herzen begierig sind , um den Vorgeschmack des Paradieses unter
seiner gnadenreichen Herzens - und LcbenSregierung zn genießen "
Der Verfasser dieses Büchleins war ei» gewisser Prädikant Lutz.
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Unterdessen war der damalige päpstliche Nuntius -4cci .->junli durch
den Auditor üartoluec ! mit der Borstellnng eingelangt , die Sache
Schmidli 'S sei religiöser Natur , und müsse also dem geistlichen Richter
übertragen werden . Allein die Regierung antwortete : daß alle ihre
Unterthanen unmittelbar unter dem Richterstuhl der Landesobrigkeiten
stehen . Jedoch holte ste ein Gutachten von Gottesgckehrten ein . Sie
beauftragte damit den damaligen Stadtpfarrcr GalluS Frener , nist
Zuzug eines Jesuiten , eines Franziskaners und eines Kapuziners-
Das ' Gutachten fiel dahin anS : Die neue Sekte , deren Stifter Jakob
Schmidt ! ab der Sulzig sei , könne weder lutherisch , noch kalvinisch,
noch zwinglianisch genannt werden , obwohl fie Lehrsätze aus allen
diesen Konfessionen enthalte , sondern diese neue Irrlehre fei eine per-
worrcne Zusammensetzung aus allen neuern Ketzereien.

Den 27 . Mai 1747 fällten Räth und Hundert ihr Urtheil dahin
aus : Jakob Schmldli soll auf dem Hochgericht an einer Sind (Säule)
erwürget , sein Leib aber , nebst den ketzerischen Büchern , auf einen'
Scheiterhaufen von dem Scharfrichter verbrannt , und die Asche in
das rinnende Wasser gestreut werden . Sein Haus soll ebenfalls durw
den Scharfrichter verbrannt und eine ewige Schandsäule dort aui-
gerichtet werden , Sebastian Weber wurde zu 30 Jahren Einsperrung,
David Grütter und Franz Schmidli auf die Galeeren , der erstere ant
zwölf , der andere auf sechs Jahre verurtheiltz die übrigen aber,
Männer , Weiber und Kinder . 71 Personen au der Zahl , auf ewig
aus der Eidgenossenschaft bei Todesstrafe verwiesen ' ) .

In neuern Zeiten hört man nichts mehr von Sekten , Der Kan¬
ton Luzern und die katholischen Staaten überhaupt find dafür kein
geeigneter Boden , Aus dem Gemälde des Kantons Zürich , von Gk-
rold Mever von Knona » , vernimmt man . daß in diesem Nachbar-
kanton im Jahr 1844 sich befanden 400 Herrenhuter , 436 Neugläu¬
bige , 726 Neutäufer und 93 Antonianer.

Die letztgedachte Sekte der Antonianer hat einen Luzerner z»>n
Stifter , nämlich einen Anton Untcrnährer von Schüpfheim , Mettlcn-
doneli genannt , welcher aber im Kanton Luzern keinen Anhang fand,
sondern seine Proselyten vorzüglich im Kanton Bern hatte.

Anton Unternährer halte seine Jugend als Küher , dann als
Schreiner , Barometerfabrikant . Privatschuklehrer , Kräutersammler,
endlich als Lehrling bei einem Dorfarzte auf der Schwarzenegg , Kan¬
tons Bern , zugebracht , worauf er als Afterarzt im Lande herumzog-
Seine Geschwätzigkeit und die Anwendung von SegenSsvrüchen am
Gebrechen der Menschen und des Viehes verschafften ihm das Zu¬
trauen der Menge . In der Gegend von Thun und Amsoldingen fieng
er Versammlungen zu halten an , in welchen auSgehobene Stellen des
neuen Testamentes nach besondern Ansichten gedeutet wurden . Na"

' ) Darunter die Ehefrau des Jakob Schmidli mit vier Kindern , das
jüngste ein Jahr alt . Dieses Kind , Balthasar Schmidli , kam a>«
-üOjähriger Mann wieder in Vorschein und trat den 6 . Hornung 178"
-vor die gesetzgebenden Räthe der helvetischen Republik . Er würd'
in sein Bürgerrecht wieder eingesetzt und die Schandsäule aus dek
Sulzig zerstört.



filier Ansicht bedeutete sein Name Anton den Geist im Wort , und
ws A und das O in demselben erhob ihn als den ersten und letzten

Einigkeit mit Gott , Er war erschienen , um der Welt das Gr¬
acht zu verkünden . Wer nicht an ihn glaubte , war ein Tenfelskind
Ner Teufclsbrudcr . Die Sekte , die er stiftete , erhielt im Kanton
Sern von ihm die Benennung der Nntonianer , welche eine lauge
Aeihe von Jahren in der Gegend von Amsolvingen wirkte . Im

1802 forderte Unternährer durch ein Schreiben im Namen des
glichen Geistes deu obersten Gerichtshof der helvetischen RepublikU, sich am Charfreitag Morgens mit allen Gefangenen und ihren
Wächtern in der Hauptkirche zu Bern cinzusinden , wo der Heiland

Kanzel besteigen und Gericht halten werde . Er berief seine An-
Mgcr auf die gleiche Zeit auch dahin . Wirklich versammelten sie

auf dem Kirchhofe bei dem Münster in Bern , wurden aber ver¬
ölet „ nd Unternährer in das Zuchthaus vernrtheilt.
.. . Als er aus dem Zuchthause in Bern entlassen wurde , hob er
B » früheres Treiben sogleich wieder an , so daß er schon nach sechs
^gen wieder verhaftet und nach mit ihm gepflogenem Prozesse als
'w der öffentlichen Ruhe gefährlicher Mann auf Zeit Lebens aus dem
l" »»ton Bern verbannt und der Regierung von Luzern zugeführt
^ »rde . Diese entließ ihn in seine Heimathgcmeinde . Hier erhielt
L .wieder Besuche von seine » berncrischen Anhängern in Amsoldingen.
Ae Behörde von Schüpfheim berichtete nach Luzern , »nd durch Äe-
Mnß Pos Kleinen Rathes ( I80t >) wurde Unternährer ohne richterli-
?ws Urtheil als ein die Sitten , Religion und den Staat gefährden«
w Ruhestörer neuerdings in Gewahrsam genommen , um unschädlich

«wacht zu werden . Er blieb wohl fünf Jahre ununterbrochen in
Gefangenschaft , und wurde dann , da er sich ruhig verhielt , wieder in
'we Heimath entlassen.
, Einige Jahre blieb er ruhig in seiner Heimath , konnte aber zu
' ' wer geordneten Thätigkeit mehr gewöhnt werden . Ohne Hand-
,weit , ohne Beruf , verträumte er seine Tage und fiel der Gemeinde
wk Last , Später kamen aber wieder Klagen aus dem Kanton Bern

, daß Unternährer von seiner Heimath aus einen gefährlichen Ein-
Nß auf viele seiner Anhänger ausübe . Er gerieth ( 1820 ) wieder in
^ ' fangcnschaft und starb in derselben im Jahr 1824 >) .

2) Staatskirchliche Verhältnisse.

n . Ueberhaupt.

s Das Leben zwischen Kirche und Staat war lm Kanton Luzern
alten Tagen ein sehr bewegtes . Beide kamen nicht selten in

IWWLchxlnund heftigern Reibungen aneinander . Wie die Kirche sich
. ' wühle , hergebrachte Rechte zu behaupten »nd neue i» ihren Kreis
" ziehen , so offenbarte die Regierung einen regen Eifer zu Erhal-

) Sein LcbenSlauf und seine Lehren sind ausführlich beschrieben in
den „Beiträgen zur Geschichte der schweizerisch rcformirtcn Kirche,
zunächst derjenigen des Kantons Bern , herausgegeben vvn F . Trech --
sel , dritte - Heft , 1842 ."
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lang . Befestigiiiig und Vermehriing ihrer Rechte und Gewohnheit "»
der Kirche gegenüber . Folgende einzelne Züge mögen Belege
Geistes sein/ver in , Laufe der Zeiten die gegenseitigen Verhalt-
niffe leitete.

Schon im Jahr 1370 gab Luzern , in Gemeinschaft mit ander»
Orten , den sogenannte » Pfaffenbrics . Dieser band auch die Geists
chcn eidlich , der Eidgenossenschaft Ehre und Nutzen in fördern , '.' er¬
bot der Klerisei alle ausländischen Gerichte »nd nntersagte den Pro-
zeß lliii weltlicher Dinge willen vor andern als den eigenen Ri "Üf
lern . Dem Geistlichen/der hiegcgen handeln würde , verweigerte d""
Brief den Genuß bürgerlicher Rechte und den Schirm der Gesetze.

Im Jahr 1371 beschloß die Regierung , daß alle geistlichen Ps "-
sonen zu Siadt und Land steuern solle» von allem Gute , es sei lie¬
gend oder fahrend , ererbt oder erworben , Männern oder Frauen,
Stiftern oder Klöstern gehörend . Aehnlichos that sie später . I »"
Jahr 1657 erlaubte selbst Papst Alexander Vlll . wegen des Krieg ""
mit den GlanbenSgegnern vier Jahre lang von allen geistlichen Pfrün¬
den ein Snbsidiiim zu beziehen.

Das Konzil zu Trient gab viel zu schaffen. Bischof Christel
von Konstanz schrieb im Jahr 1540 eine Svnode nach Markdorf aus.
Wie Uri , Schwp ; und Zug , wollte auch Luzern die Priester »ich,
hingehen lassen , aus Bcsorgniß , der Biss -of wolle ihnen das Konz»
anhenken . Sie schrieben daher , er solle ihnen zuvor berichten , w»°
dort für Expositionen dargethan würden ; ste seien gut katholisch'
UebrigenS unterschrieb später (den 4 . März 15l>4> Ritter Lußi für d>e
Schweiz das Konzil , und dasselbe wurde in Luzern verkündet . I »'
dessen aber beobachtete die Regierung dasselbe fortan in der Wirklich¬
keit Mir ezuoixl stoxxmnt» et saer »i» «» l»I!i>, und hielt von de>»
klebrigen , was ihr beliebte , ja handelte dem Konzil entgegen,
die bisherige Uebung und das Wohl des Staates es zu erheisch""!
schien . Darum konnte sich im Jahr 1571 Pins V. verwundern , da»
das Konzil von den sieben Orten nicht gehalten werde und sie
mahnen , es zu halte » .

Schon im Jahr 1569 gab Pius V . , einsehend , daß ohne Mit -,
Wirkung des weltlichen Armes dem Sittcnverderben des Klerus » ich
abgeholfen werden könne , dem Rathe zu Luzern die Gewalt , d>"
Konkubinen der Geistlichen abzumachen . Dieser schritt ein . 3,.
Jahr 1575 wurde der frühere Nathsbeschluß dahin verschärft : W"
Metzen hat , wird keine Pfründe erhalten , und hat ein solcher schs
eine Pfründe , so ist diese verwirkt , »nd er ist ihrer beraubt . In dss
sem Sinne handelnd , schrieb der Rath an die Land - und Stiftskav»
tcl , damit auch sie sich bei ihren Kollatnren darnach richten mög "»'
Den Beschluß vollzog der Rath wirklich an vielen Konkubinen . W >"
der am 29 . Wintcrnionat 1579 rief der apostolische Nuntius die Hüll
der weltlichen Gewalt an gegen die in ihrem ausschweifenden W »»
del widerspenstigen Geistlichen . Es erschien eine strengere Erneu"
rung der frühern Mandate . Durch deren Anwendung und andau¬
ernde scharfe Aufsicht hörte das verderbliche Unwesen nach und u»A
auf , besonders als die in dieser Zeit erscheinenden Jesuiten auf "
Sittenverbeffernng des Kldrus nachhaltig zu wirken begannen.
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In folgendem Falle ergab sich eine Kollision zwischen der wcllli-
we» »nd geistlichen Gewalt.
. Zwei Geistliche , welche eine unbescholtene Fran bei Emmen auf
^r Straße angegriffen und genothzüchtigt hatten , perui theilte die
Legierung znm Tode . Die Hinrichtung fand Mittwoch vor Iakobi
1̂ 2 wirklich statt . Der Papst Gregor XHI . entsetzte sich ob der
A 'ßachtnng der Immunität . Er erließ am 21 . Jänner l579 ein
Ä 'epe , niorin er erklärte , die Regierung von Lnzern habe von Bann
, ^ schuldet . Letztere verlangte die Aufhebung des Bannes , indem sie
" ihrem Rechte sich befunden . Die sechs andern katholischen Orte

Unterstützten Lnzern . Diese erklärte » in einem Schreiben vom
w März 1579 an den Papst , die Sache berühre nicht nur Lnzern,
wndern die katholischen Orte insgesammt . In ihrem freien Lande
Wen Frauen und Töchter sicher ihres Weges wandeln können . Die
^vei Priester haben ihren verdienten Lohn empfangen . Jeder Obrig-
s' t stehe zu , derlei Lastcrthatcn zu strafen . Die Sache sei auch

j!fcht neu , sondern von jeher habe man das Recht behauptet , fehlbare
Priester zu bestrafen . Es habe sich zwar ereignet , daß man zuweilen
'-Mithätige Priester , die das Leben verwirkt , dem Bischof nach Kon-
!'Unz geschickt: allein dieselben seien so gelinde bestraft worden , daß
?urans nur Aergerniß entstanden und man dem Bischof verbeulet
?"be , daß man ihm in Zukunft keine Priester mehr überliefere , soll¬
en selbst strafen wolle . Der Papst antwortete hierauf , er habe
^" zcrn nicht in den Bann gethan , sondern dasselbe nur erinnert und
^ »lahut , es sei verboten , daß Layen über Geistliche richten . Damit
dar die Sache abgethan ' ) .
. Im Jahr 1578 , nach angehörtem Vortrage des Dekans des View
^uldstätterkapitcls , den er im Namen des Nuntius und des Bischofs

's Wir haben in der Geschichte des Kantons Lnzern beigefügt : „Die
zwei Priester waren bestraft . Lnzern befand sich »ach der Erklärung
des Papstes nicht im Bann und hatte auf sein Recht nicht verzich¬
tet ." Zu diesen Worten stehe» wir heute »och. Sie enthalten die
trockene Wahrheit , und nicht , wie der Verfasser der NechtSgeschichte
der Stadt und Republik Lnzern sagt , „advokatische Nabnlisterei ."
Gedachter Verfasser findet überhaupt Lnzern im Unrecht , und nennt
die Hinrichtung der zwei Priester einen Erzeß . Wenn im Jahr 1572
die Verurthcitnng eines Priesters ein Erzeß war , so mußte sie es
auch heut zu Tage noch sein , indem die Geistlichkeit auf die Immu¬
nität nie Verzicht leistete . Glaubt bemeldter Verfasser dieses im
Ernst , so wollen wir ihm den Glauben gerne lassen nnd nns da¬
mit trösten , daß kein Staat heut zu Tage die Immunität mehr an¬
erkennt und überall Geistliche , welche todeSwürdige Verbrechen be¬
gehen , von den weltlichen Gerichten bestraft werden . Ein Gesetz,
welches zur Zeit der helvetischen Republik erlassen und seither stets-
fort in die Gesetzessammlungen des Kantons Lnzern aufgenommen
wurde , lautet : „Kein Vorrecht kann stattfinden , welches die Gcistli-
„chen irgend einer Religion bevollmächtigt , sich der Anerkennung
„kvnstituirter Behörden in Sachen der bürgerlichen und peinlichen
„Gerichtspflege zu entziehen ."
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hielt , erlaubte der Ratb den Dekanen und Kapiteln , daß sie die
Geistlichen strafen dürfen in kleinen Verletzungen , im Spielen , Ueber-
trinken , in Versänmmß des Gottesdienstes , wegen Zank und Streit,
Ungehorsam gegen geistliche Vorstände , so nicht malcfizisch sei , nick'
aber bei Friedensbruch , Mundeten , Unzucht n . dgl . denn da wollt
er , der Rath , seine Hand vorbehalten haben.

Im Jahr 1583 nahm Luzcrn , als der erste der katholische"
Stände in der Schweiz , den Gregorianischen Kalender an und ließ
ihn in seiner Botmäßigkeit verkünden.

Im Jahr 1584 beschloß der Rath , es soll ohne sein Vorwitze"
und ohne seine Bewilligung kein Ablaß verkündet werden , klein oder
groß , zu Stadt oder z» Land . Ebensowenig dürfen neue Bruder¬
schaften ohne Nathserkanntniß entstehen . Diese Beschlüsse wurde»
später noch öfter erneuert.

Durch einen Beschluß aus demselben Jahre 1584 verlangte der
Rath , daß ihm von „ im an von den Pflegern aller Gotteshäuser,
Kirchen und Kapellen in luzernischem Gebiet und Gericht Rechnung
abgelegt werde . Eben solche Beschlüsse , bezüglich der Klöster , faßte
die Regierung in den Jahren 1590 und besonders 1609 Sie erließ
Verordnungen über Besuch , Kost und Lebensweise in denselben ; wollte
um die Wahlen wissen ; machte die zeitliche » Geschäfte vom Pflege^
abhängig , welchen sie wählte ; verbot ohne ihre Bewilligung die Aus¬
nahme von Ausländern , und befahl , daß die Klosterrechnungen all¬
jährlich dem Rathe abgelegt würden . Die durchgreifende ReforiN,
welche die Regierung , namentlich hinsichtlich der zerrütteten FraueU-
klöster Rathhausen , Neukirch , Ebcrseken und Eschenbach , machte , er¬
hielt sogar durch eine päpstliche Bulle im Jahr 1594 volle Bestäti¬
gung . I », gleichen Sinne wurden im Jahr 1713 die Schirm - u»"
Kastvogtei - , auch Hoheitsrechte , wider St . Nrban behauptet . Eben¬
so schränkte der Rath durch ein Dekret die übermäßigen Klosteraus-
steuern ein und beharrte , ungeachtet der Protestation des Nuntius
auf seinem Beschlusse . Als sodann die aristokratische Regierung iw
Jahr 1784 verordnete , daß ohne ihre Bewilligung die Frauenklöstt-
keine Töchter ab der Landschaft oder anS der Fremde aufnehmen »w
von den Töchter » der Stadtburger und Einsaßen nur 500 Gl . Aus¬
steuer »nd 250 Gl . für NebeuanSgaben fordern dürfen , sowie St . lK-
ban vorschrieb , daß man keine Banernsöhne aus den Kantonen Liizcr"
und Soloihnrn ohne besondere Bewilligung aufnehme , so wagte Nie¬
mand , nicht einmal der Nuntius , dagegen aufzutreten.

Die bischöflichen Visitationen hatten nur im Einverständnisse Wi¬
der Regierung statt . Im Jahr 1675 unterblieb deßhalb eine Visilw
tion zweier Visitatoren , weil sie ohne weltliche Zustimmung ansau¬
gen wollten . ,

Am 27 . Mai 1679 wurde das alte Gesetz erneuert , daß die Ge >-
teshäuser als todte Hände keine liegenden Güter an sich bringen könne»-

Als im Jahr 1690 auf das geistliche Einkommen eine allgemeius

Steuer , welche dann 12 Jabre lang , vom Jahr 1691 bis und w '̂
dem Jahre 1702 , bezogen wurde , ausgeschrieben ward , sträubte
die Geistlichkeit so beharrlich dagegen , daß die Regierung , ohne t>c»
römischen EousenS abzuwarten , theilweise Erekution anwandte.
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Im Jahr 1703 erhob sich ein Anstand wegen des AsplrechteS,
Awäß welchem Recht ein Verbrecher oder eines Verbrechens wegen
verfolgter , der sich in eine Kirche , ein damit zusammenhängendes
Dosier , einen Kirchhof u . s, w . flüchtete , daselbst eine Freistätte ge-
?'eßen sollte , so daß ihn die weltliche Gewalt nicht ergreifen , sondern

Auslieferung von geistlicher Seite verlangen sollte.

Balthasar Christe » , Student der Philosophie , begab sich eines
PUHen Morgens (24 , Juni 1703 ) mit Ranbgcdanken in das WirthS-
^ »S z„m Raben , und forderte von der Magd , welche allein da war,
V>en Schoppen Wein . Während diese sich damit beschäftigte , dem
^sirdcnten auf einen zur Bezahlung hingereichten Thaler herauSzu-
?" en , versetzte Jener ihr mit einem Messer mehrere todtliche Stiche
L die Brust , Der Mörder flüchtete sich zuerst in die Kirche der
^rfüßer . und als man ihn hier nicht dulde » wollte , in das Kollegium
?d Jesuiten , Hier fand er Aufnahme , und man wollte ihm zur wei-

Flucht behülflich sein . Allein das Kollegium wurde sofort znr
^ " Hinderung per Flucht von einer Wache von 40 Mann mit scharf
Nadenen Gewehren umzingelt und darauf die Auslieferung des
MbrccherS verlangt . Die Jesuiten schützten das Asylrccht vor , der
?schöfl!che Kommissarins und der Nuntius drangen darauf , es möchte

Entscheidung des Bischofs über die Auslieferung abgewartet wer»
wozu aber die Obrigkeit nicht einwilligen wollte . Inzwischen

^halfen die Jesuiten , da das Dach ihres Kollegiums und dasjenige
^ alten Spitalkirche aneinander stießen , dem Mörder aufden Estrich
?s letzter » , versteckten ihn bei dem Thnrmknopfe und versorgten ihn

Speise und Trank - Jetzt erklärten die Jesuiten , der Verbrecher
/ »ndc sich nicht mehr bei ihnen . Man schenkte ihrem Vorgeben

wen Glauben . Ohne weitere Umstände wurde der Verbrecher auf¬
sucht , ergriffen und nach vollführtem Prozesse hingerichtet ' ) .

Der Verfasser der Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Luzern,
nachdem er i» seiner Weise erzählt hat , sagt in einer Note mit
Ausrufungszeichen : „Man vergleiche nun mit dieser aktenmäßigeu
„Darstellung PfyfferS  Geschichte von Luzeru I , 422 ."

Ja , man vergleiche und man wird finden , daß Pfyffer den
Vorfall sehr schonend dargestellt hat . Aus den Akten ergießt sich
nämlich , daß , als der Nuntius sah er könne die Ergreifung des
Verbrechers nicht mehr verhindern , der Theologus der Nuntiatur
bei den Jesuiten erschien und berichtete , der bischöfliche Kommissar
werde auf Befehl des Nuntius die Auslieferung bewerkstelligen,
worauf dann der Verbrecher auf dem Estrich der alten Spitalkirche
auf angegebene Weise versteckt wurde und die Jesuiten betheuerten,
er befinde sich nicht mehr bei ihnen . Als man ihnen keinen Glau¬
ben schenkte und in sie drang , daß sie den Versteck angeben sollen,
entschuldigte» sie sich, sie hätten Pflicht gehabt , einem armen Men¬
schen, der das Asyl suchte , zur Flucht zu verhelfen , und können ohne
Todsünde seinen Aufenthalt nicht verrathen . Was dann die Ergrei¬
fung des Verbrechers betrifft , so mag sich aus deu Akte« allerdings
"geben , daß der bischöflicheKommissar mit vier Sackträgern , welche
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Der Streit zwischen Staat und Kirche , welcher am meisten A»ll
sehen erregte , ist der sogenannte Ud I igen schw i l erbandel.

Der Landvogt des Amtes Habsbnrg hatte anf den Tag der Nach'
kirchweihe , den it >. Anglist 1725 , das Tanzen in Ndtigenschwil erlanbl-
Der Pfarrer daselbst , Leonz Aildermatt , dagegen verbot es bei»'
christlichen Gehorsam , Der Wirth , der die Kosten für die Znbcre»
tnngen zu verlieren fürchtete , bat nmsonst den Pfarrer nm die Alm
Hebung seines Verbotes . Er eilte hierauf nach Luzern , nm sich bc»»
Landvogt zu beschweren.

Dieser schrieb an den Pfarrer , es befremde ihn , daß letzter^
sich anmaße zu verbieten , was der Landvogt erlaube . Er zeige ih»'
an , daß der Wcibcl den Befehl habe , die Erlaubniß znm Tanze»
öffentlich zu verlesen , wenn derPsarrcr anf seinem Verbote verharr »'

Der Weibcl , als er bei dem Gottesdienste am 16, Anglist kei»'
Aufhebung des vfarrherrlichen Verbotes hörte , verlas »ach vollends
kein Gottesdienste die landvögtlichc Ertanbniß des Tanzens , von wk»'
eher Erlaubniß dann die Bauern Gebrauch machten.

Der Pfarrer aber nahn , die Tanzenden in ein Verzeichnis Hie *''
auf besaht er am folgenden Sonntage von der Kanzel herab den V »' '
zeichneten , eil,ein andern Geistlichen ihre schwere Sünde zu deicht»'
und ihm die Beichtzedvel zu bringe ». Die Obrigkeit , welche hieve»
Kunde erhielt , trug dem Schultheißen anf , den Pfarrer in Geg »' ,̂
wart des Landvogtcs über das Vorgegangene zu vernehmen . D »'
Pfarrer stellte sich zur Verantwortung , und der AmtSschnltheiß »iaem
über die Einvernahme seinen Bericht an den Kleinen oder Täglich »»
Rath . Dieser beschloß , den Pfarrer vor sich kommen zu lassen , ist»
einen Verweis zu ertheilen und ihn zu einer vorsichtigern Nnss>»f
rung für die Zukunft z» vermahnen . Seine Stellung 'wurde dl>rf»
den bischöflichen Konimissar Nisler begehrt . Dieser schützte
Immunität der Geistlichen vor . Andcrmatt  wurde nun nnmittc'
bar durch die Kanzlei vor den Täglichen Rath vorgeladen . Er drück'
sein Bedauern aus , dein Rufe nicht Folge leisten zu können , »»
entschuldigte sich damit , daß er ohne Erlaubniß seiner geistliche » Ob »'
nicht erscheinen dürfe . Hierauf wurde Andermatt nochmals , »».,
zwar vor Räth und Hundert vorgeladen , unter angedrohter StrK
der Verbannung im Falle des Ausbleibens . Die gleiche Entschuld
giing erfolgte . Also mußte Andermatt »ach Rathsbeschlnß die
angedrohte Verbannung binnen 24 Stunden antreten , und die Kat » '
zincr wurden ersucht , die Pfarre Udligenschwil zu versehen.

Der Bischof von Konstanz , deni diese Vorgänge durch sci»^
Kommiiiar waren einberichtct worden , erließ unterm 30 . Sehtet »»'

man ihm beigab , den Verbrecher in seinem Verstecke aufsuchte ih»

sodann anf die Gasse himinter brachte und dem RathSrichter ,
gab . Allein das war eine eitle Formalität ; die vier handfest'
Sackträger repräsentirten den weltlichen Arm sattsam . Wenn »"',,
lich die Obrigkeit „aus superabnndentem Respekt" erklärte , die Ä»
Wort des Bischofs abwarten zu wollen , so erklärte sie gleichzfiU
daß sie dem Verbrecher den Prozeß machen werde , möge die blickt»
liche Antwort wie immer ausfallen.
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s>n Schreiben an die Räthe den Litern , worin er verlangte , daß der
Verbannte in den Besitz der Pfründe wieder eingesetzt , nnd wenn er
N verfehlt habe , vor dem geistlichen Gerichte belangt werde . Der
Rath wies , gestützt auf das Beisviel seiner Regimentsvorfahrcn , das
Verlangen entschieden zurück, und gab der Geineinre Udligentchwil die
"»Weisung , kraft ihres Kollatnrrechtes , einen ander » Pfarrer zu
Zählen . Zugleich wurde beschlossen, daß auch der Kommissar Risler
^ege „ schlechten Verhaltens gegen die Obrigkeit soll vor Rath ge-
llesit werden , um einen Verweis anzuhören ; doch wolle man mit der
Vorstellung noch etwas zuwarten , weil der Fehler in Kurzem sich
vergrößern dürfte.

Die Gemeinde Udligenschwil wählte einen neuen Pfarrer . Der
Kommissar , im Auftrage des Bischofs , verweigerte aber dem Gewähl¬
ten die Admisston.

Am 25 . Oktober versammelten sich Räth und Hundert , und ver¬
banden sich einmüthig mit einem Eide , die ergangcnen Beschlüsse ans¬
techt zu erhalten und „sich nlt laßen schrecken durch Drohung oder
»geistlichen Bann , noch durch Geld oder Verwrechung , noch keinerlei
»Bris nnd Gattung , weß Namens eS ist nnd möchte an uns kommen,
»gerathen oder gebracht werden ."

Am 28 . Oktober verließ plötzlich der Nuntius Passione ! ohne
"bschjcd Lnzern , nachdem er zu Fuß bis an das Stadtthor sich be¬
gebe» , wo er die von, Kloster M »ri gesandten Pferde vorfand . Er
begab sich über Brunnen »ach Alton , wo er seine Residenz aufschlug,
sswei Stunden nach seiner Abreise ließ er dem Amtsschnltheißen ein
ssgeuhäudiges Billet zustellen , worin er die Verletzung der kirchlichen
Freiheiten und eine» Befehl des hl . Vaters als die Ursachen seiner
^ »ifcruuua angab.

Der Bischof von Konstanz nnd die Regierung von Lnzern suchten
^»n in gegenseitigen Zuschriften ihre Rechte einander darznthn » .
Ver Bischof behauptete die Freiheit der Geistlichen vom weltlichen
^erichtSzwange . Der Rath von Lnzern hingegen behauptete , das
^ccht zu haben , einen Pfarrer , der dem Rechte der Obrigkeit vor,
äsgriffe » , als einen natürlichen Unterthan vorzufordern , ihm seinen
vkhler vorzuhalten nnd auf halsstarrigen Ungehorsam ihn des Landes
ü» verweisen . Keinem LandeSfürstcn könne zngemnthet werden , sich
!̂ ben solchen ungehorsamen Unterthanen als Partei zu stellen nnd
Astend eines Dritten Urtheil darüber zu erwarten , ob ein solcher der
Duldung !m Lande würdig sei.

Eine Vermittlung , welche die vier Orte Uri , Schwhz und Unter-
»'alden antrugen , lehnte Lnzern ab , indem es ein Souveränitätsrecht
Vcht in Zweifel und Mediation stellen lassen könne.

^ Am 3 . Jänner 1726 erließ dann Papst Benedikt XNI . auf den
pwricht des Bischofs von Konstanz ein Breve an Lnzern , worin er

Rath ermähnte , von seinem Fehler zurückzukommen und die geist-
»chc Freiheit zn achten . Dabei sprach er seinen Abscheu aus vor
Ksn Eide , durch welchen kurz vorher , dem Vernehmen nach , die
»sthe sich verbunden hatten , um den Widerstand gegen die heiligen
Kanones zn stärken . Lnzern antwortete mit obrigkeitlicher Entschlos-
o»heil , aber mit geziemender Ehrfurcht für das Oberhaupt der Kirche.
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Inzwischen wurde alle » Reden und DiSputiren an öffentlich^
Orten über den Gegenstand verboten und dem Staatsschreiber befe»
len , sich zu den Superioren der Jesuiten , Kapuziner und FranziSb'
»er und zu dem Lentpriester zu begeben , um ihnen den Wille » dk
Obrigkeit kund zu thun , daß kein Prediger auf der Kanzel dieses 6»
schäftes erwähne.

Der Papst übergab den Handel einer Kommission von vier KiV
dinälen . Ihr Gutachten fiel dahin aus : „ Luzern habe das Recht de
Immunität verletzt . Dem Papst gezieme , auf Wiedereinsetzung dk
Pfarrers Andermatt zu dringen . Weigere sich der Rath , so soll de
Papst zu jenen Kirchenstrafen schreiten , von welchen die heiligen K«'
nones sprechen,"

Am 23 . März 1726 gab der Gardefähndrich Pfyffer dem Ra >V
von diesem Gutachten Kenntniß , mit der Bemerkung , der Papst wce"
es schriftlich mittheilen lassen.

Der Rath berief (29 . März ) nun die ganze StadtbürgerscM
auf das Nathhaus , und setzte ihr die Gründe seines Verfahrens aw'
einander , Einmüthig erklärte die Stadtbürgerschaft dem Rathe ihre-
Beifall und ihre Bereitwilligkeit , seinen vaterländischen Eifer
alle Weise zu unterstützen . Auch die übrigen Stadteinwohner , fh
Bei - und Hinterfüßen , reichten aus eigenem Antriebe eine Adrcr,
ei» , und versicherten die Obrigkeit der gleichen Treue und Anhänß'
lichkeit . „

Um auch die Landschaft in Rücksicht der vorgespiegelten Religiös,
gefahr zu beruhigen , wurde » die Vorgesetzten in die Stadt beruft
und ihnen durch Kommittirte des Rathes die Beschaffenheit der Sa»
erklärt , , ,

ES versuchten einige katholische Orte , die doch selbst bei Anst^
tung ihrer Rechte und Gebräuche durch Rom sich unerschütterlich
tenH , Luzern zur Nachgiebigkeit zu bereden , Im Mai 1726 dt "
sammelte sich eine Konferenz der katholischen Orte in Luzern , Leh^
rcs erklärte an zwei Punkten unabänderlich festhalten zu wollt '
nämlich 1) an dem Rechte , die Priester »ck auckienänm
prineipi » vorznbcrufen , 2 ) in dem Rechte , solcher Vorberufung
gehorchende oder sonst aufrührerische , ruhestörenbe in die landeshcrst
chen Rechte eingreifende Geistliche aus dem Lande zu schaffen, D >e„
Rechte besitze jede souveräne Obrigkeit , Luzern begehre , daß
übrigen katholischen Orte gemeinschaftliche Sache mit ihm i»aa>«,
möchten . Die Gesandten der katholischen Orte zeigten sich ,,
hallend . Sie haben , sagten sie , von ihren Obrigkeiten Vollmacht . ^
vermitteln , nicht aber an dem Streite Antheil zu nehmen , ^
schlugen daher vor : ,

1) Der Bischof soll den Pfarrer Andermatt anhalten , eine Abb >§
zu thun und Luzern demselben dann das Land wieder öffnen,

' ) So behauptete die Regierung von Zng ihre landesherrlichen
gegen die Anmaßungen des Jmmunitätssystems im Jahr 1̂ §
wegen einer in die Nuntiatnr abgeführten Nonne zu Fraueistes,
Schwyz zwang 1723 , trotz aller Protrstationen von Konstanz,
Geistlichkeit zu Entrichtung von Abgaben,
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2) Hierauf soll der Bischof durch die Bermittler ersucht werden,
ihm ein anderes Benefiz, ' ,im zu geben.

3) Auch in Zukunft sollen die Geistlichen schuldig sein , »st »uckien
cluin vorbum z» i »c>i>i8 vor Rath zu erscheinen , doch soll die
Berufung „ ich, in tun »,, zu, »die » geschehen.

Lnzer » , welches vor Allem die Anerkennung der beiden von ihm
Aufgestellten Punkte forderte , verwarf diesen Vorschlag . Nach länger,,
^esprechungcn fanden die Gesandten der vermittelnden Orte , daß ein
Verständniß zu erzielen unmöglich sei , und entschlossen sich, an den
/Uapst ein unverfängliches Schreibe » zu erlassen , um ihn zu bitten,
^8 er Lnzer,i , mit dem sie in Liebe und Leid verbunden seien , in
Gnade ansehen wolle.

Luzern war sehr unzufrieden , daß die katholischen Orte abgelehnt
galten , mit ihm gemeinschaftliche Sache zu machen , und drohte da-
Uer ,'n einem Kreisschreibcn von, 5 . Juni , die Sache an die Tagsatzung
der dreizehn Orte zu bringe » , wenn es bei seine » katholischen Bun¬
desgenossen nicht die erwartete Unterstützung finde . Die katholischen
>wte mahnten hievou dringend ab , und baten
Solgen ' ' " ' - die

zu bedenken , welche
eidgenössische Katholizitätein derartiges Beginnen für

"dch sich ziehen müßte.
, 2m Ansauge der drcizehnörtigcn Tagsatzung fand dann
kr besondere Zusammentritt der katholischen Abgeordneten statt . Die

Gesandten Lnzcins erklärten , wenn die katholischen Stände sich nicht
. "schließen gemeinsame Sache zu machen und ein stärkeres Schrei¬
en an S . Heiligkeit zu erlassen , so haben sie Befehl , die Sache in
fhienum (der dreizehn Orte ) vorzubringen . Umsonst stellten die katho-
Bchen Orte vor , doch zuzuwarten , bis auf das erste Schreiben an
Zn Papst eine Antwort eingelangt sei . Luzern wollte sich keinen Auf-
,Hub gefalle » lassen . Durch diese Erklärung auf das Aeußerste ge¬
ißelst , versammelten sich die Gesandte » der katholischen Orte ohne
luzern nochmals , und beschloßen ein Projektschreiben an den Papst
s" entwerfen , worin die frühern Vorstellungen nachdrücklich wiederholt,
,ss unanständige Benehmen Audermatt 'S gerügt und der Papst er¬
acht wurde , Luzern bei seiner Souvcränctät zu belassen . Die Ge¬
nehmigung der Obrigkeiten zum Erlaß eines solchen Schreibens
">urde Lurch Erpresse eingeholt . Auf dieses verzichtete Luzern vor
Zr Hand darauf , die Sache in der drcizehnörtigen Tagsatzung zur
brache zu bringen.

In Lnzer » selbst war man während dieser Vorgänge wachsam.

^ Zu , Mai war in St . Peterskappel und an andern Orten in meh-
kr» Eremplaren eine Schrift gefunden . worin unter Andern , bchaup»
' wurde , die Bürgerschaft sei auf dem Rathhause zur Beistimmnng

N" den Maßregel » der Obrigkeit in, Udligenschwilerhandel gezwungen
»>stden . Die Bürgerschaft ließ gegen solche Vorgabe eine feierliche
ßotestation im Drucke ausgehen . Jene Schrift ließ die Obrigkeit
Zwch Henker verbrennen und dem Entdecker ihres Urhebers 1V0
Thaler Belohnung versprechen.

Ueber die Gesinnungen des Landvolkes wurden Erkundigungen
"gezogen , und cS langte » viele Ergebeuheitsadreffen ein.
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An die Geistlichkeit der beiden Stifte und der Klöster
besondere Ralhsdcpntationen geschickt; Deputirte der Nuralkap 'ck
wurden vor Rath bcschiedcn , »in ihnen zu verdentcn , daß «ul, pcctz
taesse magestakis verboten sei , über das Udltgenschwilergeschäft >»w'
billigende Reden zu führen oder selbes auf der Kanzel anzuziehen
Auch die Geistlichkeit bezeugte ihre Ergebenheit ' ) .

Der Nuntius Passionei berichtete von Mors a »S fleißig
Nom über den Stand der Sache , und legte dabei große Abneig "'^
gegen Lnzern an den Tag . Die Rücksicht jedoch auf die GeiE
welche ein offener Bruch mit Lnzern der katholischen Eidgenossensch ^,
überhaupt drohte , hielten den Papst von entschiedenen Schritten n"

dem wirklichen Erlasse des Interdiktes , welches zur Unterzeichn »^
bereit tag , zurück , und verschafften den Vermittlungsversuchen
Kardinals Polignac , französischen Ministers am römischen Hose,
des kaiserlichen Gesandten Kardinal Cienfungos Gehör.

Nach langem Hin - und Herschreiben kam endlich eine Art
gleich dahin zu Stande.

Lnzern soll einen Brief an den Papst schreiben . mit dem Best ' ,
ren , daß der Bischof einen Prozeß gegen Anderinatt einleite,
der Papst soll darauf durch ein Breve in milder storm antwort^
Dabei wurde durch einen geheimen Artikel festgesetzt : es soll ^
Pfarrer Anrermatt , schuldig oder unschuldig erfunden , auf die Pfack«
Ndligenschwil nicht wieder zurückkehren . Der Papst setzte einen Ws'
darauf , in seinem Antwortsbreve eine Absolntivn einstießen zu lallsi
Der Rath von Lnzern erklärte aber , von einer Absolution nichts
sen zu wollen ; denn , hieß es , die geistlichen Gesetze und Ka >w" j
seien wohl von Konzilien und Päpsten aufgesetzt , aber von uns nie »'" ',
angenommen worden , befinden sich mit unsern Gesetzen im
sprach , und sind daher für uns nicht so verbindlich , daß ihre Au !»^
achtsetznng eine Absolution erforderlich machen könnte . Wirklich l>l''
dann auch die Absolution in dem päpstlichen Breve weg . .

Der Pfarrer Andcrmatt erhielt von seinen geistlichen Gön «f' .
eine Chorhcrrenstelle in Münster , und zn Ndligenschwil wurde t>'
neue Pfarrerwahl vorgenommen.

Das Recht , fehlbare Priester vorzuberufen , behauptete die
kcit fortan . Denn sofort nach Beendigung des Handels wurde
bischöfliche Kommiffarins Nisler vor Rath gestellt und ihm das holw
liehe Mißfallen über sein Verhalten bezeugt ?) .

Ebenso wurde die Verbannung des Pfarrers Andermatt ankA
erhalten . Umsonst verwendete sich Nom wiederholt für dcnsew'
Erst im Jahr 173l begnadigte thu der Rath aus freien Stücke ». .

Zwanzig Jahre später ( 1717 und 1748 ) waltete zwischen ^
lnzernischen Magistrate und dem hl . Stuhle wiederum ein Streit , ^
Becidigungshandel  genannt.

' ) Das Stift Münster schriftlich am 26 . Juli 1726 ; das LandeSka^
Willis »» am 5. August u . s. w.

?) Noch in jüngerer Zeit , 1816 , wurde Kaplan Bosch von 2"'
terS wegen seines unanständige » Wandels vor Rath gestellt.
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Zwei spanische Mönche , FranziSkancrordenS , ein Priester und ei»
"aienbruder , wurden im Entlebuch , wo der letztere eine Weibsperson
'»st vorgehaltener Pistole zu nöthigen versucht halte , während der
Allere , ohne ihn abzumahnen , dabei stand , gefangen , nach Luzern
st»führt und von der Obrigkeit , da die That , weil nnr Versuch , nicht
' »deswürdig war , dem bischöflichen Konimissar zur Bestrafung über¬
leben und inzwischen in dem Gefängnisse des Wasscrthurmes verwahrt,
^er Nuntius erklärte dieselbe » als exemptl oiiliniL . Man liest es
geschehen. Doch wies der Rath den Landvogt von Entlebuch an , die
Zeugen abzuhören , zu beeidige » und das Abhörungsprotokoll der
"untiatur einzusenden . Der Nuntius stellte aber das Verlangen,

"' an möchte ihm die Zeugen znr Abhörnng zr senden . Ihm wurde
^klärt , die Deponenten müßten vorerst von , Landvoate in Eid ge¬
kommen werden , und durften dann nicht , wie es jüngst in einem Falle
stoschehen, in der Nnntlatnr nochmals znr Eidesleistung angehalten
'»erden . Der Nuntius aber bcharrte darauf , die Zeugen zu beeidi¬
gn . Er berief sich darauf , daß solches in allen übrigen katholischen
> »ten zugegeben werde , und auch in Luzei » sei es schon öfter gesche¬
hen. Der Rath hingegen erklärte , nach luzcrnischem Recht müssen
Zeugen durch den weltlichen Beamte » beeidigt werden ' ) , und wenn
' » ähnlichen Fällen dieses und jenes von dem Nuntius ohne Wissen
,/ » Regierung vorgenommen würde , dieses kein Recht begründe . Der
^nnlins schlug vor , es möchte der Rath ihn , den Nuntius , die Be-
E'digung vornehmen lassen , dagegen durch eine schriftliche Protcstation,
»eiche den Nkieu des Prozesses einverleibt würde , seine Rechte und
' »nie Gesetzgebung verwahren . Allein die Regierung wollte sich hier-
"»I nicht einlassen.

Der Nuntius Ncciajnoli ließ dann den Räthen und Hunderten
ausführliches Memorial überreichen , worin er seine Anficht er-

Zicrte . Der Rath bcharrte auf seinem frühern Beschlusse . Den
Entscheid ließ er durch eine Deputation dem Nuntius hinterbringen,
/ »och nur mündlich . Eine schriftliche Erklärung beschloß man in
/ !" »>' Form abzugeben , da darauf wieder eine Entgegnung folgen
''»rde , „ nd man nicht „eartagiren " wolle.

Hierauf erließ der Papst Benedikt XIV . selbst ein Schreiben an
Räthe , worin er seine Verwunderung auSsprach nnd das Recht

,E» geistlichen Gewalt in Anspruch nahm . Denjenigen Mitgliedern
^ Rathes , welche der Forderung des Papstes mit Berufung auf

kanonische Recht entsprechen wollten , wurde entgegnct , es sei
-/ " kundig , daß bei allen Streitigkeiten um geistliche Sachen die

ssnonxz , lloneili » , das eeclesiasticiim u . s. w . angerufen
. "»den . Wollte man jedes Mal dem Gehör geben , so müßte die

kltlichx Obrigkeit ihre » Stab niederlegen und sich von Rom aus
^ ».letze vorschreiben lassen . Die Antwort an den Papst wurde nach

' » läufiger Diskussion kurz nnd »»einläßlich abgefaßt.

) Im Jahr lt >8l hatte Luzer» der allgemeinen Landesordnung idcn
Ordonnanzen der LandeSvögte) die Verordnung einverleibt , daß die
Unterthauen sich vou Niemanden anders als von den durch die
Obrigkeit gesetzten Amtslente » sollten beeidigen lassen.

Gk, „ . v. Lnzern . II . Bd . 17
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8s erfolgte ei» zweites Breve von Seite des Papstes , wellst^
aber wieder ablehnend beantwortet wurde . Der Papst begnügte M
dann , den Hauptmann seiner Leibgarde , den Maltheserritter Fra »1
Ludwig Pfyffer , vor steh zu berufen und ihn , aufzutragen , er mäch"
seine Herren mit Versicherung der besten Gesinnungen des heiligf/
Vaters benachrichtigen , daß dessen beide Schreibe » in keiner Wem
so zu verstehen seien , als wollte er den hohen Stand in seinen Rech«
ten der obrigkeitlichen Gewalt beeinträchtigen ; immerhin aber müff'
er die Verweigerung der Abnahme des Zeugeneides , die in keinem
andern katholischen Staate dem geistlichen Richter beanstandet werde,
als eine Neuerung ansehen . Es antworteten die Räthe dem Garde«
hanptman » , er möchte in ihrem Name » dem Papste für seine gnädi«
gen und väterlichen Gest, »,,, »gen den Dank erstatten und ihn »er«
sichern , daß wenn die Entsprechung irgend möglich gewesen wäre , ss'
nicht das zweite , noch viel weniger ein drittes Begehren von Seil'
des hi . Stuhles abgewartet haben würden , und daß sie hoffen , durch
Ausrechthaltnng althergebrachter und durch die allgemeine Landes«
ordnnng sanktionirter Rechtsame sich nicht das Mißfallen Sr . Heil ' !!«
keit zugezogen z» haben . Damit blieb die Sache auf sich beruhe»
Aber auch dem Bischöfe und seinem Kommissar gegenüber hielt vc»
nun an Luzern in seiner »erfochtenen Auffassung strenge fest.

Inzwischen waren während des Handels Jahre und Tage ve>>
flössen und die zwei spanische» Mönche ohne weitere Strafe aus dc>»
Lande geschafft worden.

Die Obrigkeit überwachte auch die Kanzel . Wir haben,im Bd . >>
S . 394 und 395 mehrere Beispiele angeführt , unter andern , wie
Jahr 1764 der Pater Hofprediger als unwürdig erklärt wurde , für »«
hin die Hofkanzel zu besteigen ' ) .

Im Jahr 1764 machte sich die Regierung daran , den geistlich ' "
Zehnt als äonnm xi 'iitnitui » auf einige Jahre zu besteuern , um da-
durch viele Unglücksfälle erschöpfte Äerarium zu speisen . Hiev ' "
wird weiter unten bei der Nuntiatur näher die Rede sein.

Im Jahr 1769 gab Felir Balthasar von Luzern , der aber lang'
als Verfasser unbekannt blieb , ein Werklein unter dem Titel - kleb
veüovum gurr » eiro » suoi -a - heraus . Darin zählte er hinlänglich'
Belege auf , daß von frühe an im Außerwesentlichen der Kirche
Regierung verschiedene Rechte geübt . Rom verdammte das Buch.
Vorn Papste beauftragt , sandte in diesem Sinne der LandeSbissb ' «
Pastoralschreiben überall bin . Dagegen protestirten die Eidgenoff ' "
feierlich , und Schultheiß Kellers Rede in Luzern . gehalten d' "
10 . Hornung , bewies , wie der Staat , von seinen Rechten abzugeb ' "'
auf keine Weise sich bewegen lasse.

Erfreulicher that sich das Verhältniß zwischen Regierung
Bischof kund durch das sogen . Konkordat vom 19 . Hornung 180b-
Dasselbe , nebst dem Dekrete über Eheverlöbnisse vom Jahr 1804
dem Dekrete wegen der gemischten Ehen aus dem Jahr 1808 »'»
vielen andern Erlassen , ist das wichtigste Denkmal , wie unter d' "

Noch unter der Mediationsregierung wurden die Professoren Gügl ' ^
und Widmer als Hofprediger von der Regierung bestellt.
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^albergsschen Generalvikariate , des Freiherr » von Messe,iberg , und
>>nlcr dein bischöflichen Kommissariate des StadtpfarrerS Thaddä Mül¬
ler von Lilien, , das kirchliche Leben flch erfrischte lind in Einklang
u>it der weiliichen Obriakeil sich gestaltn , wollte . Die wesentlichsten
«unkte des Konkordatcs ' sind diese : Für die Kandidaten des Priester»
»andeS soll ein Seminar errichtet werde » . Die Chorstirte im Hof
^»d zn Plünstcr sollen für verdiente Geistliche , jenes für die Pro¬
visoren der höher » Lehranstalt , dieses für die Psarrgeistlichkeil Nuhe-
Nründen werden . Der Kleine Rath ernennt die Professoren . Die
«farrgemeiudekrcise sollen ab - und zugeründct , wo es nöthig ist , neue
llkgründct werden . Sinecurapfründc » werden Enratic » . Die Pfarr-
dfründe » bilden nach Größe und Gehalt drei Klaffe » . Eine geistliche
^affe , gespeist durch überfließende kirchliche Einnahme » , soll znm
Vvecke der Rührung magerer kirchlicher Pfründe » gebildet werden.
Aas Konkordat fand das päpstliche Wohlgefallen nichl ; denn als in
?°Nsetzung desselben die Regierung sich mit Rom in 's Einverständniß
sstzen wollte , um in Werthenstcin ein Seminar , in Rathhauscn eine
A 'ziehungsaiistalt für Waisen und Arme , in Luzern eine Straf , und
^orrcktionSanstalt für fchlbare Geistliche , in St . Urban eine Lchrer-
^ldnngSanstalt herzurichten , damit diese Klöster zu», Segen des Kan¬
ons eine praktische Richtung erhielten , wies all ' das ein päpstliches
schreiben vvm 2l . Hornung >807 mit Entrüstung von der Hand.

^ Trotz aller Anstrengungen der Geistlichkeit nach dem Falle der
^ediationsregicrnng im Jahr 1814 gelang es ihr nicht , das Konkor-
^t zu beseitigen . Dasselbe blieb in Kraft bis auf den heutigen Tag.
y, 3m Jahr 1808 entspann sich ein geistlicher Handel zwischen der
l^ gierung von Lnzern und dein Abt AmbrostnS Glntz in St . Nrban.

Etzterer weigerte sich, in der umfassende » Weise , wie die Regierung
^mäß des ihr zustehenden Oberaufstchlsrcchtes verlangte und wie
Adders Gotteshäuser es thaten , Rechnnng zn stellen . Nach vielen
. ^ geblichen Aufforderungen wurde zur Verhaftung des Abtes gcschrik-
?u . Als dieser auch in der Hast in seiner Widersetzlichkeit beharrte,
" erfolgte zuletzt voa Seite der Regierung der Beschluß , es werde

. *e bisherige Abt Karl AmbrostnS Glntz nicht mehr als Vorsteher
» § Klosters St . Urban anerkannt , noch ihm der Wiedereintritt in das
^wstergebäude gestattet . Es wurde ihm ein Jahrgehall von 200Lv »is-

ausgeworfen . Umsonst waren die Jntcrzessione » des päpstlichen
"mtins und der Stände Bern und Solvlhnr » gewesen.

- Versuche in neuerer Zeit , im Kirchliche » der Kirche voranzu-
Arrilen , einen Metropolitan -Verband herzustellen , Synoden einzu-
^j » en , das Plazet strenger zu handhabe » , in Ehesachen nur das
? >n Dogmatische dem Forum der Kirche zu belassen , Feier - und Fest¬
ige und Dispensen z» regeln , die Rnntiatur als geistliche Behörde
? beseitige » , die Stcuerpflichtigkeit der geistlichen Güter und Persv-

sowie der Letzter» Bildung sich zu sichern , machte die Regierung
, >kin „nd gemeinsam mit andern Kantone » in der sogen - Badener-
"^ferenz im Jänner I8Z4 . Allein die Durchführnug der Konferenz-

^," kel scheiterte . Dieselben , vom Papste verworfen , wurden durch
s,° Staatsverfaffnng vom l . Mai 1841 aufgehoben . Diese Verfas-

"st , in Kraft von 1811 bis 1847 , welche am 25 . August 1841 dem
17"
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hl , Vater sogar zur Einsicht und Approbation eingesendet wurde , b»
gab sich freiwillig der meinen seit langem Zeiträume von, Staate
erworbenen und ausgeübten Rechte , nnd brachte den Staat ganz au§
seiner bisherigen Sietinng zur Kirche heraus , nnd dennoch zeigte st>h
die seltsame Erscheinung , daß , während der Staat sich als Dienet
der Kirche darstellte , er hinwieder ties in das kirchliche Leben ei>»
griff , wenn es sich etwa »m einen Geistlichen handelte , der ihn , uitw
genehm war . Jene Verfassung sicherte jede Verbindung der Laie»
nnd Kleriker mit den Behörden der „römisch christ-katholischen " Kirch?
in kirchlichen und religiösen Dingen , Zn die kirchlichen Erlasse nah "'
sie nnr Einsicht , gewährleistete die Unverlctzlichkeit der zu kirchliche»
nnd religiösen Zwecken gestifteten Güter , sowie den Fortbestand dek
Stifte nnd Klöster nnd die Selbstverwaltung ihrer Güter , Im 6»
ziekungSrathe , dem auch die staatskirchliche » Angelegenheiten zug»
theilt waren , saßen »eben fünf weltlichen auch vier durch die riet
Dekanatsversammlungen gewählte geistliche Mitglieder , Fortwährendt
LoSkäustichkeit des ZchntS war gesichert . In weltlichen Dingen stai»
den die Geistlichen unter dem bürgerlichen Gesetze , waren stcue»
pflichtig , aber ohne Stimm - und Wahlrecht . Während der Dauer
dieser Verfassung hatte die Berufung des Jesuitenordens statt , welche,
wie bekannt , die Freischaarenzüge und zuletzt den Bürgerkrieg
Folge hatte.

Die gegenwärtige am 13. Horuung l818 in Kraft erwachse»^
Verfassung griff den Bestand des frühern Verhältnisses -wischen Sla >»
und Kirche wieder auf , und handhabt frühere Rechte , Die Kirche b»
sitzt den vollen Schutz des Staates , Während im Erzichungsratw
zwei Geistliche sitzen, ist der Eintritt in den Kanton für den Jesuit »»
und für die diesem afsiliirtcu Orden verschlossen. Die bestehende»
Klöster nnd Stifte stehen unter Staatsadministration , Das Vcrbäl»
»iß zwischen Kirche und Staat scheint sich übrigens mehr und nietn
als ein friedliches zn gestalten . Aber gerade dieses dient den Nebe»
kirchlichen znm Aerqer,
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I>, Die Nnntiatur insbesondere.
Anfänglich erschienen Päpstliche Nuntien in der Schweiz nur sts'

tcn und aus kurze Zelt , » in einen bestimmten Auftrag zn cifüllc »-
woranf sie jeweils » wieder zurückkehrten . Im Jahr 1571 erfolgte es
Antrag zn einer ständigen Nnntiatur , welcher aber von den katlio»'
scheu Orten abgelehnt wurde . Bald aber änderte sich durch den E >»'
stuß der Jesuiten die Stimmung , nnd FranziSknS Bnonhoni»
Erzbischof von Vcrcelli , schlug 157 » als apostolischer Nuntius s» >»
bleibende Residenz in Lnzern auf.

Unzählig waren die Anstünde , weiche sich mit den Nuntien w
der Schweiz ergaben . Wir zählen hier nur einige derselben , weE
den Kanton Lnzern betrafen , auf.

Schon der erste ständige Nuntius Bnonhomi  gerietst in dt
ersten Tagen nach seiner Ankunft in Streit mit dem Stifte Be >si
Münster . Er belegte nämlich den Probst und alle Chorherren »st
Buße , weil sie ihm ihren Schatz nicht zeigen wollten . Die Beste » ,
teu suchten Schutz bei der Obrigkeit , und diese bewirkte die Aufw
bung der Buße,
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! Umgekehrt hatte im Jahr 1587 die Regierung niit dcm NnnliuS
I Baptist aSantonioZwist , indem letzterer sich des Probstes und der

Chorherren in Münster , welche einen Früchtenvorrath haben sollten,
«»„ ahm und ihnen verbot , sich vor Natk , wohin sie wegen ihres
Ungehorsams geladen waren , zu stellen . Allein die Chorherren »»iß»
>en erscheinen und erhielten einen tüchtigen Verweis,

Der Nuntius HieronhmuS Farncse , welcher in den Jahren
1638 bis 1643 anwesend war , hatte dcm Abte von St . Urban die
bisanhin gehabte und dcm Cisterzicnserorden zukommende Aufsicht
scher die beiden Franenklösier Eichenbach uiid Rathhansen entzogen
»nd der Nnntiatur zugeeignet , die Patres Jesniie » aber als Beicht.
Vater bestellt . Der Abt zu St . Urban und die beiden .Klöster be¬
schwerten sich dessen bei den weltlichen und geistlichen Obern . Das
^eschäst wurde nach und nach so lebhaft , daß andere eidgenössische
stände sich in dasselbe einzumischen bewogen fanden . Als der N „n-
ft»S FranzisknS BneeapadnliuS sich ( 16501 weigerte , die Maßnahme
wines Vorgängers zurückzunehmen , erklärten ihm Lnzern und die
nsiitstände in einer Zusammenkunft mit ihm , sie werden die Sache

Hn den Papst bringen »nd denselben zugleich ersticken , ihnen keine
-sinntien mehr z» schicken, weil dieselben gewöhnlich die Rechte und
blebränche des Landes nicht kennen , unförmlich prozediren nur allerlei
Beuernngen versuchen . Ueber diese Sprache erzürnt , erwiederte der
AnnliuS : es dürfte der Papst sich entschließen , künftig Nuntien a »S

Hen, Bauernstande in die Eidgenossenschaft abzuordnen . Lnzern und
wi»e Mitstände wendeten sich unmittelbar an den Papst , »nd bewirk¬

en zuletzt , daß die Aufsicht über die Klöster Eschenbach und Rath-
nansen dem Abte von St . Urban wieder überlasse » wurde . Ueber diese
" »gelegenheit wurden mehrere Druckschriften herausgegeben.

Als im Jahr 1690 der lnzernische Staat eine allgemeine Stener
nn-sschrieb »nd dabei auch die Geistlichkeit in Mitleidcnheit zog , trat
Niegege» der Nuntius B a rt h o lo mäu S Menati  auf . Allein die
Republik blieb standhaft bei ihrem Vorhaben , und setzte es durch.

Der Nuntius JakobnS Carraccioli  war es besonders , wei¬
ter den Religionskrieg zwischen den Eidgenossen im Jahr 1712 schürte
N»d dann , als die Sache fehlschlug , von Lnzern sich entfernte.

Unter dem Nnntins Dominikns Passionei  ergab sich der
?be„ beschriebene Udligcnschwilerhandtl , wegen dessen sich der Nnntins
Heimlich von Lnzern entfernte und seine Residenz in Aktors aufschlug.
Aber neben diesem Handel hatte die Republik Lnzern eine Menge
M ' istigkeiten mit Passionei , betreffend die Klosteransstenernngen , welche
°ie Obrigkeit beschränkte , ferner Nichtbeobachtung des bisher üblichen
^eremonielS , Anmaßung polizeilicher und strafrichterlicher Kompe-
'knzen n . s. w.

^ Als die Obrigkeit im Jahr 1740 sich vornahm , das zerrüttete
^ekviiomlcwcsen der Stift Beromünster zn ordnen , so widersetzte sich
fvr NlmtsiiS Nranziskns Dnrini  unter dcm Borwande der Ver¬
ätzung geistlicher Immunität . Er gab eine ziemlich lebhafte Note
.herüber dem Rathe ein . Dieser kehrte sich aber daran nicht , und

'e Sache hatte keine weitere Folge.
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Im Jahr 1748 ereignete sich der oben beschriebene Beeidigung '̂
Handei , in weichen , der Nuntius Philipp «» Acciajuoli eine Haupt'
rrlie spielte.

Mit dem Nuntius Oktavins Bnffalini,  welcher von 175)
bis 175 !) in Lnzern residirte , hatte die Regierung Zwist , indem er
das übliche Zeremonie ! verletzte.

Als im Jahr 1764 der Rath darüber Berathung pflog , von der
Geistlichkeit unter dem Titel eines «loniun zpraluitum den Zehnte»
von ihrem Zehnten auf einige Jahre zu entheben und deßhalb a»
den Papst schrieb , suchte der Nuntius Aloys Valcnti Gvnzaga dir
Sache z» vereiteln , und bewirkte , daß ein Brcve einlangte , welche»
gestattete , das 6n, „ ,m jpratuitu, » , jedoch nur von der Weltgeistkichkeit,
zu beziehe ». Der Nuntius soll den weltliche » Klerus einladen , wa»
ihm beliebe zu geben , die Gelder soll er in Empfang nehme » «ud
sie der weltliche » Obrigkeit übermachen . Der Rath erklärte , dir
Republik bedürfe einer solchen kleinlichen und auf ungeziemende Weise
beschränkten Steuer nicht . Im Falle der Noth werde er jene Maß'
regeln ergreifen , die das allgemeine Wohl und das Heil des Staate»
erfordern , ohne weiter eine Bewilligung nachzusuchen.

Bei Gelegenheit der Aufhebung des Jesuitenordens wollte ma»
zu Luzern im Jahr 177t aus dem Ueberschusse der Klostergüter , am'
gemeinnützigen Beiträgen und Zuschüssen des Staates eine Art Hoch'
schule für die katholische Schweiz gründen . DerJnternnntius Seve'
rinuS ServantinS  vereitelte diesen Plan.

Im Mai 1798 wurde der damals in Luzern refldirende päpstlich»
Nuntius Petrus Gravina,  welchem ma » vorwarf , daß er Antheil
an der Aufwieglung der kleinen Kantone gegen die Franken und aU
der Fanatiflrung des Luzernen Landvolkes genommen , von dem sran'
zöflschen Platzkommandanten in Lnzern auf höher » Befehl in eine
Kutsche gesetzt und unter militärischer Bedeckung nach Bafel übet
die Schwcizergrenze geführt , wo man ihn entließ . Bon da kam ke>»
Nuntius mehr in die Schweiz bis »ach Einführung der Mediation »'
akle , wo gegen Ende des Jahres 1803 FabriziuS Testaferrat»
in dieser Eigenschaft wieder erschien . Unter ihm kam die Trennung
derjenigen Theile der Schweiz , welche bisanhin z» Konstanz gehört
hatte » und zu welchem auch der Kanton Lnzern zählte , von diese«"
Bisthum zu Stande . Die MediationSregierung hatte mit demselbe"
vielfache Anstünde.

Vom Jahr 1814 bis >828 war die Nnntiatiir unter verschiedene»
Nuntien vorzüglich mit der Errichtung eines BiSthnmS für die vo"
Konstanz losgetrennte » Theile der Schweiz beschäftigt . Mit dew
Jnternnntius Pasqual Ghizzi  wurde endlich ei» Konkordat geschlm'
sen , kraft welchem das gegenwärtige Bisthum Basel erstand.

Als in Folge der Badenerkonferenzartikel die Regierung von L»'
zer» und die Nüntiatur In große Disharmonie miteinander gerietheM
verließ der Nuntius de Angelis , wie einst Passion ei,  im Novei »'
bcr 1835 bei nächtlicher Weile heimlich Luzern und begab sich nack
Schwvz , wo er seine Residenz aufschlng . Erst Anfangs de- Jahres 184) ,
nach stattgehabtem Regierungswechsel , kehrte er nach Luzern zurück-
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Im März 1836 hatte der Große Rath von Luzern beschlossen:
Uebereinstimmung »üt seinem Dekrete zu Wiederherstellung des

AetropolitanverbandcS und zu Gewährleistung der nnverkkmmcrten
Rechte der Bischöfe , zu Wahrung der von den Vatern ererbten Rechte
"ud LandeSfrciheiten , sowie zur Ausübung der von ihnen gegen die
Kölnische Nuntiatur in der Schweiz gemachten Vorbehalte , mit Hin¬
sicht auf die in andern katholischen Ländern dießfalls bestehenden Ver¬
hältnisse . erklärt der Große Rath jede Ausübung von Gerichtsbarkeit
^ geistlichen Dingen von Seite der päpstlichen Nuntiatur in der
Schweiz als Mißbrauch , und beauftragt den Kleinen Rath zu AnS-
ssrbcitung eines Gesetzes , wodurch die Fortdauer jenes Mißbranches
chr die Zukunft verhindert wird.

Die Erlaffung des Gesetzes verzögerte sich, da es au dem Dekrete
strnügte . Nach dem Regierungswechsel im Jahr 1841 beeilte sich die
deue Regierung , jenes Dekret wieder aufzuheben.

Seit deni Jahr 1848 rcsidirt nur noch ein Geschäftsträger des
päpstlichen SinhleS in der Person des Herrn Bovicri , Ehren -Kammer-
herr Sr . Heiligkeit , in Lnzern.
, Noch müssen wir einer merkwürdigen Erscheinung erwähnen . Im
Frühjahr 1848 , als die Völker beinahe durch ganz Europa sich er¬
hoben , kam ein außerordentlicher päpstlicher Abgesandter , Monsignor
'Jlgnet in die Schweiz . Dieser drückte sich in einem offiziellen
schreiben vom S. April folgendermaßen anS : „Zwischen Kirche und
dtaat müsse man Untergeordnetes und Persönliches fallen lassen und
Zergangene Streitigkeiten vergessen . Der katholische Klerus , der
Aapst/de » ich repräseutire , selbst macht euch durch mein Organ den
Zerschlag , gemeinschaftlich in der Bahn des Fortschrittes zu gehen,
ääie Kirche fürchtet nicht das Licht : der Irrthum allein sucht und
fleugt die Finsterniß : nur das falsche Licht fürchten wir . Das bis-
Perige Mißverständniß bestand in dem Zerfallen einer alten Gesell¬
schaft , welche einer neuen Platz macht , die endlich heute in das Leben
betreten ist . Diese alte Gesellschaft hatte der Kirche viel gegeben,
weil sie ihr auch viel verdankte . Die Kirche wird die geselligen Um¬
gestaltungen der Zeit nicht nur annehmen , sondern sie unterstützen.
? >e setzt ihre Zuversicht auf keine menschliche Einrichtung , sie benützt
ue , aber bindet sich nicht daran : sie genießt die Wohlthaten der
Mächtigen dieser Erde , aber sie wird auch , wenn der Fall eintritt,
Pein Grundsätze einer gänzlichen Ausscheidung zwischen ihr und den
Staaten ihre Anerkennung nicht verweigern . „Duldung und Freiheit"
R schon lange die Devise der Kirche in dem jungen Amerika ; eS
pan» dieses vielleicht morgen schon unsere Losung aii euern Grenzen
gei diesem oder jenem Volke sein , die ssch so rühmlich ihre Unab-
dängiqkeit und Stellung in der neuen sozialen Ordnung erringen . "
pus Hauptpunkte der Unterhandlung wurden angegeben : 1j Lösung
her Klosterfrage , mit Berücksichtigung der Forderungen der Zeit lind
her besondern Kantonalverhältniffe ; 2 ) Umänderung bischöflicher Kom¬
petenzen nach den Volksbedürfniffen ; 3) Einfluß der niedern Geistlich¬
keit bei Wahlen der Bischöfe und Würdenträger : 4 ) Unterhandlun¬
gen und Beziehung auf gemischte Ehen . Ohne daß in den Wirren
her damaligen Zeit näher in diese Sache eingetreten wurde , verschwand
°er Abgesandte , wie er gekommen war , plötzlich wieder.
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3) Kirchenvermögen.
Laut amtli'chcr Angabe betrug am 1. Jänner 1857:

1) Das reine Vcr,liegen der Pfarrkirchen sammt Jahrzeitqut
2 245,792 Fr . 93 Np

2) Das Vennbgen der Kapellen . 1,033,59V „ 41 „
3) Das Vermögen der Bruderschaften . . . 628,392 „ 31 ,,

Zusammen 3,907,775 Fr . 65 Rp>
Die Stifte und Klöster besaßen laut amtlicher Angabe auf den

gleichen Zeilpuiikt:i) Die Stift Münster. 2,630,648 Fr. 63 Nt'
2) Die Stift im Hof zu Luzern . 885,828 „ II
3) Das Kloster Eschenbach . 816,153 „ 28
4) DaS Kloster St , Anna im Bruch zu Luzcrn 503,435 „ 92

Zusammen 4,836,065 Fr . 94 NP>
Die sogenannten geistlichen Rechnungen zeigen auf das gleichtDatum:

1) Der Franziskaner Klosterfond in Luzern . 151,216 Fr . 87 Nv
2) Der Franziskaner Jahrzeitfond . 180,128 „ — „
3) Der Franziskaner Klosterfond in Wcrlhenstein 205,431 „ 18 „
4) Der Scminarfond . 57,473 „ 94 „
5) Der Diözesanfoud . 292,901 „ 81 „
6) Die Pflegschaft zn St . Jost in Blatten . . 50,523 » 24 „
7) DaS Pfnindinspekturamt . 16,054 „ 78 „
8) Fond des ChorbaueS in Zell . 5,254 „ 01 „

Zusammen 727,638 Fr . 96 Rw,
Die geistliche Kasse besaß auf 1. Jänner 1857 192,635 Fr . 24 Rp

Hiezu koininen »och:
1) Verpflichtungen des aufgehobenen Klosters

Muri an lnzernische Pfründe » laut Ueber,
einkunft von 1853 . 110,293 Fr . 43 Rt'

2) Verpflichtungen vomKlosterfond St .Urba» bei
den Pfarrkirchen in St . Urban , Psaffnau,
.Knutwil, Oberkirch . 278,099 „ — „

3) Verpflichtungen vom Kloflcrfond Rathhausen
bei Eberscsen . 2,285 „ — „

4) Kirchenvermögen von Knntwil , Pfaffnau und
Oberkirch und St . Erhard , welches aber
bei dem Vermögen der Pfarrkirchen nicht
eingerechnet war . 71,639 „ 78 „_

Zusammen 462,312 Fr . 21 Rk-
Hiebei ist nicht mitberechnet:

1) Der Kapitalwerth der meisten Pfrnndgebänlichkeiten.
2) Das in den Kirchen , Kapellen und den Paramenien derselben lic*

gende Vermögen.
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^ Das Einkommen der Bepfründeten , so weit es nicht aus dcn vor-
bczeichneten Fonds stießt . Es berechnet ein amtlicher Bericht
dieses Einkommen auf jährlich 111,380 Fr, , was ein Kapital von
2,227,600 Fr . repräsentier.

Sonach ergiebt sich ein Totalvermögen von circa 13,000,000 Fr.
kirchlichen und geistlichen Zwecken.

Kirchenregiment.
Das christliche Luzern stand in. Anfange nnter dem Bischofssitze

"°n Windisch , der vermuthlich im 1. Jahrhundert entstanden und dem
^jbischof von Bisanz unterstellt war.

Zwischen den Jahren 555 bis 581 wurde der Bischofssitz von
Kindisch »ach Konstanz verlegt und dem Erzbischofc von Mainz nnter-
^sstt . Um den Aargan , wohin Luzern gehörte , zn befriedigen , blieb

geistliches Gericht in Windisch zurück , »nd zwar bis !» die Mitte
°kS ii . Jahrhunderts . Als auch das geistliche Gericht von Windisch
^sgkam , mag in Luzern , der vornehmsten Stadt des AargauS , das

ausgedehnter Vollmacht versehene , bischöfliche Kommiffariat ent¬
luden sein.

Am 7. Wcinmonat 1814 erklärte eine päpstliche Bulle den uralte»
dserband LnzernS , wie anderer katholischen Kantone , mit Konstanz

aufgelöst . Für die losgetrennten schweizerischen Theile promul-
mrte der Papsi bereit » den 10. Jänner 1815 eine » Gcneralvikar in

er Person des Franz BernardGöldlin,  Probst zu Beromünstcr.
As dieser im Herbstmonat I8l9 starb und Luzern sich dem churschen
Aevisorium nicht unterziehen wollte , erhielt es einen bascl 'schen Pro-
.Oar . Die ZirkumskriptionSbulle des VisthnmS Basel , denen Bischof

Solothurn restdiren sollte , vvm 7 . Mai 1828 , verleibte Luzern
? ^ e>n ein , „ nd gab dem letztgedachten Staude das Recht , zwei nicht
ksidireude und einen rcfioirc 'nden Domherr » in das Domkapitel zu

Kennen . Der Bischof , der in keinem Mctropolitanverbande steht,
lhlt an » einem Dreiervorschlag der Regierung den Kommissär , der
d der Spitze der Kantonsgeistlichkeit sich befindet.

In die hierarchische Ordnung hinein hat sich der Nuntius gedrängt,
ß Um von der näher » kirchlichen Eintheiln »,, , so weit sie unsern
,anton betrifft , zu reden , so gehörte Luzern vorn in diesem Jahr-
Atseud in die kirchlich konstanzische Provinz Burgund , und zwar in
zl ^echidiakonat gẑ x^au . Im 13 . Jahrhundert begannen die Nural .-
qdttel Unterabtheiinnge » der Archidiakonate zu sein . Eine genaue
HsUangabc ihrer Entstehung läßt sich nicht ermitteln . Bezüglich des
-Aitels Luzern  oder der Vierwaldstättc wird behauptet , daß es im
Mr 133l erst seinen Anfang nahm . Wülisau  gehörte 1101 in
H-s Dekanat Zofinge » , Dietwil  finden wir im Dekanat Winan,
H tengen in dem von Aarau , Escholzmatt  in dem von Burgdorf.
fj ^ er Mitte des gegenwärtige » Jahrtausends wurde die Kapitels-
s."cheili,ng fest , und die Pfarreien des Landes bilden die vier Land-
j>? ^ el Luzern , Snrsee , Hochdorf »nd Willisau.  Nebst den

Lande liegenden Pfarreien gehörten zum Kapitel Luzern  Pfar-
e» der Kantone Nri , Schwyz , Unterwaldcn und Zug wegen Nisch -,
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deßwegen hieß das Kapitel Vierwaldstätterkapitel . Zu dem Kapst'
Hochdorf gehörten ehemals vier Pfarreien des aargauischen Freie " '
amtcs , i » demjenigen von Willi sän die recht « der Aare gelegene"
acht Kirchen SolcthurnS . Da « neue Kapitel Lnzern entsta " '
erst im Jahr 1846 an « einem Sertariate des frühern Luzerner » oder
VierwaldstLtterkapitelS . Was den Umfang eines jeden Kapitels be^
trifft , so zählt das Rnralkapitel Willi sau gegenwärtig 16 Pf "^
reie » mit 2 -1 Kapitnlaren oder bepfründete » (Geistlichen ^ da « v",
Hochdorf 17 Pfarreien mit 27 Kapitnlaren ; da « die beiden poli » '
schen Aemter Surft « und Gntlebuch umfaffende Dekanat Surser
25 Pfarreien mit 44 Kapitnlaren ; das von Lnzern aber 17 Pf " " '
reien mit 37 Kapitnlaren , indem hier nicht bloß die Inhaber re>
Vencsizien , sondern auch die Inhaber von Mannalpfründcn zähle " ;
Die 73 Pfarreien des Kantons zählen sonach 136 Kapitnlaren,
Pfarrer , Kapläne und Pfarrhelfer . Dazu sind nicht gezählt die
neffziaten der Chorstifte Lnzern » nd Münster , indem diese eige " *
Kapitel bilden . Jedes der vier Landkapitel ist in Reginnkel e>" '
getheilt , deren Vorsteher Sertarii heißen . Diese mit den Dekans"
nnd dem Kämmerer , der das Rechnungswesen besorgt , bilden du
Znratenkonferenz , den engern Rath des Kapitels . Jedes Kapist'
giebt sich seine besondern Statuten.

5) Pfarrwesen.
Entstehung.

Der katholische Kanton Lnzern ist in 76 Pfarreien oder Kircsi'
gemeinden eingetheilt . Jeder derselbe » steht ein Pfarrer als See'
sorger vor.

Wenn und wo die ersten christlichen Kirchen und die größere Ä "'
zahl der gegenwärtigen Kirchspiele entstanden , liegt gänzlich im D " "
kel ; denn ihre Entstehung geht , wie Segeffer bemerkt , in noch we " w
erforschte Zeiten zurück . Die meisten der znr Stunde bestehend?
Pfarreien traten im 13 . Jahrhundert an ' S Licht , einige wenige st"
her . Doch ist anzunehmen , daß viele davon schon Jahrhunderte " st
standen , ja in 's frühere Jahrtausend hinaufreichen . Wenn näniU"
schon in der fränkischen Zeit unser Gebiet bewohnt war , wenn d"
mals anderwärts Pfarrkirchen waren , wie z . B . Bischof Haimo
Basel schon im Jahr 806 in seinem Kapitnlare den Zustand sei " ' .
Sprengels als einen geordneten , in Pfarreien eingetheilten bezeiib " '
konnte , so waren gewiß anch bei uns damals schon Kirchen und
stcr . Die Stiftung der ältesten Bethäuser und Kirchen schreibt
den Meicrhöfen zu , diese aber kann man als Eigenthum reicher G " P
besitz » für die erstbewohnten Orte einer Gegend halten . Sol « "
Kirchen giebt es sehr viele , und daher kömmt es , daß unsere Kirn !'
meist Patronatkirchen sind . Zu solchen gehöre » aber auch jene
chen , die in Burgkapcllen ihren Anfang haben . Anch solcher Kir ^ e
giebt es mehrere , sie mögen aber meist jünger sein als die Kirnst
der Meicrhöfe , wie die Burgen selber jünger als die Meierhöfe bist
Freie Kirchen , d . h . solche , welche durch den freien Willen einer fre^
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Genossenschaft oder Gemeinde gegründet waren , und im volle » Ver-
^ihungSrechte des Bischofes standen , giebt es leine anS alten Zeiten
6»k unserm Gebiete , Ebenso ist sehr zu bezweifeln , ob die Klöster
>>nd Stifte Kirchen stifteten ; denn so viel wir wissen , wurden schon
Mchende Kirchen denselben gegeben und inkorporirt . Wir haben die
Entstehung einer Pfarre nicht in dem Sinne aufzufassen , als würde
'Nr ein Stiftungsbrief znr Seite gehen . Wo Leute waren , die reli¬
giöse Bedürfnisse hatten , wo der Bestand einer Kirche und eines
Geistlichen gesichert war , entstand eben eine Kirche und ein Kirchspiel
°hne bestimmte Rcchtsformcn , Erst nach und nach entwickelte sich
^S RechtSvcrhältniß , wurden die Kirchen Pfarrkirchen mit ständigen
geistlichen , viel, »» , , reetoro », die Kirchspiele aber begrenzte Pfarr-
'Ncise »nd Kirchgcmeinden,

Was uns von einzelnen Pfarreien urkundlich bekannt ist. erwäh¬
ln wir hier Zn Hochdorf wurde schon im Jahr 962 vom hl, Bi¬
schof Konrad eine erneuerte Kirche eingeweiht. Diese Kirche kam
lchon im Jahr 1036 »ach Münster , doch erst 1302 wurde sie inkorpo-
ftrt . Mit Hochdorf schenkte im gleichen Jahr 1036 Graf Ulrich von
^snzbnrg an Münster die obere »nd die untere Kirche in Snrsee,

Kirche in Neudorf und Richenthal , sowie seinen Antheil an
°kr Kirche von Bnttensulz (Buttisholz ) »nd Schongau . Die
"̂tcre Kirche in Snrsee , »eren ältester Lentpriester im Jahr 1228

gckömmt , gieng sodann an Kyburg und an Habsbnrq über , vonvhterm aber im Jahr 1399 an Mnri , während aber schon länger«
Ait die Wahl des Lcutpriesters bei der Gemeinde stand. Die obere? 'rche. die Kirche in Oberkirch , hatte im Jahr l052 denselben
^ »tpriester mit EttiSwil , kam als GvtteShauSvogtci an Khbnrg und
vabzburg . Im Jahr 1376 wurde es von Oestreich an St , Urban
«"getreten, Neudorfs Kirchenrechte waren im Jahr 1173 ganz bei
Münster, Die Usurpation derselben von Seite KybnrgS im Jahr 1246
pachte Oestreich wieder gut , indem es dieselben im Jahr 1365 Mün-zurückstellte. Die Inkorporation ward kirchlich im Jahr 1399
Uätigt . Richenthal wurde Münster erst im Jahr 1347 inkorporirt.
sr>c Kirchenrechte über Buttisholz besaß sodann Münster schon im
^ahr 1277 ganz , trat sie aber frei im Jahr 1303 dem Stifte Kon»N»z ab. Das Demkapitcl verkaufte sie im Jahr 1526 an Jakob
§ker, von dem sie später an die Familie Pfyffcr kam. Dem frühern
Ahrtausende zugeschrieben werden die Kirchen von RuSwil und
fKrchbüel (Sempach ), Die Lehensherren der Kirche von RuSwil,

ältester Lentpriester im Jahr 1233 »rkundet, die Grafen von
AOtbcrg, verkauften die Kirchenrechte im Jahr 1410 »nd 1419 dem
^ditult in Lnzern. Kirchbnel wurde im Jahr 1288 bischöflich als
Aenthum Murbachs bestätigt , dann aber von Mnrbach im Jahr, 2̂0 dem Kloster im Hof schenknngSweiseabgetreten . In Krien»
,°kjhto Bischof Eberhard 1H , im Jahr 1100 eine Kirche. Die Kirche
? Kriens gieng von Mnrbach im Jahr 1291 an Oestreich über , spä«

nach 1415 an Luzern. Die Kirche von Malters,  deren ältester
.^ Priester im Jahr 1244 benannt ist , »nd Horw  standen ebcnsalls
»ter Mnrbach , seit I29l unter Oestreich »nd seit 1415 unter Ln-

^kn, Meggen,  wo aus dem Jahr 1226 ei» Lentpriester erscheint,
°̂chte, unabhängig von den Klostcrhofe» Luzerns, Mnrbach gehören,
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kam ab » ebenfalls an Oestreich und nach 1415 an Lnzern , Noob
wo ans dem Jahr >238 ein Pfarrer bekannt ist , «ergabt ?» im Ja"
1253 Graf Hugo von Burgund „nd seine Frau , Gräfin AUr , dem K>°'
slcr Altenrief . Auf unbekannte Weise kam die Kirche an Oestrciw
zurück , das im Jahr 1312 schon die Kirche leiht , Oestreich vergabts
sie dann in, Jahr 1396 an die Stift in Zofingen , von der sie durw
Kauf im Jahr 1478 an den Hof in Ludern kam , Buchrains Kff'
chenrechte , wo wir im Jahr 1257 einen Lentpriester antreffen , giengs"
mit der Pfandschaft Rotbenbnrg an Luzern über , Adligenschw >l
kam mit den übrigen Höfen des lnzernischen Klosters an Murbaw
und Oestreich , ist aber , mit Ausnahme der Wabl des Ortsgeistlichd >5
wieder in Handen der Stift im Hof , Die Kirche von Wcggis u'K
schon im Jahr 988 Eigenthum des Klosters Pfeffers . Dasselbe übet'
gab sie im Jahr >378 an die Familie von Moos , die sie im Iaht
143l mit allen Rechten den Kirchgenoffen abtrat . Die Kirche E »>'
men , an der im Jahr >251 ein Pfarrer urkundlich erscheint , gie»t
ebenfalls von Murbach im Jahr 129 l an Oestreich über , wurde ab«
von diesem im Jahr 1337 an Ralhhausen vergabt , Neukirch,  del'
sen Pfründe ungefähr im Jahr 1190 errichtet wurde , gehörte des
Rittern von Knßnacht . die die Kircbrnrcchte im Jahr 1282 dem Kls'
ster daselbst einverleibten . Mit Aufhebung des Klosters kamen bn
Rechte nach Rathhausen , In Rücggeringen (Rothenburg ) weilt«
die von den Grasen von Rothenburg gestiftete Kirche im Jahr 1>0°
Gcbhard III , Dieselbe kam um das Jahr 1280 an Oestreich . I«
Jahr 1418 finden wir sie bereits in Handen der Edel » von Lüt >>-
Höfen , die sie im Jahr 1479 mit Znwil , Dovvleschwand , Großiva "'
gen und Großdietwil an Münster abtraten , Eschenbach  besaß dck
ersten bekannten Lentpricster im Jahr 1230 , kam im Jahr 1302 v^
den Efchcnbachern an das Kloster , während Rektor Konrad im Ja"
1305 darauf auch seine Pfründe diesem abtrat . Die Kirche von I"
wi l , die im Jahr 1275 geweiht wurde , an der wir aber schon ' s
Jahr 1230 einen Lentpriester kennen , wahrscheinlich von den Fee"
Herren von Eschenbach gestiftet , war ein Lehen der Ritter von Ubev^
sodann Eigenthum Oestreichs seit ungefähr 1280 aus dem rothenburgiseh«
Kaufe . Es besaßen dieselbe im Jahr 1370 als Lehen die Freien von Steck
bürg . Von den Aarbnrgcrn kamen die Kirchcnrcchte an die Lütth'
hoser , und im Jahr 1479 von diesen a» Münster , Die Kirche "
Hitzkirch  soll zwischen den Jahren 820 bis 965 von Hezzelin vs
Reinach , Probst in Münster , gestiftet worden sein . Die Kirche ivit«
im Anfange des IZ , Jahrhunderts dem dortigen Hanse der deutsch^
Ordensritter einverleibt . Die Kirche in Äcsch , an der um bs-
Jahr 1275 ein Lentpriester genannt wird , gehörte den Johannitc«
Rittern auf Hohenrain , ebenso die Kirche von Römerschwil , wo
im Jahr 1299 einen Lentpriester treffen . Die Kirche in Pfefsiks«
an der im Jahr 1282 ein Lentpriester benannt wird , gehörte schon
Jahr 1173 nach Münster , ward diesem aber erst im Jahr 1347
korporirt . Die Kirchenrechte von Rikenbach,  wo im Jahr 12s
schon eine Kirche ist , giengen von Hans von Hentzikon , dem sie ""
Jabr 1303 die Herrschaft Oestreich verlieh , an Ritter Herrmann vs
Grünenberg über , der sie im Jahr 1400 Münster schenkte , die Ine " ,
poraticn bestätigte der Papst im Jahr 1102 . Die Kirche '



j schwarze » buch besaß schon im Jahr 1215 einen Rektor , der die
>grabende an der Grnst i» Munster versah, Triengen , wo wir
^'d> Jahr 1255 eine» Pfarrer finden, gehörte der Stift in Zofingen,

°>e diese Kirche mit allen Rechten im Jahr 1497 der Stadt Luzcrn
Erkaufte, Die Kircheurechte von Bnron trat Ulrich von Aarburg
»> Jahr 1260 an Münster ab. Die Aarbnrger blieben aber Lehen-
wäger. Die Erben des letzten SproffenS dieses Hanfes verkauften
^ilc Rechte im Jahr 1455 an die Stadt Lnzern. KnutwilsKirche,

der wir im Jahr l245 einen Pfarrer finden, verkaufte Hartmann
sos, Frohburg im Jahr 1280 an Ritter Marguard von Jffcnthal ; die-

verkaufte sie im gleichen Jahre au Probst und Kapitel in Zofin«
^n . Nach Aushebung der Stift kam Knutwil in Folge Austausch

der Regierung in Bern an St . Urban. Die Kirche in Eich , an
^r im Iahe 1275 ein Rektor erscheint, war der St . Niklansenpfründe

der alten Burg in Baden einverleibt. Nach 1415 gehörte fie den
"cht alten Orten , die fie aber im Jahr 1567 dem Stande Luzern ab«
Jäten . Geiß  gehörte im 13. Jahrhundert nach St . Gallen . Der
Steile bekannte Pfarrer ist vom Jahr 1265. Die Kircheurechte von
^rofiwangcn  gehörten vorerst in die innere Burg von Wohlhnsen,
sodann den Lüttishofern , von denen fie im Jahr 1479 an Munster
dbergieng. In Entlebnch  war schon im Jahr 1157 eine Kirche,
s>e „ach St . Blafien gehörte. Dieselbe , an der wir im Jahr 1233
^»en Pfarrer finden, ist später Eigenthum Oestreichs, gieng aber
Wonach an Lnrer» über. RomooS  wurde im Jahr 1184 von den
sU'eiherre» von Wohlhnsen bewidmct: den Pfarrer desselben Jahres
w»nen wir. Escholzmatt  wurde im Jahr 1240 durch Ritter Lntvls

Snnnniewald dem dortigen deutschen LrdcnShansc geschenkt.
Zitier Berchtold von Thorberg , der später die Kircheurechte eigen
^ >sss. verkaufte fie im Jahr >341 an die Rüst in Wohlhnsen: von
^Ucn kamen fie an die von Lnternau , bei denen wir fie im Jahr >383
schon finden. Diese verkauften selbe im Jahr 1622 an die Stadt
JJcrn . Die Kirche in Schnpfhcim,  die eine Stiflnng des Ritters
Johannes von Rücdiowil sein soll, war im Anfange des 14. Jabr-
^udertS Eigenthum Oestreichs, gieng hernach auf Luzern über. Die
O>che j„ Hasli,  an der wir schon im Jahr 1261 einen Lentpricster
Mcn , soll derselbe Johann von NncdiSwil gestiftet haben. AIs eine
ldschterkirche von Mcnznan gehörte fie dem deutsche» OrdenShaiisc in
? >tzlirch. Dieses aber trat all ' seine Rechte im Jahp 1452 käuflich
/w Kirchgenosscn ab , wodurch die Pfarrei erst ihre volle Sclbstständig-

erhielt . Doppleschwand  war im Jahr 1303 schon eine Kirch-
^e , kam als herrschaftliches Lehen an die LüttiShofcr, die es im
pShr 1̂ 79  ebenfalls an Minister vergabtcn. Ettiswil,  dessen ältc-

Leutpriester uns im Jahr 1052 zugleich als Lentpricster in Ober-
begegnet, schenkte der edle Ritter Solinger von Wohlhnsen schon

Jahr 1050 an Einfickeln , wurde diesem Kloster aber erst im
1350 inkorporirt . Willisau,  deren ältester Lentpricster uns

^ Jahr 1234 begegnet, gehörte schon damals de» Hasenbnrgern.
denen es crbsweisc an Aarberg und im Jahr 1407 kanfsweise

Luzern nbergieng. Menznan  besaß im Jahr 124h eine» Pfarrer
? gehörte dem denischen OrdcnShanse Hitzkirch bis auf die Zeit
w>cr Auflösung. Lnthcrn  kam crbswcise von den Freien von
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Affoltern an die von Hüuoberg . Nach hundertjährigem Besitze gäbe»
diese ihre Rechte den, Kloster Trnob . Im Jahr 1579 kamen l^
tauschweise von Bern an St . Urban Die KirchenrechteZvon Nfb »'
seu,  das schon im Jahr 1278 einen Pfarrer besaß , «heilten i>»
Jahr 1338 die Bruder von Büttikon unter sich. Ebenso gehörte Z elo
wo im Jahr 1294 ein Pfarrer ist , denen von Büttikon . Ihr letzter
Svroffe verkaufte seine Rechte im Jahr 1112 an Luzern . Groß'
dietwil,  das im Jahr 1200 einen Pfarrer besaß , wurde im Jahr
1250 von Marguart von Wvhlhusen dotirt , wie auch von denen vo»
Grüncnbcrg . Durch die Lüttishofcr kam auch diese Kirche mit vier
andern schon benannten im Jahr 1479 »ach Münster . Die Kirthr
von P fassn au,  an der im Jahr 1275 ein Leutpriester erscheiio-
übergiebt im Jahr 1428 Elisabeth von Heidcgg , mit Einwillign »!!
ihres Mannes , Rudolf von Erlach , an St . Urban . Die Kirche »'
rechte von Neiden  besaß das dortige Ritterhans . Altishofen , w"
wir im Jahr 1201 einen Leutpriester kennen , besaßen vor Alters d>e
Ritter von Balm . Der Rektor der Kirche , Hugo , »erkaufte
Jahr 1318 die Kirchenrechte an den deutschen Ritterorden durch Elsaß
und Burgund . Der Landkomthnr verkaufte sie im Jahr 1571 an de»
Ritter und Schultheiß Ludwig Pfvsicr von Luzern . Die Kirche ve»
Ufsikon,  an der Münster im Jahr 1173 seit den ersten Zeiten
nes Bestandes drei Theile besaß , verkauften im Jahr 1337 die Frei «"
von Grünenberg an Ulrich von Büttikon . Nach 69 Jahren wiedtt
Eigenthum der Grünenberger , wurde sie im Jahr 1418 an Pet^
Ottimann in Zofingen verkauft , der sie im Jahr 1450 an Luzer»
veräußerte . ,

Mit bestimmten Angaben bezüglich ihrer Stiftung treten >>»°
folgende spätere Pfarrkirchen und Kirchhören entgegen . "

MeierSkappel,  das nach Chan , kirchgenössig war und deßh »'"
dem Frauenmüuster in Zürich gehörte , wurde im Jahr 1447 an de»
Pfarrer Koller I» Chan , als Erblehen veräußert . Die Pfarrpfrüm'
stifteten im Jahr 1472 die Ortsbewohner . Sie kam aber mit lfha^
selber im Jahr 1477 an die Stadt Zug durch Kauf , und wieder dus^
Kauf im Jahr 1836 an die Regierung von Luzer ». Marbach,  wo >"
Jahr 1401 eine Kapelle mit bestimmten Rechte » eingeweiht wurde , wu»̂
im Jahr 1524 als eigene Pfarrei von Trüb abgelöset und kam »»!?
Auflösung des Klosters Trüb a » Bern . Winikon,  wo im Jahr 13»»
schon eine Kapelle bestand , die nach Büron gehörte und mit Bür^
von den Aarbnrgern im Jahr 1455 an Luzern übergieng , wurde obrlß
seitlich im Jahr >527 als Pfarrei eingerichtet . Udligenschw ' ^
schon vor dem Jahr 1036 eine Filialkirche von Küßnacht und an M >>"
ster abgetreten , kam im Jahr 1291 von Mnrbach an Oestreich,
Oestreich aber im Jahr 1361 an das Frauenkloster in Engclberg »"
später an das dortige Maunskloster . Im Jahr 1551 , in welih^
Engelberg seine Kirchenrechte an die Kirchgenoffen abtrat , wu>'ch
Udligcnschwil eine eigene Pfarrei . Herqiswil,  zitvor nach Wo ' ,
sa» vfärrig , wurde im Jahr 1605 bischöflich als selbstständige Pfaro
erklärt . In Ballwil  sindtn wir schon im Jahr 1246 einen Le>̂
Priester . Aus Mangel an Dotation wurde die Pfarrei im Jahr >4"
der Kaplanei zum hl . Kreuze in Hochdorf einverleibt . Die Dotir »'^
der Familie von Sonnenberg im Jahr 1678 erhob Ballwil wieder!



271

^ .kr selbiistLndigcnPfarrei . Wvhlhnsen wurde im Jahr 1657 bi-
Iwoflich als eigene Kirchhöre von NnSwil abgelöset. Flüöli . bis«
"r nach Schüpfluim gehörig , erhielt im Jahr 1781 eigene Pfarr-
s ."»e. Hildisriedcu , wo seit uralten Zeiten eine Wallfahrtskirche,
^0 1516 eine Kaplanei bestand, wurde weltlicherfeitS im Jahr 1799,KistlicherseitS im Jahr 1802 als eigene Pfarrei do» Sempach los-
sktrennt. Vitznau und Greppen , zuvor »ach Weggis pfarrge-
s°mge Kaplaucien , wurde» in, Jahr 1803 Pfarrkreise . Dagmar-!? uen wurde im Jahr 1806 von Altishofen als Pfarrei abgelöset,
Ebenso im Jahr 1806 (1801) wurde die uralte Kapelle von Nottwil,Mche im Jahr 1322 Probst Konrad vo» Gösgen zu Schönenwerth»er dasigen Stiftskaplanei abtrat , von wo sie im Jahr 1161 an die
M Kaplanei in Ruswil , und wieder von da im Jahr 1191 an die
Legierung vo» Luzern verkauft wurde , zu einer von Sursee »nab-»gigen Pfarrei erhoben. In der Mitte des 15. Jahrhunderts war

der Kapelle schon ein Kaplan . Rain , wo die umliegenden Höfe»» Jahr 1185 eine Kirche bauten und im Jahr 1550 eine Kaplanei
Meten , wurde im Jahr 1507 von Hochdorf als selhstständig abgelö-
M Kleinwangen,  wo wir im Jahr 1216 einen Leutpriester tref-
M wurde als Pfarrei , die im Jahr 1163 eingieng , im Jahr 1807
^gestellt . In Werthen stein  wurde im Jahr 1808 eine PfarreiMchtet . Die Pfarrei vo» Mcnzberg  entstand im Jahr 1810, die
!V» Schwarzenberg  im Jahr 1832 , die von St . Nrban  im^hr 1818.
». Die nächste Pfarreistiftuug dürfte Hellbüb!  sein , indem den
Abschluß dazu die weltliche Behörde bereits den 16. Mai 1815 faßte.
Mh Schötz strebt »ach Selbstständigkeit. Ebenso trachten Litta » ,? »en Kapelle im Jahr 1178 entstand , dessen Kaplanei im Jahr 1520
Mistet wurde , »nd Ebikon,  wo im Jahr 1215 schon ein Kirchhof
M . wo eine Kaplanei im Jahr 1518 gestiftet wurde, nach Ablösung

noch schwachen Verbandes mit Luzern. Müswangen,  nach
^tzkirch pfärrig , besitzt ein eigenes Baptisteriuni und Cömeterium.

b . Bevölkerung.
Die Kirch- und Pfarrgemeinden find bezüglich ihrer Ausdehnung

» Bevölkerung sehr verschieden. Außer der Stadtpfarrei Luzern,mit Ausschluß von Ebikon und Littau im Jahr 1850 9751 katho«
z,9>e Einwohner zählte, gehören nach derselben amtliche» VolkSzäh-
^ »S zn den vvlksreichsten Pfarreien:
Mee . 1326 Seelen
Mirch . 3970 „
Uswi ! . 3819 „
Klis -' u . 3821 ,.zMler « . 3816 „

"»wil . 3579

Altishofen . . . . 3587 Seelen
Escholzmatt . . . . 3331 „
Schüpfheim . . . . 3167 „
Neiden . 3110
Großdietwil . . . . 3001 „

3u den geringsten Pfarrkreise » zählen:
chwarzcnbach . . . 189 Seelen
"chraiu . . . . 286 „
"dden . 289 ,.

Gaiß . .
Oberkirch
Pfefsikon

111 Seelen
533
551
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Vitznan . 578 Seele»
Nrligcnschwil . . . . 601 „
Adligenschwil . . . . 608 „

HildiSrieden . . . . 666Seele»
MeierSkappel . . . . 673 »
Hohenrain . 686 ,,

Da der Kanton 131 .280 katholische Einwohner in 75 Psarreit»
zählt , so trifft es durchschnittlich einer Pfarrei 1750 Einwohnct-
oder nach Weglaffung Lnzcrns noch 1612 Seelen.

Sehr wenige politische Gemeinden bilden zugleich die kirchliche»
Gemeinden . Letztere sind durchschnittlich größer " als erstere . Wäw
rend indessen die politische Gemeinde Menznan in die drei Kirchgt'
meinden Menznan . Gaiß und Mcnzberg zerfällt , bildet die Kirchgs*
ineindc Hitzkirch zehn politische Gemeinden , von denen acht ganz,
übrigen beiden fast ganz in dem Kirchsvrengel sind. Die Psarre"
Surfte erstreckt sich . wie Etiiswil , fast durchweg ganz über sechs
meinden . ebenso Altishofen ; Großdietwil über fünf Gemeinden . D >t
Pfarrei Dovvleschwand bilden Angehörige von sogar den drei Acmiee»
Enticbnch , Surfte und Wiliisau . Wenn zwar die Pfarrkreise in Fehb'
des Konkordates vom Jahr 1806 eine bedeutend praktischere Abänd^
rang erhielten , als sie vorhin seit Urzeiten hatten , so bleibt doch »e»
Manches zu wünschen übrig.

c . Pfrundeinkommen.

DaS Einkommen der Knratpsründcn wurde durch das Konkorda^
geregelt . Die Pfarrpfründen sind nach ihrem Umfange nnd »ach ds'
Bolkszahl in drei Klaffen eingetheilt . Die erste Klaffe bezieht c>»
reines Einkommen von Fr . 1600 bis 2000 . die zweite von Fr . 12^
bis 1600 , die dritte von Fr . 1000 bis 1200 a . W . Den Betrag ist'
scrt Natnral - nnd abgelöster Zehnt - und BvdenzinS , PfrundlaN»
Baarznschnß n . s. w . Die Kaplancicn , die mit Seelsorgc verbündt"
sind , erhalte » ein Einkommen von Fr . 600 bis 800 a . W . Die Pfrü "f'
»er benutzen dazu Wohnung , Garten nnd meist auch Holz.
Stollgebnhren nehmen mehr und mehr ab . Das Zahrzeitbnch fttw
für Avplikationcn . Das Einkommen eines Chorherr » in Münw
ist aus Fr . 1200 a . W . festgesetzt ; eiu deines Kanonikat im Hof nsick
Fr . lOOO a . 'W . ab.

<l. Die Kollatnren.

Das Besrtznngsrrcht der Pfründen liegt in verschiedenen Häiftt»
nnr hat der Landesbischof keine Pfründe in unserm Kantes
Allen aber die Curam zu verleihen . Die meiste » KollatB
rechte sind bei der KantonSregiernng . Sie erwarb dieselben im La»!,
der Zeiten durch Kauf , mit Uebernahme der Landcsherrschaft,
denn im Jahr 1420 Kaiser SigiSmnnd der Regierung alle dicßfab»
gen Rechte bestätigte , welche sie durch die im Jahr 1415 zu ihv !,
Handen gekommenen zahlreichen östreichischen Eroberungen an »»
gebracht hatte . Ferners erwarb sie dieselben durch Beiträge an
errichtete Pfarreien , nnd besonders viele durch Beerbung der im Lasft
der Zeit aufgehobenen Kommenden und Klöster . Gegenwärtig helft
die Regierung folgende Pfarrwahlen nicht : Weggis , Udligensch »' ' '
Rain , Surfte nnd HaSli , die bei den Gemeinden stehen ; TriengA
wohin die Korporation von Luzer » wählt ; EttiSwil , wo das Wählet»
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^ei» Kloster Einfiedeln gehört ; Sempach »nd HildiSrieden , deren
^farrwahl der Stift im Hof gehört ; Root , wohin der Probst imH°f wählt ; Münster , Pfefstkon, Rikenbach, Schwarzenbach, Schön¬
tu , Ncndorf , Hochdorf und Richenthal , deren Pfarrwahl in Handen

Stift Münster ruht ; Eschenbach, welche Wahl den dortigen Klo-
lferfranen zusteht; den Pfarrer von Ballwii wählt die Familie von
^onnenberg : den Pfarrer von Bnttlsholz die Familie Pfyffer -Fecr.
"mittelst Beschluß vom 6, Juni 1849 hat der Große Rath die Neu¬
wahl bei Erledigung von Pfründen , die in Handen geistlicher Stifte
fN Korporationen find, eingestellt, um durch Bcrsländignng alle diese
Uarrwahlen an sich zu bringen. Bei den ehemals lnitishofcnschen
bfarrpfründen Nolhenbnrg , Jnwil , Großdictwil und Doppleschwand

die Regierung das ErnennungS-, die Stift Münster das Bestäti-
llUngSrecht, Den Pfarrer von Marbach läßt die Regierung von Bern
Wenfalls durch die von Luzern ernennen , »m naebber die Wahl zu be-'otigen, lieber das BesetznngSrecht der Pfarrpfründen von Rnswll
'fdd Wohlhnsen, Willisan und Hergiswil waltet Streit zwischen der
Legierung und dem Spitale von Luzern.
„ Das Wahlrecht der Kaplanc steht meist der Regierung und den
Gemeinden zn; die Kanoniiate in Münster und ini Hof besetzt dieJe .,icrnng : die Stifte aber wählen ihre Kaplanc ; den Probst in Mnn-
,er wählt die Regierung ; den Probst im Hof Stift und RegierungA gleichen Stimmen.

6) Stifte und Klöster.

^ Gegenwärtig bestehen folgende Stifte und Klöster , und geistliche
^oeictäken im Kanton Lnzern:
, 1) Die Stift im Hof zn Lnzern. Sie wurde als Benediktiner-
'wster „m das Jahr 1195 von Herzog Wikard von Schwaben , ver-
fMblich um feine Mitschuld am Tode des hl. Bischofs Lcodegar zn'wncn, genistet und niit vielen Gütern am Älbis nuv anderswo ver¬
übet . Durch den fränkischen König Pipin kam das Kloster im Jahrlhä an Mnrbach in, Elsaß , welches in der Person eines Probften
Btwu Statthalter im Hol hakte. Räch mehren, Jahrhunderten veS
^esttzer verkaufte im Jahr 129l Abi Berchtvld von Falkrnstein das
Poster im Hof sammt allen seine» Besitzungen an Kaiser Rudolf.Klosterzncht zerfiel in der Folge so, daß im Jahr 4440 bloß »och

Mönche neben Weltgciftüchen da waren . Auf dringendes Be¬
then des Probsten Schweiger hob im Jahr !450 Kallirtus Hl . vasJwster auf , »nd wandelte es in ein Chvrherrcnstist n», mit einem
liebsten , acht Chorherren , einem Lcntpricstee, einem Ehrcnkapian.
^ >r>n Schulmeister itnd cineni Provisor . Da im Laufe der Zeit"khrerc Stiftungen hinznkainen, so besteht die Stift nunmehr aus
Mstf Chorherr, » und acht Kaplanc» , fcdock sind nickt alle Siesten
'letzt.

, 2) Die Stift der Chorherren zu Beromünster. Diese Stiftung,
^elche »m das Jahr 720 von Graf Bero von Leuzvurg gegründet''e>den sein soll, kam durch den Wetteifer vieler Herren von, Ade!

^em , p. Lnzcr». lk Bd . !8
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zu großem Rei ' chlhum und Ansehen . Unter denselben zeichnet sich alö
zweiter Stifter Graf Ulrich von Lenzburg aus . Er machte im Jahv
1036 solche Vergabungen , daß die Stift aus einem Probsien , 20
Chorherren , 16 Kaplanen und aus andern Beamteten besiehe » konnte-
Die Stift besaß an vier Orten Zwinghcrrlichkeit und niedere Gerichts
barkeit , und war in 22 Gemeinden Zehntherr . Zu Chorherren wähl'
die Regierung laut dem Konkordate vvm Jahr 1806 verdiente alte
Pfarrer und Kuratkaplane , die hier eine Ruhepfründe erhalten . Da§
Rechnungswesen der Stift steht seit dem Jahr 1848 unter weltlicher
Verwaltung . An die Sonderbundskriegskosten batte Münster 400 ,000 Fr-
a . W . beizutragen , während der Beitrag der Stift im Hof I0,000Fr -,
des Klosters Eschenbach 70,000 Fr . , des Klosters im Bruch 20,000 Fr-
a . W . war.

3 ) Die drei Kapuzinerklöster zu Luzern auf dem Wesemlin,
Sursee und z» Schüpfheim . Durch Begünstigung Karls von Borronw
kamen schon im Jahr 1583 die ersten Kapuziner nach Lnzern . E >"
Jahr darauf bauten ihnen Kaspar und auch Jost Pfvffer das schönste
schweizerische Kloster dieses Ordens auf dem Wesemlin . Nach Sursee
verlangte im Jahr 1602 der dortige Schultheiß Michael Schnyvec
die Väter . Um ein Kloster und eine Kapelle zu bauen , erhielt er
die Bewilligung Steuern zn sammeln . Das Kloster wurde im Iahe
1608 als das zwölfte des Ordens in der Schweiz bezogen . D <w
Kapuzinerkloster in Schüpfbeim stiftete im Jahr 1654 die Regierung
selbst als Gegengift gegen den revolutionären Geist des Landes Entle'
buch . Nebst dem Holze anS ihren Waldungen gab die Regierung
22,860 Gl . dazu her . DaS Land frohnte und verhieß einige Leistungc »-

4 ) Das Franenkloster iu Eschenbach . Die erste Gründung deö
Klosters fällt um das Jahr 1285 durch Walter von Eschenbach . Se " '
Sohn Berchtold war ebenfalls desselben großer Wohlthäter . Da°
Kloster , in der Blutrache der Königin Agnes zerstört , bauten aar'
gallische Edle wieder auf . Wegen des Sittenve ^derbniffes im tv.
Jahrhundert wurde die Augustiner Ordensregel des Klosters , wie bs'
Rathhausen , im Jahr 1594 in die Regel des Bernhardinerordens n>0
strenger Klausur umgewandelt . Seither war Eschenbach , wie Rath'
Hausen , unter die Aufsicht des Abten von St . Urban gestellt.

5 ) Das Frauenkloster im Bruch zu Luzern . Die reformirt^
Schwestern des dritten Ordens des hl . Franz von Assist entstände»
aus einer frühern Verbindung von Beginnen , die im Jahr 1498 na«
Luzern kamen . Sie widmeten sich besonders der Krankenpflege . 3«
Anfange erhielten sie sich durch Arbeit , nachher , durch Beisteuer»
unterstützt , erbauten sie im Jahr 1510 ein Kloster im Steinbeil « !
wurden dann aber auf Anordnung der Obrigkeit 1574 in die Star'
versetzt und erst im Jahr 1598 wieder in ihr Kloster im Bruch sss'
lassen , zugleich aber in Schwestern des Kapnzinerordens rcformirt-

6 ) Die barmherzigen Schwester » , soeui -s grise » . Seit de«
Jahr 1827 versehen dieselben , sieben an der Zahl , den Krankendien»
am Bürgerspitale in Luzern.

Wir gedenken » och der im Laufe der Zeiten entstandene»
aufgehobenen klösterlichen Korporationen und Stiftungen.
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» Im Jahr 1276 begegnet uns Prioriuu und Konvent von Schwe¬
rern in Hitzkirch . Wann diese »»benannte Einigung entstand und
,erschwand , davon habe » wir keine weitere Spur . Nenenkirch und
^bersegg , bcives Francnklöster Dominikanerordens , im 13. Jahrhun¬
dert gestiftet , wurden in Folge ökonomischer und moralischer Zerrüt-
'd»g im Jahr 1594 aufgelöst und zumeist Nathhausen einverleibt.
, In Hitzkirch befand sich ein HanS des deutschen Ritterordens,

Konrad von Tuffen in der ersten Hälfte des 13 . Jahrhunderts
Mete . 3m Jahr 1240 vergabte Graf Rudolf von Habsbnrg sehr
Zieles dahin . Nachdem die Reformation das Hans aufgelöst hatte,
Ehielt es im Jahr 1542 wieder seine frühere Bestimmung vollständig.Hohenrain war eine Kommende der Johanniterritter . Wann sie ent¬
luden , ist ungewiß . Im Jahr 1208 kömmt schon ein Komthnr vor.
^achmalr erhielt Hohenrain ansehnliche Rechte und Besitzungen . Die
Zwiste des 16 . Jahrhunderts brachten das Haus so in Zerfall , daß

dem FiskuS anheimfiel . Allein im Jahr 1542 erhielt es seine
'schere Bestimmung wieder Jünger als das Mutterhaus Hohenrain,
n die Kommende Neiden , welche unter jenem stand . Diese Kom¬

mende wurde im Jahr 1330 gestiftet , und im Jahr >331 erbaut.
Jahr 1563 legte die Regierung Beschlag auf das Hans und setzte

E>»en Pfleger dahin , doch im Jahr 1565 wurde es einem bessern
^dinthnr zurückgestellt.

Die Neuzeit hob diese Orden und ihre Häuser a »f.
Die beiden Franziskaner -Mannsklöster in der An zu Lnzcrn und

Werthensteiu wurden obrigkeitlich den 22 . Wintermonat 1838 ans¬
choben ; die Aufhebung genehmigte Rom den 10. Brachmonat 1844.
l" »cs wurde , als das älteste des Ordens in deutschen Landen , in

ersten Hälfte des 13 . Jahrhunderts gegründet . Werthensteiu
Ahndete die Regierung den 21 . Christmonat 1610 , damit die dasige
Wallfahrt besorgt werde . Die Aufhebung erfolgte , als beide Klöster
m> Begriffe waren , eines natürlichen Todes zu sterben.
, Zur Entstehung des Kollegiums der Jesuiten in Luzern veran-
Mc der Mangel an Bildungsanstalten , an Kenntnissen und guten
Mitten der Geistlichen . Den Antrag auf Berufung der Jesuiten vor
^ >n Rathe unterstützte der Papst . Die ersten Jesuiten , zwei Patres
<dd och Coadjntor , von Augsburg kommend , betraten die Stadt den
.' ' August 1574 , fünfunddreißig Jahre nach der Ordensstiftung . Den
A Ajai ,577  wurde die Eröffnung des Kollegiums bestätigt . Den

Christmonat 1578 zogen die Vater in dasselbe ein und begannen
Lehrvorträge . Von da an wirkten sie in wissenschaftlicher und

?6z !plinärer Hinsicht ununterbrochen , bis mit Aufhebung des Ordens
!>rch Clemens XIV die Aufhebung und Sckularisirung des Kolle-

Wms in Luzern den 17. Jänner 1774 feierlich vollzogen wurde . Die
^onderbnndsregiernng berief unter Erschütterung des Kantons und

Schweiz ei» Kollegium von sieben Patres . Diese wurden den
r Alintermonat 1845 feierlich in das ehemalige Franziskanerkloster
i/ der An eingeführt und besorgten die Seelsorgc der Kleinstadt , die
»fhrstühle der Theologie und das mit ihnen entstandene und gefallene
), ^ esterscn inar . Vor dem Einzüge der Eidgenossen in Luzern den

Wintermonat 1847 entflohen die Patres — für immer.
18"
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Das Ursulinerkloster zu Mariahilf in Lnzern , dessen erste Be¬
wohner auf Betrieb von Regierung und Privaten im Jahr 1653 von
Frciburg im Nechtland kamen , und die Töchterschulen der Stadt seit¬
her besorgte » , wurde im Jahr 1798 aufgelöst . In der 184lgcr Pe-
rtode wurde der Konvent mit Klausur von baier 'schc» Nrsulinerinne"
feierlich wieder eröffnet . Bei dem Einzüge der Eidgenossen zogen
sie von dannen.

Die an kirchlichen Institutionen so freigebige Zeit von 184i
bis 1847 brachte auch Lehrschwestern der Vorsehung an das Waise "-
Haus und an die Senti in Luzern , sowie an die Schulen und an den
Spital in Sursee . Mit derselben Periode aber verschwanden anw
diese geistlichen Institute.

Die weibliche klosterähnliche Erziehungsanstalt der Dienst - n»d
Lehrschwestern in Baldegg ans derselben Zeit wurde obrigkeitlich
Jahr 1849 aufgelöst.

St . Urban , Zisterzienserordens , ehemals das größte und reichste
Kloster des Kantons , im Jahr 1148 von zwei Freiherren von Langen-
stein und drei Bruder » , Freiherren von Roggwil , gestiftet und be¬
gäbet , sowie Rathhausen , das Franenkloster , im Jahr 1245 vo»
Peter Schnyder , Bürger von Luzern , gegründet , fielen mit ihre "'
Vermögen , das dort auf 2,955,195 Fr . ' 99 Rp . , nnd hier auf bei¬
läufig 240,000 Fr . a . W . geschätzt wurde , durch Beschluß des Große"
Rathes am 13 . April 1848 und Sanktionirung des Volkes am 18 . Brach-
mouat 1848 den Kriegskosten des Sonderbundcs zum Opfer.

7 ) Anzahl und Bildnngsanstalt der Geistlichen.

Der Bestand der geistlichen Personen im Jahr 1852 war folgen¬
der , nnd blieb seither beinahe unverändert:

I . Weltgeistliche , und zwar:
a . Stiftsgeistliche in Luzern . l6

„ in Münster . 28
-44

I>. Pfarrgeistliche im Kapitel Luzern:
1) Pfarrer . 17
2 ) Helfer nnd Kaplane . 14
3) Vikarien . 6

-37
Im Kapitel Hochdorf:

1s Pfarrer . 16
2 ) Kaplane . ll
3s Vikarien . 2

_ 29
Im Kapitel Willisan:

1s Pfarrer . . ! . 16
2s Kaplane . 8
3) Vikarien . 8

-32
Neberlrag - 142
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llebcrtrag 1-l2
Zm Kapitel Surfte:

1) Pfarrer . 26
2 ) Kaplane . 15
3 ) Vikarien . 11

-- 52
-194

« . Unbepfründete . 18

212
Von dieser Anzahl der 2l2 sind im Hähern oder

niedern Lehrfache angestellt:
9 Chorgeistlichc
6 Bepfründete
8 Unbepfründete

sonach 23
. Ordensgeistliche in
a . Mannsklöstern , als:

Kapuziner in Lnzcr » . 12
in Surfte . 13
in Schüpfheii » . 8

-33
!> Frauenklöstern , als:

in Eschenbach . 35
im Bruch . 29
im Spital . 7

-71
-104

Sonach ist die Anzahl aller geistlichen Personen 3l6
Nicht eingerechnet find die 18 vakanten Benefizien.
Da nach der amtlichen Zählnng die Zahl der Katholiken auf

*31,280 kömmt , so trifft e»
auf 415 Personen je eine geistliche Person,
auf 619 Personen je einen Weltgeistllchen,
auf 875 Personen je einen Pfarrgeistlichen,
auf 536 Personen je eine geistliche Mannsperson,
auf 1266 Personen je eine Ordensperson,

Zur Vergleichung diene der geistliche Personenbestand vom Jahr
*<61 . Damals , als der Kanton innerhalb den heutigen Grenzen ge¬
rade zwei Drittheile der heutigen Bevölkerung hatte , waren:

» . Weltgeistliche im Sertariat Lnzer » . 35
im Dekanate Hochdorf . . . . 25
im Dekanate Surfte . 49
im Dekanate Willisau . . . . 30

Nnverpfründte 39
-178

1«. Stiftsgeistliche. . 62
Uebertrag 240
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«v OrdenSgeinliche:
1) männliche in St , Nrban 42

Jesuiten . 18
Franziskaner . . . 32
Kapuziner . . . . 40

2) weibliche in Eschcnbach 33
in Rathhanscn . . 30
Ursuliner . . . . . 41
im Bruch . 51

Ncbcrtrag 240

132

195
-327

-327

Zusammen 387 Personen,

Die größte Zahl der gegenwärtig Vepfründeten sind Kanton^
bürger ab der Landschaft , Die Bürgerschaft der Stadt Lnzern lie-
fert nur einen kleinen Beitrag . Einstens war es nicht so. I "*
Jahr176l waren nur 12 Pfarrpfründen nicht im Besitze von Stadj-
bürgern ; die Chorhcrrcnpfründen von Luzern und Münster waren >"
jenem Jahre ohne Ausnahme im Besitze von Adels - und Bürgers
söhnen von Lnzern . Die damals fetten Pfründen waren so anziehend,
daß fast jede Familie der Stadt ein geistliches Mitglied zählte . W"
dem Verluste bürgerlicher Vorrechte verlor sich nach und nach d>r
Ueberzahl der Geistlichen an « den Geschlechtern der Stadt.

Was die Bildung der gegenwärtigen Geistlichen betrifft , so er¬
hielt die große Mehrzahl dieselbe , mid namentlich die theologische,
in Luzern . Während einige ältere Geistliche in Landshut unter Sal¬
ier Theologie stndirten , sind nicht wenige der jüngern Geistlichen aus
der Tübiugerschule von Mähler und HIrscher hervorgegangen . D >j
theologischen Studien in Lnzern werden nach dem Gesetze in dre>
Jahreskursen gemacht . Die Fähigkeit zum Eintritt in den geistliche»
Stand prüft ein EraminationSkollegium von fünf Mitgliedern , dere»
Präsident der bischöfliche Kommissar ist . Wer für tauglich erachte'
wird , den weiht der Bischof nach Vorlegung eines titulu » wen «^
und eines von einer Bkrgervcrsammlung dem Ordinanden ausgefer¬
tigten PatrimonialakteS.

Seminarium oder Bildungsanstalt angehender Geistlichen bestand
seit 40 Jahren keines mehr , und vorher nur etwa 11 Jahre . Dek
Nengeweihte war in der Regel einige Jahre Vikar eines Pfarrers
Das war sein Seminar . Verschiedene Versuche zur Errichtung eint"
so nothwendigen Institutes wurden gemacht , doch ohne Nachhall.

In den Jahren 1807 bis 1818 bestand , wie gedacht , ein Priestek-
seminar im ehemaligen Ursulinerkloster in Lnzern ; es wollte nicht rech'
gehen . Die Jesuiten hatten während ihres dreijährigen Bestandes vo»
1845 bis 1847 eine Art Seminar , allein dasselbe hörte mit ihnen antz
In der jüngsten Zeit wurde ein Diözesanseminar mit dem Bisch »"
verabredet . Dasselbe wird in Solothurn sein.
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Wie ein Erauien zum Eintritt in den geistlichen Stand befähigt,
io ertheilt ein Eramcn den bishin als Hülsspricster sunktionircnden
die kürzere oder längere Kompetenz auf Kuratpfrknde ».

Zur Hebung des klerikalischen Lebens , wie der Wiffenschaftlich-
keit und praktischen Tüchtigkeit sind im Sinne des bischöflichen Er¬
lasses von, 26 . Jänner 1844 auch in unserm Kantone Pastoralkonferen-
len eingeführt , die des Jahres drei Mal zu halten sind , und an
denen alle Pastoralgeistlichen Antheil zu nehmen haben . Während
jede der verschiedenen Regiunkeln eines Kapitels in der Regel Eine
Pastoralkonferenz bildet , hat die gesammte Kapitelsversammlnng eine
Teneralpastoral -Konferenz darzustellen.

Der luzernische Klerus gehört zu dem gebildeter » der Schweiz.
Zu jeder Zeit zählte er wissenschaftliche Männer in seiner Mitte.
Auch die jüngste Zeit weist Männer von vorzüglicher Gelehrsamkeit
und schriftstellerischer Thätigkeit auf.

8 ) Gottesdienstliches Leben.

Neben den Sonntagen werden im Kanton andere scchSzehn Fest-
>md Feiertage gehalten . Dazu kömmt noch das Fest der Kirchen-
datrone , das fast in jeder Pfarrei ein verschiedenes ist ; z. B . in
Luzern St . Leodegar , in vielen Pfarreien St . Martin , auch Gall,
Moriz , Stephan und Andere.

Wie allmählig die Zahl der Feiertage sich mehrte , so minderte
sie sich wieder. Die erste Verordnung in Betreff der Verminderung
der Feiertage wurde zunächst auf Betrieb des damalige » Stadtpfarrers
Johann Müller in Luzern 1594 erlassen , und derselben zufolge wur¬
den auf einmal einundzwanzig „ gebannte " Feiertage in „ungcbannte"
»mgcwandclt . Diese , an denen nach dem noch Pflichtigen Besuche
des Gottesdienstes knechtliche Arbeiten verrichtet werden durften,
Karen : Paul ! Bekehrung , Agatha , Fridolin , Markus , hl . Kreuz Er-
Ündnng , zehntausend Rltter , Johann und Paul , Ulrich , Sempacher-
Schlachtjahrzeittag , Margaritha , Theodul , Vigil von Leodegar , Pe-
lagi , Verena , hl . Kreuzerhöhung , Gall , Allcr -Seelen , Othmar , Kon¬
rad , Oster - und Pfingstmittwoch . Darüber erschien im Jahr 1800
der Rathsbeschluß , daß nur die hohen Feste und andere von der Kirche
gebotene Feiertage , auch das Stadtpatrone »- und Kirchweihfest gehal¬
ten werde . Wegen der übrigen gemeinen Feiertage wurde verordnet,
daß sie feiern könne wer wolle , daß man an selben Tagen die hl.
Messe anhöre , nachher aber arbeiten dürfe . Im Jahr 1739 sah sich
der Rath znm Beschlusse veranlaßt , daß die Pfarrer keine neuen
Feiertage einführen sollen . Trotzdem blieben so viele Feiertage , daß
der Bischof mit Schreiben vom 30 . April 1763 , begleitet von einem
Reskripte der Regierung vom 25 . Brachmonat desselben Jahres , wie¬
der an 23 Feiertagen die Arbeit erlaubte , nachdem am Vormittage
die hl . Messe angehört wäre . Diese Anordnung , welche im Volke
besonders auf Anstiften der Mönche großen Widerstand fand , und das
-lutherische Mandat " hieß , traf folgende bisher gefeierte Tage:
Dster - und Pstngstdienstag , Matthias , Georg , hl . Kreuz -Erfindung,
Maria Heimsuchung und Opferung , Magdalena , Jakob , Anna,
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Laurenz , Theodnl n , NochnS, Barlholomä , Mathä , Simon in Jndä , Mar-
tin , Katharina , Konrad , Andreas , Nikolaus , Thomas »nd unschuldiger
Kinder Tag , Ei » Schreibe » des Bischofs Marimilian Christof von
Konstanz den 14, Brachmonat 1778 bestätigte die Aufhebung dieser
Feiertage , entband aber wciters noch von der Pflicht , an diese» so-
genannte » „hlb , Feiertagen " die hl . Messe anzuhören . Von dieser
Zeit an blieben noch 22 Fest - und Feiertage übrig . Dasselbe bischöf-
liehe Schreiben , das die Regierung vom 8 , Mai 1779 unterstützte,
versetzte „zur nothwendigen Tilgung so vieler eingcschlichener Miß-
brauche und sündhaften ' Gelegenheiten " das jährliche Andenken der
Kirchweihc für alle Kirche » des Kantons auf Sonntag nach Dionpst »^
im Weinmonat , Die Feiertage erfüllten aber trotz ihrer Verminde¬
rung ihren Zweck noch so wenig , daß der bischöfliche Gencralvikar in«
Jahr 1800 bezüglich der Feiertage neue Verordnungen erließ , „»«>
Ausschweifungen , Müßiggang , Verarmung des Volkes ein Ziel z»
setzen." Damit Einheit sei im ganzen Umfange der Diözese Basel,
machte , in Ausführung des päpstlichen Brcves vom 21 . Mai 17s3,
auch auf den Kanton Lnzer » der Bischof durch Erlaß vom 2,April185l
bekannt , welche Feiertage , an Zahl 17 , von nun an gehalten werde»
sollen . Dadurch verminderte sich die Zahl der Feiertage in unsern«
Kanton um fünf , als um Philipp »nd Jakob , Johann der Täufer
und der Evangelist , Michael , und den zweite » Kirchenpatrvnen jeder
Pfarrgcmeinde,

Als Fasttage  sind kirchlich vorgeschrieben die vicrzigtägige Fasten¬
zeit , die vier Qaiatembcrzeiten und die Vorabende vor fünf Festtage »-
Seit der Veröffentlichung des bischöflichen Erlasses vom 20 . August
1845 gemäß päpstlicher Vollmacht ist nur noch der Freitag jede «'
Woche ein Abstincnztag,

Der Gottesdienst  an Sonn - und Feiertagen ist folgender«
Im Beginne desselben , im Winter um 8 bis 9 Uhr , im Sommer
eine Stunde früher wird das Weihwasser gesegnet ; darauf folgen die
üblichen Gebete und Vcrkündungen ; nach der Äbstngung des hl , Geist-
Liedes beginnt die Predigt ; hierauf wird unter Begleitung der Orgel,
die fast in allen Pfarrkirchen angetroffen wird , oft bei starkem Orche¬
ster , die Messe gesungen . Der nachmittägige Gottesdienst besteh«
aus einer Christenlehre , zu deren Besuch die Jugend bis in das
19 , Altersjahr gemahnt wird , in Verbindung mit andern Andachts-
übungcn , als da sind : Rosenkranz , Stationen , Vespern , Litaneien,
Salve Regina n . s, w . Die liturgische Sprache ist durchweg die la¬
teinische , Versuche , die deutsche Sprache einzuführen , mißlangen-
Jcde Kirchgemeinde hat jährlich in der Regel acht bis zwölf gemein¬
same Beicht - und Kommuniontage , an denen das Volk sehr fleißige»
Antheil nimmt . Die Neocommunicantcn werden meist am weiße»
Sonntag in die volle Christengemeinschaft aufgenommen . Nebst den«
Religionsunterricht in der Schule durch den Lehrer wird von der
Ortsgeistlichkeit für die Beicht - und Kommnnionkinder jeden Donner¬
stag des ganzen Jahres , in der Fastenzeit aber Dienstag und Donner¬
stag Unterricht ertheilt . Den Religionsunterricht in der Bezirks-
schule ertheilt ebenfalls ein Ortsgeistlicher , meist der Pfarrer sclbst-

Wallfahrten,  Das Luzerncrvolk . ein kirchlich gesinntes u»d
lenksames Volk , denen ergeben , die einmal sein Zutrauen erworben



^ >ben , verlegt sich noch viel auf das Wallfahrten . Außer Maria-
Einsiedeln und Sareln sind die besuchtesten Wallfahrtsorte ii» Kanton
selber folgende:

Las hl . Kreuz zu Wittenbach , in der Pfarrei HaSle , im Entle-
mich. Diesen Ort machte die Legende bedeutsam , daß schon um das
Ähr 330 ein Ochse einen hl . Krenzpartikel auf seinem Rücke» hicher
gebracht habe . Johann , Freiherr von Aarwangen , zog im Jahr 1329
Ait zwölf andern Adeligen hieben , und baute ein Klösterlein und eine
Kapelle . Die Genauen , von welchen zwei Priester waren , wechselten
«as Leben zwischen Gebet und Arbeit in Aeufnnng des Landes . Spä-
kr. versahen die Kapuziner den Dienst daselbst . Mit Ausnahme des

Mnters ist der Ort immer stark besucht . Das Land Entlebnch selber
hat im Jahre mehrere gemeinsame Kreuzgängc dahin.
> Werthenstei » . Goldwascher in der Emme hiengen da , woher
ae englischen Gesang vernommen hatten , ein Bildniß der hl . Maria
^»s. Die Wunder/welche die Sage berichtete , halfen im Jahr 1518
!»r Erbauung einer Kapelle . Der große Volkszulauf beförderte eine
größere Kirche , die im Jahr 1610 eingeweiht wurde , und einen eige¬
nen Priester erhielt . Die Regierung erbaute daselbst ein Kloster,
°as sie am 21 . Christmonat 1630 dem Franziskanerorden übergab,
^eit Aufhebung des Klosters ist der Volkszulauf in Abnahme.

Der Herrgottswald in der Pfarrei KrienS . Dieser Wallfahrts-
^t , zur Ehre der Mntter -Gottes , entstand um das Jahr 1516 , als
^selbst im Gerüche der Heiligkeit der Karthäuscr .-Laienbrnder Wag¬
ner als Eremit starb . Die Kapelle im Gormund und zu Maria -Zell,
°s>dc gleichfalls Marien geweiht ; endlich St . Jost in Blatten nndHildisrieden.
. Die Umfahrt über die Musegg in Luzern . Sie soll schon vor

Jahr 1252 gestiftet worden sein, und wird , oft erneuert , in Folge
Umwandlung eines durch Feuersnoth entstandenen Gelübdes einer
Urlichxn Wallfahrt nach Rom jeden Jahres am 24 ., 25 . und 26-
hstärz begangen.

Das Kirchweihfest zu Portiunkula , welches jährlich am 2 . August
llue große Volksmenge in den drei Kapnzinerklöstern versammelt.

Der Herenablaß in Ettiswil , dem der Raub des Frohnleich-
^nies durch Anna Vögtlin am 22 . Mai 1447 die Entstehung gab.
, Die Wallfahrt zum hl . Blut zu Willisau entstand aus Veranlas-
»»g der Blutstropfen des Heilandes , welche die Legende am 7. Brach-
,M»at 1392 auf den Fluch des Spielers Nli Schröter vom Himmel
Men läßt.
. Die Prozessionen nnd Kreuzgängc sind nicht mehr so zahlreich,

ehedem . Nebst den Bittgängen an St - Markus und in der hl.
^»siahrtswoche über die Fluren in benachbarte Kirchen , von denen
Nsi.gc zu Pferde gehalten werden , ist die FrohnleichnamSprozession,
d jeder Pfarrei die feierlichste.
^ Zum gottesdienstlichcn Leben gehören auch die Bruderschaften

denen fast jede Kirchgemeinde eine oder einige hält . Ihre Be
^utung liegt zumeist in den Festen , die sie feiern , nnd in dem of
»!cht unbedeutenden Vermögen , das sie besitzen. Die bemerkbarsten
^Miderschaften sind : die llongregatio litte »atorum , die Bruderschaft
^ Männer , der Junggesellen , der Frauen nnd der Jungfrauen in
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Luzern ; die Rosenkranz -, die Skapnlir -, die Gnttodbruderschaft u . s ^
der Verein zur Unterstützung der Misstonäre i» anßcrkatholischen Lä>̂
dern zählt im Kanton Luzern sehr viele Mitglieder

Nach hartem Kampfe im Rathssaale , und unter ziemlicher
regung einiger Landestheile , vorzüglich des Entlebuchs , ist im
1826 eine reformirte Gemeinde in Luzern entstanden . Zu ihren go^
tesdicnstliche » Versammlungen wurde ihr mitten in der Stadt eiw
Kapelle abgetreten . Von den 1583 Reformirten , die im Zahr lKo"
nach den amtlichen Tabellen im Kanton Luzern wohnten , stnd davo"
347 in Luzern . Diese mit den in der Nähe der Stadt Angefidelte"
bilden ungefähr die Mitgliederzahl der reformirten Kirchgemcinbt
Gegenwärtig ist der Bau einer neuen Kirche beschlossen.

Zur Sommerszeit hallen auch die englischen Episkopalen göltet
dienstliche Versammlungen in Luzern.
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